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Vorrede. 

-
Nachdem wir inder 32. Versammlungdeutseher Natur

forseher und Aerzte in Wien im September 1856, in der 
Section für Staatsarzneikunde und Psychiatrie, einen Vortrag 
"über die Mort.alitit der Findlinge" gehalten, wurden wir 
von mehreren Mitgliedern derselben aufgefordert, eine Mo
nographie über "das europäische Findelwesen" zu verfassen. 
Die.ser Adorderung verdankt die vorliegende Schrift ihr 
Entstehen. 

Nachdem wir uns an die Lösung dieser Aufgabe mach
ten, und das nöthige Materiale sammelten, waren wir fiber 
die geringe literarische Ausbeute erstaunt, die, mit Ausnahme 
Frankreichs, auf diesem Felde der öffentlichen Wohlthätig
keit zu machen möglich war. Es ist nicht zu verkennen, 
dass man schon vorlängst in Frankreich über die Findlings
frage zahlreiche ausgezeichnete historische, moralische und 
6oonomische li'o1'8chungen angestellt habe, hinter denen man 
in allen fibrigen Staaten, mit Ausnahme Belgiens, weit zu
rtickgeblieben ist. Lange Zeit hindurch gebrach es aber 
auch selbst in ditßen beiden Lindern den J4'orschungen an 
GrÖlldllchkeit. 
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Auf diesen Mangel hatte der Abgang ofticieller und 
statistischer Quellen einen mächtigen Einfluss geübt, und das 
lebhafte Verlangen der Regierungen und der öffentlichen 
Meinung nach Reformen des ~'indelwesens konnte in Er
manglung diesel' festesten der Grundlagen nicht befriedigt 
werden. 

Noch zur Stunde bestehen übel' diese ~'rage divergi
rende Ansichten, die nur durch eine nach allen Richtungen 
hin genommene Kenntnissnahme der Thatsachen, durch ein
gehende vergleichende Studien des ~'indelswesens aller 
Staaten, und durch eine kritisirende Parallelisirung der ka
tholischen und protestantischen Versorgungsweise der Find
linge endgiltig erledigt werden können. 

Noch immer gefällt man sich in der Aufstellung von 
Extremen und Negationen~ noch immer versäumt man es, 
den Weg einer diese beiden "Factoren nivellirenden Vermit
telung zu betreten; noch immer fehlt es an einer Gleich
förmigkeit der Gesetzgebung im )4'indelwesen, wozu die 
Klugheit anräth und die Humanität hintreibt. Allerdings ist 
es schwierig, den Pflichten der christlichen Oharitas, welche 
die Unterstützong der Findlinge bevorwortet; den Anforde
rungen der Moral, die nicht will, dass die ImmoraliW privi
legirt und mit einer Prämie dotiti werden soll; der gebiete
rischen Nothwendigkeit der politischen Oeconomie, weIcht' 
die enormen Auslagen für die ~'indlinge zw'Ückweist, gleich
mä.ssige Rechnung zu tragen; aber gerade nur in der rich
tigen Behandlung diesel' Trias liegt allein die glückliche 
1ösung der Findlingsfrage. Die späteren Forschungen ~us· 
gezeichneter französischer Schriftsteller, wie jene eines 
Terme, Montfalcon, Remacle, Benoiston de Oh&.
teauneuf, Gaillard, de Gerando u. a. m., sowie jene 
einiger belgiseher Autoren, wie eines Ducpetiaux, Quete
let u. a. m., tiberr,lgen schon weit jene ihrer Vorgänger, 
weil ihnen eben schon wichtige Quellen auf dem Felde der 
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Statistik erschlossen wurden, jener Wissenschaft, welche 
der Herr Regierungsrath Engel in Sachsen mit Recht "die 
Physik des Staates und der Gesellschaft nennt, welche die 
Grundlage aller Staatskenntnisse und aller Staatsverwaltung 
bildet" Soll aber die Statistik eine solche Grundlage bilden, 
so muss die bisherige Geheimthuerei mancher Regierungen 
und FindeJhaus-Directoren aufgegeben werden; denn wie 
Engel ganz richtig bemerkt: "das befruchtende Element 
der Statistik ist die Oeft'entlichkeit, d. h. es müssen von 
Jedem im Interesse der Oeft'entlichkeit die nöthigen Auskünfte 
über die angefragten staatswirthschaftlichen Zustände rasch 
gegeben werden." Nachdem jedoch seit dem Erscheinen der 
letzten Monographie "über das ~~indelwesen in Frankreich" 
mehrere Decennien verflossen sind, und seit dieser Zeit das 
bezügliche statistische Materiale einen stetig sich mehrenden 
Zuwachs gewonnen hat, so glaubten wir, es sei an der Zeit, 
an die Stelle obsoleter und dermalen nicht mehr schlussfähi
ger Daten, an eine den Fortschritten dei' Wissenschaft glei
oben Schritt haltende neue· Bearbeitung des FindeIwesens 
gehen zu sollen. 

Die vorhandenen ausgezeichneten Werke über das 
Findelwesen, welche Frankreich geliefert hat, beschäftigen 
sieh aber zumeist nur mit dem französischen Findelwesen, 
das der übrigen Länder haben die meisten gar nicht, und 
einige wenige nur sehr oberflä.chlich besprochen, ein Uebel
stand, von dem auch die belgischen Arbeiten nicht freige
sprochen werden können. 

Deutschland hat ausser Dr. Raimund Melzer's "Ge
schichte der Findlinge in Oesterreich, mit besonderer Rtick
sieht auf ihre Verhältnisse in Illyrien" gleichfalls keine, das 
gesammte europä.ische Findelwesen hehandelnde Monogra
phie aufzuweisen. Unter diesem Hinblicke haben wir es, vor 
der Grossartigkeit der Aufgabe gleichwohl zurtickschreckend, 
dennoch gewagt, eine Monographie über das gesammte 
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eW'opäische Findelwesen zu verf888en, indem wir im vor
hinein auf die Milde unserer Richter rechnen zu dOrfen 
geglaubt haben. 

Wir gestehen es offen, d888 wir bei dem Ausbaue 
dieses mühevollen und zeitraubenden Werkes dort und da 
Lücken lassen mussten, ein Umstand, der nicht einem Mangel 
an Quellenstudium und Eifer unsererseits, sondern nur dem 
Abgange des nöthigen schriftstellerischen Materials und der 
Unzugänglichkeit einzelner Regierungen und Anstaltsvor
stAnde zugeschrieben werdeu muss. 

Wir haben eine gedrängte Geschichte der Findlinge 
und Neugeborenen und deren prägnanteste Entwicklungs
phasen bei den verschiedenen Völkerschaften vorangeschickt, 
und von der ersteren immer nur das benützt, was uns zur 
Beleuchtung der letzteren erheblich geschienen. Hierauf ha
ben wir die speciellen Zustände der Findelhäuser und des 
Findelwesens, deren Geschichte, Gesetzgebung, Administra
tion und Statistik jener Lä.nder vorgeRihrt, welche die katho
lische Versol'gungsweise der ~~iftdlinge adoptirten, und diesen 
jene der übrigen Länder ohne Findelhä.user, die der prote
stantischen Versorgungsweise der Ji'indlinge huldigen, folgen 
lassen. 

lJeberzeugt, dass auch die beste Darstellung aller dieser 
Verhä.ltnisse nicht genügt, das bejammernswerthe Loos der 
Findlinge zu verbessern und die Ansichten der Regierungen 
nnd der öft'entlichen Meinung für sie umzustimmen, waren 
wir bemüht, eine systematische Darstellung aller Reformen 
zu entwerfen, deren das gesammte ~'indelwesen unabänder
lich bedatf. Um einen oft ventilirten Theil der ~'indlingsfrage, 
nämlich jenen über die Nothwendigkeit oder Entbehrlichkeit 
der ~~indelha.user, endgiltig erledigen zu können, gingen wir 
an die kritische Beleuchtung der katholischen und protestan
tischen Versorgungssysteme, die uns zu einem letzten Schluss
worte über diese schwierige Angelegenheit führte. 
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vn 
Der Vollstlndigteit des Werkes wegen glaubten wir 

es schliesslich nicht unterlassen zu sollen, die Literatur über 
das FindeIwesen unseren Lesern vorzuftlhren. Wir haben 
es nirgends verab8lUmt, die Quellen, die von uns benützt 
wurden, kurz anzudeuten. Sollten wir durch die Veröffent
lichung dieses Werkes eine Verbesserung der traurigen Lage 
einer halben Million J4'indlinge, welche nur allein jene Linder 
verpflegen, die FindelhAuser besitzen, erreichen, so würden 
wir die von uns unternommene Arbeit als keine fruchtlose 
ansehen. 

Schliesslich halten wir es ftlr eine Pflicht, den Minnern, 
die uns auf das loyalste in dem statistischen Theile unserer 
Arbeit behilflich waren, öffentlich unseren Dank auszu
sprechen. 

Unter die Reihe dieser MAnner gehören: 
Dr. A. Abelin in Stockholm. 
Dr. F. K. Aschebong, Professor an der Universität zu 

Christiania, etc. . 
Dr. C. W. Asher, Mitglied des Vereines für hambnrgische 

Statistik, etc. 
Dr. M. M. v. Baumhauer, Chef des statistischen Bureaus 

im Ministerium des Inoern im Haag, etc. 
Dr. Fr. Th. Berg, Rath im Sanitäts-Collegium, SecretAr der 

k. Tabellen-Commission, Professor in Stockholm. etc. 
Dr. Hugo Fr. Brachelli, Professor der Statistik am Poly

teclllDi\wn in Wien, etc. 
Dr. R. Dietz, grossherzoglicher Ministerialrath in Carls

ruhe, etc. 
Ed. Ducpetiaux, General-Inspector der WohlthAtigkeits

anstalten in Brüssel, etc. 
P. Fr. FauB, geheimer Kanzleirath und Dirigent des stati

stischen Bureaus in Schwerin, etc. 
Dr. Adolf Ficker, k. k. Ministerial-SecretAr der administra

tiven Statistik in Wien, etc. 
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J. Freimann, k. russischer Staatsrath und Oberarzt des 
k. russischen Findelhauses in Petersburg, etc. 

N. Gildemeister, Secretär der freien Stadt Bremen, etc. 
Dr. F. B. W. v. Hermann, k. Staatsrath und Director des 

statistischen Bureaus in München, etc. 
X. Heusehling, Divisionsvorstand im Ministerium des 

Innern, SeCl'etär der Central-Commission in Brüssel, etc. 
G. Hopf, herzoglicher Finanzrath in Gotha, ew. 
Dr. Otto Hübner, Vorstand des st.atistischen Central-Archi

ves in Berlin, em. 
Dr. Wladimit· J aekseh i tz, Professor in Belgrad, etc. 
Don Jose AZllllo Graf von Ripalda, Mitglied der statisti

schen Commission für Spanien, Präsident der Akademie 
zu Valencia, em. 

Dr. Fr. W. Sehubert, geheimer Regierungsrath und Pro
fessor in Königsberg, ete. 

Dr. P. v. Siek, k. Finanz-Assessor und Secretär der stati
stischen Topogt'aphie in Stuttgart, etc. 

Dr. G. Varrentrapp, Vorstand des geographisch-stat.isti
sehen Bureaus in ~'rankfllrt a. Main. 

Dr. J. E. Wappäus, Professor an der Universität zu Göt
tingen, etc. 

Wien, im Juni 1862. 

Der Verfasser. 
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Geschichte der Findlinge und 
• eugeborenen. 

Ueber die Geschichte der Findlinge liegen ausgezeiehnete 
Arbeiten, wie die eines Remaele '), Gouroff~, Terme, Mon
falcon a), Labourt·) u. a. m. vor, aber aus keiner derselben 
treten die einzelnen Uebergangsstadien, welche die Versorgung 
der Findlinge zu versehiedenen Zeiten und bei den verschiedenen 
Völkern durchgemacht hat, in klaren Umrissen hervor, obgleich 
es in culturgesehichtlicher Beziehung vom höehsten Interesse ist, 
dieselben kennen zu lernen. 

Wir haben es versucht, die verschiedenen Entwieklungs
phasen des Findeiwesens zu prAcisiren. Wir beginnen mit der 
Vorführung der verschiedenen ZustAnde der Findlinge und Neu
geborenen bei den alten Völkern, weil sie einzelne wichtige Bei
träge zur Lösung mehrerer soeialen, politischen und national
öconomischen Fragen liefern. Aufschlü88e hierüber geben die 
Werke ihrer Philosophen, Geschichtsschreiber, Poeten, Drama
tiker und Gesetzgeber. 

Ergiebigere Quellen ersehliessen die Schriften der Kirchen
väter, die Verhandlungen der Coneilien, die Sammlungen der 
Bollandisten, mehrere Klosterchroniken und die Gesetzgebungen 
der römischen Kaiser. 

') Des H08piees d'Enfants-Trouvt!e, en Europe et prinoipalement en 
France, par B.-B.-Remaele. Paris 1837. 

-) Reebercbes sur les Enfants-Trouves et les Enfants Illegitimes en 
Russie, dans le rllSte de l'Europe, en Asie et en Amerique, par M. 
de Gouroff, Tom. L Paris 18ta. 

a) Bisto1re des Enfants-Trouves, par J. F. Terme et J. B. Monfaloon. 
Paris 18ta. 

-) Recbercbes bistoriques et statistiques. aur les Enfants-Trouves, par 
L. A. Labourt. Paris 1848. 

1 • 
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SpAter, und zwar bis zur Reformation, trifft man in den Ge
setzsammlungen.mehrerer Völker zerstreute Andeutungen unter
geordneten Werthes. 

Nach der Reformation und der mit ihr verbundenen Secula
risation der Kirchengü.ter, als sich für die Findlingsversorgung 
eine neue Aera die Bahn brach, traten mehrere Schriftsteller auf, 
welche eine obligate Findlingsversorgung bevorworteten. 

Alle diese Werke sind jedoch ohne alles geschichtliche 
Interesse. Erst im Beginne des letzten Jahrhundertes wurde die 
Geschichte der Findlinge von mehreren Schriftstellern fragmen
tarisch bearbeitet. 

Mehrere dieser Monographien, obgleich sie als ausgezeich
nete Leistungen dastehen, haben doch zumeist einen localen 
Character, und es fehlen ihnen die neuesten historischen Dateu 
über das Findelwesen. 

Was aber die Geschichte der einzelnen Findelhäuser anbe
langt, so ist diese, mit Ausnahme jener von Frankreich, vollends 
lückenhaft. 

Wir haben, in so weit es die Zngänglichkeit der einzelnen 
Regierungen und Anstaltsvorstände möglich· gemacht hat, diese 
mit grosser Sorgfalt zusammengestellt, weil wir uns überzeugt 
gehalten, nur durch eine kritische Parallelisirung derselben könne 
das so wichtige Capitelüber deren Reform erfolgreich dargestellt 
werden; wir haben aber geglaubt, diese nicht bei der allgemein 
gehaltenen Geschichte des Findlingswesens, sondern bei der Dar
stellung der Zustände der Findlinge, der verlassenen und der 
unehelichen Kinder. bei den einzelnen Ländern abhandeln zu 
sollen. 

Die Geschichte der Findlinge und der Neugeborenen werden 
wir am zweckdienlichsten in zwei von einander streng gesonder
ten Perioden erörtern, als: 

1. in der Periode von der A.ltesten Zeit bis zur Entstehung 
des Christenthums, und 

2. in der Periode von der Entstehung des Christenthllms bis 
auf die neueste Zeit. 
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Erste Periode. 
_Itleltte jer riajUage lad Nelgeboreau 1'oa jel 
ilteste. Zeltea •• hl8 .Ir lat8teltl. jes tJltrI8teatltl.s. 

Bei den Völkern des Alterthums, die die Fruchtabtreibungen, 
Aussetzungen und Tödtungen der Neugebornen nicht nur nicht 
als strafbare Handlungen erklärten, sondern die Begehung dieser 
Yerbrechen mitunter gesetzlich anordneten, gab es selbstredend 
keine Anstalten zur Versorgung der Findlinge und unehelichen 
Kinder. 

Der Grnnd davon lag in dem Politheismus, in der HArte des 
Cultus, in der Rauhheit der Sitten, in dem Vorherrschen barbari
scher Gewohnheiten, in der Vorliebe fdr die Ergebnisse des Aber
glaubens, und in dem Bestande irriger national-öconomischer An
sichten. Die Hauptquelle des unglücklichen LOO8es der Findlinge 
und der Neugeborenen in dieser Periode muss in der damaligen 
zu weiten Absteckung der Rechte der vAterlichen Gewalt gesucht 
werden. 

Durchgeht man die gesetzlichen Bestimmungen der Gesetz
geber des Alterthums fiber Kinderabtreibungen , AOBSetzongen, 
Kindermorde, Sclaverei der Findlinge und den Umfang der väter
lichen Gewalt, so wird es klar, dass sie rein negativer Nator 
gewesen. Kann man es wohl nicht läugnen, dass mehrere aufge
kllrte Gesetzgeber eine Verbessemng des harten Looses der Find
linge anstrebten, so muss man es doch zugeben, dass ihre philan
tropischen Tendenzen an den eingerotteten Vornrtheilen der Völ
ker und den herrschenden Regiernngsmaximen stets unübersteig
liehe Hindernisse bei der thatsAehlichen Durchfilhrung fanden. 

Einzelne Gesetzgeber beabsichtigten d~n zu weiten Umfang 
der "iterlichen Gewalt, namentlich ihr Recht über das Leben und 
den Tod der Neugebornen, zu beschränken, indem sie offen erklär
ten, es sei fdr die Eltern eine PAicht, ihren Kindern das Leben 
zn erhalten. 

Aber diese hochherzigen Anwandlungen fanden in den Mas
sen keinen Anklang, weil sie schon jene irrigen national- öcono
mischen Ansichten, die einzelne Staatsmänner verbreiteten , ein
gesogen hatten; MAnner, die, wie ein Malthu8, eine rasch zu-r---..... 
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nehmende Bevölkerung für ein grosses sodales Uebel erklärten, 
und behaupteten, die jeweiligen Bevölkerungsmengen müssten 
strenge dem jeweiligen Yorrathe an Snbsistenzmitteln der Staaten 
angepasst werden, wolle man nicht die Noth und den Aufruhr in 
Permanenz erklären. - Andere Gesetzgeber vermeinten gar nicht 
gegen die Humanität zu verstossen, wenn sie die Tödtung der 
Neugeborenen durch positive Gesetze privilegirten, was nicht 
uberraschen kann, als der Politheismus mit seinen absurden 
Legenden und Allegorien bei der Unwissenheit der Völker, die 
von den Priestern ausgebeutet wurde, sich die Geister unterwarf, 
die Oharactere durch die Vorführung schlechter Beispiele corrum
pirte und alle wahre Moral in ihren innersten Grundfesten erschüt
terte. - Andere Gesetzgeber eiferten wohl gegen die Frucht
abtreibungen und Aussetzungen, allein vergebens, weil ihnen 
gegenüber die Philosophen, Dichter und Satyriker ihrer Zeit zu 
Gunsten dieser Verbrechen ihre verfuhrerische Stimme erhoben. 

Die Bedeutung des Lebens der ungeborenen Früchte und der 
Neugeborenen wurde im Alterthnme nach mehr als einer Rich
tung unterschätzt, und ganz von der Willkür der väterlichen 
Gewalt beherrscht. Die Neugeborenen wurden nicht als Personen, 
sondern als Sachen, als ein Pretium affectionis, betrae,htet. Die 
Völker des Alterthums sorgten für die Neugeborenen nur, wenn 
ihre Erhaltung den Familien oder dem Staate nützlich war. 

Die Aussetzungen waren daher im Alterthume allgemein 
dblich, und sie kennzeichnen sattsam die Barbarei der damaligen 
Sitten. Es ist eine bemerkenswerthe Erscheinung t), dass die 
Gründer der damaligen Reiche, die Heroen des mythischen Zeit
alters, stets als Menschen ohne Familie und Vaterland, als Out
laws dargestellt wurden, wie Herkules und Theseus bei den Grie
chen; Cyrus bei den Persern; Romulus bei den Römern. Wer 
wird sieh wundern, dass im Alterthume die Kindermorde so häufig 
verübt wurden, wenn selbst ein Plutarch') die Frage aufwarf, 
ob die Kinder im Mutterleibe fur Thiere zu halten seien oder nieht? 
Wenn ein Plato erklärte, im Mutterleibe seien sie als Thiere zu 
betrachten? Wenn die Stoiker sie sogar nur für Theile des Unter
leibes und nieht einmal für selbstständige Thiere hielten? Wenn 

I) Rollin, ffistoire romaine. Tom. I, p. 31. 
I) Plutarque, Oeuvres morales, les Opinions des philosophea, XV., tra

due&. d'Amoyt, Paris, CuS&e, 1803. Tom. XXI, pag. 222. 
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ihDen 8mpedocle8 den Thiereharaeter abstreitet? Wenn Dio
gene8 die neugeborenen Fnlehte filr seelenl08 ausgibt; und He
rophilus sie (ftr unvollkommene Thiere erklArt? 

8. 1. 

ZustAnde der Findlinge und Neugeborenen bei den Römern. 

Bei den Römern wurde dem Vater ein ab80lutes Recht dber 
l18ine Familie zugestanden. Er kounte 8eine Kinder wie Sclaven 
,erkaufen, aU88etzen, tödten, oder anerkennen und emhren. Das 
Leben, das er seinen Kindern verliehen, gehörte ihm, weil er es 
ihnen octroyirt hatte. 

Die römi8che Gesettgebung räumte den Familienvätern l) 
desshalb 80 gro88e Vorrechte ein, weil auch der Staat als solcher 
gleich gf088e fdr 8ich in Anspruch 'nahm. 

Der Staat galt deu Alten al8 die Personifieation der Familie, 
er formulirte nur den Willen der Mehrzahl seiner Bdrger zum 
positiven Gesetze. Der Staat, belastet mit der Verantwortlichkeit 
fftr die öft'entliche Wohlfahrt zu 8orgen, hatte ein gr088e8 In
teresse, sich in die gdnstigsten ZustAnde zn setzen, um den an 
ihn gemachten Anforderungen zu gen ligen. Die Individuen als 
solche galten ihm so wie der Moment ihrer Geburt fdr nichts, 
ihm galt nur der Vortheil fdr Alle, und die Privatinteressen muss
ten den ~llgemeinen Interessen untergeordnet werden. 

W &8 soUten ihm die Schwachen, die Kränklichen, die Miss
gestalteten, die Krdppelhaften? Die Existenz dieser Individuen 
würde ja für ihn nur eine Last, der er 8ich zu entAU88ern trachten 
musste, gewe8en sein? Diesen Individuen das Leben belassen, 
wAre ja eine von ihm schlecht verstandene HumanitAt gewesen? 
Die Erziehung dieser Wesen wdrde seine Finanzen bedroht ha
ben. Und hAtte man 8elbst die pecuniAren Opfer nicht ge8cheut, 
80 hAtte man doch durch die Vermischung des krankhaften Blutes 
dieser Individuen mit jenem der kräftigen Unterthanen eine Ent
artung der Rare und eine Production von Schwächlichen geför
dert, die durch mehrere Generationen verfolgt, neue sociale Uebel-
8tAnde hervorgerufen hAtte? 
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Eine GeseUschaft mit den obigen RegierungsmaxiJDell 
musste aueb die Verschiedenheit des Geschlechtes dm: Neugebore
uen wllrdigen. Damals bedurfte der Staat, wegen der Fortplan
zung, einer gewissen Zahl weiblicher Individuen; war das nöthige 
Contingent gedeckt, so brauchte er der Ueberzahl keine Berdck
sichtigung zu schenken, denn er brauchte ja nur MAnner und Ver
theidiger des Vaterlandes. Diesen Ansichten der römischen Ge
setzgeber huldigten aUe Gesetzgeber des Alterthumes. Indem man 
die Ermordung der dberfld88igen MAdehen und eines Theiles der 
Knaben authoritJirte, vermeinte man die betroffenen Individuen in 
ihren Rechten nicht verUm zu haben, weil man dadurch den 
allgemeinen Interessen ndtzlich zu sein glaubte. :Man duldete nur 
die kräftigen Leben, weil man eine rdstige Generation heranzie
hen wollte. Aber auch aus national-öoonomisehen Grdnden gestat
tete man die Kindermorde. Die Finanzen der alten Republiken 
waren meistens beschrAnkt, und um sie nicht noch mehr zu ver
ktlmmern, lag es im Interesse der allgemeinen WohlCahrt, die Be
wegung der Bevölkerung in festgesetzte Muima einzuengen. Eine 
Politik, welche die Population eines Staates so zu regeln bestrebt 
war, dass seine Hörigen nicht der Noth preisgegeben wurdeJ:l, 
glaubte man damals als eine iPrävoyante bezeichnen zu mdssen. 
Konnte man daher unter solchen Verhältnissen ein Gouvernement 
tadeln, das die Anzahl der Geburten mit den vorhandenen Susten
tationsmitteln in Einklang zu bringen bestrebt war? Hatte der 
Staat aber dieses Princip einmal adoptirt, so konnte er den Vor
stAnden der Familien, diesem Staate im Kleinen, die Anwendung 
desselben Principes nicht verweigern? Auf diesen, vom Staate 
selbst geschaffenen Consequenzen beruhte das Recht der väter
lichen Gewalt dber Leben und Tod ihrer Kinder. Jeder Familien
vater passte die Zahl seiner Kinder der Höhe seiner Geldmittel 
an, und keiner hielt sich verpftichtet, fdr die Erhaltung mehrerer 
Kinder zu sorgen, als es sein Vermögen erlaubte. Aber welchen 
Missbrauch lilSS die Ausdbung dieser väterlichen Gewalt zu, die 
durch keine Nebenbestimmungen ihrer willkdrlichen Ausdbung 
Grenzen vorschrieb? Daher kam es, dass, obgleich der Staat nur 
die Tödtung der Elenden und Missgestalteten befahl, die Fami
Jienväter die Tödtnng der ihnen oft nur lästigen Kinder vollzogen. 
In der Regel liess man in jeder Familie nur das erste MAdchen 
am Leben. Der grenzenlosen Willkdr der VAter trat auf indireete 
Weise das weibliche Herz entgegen, und es wurden viele Neu-
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geborene, die von ihren Vätern zum Tode bestimmt wurden, durch 
das Mitleid der Mütter gerettet, indem sie dieselb~n nur aus
setzten. DieBS beweist eine Scene aus einer der Komödien des 
Terentius, wo Sostrata ihrem Gatten Chremes nach 15 Jahren 
gesteht, dass sie ihre Tochter, deren Tödtung er befohlen, durch 
die Anssetzung dem Tode entrissen habe. I) 

Romulus, der selbst ein Findling war, befahl; d&88 man 
aUe Knaben und von den Mädchen die Erstgeborene aufziehen 
müsse, und d&88 man die missgestalteten Knaben und späterge
borenen MAdchen erst nach ihrem dritten Lebensjahre aussetzen 
dürfe. ') 

Die Missstaltung der Kinder musste unter ihm durch fünf 
Zeugen bewiesen werden, Dawiderhandelnde wurden mit der 
Confiseation ihres halben Vennögens bestraft. Dieses Gesetz galt 
noch im J. 211 n. d. E. Roms. 

Numa verbot die Aussetzung ehelicher Kinder. Seine Ver
fügung wurde jedoch bald durch die Zehnmänner aufgehoben. 

So lange die Römer die Strenge ihrer Sitten und den unbe
dingten Gehorsam vor dem Gesetze bewahrten, hielt sich die 
Zahl der Kindermorde innerhalb mässiger Grenzen. Als aber die 
Sittenlosigkeit in Rom um sich griff, wurden die Neugeborenen 
ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht in Massen ungestraft 
ausgesetzt und getödtet. ') - Die Gesetze der Deeemviren auto
risirten aU88er der TOdtung der Neugeborenen sogar den Mord 
der erwachsenen Kinder. 

Nach Sallustius wurde ein gewisser A. Folvius, Sohn eines 
Senators, der den Catilina besuchte, als er zUrdckkehrte, auf 
Befehl seines Vaters ermordet .• ) Durch den Umgang mit den 
iibrigen Völkern wurde dieser Gebrauch nach und nach ausser 
Uebung gesetzt. ') Dieses Gesetz bestand noch zu Ende der Re
publik und zu Cieero's Zeiten in Kraft. 

I) Terentius. - Heantontimorumenos, aetus IV., seen& I. - Chremes, 
Syros, Sostrata, Nutrix. 

I) Dionys. Halicarnass. !ib. 2, eap. 8, und Tit. Linus libr. 1, eap.-I. 
') 6erardt Noodt, Jul. Paulus sive de exposit. liberor. apud Ve&eres, 

edit. de t72-1, pr. 569. 
a) Banustius, Catilina XXXIX. 
') Granna G. V. orlgines jurls cirilis eum annotat. Got. MosClOvii, Lipslae, 

t 737, 1 vol. in -I. tradit. sub tit. Origine du droit civi~ par Bequier, 
Paria 1822, 1 vol. in -I. 
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Pnter Tarquinus Superbus opferte man, um sich die Laren 
zu verpllichten, der Göttin Mania Massen~ von Kindern. Junius 
Bru tus, die Schändung der I.ul'retia rächend, verbot diesI' 
Opfer. I) Das Gesetz der 12 Tafeln (J. 301 n. d. E. R.) ge
stattete den Vätern die augenblickliche Tödtung missgestalteter 
Kinder, ') llbertrug ihnen fiber alle legitimen Kinder das Recht 
t'lber Tod und Leben, und verwilligte ihre dreimalige Verkau
fung. ') Die Väter hatten llber ihre Kinder ein grösseres Recht als 
über ihre Sclaven. Ueber einen freigesprochenen S<'laven hatte 
der Herr kein Recht mehr. Ueber einen legitimen und als Sclaven 
verkauften Sohn galt selbst nach seiner erfolgten Freisprechung 
dennoeh von Neuem die väterliche Gewalt; sie endigte erst nach 
seiner dritten Verkaufung. ') - Als eine der Ursachen der Straf
losigkeit der Aussetznngen und des Kindesrnordes muss das Vor
urtheil bezeichnet werden, das die Neugeborenen vor der Säu
gung nic,ht als Menschen gelten liess. I) 

Lex Cornelia ad eum pertinet qui hominem occ.idit. Infans 
autem homo nondum est. 8) - Das Gouvernement masste sich 
nicht minder Mters die Ausübung der väterlichen Gewalt an. So 
wurde in Rom im Jahre 552 ein missgestalteter Jt'lngling, den 
sein Vater mit grosser Zärtlichkeit aufzog, von der öffentlichen 
Gewalt unter dem Vorwande, dass er eine zweifelhafte Ge
sc,llIechtsbildung habe, in das Meer geworfen. 'r) Ein anderf.>s Mal 
wurde ein Mädchen, von dem die Haruspices aussagten, dass es 
sein Geschlecht gewechselt habe, auf eine verlassene Insel 
verbannt. ., 

Bei den Römern legten die Hebammen jeden Neugeborenen 
dem Vater zu Füssen; nahm er den niedergelegten Säugling vom 
Boden auf, und übergab er ihn der Mutter, so wurde er als ein 
Familienglied anerkannt. Liess er ihn am Boden liegen, und wen-

I) Macrob. Satum. lib. 1, rap. 7, p. 154; Lond. 1694. 
I) Cie. da Leg. lihr. 3, Il&p. 8. 
a) Dionys. Halicamass. \ib. 2, p. 94; Bouehot, Commant. Rur la lois 

dl.'.8 xn. tahles. t. 1, p. 484. - Sext. Empir. \ib. 3, c. 24, p. 180. 
') Rollin, Histoire romaine, tom. I, p. 148, &linon donnt! par M. Letronna, 

Paris 1821. 
') De plaeitis philosoph. lib. V, cap. V. 
') Gotofredi in legem R, Cod. ad legem CorneJianam. 
') Tlt. Liv. lib. 30, cap. m. 
') Plin. hist. nato lib. 7, cap. 4. 
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dete er seinen Blick von ihm ab, so war er dem Tode oder der 
Aussetzung verfallen. t) 

Dieser Vorgang, der unter der gleichzeitigen Anrufung der 
Göttin Levana ') stattfand, wurde "liberos tonere" genannt. 
Oie Aussetzungen der Kinder fanden in Rom hAufig statt. 
~Iontesquieu I) und Voltaire irren sehr, wenn sie behaupten, 
hl'i den Römern wären die Aussetzungen verboten gewesen; denn 
ein Staat, der den Kindesmord gestattet, hat keine Ursachen, die 
Aussetzungen zu verbieten. 

Die Aussetzungen wurden in Rom an 2 Orten vorgenommen: 
a) auf dem Gemtlsemarkt bei der Columna Lactaria in der 11. Re
gion. im sogenannten Foro Olitorio, von welchem P. Victor und 
Festus sagten: "Fomm olitorinm in eo est columna lactaria ad 
quam infantes lacte alendas deferunt," ') und b) in Velabmm in 
d<>r Nähe des Aventinischen Berges, von welchem Horatius sagt: 
"eum V elabro omne macellam mane domum veniant. " (Sat. 
lihr. ß. 5. m.) 

Nach Quinctilian kamen nur wenige ausgesetzte Kinder mit 
dem Leben davon. I) Nach ßuetonius ') wurden die ausgesetzten 
Grammatiker Marcus Gritrus und Cajus Melissus doch gerettet. 
Plau tus erzählt Beispiele von der nnbarmherzigenHärte und Roh
ht'it der VAter. Als die Gemalin des Aristippus, der sein Kind 
morden liess, ihm darüber VOrwdrfe machte, spuckte er aus und 
sagte: "Dieser Speichel ist auch von mir, aber was soll ich damit 
anfangen?" ') Im Alterthume schrieb man die meisten Rettungen 
der Ausgesetzten mystischen Vorgängen zu, bald sollten sie von 
einem Löwen, Bären u. s. w. gerettet worden sein, die sie mit 
ihrer Milch aufsäugten; bald der Auffindung durch eine hervor
ragende Persönlichkeit. ') - PHnus d. Aelt. schrieb ihre Rl:\t-

t) J. Laurentii da Natalitiis exereitatio in Thes. anö~. Graevii et Gro-
nom, 1. 7. p. 1443. 

') Levana Dea, quae reeens natos de terra levabat 
I) lIfontesquieu, Esprit de Lois, liv. 23, ehap. 22. 
') Festus (pomp. - Sext.), Auotores latinRe linguae, Parisiis lö87, 

1. vol, pag. 305. 
I) QuinetiliaDi, deolamal edent. J. J. Dussault, Parisifs 1824. t. VI, 

p. 230, deel. COOVl. 
') Suetonius, da illustris Grammaticis, cap. 7. 
') Stob. senn. 74. Genev. 1609, in Fol., p. 452 . 
.., Aebliebe Vflntrtheile weist UU8 aucb die neuert> Gesehichte, namentlich 

in Polen auf (vide: NiesieoJd Corona PoJonica Leopold. 1710. l 3, p. 308). 
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tung Ainer höheren Bestimmung zu. I) Nach Seneca I) bedi~nte 
man sich in Rom der ausgesetzten Kinder zu den empörendsten 
Speculationen. Man verstdmmelte sie auf die abscheulichstA 
Weise, um sie 'zum BAtteln zu missbrauchen. Man fabricirte Hin
kende, Blinde, Lahme, Einäugige, Stumme u. s. w. Sollte man es 
glauben, dass zur Zeit eines Augustus, Horatius, Cicero, Virgil 
u. a. m. derlei barbarische Acte begangen worden sind? Selbst 
ein Seneca entblödete sich nicht zu sagen: "Ausgesetzte Kinder 
zAhlten nicht, weil sie dem Gesetze nach Sclaven sind. I) - Nach 
Juvenal ') substituirte man ausgesetzte Kinder einem Verstor
benen, um einen Erben zu haben. Nur Ovidius allein hat in einer 
seiner Heroiden seinem Mitleiden für das unglückliche Schicksal 
der Neugeborenen Worte geliehen. ") 

Cicero, der in seinem Buche "de legibus" die schlechten 
Sitten und Vorurtheile der Völker tadelte, sprach doch in seiner 
Abhandlung "von den Ptlichten des Menschen" kein Wort zu 
Gunsten der Neugeborenen. 

Tacitus I) erklArte sogar das grausame Gesetz der XII Ta
feln als ein Meisterwerk der menschlichen Gerechtigkeit. 

Plutarch ') (50 Jahre nach Sen'eca) zeigt in seinen Schrif
ten dieselbe Gleichgiltigkeit gegen die Aussetzungen und Kin
dermorde, und erklArte diese Handlungen als W ohlthaten ft1r die 
geopferten Kinder, die sonst dem Elende und dem Siechthum ver-
fallen wAren. . 

Dion. Chrysostomus verabscheute dieFruchtabtreibungen 
und Kindermorde, aber er wagte es nicht, diese Verbrechen öffent
lich zu brandmarken. 8) - Suetonius erzAhlt, dass Augustus aus
drt1cklich befohlen habe, das Kind jener berüchtigten Julis, von 
welchem es in der Verbannung entbunden worden, nicht aufzu
ziehen. ~ Der Philosoph Favorinos tadelte in einer Abhand
lung, die Aulus Gellius aufbewahrte, die Sitte, Kinder fremden 

I) Plin. bist. nato \ibr. 7, cap. f7. 
') H. A. Seneea, Controv. lib. 5. oonfrovers 33. 
I) D. J. Juvenalis Satyrae VI., V. 605. 
') L. Ovidü, Heroides, Ep. m 
I) Cicero, de legib. libr. 2 et id. \ibr. 3, eap. 8. 
I) Taeit. Ann. libr. 3, cap. 21. 
9) Plut. Traite Bur l'amour des pAres et des m~res pour leufs enfants. 
I) Dio. Chry60St. orat. 15. adit. Horelli j Paris, 180&, p. 238. 
e) Sucton. de Caesan'b. Ootav. pag. 86. 
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Ammen ur Aufziehung zn dbergeben, weil dadoreh die kindliche 
Liebe abgesehwAeht wdrde, und eiferte gegen die Fruchtabtrei
bangen. I) - Quinctilian sagt in seinen "institutionibus om
toriis": Die Tödtung eines Mensehen ist oft eine Tugend, die 
Tödtung der eigenen Kinder aber ist manchmal eine wahre Gross
that. ') - Luc i an, dieserKOnstIer in der LAeherlichmaehung Obler 
Gebriuche, wagte es nieht, die Aussetzungen zu geisseln. a) Auch 
die Froehtabtreibungen waren bei den Römern nicht verboten. 
Nach Ovid und Tertullian wurde sie mitte1st eines Pessariums 
follzogen. ') - Es fehlte bei den Römern nicht an Beispielen, 
dass auch einzelne Private ausgesetzte Kinder aufgezogen haben. 
Diese Aufnahmen gesehahen nicht aus Mildherzigkeit, sie waren 
eine Folge des Egoismus, weil man durch sie auf die billigste 
Weise zu einem Schnen kam. Die Sclaverei war das gewöhn
liehste Loos ausgesetzter Kinder. Diese anomalen ZustAnde 
der Findlinge und Neugeborenen dauerten bis zum Ende der 
Republik, d. i. bis zu OAsars Tod (43 J. v. Oh. G.). 

8. 2. 

ZustlLnde der Findlinge und Neugeborenen bei den Griechen. 

Obgleich sich das alte Griechenland durch seine ungewöhn
lichen Leistungen auf dem Felde der Wissenschaft und K1lnste 
einen nnvergiuglichen Ruhm geschaffen; obgleich seine Gesehicht
aehreiber, seine Redner, seine Dichter durch ihre Werke sich 
verewigt, und einer seiner Philosophen sich Sogar den Beinamen 
des "göttlicheu" erworben: 80 gestattete man. dennoeh aueh in 
diesem Lande den Kindesmord. Die Aussetzungen und die Fraeht
abtreibungen waren gleichfalls an der Tagesordnung, weil sie 
ungestraft verdbt werden durften. Ausgesetzte und aufgenom
lDene Kinder wurden als Sclaven erklArt. Sparta ulld Athen stan
den an barbarischer Behandlung der Findlinge und Neugebore
Den nieht nacb. 

I) FM'orin lebte au Zeiten ltadriao's, er war Il:uoueh ud das Ehebruebs 
lIIpkIagt. Voy. Vie d·Apoll. de Thyaoes, t. 2, p. 322, da la trad. 
- Aal aen. noct. att. Paria 1881. 

8) De iDltitut. orator. libr. 8, cap. 1 et Iibr. 9, cap. 2. 
8) Oeanea de Lucieo, traduitel par BeIBo da BaUa, t 4, p. 371. 
') Platarqne, Oeunea morales, 181 opiDioDl de pbiloe. XV., trad. d'Amyot, 

Paris ,Cu&ae 1803, t. XXI, p. 222. - Oridiua XIV. elesfe, libr. m 
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Das Griechenreich, von einer glossen Nation bewohnt, be
stand aus vielen glossen Städten, die alle ihr eigenes Gouverne
ment, ihre eigenen Gesetze hatten, und sich nach Montesquieu 
in derjenigen politischen Verfassung befanden, wie die Schwei
zer Republik mit ihren Cantonalregierungen. Die besiegten Völker 
mussten die Erhaltung der Bürger der siegreichen Republik tlber
nehmen, es musste dem Gesetzgeber daranliegen, dass es nur 
eine gewisse Zahl von Freien gäbe, weil er für die Sciaven selbst 
die Sorge der Erhaltung übernehmen musste. 

Wie man in den modernen Staaten die BevölkerungsverhAlt
nisse berücksichtiget, eben so musste man in LacedAmonien, 
welches ein Heer besass, das die Bauern erhielten, auf die Rege
lung der Freien Bedacht nehmen, da diese, indem sie alle Vor
theile der Gesellschaft genossen, bei einer Uebervölkerung in die 
Classe der Arbeiter zurückgefallen wären. Desshalb befahl auch 
die griechische Politik die Kindermorde an. P la to erklärte die 
Ermordung missgestalteter Kinder für ein Bedürfniss. Lycurg 
ordnete die Untersuchung neugeborener Kinder der Freien und 
der Sciaven an, um die kränklichen zu beseitigen; und Solon 
gestattete 300 Jahre später den Vätern ') die Tödtung ihrer Neu
geborenen, die sie nicht anerkennen wollten. Auch in Griechen
land galt der römische Usus des "Liberos tollere". Als später die 
Sitten milder wurden, ging man von diesen Gesetzen ab, und 
auch die üblichen theokratischen Opferungen der Neugeborenen 
wurden abgeschatrt. 

In Lacedämonien durften die Väter ihre Kinder nicht nach 
ihrem eigenen Ermessen aufziehen, und mussten sie an einen be
stimmten Ort, "Lesche" genannt (ein Gebiude mit einem offenen 
Porticus), tragen. Dort versammelten sich die Aeltesten jeder Tri
bus, um ihren Gesundheitszustand zn untersuchen. Wurden sie 
als kräftig anerkannt, so stellte man sie den Eltem zurück. Miss
gestaltete, schWächliche, krankhafte Kinder verurtheilte man /IIum 
Tode. Die zum Tode verurtheilten Kinder wurden in eine Oeffnung 
des Berges Taygetes, die man ,,&.1to&~'lI."l" hiess, gestdrzt. ') In 
Laeedimon wurde die väterliche Gewalt von der öffentlichen 
AutoritAt absorbirt. Nach Aristoteles ' ) war diese Censur der 

') Sexti empy. hypostyp. lib. 3, eap. 24. 
I) Plato in vita Lyeurg. - Voyage d'.Aaacharsia t. V, p. 1:111. 
I) Arlstot. Llv. VI, cap. XVII, p. 447 de 1& republioa.. 
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Neugeborenen. nicht in allen StAdtea Griechenlands 11blich. Bei 
den Thebanern ') z. B. darften die VAter ihre Kinder nicht tödten 
oder aussetzen. Wollten sie diess, 80 mussten sie selbe dem Ma
gistrate vorstellen. Dieser warb schon vorher Leute, die um ein 
Billiges diese Kinder kauften. Gmes geworden, blieben sie bei 
den Adoptiveltern, welche sieh durch ihre Verwendung f11r die 
gemachten Auslagen schadlos hielten. 

Lycurg (880 v. Ohr. ,G. in Spma) hielt die Erhaltung 
sehwA.chlicher oder missgestalteter ,Kinder für den Staat nicht f11r 
gedeihlich. ') Milder waren eHe Gesetze Sol.on's8) (594 v. Ohr. G. 
in Athen), er dbertrng den Eltern das Recht dber den Tod, das 
Leben und die Freiheitib.rer Neugeborenen, und gestattete ihnen, 
sie zu verkaufen.~). ,Bei 'den Athenern war auch das "Liberos 
tollere" üblich. Attalus, König von Pergamo, anerkannte z. B. 
keines seiner Kinder und liess sje alle morden, um dem Sohne 
seines Brnders den Thron.,hinterlassen zu' können. 6) 

Nach Stra bo wurden, bei' den Oartb,agern. selbst noch zwei 
Monate alte Kinder vor dl'S Tri~nal gefQhrt. 

Der Kindermord war in GriecQ~nland allgemein nnd wurde 
von Niemandem mis~billiget., Thetis bedauerte es, den Achil
les nicht gleich IUlch fleiner Geburt getödtet zu haben -). 

Eben so hAufig .waren die .AJlS8~tzungen. Wollte man den 
Tod der Kinder, so 8e~te ~n,.u.e an abgelegenen Orten aus; 
rtnschte man ihre Ed»1.1tWJg, sq Jegte ~ lIie an stark besuchten 
PlAtzen nieder.~) Die.GlÜtcbßD.·bsII&$eB keine Anstalten zur Auf
oahme von FindlingßD, ,und .elJ ist, .falsch, dass das Gymnasium 
"Cynosarges" di~e, Jl~mQDg gehabt hAtte, denn dorthin 
(Athen) schickte man nor uneheliche, sie~n Jahre alte Kinder, 
damit sie im Turnen lUKerriqhte~ würden. 8) -r Es kann nicht in 
Abrede gestellt werden, dass im Winter in dem Porticusdieses 

t) Aelian. übr. VI, eap. XVII, p •. l. Variae histor. Lugd. Batav. t731, 
2 edit. in lto. 

') Plutarque, Hommes illustres,traduoQ9Jl da D. Rioard; Paris, I f01. in 8°, 
1827, pag. 38. Vie de:J,.YClJrgqe; ,arl J;XXY· 

a} &xii Empyr. Byp\l8typ .. ,Ubr. 3, ~. 24. 
~) Vie' da Solon, Jrlutarque eto. Rioard, p. 8l
i) Pint., Apophyt. 
') Dead. oh. 1. v. US. 
') Eustaoh. in Homer, rund. X. 
I) Euripid. Tom. ,V" ~6, .A.ri8t.op~. Ran. ad. S so. t., - und Plu

tarque vie de Thamiatocl~ ot da Pericles, Athenea lib. I.IIL 
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Gymnasiums zur Erwärmung der Armen (die ersten öffentlichen 
WArmstoben t'dr das Proletariat) geheizt wurde, und dass man 
dort Kinder aossetzte. I) Joachim Etienne') hatte der Erste 
diesen Irrthum berichtiget. 

Die Eltern gaben den ausgesetzten Kindern bestimmte Er
kennungszeichen mit. Die Aussetznng geschah in irdenen GefAs
sen. a) Oft gaben die Eltern in diese Töpfe kostbare GegeD8tAnde 
zur Bestreitung ihrer Erhaltung oder des Begräbnisses. Longus ') 
theilte in einem Romane verschiedene Erkeunungszeichen mit. 
Auf eine solche Weise wurde z. B. Oyrus, Sohn des Oambyses 
und der Hieron, ausgesetzt. ') Die Zahl der unehelichen Kinder 
war in Athen sehr gross. - Diese Form der Anssetznng bestA
tigf't Aristophanes bei Besingung der Feste der Oeres in fol
genden, von N anniu8 Obersetzten Versen: 

.Qui mox ut alvo matds esset editus 
In vase fictili per hiemem exponitllr.· 

Die Verachtung der Bastarde in Griechenland beweist ihre 
Trennung von den ehelichen Kindern in dem Cynosarges. 

Aos einem Fragmente Meneander's t) geht hervor, dass den 
Griechen die Knaben mehr galten als die Mädchen, er sagt: "Die 
MAdchen sind eine Last fdr die VAter, selbst wenn sie reich sind, 
daher ist es ganz natdrlich, dass die Armen nur die Söhne anf
ziehen und die Mädchen aU8setzen." - Euripides ') theilte die
selbe AD8icht, indem er anfdhrle: "Oie Knaben können die Fa
milie erhalten, die Mädchen aber, sobald sie das väterliche Haus 
verlassen, gehören nicht mehr der Familie, sondern ihren Gatten 
an." - Die aosgesetzten Kinder erhielten ibre Namen von den 
Fundorten oder göttlichen Wesen. Diese AD8icht hatte Penelope 
in der Odysse vom Ulysses; t) und die Dido des Virgilius 
vom Aenea8. I) 

I} Lettres grecques traduit d' Aleiphron, t. 2, p. H8, und Euripides. 
Tom. V, 18 eta. 

I) De jurisdletfoDe veter\1m Graecorum. 
I) Eurip. Phoenies. 25. Aristophan. in Hub. 
') Longu8 188 Amour8 pastorales de Daphnis et de Ohloll, trad. du 

gree. per Amyot. Paria 1800, p. 3, 6, 17, 178, 178, 194. 
') Dio. Ohry808t. orat. 15. de 8ervit. et libert. p. 238. 
t) 8trb. Senn. 75 p. 452. 
") 8trb. lorileg. tit. 71. 
-> Hom6re, OdY88. lie, t9, tradnet. de Hme. D&eier. 
t) Vlrgile, Uv. 4, v. 365, traduct. de Delille. 
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Jfaa findet bei den Komödien- und TragGdiendiehtern Grie
ehenlands (Euripides, Aristophanes) Stellen, die auf die 
Hldgkeit der ~U88etzungen hindeuten. Die ausgesetzten Kinder 
wurden oft wie dorch ein Wunder erhalten, wie Oedipus und 
Habides, der Neft'e des Köoigs Gargaris, welcher den letzteren 
ios )leer zo werfen anbefahl') 

Die Frochtabtreibongen wurden zur Zeit des zunehmenden 
SiUenverfalles gleichfalls mit dem römischen Pessarium vorge
nommen. Aristoteles selbst gab verheirateten Leoten, die ihre 
Kinder nicht erhalten konnten, den Rath, diese abzotreiben. I) 

Aoch in Grieehenland erhob sieh keine Stimme der gelehrten 
Weltzo Gonsten der Findlinge und Neugeborenen. Joh. Sto b ae os, 
einer der Altesten Schriftsteller Griechenlands (460 J. v. Ohr. G.), 
hielt es fdr keine Plicht der Eltern, ihre Kinder aufzuziehen.') 
Platon (4.29 v. Ohr. G. geb. zo Athen), PI otarch (60 J. n. Ohr. G. 
geb. zn OhAronea), Socrates (470 J. v. Ohr. G. geb. zo Athen), 
Aristoteles (Stifter der peripathetischenS~hole, 384 J. v.Ohr. G. 
geb. 10 Stagira), Aristophanes (der einzige Lustspieldichter 
Griechenlands, geb. 480 J. v. Ohr. G. zo Athen), Ohrysipplls 
(geb. 300 J. v. Ohr. G., Stoiker); Eoripides (geb. 480 J. v. 
Ohr. G. zo Salamis, Tragiker), Locian, Homer o. a. m. haben 
sieh alle fIlr die Kindermorde, Aussetzungen und Frachtabtrei
bugen ausgesprochen. 

I. 3. 

ZustAnde der Neugeborenen und der Findlinge bei den 
Hebräern. 

Das Schicksal der Findlinge ond Neugeborenen bei den He
briem war von dem, das sie bei den Griechen, Römern und den 
Ibrigen barbarischen Völkern zu erleiden hatten, verschieden. 
Noeh vor Ueberkommung des göttlichen Gesetzes hatten die He
brier eine onomschrlnkte väterliche Gewalt dber Leben ud Tod 
der Neogeborenen. &) Mo ses beschrAnkte diese Gewalt, v4trbot es 

I) JUBtin, histoire universelle, extrait de Trogue-Pomptle; Paris 1778, 
t. n., Ub. XLV, e. 4. 

I) Polit. m 16. 
') lOaD. Stob&ei 8ententiae ete. 6enevae 1609, p. 449 et 4&(). 

&) Pastoret, Holse oonsidere eomme IlIgislateur et eomJne moraJj8t~ 
p. 190 et 417. 
111111, l\aWh. Iwop' .. 2 
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Mn VItena, olme ZuäWlIDDDg des Senates, ihre Kinder In tGdteD. 
Die BebrIer hielten die Froehtbarkeitder Ehe nichtwie die ihrigen 
Völker fIr ein sooiales Uebel, sondern leisteten ihren GeaetleD, 
DBeh denen die MeIanmg ihrer Raee be\WWortet worden WII', 

G.1wraam. Das gröBste unglaek, das eill JudeDW'lib traf, WIll' 

seine Unfruchtbarkeit. Eine zahlreiche NaehkoJDlD8lllebaft galtd.en 
Juden als Ehreuaehe. Kinderreiche Familien wuden von dem 
Chef der Nation besonders geachtet, und von ihren Glaub __ 
genossen beneidet, da man unter den Neugeb<nnen noch immer 
den Messias mit Uageduld erwartete, und die Möglichkeit, diesen 
aus dem SehOOB88 irgend einer Familie entataDuI.en Sllilehen, die 
Hoft'nung aller belebte. 

Flavius J08efus hebt mit besonderem Nachdrucke die g1l~ 
BehaDdluag der Neugeborenen unter seinen StamlM8geDCIBIMIb 

hervor, ') und bezeichnet die Anwendung VOll Abortivmiüela als 
ein Verbrechen. ') 

Die Bertlhrung der HebrAer mit den &ngrenzeaden barbari
schen VolksstAmmen, namentlich jenen VOD Canaan, die ihre 
Neugeborenen opferten, rier bei ihnen traurige Nachahmuagen 
he"or. Dieser UnfIlg wurde durch ein Ges" des Josias') 
beseitiget. 

In J1ldAa kannte man weder Fraehtabtreibu.gen noch Kill
dermorde. Es besteht dber diese heiden Verbrechea biß Gesetz 
in den fdnf Bdchern Mosis (pentateuch), unter denen das rdnfte 
oder das Deuteronomion kurz vor der, AuflGsung des Reiches 
Juda seine gepnwArtige Gestalt erhielt. 

Mu hielt diese Verbrechen ohnedem als Tödtungen, und 
Moses erliess bereits strenge Gesetze gegen den Mord. Uebri
gens hat man diese Verbrechen bei den Juden fdr unmöglich ge
halten. &) 

Nach Salamo's Tod (9'18 v. Ohr. G.), als sieh das hebrAiscbe 
Reich in zwei Staaten theilte, in das Bei.eh Juda uter Reha
beam, und in das Reich Israel unter Jerobeam, wurde dieselbe 
Geae&lgebang beibehalten. . 

I) Ililmann's HiBtol'J' 01 the J8808, vol. 1, p. 107. Harper's edition. 
I) FJaviu Joaefua contra AppioD, tib. 2, t. I, p. 1380. O:ZOJlÜ 1720. 
') Jaremiu VlI, 31 et XIX, 6· 
&) OolDlD8lltari88 on the Jaws of 110888, by D.-J. lrIiehaeUa TraQ/lladet 

flom the german bl A. Smith, vol. IV. 
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Der GescbichfBehreiber Tacitus (57 v. Ohr. G.) erzählt,. 
dass der Kindermord bei den Hebräern für ein Verbrechen gall') 
Bei ihnen wurden Hagestolze und kinderlose Verheiratete miss
achtet, man gestattete ihnen bei den Tribunalen weder Sitz noch 
Stimme, S) und es wurden in das genealogische Register nur Ju
den aufgenommen, die Nachkommen hatten. a) - Erfolgte durch 
Misshandlung einer Schwangern eine Frühgeburt, und zeigte 
diese eine regelmässige Bildung, so wurde der Misshandelnde 
mit dem Tode bestraft. ') 

Die Anerkennung der Kinder erfolgte bei den Hebräern da
durch, dass der Vater das Kind auf seinen Knien niederlegte. A) 

Von Kinderaussetzungen kameJl bei den Juden nur einzelne 
FAlle vor. 

)(oses, der Heerfdhrer und Gesetzgeber der Israeliten, 
wurde 1600 v. Ohr. G. in Egypten geboren, als sein Volk in har
ter Bedrdckuug lebte. Sein Vater war Amram, seine .Mutter Ja
ehebeth, beide vom Stamme Levi. Drei Monate nach der Geburt 
muaste der Säugling in Folge eines königlichen Befehles, der alle 
Knaben der Hebräer umzubringen gebot, ausgesetzt werden. 
Thermulis, die Tochter des Königs von Egypteli, fand ihn am 
Ufer des Nils, und gab ihn, da dessen nahestehende Schwester 
Mirjam die Mutter herbeirief, derselben in die Pfiege. Als lehr
flhiger Knabe kam Moses in die Pfiege der Königstochter, die ihn 
den aus dem Wasser Geretteten (Moudsche im Egyptischen, 
daher das hebr. Moscheh) nannte, und an Kindesstatt a.nnahm. 

Obgleich die Juden verpllichtet waren, e) fdr ihre Kinder zu 
sorgen, so gestattete man es den Vätern, wenn sie von Elend oder 
Schulden bednlckt waren,~) ihre Kinder zu verkaufen. Josefwurde 
von seinen Bnldem verkauft und nach Egypten gefdhrt. Man 
durfte an einen Gläubiger den Sohn oder die Tochter abtreten, 

') Taeitus, hist., Ubr. 5, cap. 5, p. U6· 
S) L. Heynier, Econ. publ. et rural. des Arabes et des Juifs. Gen4\ve 

1822, p. 295. 
') 2. Buch Mosis XXI, 10, 11. 
') Phiion op. eJ: interp. Gelenii, Francoforti 1691, p. 794 et 785. 
S) Gen4\se, libr. 23, eh. 30, V. 30. 
e) Exode, eh. 1, v. 22, et eh. 2. v. 2. - Aates des Ajlotres, eh. 17, 

v. 18. Josephe, liv. n, eh. 5. . 
') Fl. Josef. contra Appion, libr. 2, t. 2, p. 1380. Oxonii, 1720. 

2-
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sie auf den Sclavenmarkt fl1hren, dort verkaufen und aus dem 
Erlöse seinen Haushalt besorgen. 

Nach Flavius J osefus wurden die Fruchtabtreibungen mit 
dem Tode bestraft. 1) Diesen Verbrechen setzte Moses folgende 
Sentenz als Palliati vmittel entgegen: "W er eine Seele aus dem 
Volke Israels erhält, hilft dadurch die Welt ausbauen." ') 

I. 4. 
ZustAnde der Neugeborenen und Findlinge bei den Egyptiern. 

In Egypten (koptisch Ohemi, von Oham, dem Noachiden), 
wo man einer Natur-Religion huldigte, hatte einer der Pharaonen, 
um die Vermehrung des Stammes Jaeob zu unterdrdcken, befoh
len, alle mAnnliehen Neugeborenen auszusetzen. I) Die Kopten, 
Nachkommen der Alt-Egypter, missbilligten diese Massregel und 
behandelten die Neugeborenen dieses Stammes mit grosser Hu
manität. Strabo -) rahmt es den Egyptiern nach, dass bei ihnen 
der Kindermord nie erlaubt war, was auch Diodorus von Siei
lien a) bestätigt. Nor in der Altesten Zeit war nach Senus Empy
rieua der Kindermord gestattet. ') 

In Egypten durften, mit Ausnahme der Priester, alle Unter
thanen sich nach Belieben Weiber nehmen, aber sie mussten alle 
Kinder aufziehen. ") SpAter wurden alle, die einen Neugeborenen 
mordeten, vernrtheilt, seinen Leichnam durch drei Tage nnd 
NAchte in Gegenwart einer Wache zu umarmen. B) Nach Diodo
rus glaubten die Egyptier, dass, wenn Eltern ihre Kinder mor
deten, dasieihnendas Lebengegeben, sie nicht wie Mörder bestraft 
werden könnten. ') - Gegen die Aussetzungen worden spAter 
Gesetze erlassen, die sie verpönten. 10) - Nach Diodorus wurde 

1) Terraaaon, Hist. du droit romaiD, p. 58. 
') Exode, eh. I, v. 22, et eh. 2, v. 2. 
I) A. History of Inventions and Discoveries, by John Bukma.nn, tr. by. 

W. Johnston. vol. IV, pag. iS5. 
-) Diodor. Sio. edit. WesseUng, Amstelod. tU6, eap. 9t. 
a) Sext. Empyr. p. t17, Ubr. 3, cap. 21. 
') Idem. 
') »Iod. Sieil. p. 88. 
I) Diod.. Sieil. p. 88. 
') Sext. Empyr. pag. 166. 
I') Diodor. libr. L I. 80. _. Sext. Empyr. Ubr. W, ehap. llIV. 
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spAter der Kindermord desshalb verboten, weil die Erhaltung 
l'ines Kindes bis zorn Knabenalter nur 20 Drachmen (18 Francs 
40 Cent.) kostete. I) - Nach den alten Geschichtschreibern 
Egyptens kam der Kindermord unter den Völkern des Sesostris 
Ilnd Pharao's selten vor. - Ueber die Fruchtabtreibnngen findet 
sich in den egyptisehen Werken keine.~ErwAhnnng. 

8.5. 

Zust1nde der Findlinge und Neugeborenen bei den Persern, 
Oarthagem, Arabern und Phönieiem. 

a) Im Alterthume unterschied man im engeren Sinne die 
Provinz Persis von dem spAteren eigentlichen Perserreiche, wel
ches schon unter Cyrus (559-529 v. Chr.) zeitweilig auch 
Egypten, Thrazien und Macedonien auf einige Zeit umfasste. 
Nach Herodot bestanden die Altesten Bewohner dieses Landes 
aos den "Pasargada" und den Nomadenhorden, und waren diese 
orsprdnglich dem Feuercultus ergeben. Erst allmAlig erhoben sie 
sieh zu der dualistischen Lichtl6hre, welche Zoroaster 600 J. 
,. Chr. predigte, nnd in den Zendbdehern sieh vorfindet. Der 
Zend steht dem Altesten Sanserit der Vedas sehr nahe. Bis nach 
der Eroberung Persiens (Iran) durch die Chalifen, womit die Ge
sehiehte des neupersischen Reiches beginut, war der lündermord 
in diesem Lande coIturgemAss bei bestimmten Opfern slDeUonirt. 
Erst nach der VerdrAngnng des altpersischen CoItus durch die 
Einfdbrnng des Islams wurde er verboten. Ueber die Fruchtabtrei
bangen und A088etznngen ist weder in dem Zend, noch in den 
mythischen Berichten von Wendidad ') etwas enthalten. -
In den ältesten Zeiten Persiens war es o.blich, Neugeborene leben
dig zn begraben. So befahl nach Herodot, ') Amestris, die Gattin 
des Xenes, die in den Jahren schon vorgerOckt war, dass 14 
edle persische Kinder zu Ehren einer gewissen Gottheit des Lan
des lebendig begraben werden sollten. Als man spAte~ eine Zu-

I) Diodor. Sio. edit. WeaseliDg, p. 8t. 
I) Wendidad, t. BeL Hamborg 1828; und Framji Aspandiarai: .The 

Vandidad with a Gajrati translation, paraphrase et and ooment-, 
2 BeL Bombay, t 8t2. 

8) Be1oe'1I, Berodotu, foL IV, p. 37. 
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nahme der Bevölkerung wünschte, verkündigten die Priester, 
dass eine grosse Kinderanzahl die Eltern von den jenseitigen 
Strafen befreie und dass der Kindennord verboten sei. ') - Die 
Könige bestimmten für Familien mit vielen Kindern Belohnun
gen.' - Gegenwärtig besteht diese palliative Gesetzgebung zur 
Verhütung der Kindermorde nicht mehr. Hat jetzt ein Schah zu 
viele Kinder, so lässt er sie morden. a) 

Mehrere Jahrhunderte später finden wir (1294) in Persien 
unter Mahmoud-Ghazand-Kand eine anstaltliche Findlingsversor
gung, sowie überhaupt um diese Zeit in allen Ländern, wo die 
Anhänger Mahomet's sich niedergelassen hatten, eine neue Aera 
für die Findlinge begann. 

b) Carthago, von den Chartagern und Puniern Karthad
hadtha (Neustadt) genannt, eine der berühmtesten Städte des 
Alterthumes, in der Gegend des heutigen Tunis, wurde 880 
v. Chr. gegründet. Es wurde durch Optimaten familien regiert, an 
deren Spitze zwei Sutreten standen. Die Religion dieses Volkes 
war ein Stern- und Feuerdienst wie in Phönizien, und zahlreiche 
Kinderopfer wurden hier dem Moloch gebracht. .) 

In Carthago wurden die Kinder nach dem zweiten Lebens
monate vor ein Tribunal gebracht, welches ans den Mienen der 
Kleinen urtheilte, ob sie legitime Früchte und der ferneren Exi
stenz würdig seien. Hatte dieses Tribunal seinen EntschlD88 ge
fasst, so befahl hierauf der König ihre Erhaltung oder Vernich
tung. 5) In C&rthago bestand ein dem Saturn geweihter Tempel, 
in welchem man Kinderopfer brachte. 8) - Nach Diodorus von 
Sicilien schrieb man die Niederlage der Armeen durch Agathoc
I es, König von Sicilien (306-311), dem Zorne des Saturn1lB IU, 

weil man seit längerer Zeit, statt die Kinder der Edlen zu 
opfern, wie es vorgeschrieben war, die Kinder der Selaven und 
Fremden opferte. Um seinen Zorn zu besänftigen, wurden 200 

') Zend-Avesta t. p. t02 und 238. 
') Strabo, tom. 5. Iibr. 15, p. t35. 
') Tableau de la Perse oeoidentale par Heidenstamm dansles Nouv. 

Annales des voyages . 
• ) Estrnp, Llneae topographicae Carthaginis, Tyriae t822, - und B6t

tiger Geachiohte der Oarthager, Berlin 1827. 
5) 8traboo, libr. 15, tom. 5, p. 39. 
-> 81cDlus Italious, Iibr. IV. 
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Kinder &os den ersten Familien und 300 B11rger geopfen. t) -

SpAter warden diese Opfer verboten •. 
c) Die Bewohoef PhöDieins waren ein semitisches Volk, 

das eine von den Hebräern wenig verschiedene Sprache redete. 
In den Altesten Zeiten wohnten sie am persischen Meerbusen, ge
genwArtig ist es die Küstenstrecke des heutigen Syriens. Phöni
cien bildete keinen Staat, sondern ein Aggregat VOD StAdten, die 
unabhängig f11r sich bestanden. Sidon und Tyru8 übten wech- . 
selweise die Oberherrschaft aus. Auch in Phönicien I wurden die 
Kindermorde ungestraft begangen, kein Wunder, da ihre Reli
gion ein Natur- und Sternendienst orgiastischer Natur gewesen, 
und zahlreiche Menschenopfer gebracht wurden. ' 

Ueber die Ausaetzungen und Kindermorde ist in der phöni
risehen Urgeschichte des Sanchiuniathon nichts enthalten. 

d) In Arabien, von den Einwohnern Dschesireth-al-Arab ge
nannt, stammen die Einwohner theils von Sem, theils VOD 18mael, 
dem Sohne Abrahams ab, die Ersten werden Araber, die Letz.te
ren Arabisirte. genannl - Die Lehre Mohameds fand in diesem 
Lande wegen der Verschiedenheit der Secten schnellen Eingang. 
In den Altesten Zeiten waren die Kindermorde auch in Arabien 
6blicb, namentlich wurden die Mädchen der Vernichtung ge
weiht ~ 

Ueber die Fruchtabtreibongen und Kindermorde in der da
maligen Zeit enthAlt der Alteste Historiker der Araber, Rescham 
ben Mohamed a1 Kelbi (gest. 819), so wie die 6brigen im 
10. Jahrhunderte, als: Mosudi, Tabari, Hamza aus Isfahan, 
der christliche Patriarch Eutychius von Alexandrien, Abul
faradsch, Elmakin, Abulfada u. a. m. nichts. Da unter den 
theologisch-juridischen Disciplinen in Arabien die Exegetik des 
Koran oben ansteht, so erhellt hieraus, dass mit der begonnenen 
Hel'l'8ehaft der Osmanen die Kindermorde verboten und die Ver
sorgung der Findlinge zur religiOsen Verpftichtung geworden war. 

t) Diodor. Bio. üb. D, p. 718-
S) Bep1er, da 1'Beo8. 'p.bJique et rar. des Arab. '" .. Jaifa, p. 31. 
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Zweite Periode. 
Ges~bi~bte lO. de. Z.st •• de der ".dU.ge •• d der Ne.
gehere.e., ,.. der B.tste .... g des ""riste.tb •• u a. 

his a.r tUe .e.es" Zelt. 

Nachdem die römische Republik durch die Ernennung 0 i
sars zum bestAndigen Dictator vernichtet, und dieser mit PlAnen 
der königlichen Hoheit erfilllte Oonsul lUD 15. März, 43 J. v. Ohr., 
von M. Junius Brutus und seinem Anhange getödtet worden war, 
kehrte Oetavianus nach Abschilttlung des Triumvirates, 29 J: 
v. Ohr., als der erste Alleinherrscher des unermesslichen römischen 
Reiches nach der Schlacht bei Actium nach Rom zurdek, unter 
denen das Ohristenthum spAter sein siegreiches Panier über das 
entnervte Heidenthum entfaltete. Unter der Regierung des Nach
folgers von Octavianus Augnstus, dem Imperator Tiberius, wel
cher U J. v. Ohr. (Jahr der Wel\ 3969) die Zdgel der Regierung 
ergriff, wurde im Jahre der Welt 3983, 153 Jahre nach der Er
bauung Roms, zu Bethlehem in JudA&, von einer Tochter des er
niedrigten Hauses David, J esus Ohristus, der Heiland der 
Welt, der göttliche Lehrer der Menschheit, geboren. 

Dem Eindusse der christlichen Religion war es vorbehalten, 
die Frnchtabtreibuogen, die Aussetzungen, die Tödtungen und 
Selaverei der Findlinge und Neugeborenen zu verpönnen, diese 
Geschöpfe unter das väterliche Patronat des Staates zu stellen, 
und zahlreiehe Anstalten zu ihrer Aufnahme und Erziehung, als 
eben 80 viele monumentale Institutionen der christlichen Näeh
stenliebe in den meisten Reichen des Oontinentes grinden zu 
helfen .. 

Eine neue Religion, die christkatholische, entstand zur Zeit 
des ersten Oäsaren in einer der unbedeutendsten Provinzen des 
weiten römischen Reiches, sie verbreitete ihre Lehre von der un
bedingten WohlthAtigkeit gegen den beddrftigen Nächsten um 
der Liebe Gottes willen. Ihre Fortschritte waren wahrhaft wun
derbar; drei Jahrhunderte gendgten, um die christliche ReligiOD 
von den Ufern des Ganges bis an das atlantische Meer siegreich 
auszubreiten! Mit dem Ohristusglauben entstand ein Deues Reich 
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der Moral. Was die. Humanität, was die Philosophie nur immer 
Grosses aufzuweisen vermag, Alles traf sich in der katholischen 
Lehre vereinigt. Sie verkündigte, dass alle Menschen Bnlder 
seien, und dass sie gleiche Rechte hätten. Man athmete nach der 
Erscheinung dieser Lehre so zu sagen eine neue 11 berirdische 
Atmosphäre, und die vergeistigte Seele glaubte in eine andere 
Welt versetzt worden zu sein. Die glorreiche Verbreitung des 
Christentbums wirkte wohltbAtig auf alle humanen und staatli
ehen Institutionen, mit ihr begann eine neue Periode der Rechts
bestimmungen. 

Die Geschichte der Findlinge und Neugeborenen in dieser 
Periode wurde wohl von einigen Schriftstellern in Angriff genom
men, allein das Materiale, das sie geboten, ist von ihnen so bunt 
dorch einander geWOrfelt und chronologisch unrichtig behandelt 
worden, dass wir es für n ötbig hielten, sie umzuarbeiten und 
systematischer wieder zu geben. Wir werden· daher ihre Ge
schiehte a) im abendlAndischen, b) im morgenländischen und 
c) im byzantinischen Reiche vorführen; dieser d) die verschiede
nen Concilsbestimmungen, e) dann die Geschichte im restaurirten 
abendländischen Reiche und schliesslich /) jene vom zehnten 
Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit folgen lassen. 

I. Abendländisohes Reioh. 
Das Christentbum fand die Findlinge noch zur Sclaverei ver

artheilt, und die Fruchtabtreibungen, AU88etzungen und Kinder
morde als gesetzlich erlaubte Handlnngen. Bis auf Trajan 
(89 J. v. Chr.) dachte man nicht daran, das unghlckliche LOO8 der 
Findlinge zu verbessern. Im Jahre 103 n. Chr. schrieb Pli
niu8 d. J. t) an den Kaiser Trajan, dass die Findlingsfrage in 
Bithynien einer Erledigung entgegensehe, und bedeutete, dass 
!leine Vorfahren hierüber nichts entschieden hAtten, sich anfra
gend, welche Stellung die Findlinge (&pnto~), die von freien 
Eltern abstammten, einzunehmen hAtten? - Trajsn enviederte: 
,. Wohl hAtten seine Vorgänger es runterlassen, hiertlber Entschei
dungen zu treffen, aber er bestimme, dass die A1l88etzung frei
geborener Kinder diesen ihre Freiheit nicht verkümmern ddrfe. I) 

I) PUu. Jun. Vita anotore W8B80n. VOJ. l'8ditioa du Paneg.,r. da Tr&
jan, par Amtzeusius; Amst. t738. 

') Plin. Epist. Ubr. 10, epist. 72. 
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Julus Paulus, ') einer der RAthe der Kaiser Septimius Se
verus (194 n. Ohr.) und Oarae.alla (211 n. Ohr.) ffthrt dieses 
Recht auf Freiheit bereits als ein unverAusserliehes auf, und 
-erwähnt eines Gesetzes, das jene Gläubiger, die derlei Kinder 
mit Bewosstsein ihrer Abstammung sieh als Sclaven aneignen, 
zur Verbannung verurtheilt. Da aber nor gegen die Käufer von 
frelgeborenen Findlingen, nicht aber gegen jene von unfreien die
selben Strafbedingnngen erlassen wurden, so sieht man, dass das 
Gouvernement sieh noch immer nicht getraute, die Rechte der 
väterlichen Gewalt zu beschränken. 

Julus Paulus war der Erste, welcher sich gegen die Aus
setzungen aussprach: "Neeare videtnr non tantnm is, qui partnm 
petforat, sed is qui objecit et qui alimonia denegat, et is qui 
publieis loeis miserieordiae causa exponit, quem ipse non habet." 
- Von Trajan bis Septimius Severns, einer Zeitepoche von 
96 Jahren, erschienen keine weiteren Verordnungen. Man hatte 
in dieser Periode den Verkauf der von Sclaven geborenen Kinder 
wegen des herrschenden Elendes gestattet. Es ist bekannt, dass 
unter Octavianus jährlich 200,000 Speisenportionen und Geld 
(congiarium), unter Antonius (138 v. Ohr.) 600,000 vertheilt 
wurden, dass aber von diesen Betheilungen die Kinder ausge
schlossen waren. Unter Traj an wurde, wie es aus einer (J. 1747) 
aufgefundenen Tafel hervorgeht, zu Veleja (103) eine Anstalt ge
grftlldet, in der 245 Knaben und 34 Mädchen ehelie.her Geburt 
beköstiget wurden. Traj an schlo88 die unebeliehen Kinder von 
dem Eintritte in dieses Pftegehaus aus, weil er die damalige 
Apathie gegen Verehelichungen nicht noch steigern wollte. I) 

Kaiser Aleunder Severus (222 n.Ohr.) befahl imJ. 225, I) 
dass die Selaverm fdr von Sclaven entsprossene Findlinge beizu
behalten sei, bestimmte aber, dass von SeIaven geborene und ohne 
Wissen ihrer Eltern ausgesetzte Kinder diesen zurflekzugeben 
seien, wenn sie deren Pftegeeltern (dr die gehabten Ansgaben ent
sehAdigell könnten. Hier trift't man auf die ersten Spuren von 
Find)ings-Reelamationen. 

Kaiset Dioeletian') (284 n.Ohr.) verbot imJahre 284n.Ohr. 

') Jul. Paulus, Sentent. recept. libr. 5, tit. 1 de libero Cl&U.sa. 
') Von eiDer milden StiftUDg Traju's, vonilglich DaCh Inschriften; von 

Fried. August Wolf in Berb; f 808 in '-. 
I) Cod. Justln. lib. 8, tlt. 52. . 
') Cod. Juatln. Iib. t, tlt. 23. 
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den Verkauf der Kinder, und machte die VAter für d('ren Leben 
rerantwortlich. Diese Verantwortlir,hkeit bezog sich aber noch 
nieht auf die Neugeborenen. 

Von Alexander Severus bis auf Diocletian (Zeitraum 
fon 62Jahren) wurden keine weiteren Verordnungen veröffentlicht. 

Nach Diocletian's Abdankung ') folgte eine wechselvolle 
und stürmische Zeit, denn man sah das römische Reich bali dureh 
zwei, bald durch einen, bald durch sechs Auguste bedrückt. 
Dass unter dem Eioßusse dieser politischen Wirren humaner in
stitutionen nicht gedacht wurde, ist selbstverständlich. Von der 
unerträglichen Tyrannei des Maxentius empört, riefen die Rö
mer den zum Christenthume sich hinneigenden Oonstantin 
(306 n. Ohr.) zu Hilfe. Der Krieg gegen Maxentius wurde nach 
Wunsch geendet. Die Unthätigkeit dieses Tyrannen erleichterte 
den Sieg. Oonstantin gewann die Schlacht an der milvischen 
Brücke, Maxentius verlor sein Leben auf der Flucht, und der 
Sieger zog (J. 312 n. Ohr.) unter dem Freudenrufe des Volkes in 
Rom ein. Die Erhebung des Ohristenthumes auf den Thron, seine 
Verbreitung im römischen Reiche und in den barbarischen Län
dern wirkte mAchtig auf alle politischen und bargerlichen Ver· 
hältnisse, und legte den Grund zu einer neDen Ordnung der 
Dinge. 00n8tantin, ol;lgleich dem Heidenthume gram, schaffte 
doch anfangs keines der Gesetze über das Findelwesell ab, doch 
liess er die Absicht, den Kindermord und die Aussetzungen be
seitigen zu wollen, in einzelnen seiner Gesetze anboffen. Ohner
achtet seiner humanen Absichten und den Bestrebungen der Kir
chenväter wurden die alten barbarischen Gebräuche beibehalten, 
wozu die falschen Principien einer speculativen Philosophie d~ 
Ihrige beitrugen. W oUte man einen, vollkommenen Sieg über sie 
erringen, so hätte es des Zusammenwirkens des Gouvernements 
und der neuen Religion bedurft. So aber wurde die neue Ohristus
religion unter N ero (59 J. n. Ohr.) und Domitian (81 J. n. Chr.) 
in ihren Verehrern grässlich verfolgt; unter Nerva (96 J. n.Chr.), 
Antonius Pius (138J. n.Chr.), Marc-Aurel (l6lJ.n.Ohr.)u.a.m. 
wo möglich unterdrückt, und endlich durch die im Jahre 303 
unter Diocletian angeordnete allgemeine Proscription der Obri
sten im ganzen Reiche nahezu in Frage gestellt. 

') Carl f. BoUek's aIIg. GescbichQs, '3. B., p. 58. 
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Constantin der Grosse bewilligte endlich den Christen die 
freie Ausübung des Cultus im Jahre 312 n. Chr., und übertrug 
die Erziehung seines Sohnes ') einern der eifrigsten Vertheidiger 
der Christuslehre. Einen grossen Eindruck machten auf den 
Kaiser die von Lactantius ihm überreichten "göttlichen Institu
tionen", I) in denen die Schmach der verbrecherischen Aussetzun
gen und Kindermorde gekennzeichnet wurde. Im Jahre 318 n. Chr. 
erliess dieser Imperator ein Gesetz dber die Verwandtenmörder, 
unter denen 'auch Väter, die ihre erwachsenen Kinder ermordeten, 
verstanden wurden. Er verhängte ftber sie jene fOrchterliche 
Strafe, nach welcher die Verbrecher mit Schlangen in einen Sack 
eingenäht und in d8l'l Meer geworfen wurden. Diese Strafe traf 
aber die Mörder der Neugeborenen nicht. ') Auch das PoppAa'sche 
Gesetz, welches eine genaue Classification der Verwandtenmörder 
enthielt, machte von der Tödtung der Söhne und Töchter keine 
Erwähnung. Nachdem die Philosophie sich mit der Rechtsgelehr
samkeit paarte, behaupteten die Rechtsgelehrten, der Mord der 
Neugeborenen sei schon in dem Verbote des Mordes ohnedem mit 
in begrift'en. 

Diese Behauptung fand aber in den Massen keinen Anklang, 
dazu war der Erlass eines positiven Gesetzes nöthig. Tertul-
1i an') rief den Heiden zu: "Es steht fest, dass das Gesetz es 
eue.h verbietet, die Neugeborenen zu tödten, aber wahrlich, es 
gibt kein Gesetz, welches je mit einer solchen Kdhnheit verletzt, 
und durch eine solche Straflosigkeit verhöhnt worden wAre!" 

SpAter erliess Constantin mehrere Gesetze, die auf die Ver
minderung der Aussetzungen, Kindermorde, die Sclaverei nnd die 
VerkAufe der Kinder einwirken sollten; alle aber trugen nur das 
Gepräge indirecter Einschränkungen, indem auf die Verftbung 
der obbenannten unmenschlichen Handlungen keine Strafen gesetzt 
wurden. Erliess auch Constantin keine positiven Gesetze zur 
Beseitigung der Aussetzung und des Kindermordes, 80 muss es 
ihm doch nachgerdhmt werden, dass er der Erste war, der ihre 
Begehung dadureh zu heseitigen trachtete, indem er ihre Ursachen 
zu paralysiren strebte. 

• ') Godefro~ Cod. Theodos. t. t, p. 199 et 100 ei t. 3, p. 300. 
I) Chap. t, pag. 17. 
I) Cod. Theodos. tit. 15, Cod. Justin. Ubr. 9, tit. 17, t. 3, p. He. 
') Tertulian ad nation. Ubr. 1, eap. 1&. 
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Im Jahre 315 n. Ohr. befahl er, d888 in Italien die Beltorden 

alle Kinder, welche ihnen von ddrftigen Eltern dbergeben WOt
den, dbernehmen, nnd fIlr ihre Erhaltung und Erziehung sorgen 
8011ten; und bewilligte, dl88 die hiezu nGthigen Gelder aus dem 
Staatssehat.e oder der Privateasse des Kaisers entnommen wer
den durften. I) 

Im Jahre 3J2 n. Ohr. erliess Oonstantin ftlr Afrika das 
aaehfolgeooe Gesetz: "Nachdem es zu unserer Wissensehaft ge
laugt ist, d888 nur eiDe EntblÖ88ung von allen Hilfsqnellen die 
VAter IlÖthigt, ihre Kinder zu verkaufeB, 80 ermAchtigen wir die 
ProeoD811les und Einnehmer von Afrika, derlei VAter mit Geld und 
Getreide zu unterstdtzen, da es unser Herz nicht ertragen kann, 
dass desshalb 80 viele Ungllckliche aus Notb umkommen oder 
Verbrechen begehen."') Er fIlhrte daher zuerst eine ausseran
staltliche Versorguug der Findlinge anf Kosten des 
Staates und des Regenten ein. Oonstantin erldArte die 
AassetAngen als Verbrechen, verhAngte aber dber sie noch keioe 
Strafen. 

Im Jahre 323 n. Ohr. mi88billigte Oonstantin das Verkau
fen freigeborener Kinder mit folgenden Worten: "Die Freiheit 
wurde bei unseren Vorfahrßn ftlr ein 80 kostbares Gut gehalten, 
dass sie, obgleich sie den VAtern das Recht dber das Leben und 
den Tod ihrer Kinder gewAhrleisteten, ihnen doch das Recht sie 
Ifl verkaufen entnahmen."') 

Im Jahre 3J9 n. Ohr., aachdem Oonstantin wahmahm, 
dass durch die von ihm gegebenen Gesetze der 8taatBsektz 
U1B88rordentlich be1Astiget, unel die moralisehea Folge. dersel
ben hGehst bedauerliche geworden waren, hob er die Veraorgang 
der FindliDge &1If Staatskosten und aus seiner Privateasse wieder 
.... , dbel'lUltwortete sie der PrivatwolaltbAtigkeit uru:l ord ... &11, 

dass man sieb in dieser .Angelegenheit wieder "88C1IDdom .... 
priorom prineipum" zu benehmen habe,') ud deM jeae, die ein 
~tes Kind ibemommen hAUen, duselbe als ihren 8elaven 
behalt. durften. I) 

I) Ood. Theocloa. h'br. f t, lit. 27, De AHeD&tis eto., telD. t, p. tl'l et t98. 
') Ood. TIleod. Uhr. N., tit. 2'/, t. t, p. 200. 
') Id. lib. t, dt. 8 de Uberall causa., t. t, p. tot. 
') Cod. Tbeod. Ubr. 8, dt. 8, de saog'Ilinolentia etc., tit. t, p. no. 
') Idem. 
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so 
Du unglOekliehe Loos der Findlinge nnd Neugeborenen 

we~kte in den hervorragenden Geistern dieseS Zeitalters das Ver
lugen, die Gesellschaft und das Gouvernement zu einer besseren 
Behandlung dieser unglücklichen Geschöpfe zu dri.ngen. Mehrere 
Philosophen und Kirehenvl.ter haben nach dieser Richtung hin 
Ausserordentliches geleistet. 

Die ersten KirchenvAter haben siqh mit beredtem Eifer 
gegen die Fruchtabtreibungen, Aussetzungen, Tödtungen und die 
Sclaverei der Kinder ausgeaprochen, sie riefen durch ihre erha
benen Lehren in der menschlichen Gesellschaft eine auf die Prill
cipien der Religion sich sti1tzende Achtung f6.r die Rechte der 
Neugeborenen und der Findlinge hervor. I) Sie .riefen mit den 
Prof.ten aus: "Pater meus et mater mea me derelinquer.unt, 
Dominus autem assumpsit mel" Sie erklA.rtenjede Aussetzung als 
einen Mord, sie sprachen sich mit Entrüstung gegen die Kinder
morde aus, sie kauften die in der Sclaverei befindlichen Findel
kinder los, sie retteten ihre bdrgerliche Freiheit, und verlangten 
von den mächtigen Oäsa.ren des römischen Reiches, während sie 
ihnen die Lehren der religiösen Moral verkdndigten, dass es eine 
ihrer heiligsten Pllichten sei, den von aller Welt verlaasenen Kin
dem. aus blosser christlicher Liebe allen Schutz angedeihen zu 
l~en. Unter den Kirchenvätern, welche sieh dieser bedauerns
werthen Geschöpfe annahmen, mllssen folgende geD&Dnt werden: 

Justinus, ') der Märtyrer, Kirchenlehrer und Apologet des 
OhristenthullW8 aus &ma.rlen, der im Jahre 165 n. Ohr. zu Rom 
enthaaptet wurde. Er tadelte in seiner Apologie u Antoniu8 
Pius (138 J. n. Ohr.) und Mareus AnreHus (l61 J. n. Ohr.) 
die Heiden wegen der Kinderau888tzungen. 

Barnabas der Heilige, ein apostolischer Miss!onAr und Be
gleiter des Paulus und Karcus, später Bischof von Mailand, 
der 61 Jahre n. Ohr. starb, sprach sich mit beredtem Eifer gegen 
die Aussetzungen aas. 

Luc.s, ') der Verfasser des dritten eanonisehen Evangeliums 
und der Apostelgeschichte, der zu Antiochia geboren, dea Apostel 

I) Cottelerii op. S. S. Patnun, qui tempo apostot. doruerunt. AIltwerp. 
- 1700, t. I, pag. 313. - S. Justm. Opera Parisiia, l-na, ,in fol. 

p. 60. Apol. 1. 
I) Maranus, &ag 17-12. Fo!. 
') Schneckenburger .über den Zweck der Apostelgeschichte·, 18.1, Hern 
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raalu begJeitate ud n OoDltaDtiDDpellKwraben warje, ,er
artheilte die unnatdrlichen AU88etznngen. 

Uatar den la&eiBisehen Schri.ftsWlem rag1Ien hervor: 
Teltu.llian ') (QuintuB Sept. Flofens), der sch(H1 uater Kai

aer Sanru (19Z-211 J. D. Chr.) gegen die Christenverfolgun
pa auftrat, zeiebDete sieb dllrah sein W.rk "Apologetieua" alS. 

Kin utius Felix, I) ein christlieher Apoloset IU.bCuag des 
dritt.en Jahrhundertes. 

Cyprian') (Thaacins Cicilins) der Heilige., eiD.er der .... 
deutend.Aen KirchenvAter, Sclu'ller des Tertulliau (geb. 246 J. 
D. Ohr.), zeichnete sich durch seine 83 Epietdas ud dM Werk 
"De anitate Eeclesiae" ans. 

Epbraim Syrus, ") ein hervomgender Kireheulehrer des 
Yienen Jahrhundertes, der die Weibe Ton Builius dem Gro8Mß 
erhielt und 378 J. D. Chr. zu Edessa &Wb. 

Augustinus 5) (Aureliua), einer der eidU88reichsten LePfer 
der ehriatliehen Kirche (geb. 3M J. n. Chr. zu Tapste in Afrika), 
der 369 J. D. Chr. Bischof zu Boaa war, UIMl 430 J. n. Ohr. starb. 

Bieronym1ls·) (Sopbr. Euseb.) der Heilip, einer dar ge
Aeb.rt.elne1l ud fruehtbll'ltten Sehrift.llteller der ebristlicllea Kirehe 
(geb. 331 J. D. Chr. zu S&rido1l in Dalmatien), warein Zeitge
llOBM du Aug1l8tus. 

~aeta1lti1l8") (Lueins Ooeliua), ein be1.'dhmter Kitdwl
schriftsteller des vierte. Jabrhull~rtea. 

Euse bin8 von Nioomedien, Patriarch vonConstutiuopel, &
lieber des abendli.Ddischell Kaisers Julianul Cisar (366 J. 
D. Ohr.), der dea ar8$tn abendliu.dischen .Kaiser. eGnsta.t.in 
taufte. 

Äug1lstinus, der Apostel der EagJlnder, .ein BeaHiaUalr, 
deo Gregor I. 696 J. n. ühr. G. mit viersig Mine_ aacb AD-

') RheUnnB, Das. 1521, Fol. - Tartull. Op. ex edi,l Rlgaltli Paris, 
11M. Ap. n. I 

I) lIaier., de JIiJI'IlUoFeliee.ZIrlM, 1814. - OetM1_IAIgd.Bat.'111, XU. 
8) S1eCui, Ltndon 183-' -: Lae&Mt Op, 4e " ... ü&o, ltbr. V1 .. Caa-

tabrig. 1686, p. 337 . 
• ) ANemMl, 8. Bel. Kom 1732. 
a) SeIne Werke "0. 'dM Belle,clictinern. 11 Bde. Par. 188.5-1839. 
-> Vallani, 11 Ode. Verona 17U-17U. 
') BWemADIl, Lelplii 17311. - AuRttini Aurelü s. Oper. Pariaiia 

1879-1700, 8 '101., in fol. Epiat. 23 ad Bonifaailllll epileoJI,IUL 
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gelsacbs6n sende~, oad der 610 als Erzbisehof TOn Caoterbory 
starb. 

Ueber die Wirksamkeit und die Werke der KirchenvAter 
findet mall in den in der Note') angegebenen Werken die weite
ren Aofsehltlsse. - Fast alle Maximen der heutigen Gesetzgebung 
dber die Findlinge und Neugeborenen verdankt mao den Kirclten
vAtern, die einen langen schweren Kampf mit den AnhAngem des 
Pantheismns ihrethalben zu bestehen hatten. In der ersten heroi
sehen Zeit des ChristenthotnS bildeten die GlAobigen nur eine ein
zige grosse Familie, wo Einer fdr Alle ond Alle fur Einen ihre 
Hoffnungen, ihre Tugenden, ihre·Gldcksgdter zur gemeinschaft.. 
lichen Nutzniessung einsetzten, wo sie durch freiwillige Oblatio
nen eine gemeinschaftliehe Unterstdtzungscasse grD.ndeten, I) da
mit die Armen unterstützt, die Waisen versorgt und die Find
linge ernAhrt werden konnten. Es gab sonach schon in dieser 
Urzeit der christlichen Kirche eine "corporative Findlings
versorgung durch die ersten katholischen Gemeinden". 
Diese Versorgung wurde in der ersten Zeit des Christenthnms 
dorch die Institution der "Diaconie" vollzogen. SpAter wurden zur 
Uebung dieser und anderer wohlthAtiger Functionen der Diaoonie 
die Subdiacone, Archidiacone, ja selbst Frauen und Witwen 
(Diaconissen) beigesellt. Als das Alteste Beispiel eineqsolchen Ge
hilfin erscheint Phoebe, deren Paulus am Schlosse des Römer
briefes erwAhnt. Zu Ahnliehen Dienstleistungen wurden die Frauen 
aoeb vom heiligen Hieronymus aufgefordert. SpAter wurde den 
Findlingen in der Urform aller WohlthAtigkeitsanstalten, den Xe
nedoohien (Herbergen), eine Aufnahme zu Thail. 

Der heil. Angustinus erwAhnt in seinem 23. Briefe an den 
Biaohof Bonifacius "geweihter Jungfrauen", welche die ausge
setzten Kinder aufsuchten, sie zur Taufe brachten ond aufgeso
gen haben. I) 

Mit dem Beginne des vierten Jahrhunderts begannen die 
Grundfesten des römischen Reiches zu wanken, seine Auflösung 
war durch die Eintllle der Barbaren vorbereitet, nnd eine tief
gehende Umst&ltung seiner Institutionen im vollen Znge. Erst 

t) 0.) Mu1ma bibUotheca veterum patrum, n Bde. Leyden t817. 
b) Oalland'a bibHotheca vel patrum, t3 Bde. Yen. 178&-t779. 
e) Rösler's Bibliothek der KirchenvAter, tO Bde. Leipzig t1'l8-nS8. 

I) Acta Ap08tolor. Cap. IV. 
I) August op. t. 2, p. t2U; epist. 23 &d BoDifaeiuw. 
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gegeB das Ende des vierten Jahrhunderts errang das Christen
thum eine Verbesserung des Loses der Findlinge. Die Kaiser 
Valeotinian I., Valens (364n.Ohr.) und Gratian (316 n. Uhr.) 
befahlen: "dass jeder Vater verpß.ichtet sei, seine Kmder zu 
ernähren; sie verkllndigten Strafen gegen die Kinderaussetzun
!1:en, nnd setzten auf den Kindetmord die Todesstrafe." Unus
quisqne sobolem suam nutriat, quod si exponendum putaverit 
Ilnimadversioni quae constituta est subjacebit. I) 

Nach der Veröffentlichung dieses Gesetzes verminderten 
sieh die Kindermorde, aber die Aussetzungen und Verkäufe der 
Kinder fanden keine Abnahme. 

Im Jahre 316, dem Anfange der Völkerwanderung, verord
neten Gratian und Valentinian n. (376 n. Ohr.), Theodo
sius M. (379 n. Ohr.), Arcadius und Honorius (394 n. Ohr.), 
dass die zu Sclaven gewordenen ausgesetzten Kinder, nach einer 
bestimmten Dienstleistung von mehreren Jahren, frei sein sollten. t) 

Kaiser Honorius verordnete im Jahre 409 n. Ohr., dass 
diese Dienstleistung auf 5 Jahre zu verstehen sei. 8) - Als sich 
Arcadius und Honorius in das Reich theilten, wurde im Jahre 
-U2 n. Ohr. verordnet, dass Niemand ein ausgesetztes Kind vom 
Boden aufheben dürfe, ohne dass diesem Acte ein Zeuge beige
wohnt, -) und ein Bischof hierüber ein Protocoll aufgenommen 
hätte. 

Valentinian 111. (423 n. Ohr.) verordnete, dass Kinder, 
welche von ihren Vätern wegen ihrer Armuth verkauft worden 
wären, dadurch ihre Freiheit nicht einbüssen dürften. Er erklärte 
alle Kinderverkiiufe während einer Hungersnoth für ungiltig, und 
bestrafte Verkäufe von Kindern an die Barbaren mit einer Geld
strafe von 6 Unzen Goldes. 5) 

Im Jabre 414 eroberte Alarich Rom, - im J. 414 begann 
das bnrgundische Reich, und im J. 419 das westgothische Reich, 
- im J. 4:29 n. Ohr. erschien Genserich in Afrika, - Attila im 
J. 433 n. Ohr. - Genserich im J. 447 in Rom, und im J. 449 die 
Angelsachsen in Brittanien. Im J. 454 n. Ohr. erfolgte die Zer-

I) Cod. Justin. libr. vm, Tit. 52, de Expositi&, Ubr. I. 
t) Cod. J08t. libr. m, lit. 3 de Patrib08que filio deluerint, t. I, p. 296 • 
., (lud. Theodos. !ibr, 6, lit. 5, libr. 2, t. I, p. 483. 
') Nood, Conatit. ad finem Cod. Theod., t. 6, p. t26. 
I) Cod. Theod. Ubr. 5, tit. 7. De expositiB, t. t, p. 4H8. 

B IIS81, J\Ildelb. Buropa'.. a 
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splitternng des Hunnenreiches und es erschien Theodorich, König 
der Ostgothen (475 n. Ohr.), gerade zu der Zeit, als unter Augu
stus, dem letzten abendländischen Kaiser, das abendländische 
Reich im J. 476 n. Ohr. zerstob. 

11. Das morgenländische Reich. 

Die von den abendländischen Kaisern über die Findling~ 
nnd Neugeborenen erlassenen Gesetze wurden in dem morgenlän
dischen .Reiche von Arcadius, dem ersten morgenländischen 
Kaiser, an (386n.Ohr.) bis auf Theodosius 11. (408 n. Ohr.) bei
behalten, und in der von letzterem verfassten, im J. 438 n. Ohr. 
veröffentlichten, und seinen Namen tragenden Gesetzsammlung 
(Oodex Theodosianus, Tit. 7. p. 454, de expositis) aufgenommen. 
Als durch die germanischen Völkerstämme, namentlich durch die 
Verwüstungen der europäischen Provinzen des Kaiserreiches 
durch die Hunnen, das Reich des Orientes und des Occidentes ge
trennt wurden, hörte die Uebereinstimmung der Gesetze dieser 
Reiche über die Neugeborenen und die Findlinge auf. Von Theo
dosius bis Justinian M. (527 n. Ohr. - Zeitraum von 119 Jahren) 
erschienen keine Verordnungen. Im Morgenlande verfasste Jus ti
ni an der Grosse einen neuen Oodex, der im J. 529 n. Ohr. veröf
fentlicht wurde. Am 16. November im J. 534 n. Ohr. wnrde er 
·verbessert. ') Justinian der Erste hob (J. 530 n. Ohr.) die Scla
verei der Findlinge auf, erklärte sie als Freie, ertheilte ihnen die 
Gerechtsame, für ihre Person und ihre Nachkommen Güter zu er
werben, und stellte sie unter seinen unmittelbaren Schutz. .) 
Justinian betrachtete die Aussetzung eines Säuglings noch als 
eine grössere Uebelthat als den gemeinen Mord. Im J. 553 beauf
tragte er den Bischof und den Präfeeten von Thessalonien, den 
Findlingen allen möglichen Vorschnb zu leisten, und belegte die 
Nichterfüllung dieser Verordnung mit einer Strafe von 5 Pfund 
Goldes, womit eine gemischte, theils staatliche, theil geist
liche Findlings-Versorgung gegeben war. Schliesslich ver
ordnete er die Errichtung von Hospizen zur Aufnahme von Find
lingen. Ueber die wirkliche Errichtung dieser Anstalten beste-

') Cod. Justin. libr. xn cum notis Gothofredi et variorum, ex ed 
S. Van-Leuven, Amstelod. 1863, 2 vo1. in fo1. 

I) Cod. Justin. Ubr. vm, tom. 52. 
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hen keine Nachweise. Man erwähnt einer Findelanstalt, die 
Anthusa, Tochter des Kaisers Copronymus (756 n. Chr.) erbaut 
lind reich dotirt haben soll. Man sagt, sie wäre eine Mutter für 
diese Unglücklichen gewesen, hAtte sie besucht, und sich mit 
ihrer Verptlegung und Erziehung befa.sst. Die grösseren Knaben 
verwendete man zu verschiedenen Beschäftigungen, die Mädchen 
gab man zur weiteren Ausbildung in die Klöster. Da man aber 
Dur eheliche Kinder aufnahm, kann man sie nur für eine Wai
genaostalt ausgeben. 

Von Justinian bis zur Kaiserin Irene (791 n.Chr.), unter der 
Jas morgenländische Reich unterging, blieb die bisherige Gesetz
gebung unverändert. 

Unter den Kirchenvätern und Theologen des Morgenlandes 
machten sich um da.s Wohl der Findlinge und Neugeborenen fol
gende verdient: 

Athenagoras, I) ein platonischer Philosoph und Apologet 
der ersten christlichen Kirche (127 n. Chr.), der die "Legatio 
pro christianis" veröffentlichte. 

Clemens ') (Titus Flavius), einer der berühmtesten grie
chischen Lehrer der christlich~n Kirche (140), im 2. und zu An
fang des 3. Jahrhunderts. Seine Werkfl erschienen in de. Bü
chern: Protrepticus, Paedagogus und Stromata. 

Gregor von Nazianz, ') der Theolog genannt, ein g,riechi
scher Kirchem'ater (geb. 328 zu Azianzos), war unter Kaiser 
Julian (371) Bischof zu Sasima und unter Theodosius (J. 380) 
Patriarch von Konstantinopel. 

Gregor -) von Nyssa war ein griechischer Kirchenvater, ein 
Bruder des Basilius des Grossen. Er starb 391 als Bischof 
\'OD Nyssa. 

Basili us ') der Grosse, geb. 329 zu Cäsarea in Kappadocien, 
war ein griechischer Kirchenvater und (J. 370) Bischofzu Cesarea. 

I) Lindner, Langensalze, 1174. - Athenag. apolog. Fleury hist. eeelee. 
lib. m, t. 1, p. 389. 

t) Sylburg, Heidelberg, 15!12 fol. - Clem. Op. Stromat. Ubr. 0, Paris, 
16'1, p . ..,. 

I) Jlorellius, 3 Bde. Par. 1630 fol. 
') Xorellius, 3 Bde. Par. 16t5-1618, fol. 
I) Garnier, 3 Bde., Par. 1721-t7S0 fol. - Divi BaaU. ~. Op. Part

.Us t ~ 66, p. 99, I. .01. 

8-

Digltized byGoogle 



36 

. ChrysostQmus I) war ein berdhmt,.er Redner der' alten 
clu'istlichen. I\ir,.he und griechischer Kirchenvater. Er wllrd.e 
347 n. Cbr. geborea, war eiD. SebO.ler des LiboriM, unll (J. 397) 
uQter Ka~er ArCtldius Bischof vOQ KOBatantiu.opeJ. Er schiekte 
MissioD~e zu d6D Gothen, Seythea, Peli8er,u, und Il8Ch Pallstina, 
und stiftete mehrere Hospitäler. 

~osimus, ') ein griechisch,er Geseb.iehtBehfeiber iu der Mitte 
~es, 5. Jahrhuw.\erts lJ~ K,QutJtantiD.Q.pel unter Theodosius IJ. 
Noch als Staatsbeamter schrieb er eine Geschichte des ,Coi~D 
Rei~Wi in 6 Bä!ltde., welche die Zei~n von Augustus bis 410 
q. Cm;. u.miasst. 

llI. Das byzant_he Reich. 

Die Gesetzgebung des byzantinischen Reiches, das mit Ni
cephorus (802 n. Chr.), der der Kaiseriu. Irene auf dem Throne 
folgte, begann, endigte (1282 n. Chr.) mit A ndronicus II. und 
entbehrt aH'er Verordnnngen über die Findlinge und Neugeborenen. 

IV. Die Concils.- Beschlüsse. 

Ausser dell Kirchenvätern des morgen- und abenelländischt>1l 
Reiches baben aber aueh die Ooncilien ihre Stirrune zu Gunsten 
der FiBdlinge und der Neugeborenen erhoben. 

I.Das Concil d'Elvire, nachHarduin i.J.313 abgehalten, 8) 

setzte die lebeDsllngliehe Ausschliessung von dem Saeramente, 
welche die ersten Concilien über Frauenspersonen, die ihre Kin
der im Matterleibe oder nachher tödteten, verhängte, auf 10 Jabre 
herab. 

2. Das Concil von Ancyre, ') abgehalten im J.314 n. (Jttr., 
verorduetu: "weDD eiDe schwangere Frauensperson ihr Kind vor 
dem 4&. Tage tödtet, wird sie mit einem Jahre der obigen Kir
chenstrafe belegt; nach dem 60. Tage aber mit 3 Jahren. Gab 
das Kind schon Lebenszeichen, so sollte eine solche 'flldtung wie 

A) 8aviUi8, 8 Bde. FAon, teilS fol. 
I) Cellarius, Zeitg. 16711, 3. Auflage. Jena, 1729. 
I) Begin. lib. de Eceles. discipl. p. 287, Paris. 1671. - CaaiBii Thes. 

monument. eoolesiast. eum ollStis Jae. Basnage t. 1, p. 262 et 599. 
- Hardnin. colleot. t. I, p. 217-258. 

') Canis, Thes. ibid. - Justelli Biblioth. JuriB oanoo, p. 38, 2'9, 280. 
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ein MeD8chemnord betrachtet W'~rden. Bei ~em Strafansmass 
80lhe es aher berüdtsi",htiget werden, ob die V(lrbreeh~in arm 
sei, oder ob sie dieses Verbrechen nur desshalb begangen habe, 
um das Verbrechen der Fornication zu verheimlichen. 

3. Das Ooncil von NicAa, welehes im J. 325 n. Ohr. ab
gehalten WlU'de, I) bestimmte in seinem 70. Artikel, dass' in allen 
grt\88eren StAdten Hospize zur Unteretlitzung der Kranken, Ar
beitsantlhigen und Hilflosen erriehtet werden sollten; es e&thAIt 
aher keine deutlichen Anordnnngen dber die Versorgung der 
Findlinge. . 

4. Das OoncH von Vaison, ') vetordnete (J. 442 n. Ohr.), 
dl88 jeder, der ein weggelegtes Kind anfgenommell hatte, ver ... 
pflichtet sei, d&88eJbe zur Kirche zu tragen, damit ihm von ihrem 
Vorsteher die legale Uebernahme des Findlings besUtigt werde. 
Nach geschehener Vorstellung soUte am nAehsten Sonntage' der 
Priester der· Gemeinde verkü'Ilden, dass ein Kind aufgefunden 
worden sei, und dass 88 dessen Eltern dnrch lO Tage ver williget 
werde, eille Reelamation einJuleiten. Hatte man diese FormalitAten 
vollzogen, und wollte man später ein Kind reclamiren, oder belei
digte man die Adoptivpartei, 80 vemel man den tlber den Men
~benmord festgesetzten Kirchenstrafen. 

5. Das Cone.il von Arles 8) (J. 64-2 n. Ohr.) nnd 
6. das Concil von Agde ') (J. 506 n. Cbr.) bestAtigten die 

.4nsspnlehe des Ooncils von Vaison. 
7. Das Concil von Lerida A) (J. 524 n. Chr.) setzte die 

Kirchenstrafe auf 7 Jahre herab. 
8. Das Coneil von Vienon 8) bestimmte (581 D. Ohr.), 

das8 die Adoptivparteien gegen alle &pAter stattfindendeR'Reela
mationen vor den wirklichen Eltern in Schutz genommen 'Werden 
mtlssen. 

9: Das Coneil von lIaeon 7) (J. 581 n. Ohr.) sanetiOBirte 
die Bestimmungen des Coneilinms von Vierzon. 

') Acta Concilior. Parisiis, 1715, in fol. t. t. 
I) Harduin, aeta ooneil t. t, p. 1790. 
8) Acta Coneil. Parisiis. 1714, in foI. t. n, p. Coneiliom Arelatense. 
') Idem. t. n, p. 999. Cone.· Agathense. 
') Barduin set. Ooncil. 
') Idem. t. t, p. 1790. 
') Idem. Halue lie. 8, p. UI. 

Digltized byGoogle 



10. Das Concil von Constantinopel, I} abgehalten im 
J. 592 n. Chr., erklArt die Frncht&btreibungen und Aussetzungen 
fürMorde, und später wiins(',hten Sextus Quintus und Gregor XIV., 
dass auf diese Verbrechen die Todesstrafe gesetzt werden sollte. 

11. Das Concil von Rouen ') (9. Jahrhundert) befahl den 
Kirchenvorstehern , die unehelichen Frauenspersonen aufzufor
dern, ihre Kinder weder auszusetzen, noch zu ermorden, sondern 
sie in die Kirche zu tragen, damit sie mildthätige Gläubiger auf
nehmen. Es wurden vor vielen Kirchen Marmorbecken angebracht. 
in welche man diese Kinder niederlegte. Diese Marmorschalen 
erscheinen als die ersten Spuren der Drehladen. Die hier nieder
gelegten Kinder wurden von den Kirchendienern (Matricularii) 
gesammelt und gepflegt. 

Die Priester ftlhrten fiber diese Kinder ein Protocoll, in denen 
sie aUe Nebenumstände ihrer Aussetzung eintrugen, w~mit eint' 
privative geistliche nicht anstaltJiche Findlings-Ver
sorgung PI"tz grift'. Die ein ausgesetztes Kind in Pflege nah
men, nannte man Nutriearii (PAeger); sie erhielten von den Kir
chenvorständen ein Certificat, das ihr Herrenrecht tlber den an
genommenen Findling bestätigte, da im Occidente das Gesetz 
des Orientes von Justinian keine Geltung hatte. Ueber die Aus
setzung der Kinder in den Marmorschalen findet man schon im 
5. Jahrhundert zu Arles, Trier, Rouen, Macon u. a. m. Andeutungen. 

Durch diese Gepflogenheit kam die Kirche einem dringen
den Bediirfnisse der Mötter entgegen, indem sie den Kindern ein 
Asyl bot. 

Um diese Zeit verbot es die Kirche den Miittern und Ammen 
bei Strafe der Excommunication, ihre Kinder vor dem 3. Lebens
alter zu sich in's Bett zu nehmen. ') 

W o11te man den Concilien den Vorwurf machen, sie hätten 
vielmehr zu Gunsten der Findlinge und Neugeborenen einwirken 
können, so wAre diess eine Ungerechtigkeit, weil diese Versamm
lungen dem Geiste und dem Bedürfnisse ihrer Zeit Rechnung 
tragen mussten, und der Entwicklung beider nicht voraneilen 
konnten. 

I) ·Idem. 
') Begino Ubr. 2, de eeclesia8ticia discipI. p. 238 et 239. et Baluzil 

t. 2, p. 1254. 
I) WUnn', Cone. M. Britann. et Bibern. t. 2, p. 177. 
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V. Die Wiederherstellung des abendländischen Reiches. 

Von der Zerstörung des abendländischen Reiches (J. 476 
n. ehr.) bis zn dessen Wiederherstellung (J. 801 n. Ohr.) stellten 
die legislativen Ergebnisse eine bunte Mischung römischer Ge
setze dar, welche an die barbarischen Völker, die inzwischen 
katholische geworden, erlassen wurden. Die neue Gesellschaft, 
welrhe sieh durch die wiederholten siegreichen BarbareneinfAlle 
der Alemanen (J. 212 n. Ohr.), der Gothen (J. 215 n. Ohr.), der 
Franken (J. 237 n. Ohr.), der Sachsen (J. 286 n. Ohr.), der Hun
nen (J. 375 n. Ohr.), der Alanen, Sueven, Vandalen (J. 407 n. 
Ohr.), der Westgothen (J. 419 n. Ohr.), der Angelsachsen (J. M9 
n. Ohr.), der Ostgothen (J. 475 n. Ohr.), der Bulgaren (J. 487 
n. Ohr.), der Longobarden (J. 527 n. Ohr.) und der Anren (J. 560 
n. Chr.), bis zur Wiederherstellung des abendländischen Reiches, 
herausbildete, und nach und nach das heutige Europa gebar, 
bewies in ihrer Gesetzgebung fiber die Findlinge eine weit 
grOssere Humanität als jene der wege~ ihrer Oivilisation so sehr 
anger1lhmten Völker des Alterthumes. 

Diese Gesetzgebungen bildeten die Uebergangsbrdcke zur 
modemen Gesetzgebung; involvirten sie auch mancherlei Wider
spniche, so zeigten sie doch, wie lebhaft noch das Geffihl {dr das 
natftrliche Recht unter diesen rohen StAmmen ergldhte. 

Wir werden aus den Gesetzen dieser VolksstAmme das, 
was die Findlinge nnd Neugeborenen betrifft, mittheilen. 

(a Das salische Gesetz (J. 454 n. Ohr.), das Ohlovis Ohil
debert und Lothar verbesserten, wurde im Beginne des 5. Jahr
hunderts zur Zeit des Pharamund von 5 der ehrw1lrdigsten HAup-
t~r der salischen Franken ausgearbeitet. . 

Die Capitularien Oar Is des Grossen können nur als ihre 
Fortsetzung betrachtet werden. Geldbussen und Wehrgelder wa
ren nach diesem Gesetze die gemeinen Strafen, ihr Mass wurde 
nach Personen und Fällen mit sorgfA1tiger Abstufnng festgestellt. 
Selbst öffentliche Verbrechen wurden mit Geld gebdsst. Nur auf 
die schwersten Verbrechen setzte man die Todesstrafe. Ueber 
Unfreie wurden Leibesstrafen verhängt. Die Ermordung einer 
8rhwangeren Frau wurde mit 700 Sous, die Ennordung eines 
Brustkindes, das noch nicht 81Tage alt war, mit 200 Sous, die 
Ermordung eines :freien fruchtbaren Weibes mit '00 Sous, eiDe 
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versuchte Fruchtabtreibung mit 62 Sous bestraft. t) - Bei den 
Franken besassen die Pflegeeltern ~a.s Eigenthumsree,ht über die 
verlassenen Kinder. S) 

b) Das allemanische Gesetz. Nach diesem wurden Per
sunen, die eine Frucht noe,h vor der deutlichen Entwicklung ihrer 
Gliedmassen und Geschlechtsorgane abtrieben, zu einer Geld
strafe von 12 Sous; war das Geschlecht schon erkennbar, und die 
Frucht ein Mädchen, zu 24- Sous; war es ein Knabe, von 12 Sous 
verurtheilt. Die Höhe der Geldstrafe für die Ermordung eines 
Neugeborenen wechselte, je n&e,hdem sie von freien Eltern, von 
verehelichten oder von ledigen Eltern abstammten. ') 

c) Das friesische Gesetz. Nach dem friesischen Gesetze 
war ein Kindermord, umnittelbar nach der Geburt vertlbt,straflos.&) 

d) Das anglo-warinische oder thl1ringische Gesetz. 
Nach diesem wurde der Mord eines freien, nicht mannbaren 
MAde,hens und einer unfruchtbaren Frau mit 600 Sous, und waren 
beide empfängungsfAhig, mit 1800 Sous; die Ermordung eines 
freien unreifen Mädchens mit 160 Sous, jene einer Frau nach dem 
Aufhören der Menstruation mit 200 Sous und jene einer frucht
baren Frau mit 600 Sous' bestraft. -) 

e) Das bavarische Gesetz. - Nach diesem wurden Per
sonen, die schwa.ngeren Frauen frnchtabtreibende TrAnke gege
bon, mit 200 Gei8selhieben, und freie Fra.uen, die dasselbe 
Verbrechen begingen, mit V 6flust der Freiheit und tier Sclaverei 
be,traft. 8) Starb aber eine Schwangell~ in Folge dieser Tränke. 
so wurden die iruchtabtreibenden PeJ'80nen mit dem Tode be
straft. 

f) Das westgothische Gese tz. - Dieses Gesetz, um die 
Mitte des fünften Jahrhundertes erlassen, war sehr hart; nach 
demselben wurded Alle, die fruchtabtreibende Tränke verab
reichten, mit dem Tode bestraft. War das Weib, welches den 

I) Lex saliea tit. 26, ex edlt. Lindenbrogii. - Caneiani leges barbaro
rum t. 2, p. 60, tU. 28, 'de homieid. parvularum 55. S, 4, 11, 7 et 8. 

') Oapitularium regum Fra.neorum t. m, pr. an. 
') Ja Ale~orum, tit. 91. Lindenbrogfi p. 387. - Oanei&ni leges 

barbarorum t. 2, p. 343, 5. 81. 
&) Lex Frison. eap. 5 de hominibus qui sine eompositione oeeidl p088unt. 
') Lex Angl. et Werinorum fit. 10, 5. 3 et 4, p. 485 - Caneiani 

t. 3, p. 36. 
I) Lildenbrog. p. 468 et 457. - Canoiani t. 2, p. 378, tit. I, .p. IS. 
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Trank begehrte, eine Selavin, 80 erhielt sie 200 Geisselhiebe; war 
lIie eine Freie, 80 wurde sie Jedem, dem sie gefiel, als Sclavin 
tibergeben. ') - Es erlaubte freien Eltern ihre ausgesetzten 
Kinder gegen eine Vergütung zu reclamiren, ja es trug sogar den 
Richtern auf, eine solche Zurückgabe anzubefehlen, wenn ihnen 
die Eltern bekannt waren, und die Ptlegeparteien die Zurilek
gabe verweigerten. Weigerten sieh die Eltern ihre ausgesetzten 
Kinder zurnckznnehmen, sO wurden sie mit einer ewigen Verban
nung bestraft. Konnten die Eltern den Ptlegeparteien die sc·hul
dige Vergütung nicht leisten, oder konnten sie statt ihres ausge
setzten Kindes keinen Selaven stellen, 80 mussten sie in die 
Selaverei gehen .• ) 

g) Das ripuari8che Gesetz bestimmte über die Fruchtab
treibungen und Kindesmorde ') gradnelle Geldstrafen. 

1&) Das longobardische Gesetz enthält dieselben Bestim-
mungen wie das ripuarische. 4) . 

i) Das ostgothis ehe Edict. - Theodorich, König der 
Os1gothen, verordnete (J. 500 n. Ohr.), dass der Verkauf der 
Kinder diese ihrer Freiheit nicht bereben dOrfe, und dass freie 
liader an GlAubiger nicht statt der Sehulden abgetreten werden 
können. Die Uebernahme solcher Kinder wurde mit Verbannung 
belltraft. Er verordne~, dass die VAter nur auf die Arbeit, nicht 
aber auf die Person ihrer Kinder ein Recht haben sollten. I) 

VI. Im 7. Jahrhundert. 
Im siebenten Jahrhunderte erreichte das allgemeine 

Elend durch die Völkerwanderung in Europa (375 n. Ohr.), durch 
"'elche neue Menschen, neue Sitten, Verfassungen, Gesetze, Ange
legenheiten und Verhältnisse, neue Staaten und Sprachen, neue 
Charaktere und Namen auftauchten, ein ungewöhnliches Elend. 
In dieser Epoche vergass man der Liebe zu seinen Kindern, und 
ohneraehtet aller Concilien und EdAsse der Kirche giogeo Tau
sende von Kindern wegen Mangel alles Schubes ~u Gruode. Un
ter den Galliem, noeh vor der beginnendeu Hel'l'lehaft der Fran-

') Lex Wisigoth. Hllr. 6. fit. 8, p. tl6. - Oanc. l " p. tlt. 
I) Lex Wiaigotll. Ubr. 4, fit. 4, da expositis infaatibus. 
I) Lex Ripuar. tU. 21, S. to, p. 458. - Qaae. t. 2, p. 300, tit. t2. 
') Lu Longo"-rd. Iibr. i, tit. 8 et 9. - OaDe. t. t, P. 69, I. 75. 
') Ediet. Theodor. art. 94 in Cusiod. oper. Paria. 168' p. 11. 
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ken, fdhrten arme VAter ihre Kinder auf die Märkte, um sie dort 
wie Thiere um einen unbedeutenden Preis zu verkaufen. Auch in 
Deutschland, Flandern, Italien und England wurde dieser ab
scheuliche Kinderhandel getrieben. Dieses zu steuern, begaben 
sich Religiose mit der Börse in der Hand auf diese Menschen
märkte, sie kauften dort die ausgebotenenKinder,liessen sie taufen 
und verliehen ihnen die Freiheit. So wurde die heilige Bathilde 
vom Maire von Archamboult, die heilige Eusiee vom AbM du 
Barry, der heilige Theau (Thild) von dem heiligen Aegydius 
losgekauft. Unter dem Vorwande der Armuth trieb man diesen Un
fug so weit, dass man, um des Gewinnes willen, sogar fremde Kin
der raubte. In Ga1lien und Italien (J. -l-l9 n. Ohr.) wurden die 
Kinder von ihren Eltern an Unterhändler verkauft, die sie nach 
Afrika verhandelten. Schon Valentinian verbot diesen Kinder
handel, und belegte die VerkAufer, "Freier," mit einer Geldstrafe 
von 6 Unzen Goldes. ') In Brittanien wurde der Kinderhandel in 
so schmachvollen Dimensionen betrieben, dass Papst Gregor der 
Grosse (J. 590 n. Ohr.) diese moralisehe Ausschreitung zum 
Gegenstande einer besonderen apostolischen Mission machte. 
Dieser Kirchenfdrst, den man mit Recht den Grossen nannte, 
schenkte seinen eigenen Sclaven die Freiheit, indem er ausrief: 
"Unser göttlicher Erlöser hat durch seine Menschwerdung das 
Menschengeschlecht von der Knechtschaft befreit, und ihm zu 
seiner ursprdnglichen Freiheit verholfen; ahmen wir sein Bei
spiel nach, indem wir die Menschen, die nach dem Gesetze der 
Natur frei sind, von der Sclaverei befreien." ') 

Die Irländer nahmen die christliche Religion nur unter der 
Bedingung an, dass man ihnen die Aussetzung der Kinder bewil
ligte.' Im 6. Jahrhunderte soll nach einer Legende des heiligen 
Gonr, der ein Zeitgenosse Ohildeberts war, in Trier ein Findel
haus bestanden, &) und der heilige Maimboeufzu Angers (J.634-) 6) 

t) Lebau, Historie du Bas-Empire, eontinue par 81. Martin, Paris. tom. 
IV, 1827, p. 179. 

I) Gregorii Magni (5) Opera., Parisiis, 1705, 'vol. in Co1. Epist. XU. 
I. VI. ind. 16. 

a) Fimi Johann. hist. ecel. lsland. t. 1, p. 72, citAI dans l'histoire des 
operations maritimes des Normands, tit. 1, p. 13. 

') Mensel's Abhandlung über die Existenz der Anstalten für Findelkin
der zu Trier, in dessen Geschichtschreiber. HaUe 1771, IV. ThI., Nr. 12. 

') Vide: Godescard und die Collection der Bollandisten, das Leben des 
heil. Maimboeuf. 
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eine VersorgungsaDstalt fdr Findlinge erriehtet haben. Beide An
stalten waren aber nur müden Reisenden (Xenodochia) und Bett
lern (Bioptochia) gewidmet, ') auch die von dem heiligen Ada
lard. Abba von Corbie unter Ludwig dem Frommen, gegrdndete 
Anstalt war keine Find'elanstalt, sondern ein Hospiz fdr Waisen, 
Sehwä(',hlinge und Reisende. 2) 

Muratori irrt, wenn er behauptet, die Sitte der Errichtung 
der Findelhäuser im Abendlande habe sich von dort nach Italien 
fortgepflanzt, und sich viel später Bahn gebrochen. Vor der Ah
haltung des Concils von NieAa (J. 325), auf welchem die Er
richtung von Xenodochien anbefohlen wurde, bis zur zweiten 
Hälfte des siebenten Jahrhuuderts gab e8 keine, ausschliesslich 
den Findlingen gewidmete Anstalt. Es wurde in dieser Zeitpe
riode wohl öfters der Hospitäler erwähnt, aber unter diesem 
Namen begriff man in genere Anstalten, zur Minderung mensch
lirhen Elendes. In einem Edicte Justinians wird mehrerer An
stalten gedacht, die nach dem Wunsche der Testatoren aufrecht 
erhalten werden sollten, worunter sich aber keine Hospize für 
aosgesetzte Kinder I) befinden. 

VII. Im 8. Jahrhundert. 

enter der Regierung Carls des Grossen, des Her os 
und Regenerators des abendländischen Kaiserthumes (J.800), 
das unter Augustulus durch Odoaker vernichtet wurde, fasste die 
christliche Charitas, da er, wie kein Herrscher vor ihm, den 
Staat auf die christliche Kirche grdudete, einen festeren Boden. 

In seinen Capitularien &) werden zahlreiche Wohlthätigkeits
Anstalten nach dem Muster des justinianischen Codex aufgefdhrt, 
aber man findet in keinem eine Andeutung von Anstalten fdr 
Findlinge. Einen Beweis dafdr finden wir in einem Capitulare, 
betitelt: "De rebus ad venerabilem locum patinentibus non abe-

') Bolland in Commentario pra.evio ad vitam B. Lizinii, 
') Vie de saint Adal&rd, 2 janvier. 
I) Cod. Justin. libr. I, tit. de relicto ad piaa eaU8&8. 
') Im Allgemeinen versteht man unter Capitularien die seit Carl Karten 

von den Königen der fr&nkiseben Monarchie erl&68enen gesetalieben 
Verordnunl{en, in besonderem Gegensatze zu den für die einzelnen 
Völker zusammengestelltenOesetzbüchern (leges). Es gibt eapitul&ria 
Speei&lia et genera1m. Viele Capit. Carl V. sind verloren gegangen. 
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raarus, '"dieses beginnt IDit den folgenden Worten: "NaUa. ~h 
Romana ditione ooDstitutAL Ecclesia ,'eI 'Xenodoobium, vel Ptooo
trophium, vel Brephotrophium, vel Monasterium tum Mona
chorum quam 8&nctimonialium, archimaodritllm habens, ad archi
manditrissam, contra haec agere praeslIIIlet ... " Im V erlau.fe 
dieses Capitulare erläutert der Gesetzgeber die Definitionen fllr 
jede dieser Anstalten, und bezeichnet mit dem Namen Brepho
trophiGm Anstalten, welche zur EmährlUlg der Kinder be
stimmt sind. M. Villeneuve I) irrt daher, wenn er anführt, 
dass unter Carl V. Findelhäuser bestanden haben. Dieser Irr
thnm beruht darauf, dass er die damals bestandenen XenedOt,bia, 
Bioptoe,hia und Brephotrophia mit den Exsenodochiis ver
wechselte. 

Das Capitular. CXLIV (J. '1") "de 6Xpositis infantibus et 
colleetione eorum" I), ist IlOr eine Wiederholung der Coneilsbe
stimmungen vom J. 44-2, 451 und 581. 

Der Text eines anderen Oapitlllare lautet: "Si quis infantem 
necaverit, ut homicida teneatnr. Cf.) Ein alldetes erkannte die 
Findlinge den Ptlegeältero als Sclaven zo.~) (Wiederholung der 
Beschlüsse des Condls von Arles.) Dieser Regent schien wohl die 
Absicht gehabt zu haben, dass die Kir6he die Findlinge unter
stützen sollte, denn in dem Capi\ulare Aquisgranense wurde 
bestimmt, dass in wohlhabenden Orten zwei Theile der freiwilli
gen Gaben an die Kirche zum Unterhalte und der Unterstiltzung 
der Armen, und nur ein Thei! als Reiehnisse ftlr die Kleriker 
verwendet werden sollte. Da er aber die specielle Verwendung 
der Gaben dem Gutdünken ihrer Verweser überliess, wurde der 
Findlingsversorgung nicht gedacht. 

Diese Gesetzgebung blieb massgebend für das ganze Mit
telalter. 

Die Strafgesetzgebung Carls V. behielt aber die qualifieirte 
Todesstrafe des Mittelalters über den Kindermord, I) mittelst des 
Lebendigbegrabens und Ptählens der Kindesmörderin doch aus-

I) Eeon. politiq. ehnltiea .. 
') Baluze. C&pitul. t. I, p. 146. 
8) 1J&lu. libr. 7, p. t0i9. 
8) Balu. libr. 8, tit. 141 . 
• ) Henke, Grundriss einer Gesehiehte des peinlichen Rechtes und der 

peinliehen Reeh.i8wiBseBSchaft. SulJbach t809, TU 2, 8. 98. 
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oahmsweise bei, und droM dem Schuldigen mit dem Tode d1lf0h 
Ertränken. (Art. 103 der peinlichen Gerichtsordnung.) 

Die Gesetzgebung earls V., auf welche die Lehre der Kir
ebenväter, dass das Kind durch die Tödtung im Mutterleibe der 
christlichen Taufe und ihres Segens beraubt werde, einwirkte, 
fand, ') im Falle die Leibesfrucht schon beseelt war, in der ab
~iehtlicheB Handlung eiD mit dem Tode zu bestrafendes Ver
brechen. 

Anf die erste geschichtliche Erwahaung eines, den mo
dernen Begriffen entsprechenden Findelhauses treffe!! wir in der 
zweiten Hälfte des achten·Jahrhunderts in Mailand. Die Stif
tungsurkunde dieser AltStalt finoot man bei Muratori. ') Nach 
dem Inhalte derselben wurde in MaHand von dem frommen Erz
bisehofe Dartheus (Datheus) im J. 787 ein Findelhaus filr ver
lassene Ufleheliche und au.sgesetzte Kinder errichtet.. Datheus 
war der Erste, der "eine private, clerieale allstaltliche 
Findlingsver&orgung" eingefl1hrt hat. Er kaufte ein in der 
Nähe der Hauptkirche befindliches Haus, und verordnete, dass 
aUe bei der IG.ehe ausgesetzten Kinder von ihrem. Vorsteher auf
genummen, durch Ammen gesäugt, bis zum 8. Lebensjahre anf
erzogen, und der ScJaverei entiussert werden sollten. 

VIII. Vom Beginne des 10. JahrhandertB bis auf die 
nelleste Zeit. 

Nach Terme und Monfalcon verflossen von Datheus an drei 
Jahrhunderte, bis zur Errichtung einer zweiten Findelanstalt. 
Diese Angabe ist aber unrichtig, denn noch vor der Errichtung 
eines Findelhauses in Montpellier, das diese Schriftsteller als 
das zunächst errichtetA bezeichneten, wurde im Jahre 982 in 
Bergamo ein religiöses Institut zur Aufnahme für Findlinge ge
grundet. - Im J. 1041 widmete ein Bürger von Laibach in 
Krain, Peter Berlach, a) sein ganzes Vermögen zur Gründung 
eines Waisenhauses, wobei aber bemerkt werden muss, dass 

I) All 133 der peinlichen Gerioht8ordnu~. 
S) Muratori. Antiquitates medii aeri post deeliBationem romani imperü 

Iod &naum 1500. J&diolanlt'i'38-1U2, 8 rol. in fol. tom. m, 
p. 537-590. 

I) Dr. Rahnund Melzer, Geschichte der fudllnge in Oe8terreleh. Leip
zig 1840, p. 16. 
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man um diese Zeit unter den Waisen auch Findlinge verstanden 
hat. Valvasor erzählt: "Solche Kinder hat man im Hause zum 
Guten auf erzogen und jedes, nachdem es in etwas erwaehsen, 
zu einem Handwerk, wozu es Lust getragen, gethan. I) Im 
J. 1097 wurden in der Casa di Dio in Padua Findlinge in einem 
eigenen Hause verpß.egt. 

Im zwi~lften Jahrhunderte wurden folgende Findelhäuser 
errichtet: . 

Im Jahre 1161 gründete B. Sorore zu Florenz in Toskana 
das Spedale di S. Maria della Scala für verlassene Kinder. 

Im Jahre 117I wurde die hochst unvollkommene Anstalt in 
Bergamo durch die Kreuzherren reorganisirt. 

Gegen das Ende des XII. Jahrhunderts gründete "Bruder 
Veit" (frere Guy ou mattre Guy) nach Remacle, I) und nicht 
Guido, ein Sohn des Grafen von Montpellier, wie es de Gerando, 
Gouroff, Terme, Montfalcon u. a. m. vermeinen, zu Montpellier 
die Ordensverbrüderung vom heil. Geiste, die in dem vou ihnen 
im J. 1180 unter König Philipp 11. erbauten Hospize Kranke 
und ausgesetzte Kinder aufnahmen und verptlegten. I) 

Bruder Guy war es daher, der den ersten Impuls zu einer 
"clericalen, corporativen, anstaltlichen Findlingsve r
sorgung" gab. Unter ihm bildeten sich die "Hospitaliter des 
heil. Geistes", die für das Wohl der Unglücklichen mit ausser
ordentlichem Erfolge wirkten. ') Diesem Orden gebührt nicht 
nur die Ehre, eine grosse Anzahl von Findelhäusern in den ver
s~hiedensten Ländern gegründet, sondern auch die Sympa~hie 
mehrerer Völker zur Nachahmung dieser Institutionen wachge
rufen zu haben. 

Aus einer Bulle des Papstes In n 0 c e n z 111. vom Jahre 1198 
erhellt, dass dieser Orden schon damals neun Findelhäuser er
richtet hatte.') 

l) Valvasor, Ehre des Herzogthums Krain. Laibach 1689, Bd. m., S. 709. 
') Remacle, des bospices d'enfants trouves en Europe, et principalement 

en France, p. 34. Paris, 1838. 
I) Histoires de Languedoe, t. m, p. 43, 181 und sta. 
') Vide: Dom Vaisettes, die Schenkungsurkunde des Bertrand de Mont

laur und seiner Gattin an das Halls der Hospitaliter ZII Montpellier. 
und an Guy vom J. 1197. 

I) Lettres d'lnnocent. m. liv. I" Lettr. 97. 
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Diese Anstalten wurden von Innocenz 111. anerkannt, weil 
Gay (nach Einigen Olivier de la Trau, nach Andern Olivier de la 
Crau) besonders den Findlingen hilfreiche Dienste leistete. Da
JOu geben Helyot, ') Dom Vaisette, ') M. Mare a) und de Ville
DeUTe .) Zeugniss. Die Wirksamkeit dieses Ordens dauerte durch 
drei Jahrhunderte, und obgleich die politischen Stl1rme des 
16. Jahrhunderts seine Thätigkeit paralysirten, so verblieben der 
leidenden Menschheit doch die Früchte seines segensreichen 
Wirkens. 

Nach dem Augustiner-Codex soll die Grdndnng der Hospi
taliter von Montpellier bis in das Jahr 1144 reichen. 

rebergangsstadien in der Vorsorge für die Findlinge. 

Bis zu Ende des Jahres 1291, noch nnter der Regierung des 
Königs Philipp rv. des Schönen, mithin ein Jahrhundert nach 
der Grdndung dieses Ordens, hatte dieser 29 Findelhäuser, deren 
AufZählung man in einer Bulle des Papstes Innocenz III. findet, 
errichtet. a) 

Sach Montpellier wurde in Marseille durch eine Schen
kung des Vicomte Barral des BauI eine Findelanstalt errichtet. 

Im Jahre 1188 wurde zn Arezzo in Toscana das Spedale 
Centrale di Santa Maria d. Ponte für Findlinge gegründet. 

ImJ.1193 hatte man in Florenz imSpitale S. Oal1o Find
linge aufgenommen. 

Die zahlreichen ErtrAnknngen der Neugeborenen in der Tiber 
zu Rom und die .Aussetzungen an öffentlichen Orten erregten 
in dem hochherzigen Papste Innocenz III. das lebhaftesteMitge
fUhl, und den Entschluss, in Rom eine Anstalt für Findlinge \\ie 
zu Montpellier zu errichten. 

Schon im Jahre 1198 eröffnete er in dem heiligen Geistspi
tale mehrere SAle zur Aufnahme von 600 Kindern, und verband 
damit eine "Drehscheibe" (die erste Drehscheibe in Europa), 
ton der die neue Anstalt den Namen "Conservatono della Ruota" 

') Histoire des Ordres monastiques t. D, ehap. XXX. 
') Statiatique de Bouehes-du-Rh3ne, t. m, p. 398. 
') Dietionnalre des Seiences m~dicales, 'aux mote: .Enfants Trouves .• 
') Villenenve- Bargemont, Economie politlque chrlltisnne. 
') Vide, Bullarium romanum. 
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erhielt Zu ihrer Leitung berief er (J. 1294) den Gr088meister 
Guy.l) 

Im 13. Jahrhaoderte fanden die Findelhäuser eine erheb
liche Verbreitung. 

Im Jahre 1200 grindete Ta.nzi ein Findelhaus in Parma 
und .. die zweite Hälfte des 11. Jahrhundertes die Gattin eines 
gewissen Nato eine gleiche Anstalt in Bellin-zona, womit "eiDe 
private, nicht clericale anstaltliclte Findlingsver
sorgung" gegeben war. 

Im J. 1201 wurden die Findelhäuser VOD Ail, Toulon, 
Eimbek, Novarra ud Volterana; im Jahre l~lO die Findel
.häuser von Jerusalem uud Prato; im J.1218 das Spedale C. 
di Maria degli Innocenti in Florenz; im J. 1258 die Anstalt in 
Gimignano; im J. 1262 das Spedale C. in Lucca; im J. 1286 
das Spedale C. della misericordia in Cortona in Toseana ge
gründet. 

Im Jahre 1294 (l'an 694 de l'hegire) erschloss Mahmud 
Ghazan-Khan, der 12. Prinz der Dynastie der Tschingia-Chane, 
welcher den persischen Thron bestieg, zu Taluis eine grossar
tige Moschee mit zwei Schulen, Bädern u. s. w. 

Der siebente Art. des Gründungs-Documentes dieser Anstalt 
lautet: "Die von t;len Unglücklichen verlassenen Kinder, die mau 
vor den Pforten der öffentlichen Gebäude findet, sollen in dieser 
Moschee aufgenommen und durch Ammen verpflegt werden." ') 

Nachdem durch die Errichtung so zahlreicher Findelanstal
ten ein Jlächtiger Impuls gegeben war, sehen wir in der nä.ohsten 
Zeitperiode noch eine weit grössere Anzahl iu rascher Reihen
folge auftauchen. Zu Ende des 13. Jahrhundertes wurden DOch 
die Findelhäuser von Pavia, Treviso, Udine, Lugano, 
Bologna und Nürnberg (durch den Bürger Fleintz) eröffnet. 

Im 14. Jahrhunderte treffen wir nur auf die Errichtung 
zweier Anstalten. - Als in Folge der Kriege in Frankreich die 
unteren Volkselassen VOB einem gränzenlosen Eleade betroffen 
und Massen von ausgesetzten Kindern dem Untergange überlie
fert wurden, begab sieh (J. 1362) in Paris eine Anzahl wohlthä
tiger, religiöser .Personen aus den höheren Ständen zu dem Erz-

" Extrait cle l'o8m1ge intimae: 8eriea Pnaeulam Magaloni8D8iuru et 
MODspeli8lUJiu1R par Qariel Tolosae, 1650 p. 1-78. 

I) Hist. uuiversalis de Khoademire, t. m iD b" taxt. pel"sam. 
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bischofe Jean de Meulant (88ter Bischofvon Paris), um ihm das 
tranrige Schicksal der Findlinge u's Herz zu legen. 

Dieser edle Kirchenfürst gestattete ihnen sofort die Bildung 
der Bruderschaft "vom heiligen Geiste" und die Erbauung eines 
Hospizes unter dem Namen "heiligen Geistspital für die Armen". ') 

Die pApstlichen BestAtiguDgen erfolgten am 10. Februar 
1362. Diese Anstalt befand sich auf dem Greveplatze. -, Am 
4. August 1445 wurde diese Bruderschaft durch ein Patent 
Carl VI~, der 1422 den Thron bestiegen, mit dem Vorbehalte 
bestAtiget, dass sie nur Kinder ehelicher Elte1n aufuehmen 
dOrfe. Die Versorgung unehelicher Kinder sollte wie bisher der 
PrivatwohltbAtigkeit überlassen bleiben, und die Findlinge nach 
der bisherigen Uebung in den vor den Kirchen aufgestellten Bett
ehen, welche die Aufschrift: "Fait bien a ces pauvres eufans 
trouvfSs" trugen, zur Erweckung der christlichen Mildhel'Zigkei t 
niedergelegt werden. 

Im J. 1346 wurde in Venedig, im J. 1420 zu Genua, im 
J. 1426 zu Verona ein Findelhaus als "Pio istituto degli Es
posti" durch den frommen Sinn von Privaten gegrdndet, womit 
"eine private anstaltliche Findlingsversorgung durch 
Association" eingeführt wurde. 

Im 15. Jahrhundert wurden nachfolgende FindelbAuser er
öfFnet: 

Im J. 1438 grilndete der Bischof Monsignore Giovuni Ba
rozzo in Bergamo eine Findelanstalt. 

Im J. 1447 erstand zu Brescia, im J. 1449 zu Mantua, 
im J. 1450 zu Cremona, im J. 1458 zu Lod~ im J. 1468 zu 
Como und im J. 1479 zu Crema eine Findelanstalt. ' 

Im J. 1489 wurde in München im heil. Geistspitale ein 
Saal zur Aufuahme von Findelkindem eingerichtet. 

Hier endet die anstaltliche Fdrsorge zu Gunsten der find
linge im Mittelalter, worunter wir den Zeitraum von der Zersto
rung des westrOmiBchen Reiches und dem Siege des Germanen
thumes bis zur Entdeckung von Amerika (J. 476 n.Chr. bis 
J. 1492) verstehen; es wird durch den Kampf des unverfl~hten 
deutschen Volksthumes mit den rOmAnis~en Elementen, die sich 
im Abend- und Morgenlande erhalten hatten, bezeichnet. 

\ 

') Emait deI AntiquitU de Puia, pu Jaoq .• 11 BreIlI. 

.1,1 •. IIa4IIb. BlanIIa'" , 

DigllizedbyGoogle" 



50 

Im Beginne des 16. Jahrhunderts nabm die Gnlndung von 
Findelanstalten einen neuen Anfsehwong. Es erstanden in dieser 
Periode die folgenden Findelblnser: 

Im J. 1501 wurde in Locarno, im J. 1513 zU Reggio ein 
Findelbaus erricbtet. 

Im J.1515 erstand in Neapel das Findelhaus in dem Ospizio 
dell' Annunziata. 

Im J. 1523 wurden in Frankreich unter Franz I. im Hdtel
Oien in Lyon, in AiI u. a. a. Orten Findlinge Ton den Hospi
talitem vom heil. Geiste aufgenommen. 

Franz I. befahl durch eine Ordonnanz vom 1. Juli 15U die 
Errichtung "des Hospitales de la Trinite" in Paris in der Strasse 
St. Denis, gegenfiber der Kircbe von Saint-Sauvenr. In dieser 
Anstalt wurden Waisen mit dem 6. Jahre, die nach Paris zustin
dig waren, aufgenommen. '} 

Noch immer dberliess man die Erhaltung der Findlinge in 
Frankreich der PrivatwohltbAtigkeit, denn unter Franz I. stellte 
man noch vor der Kirche von Notre-Dame jene oben berdhrteu 
Kinderbettchen zur Aufnahme der Findlinge auf, welche die 
barmherzigen Scbwestern in den Strassen von Paris ausgesetzt 
fanden. Sie sammelten ffir sie wAhrend des Gottesdienstes, damit 
sie in dem Hause "la Couche" untergebracbt werden konuten. 
Franz I. grdndete ffir Kinder von AuslAndern, deren Eltern im 
HOtel-Dieu gestorben waren, ein Asyl, das nrsprfinglicb ,.,EIifants
Dien", spAter "Enfants rouges" genannt wurde. 

10 Folge eines Parlamentsbescblusses vom J. 1546 wurde 
unter demselben Regenten den Bischöfen, Domeapiteln' und 
Klöstern in Paris befohlen, für die Findlinge zu sorgen, und das 
beil. Oeistspital angewiesen, diese nach KrAften zu llnterstützen, 
womit "eine clericale Versorgung der Findlinge" in 
Uebnn~ kam. Durch die Arr~ts vom J. 1647 und 1662 wurden 
in Frankreicb unter Heinrich 11. die Seigneurs hauts-justiciers 
l'OB Paris, die dem geistlicben Stande angehörten, verpftiohtet, -) 
die Findlinge zu erbalten und jAhrlich eine festgesetzte Taxe an 
das Haus "]a Concbe", das in der Cite lag und sehr klein war, 
zn bezahlen; also "eine Versorgung durcb die Ober-

') ReeueiJ des lldits et ordonnanees des rois de Franca, tom. t, p. 670. 
I) Chopin, Comment. 8Uf l'art. 10 de 1& eotrtDDl8 d'Aajou, t. t; p. 125. 
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lehensherren". In einigen der Provinzen hielt man sich an die 
Vorschriften des Concils von Maeon, welches die Kirche mit der 
Erhaltung der Findlinge obligatorisch belastete; in anderen an 
das Arr~t des grands jonrs de Poitiers vom 15. September 1579 
unter Heinrich ID., t) nach welchem sie nur jene Findlinge zn 
erhalten hatte, die vor ihren Pforten niedergelegt wurden. 

Unter Heinrich IV. wurde durch ein Arr~t vom J. 1599 in 
Folge einer zn Angers getroffenen Vereinbarung verordnet, dass 
die Gemeinde zwei Drittel, die Seigneurs hants-justiciers ein 
Drittel der Findlingskosten tragen sollten. 

Unter dem zweiten KönigsstBmme mussten die Municipali
tAten die Findlinge versorgen, also "eine Findlingsversor-' 
gung durch die Municipalitäten". 

Aus Allem geht hervor, dass um diese Zeit die französische 
Gesetzgebung über das Findelwesen eine chamäleontische war, 
und dass man nur ihr jene zahllosen Streitigkeiten zuschreiben 
muss, die zwischen der Regierung, dem Clerus, den Oberlehens
herren, den Gemeinden und anderweitigen Verpflichteten über 
die Versorgnng der Findlinge herrschten. 

Diese Unsicherheit der Rechtszustände kostete Massen von 
Findlingen das Leben. 

Um diese Zeit erschien in Spanien der wiirdige Vorläufer 
des heil. Vineenz de Paul in der später geheiligten Person des 
Priesters Garcias als heil. Thomas von Villanueva. Garcias, 
im J. 1488 in der Diöeese Leon geboren, starb im J. 1555 in 
Valenzia, und wurde im J. 1658 canonisirt. I) Dieser edle Priester, 
spiter Erzbischof von Valenzia, stellte sich, von der Glut der 
Urkirche beseelt, die Aufgabe, sein Leben der Verhesserung des 
traurigen Loose8 der Findlinge zu weihen. Er bereiste seinen 
Sprengel, sammelte die verlassenen Kinder und forderte jene 
Mütter, die ihre Kinder nicht erhalten konnten, aijf, sie gegen 
Empfangnahme eines kleinen Geschenkes in seinen Palast zu 
bringen. Diese Kinder liess er von Ammen säugen. Jeden Monat 
mD88ten sich die Ammen mit ihren Säuglingen im Hofe seines 
Palastes aufstellen, um die Löhne zn empfangen und die Kinder 
eine Revue passiren zu lassen. Ammen, deren Säuglinge gut aus-

1) Filleaa, part. 2, tit. 2, chap. t9. 
I) Acta Sanctornm, mens. septembr, t. V, p. 833-956, ,. 

./ 
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sahen, erhielten Prämien. In diesem Palaste wurden bei 80 ,Kinder 
verpflegt. 

Im J. 1539 wurden in Pistoya, im J. 1573 in PiacenZ&, 
im J. 1594 in Amsterdam Findelanstalten gegriiDdet. - Mit 
diesen Anstalten ist die Errichtung der Findelhäuser im 16. Jahr
hunderte abgeschlossen. Indiesem und im folgenden Jahrhunderte 
WIlrden noch mehr Findelhäuser errichtet worden sein, hätte nicht 
die Reformation durch den Augsburger Religionsfrieden vom 
J. 1555 einen legalen Sieg errungen. Nachdem aber der Pr0-
testantismus zuerst in Deutschland, dann in Preus8en, Dänemark 
und Schweden, und nach der Trennung der lutherischen Lehre 
im J. 1580 in die protestantische und die reformirte, sich auch in 
der Schweiz, Belgien, Frankreich, Schottland und England aus
breitete, war an eine weitere Grflndung dieser Institutionen in 
diesen Ländern nicht zu denken, weil ihre verlnderte Gesetz
gebung eine andere Versorgung der Findlinge und verlassenen 
Kinder adoptirte. Selbst die vordem in diesen Ländern bestan
denen Findelhäuser wurden im 17. und 18. Jahrhunderte aufge
hoben. 

Im 17. Jahrhunderte wurde nach Carranza in Spanien im 
J. 1629 das Findelhaus von Toledo dnrch den Erzbischof von 
Toledo, Gongalez de Mendoza, und die Anstalten von Hispa
Hs, Valladolid, Sevilla nnd Salamanca errichtet. - Por
tugal bekam ein Findelhaus in Lissabon. 

Im J. 1636 unter Ludwig xm. errichtete in Paris eine 
Witwe in der Strasse von Saint-Landry im eigenen Hause eine 
Anstalt zur Aufnahme der in den Strassen von Paris weggelegt 
aufgefundenen Kinder, die man "la Couche" nannte. Im J. 1639 
verpflanzte Vincent de Paul die Anstalt in ein, dem Thore Saint
Victor zunAchstgelegenes Haus. - Unter Ludwig XlII. befand 
sich das Findelhaus in Bic~tre, später in der Vorstadt Saint
Lazare, dann in der Strasse Notre-Dame in einem Gebäude, "la 
Marguerite" genannt, während der Revolution in der ehemaligen 
Abtei von Port-Royal de Paris, rue d'Enfer. 

Durch die Arr~ts des Parlamentes von der Provence vom 
J. 1662 und 1666 ') wurden auf Grundlage des 73. Art. der 
Ordonnanz von Moulins die G em ein den (eommunautes d'habitants) 
mit der Erhaltung der Findlinge beschwert. 

') Bonifaee, tom. 2, tit. 8, liv. 3. 
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Erst im JIlDi 1670 wurde unter Ludwig XIV. das Pariser 
Findelhaus zu einer öffentlichen Anstalt erhoben. Obgleich ein
seine Angaben dber die Legislation fdr die Findlinge Frankreichs 
bei der Beschreibung des FindeIwesens von Frankreich erst gegeben 
.. erden sollten, so musste man doch anticipirend vorgehen, weil 
Dnr 80 die verschiedenen UebergAnge der Findlingsversorgung 
klar werden konnten. 

Des geschichtlichen Interesses wegen glauben wir die Er
richtung einer Findelanstalt in Peking (Yu-Iug-Lang) im J. 1662 
in den ersten Jahren der Regiemng des,Kansi anfdhren zn sollen. ') 
In dieser Anstalt, die von Mandarinen beaufsichtigt wird, werden 
zur Siugung der aufgenommenen Kinder Ammen gehalten. Uebri
gens ist das Wirken dieser Anstalt nicht so sehr ein wohlthAtiges. 
als ein speeulatives, wie wir es bei unseren Berichten "dberChina" 
darstellen werden. 

Im 18. Jahrhunderte W'1ll'den folgende FindelhAuser er
richtet: 

Im J. 1708 gnlndete der Metropolite Job zu Nowgorod im 
russischen Reiche eine Findelanstalt, die nicht mehr besteht. 

Im J. 1709 wurde in Ham burg ein Findelhaus errichtet. 
Interessant ist die Aufschrift, die an dem Tomo (Drehscheibe) 
dieser Anstalt, die zugleich ein Waisenhaus ist, angebracht ist: S) 

.Auf dass der Kindesmord nioht kdDRig werd vertbet, 
Der Ton tyrann'seher Hand der Mutter oft geeelüeht, 
Die g1eiohsam Molochs Wuth ihr Kindlein ll\l8J'giebet, 
Ist dieser Torno hier auf ewig anfgerioht! 

Anno 1709.-

Im J. 1739 wurden die Findelhäuser von Harlem und Lon
don, im J. 1748 das Findelhaus von Turin, im J. 1738 das Fin
delhaus von Rio de Janeiro, im J. 1748 das Findelhaus von 
Strass burg errichtet. 

Im J. 1753 W'1ll'de das Findelhaus von Kopenhagen ge
grdndet, das mit einem Eniehungsbause verbunden ist Es wurde 
unter Stmensee errichtet, nach dessen Fan aber wieder aufge
hoben. Diese Anstalt hatte eine Drehlade (eigentlich einen Kasten 
mit einer Schublade, dessen Hinterwand abging). Des Nachts 
zog man diesen Kasten heraus, und es W'1ll'den von den lieblosen 

I) 11. TimkoW'Iky, Belle in China. 
') IrIDi&I, lhyolopIdle, An. FiDdelbaa. 
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Eltem Kinder von 2 -6 Jahren, von Jluthwilligen aber sogar oft 
Hunde und Katzeu hineingelegt. 

Im J. 1763 wurden in Stockholm ,on der GeaeUsehaft der 
Freimaurer zur Feier der Geburt der königlichen Prinzessin 
Sophia Albertioa, im J. 1762 in Moskau durch die Kaiserin 
Katharina, in Hessen-Kassel im J. 1763 FindelbJ.oser gegriln
det, von denen das letztere im J. 1787 aufgehoben wurde. 

Im J. 1766 wurden im Königreiche Siebenbftrgeo in Her
mannstadt und im J. 1770 in Petersburg je ein Findelhaus 
errichtet. Um dieselbe Zeit wurden in Berlin dareh den Frei
maurerorden, 80 wie in Danzig, Amsterdam, Dresden, Genf, 
Montepulciano (J. 1777) Findelhiuser errichtet, von denen 
jene von Dalllig, Amsterdam, Dresden andGenf spAter aufgehoben 
wurden. 

Im J. 1781 worden zu Dublin, im J. 178t: in Wien, im 
J. 1786 in Laibach (neu umgestaltet), im J. 1789 in Prag und 
im J. 1789 in Mai n z Findelhluser erötroet. 

Naeh der Aufhebung der Feudalree,hte in Frankreich wurde 
durch ein Deeret vom 3. April 1791, in der von der National
Versammlung gutgeheissenen Constitation, die Organisirnng 
"einer allgemeinen öffentlichen Unterstfitzungs-An
stalt" ftlr sehwlehliehe Arme, arbeitslose Arbeiter und ver
lassene Kinder besehlossen, und somit eine neue Art von Fi nd
lingsversorgnog, d. i. eine nationale, bethltiget. 

Im 19. Jahrhunderte ordnete Kaiser Napoleon I. durch 
ein Deeret vom 19. JAnner 1811 "die Versorgung der Fin d
linge auf Staatskosten" an. Nach demselben sollte in jedem 
Arrondissement Frankreiehs mindestens eine Findelanstalt mit 
einer Drehlade (tour) errichtet werden. Nae,h dem Wortlaute 
dieses Deeretes hAtte man in Frankreich 360 FindelhAuser er
richten mfisseu, allein es wurden nur 271 erötroet, wovon bis 
1869 170 aufgehoben wofden. 

In diesem Jahrhunderte ist noch die Grfindung von zwei 
kleinen Findelanstalten zu Schio im J. 1826 und Cerea im 
J. 1828 im österreichischen Italien, die der Privat-Findelanstalt 
in London und jene der Findelanstalt von Alle Laste in 
Tirol im J. 1833 zu verzeichnen. 

Ueberblickt man nun die vorangesehiekten historischen 
Daten fiber die verschiedenen Arten der Versorgung der find
linge und unehelichen Kinder, die vom. Alterthome ID bis auf 
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.. teste Zeit stattgefunden haben, 80 ergibt sich folgendes Schema 
ihrer Uebergangs-Stadien: 

1. Die egoistisch-patriarchalische Findlingsver
sorgung, vermittelt durch egoistische Interessen, unter der Form 
der Sclaverei der angenommenen Findlinge. (Bei den Griechen, 
Römern u. s. w.) 

2. Die corporative Findlingsversorgung, angebahnt 
durch die religiöse Begeisterung. (Bei den ersten christlichen 
Gemeinden.) 

3. Die dynastisch-staatliche Findlingsversorgung, 
vermittelt durch die Munifit'.enz des Regenten unter Beihilfe der 
Staatseassa. (Unter Oonstantin dem Grossen, J. 322 n. Ohr.) 

.... Die philantropiseh-patriarchalische Findlings
versorgnng, lermittelt mit A1l88Chlu88 des Hinblicks auf die 
beseitigte Sclaverei der Findlinge. (Unter Justinian, Jahr '533 
nadl ehr.) 

5. Die dynastisch-alericale Findlingsversorgang, 
vermittelt durch die Munifieenz des Regenten unter Beihilfe dar 
Bischöfe. (U.tB Jnstinian zu Ende seiner Regierung.) 

6. Die elerioale - patriarchalische Findlingner
sorgung, vermitteltlduroh die Biscb6fe unter Beihilfe mildher
ziger 611ubiger. (Unter dem Bischofe von Trier, ".681 D. Ohr.) 

7. Die private, clericale, anstaltliehe Findlings
versorgung, vermittelt dureh die Errichtung der ersten Findel
anstalt in Mailand. (Unter dem Erzbischof Datheus von JIailand, 
J. 487 n. Ohr.) 

8. Die ~eorporative, elericale, anstaltliche Find
lingsversorgung, vermittelt durch die .Errichtung eines Fin
delhauses durch eine Ordens-Congregation. (Unter Guy dureh 
die HospitaJiter des Ordens von dem heiligen Geiste zn Mont-
pellier zu Ende des 12. Jahrhunderts.) . 

9. Die private, nieht-clericale anstaltliehe Find
I ingsversorgung, vermittelt durch die Errichtung von 'Findel
hAosem dureh PrivatmAuner. (Durch Sorore in Siena, J. 1161, 
Tanzi in Parma, J. 1201, Fleintz in NGrnberg, J. 1331.) 

10. Die eorporative, nicht-elericale anstaltliehe 
Findlingsversorgung, dureh die Corporation der Seidenzeug
Fabribnten in Florenz, J. 1211, und: die Edelleute von Verona 
J. 14-26. 
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ein, den Zwillingen höchst gefAhrliches Vorurtheil bestehe, indem 
sie es fllr unglaublich halten, dass eine Mutter, wenn sie nur mit 
einem Manne einen Umgang gehabt hat, zwei Kinder gebären 
könpe. Derlei Zwilijnge anzuerkennen und a.ufzuziehen, hiesse 
nach ihn~n das ~eispiel der Ratten, der BeuWthiere u. a. m. 
nachahmen. - Die Indianer Salvias lassen von Zwillings
geburten immer eines der Kinder von den Hebammen todten. 

An den Ufern des Orinoceo ') und auf den Inseln des Sdd
meeres werden missgestaltete Kiuder gleich nach der Geburt 
ermordet. 

Nach John Beck I) ist der Kindermord aufO-Taheiti, den 
Sandwichsinseln, auf Ceylon, Neu-Gallas, in der Hnd
sonsbay, anf Labrador nnd bei den Indianern in Nord- und 
Sdd-Amerika erlaubt. 

, Nach Clapperton verkaufen die Völkerschaften von Benin 
bis Saccatou ihre Kinder wie die Schafe. 

Bei den wilden Völkern im Norden von 4meri ka I) bringen 
die Eltera die miBSgestalteten . Kinder nach der Geburt selbst um. 

In Brasilien ist bei den Gnaycuras die Fraehtabtreibung 
an der Tagesordnung. In Folge ihrer Häufigkeit starb der Stamm 
aus. Als Aura im J. 1801 Paraguay verliess, lebte nur noeh ein 
IDdividuUDl dieses Stammes. &) 

,In O-Taheiti ') bestand noch vor mehrerenJabren eine myste
riöse Gesellsehaft "Arecorys", welche mit ihren Weibern Com-
1DUnismus treibt und die Neugebornen ermordet. 

Stirbt in Neu-Gallas 8 ) einem Manne sein Weib, das noeh 
ein Kind an der Brust hatte, so legt er dieses der todten Mutter 
an die Brust und beschwert e8 80 lange mit einem grossen Steine, 
bis es stirbt. 

t) Idem. 
I) 8111' 1'''W~e, pabIU a AlbaaJ, ,Etata-UIiI, et TqlDe" !i&bleau 

da climat et da sol des Etata- Unis. Reeearches ia medioiDe ud 
medical Jorisprodence p. 15. 

I) Terme et Monfaloon. - Tolney tableau p. 403. 
·)'Bob<. SouthtJ'a ·Hiat. of Draan. Lon_ t8tt. t. 8,. p. 3M. 
I) Vo'f&8e lef CoeIr, rapp, da: la mlaaioa a Otal~ Ie t3. Ihi '18t9. 
8) P.· ClmniRgUm, Two years In B81t'IIOUth Walea, "·edit. Loni.1828. 

Tol. t, p. 7. 
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In N en-Ceylon ') nnd bei den Hottentotten, wo die Poli
gamie helT8Cht, bringen die Mitter ihre Kinder mlt ßigener Hand 
ungestraft um. S) 

Anf der Insel Mahille a) ist der Kindesmord strd08. Hier 
hassen die Weiber das Erziehen der Kinder; sie nehmen die Neu
geborenen bei der Ferse und schlagen sie so lange an einenStein, 
bis sie sterben. 

Auf der Insel Tonga &) schneidet man den Neugeborenen 
den kleinen Finger ab, oder man erdrosselt sie, um dadurch die 
Götter zur Heilung eines nahen Verwandten zu vermögen. 

In Kamtschatka treiben die Weiber bAofig ihre Kinder ab, 
kommen sie aber dennoch znr Welt, IJO brechen sie ihnen die 
Glieder, oder ersticken sie wAhrend des Slngens an der Brust. 
Zur Vollfdbrung dieser GrAuelthaten bedienen sie sieh alter, in 
diesen Operationen eiDgedbter Weiber. Manche sind IJO grausam, 
d&88 sie die erdrosselten Kinder den Hunden vorwerfen. I). Ent
bindet auf den Kurilen, 80 wie in Kamtschatka eine Fran mit 
Zwillingen, so wird eines der Kinder getodt.et. 8) 

In Japan ist es armen Familien gestattet, ihre Kinder zn 
verkaufen. Das GeschAft der Kinderabtreibung wird bei den 
Japanesen von den Priestern betrieben, welche den Weibern 
TrAnke besorgen. ') In Japan ist der Verkauf der Killder gestat
tet, wenn sie die Eltern nicht erhalten können. Die Erhaltung 
missgestalteter Neugeborener wird dem Ermel8en der VAter dber
lassen. 

In Indien werden die Kinder, welche an Tagen geboren 
werden, welche die Astrologen als unghlckliche bezeichnen, von 
den Eltern umgebracht. ') 

') Lettrea lIIl1' l'lDdostao, ~tM • 1815, aulJlllles daaa le Qurterly 
Beriew. 

') Job Davy's Äecount o( tbe intarlor of Ceylon. London 1821, in •. , 
p.287. 

a) Nonen. Ämlal. dee voyagee, septemb. 1827, p. 338. 
') John MartiD, mst. dee natureis dee nee Tonga, t. 2. 
I) Iraeh8lHÜDlko1l', Voyage aa Kamteeh&tka, fsit 8D 1738. Freund

eehaftsiD8e1. 
I) Idem, dieee Iuselu reichen von der 8ldspiue Kamtleh&b'. bis Japau 

hiulber. 
') Gollowin'. ReeoUeetloue 01 Japau, Load. t8t9, p. N, 97, t22 . 
• } DulJola, )l08us, Illetit. et -.m dee peuples de l'Inde, Paris. 1826· 

t. 1, p. 218. " 

Digltized byGoogle 



60 

Einige IDdianerstlmme, wie die Iharejabs in der Provinz 
Cutcb und die Ibarejabs-Rajpools in der Provinz Kattiwar, die 
aus mobamedaniscben Familien besteben, morden die Neuge
borenen durcb Opium. 

Unter 2000 Kindern, welcbe von dieser Kaste jäbrlicb zur 
Welt kommen, wird die Hälfte vergiftet. Einzelne Indianerstlmme 
verpönnen den Kindermord. ') Die Frncbtabtreibungen sind in 
Indien allgemein. Die Frauen unternehmen sie im Interesse der 
Erbaltung ibrer Schönheit. So erzäblt der Capitln J ames Mac
mundo, I) dass er in der Provinz Onteb eine Indianerin gekannt 
habe, die, um ihre Reize länger zu erhalten, sicb ihre Leibes
frueht fflnfmal nacb einander abgetrieben bat. Eine andere Plage 
dieser Provinzen bildet die Unzahl unebelicher Kinder, weil nach 
englischen Gesetzen es nieht gestattet ist, dass die Eingeborenen 
mit Fremden Ehen scbliessen. Die Population der Bastarde ist 
nach Lord Val e n t i a so gr088, dass fflr die Souveränitlt der eng
lisr.ben Oompagnie grosse Gefahren zu erwarten stehen. Die Zahl 
der unehelicheu Kinder, welche in dem Pensionate von Oalcutta 
unterhalten wird, steigt immer auf 500. a) Die Indianer jenes 
Gebietes, das gegen Abend an Peru grenzt, lassen aUe Kinder, 
die schwäcblich sind oder Missgestaltungen haben, ermorden. I) 

Auf der Insel Oeylon inVorderindien, einer Oolonie, die un
mittelbar von der englischen Krone abhängt, ist nach Heber, 
Direetor der kirchlichen Etablissements in Indien, der Kindermord 
sehr häufig. Die Ursache liegt in der dort tlblichen Polygamie. 

Die Frauen haben gewöhnlich ausser ihrem Manne aUe seine 
Brllder zu Beiscbläfern. Von dieser Sitte hat !schon Jobn Davy 
Erwähnung gethan. I) Die Armen entschuldigen sich damit, dass 
nicht jeder fdr sich eine Frau erhalten könnte. Die Reichen mei
nen, dass dadurch das patriarchalische Band zwischen alkm Fa
miliengliedern noch fester; gekndpft und eine Anhäufung der 
Gldcksg11ter bezweckt werde. Was !die Kinder aber anbelangt, 

') John Maloolm, Tr&D8&Ctions of the lit. Beet. of Bombay, t. 2, p. 127. 
London U128. 

I) Idem t. I, p. 2". 
a) Valentia'B Voyage to India in the years 1802-1808. Lond. 1811, p.97. 
I) FiRen years in India, 1813. 2- edit. 
') JOD n.'Y's Aeeona& of the interior of Ceylon. Lond. 1821. in ,to, 

p. 287 • 

.. 
Digltized byGoogle 



·61 

sei auf diese Weise besser vorgesorgt, weil, wenn einer seiner 
VAter stirbt, ihm noeh andere übrigbleiben, die für sein Wohl 
Sorge tragen. Nach Davy sollen die Wilden dieser Inseln sich 
ihrer Kinder nur in der Aussersten Noth entledigen, I) Obrigens 
macht davon der Stamm der Veddahs, der im Innern der Insel 
sieh autbAlt, eine traurige Ansnahme, I) denn die Frauen folgen 
ihren }lAnnem in die Wälder zur Jagd, selbst wenn sie schwanger 
sind. Entbinden sie dort, und haben sie die Absicht, die Neuge
borenen zu erhalten, 80 legen sie diese in ausgehöhlte Bäume, 
begleiten aber den Mann auf seiner Expedition. Das auf diese 
Weise ausgesetzte Kind stirbt aber nur zu hAutig, entweder aus 
Hnnger, oder als Beute der wilden Thiere. Die Hioduvölker aaf 
Ceylon huldigen dem Buddhismus. Die Obrigen Hinduvölker er
geben sieh entweder dem Brahmadienst, oder den altursprüng
lichen Religionen, die polytheistischer Natur sind. 

Bei den Abiponern, einem berittene .. Kriegerstamm der 
Indianer an den Ufern des Plata, ermorden die Frauen ihre Kin
der, weil es bei ihnen Sitte ist, die Kinder durch drei ,Jahre zu 
dogen, worauf der Gatte mit ihnen keinen weitem geschlecht
lichen Umgang hat, um nicht einer Nebenbuhlerin weichen zu 
m11a8en. ') 

Auf Java, der schönsten Snndainsel von Ostindien, und 
zwar sowohl in den 17 niederländischen Provinzen, als in jenem 
kleinen Theile, der noeh unter eingeborenen Fürsten steh~, wer
den nach den 12 Art. des Sllria - Alem, sect. 26, alle Indivi
dnen, welche die Verheimlichung der Schwangerschaft oder die 
Abtreibung einer Frucht unterstützen, mit einer Geldstrafe von 
150,000 pieees, und jeder Einwohner eines Hauses, wo ein sol
ches Verbreehen begangen worden ist, mit einer Geldstrafe von 
15,000 pi~8 bestraft. ') 

In dem Lande der Gagas (Jiagas) ;und Congo, einem 
Reiche an der westlichen Seite der Südküste Arrika's und einem 
Theile von Süd- oder Un.terguiana, I) werden alle Kind.,r, welche 

I) Idem, p. 289. 
t) FynlaysoD, chirurgien a I'armde anglaise de Ceylon. Voy. 111 Journ. 

dei voyagee, par VerneUf, 17 aahier. Mars 1820t p. 287. , 
') Rob. Southey's, Hiat. of Brasil. Load. 1819, t. 3, p. 386. 
') Stammford Rafles, IUatory of Java, 1"01. 2. Lond. 1820. 
I) Murr_y's ffi.tor. 
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wAhrend eines Krieges das Licht der Welt erblicken, ermordet, 
und es wird den Eltern zu einer besonderen Ehre angerechnet, 
wenn sie diesen Vernichtungsaet mit einer besonderen Kaltbllltig-
keit verrichten. . 

In A byssinien ') (Habesch), dem Gebiete des glossen 
östlichen Hochlandes von Mittelafrika, wird wie bei den Kamtscha
dalen (den Bewohnern Kamtschatka's und der lrnrilischen Inseln) 
immer eines der zur Welt geborenen Zwillingskinder nmgebraeht. 
Die MOtter, welche Zwillinge gebAren, werden von ihren Ver
wandten verachtet, da man es filr eine Schmach hAlt, dass Frauen 
so wie die Hunde mehrere Junge zur Welt brAchten. 

In Tom buctoo, I) wo die bei den Geschlechter regellos un
ter einander leben, kommen die Kinderabtreibungen hAofig vor. 

In Californien, dem nordwestlichen Kilstengebiete des 
mexikanischen Staatenbundes, findet man nooh den Berichten 
der MissionAre keinen besseren moralischen Z\lStand als in Tom
buctoo. Die Todesfllle 0 berragen ill allen PrAsidentsehafteo die 
Geburten, eine Erscheinung, die nach der Aussage des P. Ramon, 
dem Superior der Mission voo San-Francisco, nur den hAügen 
Frnchtabtreibungen zugeschrieben werden kann. Eine weitere 
Ursache dieser Anomalie will er in der liederlichen Sorglosigkeit 
gefunden haben, welcher sieh die MOtter beim SAugen ihrer 
Kinder überlassen. I) 

In Caraccas (Caracas), der Hanptstadt des sddamerikani
schen Freistaates von Veneznela (San Jago de Leon Oaraecas) , 
gehören die Frochtabtreibungen, Aussetzungen und Kindermorde 
nicht unter die Seltenheiten. Sobald ein Mädchen (eine Weisse) 
erklärt, dass sie Mutter geworden, ist sie auf immer verloren, 
die Verachtung des Volkes lAsst nicht mehr von ihr, und ihre 
ganze Familie ist dadurch entehrt. Wird ihre Schwangerschaft 
nieht bemerkt, so verliert sie nichts in der öffentlichen Achtung, 
mag sie auch ein noch so liederliches Leben fOhren. Durch diese 

-Strenge der öffentliehen Meinung werden eine Menge von Ver
brechen gegen das Leben der FrOchte und der Neugeborenen 
begangen. Selbst die von den farbigen MAttern und Negerinnen 

I) Trauact. 01 tha liter. lIOe. 01 Bombay. Lond. 1820, vol. 2, p. 43. 
I) Murray, mstor. ete p. 495. 
I) Voyage autoar du mOllde, par RoqaefeuiJ, da 1818 1 1819. Paris 

IRt3, t. 2, p. 283. 
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1118gt8etzt.eD Kiader werd.- vOn dea ~ ud llliahenvor
atinden aufgenommen. Aber neh diese Kindsr werd~n bis zu 
ihrer Vereheliehug v8l1Wbtet. Oft aber werden diese, &Il8lJesetz
&eil Kinder eine Beute wilder Tbiere, denn man besi$lt ,im gan
l8D Lande kein Hospiz zur Aufuahme der a~ __ .Kinder. I) 

10 SennAr, I) einem, dem Viee.k6nig von Egypten unter
worfenen Vasalle1Ww.de im 8fidlieh~n Nabien, zwischen dem 
wei88en qnd blauen Nil, werden .ue Kinder ziemlich allgemein 
,erkauft. 

10 Trip~lis, dem ~tßn upter den S_ten dltJ: Ber
berei, werden die nnehe1iehen Kinder &Q der )(uUerbn,18$ ver
giftet. Der Sultan vop Fez lA88t aUe KincJ..r, die ault eiIler Li4is0n 
seiner Negerinnen mit &Qderea Personen &bstammen, erdrosseln. I) 

10 Neu-Holland, dem Festlande von Australiea, werden 
lieh C. de Maistre die NeugeboreDeo noch an der Mutterbrust 
ermordet .• ) 

In Havanna (Rabana), der Hauptstadt der spanischen In
sel Quba, de.r gr~S8ten der Antillen, ",,0 e~e ~ Mi~llosig
keit herrscht, werden die llDehelichen Kinder nach dem Namen 
eiDes Findelhauses (Valdez) getauft, das ein Bischof, dem man 
€Ir seine Schfitzijuge ausgedelmte 1i'rivilegi611 verliehen hatte, 
gnlndete. Die Knaben tr.ten ane dieser Anst.a.lt . .als. M~neoffi
eiere ans, die MA.deben kommen in eilut. PelaSiop, wo si. BA..-
bildet werden. a) .. I . 

Ia Mingrelien, dem Lande .der 1000 Qwellen, seit J813 
'OB PeDJien an Russland abgetreten, und H. Imelltthi6n.teintll 
Theil des grosiniselrimerethiaeJaen Q()uvem.entB .bilde~ bilt 
lD8Il es nach Ohardin .) far einen .tat der Humanität, die Neup
boretaen zu ermordeD, wenn sie v()raussielulioh. keine gute Zu
kunft JaabeD. Man verkaufte aucb'die Kinder. Diese.MissbJtGehe 
ecbaltea die B8888Il ab. " 

. . .~ 

I) DepoeJ, V OJap in Ja partie orieata.le de la terre-rerm8 du8 l' 4m.8-
rique mtlrid. da t80t-t80t, Paria t808, t. I l p. 285. 

') '010 da Bruee, t: 12, nv. S, eh. 9, p. '18. . . 
, . 

') LyoD'e Tral'ala iD Dol1heD Africa. LoDd. 1821, p. 91. 
') 8oIn!ee da 8alDt-Peterabourg t. I, p. IU. 
') Voyage f'aI& ea 181~ e\ len ode N .... York äla l!loUYaU~ ete. 

par l'aIlteu des Souvenirs d~ .\DtW-. Paris 181ft. 
') Voyaga de Chardin .. 
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Ehe noch Imerethien nnd Gouriel an Russland fiel, 
musste das Erstere 80, das Letztere 46 Kinder als Tribut an den 
Sultan Ton Coustantinopel abliefern. Diese KiBder durften nicht 
unter 10 und nicht über 20 Jahre alt sein, und mussten dem 
mlnnlichen Geschlechte angehören. (1) 

Die Enacagen tödten nicht nur die missgestalteten, son
dern aueh die unehelichen und Zwillingskinder. Man lAsst in 
jeder Familie nur ein Kind am Leben, die übrigen werden vou 

_ den eigenen Müttern sogleich nach der Geburt getödtet. 
In Brasilien ist der Kindermord eine Seltenheit, aber die 

Frncbtabtreibungen sind dagegen an der Tagesordnung. Kommen 
auch gleich in Brasilien öfters Aussetzungen vor, so werden diese 
nicht so sehr gefährlich für das Leben der Kinder, weil die Be
wohner, die sehr gutmfttbiger Natur siDd, die ausgesetzten Kin
der, die man "engeitados" nennt, aufnehmen und wie ihre eise
nen Kinder erziehen. 

b) ZustAnde der Findlinge und Neugeborenen bei den 
Chinesen. 

Bei den Ohinesen sind die Fruchtabtreibungen , Aussetzun
gen und Kindermorde gestattet. 1) Darf man den Mittheilungen 
Barrow's Glauben schenken, I) so beläuft sicb die Zahl der all
jährlich in der Stadt Peking ausgesetzten Kinder auf 9000. Die
ser Unfug wird durch kein Gesetz geahndet, er wird vielmehr 
durch den herrschenden Charaeter der ötrentlichen Sitten gutge
heissen. Nach den Berichten einzelner Reisender, die in das 
Innere dieses Landes eingedrungen sind, ist es in China Sitte, 
dass die unbemittelten Einwohner, wenn sie ein Kind aussetzen, 
demselben um den Hals einen Flaschenkftrbiu befestigen, und 
es hierauf in einen Fluss setzen. Die so ausgesetzten Kinder wer
den entweder von gutherzigen Menschen aus dem Wasser gezo
gen und aufgenommen, oder durch die Bediensteten der Regie
rung bei Seite geschatrt. I) Andere Eltern, die ihre Kinder nicht 
erhalten können, werfen sie Nachts auf die 'offene Strasse. Nach 

• 

A) A. Sketch of Chinese Blstoty, fEiS4, t. ~,' p. 46, Amanc. ecHt. 
I) Barrow ,. oyage ein Ctdae, t. t, p. 282. 
I) Barrow, Voyage an China, t t, p. 282. 
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Tagesanbruch durchziehen Angestellte' der Begieroag die fOaf 
vorzOglieh8~ Quartiere der Hanptstadt des himmlischen Rei
ches. denen fdnf von Ochsen gezogene' Karren folgen; der 
SchaU einer laut töDenden Glocke verkdJldet ihre Aabmft. WAh
rend des Vordberfahrens werfen die Chinesen sowohl di6 todteD 
als lebenden Kinder auf die WAgen, wAhrend gleichzeitig die 
Polizeidiener die zur Nachtzeit auf die Strassen geworfenen Kin
der aufraffen, und auch dahin befördern. Die lebenden Kinder 
gibt die Regierung in eine Art Findelhaus (Yo-Ing-Lang), wo 
sie die .Mandarinen plegen und Ammen slugen. ,I) 

M. Henri Ellis, der 1816 China durchreiste, bezweifelt 
diese Angaben; Andere behaupten, dass nur die Mldchen die
sen Unfug erdulden müssen. ') 

M. Gutzlaff erzählt Folgendes: "Angekommen bei dem 
Flusse Amoy bemerkten wir mehrere Kinderleichea; llDl ,die Ur
sache des Umherliegens dieser Cadaver anfragend, antwortete 
man ons ganz kalt, es seien nur Mädchen .• .) 

Die Todtung der Mädchen io China ist ganz gewöhalieh. 
Knaben werden sel~ner ausgesetst. '} Nach Gotzlaff ge.sehieht 
die .Aussetzung der Mideheu mit laehendem Munde, uad in China 
JeJD&Dden fragen, ob er eine Toohter habe, hiesse sich grob gegen 
aUe Politesse vergehen. Er versiebert, dass die Töchter gleich 
nach ihrer Geburt durch die eigenen Väter getodtet würden. 

Der Kindermord unterliegt keiner gesetillichen. Ahndung, 
denn der Vater ist hier. wie bei den. alten Römern, Herr ober 
das Leben. seiner Kinder. 3 ) 

Nach einem anderen Reisenden darf in. den Provinzen keine 
Familie mehr als drei Kinder am Leben erhalteR; ') überhaupt 
verhAlt sieh die Zahl der Knaben. zojenerderMädchen wie: 10: I.') 

Nach M. Davis, Präsidenten der englischen Compagnie in 

I) Lord Marcartney, relation de IOn ambassade en Chine. 
s) Abel's Journey tho ChlDa' in the years 1816 and 1817. C'onel. 1819 . 
• ) Jo1ll1lal oe tbree' Voyages along ~he Coast of China in 1831, f832 

ud 1883, with notiees of Siam Corea etc. by rel'er. <lharles, Gotl
laf, p. tl2 (Americaa e4it.ion). 

') Abers Jourrey tho ChiDa. Lond. 1819 
') A Sketch of Chinese History, 183~ 1'01. t. p. 46. (Amerie. edit.) 
') Journal of a Residen6e in China etc., from 1829 to 1RSS, by rever, 

Duld Abel, New-York 1832, p. 128 
') Chrisdan Researchea in ABia, by the rever. CiaudiU8 Buehanan p. 49. 

Btllel, FlouMb, E~rop.·., 5 
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Indien, wAre die Anwendung des Flaseb8nkdrbisses in anderer 
Weise zu deuten. Er sagt, es werde eine grosse Anzahl Kinder 

. am Bord der Flu888chüfe erzogen, und man bände ihllen desehalb 
diese Kdrbisse Dm den Hals, dus, weDD eiDes zufällig in das 
Wasser fallen soUte, es vor der Gefahr dAs Ertrinkens gese.bdtzt 
wAre. Er behauptet, dass in Ohina nur in den grossen StAdten der 
Kindermord l1blich sei, weil ihre Uebervölkerong und die Unmög
lichkeit, sie alle ernähren zu können, diese'Massregel bevorworte. 

Nach dem Schreiben eines katltolisehen MissionArs Tom 
7. März 1838, welches in Nr. 105 des Zeitblattes "Ausland" 
1839 abgedruckt ist, wird Folgendes berichtet: ;,Man· hat viel 
Aber das Aussetzen der Kinder in Ohina gesehrieben, unct die 
Häufigkeit dieses Verbrechens sehr Abertrieben ,obgleich es 
allerdings begangen wird. Viele dieser ungltcklichen Kreaturen 
gehen jedoch Dieht zu Grunde, denn es gibt in allen Städten 
Menschen, welche sie aus Menschlichkeit· oder Habsucht auf
nehmen und ernähren. leh habe oft auf meinen Reisen auf dem 
lachen Lande Personen gesehen, welche 6-8 Kinder in zwei 
Körben trugen. Diese Kinder werden von ihren Stiefeltern auf 
dem Lande verkanft, die Knaben an Leute, die keine Kinder 
haben, und einen mAnnlichen Erben wnschen; die Mädchen an 
Familien, die sich SchwiegertOehter zu erziehen wnschen, wenn 
sie voraussehen, dass sie ihren Söhnen sonst keine verschaffen 
kÖDDten, indem in Ohina die Familie des Brl.utigams das Hoch
zeitsgnt hergeben muss. Dieser Umstand diente der Errichtung 
einer Art "Findelhans" zur Basis, welches ich in Honiau, der 
Hauptstadt der Provinz Schakiang, gesehen habe, das nebenbei 
sehr erfreuliche Resultate erzielt. Man bringt in diese Anstalt 
aUe Kinder, die man sonst aussetzen wirde, oder die man ausge
setzt findet; das Haus erzieht sie, und die Familien, welche 
Frauen für ihre Söhne suchen, entnehmen sie dann aus der Zahl 
der hier aufgezogenen Mädchen. Die Mitgift, welche man ande
ren Eltern, welche Mädchen besitzen, zu zahlen hätte, wird an 
das Findelhaus entrichtet. Durch den Erlag dieser Mitgift wer
den die Auslagen der Anstalt über die Massen gedeckt, und 
durch diese Operation einer grossen Anzahl von Kindern das 
Leben gerettet. Der Stifter dieser Anstalt war wohl bei ihrer Er
richtung genöthigt, eine grosse Geldsumme zu riskiren, allein 
sie wurde ihm reichlich verg11tet. - Von der in Peking bestehen
den Findelanstalt haben wir schon früher ErWähnung gethan. 
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c) Ueber die ZustAnde der Findlinge und Nengeborene~ bei 
den Türken. 

Die Religion der MuselmlDner ist eine Religion de~.,Liebe, 
deren Lehren grösstentheils dem C~tenth~e,~~~~~ ~iJ,\d, 
Dieser ,~eist der christlichen LIebe hat auch illre GesetjlStlPUQ& 
befruchtet. Mahomed spricht in seinem Koran mit der g~O~.teq 
Aehtnng von den heiljgen Büchem. Er ~ist .~ie .P~tr~chen 
Abraham, J~kob u. a. m. und erzeugt Jesum di~ g~ö~te &Iu.'er
bietung,indem er ihn als den Souverän der höehs~n ~,~ hier
nieden bezeichnet, der allein den Menscheq. den walmul Weg 
zur Weisheit gezeigt hat. Es wird genOgen, 4-as ~Pl.. Capitef ~~ 
Civileodex, das von den Findlingen ha~elt, verzuführen, 1UJl ein, 
bessere Ansicht von dem Charakter ~r MuselmAnaer, die '~ur .. PP 
Kriege 80 grausam sind, zu bekommen., . ,. 

Auszug aus dem türkischen Civilcodex, VllI. Capitel: Ue~l' 
die Findlinge (Larki~). ,. . ' . 

"Die Findlinge, jene ungHlekliehen F~h~ der, Ver~8c_ 
oder des Elendes, haben ein Recht aqr, d", M~~jd ilp.r~r 1fIi~
menschen. Jed~f, der ein Kind ~ntweder vor de.. Pfo~n der 
Moseheen, eines Hauses, eines öft'entliche~ Bades, ~uf ,der ~ 
oder sonst wo ausgesetzt findet. is~ verptlichtet. ihm a'leD mQg
liehen Vorschub der Mildberzigkeit ~der: des Wohlwoll~s a .. ~i-: 
hen zu lassen. . ' . I, I '\ 

C. Ist ein solches Kind ioGefahr, so ist es eine heiligePß.i<f~t, 
dasselbe bei sich aufzunehDlen und ihm all~ möglich" $prgfplt zu 
seiner Rettung zu schenken. 

Jeder Findling wird ein Muselmann und behAlt die Freiheit. 
C. Er wird ein Muselmann, weil jeder Findling, so wie die 

Waisen, zum Staate gehört, es sei denn, dass'er ~ ~ nicht 
muaelminnisehen Quartier, aufgefunden, oder von seineQ ELtern 
reclamirt wurde. 

Er behAlt seine Freiheit, weil er als ein, Abkömmling lInser .... 
Voreltern, Adams und Eva's, betrachtet werden mllss; selbst Iil~ .. 
wenn seille ,Abkommenschaft von Selaveneltern joriüch erwieteJ;l 
werden könnte. 

Derjenige, welcher einen Findling einmal aufgenoamen hat, 
wird als dessen Adoptivvater (Multakit) betrachtet., Er erlangt 

:.. 
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dadnreh, dass er Alles ohne Entgelt geleistet, weder das Reeht 
der Restitution, ooeh jenes der ADspruehuahme einer Schadlos-
haltung. ' 

C. Dieses erhAlt er nur ~ wenn er sich dasselbe dureh 
einen geriehtlichen Aet bedungen hAtte. 

Der Adoptivvater hat vor allen Ilbrigen. die den Findling 
etwa ree1amiren wollten, den Vorzug bei derErkllfUng derC'eber
ohme. Er hat auch das Reeht, denselben in legaler Weise zu 
beerbeu. 

ReclamireDzweiPersonen einen Findling, so wird er jener ge
geben, die durch eine Oberzeugende Angabe \'onKennzeiehen seine 
A1I88etZ1mg eonstatiren uun. Die Religion nnd die bürgerliehe Stel
hmg der Reelamanten involvirt eineBevorzngung. DerMuselmann 
hat ein Vorrecht vor allen anderen Personen; der Freie emeo 
Vorzug vor den SeTlven. Reelamiren zwei Personen zugleich einen 
Findling, der Eine als sein lind. der Andere als seinen Se1aveo. 
80 wird dem Ersten vor dem Zweiten der Vorzug eingerlWDt, aueh 
weDD dieser letztere ein Muselmann wAre. - Der Adoptivvater ist 
verptlichtet, den von ihm ilbt>mommenen Findling eine solche 
Besehlftigung lernen zu lassen, durch dert>n Ausübung er sieh 
sein Brod verdienen kann. 

'C. Der Adoptivvater hat nieht das Reeht, Dienste von dem 
Findlinge weder gegen Bezahlung noch gegen Kost anzusprechen. 
oder ihn nach seinem Gntddnken zu verheiraten. Diese Rt>chte 
geb6hren nur dem Magistrate. - Findet sich Niemand. der den 
Findling dbernimmt. 80 hat die Staatsverwaltung die Nicht. fiir 
ihn zn sorgen.· 

In der Tclrkei gibt es keine Findelhäuser. 

N&C!hdem wir nuo die Geschichte der Findlinge und Nen
geborenen vom Alterthume bis auf die neneste Zeit mitgetheiJt 
haben, werden wir znerst dber das FindeIwesen und die Findel
hAnser des katholischen Theiles des Continents beriehten. und 
dann Ober die Versorgung dieser Geschöpfe in den protestanti
sehen Lindern, die keine Findelhluser haben. sprethen. 

Znr Erlangung socialer, politischer und öeonomisther h
rallelen halten wir es aber filr wichtig, von heiden Lindern meh
rere statistische ErgebDi~se tiber Bev\,lkemng. - die ZaIlI der 
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ehelichen, unehelichen und Findelkinder, - die Zahl ihrer To
desfälle, - die Zahl der Todtgeborenen und ihre gegenseitigen 
r erhAltnisse, - die Zahl der Frnchtabtreibungen, Aussetzungen 
nnd Kindermorde, - die Zahl der jugendlichen Verbrechen, -
die Zahl der bestehenden Versorgungsanstalten (Findelhäuser 
oder Waisenhluser), - und über die Kosten ihrer Erhaltung an
zuführen. Da die Civil- und Strafgesetze der katholischen und 
protestantischen Länder über die Fmchtabtreibungen, Aussetzun
gen, Kindermorde, Verheimlichung der Schwangerschaft, Erfor
schung oder Geheimhaltung der Vaterschaft, über die zur Find
lings- und Bastardversorgung Verpflichteten u. s. w. sehr düfe
riren; und diese auf die Begehung obiger Verbrechen mehr oder 
weniger influenziren, so wird man, will man keine Lücke in der 
von uns zn behandelnden Materie lassen, mindestens jene, die 
entweder als Vorbilder dienen sollen, oder von diesen auft"allend 
abweichen, vorführen müssen. Die mangelhaften statistischen 
Arbeiten über das Findelwesen werden uns jedoch nöthigen, 
einige in dem oben vorgeführten Schema angedeutete Daten bei 
einzelnen Staaten übergehen zu müssen. Schliesslich werden wir 
jene Reformen des Findelwesens angeben, denen es unterworfen 
werden soll, und diesen eine Vergleichung der Vor- und Nach
theile des katholischen und protestantischen Systems der Find
lingsversorgung folgen lassen. 

./ 
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Ueber 

das Findelwesen jener LAnder, 
die 

Findelhäuser besitzen. 
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L Frankreich. 
Obgleieh die FindelhAoser italieaisoben U~ aiad, 

ud ibre Erriehtung in Frankreieh in eine spltere Zeit OOIt, 80 

~la.bten wir du franzö8ische Findeiwesen deuhatb in vordlJl
ster Linie besprechen S1l sollen, weil es durch die llublAesigen 
Bestrebungen erleuchteter Regenten, anfgeldArter 8t1&MBmlnaet, 
eingeweihter Fuhleate UM geistreicher Pl1blieistea 80 vervoll
kOllUDJlet worden,' dl88 88 allen ilbrigen Staaten lUDl )luster 
dienen sollte. ' ' 

I'rankreich hat unter allen europtischen Staaten die meisten 
FindelhAuser erriehte~ 1lnd seine vielfach geweehaelten OoU'Wlf
nements, haben sie was immer fO.r lte~rung&-Principien flr
Coehten, waren dennoch immer bestrebt, die belft!liehe' Legi~ 
latioD und Administration der fortsehreitenden Oiviliaation ud 
dem weeh8elndem Bedftrfnisse anllUpassen. 

Frankreich, einmal ftberze1lgt vön 'der NothweDdigkeit ein~ 
SlaadiCbeD Schutzes Mr eine Oh&s88 von IDdividaen, die sieh 
selbst zu schtltzen unfihig ist, und denen die VerpSieb"ll· den 
8ellutz entzOgen, ~b sieh nicht zufrieden mit einer, nath eiller 
8ehablone gemassregelten Abbitfe, 88 war vielmehr unabliaBig 
belnaht, die rrtbere ()bligatorieehe fabriksmAssige .ArtIleauter
ltOtzung &1l8ZODlelUn, und eine, auf den Principi6n der lI1uDa
aitAt, der Logik und der Gerechtigkeit basirende Untel'etMzag 
derselben zu orgeisiren. Indem Frankreicb' den IJlteressMl der 
FiBdlinge, ibrer Eltern, der Gesellschaft 1lDd der Staatsvsrwal
tug naeh aUen Richtungen gerecht Zl1 werden ~btet llat, 
hat es Bie zugegeben, dass jene der Famili. beeintri6~ 
warden. 

Niebt die Kiadermorde und die AussetJungen sind 88 ~ 
wesen, die in aUen Kreisen des ftanzosischen Volk. so lebhafte 
Sympathien für die FindJiDge wachgernfen haben, sondern jae 
rein ehrisiliche Achtung der· Menaehenreehte, die es gebdt, die 
physischen, moralischen, geistigen und 800ialen IIltertae. ~ 
., 0" ihr- l\teradlwdeD 80 unglileklicheD Geachap(e zu wall-
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ren und Dach KrAften zu fördern. Frankreich, der Feind aller 
Sonderstellungen und privilegirter Standesprotectionen, konnte 
Dnd wollte es nicht zulassen, dass die unzureehnungsflhigste 
Classe von Menschen eine Kaste von Parias bilden sollte, der 
man bloss einen physi~chen und einen verkOmmerten moralischen 
Schutz angedeihen lasBen diirfe. . Und I'radreieh hat sieh auch 
dieses Schutzes mit den herrlichsten Erfolgen erwehrt. Kein 
Lud, R8I81_ etwa alJ888nommen, hat mehr ft1r die moralische, 
·)ntelleetuell6 und physisohe ErziehUDg, so wie fOr die aiUliehe 
Rehabilitation der Findlinge gethan.1 Nirgeada wardea 80 viele 
:und 80 geiltreiebe Versuche zur Förderoag aller I~ der 
Fiadlinge mit 80 grosaem ErWlge untel'llOlDlllenl . 
;; Kein Lod Jwm sieh rahmen, eiDe libMalere und vol'W1llfs

freiere Entwioklung de,s Findelweaens angellBh •. su habe&. Wir 
wollen nur auf die Einfllhrung einer allgemeinen EUIIIlnmg der 
Findlinge dudl die Ammenbrust; auf die reieillen DotatioDl8n an 
FindliDgaWi8dle; auf .die Anpaasoag jer Ktstl6hne gepDIber 
deJl TbeaeroagsverhAUni88eD; aQ( die Disciplinat- und Dep4t
Abtlleilungen in den Findelhäusern; auf die Einft\hr1lDg der ~ 
Bsiou ä bureau OIIvert; auf die Tutel der Verwaltung1Sbehörden 
der FindelhAuser ; auf die OODtrae&e die88l BehGrdeD .mit den 
ArHitsgebem, denen die Findliage &nvenreot werden; auf die 
Fortdauer :dieaer Tutel Ober die Zeit nach der EatlU811Dg:auI dem 
V ... 1NuJ.de' dieser Anatalten; anf die EinfGhrnng ein .. wohlwoUen
den .Patronates;. auf den Seeovs au filles-meres; aaf die V8I'
se&r.ung·der Findlinge; Hf die Beriektigaag der FindJinp-Iupee
torate; auf die Organisirong der PrAveativ- ud Strafeolonien 
binwsiseQ, UDd man wird nicht ermanp)n, 1lDB8f8r ADsidlt bei
Hp6ieb_. 

In keinetn lAnde .eJldlieh findet lDIl1 eine geJlauere und 
seblu88l'eichere Bear.beitQD~ der Statistik du FindelweBeD8, ud 
eiDe umfasaeadere ErörtMnag desselben dwoll Faebminner und 
Gelehrte n in Fraakreicb. Frankreioh II1Bg8lloJJUDell., ist die 
Litteratur dber das Findelwe8en in allen tlbrigen Staaten eine, 80 

6rmliohe, dass sie uns an die nngereehte TheUaaluaslosigkeit der 
r6mi8dl8Jl und grieohisehen Schriftsteller ... dem Loose der Find
liege mit eiBem wahr. Widerwillen gemahnt. 
, . . Diese Grtlnde sind es, welche 0D8 bestiamateD, bei der Be

.-tbeinag ·dea .Findelweseu jener LAnder, die FiadelhltlSer be
-tlUen6' ~~ voranzuateUen. .Wir wenhD das ·fruIOIisebe 
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Fi.delweaen möglichst im Detail des&halb bespredlen, ",eil Mi 

seinem Studiam viele Reformen' sieh ergeben; .Reformen;; deren 
Ausfdhrung noch in den meisten europAischen· FindelbAuserillei
der unter die pia desideria geboren. 

Bei der Darstellung des .franllÖ8ischen Findelweaens habeb. 
wir UDS nur Amtlicher Quellen bedient, und jede hypothetische 
Specul&uon vermieden. ' 

Das Findehresen Frankreichs zerfAllt in drei Abtheiluagen: 
.40) In die Gesetzgebung und Justiz. 
B) In die Administration. " 
C) In die Statistik. 
Von diesen Seetionen werden wir die wichtigsteD Puncte 

8usftlbrlie,h erörtern, die minder wichtigen kurz skizziren, be
kannte und unbedeutende ignoriren. Schliesslicla werden, wir 
nUf eine aosftlhrlitbe Beschreibung des Pariser UJ1d, Lyo.er FiD
delhaues , dieser MU8teranstalten Frankreichs, folgen' lassen, 
weil die dbrigeo Anstalten blo88e Nachbildue.geD derselBen dar
stellen. 

A. Ueber die Gesetzgebung Und di~ justiZ. 

I. (Jeher die Leglslailoa. 

Die Legislation dber das französische Findelweseli zerfAllt: 
a) in die Periode vom 14. Jahrhundert bis' zum J. 1190; 
b) in die Periode vom J.'1790 bis zum J. 1811, ulid 
c) in die Periode vom J. 1811 bis auf die neuest8 Zeit. 
Die eilizelnen Acte dieser Legislation findet man: 
a) in eIen königlichen Patenten (Lattres' patentes); . 
b) in den königlichen Edicten (Edits); , 
c) in den königlichen Declarationen (Declaratiöns); 
d) in den BeschlOssen des Staatsrathes (AriAts" du' Con8eil 

d'etat) uneI " , , '.' ", , 
e) in den Beschl11ssen der Parlamente (ArrAts' du' parlement 

de Paris). " 

a) Periode vom 14. Jahrhunderte bis zum Jahre 1790. 

Die Verordnungen dieser EPOCbj obgleich nicht mehr mass
gebend, siQd doch von geschichtlichem: Illteresae. Bis RIIl ,Jahr, 
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1862 W81'den, über die Verilorgung der Fincütn~e ,keiae 6e8eiz~ 
erl888enj _dahin Wieb ihr Schicksal dem Zur.Ue, ocMf der Wrill-
k.M des Olerus 'anheimgestellt. ' , , 

Um das Jahr 1362 zeigte sich eine bedeutende Vermiu.WQDg 
der I{:indermorde, ,aber eine, Damhafte ZUll8hme der, Aui8etzun
gen, Umst6llde, dw als :ein Fortschritt der CilllisaUon bezeichnet 
werden mussten. Man war damals gegen die FindliDge Did1! ein
genommen;we öftentliehe MeiDug ge~eJ1 BuW'de : ,und unehe
liche Mdtter hatte an Strenge abgenommen, -und hatte man gleich
wohl nichts Positives zu ihren Gunsten, ,erfO.gt,1d erklArt sictl diese 
anscheinende legislatorische Apathie nur iwijetserHil&leistnng, 
welche die kathc.HsebeGeisUiehkeit,diedazn.gaigendeMit
tel besass, ihneD ohnedem angedeihen li8SS. ,~) Erst nachdem, die 
derieale Opfefwilligkeit versiegte, und das ,Lehens ,der Findlinge 
hAutiger bedrbht wurde, ging das Mitleid, weW1es Vineent da Paul 
fir die Findlinge im Volke und den höberenClassen zu enta.tilen 
tl'athtete, auf die Gesetzgebung aber, '80 d.ass:ZUIII. ersten .Mal~ 
ober einen Antrag des General-Advocaten Talon, das ParbuUellt 
von Paris (13. August 1552) die Seigneurs hauts-justiciers 
~~~~i,~~tete~ "di4t ~~, ~hre~. )3erei~~~ gef~den~~ FJ~~l~~,~ vQn 
Pa1'IS ulld Vmgebung- zu erhalten. . " . I - .1:-. 

In den übrigen Dep~rtem~ts fiel die Versorgung der Find
linge noch den Gemeidaen zur Last. ...:.... Im J. 1670 erhob 
Louis XIV. die Findelhäuser zu öffentlieh~n Ans~)ten, inw,m er 
veJ'JWtint~: ,"Die chri~liehe Liebe forderp: die Unte~stütz~ng der 
Findlinge, die e~st ~~m Staate qO~eD; könnten." ') i. " 

DiB- Seigpeurs ~u.ts-jnstleiets und die G~~iß(len wandten 
jedoch alle "ttel an, um sieh der Verpftichtu~g der 'Findlings
versorgung zu ~\e~, wod1Jrc~ Taus~nc)e vOI)Fi.n!pin~~n dahin
gerafft wurden. DamalI! na~ »J:an noch in kein~r HaqpU,ltadt frei
wj))igFindliQg~ auf,s9.d,$sS die unverh~iI:~tetenMütter gezwungen 
waten; e,,~~d~ Ilie für i~re I{inder lebensg~fährli~b.e wei~ Reise 
nach Paris zu unternehmen, oder sie auszusetzen. Man ~c4IePllte 
~,IG~der,"O,~~le"w~it ~a.phlPans, so ~lt8s cijese Anstalt dem 
Andrange nie genügen konnte. I) 

Auf dieser Reise starben 4/'0 der Kinder. Aber auch'le so-

') De Villeneuve, öconom. polit. e, 4, eh. b. 
'J Merlin V. EXP06it. de part . 
• ) ,hlMlbti :oaWard,. po, 81. 

" 
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gewAnnten Depot8 'zur lJoterbritlguftll' 'd'M'l Fibdtinge ,lf"lte es. 
BetToft"en von der grossen Anzahl der: Weglegungen befahl 
Louis XlVI. im J. 1'179, dass die Findlinge "si ein.er Geldstrafe 
"on 1000 Lv. von den,Mftttern in die znn1\ehstgetegeneo'SpitAler 
gebracht werden sollten. ') , ' : 

In dieser EPoche erSchienen mehrere kODigti~be Patente ond 
Ordonanzen: a) über das heiligt> Geistspital; b),1lber,dasWerk 
des heil. Vineenz von Paula, und c) t1her das im .Jahre 1670 ge-
gründete Findelhaus in Paris. ' 

1. L II t t r, e ~ pa t c n t e 8. ~ E d i, t 8. - [; e C lar ~ t i 0" 8. 

n) Erlässt> ahf'r dAS hpiligen Heist-KpitaJ.. 
, :' , " " ·.1 

* Das erste k. Patent zu Ounsten der Findlinge Frankr~ieh8. 
datirt ~'om MArz q~. ~ach diesem bewilligte, Qarolu8 
Primogenitus die friiher von dem Erzhischofe von Paris 
Jean de MeuU,nt gutgehei8~e",~, "K ~-, r per, 8 c h a(t d e 8 

heil. Geistes" zur Verpflegung von Findlingeq. und die Er
bauung des "l'hOpital des Pauvres du Saint-Esprit."· 

• Dur~h ein k. Patent" vom ,.\'. Aatust' 144-5 .urde der Kör
pe~~haft vom b.e~l. ~ nur g~tattet, 'terl~ssfl~ftl .legi-
time Kinder ~uf"meb.men., L ' 

• Durch eine k. D6~tion Franz 1. vo~ Juli 1647 .:wurde 
dem "l'MpiW des Enfan~"deDieu" ge~t. ar.me.,Wai
sen von Paris, und die Kind.~f YI9tnAusländern, <,i~renEI
tem im HOspital " Hatel-Ditm" gJl~torben w~rell. aufzun~hmen. 

• D1l1ca ein k. ,Edict v().Jl\,Juli 1~70 unwr earl IX. w~de be
fohlen. dass die beweglichen Gdter der in de~ b6il. Geist
spiWe verstomtaell Findlinge dePl H~pital-GeJler.1 zufallen. 

• Durch ein k.. Ediet vom 21. Jq)i 1670, unter Ludwig XIV., 
wurde den Administriltoren. der HospitAl,e~ aupefohlea, die 
Namens-Register der Findlinge alle W I,lcheq, die ~dcher 
ilber Einnahmen und,AqliJgaben, aUe Monate zu ~n~olliren. 
Die W ohlthitigkeit&-Dame~ wurden ßufgefor~el1. die Dienst
leistungen,der "So~urs de chari~~ zu invlgiMreQ." und ihnen 
zu befehlen, die ausser der Anstalt hefindlichen Findlinge 
zu besuchen. Die Dsmen worden angegangen, die auf ihren 
Gdtern untergebTa('h~en Findtings-Siuglinge zn inspieiren. 

') Letronne, J'Administ. prnnnl'iaJe. 
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* Dwrch eine k. Declaration, vom 23. MArz 1680, ~r 
Ludwig XIV., wurde die Vereinigung der Administration 
der Güter des ""Mpital du Saint-Esprit" mit jenem des 
"rMpital-Gen8ral" zu Paris angeordnet." 

* Durch ein k. Patent vom 3. April 1761 wurde den Familien, 
, diß einen Findling bia zu seiner GrossjAhrigkeit erzogen, 

die MilitArbefreiung ffir einen. ihrer Söhne zugesagt. 

b) Erlässe über das Werk des heil. Vincent de Paul. 

• Durch ein k. Patent vom Juli 1642 wurde dem "I'MpitaJ 
'des Enfants':'trouves" unter dem Titel "Almosen" eine jähr
liche Summe von 4000 Livres (8 Livres = 15 Franes) aus 
dem Betrage der k. Maierei \lnd Oastellanei (ferme et chi
tellenie) zugesichert. 
Durch ein k. Patent vom Juni 1644 wurde dem "l'Mpital 
des Enfants-trouves" eine jährliche Summe von 8000 Livres 
aus den Revenuen von fOnf grossen Pachtgo.tern von Gonesse 
zugesichert:' ' " 

c) Erl.sscnlber das Findelhaus ,on Paris. 

• Durch ein k. Edict vom Juni 1610 wurde das Findelhaus 
mit dem l'Höpital-General vereini~t. Das HOpital-General, 
mit welchem das lMpital des Enfants-tronves (ehemaliges 
heil. Geistspital) vereiniget wurde, besass somit im Jahre 1772 
zwei Anstalten zur Aufnahme von Findlmgen, als: a)das Haus 
de la Oouchein der Rue-Neuve-NOtre-Dame, und b) das 
Haus des Enfants-trouves in der Strasse und Vorstadt 
Saint-Antoine. ') 

• Durch ein k. Patent vom 12. Febroar'1615 wurde dem Fin
delhause von Paris eine jährliche Subvention von 20,000 
Livres aus d~m Betrage der Domänen Seiner MajesW des 

I, Königs angewiesen. 
* Durch eine königliche Deelaration vom 20. Mai 1680 wurde 

die Vereinigung der Gdter des "l'HOpital des Enfants-trou
ves mit jenen des Findelhauses von Paris angeordnet. 

') Voir AU Code de I' Hßpital-GM4ral da Paris: 1. L~extrait dea aotes 
d'&Ilquilit,ioll falt des 14 Fev. 1692 et 20 mars 1688 par l'admi
nistration de I'Hopital-G~lleral pour former 1& maison de 1& Coueha 
p. 313. 2. La meme Extrait pour former 18 Maison des Enfallts
trouv~s, p. 313. 

Digltized byGoogle 



• Durch eine k. Declaration vom 26.' Juni 11'n wuNe dem 
Findelhause von Paris eine Lotterie fIlr drei Jahre zuge
standen. 

• Dureb ein k. Patent vom Mai 1772 wurde die Aufhebung 
des l'Mpital des Enfants-trouves, und die Vereinigung sei
ner Güter mit jenen des Findelhauses von Paris anbefohlen. 

• Durch ein k. Pa.tent vom Mai 1781 wurden sAmmtlicht) Güter 
des H6pital de Saint-Jacques mit jenem des Findelhauses 
von Paris vereiniget, und bestimmt, dass die LocalitAten 
des H6pital de Saint-Jacques zur Unterbringung, mit an
steckenden Krankheiten behafteter Findlinge benjltzt wer
den sollten. 

2. Arr~ts du Oonseild~Etat. 

Jene arrels, welehe sieh auf die Ausfilhrung der könig
lichen Pa.tente, Ediete und Declarationen beziehen, werden 
wir, um Wiederholungen zu vermeide~ übergellen. 

• Dureh einen Besehlu88 des Staatsrathes vom 16. April: 1676 
wurde bestimmt, dass die Revenaen der Br:ddersthaft "de 
18 Passion et de la IMsurreetion de Notre-Seigneur" zur 
Verpaegnng der Findlinge verwendet werdeD sollen. 

• Durch einen Beschluss des Staatsrathes vom 10. Jänner 
1779 wurde es allen Fuhrleuten, Oondueteul'en u. '8. W. bei 
einer Geldstrafe von' 1000 Livres verboten,' ilie . von ihnen 
übernommenen Neugeborenen und verlassenen Kinder an
ders wobin, als in die zunäcbstgelegenen FindelhAuser zu 
übertragen. 

3. Arr~ts du Parlament de Paris. 

• Durcb einen Bescbluss vom 8. Feber 1663 wurde verordnet, 
dass alle Fuhrleute, Oondueteure u. s. w., die Findlinge nach 
Paris transportirten, den .Tauf- und Zunamen d.er Kinder, 
die Tauf-, Zunamen und Wohnorte, derer, die ihnen die 
Kinder übergaben, in ihre Tagebücher eintragen. 

• Durch einen Besrehluss vom 3. MArz 1667 wurde bIlltimmt, 
dass die Seigneur baots-financiers (l1r das J. 1666 f11r 424 
verpaegte Findlinge 12.987 Livres, 10 Sol. an du· Haus 
"da la Oouehe" zu entrichten hätten. 
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* D~.eiDeq BeschlU88 vom 3. September 1667 wurde ver
ordnet, dass die Seigneurs hauts-finaneiers nicht nur für 
Paris und Umgebung (1552), sondern für ganz Frankreich 
die Versorgung aller auf ihren Territorien gefundenen Find
linge Zl1 tragen hAtten. 

h) Periode vom Jahre 1790 his zum Jahre 1 A11. 

Die Beschlüsse dieser Epoche sind mit wenigen Ausnahmen 
noch heute maasgebend. 

Lois. - De(~r~tR. - Arrets du Directoire et des Consuh . 

.. Durch ein Gesetz der Nationalversammlung vom 29. Novem
uer 1790 wurden die Seign~ur hauts-justic.iers von der fer
neren Verpflichtung der Versorgung der Findlinge enthoben. 
Oiese Enthebung war eine Folge der Aufhebung der Feudal
rechte. Durch diese rerordnung wurde die feuda.le. Find
lingsversorgll'ng iu eine nationale 1lm~wandelt. 

'" Dnreh 8i. Decret der Nationalversammlung \"om 29. MArz 
1791 wnrde die Versorgnng der Findlinge auf Kosten 
der Nation übernommen, und zu ihrer Bestreitung die 
Summe VOll 3.261,977 Livres votirt. 

'" Die VOD, der allgemeinen Nationalversammlung decretirte 
Constitution \'om 3. September 1791 enthAlt unter, dem 
Titre Je, "Dispositions fondamentales garanties par la, con
stitution"Folgendes:"Eswird eine allgemeine öffentliche 
Unterstützungsanstalt gegründet, um die verlassenen 
Kinder zu erziehen, die schwAchlichenArmen $U unterstützen, 
und den arbeitslosen Armen Arbeit verschaffen zu können." 

* Durch ein Deeret der Natio,:,alversammlung vom 20. Sept. 
1792 (l'an IV de la liberte) wurde angeordnet: 

Mt. 9. Bei jeder vorkommenden Kinderaussetzung haben sich 
die Friedensrichter oder Polizeibeamten an den Ort der 
That zu begeben; um über das scheinbare Alter des Kindes. 
seine Ausseren K~nnzeiehen, Bekleidung und sonstigen 
Merkmale, die über seine Geburt Aufschluss geben können. 
ein Protoeoll aufzunehmen, so wie jene ErklArungen aufzu
zeichuen, die von Personen, die Kenntniss von der Geburt 
des Kindes oder anderer NebenumstAllde haben, angegeben 
werden. 
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Art. 10. Beide sind verpßichte\, diese ProtoooJ.le·dem ·Beamten zu 
übergeben, der die Register über die öffentlichen :Qeburten 
führt. 

Art. 11. Dieser Beamte hat dem .Kinde einen N~Wl. ~u geben, 
und seine Versorgung naQh den üblichen Nol'lll!ÜiQn. einzu
leiten. 

• Nach einem Ge~etze der Nationalversammlung vorP '28. Juni 
1793 wurde sub Titre I. "Des secours 8 accorder .au En
fants," S. 2, über die Findlings-Unterstützung' eine' ErlAu:" 
terung veröffentlicht, aus welcher wir die wiehtige~en Punc-
tationen mittbeilen: " , .. 

Art. 1. Die Nation verpflichtet sich für die physische und' mora
lische Emiehung der verla.ssenen Kinder zu sorgen':'~: : 

Art. 2. Diese Kinder erhalten den Namen" Wa1s:en'" (urphelins), 
und ist jede andere Benennung derselben verboteD. ; 

Art. 3. In jedem Distriete wird ein Gebiruuserrichtet,.in das 
schwang~re Frauenspersonen in jedem Monate ihrer Schwan-
gerschaft eintreten können. .:I! . 

Art. 4. Jedes MAdchen, das erklärt, ihr Kind selbst: ·zustlilleu, 
hat ein Recht auf die National-Unter~tü.zung: 

Art. 6. Jene MAdchen, welche diese Unterst6tzung beanspruchen. 
erhalten diese. unter Einh"ltung derjenigen Förmlicllkeiten, 
welche die ehelichen Mütter beobachten 'müssen; ·d.d •. sie 
haben c!er MuoicipalitAt ihren Wohnort, ,ihre .Bedürfnisse 
und ihre Absichten bezdglich des Kindes mitzutheilen. 

Art. 6. Kinder von Müttern ait schlechter physischer oder mo
ralischer Cooduite übernimmt die Behörde, und übergibt sie 
ent:weder einer Amme oder einel' Anstalt zur VerpfteA'ung. 

Art. 7 .. Der. Geburts- und Aufnahmsact bleibt ein Gebeimni~. 
Art. 8. Ueber.jede erfolgte Geburt dieser Categorie ist:·die U u

terstützungsbehörde (ageß(~ de secours) zu·verstAndi
gen, damit sie die Kinder bei Anuoen unterbringt .. · .. 

Art. 9. Es ist jedem Bürger gestattet, .eine· anstahliol,e oder 
_usseranstaltliche Versorgung der Kinder .• uf Kosten der 
Nation anzusprechen. . 11' 

Art. 11. Private könneu eines oder mehrer.e -Kinder, .. gegoo' oder 
ohne Bezug des üblichen Kostgeldes, in, d.ie Pflege' Dshmen. 

Art. 13. Die K08tpar'Wien dürfen: 0) Kinder nur nach .e4ur vor
herigen Kündigung VOll 14 Tagen zurüugeben; b)sU;1lriisseu 
die KindW' ~Ulll ßeitlSigeu ,&:.hulbesuche. anhalten, .QD4i 'ß) sie 

B Ii sol, Fluddh. Eurup.... 6 
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im vorgeaehriebeaen Alter bei Handwerkern oder Bauern 
ua.rbringeo. 

Art. U et 15. Die Unterstdtzungsbehörde kann die eiponirten 
Kinder in jedem Augenblick zurdcknehmen; Z'UrdckgenoIll
mene Säuglinge muss sie an Ammen abgeben. 

Art. 16 et 18. Jede Gemeinde hat Kostparteien auszumitteln, bei 
welchen die Bedllrf'nisse der Kinder Befriedigung finden. 

Art. 19. Die Kinder ddrfen nur an gesunde Ammen abgegeben 
werden. 

Art. 21~ Die Kinder bleiben bei den KostplUtei~ bis zu dem, von 
der Unterstdtzungsbehörde festgesetzten Normalalter. 

Art. 25. Alle auf Kosten der Nation erhaltenen Kinder mftssen 
geimpft werden. 

Die .Mitglieder der Unterstdtznngsbehörde wer
den von dem Geueral.-Conseil der. Oommune des Arrondisse
ments, naoh dem Muster jener FormalitAten ernannt, die 
man bei der Wabl der MunicipalitAten beobachtet. Die Mn
nicipalitAteD haben die Oberaufsicht über die Unterstfltzungs
behörden. 

• Durch ein Deeret der Nationalversammlnng vom .... Juli 1793 
erhielten die verlassenen Kinder den Namen: "Kinder des 
Vaterlandes" (Enfants natureis de la patrie). 

• Durch ein Decret der Nationalversammlung vom 19-. August 
1793 wurden die Kostgelder fftr die Kinder geregelt und 
erhöht Es wurde bestimmt, dass man fAr die Findlinge, 
weu sie nach dem vorbestandenen Fend&lreehte noch 
un.r der Hörigkeit der Seigneurs hauts - justieiers sich 
beßnden, fdr jedes Jahr unter dem 6. Jahre als Ab
lösung höchstens 80 Livres, und fdr jedes Jahr dber das 
6. Jahr bis ZIUD 12. Jahre noch ein Drittheil . weniger zu 
leisten hAtte. Mit erreichtem 12. Jahre dnrfte keine 
Ablösungssumme fdr die Entlassung von Findlin
,en aus der Leibeigenschaft gefordert werden. 

• Durch ein Decret der Nationalversammlung vom 9. Novem
ber 1793 (19. brumaire, an 11) wurde bestimmt, dass sowohl 
eheliche als uneheliche Kinder der zum Tode verortheilten 
Eltern auf Kosten der Republik erhalten werden sollten, 
WtllD deren Vermögen confiscirt wurde. 

• Dudl eia Decret der Nationalversammlung vom 27. MArz 
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179~ C'T. germinal, an 11) wurde filr die Erhaltung der Find
linge eine Summe von ~,600.000 Livres ausgesetzt. 

• Durch ein Decret des National-Conventes vom 16. November 
179~ (26 brumaire, an lli) wurde bestimmt, dass die eltern
losen Kinder von St. Domingo und den übrigen französischen 
Colonien, deren Eltern ein Opfer der Revolution geworden, 
unter die Zahl der Findlinge aufgenommen werden sollten. 

• Durch einen Beschluss des Directoriums vom 23. Juni 1796 
(5. messidor, an IV) wurde bestimmt, dass das Kostgeld fdr 
die Ammen fdr 3 Monate das Maximum des Preises von 
10 Myriagrammen Getreide nicht überschreiten ddrfe. 

• Durch einen Beschluss des Hathes der Fdnfhundert vom 
17. Deeember 1796 (27 brumaire, an V) wurde bestimmt, 
dass eAmmtliche Civilhospize der Repnblik die verlassenen 
Kinder aufnehmen, und der Nationalschatz sie fdr diese 
Leistung entschädigen solle. 

• Durch einen Beschluss des Directoriums vom 20. MArz 1797 
(30. ventOse, an V) wurde behufs der Ernährung und Er
ziehung der Findlinge ein Reglement erlassen. Es wurde 
aach demselben angeordnet: 

a) dass die Hospize nur Zwischenstationen bilden, welche 
die Findlinge schleunigst bei Land ammen unterzubringen 
hitten; 

b) dass die nach dem 12. Lebensjahre von den Pftege
eltern zurdckgestellten Findlinge von den Findelhaus-Vor
stehern gegen Contracte bei Land wirthen, Manufacturisten 
oder Handwerkern verdingt werden sollten; 

c) dass die Verwaltungsbehörden dber die Erziehung der 
Findlinge zu wachen haben; 

d) dass zurl1ckgegebene uumoralische Findlinge nicht mit 
den dbrigen in den Findelhäusern gemeinschaftlich in den
selben Sälen locirt werden ddrfen; 

e) dass nur krüppelhaften Findlingen in den Anstalten ein 
permanenter Aufenthalt gestattet werden könne; 

I) dass Findlinge nach erreichtem 12.Lebensjahre von den 
Pftegeeltern nicht mehr zurückgegeben werden dürfen; 

9) dass die Pflegeeltern die Findlinge alle 3 Monate der 
Unterstdtzungsbehörde ihrer Commune vorstellen, und diese 
ihnen über den Befund eertiticate ausstellen müssen; 

Ci-
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h) dass die Ammenmdtter fdr eine gute P8ege der Findlinge 
für die ersten 9 Monate alle 3 Monate 6 Fr. und nach erreich
tem 12. Lebensjahre 50 Fr. Remuneration erhalten sollen; 

i)dass dieP8egeparteien bei derUebernahme der Findlinge 
ein sogenanntes Wickelzeug(1ayettes) bekommen müssen; und 

j) dass auch die Bauern und Manufacturisten, die einen 
Findling nach dem erreichten Normalalter in die Pflege und 
Ausbildung übernehmen, ein Kleidungs - Pauschale von 
50 Fr. erhalten sollten. 

* Durch einen Consulatsbeschluss vom 15. April 1800 (25 
floreal, an VIII) wurde bestimmt, dass ein Theil aus den 
Geldstrafen und dem Ertrage der verAusserten confiscirten 
GegenstAnde in die Casse der Findelhäuser 8iessen solle. 

• Durch einen Consularbeschluss vom 17. October 1801 (25 
vendemiaire, an X) wurde bestimmt, dass die PrAfeeten die 
Liqnidirung der Findlingsauslagen vorzunehmen hätten. 

• Durch ein kaiserliches Decret Napoleon's I. vom 12. Juni 
1804 (23 prairial, an XII) wurde die unentgeltliche Beerdi
gung der Findlinge angeordnet. 

• Durch ein kaiserliches Decret Napoleon's I. vom 4. Februar 
1805 (15 pluviöse, an XIII) wurde nachfolgendes Decret 
über die Tutel der Findlinge erlassen: 

Decret über die Findlings-Tutel. 

Art.!. Alle, unter was immer für einem Titel und Namen in die 
Hospize aufgenommenen Kinder stehen unter der Tutel der 
Administrativ-Commissionen der respectiven Hospize. 
Alle Mitglieder jeder einzelnen Oommission zusammen bil
den das Vormundschafts-Conseil, das von Fall zu Fall 
für jeden einzelnen Findling eines seiner Mitglieder zum 
Vormunde bestimmt. 

Art. 2. Wenn ein Findling ausserhalb des Wirkungskreises eines 
Hospizes, von welchem er ursprünglich aufgenommen wurde, 
als Arbeiter, Diener oder Lehrling eintreten sollte, so hat 
das ursprüngliche Vormundschafts-Conseil durch einen ein
fachen Administrationsact der Administrations-Commission 
jenes Hospizes, in deren Wirkungskreis der Findling spAtel' 
übergetreten ist, zur Uebernahme der Tutel über diesen auf
zufordern. 
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A rt.3. Die Tutel Ober die Findlinge hat bis zu deren Verehelichung 
oder erlangten Grossjährigkeit anzudauern. 

Art. 4. Die Administrativ-Commissionen geniessen die den Eltern 
durch den Oivileodex gewährleisteten Rechte. 

Art. 5. Diese Tutel erstreckt sich auch fiber den GOterbesitz dflr 
Findlinge. 

Art. 6. Ein Findlingsvermögen von 150 Fr. muss in die Monts dEl 
pitie oder in deren Abgang in die Amortisations - Oassen 
wegen der Verzinsung hinterlegt werden. 

Art 7. Die Interessen von den Oapitalien oder Liegenschaf
ten der Findlinge dOrfen die Hospize als VergOtung ein
ziehen. 

Art. 8. Stirbt ein Findling vor seinem Austritte aus dem Verbande 
des Hospizes, vor seiner Emancipation oder seiner Majoren
nität, und zeigt sieh kein gesetzlicher Erbe, so wird die 
Anstalt Erbe. Die Erben haben auf Oapital und Interessen 
erst vom Tage ihrer Anmeldung ein Recht 

Art. 9. Finden sieh nach einem, vor seinem Austritte aus dem 
Hospize verstorbenen Findlinge Erben, 80 mtl88en diese die 
aufgelaufenen Verptlegskosten tragen. 

c) Epoohe vom Jahre 1811 bis 1856. 

Lois. - Decrets. - Ordonnances. 

Nachdem auf Grnndlage eines Decretee des Ministers Mon
taJivet vom 29. Augost 1810 und seines zweiten Rapportes. 
"llber die Zahl und die Auslagen filr die Findlinge" die kais. Re
gierung zur Kenntniss gelangte, dass die bestehende Gesetz
gebung Ober das Findelwesen den Zeitverhältnissen nicht mehr 
8IltaprAehe, erliess sie am 19. Jänner 1811 ein organisches Decret 
Aber diesen Gegenstand, das in Frankreich noch zur Stunde 
seine volle Kraft bewahrt hat. Dieses Decret, ein Werk des ge
nialen Gesetzgebers Napoleon I., regelt aUe Verhältnisse der 
Findlinge, der verlassenen Kinder und der Waisenkinder in 80 

Tortretllicher Weise, dass wir es fOr höchst wichtig halten, das
selbe seinem ganzen Inhalte nach vorzufOhren. 
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Decret 

lies Ial sen Nap.IM. I. Iber die 'Iatln.se, ,erlasse.e. Ilader ••• 
Waise. , •• I'. IllIer 1811. 

I. AbtheUUDg. 

Art. l. Unter die Kinder, deren Erziehung der öffentlichen Wohl
thAtigkeit obliegt, gehören: 
l. die Findelkinder, 
2. die verlassenen Kinder, 
3. die Waisen kinder. 

D. AbUleUUDg. 

Von den Findlingen. 

Art. 2. Findlinge sind jene Kinder, welche, von unbekannten 
Vätern und Mllttern abstammend, an irgend einem Orte auf
gefunden und in jene Anstalten llberbracht werden, welche zu 
ihrer Aufnahme bestimmt sind. 

Art. 3. An allen Anstalten, die zur Aufnahme von Findlingen 
dienen, mdssen Drehladen ('rours) zu deren Niederlegung 
angebracht werden. 

Art. 4. In jedem Arrondissement muss sich wenigstens eine An
stalt (hospiee) zur Aufnahme derselben vorfinden. In den 
Registern dieser Anstalten mllssen Tag filr Tag die Neuan
gekommenen nach ihrem scheinbaren Alter eingetragen, und 
allda nebstbei alle jene besonderen Kennzeichen und Wäsche
bestandtheile der Kinder angemerkt werden, durch welche 
sie spAter erkannt werden könnten. 

m. AbUleUUDg. 

Von den verlassenen Kindern und armen Waisen. 

Art. 5. Verlassene Kinder sind jene, deren VAter und Mdtter 
bekannt sind, oder von dritten Personen auf eigene Kosten 
einige Zeit verpftegt, spAter aber von diesen verlassen wur
den, ohne dass man weiss, wo der Vater oder die Mutter hin
gekommen, so dass man sieh an dieselben nicht wenden 
kann. 

Art. 6. Waisen sind jene, welche weder einen Vater oder eine 
Mutter mehr besitzen und aller Existenzmittel beraubt sind. 
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IV. AbtoheJ1uag. , 

Von der Erziehung der Findlinge, der verlassenen 
Kinder und der Waisen. 

17' 

Art. 7. Neugeborene Findlinge sind, wenn es möglich ist, also
gleich einer Amme anzuvertrauen; bis dieses möglich ist, 
hat man sie mit dem SaugkAnaohen (au biberon) oder 
an der Brost einer in der Anstalt befindlichen Amme auf
zuziehen. 

Au. 8. Diese Kinder erhalten ein Wieltelzeug (une layette) und' 
verbleiben bei der Amme bis zum Ende ihres 6. Lebeaa
jahres. 

Art 9. Vom 6. Jahre an gibt man die Kinder en.eder Z1l Land
leuten oder Handwerkern in die Lehre. Der Preis des KOift. 
geldes hat mit jedem Jahre bis .um Ende des 12., als jener 
Epoche, wo sie dem Marineminister zur Ver.fQgaag stehen, 
abzunehmen. 

Art. 10. Jene Kinder, welche nicht in die Kost gepben werclea 
können, als knlppelbafte und krinldiche, aiDd in den Bospi. 
zen aufzuziehen, und dort in eigellen Vi erkstAttan zu Arbei
teD, welche ihrem Alter passen, anzuhalten. 

V. AbtheilUDg. 

Von den A1l81ageD ftr die Findlinge, 1'Irlasseeen 
Kinder und Waisen. 

Art. 11. Die Hospize, welche zur Aufnahme der Findlinge be
stimmt sind, haben die Kosten der Wieke1zeuge, der mneren 
Administration, der Ernährung und der Enieh1Ul8 der Kin
der zu bestreiten. 

Art. 12. Wir bestimmen eine jährliche Summe von 4,000.000 Fr. 
fftr die Ammenmonate und die Kostgelder der Findlinge und 
der verlassenen Kinder. 

Wenn es sich ereiguen sollte, dass diese SUJIlID8 a1a 
ongenOgend befunden wdrde, so ist der Abgang aus deD 
Revenuen der Spitiler und Communen zu decken. 

Art. 13. Die Ammenmonate und PeDSionen d4rf'en nU gegeD Vor
lage eines Certifieates des Maire'. jeaer 00 .... 1111" WO der 
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Findling wohnt, ausgefolgt werden. Die Maire's haben das 
Leben der Findlinge zu bestätigen. 

Art. 14. Die Administrativ-Commi8sionen der Findelhäuser haben 
zweimal des Jahres üb,er die in die Kost gegebenen Kinder 
durch eigene Commissäre, Aerzte oder die Impfehiru.rgelt 
Nachsieht halten zn lassen. 

,; 

V'I. AbtheUODg. 

Von der Tutel und Erziehung der Findlinge, der ver
, lassenen Kinder uud der Waisen. 

Art. 15. Die Findlinge und verlassenen Kinder stehen nach dem 
bestehenden Reglement unter der Tutel der Administrativ-

. , . CommisSiOllen der Findelhäuser. " 

A·tt. 16; Die besagten Kinder, welche auf Staatskosten erzogen 
werden, stehen dem Staate ganz zur Verfügung; hat der 
Matineminister tlber sie verfdgt, so endet die Tutel der ob
erwähnten Commissionen. 

Art: W.'Raben die Kinder das zwölfte ~ahr erreicht, ohne dass 
:'!. der Staat· 11ber sie verftlgt hat, so hat man sie, 80 gut 

lils' es thtinlich,' in die Lehre zu geben; die Knaben bei 
Handwerkern oder Ktlnstlern, - die Mädchen beil Baus
wirthinnen, Nähterinnen, in Werkstätten oder Manufactur
fabriken. 

Art.~\%. Dje: Lebrlingsoontraete bes~eD keine Geldsumme, 
weder für den M~ister noch fdr den Lehrling, wohl aber ga

, rantiren_sie dem Lehrherm die unentgeltliche Dienstleistung 
" 'iläsLehrling~ bis zu dessen fünfundzwanzigstemLebensjahre; 

:und dem Lehrlinge die unentgeltliche Verabreichung der Kost, 
Kleidung und Wohnung. 

Att. 1~. pie Einberufung eil)esLehrlings zum Militärdienste hebt 
.' 'die vorher: erwähnten Contractsverbindliehkeiten auf. ~ 
Art. 20. Diejenigen Kinder, welche nicht in die Lehre geschickt 

werden können, wie die krdppelhaften und die schwäch
hchen, wer~en in den betreffenden Findelhäusern selbst ver
pftegt; wenn sie ausserhalb derselben durchaus keine Unter
kunft finden können. Desshalb sind in den Anstalten selbst 
eigene Atelier zur Besehäftigung dieser Kategorie von Kin-

;',1 dem einzuriehten. 
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m. AbthetluDg. 

\'01 der Wiedererkennung und Reclamation der Find
linge und der verlassenen Kinder. 

Art. 21. Was die relativen Bestimmungen Ilber die Wiedererken
nung und Reclamation der besagten Kinder betrifft, so hat 
es bei der bisherigen Uebung zu verbleiben; bevor aber den 
Eltern ein Recht auf ihre Kinder eingeräumt werden kann, 
mdssen sie, wenn sie die Mittel besitzen, die Staatsverwal
tung oder das betreffende Findelhaus fllr die gehabten Aus
lagen schadlos halten. Die von der Staatsverwaltung aber 
bereits eingegangen~ Verpftichtungen können selbst Idr 
den Fan der erfolgreichen Reela.mation nicht rdckgAngig 
gemacht werden. , 

vm. AlKheU~. 
Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 22. Unser Minister des Innem wird uns noch vo~ dem l.JlLB
ner 1812 die Reglements fdr die Ofentliche Administration 
Torlegen, welch~ der Staatsrath ausgearbeitet haben wird. 
Diese Reglements werden (Ilr jedes Depanemellt die Zahl 
der Findelhäuser und Alles, was sich rßlativ auf deren Ver: 
waltung bezieht, bezeichnen, und derselbe wird ausserdem 
ein Tableau der bestehenden Kinder und einen Ausweis. Ober 
die Kosten der Ammenmonate nnd die Pensionen enthalten. 

Art. 23. Jene Individuen, welehe Kinder alUl8etleD ,unc\ gewohn
httitshalber dieselben in die FindelhAuser dberbriDgea,· sln~ 
lIICh den Gesetzen zu be8&rafen. 

bt. U. Unser Marineminister wird DD8 ODYenreitt'eia Pl'9ject 
vorlegen, welches Folsendes zu enthalten haben wird: CI) die 
Organisation Ober die Aufnahme dieser Kinder; 6) das Be
glemest Ober die Art UDd Weise ihrer Bad_mag, nnd 
zwar ohne Aufschub Ober aUe Jene, welehe am letllten JAu
Der das 12. Jahr erreicht babera werden. 

Art. 25. Unser Minister des Innem ist mit derVollziehung dieses 
f)e(o·retes heauftragt, welches der Gesetzgebung eiUlUftrlei
ben ist. 
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Vom Jahre 1811 bis zum Jahre 1856 erschienen, einzelne 
Verordnungen aosgenomlDell,. fiber das FindeIwesen nur ErlAsse 
von untergeordneter Bedeutung. Der Vollständigkeit wegen wer
den wir von den letzteren nur das Datum, Jahr und eine kurze 
Inhaltsanzeige geben. 

* 30. Juni 1812. - Circulare llber die FormalitAten bei der 
Verleihung des Tauf- und Zunamens an Findlinge durch die 
Administrativ-Commissionen der FindelhAuser. 

* 13. October 1813. - Ministerialerlass llber die Art und 
Weise, wie die ausgesetzten. Kinder ihren Eliem zur1lckzu
stellen sind. 

* 17. November 1813. - Instruetion llber die Art dieser Aus
ffihrung. 

*.28. JAnner 1815. - Ein königl. Deeret Ludwig XVIII. be
stimmt, dass die Auslagen fllr die Findlinge zu gleichen 
Theilen aus dem Staatsschatze und den Fonden der Depar
tements zu bestreiten seien, dass aber die Belastung der 
letztem den zwanzigsten Theil ihres Einkommens nicht 
ilbersehreitea dfirts. 

• 2,2. Mai 1816. - Circulare llber die Verwendung der Straf
und Confiseationsgelder zu Gunsten der Findelhausfonde. 

• 25. MArz 1817. - Die Artikel 52 und 53 des erlassenen Fi
nanzgesetzes bestimmen bezdglieh der Auslagen ftlr die Find
linge das Folgende: 

Art: 52. Von den Zusehuss-Steuer-Proeenten (sur les centimes 
additioneIs) zur Grund-, Möbel- und Personalstauer (a I. 
Contribution foneiere, personelle et mobiliare) sind behufs 
der fllen eommOD&len und verAnderliehen departementalen 
Auslagen 14 Centimes abzuziehen. 

A ri. 53. Diese 14 Centimes sind in folgenderWeise 111 vertheilen: 
a) 6 Centimes sind an den königl. SehaalD lief8l'll; 
6) 6 Qentimes sind an die Obereianehmer der Departe

menu zu geben, um in ihren CasaeD zur Disposition der PrA
fecten aufbewahrt zu werden, 4amit sie davon nebstbei die 
Aaslagen ffir die Findelkinder unter Zustimmuag der Com
mODen bestreiten. 

* 18. MArz 1818. - Dorch eiae Finanzverordnung wurde ein 
Abzug von 17 Centimes bewilligt, zur pr'feemalen Dispo
sltiOD far die Findlinge aber die obigen 6 Centimea beibe
balten. 
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• 19. Februar 1820. - Aus den Svaf- und Cpntis0&tioasgel
dem wurde ein Drittheil den Findelhlusern zugesprochen. 

• 23. Juli 1820. - Durch eine Finanzverordnung wur4en von 
dem bewiUigten Abzuge mit 17 Oentimes den Präfeeten zur 
Bestreitung der Findlingsanslagen 140entimes zngewiesen. 

• 18. Mai 1824. - Ministerielle VerordnDDg über die Vor
mnndsebaftsrechnungen. 

• 19. Juni 1825. - Finanzverordnung llber die Rechte der 
Einzeichnung eines Legates zu Gunsten eines Findlings. 

• 20. Mai 1826. - Oirculare aber dieApplieation des sogenann-
ten Collier bei Findlingen. . 

• 21. Juli 1827. - Erstes Oircnlar 1100r die V~rsetznng (de
placement) der Findlinge. 

• 8. Juni 1831. - Finanzverordnung llber die Xanipnlatioaen 
der Finanzeinnebmer bei Auszahlung der AmmeJllDOna~ nnd 
Pensionen. 

• 26. Jänner 1832. - Finanzverordnung über die Steapelfrei
heit der Lebenscertificate COr Findlinge. 

• 28. Juni 1833. - OrdoonaDZ, durch welche die Einnehmer 
zur Bezahlung der FiDdlingsauslagen ermäebtigt wurden. 

• 16. Deeember 1836. - Oirculare aber die Rechnungslegung 
der FindelhAuser . 

• 18.Juni 1837. - Nach einem Gesetze der Municipal-Admini
stration wurde die Beitragszahlung der Oommune zur )1:rhal
tung der Findlinge als eine obligatorische erklArt. 

• 12. März 1841. - Oirculare über die Stempelfreiheit der 
Ammenzeugnisse. 

• 12. JADDer 1842. - Oireulare llber die Anwendung von Ohr
gehängen statt der Colliers, um einerVerwechslu~g der Find
linge mit den Kindern der Kostparteien vorzubeugen. 

• 13. Juli 1842. - Ministerialerlus, durch welchen den Ein
nehmern der Hospize die Auszahlung der Ammenmonate aus 
den Departementalfonden bewilligt wurde. 

• 20. Juli 1842. - Durch den (1eneraJrath wurden die armen 
Waiaen mit den Findlingen in eine Kategorie gestellt. 

• 18. Jäuer 1843. - MinisterialerJass, durch welchen die 
Wiederaufuahme von Findlingen, die das 12. Jahr llber
~briu.m h,.be .. , in die Fin4elbAusel bewilliret wurde. 
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• 17. März 1843. - Ministerialverordnung, narh welcher dif' 
unentgeldliche Zulassung der Findlinge in die Communal-
sehulen ausgesprochen wurde. . 

'. 21. Juli 1843. - Circulare Ober die Zusammenstellung des 
Wickelzeuges und der Kleidungssi11cke, die den Findlingen 
in die ·Kostorte mitgegeben werden sollen. 

• 12. September 1845. - Circulare Ober die Einsendung der 
Rapporte dber den Findlingsdienst durch die Inspectoren 
der Findlinge in den Departements . 

. • 10. Nov~ber 1847. - Circulare, wodurch bestimmt wurde, 
dass die Departemente und die Communen die Ammenmonate 

:-- und die Kostgelder, die Findelhausverwaltungen aber die 
Kosten filr die Wickelzeuge und Wäsche der Findlinge zu 
tragen haben. 

',. 4. November 1848. - Durch den 13. Artikel eines Absatzes 
!. der Constitution des französischen Volkes wird den Findlin

gen der Schutz der Republik und ihre Verpftegung auf Ko
sten der Nation zugesiehert. 

• 10. Jänner 1849. - Durch ein Decret der Nationalversamm
lung, "Ober die Organisation der öffentlichen Wohlthltigkeit 
in Paris", wurde Art. I,Absatz 3, bestimmt: dass die Tutel 
Ober dieFindlinge der General-Administration ftlr die öffent
liche Wohlthätigkeit von Paris zu dbertragen sei. 

• 16. September 1850.-ln einem General-Rapporte, welchen 
M. Thiers im Namen der Commission fur öffentliche Wohl
thl\tigkeit vorlegte, spricht er sich dber die Nothwendigkeit 
des Erlasses dreier Gesetze zu Gunsten der Findlinge und 
der verlassenen Kinder aus, als: 

a) Beschrl\nkung der Verwendung ihrer Arbeitskräfte. 
lJ) Reform ihrer Inhaftirung und 
c) Reform der bisher dblichen Lehrlingscontrarte. 

!. (Jeher die JRStil. 

a) Verfügungen des Strafgesetzbuches. 

Das französische Strafgesetzbuch verfdgt Folgendes llber 
die Verbrechen und Vergehen, gegen 1ll1d durch die KiQder be
pIlgeQ. : D~ was filr ~l1e Kiqder gilt, ist aueh normgebeQd ~ 
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die Findlinge, dbrigens gibt es mehrere, bloss auf die Findlinge 
eine Anwendung findende Gesetze. 

1. Ue ber den Kindermord. 

S. 300. Kindennord heisst der Mord eines neugeborenen Kindes. 
1.302. Jeder, der eines Assassinates, eines Eltemmordes, eines 

Kindennor4es oder einer Vergiftung schuldig ist, wird mit 
dem Tode bestraft. 

2. Ueber die Fruehtabtreibung. 

S. 317. Wer durch Nahrungsmittel, Getränke, Arzneien, Gewalt
thätigkeiten oder durch irgend ein anderes Mittel die un
zeitige Entbindung einer schwangeren Frauensperson beför
dert, diese mag dazu eingewilligt haben oder nicht, wird mit 
der Zuc.hthausstrafe belegt. - Die nä.mliche Strafe wird 
gegen die Frauensperson verhängt, die ihre unzeitige Ent
bindung selbst befördert, oder eingewilligt hat, von den ihr 
zu diesem Ende angezeigten oder verabreichten Mitteln Ge
brauch zu machen, wenn die unzeitige Entbindung dadurch 
erfolgt ist. - Aerzte, Wundärzte und andere Gesundheits
beamte, sowie Apotheker, die dergleichen Mittel anzeigen 
oder verabreichen, werden zu Zwangsarbeiten auf bestimmte 
Zeit verurtheilt, wenn die unzeitige Entbindung erfo~gt ist. 

3. Veber den Civilstand, die Aussetzung und die 
Entführung der Kinder .. 

f. 345. Wer ein Kind ranbt, verbirgt, oder den Civilstllnd dessel
ben unterdrilckt, wer ein Kind mit einem anderen vertauscht, 
oder einer Frau, die nicht geboren hat, ein Kind unterschiebt, 
wird mit der Zuchthausstrafe belegt. - Die nämliche Strafe 
trift diejenigen, Welchen ein Kind anvertraut worden ist, 
und die es nicht den Personen zurilckgeben, welche das 
Recht haben, es znrQckzufordern. 

'.346. Wer einer Entbindung beigewohnt hat, und die im Art. 56 
des Civilgesetzbuches ihm auferlegte Erldärung in der im 
Art. 55 des nämlichen Gesetzbuches bestimmten Frist nicht 
abgibt, wird mit Gefängniss von 6 Tagen bis zu 6 Monaten 
und mit einer Geldbusse von 16 bis 300 Franken bestraft. 
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I. 341. Wer ein neugeborenes Kind Gndet, und es nicht, wie in 
dem Art. 58 des Civilgesetzbuches vorgeschrieben ist, dem 
Civilstandsbeamten übergibt, wird mit den in dem vorher
gehenden Artikel verhängten Strafen belegt. Die gegenwär
tige Verfügung ist auf denjenigen nicht anwendbar, der sich 
etwa ILIlheischig macht, das Kind zu sich zu nehmen, und 
seine diessfal1sige Erkllrung bei der MunieipalitAt des Ortes, 
wo das Kind gefunden worden ist, abgi bt. 

I. 348. Diejenigen, welche ein ihnen zur Pflege oder aus irgend 
einem anderen Grunde anvem'autes Kind, welches noch nicht 
volle 7 Jahre alt ist, in ein Hospital bringen, werden mit 
GefAngniss von 6 Wochen bis zu 6 Monaten, und mit einer 
Geldbusse von 16 bis 50 Franken bestraft. - Es wird jedoch 
keine Strafe erkannt, wenn sie nicht gehalten waren oder 
sich nicht verpflichtet hatten, für die Ernährung und den 
Unterhalt des Kindes unentgeldlich zu sorgen, und Niemand 
dafür gesorgt hatte. 

S. 349. Diejenigen, welche ein Kind, das noch nicht volle 7 Jahre 
alt ist, an einem einsamen Orte aussetzen und zurdeklassen ; 
diejenigen, welche den Auftrag ertheilen, es auf diese Weise 
auszusetzen, werden, wenn dieser Auftrag vollzogen worden 
ist, bloss desswegen zu einem GefAngniss von 6 Monaten 
bis zu 2 Jahren, und zu einer Geldbusse von 16 bis 200 Fran
ken verurtheilt. 

§. 350. Die in dem vorhergehenden Artikel verhängte Strafe ist 
eine 2- bis 5jährige, und die Geldbusse 50 bis 400 Franken, 
wenn Vormdnder oder Vormdnderinnen, Lehrer oder Lehre
rinnen das Kind ausgesetzt und zurilckgelassen, oder dazu 
Auftrag gegeben haben. 

1.351. Ist in Folge der in den Artikeln 349 und 350 vorgesehe
nen Aussetzung und Zurücklassung das Kind verstümmelt 
oder verkrilppelt geblieben, 80 wird die Handlung als eine 
freiwi~lige Verwundung betrachtet, die ihm von der Person, 
welche es ausgesetzt und zurdckgelassen hat, zugefilgt wor
den ist; und ist der Tod daraus erfolgt, so wird die Hand
lung als Mord betrachtet: im ersten Falle haben die Schul
digen die auf freiwillige Verwunduugen gesetzte Strafe zu 
erleiden, und im zweiten Falle die des Mordes. 

§. 352. Wer ein Kind, das noch nicht volle 7 Jahre alt ist, an einem 
nicht einsamen Orte aussetzt und zurücklässt, wird mit Oe-
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flogniss von 3 Monaten bis zn einem Jahre und einer O'eld
busse von 16 bis ) 00 Frankeu bestraft. 

~ !ö3. Das in dem vorhergehenden Artikel vorgesehen~Vergehen 
wird mit Geflngniss von 6 Monaten bis zu % Jahren und 
einer Geldbusse von 25 bis 200 Franken bestraft, wenn 88 

von Vormtlndem und Vormflnderinnen, Lehrern oder Lehre
rinnen des Kindes begangen worden ist. 

I. 3M. Wer durch List oder Gewalt minder:ilUrrige Personen ent
ftlhrt oder entfahren lAsst, oder sie von den Orten, wohin die
jenigen, unter deren Gewalt sie stehen, octer deren Ltfitung 
sie anvertraut sind, sie gebracht haben, fortreisst, wegsehatft, 
oder an einen andera On bringt, oder aie fottreisaen, weg
sehaft'en oder lUl eineB andern Ort bringen lAsst, hat Zucht
haa8&trafe zu erleiden. 

4. Ueber die Bettelei . 
.. 274. Wer an einem Orte, fdr welchen eine zur Verhinderung 

der Bettelei eingerichtete öffentliche Anstalt'besteht, bettelnd 
betreten wird, wird mit OefAngniss von 3-:-6 Monaten be
straft, und nach Beendigung seiner Strafe in das B,ettelei
depot gebracht. 

I. 275. An den Orten, wo dergleichen Anstalten noch nicht vor
handen sind, werden dieGewohnheitsbettier, die gesund und 
stark sind, mit GefAngniss von 1-3 Monaten bestraft. Sind 
sie ausserhalb des Cantons ihres gewöhnlichen Aufenthalts
ortes verhaftet worden, so werden sie mit Geflngniss von 
6 Monaten bis zu 2 Jahren bestraft. 

ö. Uebet die Landstreicherei. 
I. 271. Landstreicher oder hergelaufene Leute, welche gesetz

lieh als solche erklirt sind, werden mit GefAngnis8 von 
3-6 Monaten bestraft, und bleiben nach ausgestande
ner Strafe so lange zur V erf\lg1lng ~er Regierung, als es 
diese mit Rdcksicht auf ihre Auffilhrung bestimmen wird. 

6) Verfagungen des Civilgesetzbuches. 
I. Von den Geburtsurkuaden. 

I· 66. Jede Geburt muss innerhalb der ersten drei Tage nach der 
Niederkunft bei dem Civilstandsbeamten des Ortes angemel
det, und das Kind ihm vorgezeigt werden. 
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S. 66. Die Geburt des Kindes muss von dem Vater oder i~ dessen 
Ermangelung von den Doctoren der Arzsnei- oder Wundar
zenei~unde, den Hebammen, den Gesundheitsbeamten oder 
anderen Personen, die bei der Geburt zugegen gewesen sind, 
,u,nd wenn die Mutter a\lsser ihrem Wohnorte niedergekom
men ist,; angemeldet werden. Die Geburtsurkunde muss so
gleich in Gegenwart zweier Zeugen aufgenommen werden. 

S. 67. Die Geburtsurkunde muss den Tag, die St~de und den 
Ort der Geburt, das Geschlecht des Kindes und den Namen, 
den man ihm gegeben hat; die Namen, das G~w.erbe und 
den Wohnort der, Eltern, wie auch der Zeugen ,enthalten. 

§. 68. Jeder, der ein neugeborenes Kind findet, ist gehalten, es 
mit den Kleidungen und den anderen bei ihm vorgefun
denen Sachen dem Civilstandsbeamten ,zu überliefern und 
alle Umstände der Zeit und des Ortes, wo er es gefunden hat, 
anzugeben. 

ßierflber muss ein ausführliches Protocoll aufgenommen 
werden, welches ausserdem das anscheinende Alter des Kin
des, sein Geschlecht, die Namen, die man ihm geben, und 
die CivilbeMrde, der man es überliefern wird, enthalten 
muss. Dieses Protocoll muss in die Register eingetragen 
werden. 

S. 62. Die Urkunde über die Anerkennung eines Kindes muss 
ihrem Datum nach in die Register eingetragen werden, und 
hiervon am Rande der Geburtsurkunde, wenn eine solche 
vorhanden ist, Erwähnung geschehen. 

2. Von der Legitimation der natürlichen Kinder. 

§. 331. Ausser der Ehe geborene Kinder, mit Ausnahme der in 
Blutschande oder im Ehebruche erzeugten, können durch die 
nachfolgende Ehe ihrer Eltern legitimirt werden, wenn diese 
sie vor ihrer Heirat gesetzlich anerkannt haben, oder sie in 
der Heiratsurkunde selbst anerkennen. 

S. 332. Selbst zum Vortheile verstorbener Kinder, welche Des
cendenten zurückgelassen haLen, kann die Legitimation ein
treten, uud sie .. ützt a.lsdann diesen Descendenten. 

S .. 333. Die durch eiue nachfolgende Ehe legitimirten Kinder ha
Len die nämlidlen Rechte, als wenn sie aus dieser .Ehe ge
buren wären. 
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3. Von der Auer kennung cler nat11rlichen Kinder. 

§. 334. Die Anerkennung eines natdrlichen Kindes mnSB in einer 
authentischen Urkunde geschehen, wenn sie niehtin dessen 
Geburtsurkunde enthalten ist. 

§. 335. Diese Anerkennung fi~det zum' Vortheile der in Blut
schande oder im Ehebruche erzeugten Kinder nicht statt. 

§.336. Die Anerkennung des Vaters, ohne die Bezeichnung und 
das Gestindniss der Mutter, hat nur Wirkung in Rtlcksicht 
des Vaters. 

§.331. Die Anerkennung, welche wAhrend der Ehe von einem 
der Ehegatten zum Vortheile eines natürlichen Kindes ge
schieht, das er vor der Ehe mit einem andem' als seinem 
Ehegatten erzengt haben möchte, kann weder diesem letzte
ren, noch den aus jener Ehe gezeugten Kindern zum N ach
theile gereiolten. Gleichwohl hat sie nach aufgelöBter Ehe 
Wirkung, wenn aus derselben keine Kinder hintarbleiben. 

§. 338. Ein anerkanntes natllrliehes Kind kann auf die Rechte 
eines ehelichen-Kindes keinen Anspruch machen~'Die Rechte 
der natarlichen Kinder werden in dem Titel "VOll' der Erb
schaft" bestimmt. 

§.339. Jede Anerkennung von Seiten des' Vaters t)der der Mut
ter, sowie jeder Anspruch von Seiten des Kindes' kann von 
allen denjenigen, die ein Interesse dabei' haben, bestritten 
werden. 

§. 340. Die Erforschung der V Atarschaft ist verboten. - In dem 
Fane einer Entführung kann der Entf!hrer , auf tlen Antrag 
der Betheiligten, f1lr den Vater des Kindes erklärt werden, 
wenn der Zeitpunct der Entfilhrung mit dem' der EmpfAng
niss tibereinstimmt. 

S. 341. Die Erforschung der Mutterschaft ist gestattet.· - Das 
Kind, welches Jemanden als s~e Mutter in Anspruch nimmt, 
muss den Beweis f11hren, dass es eben dasjenige'sei, von 
welchem diese entbunden worden ist. - Zur Führung dieses 
Beweises durch Zeugen wird es jedoch nilr tlann zugelassen, 
wenn der Anfang eines 'schriftlichen Beweises schon vorhan-
den ist. ' , 

S. 342. In den FAllen, wo zu Folge des Artikels 335 die Anerken
nung nicht gestattet ist; ~ird das Kind zu der Erforsehungder 
Vaterschaft so wenig al~ zu tier der Mutterschaft zugelassen. 

1111'01, .'j"d"''', E",upa'.. 7 
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4. Von der väterliehen Gewalt 

S •. 371. Das Kind ist in jedem Alter seinen Eltern Achtung und 
Ehrerbietung schuldig. 

~. 372. Es bleibt unter ihrer Gewalt bis zu seiner GrossjAhrigkeit 
(das 21. Jahr) oder bis zu seiner Emancipation. 

§. 373. Während der Ehe dbt der Vater allein diese Gewalt aus. 
§. 374. Das Kind darf das väterliche Haus ohne Erlaobniss des 

Vaters nicht verlassen, ausser wenn es nach zurdekgelegtem 
18. Jahre sieh freiwillig anwerben lassen will 

§. 375. Hat der Vater besonders wi~htige Ursaehen, mit delJl Be
tragen seines Kindes unzufrieden zu sein, 80 kann er sich 
folgender Besserungsmittel bedieneJL 

S. 376. Wenn das Kind das 16. Jahr seines Alters noch nieht an
getreten hat, so kann der V &ter es einige Zeit, jedoch nicht 
lAage.r .• lIinen Monat, einsperren lassea. Zu diesem Ende 
muss aw Verlangen desselben dar Präsilient des Bezirksge
lichws den Befehl zur Verhaftung erlassen. 

S.377. Vqn <lern Eintritte in das 16. Jahr an bis zur GrossjAhrig
keit oder Emancipation kann der Vater die Einspernmg sei
nes Kindes auf höchstens seehs Monate nur in Antrag brin
gßU; ~ wendet sieh dessl18lb an den Präsidenten des erwAhn
ten Gerichtes, der, naeh vQrheriger ßerathung mit dem kai
serlichen Procurator, den Befehl zur Verhaftung entweder er
theilt oder verweigert, und im ersten Falle die V:l;)n dem Vater 

.ln Antrag gebrachte Zeit der Einsperrung ab1plrzen kann. 
S. 378. In dem einen wie in dem. andern Falle findet weder ein 

schriftliche8 Verfahren, noch eine ,gerichtliehe Förmlichkeit 
statt, qen Verhaftungsbefsbl selbst .. usgenommen, in wel
chem die Gründe nicht ausgedrückt werden. - Der Vater ist 
uur verbunden, ein Versprechen zu unterschreiben, dass er 
alle Kosten beza.hlen und den geeigneten Unterhalt verschaf
fen wolle. 

S.379. Von dem Vater hängt es jederzeit ab, die Dauer der von 
ihm verfügten oder beantragten Einsperrung abzukürzen. 
Ver&llt das Kind nach seiner Loslassung in neue Verirrun
gen, 80 kann auf die in den vorhergehenden Artikeln be
stimmte Weise die ~~insperrung von Neuern verfdgt werden. 

S. 383. Die Artikel 376,377,378 und 379 sind auf die Eltern ge
setzlich anerkannter natürlicher Kinder ebenfalls anwendbar. 
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I. 4'16. Der Minderjährige wird durch die Heirat von Rechtswegen 
emancipirt. 

1.477. Der Minderjährige kann, selbst wenn er nicht verheiratet 
ist, von seinem Vater oder, in Ermangelung des Vaters, von 
seiner Mutter emaneipirt werden, wenn er das 15. Jahr sei
nes Alters zunlckgelegt hat. 

§. 478. Auch der vater- und mutterlose Minderjährige kann, je
doch nur nach zurückgelegtem 18. Jahre, emancipirt werden, 
wenn ihn der Familienrath dazu fähig erkennt. 

5. Von den Rechten der natürlichen Kinder auf das 
Vermögen ihrer Eltern, und von der Erbfolge in dem 
Nachlass der ohne Nachkommen verstorbenen natür-

lichen Kinder. 

~. 756. Die natdrlichen Kinder sind nicht Erben; das Gesetz gibt 
ihnen nur dann Rechte auf das Vermögen ihrer verstorbenen 
Eltern, wenn sie gesetzlich anerkannt sind. Es gibt ihnen 
kein Recht auf das Vermögen der Verwandten ihrer Eltern. 

~. 757. Das Recht des natdrlichen Kindes auf den Nachlass seiner 
verstorbenen Eltern ist auf folgende Weise bestimmt: Wenn 
der Vater oder die Mutter eheliche Descendenten zurückge
lassen haben, so besteht dieses Recht in einemDritttheile des 
Erbantheiles, welchen das natdrliche Kind erhalten hätte, 
wenn es ehelich gewesen wäre; es besteht in der Hälfte, 
wenn der Vater oder die Mutter keine Deseendenten, wohl 
aber Ascendenten oder Geschwister zurilcklassen; es besteht 
in drei Viertel, wenn der Vater oder die Mutter weder Des
cendenten~ noch Ascendenten, noch Geschwister zonlcklassen. 

§. 758. Das natdrliche Kind hat ein Recht auf den ganzen Na.ch
lass, wenn sein Vater oder seine Mntter keine Verwandten 
eines erbfähigen Grades zurücklassen. 

§. 759. Ist das natürliche Kind vor 8einen Eltern gestorben, 80 
können dessen Kinder oder De8cendenten die in den vorhor
stehenden Artikeln bestimmten Rechte in Anspruch nehmen. 

S. 762. Die Verfügungen des Artikels 757 und 758 8ind auf die 
im Ehebruch uder in der Blutschande erzeugten Kinder nicht 
anwendbar. - Das Gesetz gibt ihnen nur ein Hecht auf deR 
Unterhalt. 

'l • 
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S. 763. Dieser Unterhalt wird mit Rdcksicht auf das Vermögen 
des Vaters oder der Mutter, und auf die Zahl und Eigenschaft 
der gesewlichen Erben bestimmt. 

S. 764. Hat der Vater oder die Mutter des im Ehebruch oder in 
Blutschande erzeugten Kindes, dasselbe ein Hand werk erler
nen lassen, oder hat eines von ihnen bei seinen Lebzeiten 
demselben den Unterhalt zugesichert, so kann das Kind gegen 
deren Nachlass keinen Anspruch erheben. 

S. 765. Die Erbschaft eines ohne Nachkommen verstorbenen Kin
des fällt auf denjenigen seiner Eltern, welcher es anerkannt 
hat, oder auf jeden von bei den zur HAlfte, wenn es von bei
den anerkannt worden ist. 

• 
c. Veriugungen bei der Verurtheilung und Bestrafung der 

Kinder. 

Da die Verurtheilung und Bestrafung der Kinder in Frank
reich mehrfach von jener in anderen Ländern abweicht, so glaub
ten wir es nicht unterlassen zu sollen, diese einer kritischen Be
leuchtung zu unterziehen. 

Die Gefängnisse, Oorrectionsanstalten, Rettungshäuser und 
Oolonien Frankreichs beherbergen dber 10,000 Kinder. 

a) Seit dem Jahre 1850 nimmt die Zahl der Verurthei
lungen der Kinder immer mehr zu, so dass jährlich dber 
1000 vor die Justiz gestellt werden. 

Im Jahre 1852 wurden 3648 verurtheilte Kinder aufgenom
men und 1647 entlassen. Im Jahre 1853 wurden 4730 aufgenom
men und 3157 entlassen. 

h) Die Zahl der Verhaftungen hat seit i843 gleichfalls 
zugenommen, denn während sie im Jahre 1843 nur 829 betrug, 
stieg sie 1m Jahre 1852 schon auf 1800. Auf diese Vermehrung 
der jugendlichen Strätlinge haben schon M. Vingtrinier, Roche
foucault-Liancourt, de Lerne, Bresson, Rouen, Oonchon und die 
Akademie von Olermont hingedeutet, und ihre Ursachen bezeich
net. (Vingtriuier: des prisons et des prisoniers, Ohapt. 1II. Des 
jeunes detenus, Rouen 1840.) 

c) Aber auch dieKosten derJustiz steigerten sich jährlich: 
im Jahre 1834 betrugen sie. : ........ 3.322.000 Fr. 
" " 1844 " " .......... 4.425.000 Fr. 
• " 1854 " " .......... 5.188.781 Fr. 
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cl) Auch die Dauer der Haft der Kinder hat sich seit dem 
Jahre 1826 verlängert. Nach M. le Garde des Sceaux wechselt 
sie von 1-12 Jahren, und es stellt sich eine mittlere Durch
sehnittszahl von 5 Jahren heraus, so dass dem Staate jedes Kind 
bis zu seiner Entlastung 1500 Fr. kostet. 

Diese Thatsachen müssen vom Standpuncte der Moral und 
der Finanzen beklagt werden, und zwar um so mehr, als sie nur 
Fehlern der Gesetzgebung zugeschrieben werden können. 

Wer kann es bezweifeln, dass die Familie und die Verwal
tung die Fehler des Oharacters oder des Instinctes des jugend
lichen Alters nachhaltiger zu verbessern vermögen, als die starre 
ungelenke Justiz? 

Jenes Alter nämlich, wo sich erst die intellectuellen, morali
schen und instinetiven Fähigkeiten entwickeln, wo die retlectiven 
Fähigkeiten mangeln und sich frivole Gedanken die Bahn brechen; 
jenes Alter, welches sich durch eine Unkenntniss der Gesetze, der 
Gebräuche und der sodalen Verptlichtungen auszeichnet; jenes 
Alter, dem noch die körperliche Schwäche und die physiologische 
Entwicklung anklebt. 

Nach dem Bericht des Ministers des Innern vom Jahre 1854 
wurden Kinder der folgenden Alterskategorien inhaftirt: 

Ier Age: 
Vom 6.-9. Jahre waren eingesperrt ......... . 

" 9.-11." " " ......... . 
,. 11.-13.,,, 

" " 
.......... 

152 
533 

1267 
Summe ... 1952 

He Age: 
Vom 13.-15. Jahre waren eingesperrt. . . . .. . 

" 15.-17. "" " ....... . 
" 17.-19. "" " ....... . 
" 19.-21. " " " 

1872 
1684 
802 
133 

Summe ... 4491 
Ans diesem Berichte geht aber auch hervor, dass von diesen 

6443 jugendlichen Verurtheilten 2284 wegen Bettelei; 3404 we
gen unbedeutenden Qiebereien und 115 wegen Mord oder Brand
legung abgeurtheilt wurden. 

Die Betteleien und Diebereien der Kinder sind aber hAufig 
nur eine Folge des Elendes und der Liederlichkeit der Eltern 
oder der Verwahrlosung der Erziehung. Die Morde und Brand-
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legungen, von Kindern venlbt, sind selten absichtliche Handlun
gen. Die Kinder morden meistens von einer fixen Idee oder einem 
zu mächtigen Nachahmungstriebe geleitet. Ein trauriges Beispiel 
des letzteren erzAhlt das Journal "die Plesse" in Wien in der 
Nummer vom 26. Mai 1858: "Die Marchese Castellucio in Neapel 
hatte ihre drei Kinder, von denen das grÖ8sere ein achtjAhriger 
Knabe, ins Theater de Fiorentini gefdhrt. Man gabAlfieri's "Oreate", 
das Trauerspiel machte den lebhaftesten Eindruck auf die Klei
nen. Am folgenden Tage versuchten die Kinder die SchlU88800ne 
unter sich zu spielen, der Alteste Knabe machte den Orest. Mit 
einemKdchenmesser als Dolch bewaffnet, versetzte er in der Hitze 
seines Spieles der kleinen Schwester einen Stich in den Hals, an 
welchem sie wenige Minnten darauf starb, brachte dem jl1ngeren 
Bruder eineStichwnnde bei, und versuchte zuletzt sich selbst das 
Messer in das Herz zu stossen. Beide Bnlder sind lebens
gefährlich verwundet. Die nngll1ckliche Mutter, welche zu 
spAt herbeigeeilt war, fand alle drei Kinder in ihrem Blute 
schwimmend. " 

Wenn es erwiesen ist, dass die Ursachen der von den Kin
dern begangenen Verbrechen unfreiwillige sind, dass diese Ur
sachen stets die nämlichen geblieben, dass die Entfaltung schlech
ter Instincte nur selten Platz greift; dass die Demoralisation unter 
den Kindern keine grOsseren Fortschritte gemacht hat als bei den 
Erwachsenen; warum entwickelt man dann einen solchen Auf
wand mit der Errichtung neuer CorrectionshAuser, und warum 
verhaftet man so viele Kinder, da sie jetzt den Staat nicht mehr 
bedrohen als in frilheren Zeiten? 

Der Minister des Inneren bezeichnet in der am 5. Juli 1853 
an die Präfeeten erlassenen Instruction die Ursachen dieses Uebel
standes folgendermassen: "Die ilbergrosse Zunahme der Verur
theilungen der Kinder und ihrer Inhaftirung steht mit dem zarten 
Alter dieser Verurtbeilten in ,keinem Verhältnisse. Die grosse 
Ziffer der jugendlich Eingesperrten ist eine Folge der zahlreich 
errichteten Besserungsanstalten, die von dem Tribunale darum so 
hAufig in Anspruch genommen werden, weil man in ihnen die 
sittliche Rehabilitation der gefallenen Jugend anzuhoffen ver
meint. Uebrigens muss die Demoralisation der Eltern angeklagt 
werden, die die verurtbeilten Kinder nicht zUnlckverlangen, und 
sie lieber der Erziehung in den Oorrectionsanstalten dberantwor
tet lassen." 
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M. Vingtrinier, ') ·)(edicinalehef cler Getlngnisse· von 
ionen, sehreibt die Anhiufung der jugendlichen Verbrecher, na
mentlich der Findlinge, in den GefAngni88en: 

4) Fehlem der Gesetzgeooag, 
b) herkömmließen richterlichen GebrA1lchen 1lnd 
c) den disciplinAren Regeln, denen man sie unterwirft, zu. 
ad a. Die Kritik der Gesetzgebung Gber die Verurtheilu8g 

der Kinder stellt als erste Frage: "In w.elchem Alter ist die 
Verhaftung und Verurt.heilung der Kinder gesetzlich zu 
,eraalassea?" KUlD man kleine Kinder vor das Tribunal füh
ren, denen es vor dem seehzehnten Jahre nicht einmal gestattet 
iM, vor Gericht einen Eid oder Zeugenschaft abzulegen, und de
lieD selbst die Kirebe es nicht erlaubt, Pathen zu sein? Kann und 
darf man kIeme Kinder einer brandmarkenden Verurtheilung, 
Verhaftung, den FormalitAten eines InatroctiODBprooesses, der 
Stellung vor ein Trib1lDale unterwerfen; Kinder, welche noch in 
hohem Grade furchtsam sind, delten alle Lebenserfahrung und 
das richtige Vel'8tAndniss dM' Civil- und 'OriminaJ&cte mangelt; 
Kinder, deren physiologiaehe Entwicklung noch nicht beendiget, 
IOd deren Körper und Geist noell von SchwAchen befangen ist? 

Der in&ernationale .statistische Oongress, welcher 1855 in 
Paris abgehalten wurde, formnlirle diese Frage'folgeadermusen: 
"Welches Alter erklären die Gesetse der verschiedenen 
Nationen als zurechnungsfähig bei den Vergehen und 
Verbrechen der Kinder?" . 

Das franz6sische Gesetz hat nor zwei·VersehiedeaheiteJl 
desA1ters bei der Verortheilung·der Kinder angenommen: a) 'ge 
SIns discernement (das ·Alter ohne Zureehnungsabigbit), 
.) ige de discernement (das Alter mit ZareehnuagsfAhigbit), 
denen wir noch c) 'ge d'innocence (das Alter der Uoschuld), 
welches die Kinder jeder riehterlichen criminellen Beeinflussung 
legal entheben lind sie nur der väterlichen Gewalt unterordaea 
8Oll, hiuufClgea. Der Code penal enthAlt Uhu die heiden enteil 
Folgendes: 
"Art. 66. Ist der Angeklagte noch nieht &eehMhn Jahre alt, und 

wird enUehiedeo, di6S er ohne Unlerscheidangsvermö
gen gehandelt habe, 80 wird er losgesprochen (il sera 

I) Vingtrinier, des Enfaots clans les ,riso~ et deTaat la Juatlee, 
Boaeu, 1866· 
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acqui~), er wird aber den UDlstAnden nach seinen Eltern 
zurdckgegeben, oder in ein Besserungshaus gebraeht, um 
dort erzogen oder so viele Jahre lang, als das Urtheil be
stimmte, in Verhaft gehalten zu werden, weldle Anzahl von 
Jahren jedoeh dber die Zeit nieht hinausgehen darf, wo er 
sein zwanzigstes Jahr zurdekgelegt hat." 

"Art. 67. Wird entschieden, dass er mit Unterscheidungs
vermögen gehandelt habe, so werden die Strafen in folgen
der Art erkannt: Hat er die Todesstrafe, die Strafe der 
Zwangsarbeiten . auf Lebenszeit oder der DeportatiOD ver
wirkt, 80 wird er zu zehn- bis zwanzigjähriger Geflngniss
strafe in einem Besserungshause verurtheilt. - Hat er die 
Strafe derZwangsarbeiten auf bestimmte Zeit oderZuehthaU&
strafe verwirkt, 80 wird er zur Einsperrung in ein Besserungs
haus auf eine Zeit verurtheilt, die wenigstens einem Drittel und 
höchstens der HAlfte derjenigen Zeit gleich ist, auf welche 
er zu einer dieser Strafen hAtte verurtheilt werden können. 
-In allen diesen Fällen kann er durch dasErkenntniss oder 
das Urtheil auf wenigstens fGnf und höchstens zehn Jahre 
unter die Aufsicht der hohen Polizei gesetzt werden. - Hat 

. er die Strafe des Prangers oder der Verbannung verwirkt, 
so wird er IIU ein- bis fIlnfjähriger Einsperrung in ein Bes
serungsbans verurtheilt." 
Es ist eine Lacke in der Gesetzgebung, dass das Civilge

setz das Alter der Zurechnungsfähigkeit genauer bestimmt, 
als das Strafgesetz. Diesen Uebelstandbespricht das Journal 
du Palais ou Repertoire de jurisprudenC8, publie par F. F. Patris 
1846, tome V, p. 4fA), arte "discemement"; und der berdbmte Ad
voeat Chassan in seiner Abhandlung: "Des deUts de la parole et 
de la· presse. " 

Unter der Zureehnungsflhigkeit verstehen diese Schriftsteller 
jenen Grad der legalen Intelligenz, vermöge welchem es dem In
dividnum möglich wird, die Strafwilrdigkeit seiner begangenen 
Handlungen richtig zu beurtheilen. 

Nach dem rOmischenRechte wurde das Alter bis zu 10,/. 
Jahren als unzurechnungsflbig (voli non cap8l) erklärt; erst das 
vierzehnte Jahr galt als zureehnungsflhig. 

Nach dem österreichischen Rechte werden ungesetz
liche Handlungen, welche Kinder in einem Alter von zwölf bis 
vierzehn Jahren begehen, nicht incriminirt, und Vergehen als ein-
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fache Polizeiübertretungen behandelt; mit dem vierzehnten Jahre 
sind sie zurechnungsflhig. 

Nach dem brasilianischen Gesetze dallert das &ge d'in
noeenee bis znm vierzehnten Jahre. 

In Louisiana werden Kinder bis zum zehnten Jahre nicht 
"erfolgt; vom zehnten bis fOnfzehnten hat die Zureehnungsflhig
keit der Richter zu bestimmen. 

Das alte burgundise.he Gesetz (loi 6ombet~) bezeiehnet 
nnr das fnnfzehnte Jahr fOr die Oivil-Zureehnungsflhigkeit. 

Das englisehe Gesetz erstreekt die Unzureehnungsflhig
keit bis zum ac,htenJahre,naeh diesem wird das Kind für voli eapa'l 
erklArt. Man hat Beispiele, dass dort Kinder wegen Mord oder 
Brandlegung zwisehen dem achten bis dreizehnten Lebensalter 
justificirt worden sind. 

A reh bold, ein ausgezeiehneter englischer Jnrist, gibt fiber 
diesen Theil der Gesetzgebung ober die Kinder folgende ErlAute
rungen: 

I) Ein Kind unter sieben Jahren kann nie strafflllig befun
den werden (eonvieted), es ist doli ineapax. 

2) Kinder zwisehen dem siebenten und vierzehnten Jahre 
sind nach der heUigen Gesetzgebung prima faeie, gleiehfalls als 
doli ine&paees zu betrachten. 

3) Mn dem vierzehnten Jahre werden die Kinder, wie die Er
wachsenen gerichtlieh verfolgt. 

4,) Naeh einem Beschlusse des Parlamentes werden jugend
liehe Verbreeher unter seehzehn Jahren, nach Beendigung ihres 
Arrestes, unter Zustimmung der VorstAnde in Besserungsanstalten 
abgegeben. 

5) Die verurtheilten jugendlichen Verbreeher dllrfen nicht 
unter zwei und nieht über fdnf Jahre in diesen angehalten werden. 

6) Die Unterhaltungskosten der Strl,8inge fallen dem Oen
tralgouveruement zur Last, wenn der Geriehtshof nicht die Eltern 
dazu verurtheilt hat. Die Kosten dftrfen fOr eine Woche ftlnf 
Schillinge nicht flberschreiten. 

7) Die hAusliche Zftchtigung darf ohne richterliche Zustim
mung nicht stattfinden. 

Es dllrfte nicht uninteressant sein, verschiedene Bestrafun
gen der Kinder bei den Alten vorzufflhren. 

Unter Lud wig dem Heiligen wurden (Ordonnanz vomJ.1268) 
Kinder, di~ das vierzehnte Jahr erreicht und ein Verbreehen be-
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gangen hatten, zur Peitschenstrafe oder einer leichten Geldbusse, 
über vierzehn Jahre mit einer GefAngnissstrafe von sechs bis acht 
Tagen und einer Geldbusse von 24 Livres vemrtheill - Später 
verurtheilte man die Kinder zur Ruthenstr&fe im GeBngnisse, 
zum Kerker, und bei schweren Verbrechen zur schmerzlichen 
Strafe der Aufhängung unter der Achsel (suspeasion sous les ais
seiles), einer Strafe, die man bis zum Jahre 1772 beibehielt. 

Im Jahr~ 1545 wurden die bettelnden und vagabundirenden 
Kinder in dieH08pize zur Ertheilung eines passenden Unterrichtes 
und hierauf zu Landleuten oder Handwerkern gegeben. 

Die heutige französische Gesetzgebung wendet aufjedt> 
Gattung von Verbrechen und auf jede Gattung von Vergehen das
selbe Gesetz an, sobald die Kinder schuldig befunden werden, 
wenn sie gleich nicht zurechnungsfähig sind. Allerdings 
werden sie nach der Aussprechung der Strafe freigesprochen, 
(aequittes), aber man beraubt sie doch, wie erwachsene Ve.rur
theilte, ihrer persönlichen Freiheit. 

Offenbar involvirt das französische Gesetz einen argen Wi
derspruch; denn es ist höehst sonderbar, dass die freigespro
e.henen Erwachsenen in Freiheit versetzt, die freigespro
ehenen Kinder aber in OorrectionshAusern eingesperrt werden. 
Man maeht das freigesprochene Kind (aequi~) zu einem .einge
sperrten (detenu), obgleieh es nach dem Ausspruch des Richters 
kein Verbrecher ist. 

Dieser Widerspruch rief in der Sil2ung des Oongres peni
tentiaire zu Briissel (20. September 184'1) eine grosse Uneinigkeit, 
bei der Erörterung des eorreetionellen Regimes, welchem die ju
gendlichen StrAftinge unterworfen werden sollen, hervor. Die ans
gezeichnetsten OapacitAten aller Nationen konnten sich jene zwei 
Ideen der französischen Gesetzgebung, nAmlich jene der freige
sprochenen Eingesperrten und jene der refilsirten Zu
rechnungsfähigkeit der Kinder der zweiten Altersclasse (drei
zehn bis sechzehn Jahren) nicht erklAren. Der Oongress erklärte, 
dass das von ihm vorgese.hlageneRegime nur allein auf die verur
theiltenjugendlichen Verbreeher,abernicht auf die freigespro
chenen passen könne. M. le vicomte de Melun brachte desshalb 
den folgenden, von allen Mitgliedern gebilligten Vorschlag ein: 
"Kinder, welche ohneZurechnungsfähig keit gehandelthabeD, 
sollen nie vor das Tribunal gestellt werden, man prüfe sie frdher, 
ehe man ein Unheil fAllt, ob sie sehon das Gute von dem Bösen un-
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terseheiden können. Zeigt es sich, dass sie zu dieser Erkenntni88 
noch nicht gelangt sind, so hat man kein Recht, sie in einer Oor
rectionsanstalt unterzubringen, noch viel weniger, sie dem Tribu
nale vorzustellen. Im eutgegengesetzten Falle verfahre man nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. (Voir "le Moniteur beIge" p. 25, 
21. September 1847.) 

Gegenwärtig betrachtet das französische Gesetz (Erl&88 des 
Justizministers vom 26. Mai 1855) das achte Lebensalter als "Age 
d'excuse" . 

Die französischen Gesetze' dber die Bestrafung der Kinder 
haben drei Fehler: 1. Man hat die Wohlthätigkeitsanstal
ten, welche zur Unterbringung schuldig gewordener, aber nicht 
straffllliger Kinder errichtet wurden, mit Oorrectionshäusern 
vertaoseht. 2. Man hat für alle Gattungen von Verbrechen und 
Vergehen dieselbe Strafe verhängt, und nur ein Besserungs
Reglement eingefllhrt. 3. Man sperrt Kinder von 6-12 Jahren, 
die sich der Bettelei schuldig machen, in Gefängnisse. 

Das Gouvernement, von diesen Mängeln überzeugt, bat in der 
Letztzeit einige Reformen durchgefllhrt. 

Der Justizminister forderte (26. Mai 1855) die Generalpro
curatoren auf: "Kinder unter 16 Jahren des Bettelns oder der 
Vagabondage wegen nie gerichtlich zu verfolgen." Derlei Kinder 
siud in diesen Fällen der väterlichen Gewalt, oder wenn sich die 
Eltern um ihre Kinder nicht k11mmern, der Aufsicht der Friedens
richter, nie aber jener der Magistrate oder PrAsidenten der Civil
tribunale der Arrondissements, die die Familie nicht kennen, zu 
unterwerfen. 

Eine weiteres einzafdhrende Reform wäre jene, alle FAlle von 
l'ogehorsam, sittlicher Abirrung, Bettelei oder anderer Vergehen, 
die von den Kindern nuteT 12'/. Jahr begangen werden, nicht 
mehr den Uebertremngen einznreihen. 

Die Eltern der Kinder sollen aber immer ftlr die Fehler 
der unzureehnungsflhigen Kinder ver a n t w ort I ich gemacht 
werden. 

Es ist diePllicht der öffentlichen WohlthAtigkeit, sieh der UIl

zurechnungsfähigen Kinder anzunehmen, aber nicht die Aufgabe 
der Strafbehörden, sie in Oorrectionsanstalten zu stecken. 

Wir können hei dieser Gelegenheit nicht nmhin, eine Mit
theilung des "Journal de la Nouvelle-OrleaD8" TOID 8. November 
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1855 beziglieh der Justificirung eines 10Jahre alten Kindes mit
zUlheilen: 

,,)fan schreibl aus Alexandrien: . Die Exeeution des jungen 
Frank, weleher wegeu des Mordes des geehrten Herrn Weems 
zum Tode verortbeilt worden war, fand am verft08Senen Freitage 
stalt. Mehrere Gentlemen besuchten diesen 10 Jahre alten Kna
beJa, er antwortete auf die an ihn gestellten Fragen wie ein Kind 
und belD8tigte sich dabei mit seinem Balle. WAhrend seiner Haft 
ergab er sich kindlichen Spielen, und er hatte keine Ahnung, 
dass seine LebeD8tage schon gezählt seien." 

ad b) Bezüglich der übliehen riehterliehen und admini
strativen Gepflogenheiten sind folgende Reformen einzu
führen: 

1. Kinder unter 16 Jahren sollen bei den Geriehtsverhand
lungen von ihren VAtern oder Vormllndern vertreten wer
den. Die Verhaftungen der Kinder sollen ihren Eltern, jene der 
Findlinge den Findelhansdirectoren angezeigt werden. Invigilirt 
das Civilgesetz alle Handlungen der Minderjährigen, warum gibt 
das Criminalgezetz diese Kleinen einer vollkommenen Isolirung 
Preis ? 

2. Alle VeroachlAssigungen in der Eniehung der Kin
der aD8Verschulden der Eltern sollen gesetzlich bestraft werden. 

3. Zur Unterbringung unmoralischer, aber unzureehnungs
fAhiger Kinder soll man Schutz anstalten, z. B. Oolonien, er
richten. 

4. Man gebe die unzoreehnungstahigen Kinder den Eltern 
zurück, und uuterstdtze sie in dem EniehungsgesehAfte. 

5. Die Acte der Vertheidigung, der Appellation und der Cu
sation dilrfen nie von den Kindern allein ausgeben. 

6. Man mU88 beim StrafaD811l&888 der Kinder genaue Unw-
seheidungen zwischen den verschiedenen Altersatmen, den ver
schiedenen Vergehen und den diseipliuAren Regeln feststellen. 

erd c) Das disciplinAre Regim ist folgendenAbAndernngen 
zu onterwerfen: 

1. Separirung der Kinder in den Getangnissen nach Alter, 
Geschlecht und den Höhengraden der von ihnen begangenen Ver
brechen. Bereits hat man in den Getlngnissen Frankreichs die 
Kinder von den Erwachsenen getrennt. Eine Separirung der Kin
der naeh Alter, Geschlecht und Qualität der Verbrechen hat man 
poch Dieht vorgenommen. 
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Um die Kinder dem moralischen Elende zu entziehen, grOnde 
man Patronate, welchen das Recht der Reclamation der einge
zogenen Kinder zuerkannt wird, wie in Lyon, Alan~n, Rouen 
nnd Paris. 

Der Pariser Patronats-Verein (Sooiete de patronage) 
wurde im Jahre 1832 autorisirt, und ihm 1841 die Ermächtigung, 
Lehrlingscontracte für seine Sehützlinge abzuschliessen, ertheilt. 
Eine wohlwollende Fiirsorge wirtl, namentlich bei Findlingen, 
jede correetionelle Zucht weil I1bertretreo. M. de Larochefoucault
Liancourt, Prisident der "Soeiete de la morale e,hretienne", ein 
aufgeklärter Partisan der Patronate, sagt: "Ein woblgeordnetes 
System der Disciplin vermindert mit jedem Tage die Zahl der 
jugendlichen Gefangenen, jede Beschenkung eines Kindes mit der 
provisorischen Freiheit unter der Aegide eines wohlwollenden 
Patronates macht einen Gefangenen weniger, und einen Bl1r
gar mehr." 

2. Unterbringungen der Kinder in C 0 Ion i e n wAren als 
Vorbereitungsanstalten, in denen jugendliche Verbreche!" durch 
eine lAngere Zeit angehalten werden, bevor man sie des Patrona
tes theilhaftig werden lässt, anzusehen. 

In die "Colonies correctionelles" soUen nur zurechnungs
fähige Kinder des second atge; - Kinder des premier Age aber 
in die "maison de preservation" gegeben werden. 

3. Errichtung der "maisons pour la eorrectiou patemeIle" , 
weil sie die Rehabilitation der Kinder verwirklichen und ihre 
Ehre nicht verunglimpfen. 

Die Gesetzgebung muss, wie alle I1brigen Zweige der Wis
senschaft, die Bahn des Fortschrittes betreten und verfolgen, 
will sie nicht mit der fortschreitenden Civilisation in Widerspriiche ' 
gerathen. 

B. Ueber die Adm;nistration. 

Die in den franzOsischenFindelhAusem in verschiedenen Zeit
perioden angeordneten administrativen Massregeln sind in den 
ErlAssen der Findelhausdirectionen und in den Circularien der 
Minister des Innern enthalten. Diese Massregeln vertheilen sich 
wie bei· der Legislation und Justiz auf dieselben Perioden. 

Unter den administrativen Massregeln. welche die Directio-
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nen derFindelhäuser erliesseD, sind die des Findelhauses von 
Par,is und des Hatel-Dieu in Lyon die massgebenden für alle 
Findelhäuser Frankreichs. 

a) Periode vom Jahre 1700-1790. 

Reglement des "Höpital-General" in Paris. 

Da das Reglement des "HOpital-General" in Paris (7. Jäooer 
1761) nicht mehr giltig ist, halten wir dessen complete Vorfuh
roog fOr Oberftlissig, und wir werden nur einzelne interessante 
Verordnungen desselben, die in diesem Zeitraume erftossen sind, 
Inittheilen. 

• Am 21. Juli 1703 wurde beschlossen, Visitationen der 
Findlinge auf dem Lande vorzunehmen, wozu barmherzige 
Schwestern verwendet wurden, und die Ortsseelsorger er
sucht, die verstorbenen Findlinge unentgeldlich zu beerdigen. 

• Am 3. Mai 1712 ordnete man an, zurllekgesendete gesunde 
Findlinge im Hapital-General, kranke im Findelhause der 
Vorstadt Saint-Aotoine unterzubringen. Die Leitung des in
nem Dienstes wurde den barmherzigen Schwestern, die Ad
Ininistration den Commissarien des HOpital-General uber
tragen. 

• Am 19. August 1733 wurde angeordnet, dass Leute, die 
einen weiblichen Findling von 16-26 Jahren in DieD8t~ 
nahmen, demselben 300 Livr. und eine Ausstattung geben 
mßssen. 

* Am 10. November 1742 wurde diese Verordnung auch auf 
die mAnnlichen Findlinge ausgedehnt. 

* Am 6. April 1761 wurde den Kostparteien, die einen oder 
zwei Findlinge entsprechend aufziehen, die Militär-Befreiung 
eines oder zweier ihrer Söhne zugesichert. . 

... Am 3. August 1 '172 bestimmte man, dass Niemand einen 
Findling nach seinem 26. Lebensjahre zurllckhalten könne. 

• Am 14. September 1772 wurde festgesetzt, dass Findlinge 
aus den Provinzen nicht in das Findelhaus von Paris aufge
nommen werden durfen. 

• Am 1. März 1773 wurden die Kostgelder der Findlinge 
erhöht. 

* Am 7. Juni 1773 wurden zur Controlle der Menelirs, " In
spectoren ernannt. 
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Wir fdgen aus jener Zeit das Muster eines Ammen-Certifica
te8 bei, ohne welches noch heute in Frankreich keiner Kostpartei 
eill Findling übergeben wird: 

Je sOU88ign~ ..... de Ia paroisse de ... dioeese d .•. Election 
de ..... Gabelle d ...... Poste de ....... 0ertiße que la nomme 
..... femme de ...... est de 1& paroisse de ...... qu'elle et son 
mari sont de la religion catholique, apostolique et romaine, et de 
bonnes moems, qu'elle est en etat d'allaiter l'Enfant qu'on voudra 
bien lui conßer au bureau des Enfant&-Trouves; que rage de SOll 

lait est de ...... mois; qu'elle en foi de quoi j'ai signe, t\ ..... . 
ce 17 ...... . 

Das Reglement des Hatel-Dieu in Lyon werden wir bei der 
Beschreibung dieser Findelanstalt mittheileD. 

b) Periode vom Jahre t 790-1811. 

Jean Marie Rolland, Minister des Innern, theilte in seinem 
Compte-rendue (6. JAnner, an 11) fiber die "Kinder des Vater
landes" der Nationalversammlung Folgendes mit: 

"Die Kranken- und Siechenhäuser können ohne alle Unzu
kömmlichkeiten sich wie bisher mit den Findlingen befassen. 
NachdeIn man die Existenz dieser Kinder gesichert, und ihre 0011-
stitution durch das Vergeben an die Ammen auf das Land ge
stärkt hat, soll man sie nach dem sechsten Jahre in die "Natio
nal-Anstalt" schicken, um sie in Beschäftigungen, ffir welch~ 
sie eine Vorliebe haben, zu unterweisen. Hier sollen verschiedene 
Ateliers etablirt werden. Die NationalwerkstAtten werden eine 
Schule für Kfinste und Handwerke darstellen, und sollen nicht 
nur Findlingen, sondern auch andern Kindern offen stehen. Man 
wird sie unter der Aufsicht und Leitung geschickter Meister' zu 
braven Arbeitern bilden, damit sie die Regierung liehen und die 
Ge8etze achten lernen. Man wird hier auch SchWAchlichtl, die 

Digltized byGoogle 



112 

arbeitslos sind, aufnehmen, da in diesen vielen Atelie1'8 sie sicher 
nCltzlich besehiftigt werden können. Jedes Anondisaement soU 
ein Batel-Dieu mit Werkstätten ft1r Findlin~ besiUen. Damit 
diese Anstalten ihren Zweck erf'dllen, sollen besoldete und ver
antwortliche Vorsteher und geistreiche Reglements eingeftihrt 
werden. rnbesoldete Vorstände bieten {dr eine erfolgreiche Ad
ministration solcher AnMalten nicht die gendgenden Garantien. 
Wohl wurden nie unbesoldete Ehrenv01'8tände wegen schlechter 
Administration bestraft, aber was fdr ein Interesse soll diese zum 
Eifer anspornen, wenn sie weder eine Strafe bedroht, noch eine 
Remuneration anregt? Es ist ungereeht, die Departements oder 
die Republik allein die Findlingskosten tragen zu lassen, man 
8Ch~e diese lieber auf die gewöhnlichen Steuern unter dem Na
men "taues de pauvr~s". Diese Tue belAstigt Niemanden, deun 
nach den differenten VermögenszustAnden der Departements be
messen, wird sie eine gerechte und gleichmAssige Besteuerung 
erzielen. Zu diesem Ende sollen die Departements ihre in Zahlen 
ansgedrdckten Beddrfnisse jährlieh dem Minister des Innern vor
legen. 

Rolland wollte also auf Grundlage einer nationalen Bedeekung 
der Findlingsauslagen durch die Einfdhrung einer Armentaxe eine 
nationale Findlingsversorgung organisiren. 

Die von Rolland vorgeschlagene Armentaxe darf nicht mit der 
englischen(poor tu v.J.1563)! die durrh das Statut 43 der Königin 
Elisabeth vomJ.1645eingeftihrt wurde, verwechselt werden. Die 
Rolland'sche ArmentaIe sollte nor zur Befriedigung der durch die 
Vorstände der Departements nöthig befundenen Beddrfnisse ftir 
die Versorgung der Findlinge der einzelnen Departements dienen. 
Man hat zur Zeit der Republik in Frankreich den Armen allerdings 
ein Recht auf Unterstdtzungen zugestanden, aber man hat es von 
dem durch die DepartementsvorstAnde aner~nnten Bedürfn1Ne 
abhängig 'gemae,ht, wodurch die Budgets der Departements vor 
Ueberbtirdungen bewahrt wurden, ein Umstand, den man in Eng
land ausser Acht liess. 

In England hat jeder Uoterthan ausser dem Genusse der Luft 
und der persönlicheu Freiheit auch auf seinen Lebensunterhalt 
einen rechtlichen Anspruch. Die Kirchspiele sind verptliehtet, 
ihre zuständigen Armen zu unterstfttzen. Dieses S~tem wurde 
im vorigen Jahrhunderte durch so zahlreiche Mitlsbräuche f'erUD-
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rJimpft., das tladJuU der Wohlstand Englands nahezu in Gefahr 
gerietIL Ros&ige MiDner liessen sieb lieber dureh die Gemein
den erhalten. nnd heirateten sogar, um die Summe der Unter
stützDDgsbeitlige ft erhöhen, wodureh sich eine Kasse zu uoter
st6tzender Armen heranbildete, die allgemach den Wohlstand der 
f ermöglichen zn verschlingen drohte. Noch naehtheiliger gestal
tete sieh diese Lage durch die Tale, indem diese, durch sie besolde
ten Bettler. sieh um ein }[inimum des Lohnes au die Pächter verding
ten. wodurch die fleissigen Arbeiter arbeitslos wurden. Durch die
sen lIissbraoch der Armentaxe kam es so weit, dass ihr Betrag 
im J. 1750 sieh auf 750,000 Pfd. Sterl. stellte, aber im J.1783 auf 
2.000.000 Pfd. Sterl.. im J. 1815 auf 6.000,000 Pfd. Sterl. und 
im J. 1831 .uf 8.280.000 Pfd. Sterl. stieg. In eiozelnen Kireb
spielen wurde die Taxe so unerträglich, dass z. B. die Einwohner 
des Kiuhspieles von Chotesbury Haus und Hof zu verlassen ge
Z1r1lDgen waren. 

Den rebeln der Armentaxe wurde im Jahre 1834 dadurch 
ein Ende gemacht. dass man zur Regelung des Armenwesens eine 
Commission von drei Mitgliedern mit unumschränkter Vollmacht 
zasammeose1Zte. und den Gemeinden das aussehliessliche Recht der 
Administration des Armenwesens abnahm. Man verordnete, dass 
aße. die .uf eine Armenuntersttltzung Auspruch machen wollten, 
sich über ihre Bedürftigkeit auszu,weisen, uud weuu hetheilt, in 
eigeDeo Armen-Arbeitshäuseru gfigen ein Minimum des Lohnes 
sieh beschlftigeo lassen mussten. Diese Massregel hatte sofort 
_ BedDc:lion der Taxe zur Folge. Die g11nstigen Re~ultate in 
EogIaod bewogen LordRussel (13. Februar 1837), dem brittiseh6n 
Hause der Gemeinen auch für Irland dasselbe Armengesetz vor
llllepa. Er beaotragte die vorläufige Anlegung von fünfzehn Ar
..,hiaaena. deren jedes 800 Arme fassen sollte; er schlug vor, 
dass die Kosteo ihrer Anlage durch ein Anlehen gedeckt, und 
_ AI' Verpflegung d.,r Armen eine Steuer aufgelegt werde. 
die y_ _ Piehtem und Besitzern von Grund und Boden zu 
tllpBeei. 

• Doreh ein Cireular des Ministers des Innem vom 23. ven
tlJee. aa IX (14. MArzlBOl), wurden Massregeln festgesetzt, durch 
die dea 1Iissbrlneben bei den Aufnahmen der Findlinge begegnet 
"erdea teute. Es wurde dell Verwaltungen eingesch1rft, nur 
*IIe Iüoder auf Kosten der Nation zu llbemehmen, deren VltlU' 
ud )litter ~bekannt wAren; alle Unterschleife, durch welche 

a'I". JW6. ....... ~ 
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Mütter gegen Erhalt des Kostgeldes ihre eigenen Kinder in die 
Pftege zu bekommen trachten, hiotanzuhalten, und ein besonderes 
Augenmerk darauf zu haben, dass die Anstalten nicht für bereits 
verstorbene Findlinge Pensionen weitershin auszahlen. 

c) Periode vom Jahre 1811-1856. 

• Durch oin Circular des Ministers des Innern (30. Juni 1812), 
wurden die officiers de l'etat civil beauftragt, bei Ertheilung 
v9nFindlingsnamen Wiederholungen auszuweichen, diese nie 
bekannten Familien zu entlehnen, und unanständige oder 
liicherliche zu vermeiden. 

• Durch ein Circular des Ministers des Innern (26. October 
1813) wurde die unentgeltliche Zurückgabe recla.mirter Kin
der verboten. 

• Der Minister des Innern bezeichneie in einem Rapporte an 
den König (25. Novemher 1818) als Ursachen der Zunahme 
der Findlinge folgende: a) die Noth der unteren Volksclas
sen, b) die umsichgreifende Immoralität und c) die bei der 
Aufnahme eingeschlichenen Missbräuche. 

• Am 8. Februar 1823 erliess der Minister des Innern die 
nachfolgende,jetzt noch geltende General-Instruction überdie 
Administration und das Rechnungswesen der Findelhäuser, 
aus der wir die wichtigeren Punctationen mittheilen. 

General-IDstrI1ctf.OD 
Ue •• lIe U.lm.& •• &I.. ... 4.. lee •••• pwese. 4er 11 ......... 

Cap. I. 
Ola.ssification der Kinder. 

Ausser den Findlingen und verlassenen Kindern, sind auch 
Kinder, der in Geburtshäusern entbundenen Mütter deaFindlingen 
einzureihen, wenn sie diese nicht aufziehen können. Die Arrnutb
oder der Tod der Eltern genügen nicht, diese Kinder den Find
lingen einzureihen, denn sie gehören uRter die Wa.isen, und ihre 
Erhaltung haben die Hospize oder die Armenbehörden zu über
nehmen. 

Cap. II. 
Von der Aufnahme der Kinder. 

Naeh einem Geseue vom 17. Deeember 1796. mussten die 
Findlinge in das nächste Hospiz getragen, und von diesem auf
genommen werden. 
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Nach dem Decrete vom 19. JAnner 1811 wurde fir jedes 
Arrondissement ein Hospiz zur Findlings&ufnahme bestellt. 

I. Findlinge werden aufgenommen: 
a) wenn sie der Tour ibergeben wurden; 
h) wenn sie unmittelbar nach ihrer Geburt durch einen Sa

oitAtsbeamten oder eiDe Hebamme, die der Geburt beigewohnt 
haben, der Anstalt tlberantwortet wurden; 

c) 'Wenn sie von ihren Mtlttem, die in öffentlichen Anstalten 
entbunden haben, wegen erwiesener Noth verlassen wurden; 

d) wenn sie an irgend einem Orte ausgesetzt gefunden wer
den, und von der Civilbehörde das Protokoll desAussetzungsactes 
vorgelegt wurde. 

2. Verlassene Kinder werden bis zum 12. Lebensjahre 
aufgenommen: 

a) wenn eine Urkunde des Friedensrichters oder des Maire 
vorliegt, welche die Abwesenheit ihrer VAter und Mütter eonsta
tirt; nnd 

b) wenn durch stra.frichterliche Erkenntnisse die Kinder ihrer 
Eltern verlustig geworden sind. 

Oap. m. 
Von den Ammen und der Unterbringung der Kinder 

auf das Land. 

Nach dem Decrete vom 19. JAnner 1811 milssen die Findlinge 
so schnell wie möglich bei Landammen untergebracht, und im 
Findelhause selbst durch die Hausammen oder mitte1st des SAug
kännchens (biberon) aufgezogen werden; das Letztere darf nur 
bei einem Ammenmangel benitzt werden. Vor ihrem Abgang 
aus der Anstalt müssen die Kinder getauft nnd geimpft werden. 
){uss die Impfung wegen Kränklichkeit unterbleiben, so müssen 
diese die Landammen innerhalb drei Monateu vornehmen lassen, 
denn nur gegen Vorlage des Imp&ebeines wird die erste dreimo
aatliche Pension gezahlt. Die Landammen mGssen das Ammen
Certifieat vorlegen nnd sich wegen des Zustandes ihrer Gesundheit 
ud Milch in der Anstalt untersuchen lassen. - Jede Amme er
hAlt eine Karte, auf deren einer Seite der Name, das Alter, die 
Jlatrikelnummer, die Registerseite des Contobuches des Kindes; 
der Name der Amme und der Tag der Uebemahme des Kindes 
verzeichnet werden. Die unbeschriebene Seite der Karte dient zur ,. 
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Anftragung der Zahlungen der Kostgelder, der zurftckgeschickten 
Wäsche-Fonrnitnren und des Todestages des Kindes. 

Um wegen der Ammen nicht in Verlegenheit zu kommen, 
sind die Ammenbesorger (meneurs) beizubehalten. 

Cap. IV. 
Vom Wickelzeuge und der Bekleidung. 

Da ihre Beschreibung bei denFindelhausreformen folgt, über
gehen wir sie an dieser Stelle. 

Cap. V. 
Von den Ammenmonaten, Pensionen und Remunera

tionen. 
Bezüglich des Ansmasses der Ammenmonate (des mois de 

nourrice) und der Kostgelder (pensions) theilt man die Findlinge 
in drei Altersclassen. 

Znr 1. Altersclasse gehören Kinder nnter einem Jahre. 
Zur 2. Altersclasse gehören Kinder von 2 bis 6 Jahren. 
Zur 3. Altersclasse gehören Kinder von 7 bis 12 Jahren. 
Das Ausmass für diese Gelder ist dem Ermessen der Prlfee-

ten überlassen. Die Detaillirung der Tarife folgt bei der Be
schreibung des Pariser Findelhauses. 

Cap. VI. 
Von der Abgabe der Findlinge in die Lehre und ihrer 

Rücksendung an die Anstalt. 

Nach dem Decrete vom 19. Jänner 1811 werden die Find
linge mit dem 12. Lebensjahre hei Landleuten, Handwerkern oder 
Hauswirthinnen untergebracht. 

Schwächliche, krüppelhafte, mit lasterhaften Neigungen be
haftete Findlinge werden in den Findelhäusern in gesonderten 
Sälen verpftegt, unterrichtet und beschäftigt. 

Cap. VII. 
Von der Beanfsichtignng der Findlinge. 

Nach dem 14. Art. des Decretes vom 19. JAnner 1811 wer
den die Findlinge jlhrlich zweimal von den Oommisslren des 
Findelhauses unvermnthet besichtiget. 

Diese Untersuchungen nehmen die Gesundheitsbeamten der 
Arrondissements, die Oantonal- Impfärztc und Impfchimrgen vor; 
sie haben sich von der Identität der Kinder, ihrer Gesnndheit, 
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Plege, Erziehung, BeschAftigung, Nahrung und Kleidung zu in
formiren, und die Befunde den Administrativ-Commissionen der 
FindelhAuser vorzulegen. 

Cap. vm. 
Vou der Bestreitung der Auslagen. 

Die Auslagen für die Findlinge und verlassenen Kinder zer-
fallen in zwei Classen, als: 

..4.) Auslagen für den inneren Dienst, 
B) Auslagen f11r den Ausseren Dienst. 
a) Die Auslagen des inneren Dienstes bestehen: in der 

Anschaffung der Wickelzeuge, Wäsche-Fournituren und der Er:
haltung der Kinder. - Diese Auslagen bestreiten die Findelhäu
ser. Reicht der Fond eines Findelhauses nicht aus, 80 legt der 
PrAfect das Deficit auf die übrigen Findelhäuser des Departe
ments, nach Massgabe ihrer pecuniAren KrAfte, um; diese führen 
die gedeckten Defie.ite in ihren Budgets auf, um darnach die Mu
nieipalsteuer zu ermitteln. 

b) Die Auslagen des Ausseren Dienstes bestehen in 
der Bestreitung der Ammenmonate, Kostgelder und der verschie
denen Remunerationen. 

Diese Auslagen werden gedeckt: 
«) Durch den den Findelhäusern bewilligten Antheil aus den 

Geldstrafen und dem Ertrage der confiscirten GegenstAnde; 
P) durch die den FindelhAusern zugesprochene Regierungs

Subvention; 
T) durch die von den General-Conseils votirten Anweisungen 

auf den Ertrag der Zuschuss-Steuerprocente zur Grund-Mobilar
and Personalsteuer; 

8) durch den den Findelhäusern zugewiesenen Antheil aus 
dem Communalvennögen. 

Vor dem Beginn jeder Saison müssen die Präfecten einen 
Voranschlag über die eventuellen Auslagen und die verfügbaren 
Mittel dem General-Conseil vorlegen. Das Conseil hat sich bei V 0-

tirung der Kosten für den Ausseren Dienst, ohne Berdeksiehti
gung des Ertrages der centimes variables und fae.ultatifs, über 
die auf die Communen entfallende Quote auszusprechen. - Der 
Prifeet sendet einen speciellen Rapport über das Budget nnd die 
von ihm fonnulirten VorschlAge sammt dem Beschluss des Gene
ral-COnseils an den Minister des Innern, der dann die definitive 

Digltized by Goog 



118 

Repartition·der auf die einzelnen Communen entfal1enden Qnoten, 
decretirt. Diese Quoten müssen an die Cassen der General-Einneh
mer der Departements abgeführt, nnd die Anweisungen der Prä
fecten von ihnen liquidirt werden. Die Auszahlung der Ammen
monate und Kostgelder erfolgt gegen Vorweisung der Findelhaus
billete und Lebenscertificate. Die letzteren werden vom Maire des 
Wohnortes der Kostpartei unterschrieben, wobei er bemerkt, 
dass er sich persönlich vom Leben des Kindes überzeugt habe. 

Die Administrationen der Findelhäuser verfassen alle dreiMo
Date den Stand der fälligen Zahlungen fllr das abgelaufene Quar
tal, und trennen in diesen Listen die Zahlungen für die Findlinge 
von denen der verlassenen Kinder. Dieser Abrechnung werden die 
Lebens- und Todes-Certifieate der Kinder angeschlossen. Die 
Steuereinnehmer der Communen dürfen aus den Fonden der di
recten Steuern zur Bezahlung der Ammenmonate GeldbetrAge VOf

schiessen, bis diese BetrAge durch die Prifeeten eoramisirt sind. 
Die ausgezeichneten Summen für die Ammen liefern die Steuer
einnehmer an die Casse eines Einnehmers bei der Finanzverwal
tung ab, der sie an den General-Steuereinnehmer übergibt. Der 
Einnehmer der Findelhäuser zahlt aber den Betrag des vorhinein 
erhaltenen Vorschusses bei Empfangnahme der rie.htiggestellten 
Summe für die Ammen wieder an den General-Steuereinnehmer 
zurtlck. 

Schliesslich legen die Administrativ-Commissionen am Ende 
jeden Jahres dem Präfecten eine General-Liste aller Auslagen fOr 
die Findlinge und verlassenen Kinder im vertlossenen Jahre vor. 

Cap.IX. 
Von der Tutel über die Findlinge. 

Die Normen fIlr die Tutel der Findlinge wurden (Gesetz vom 
15. pluvidse, an xm (4. Febr. 1805), schon früher besproehen, 
und werden bei der Beschreibnng des Pariser Findelhauses noe.h 
einer weiteren kritischen Beleuchtung unterzogen. 

Cap.X. 
Von der Wiedererkennung und der Reclamation' 

der Findlinge. 
Die ausgesetzten und verlassenen Kinder werden den Eltern 

nur gegen die volle Entschädigung der gehabten Auslagen zUrdek
gegeben. U eberBewilligung der Präfeeten dürfeusie ausnahmsweise, 
auch ohne eine Ersatzleistung, den Reelamanten ausgefolgt werden. 
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Die Eltern erhalten nur dber das Leben ihrer Kinder Ans
Irtlnfte in den Findelbinsern. 

Die Reelamanten mtlssen sieh dber den Aussetzungsact, ihre 
MoralitAt und Vermögensverhältnisse legitimiren. 

• Am 18. Mai 1824 bestimmte man die unentgeltliche Dienst
leistung der Findlingsvormünder. 

• Am 20. Mai 1826 wurde die Anlegung der Colliers bei den 
Findlingen angeordnet. 

• Am 21. Juli 1827 wurde die Versetzung (deplacement) der 
Findlinge nach zwei Methoden anbefohlen. 

a) Nach der ersten Methode werden die Kinder eines 
Departements bei Ammen und Kostparteien eines anderen, 
die keine Findlinge in der Kost haben, untergebracht. Die 
VorstAnde der fn1heren FindelhAuser haben sieh behufs ihrer 
Abgebung der Findlinge mit denen, die die deplaeirten Find
linge dbemehmen, dahin zu vereinbaren, dass sie Ammen 
nnd KOBtparteien zu ihrer Uebernahme bereit hai tan. 

b) Nach der zweiten Methode tausrhen die Vorstände 
der Findelhäuser gegenseitig die Fiudlinge gleichen Alters 
ans. Der Act dieser Versetzung muss den Eltern bekanntge
geben werden, damit sie vor seiner Durchftlhrung Reclama
tioneD anmelden können. 

• Am 20. Juli 1828 wnrde die Invigiliruug der Findelhäuser 
angeordnet, und hiezu ID8peetoren ernannt, mit der Mission, 
das Gouvernement fiber die Verhältnisse der Findelhäuser 
aufzuklären. Den Inspectoren steht das Recht zu, die freie 
Mitwirkung der AnstaltsvorstAnde zn beanspruchen und Ver
besserungen vorzuschlagen. 

• Am 20. JAnner 1832 erhielten die Findlings-Certificate die 
Stempelbefreiuag. 

• Am 4. August 1832 wurde bestimmt, die Oholera-Waisen in 
die FindelhAuser aufzunehmen. 

• Am 25. December 1833 wurde eine permanente Inspection 
der Findelhäuser unter der Oberleitung eines Central-Inspec
tors eingeffihrt. 

Verpflichtungen der Inspectoren. 

a) Sie mfissen alle Jahre in ihren Departements die Findel
hAuser bereisen. 

b) Sie mtlssen sich dort von der Nothwendigkeit der Aufnah-
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men flbemmgen, die Existenz nnd IdentitAt der Kinder oonstati
ren, die Einhaltung der Anstaltsgeaetze oad Reglements Aber
wachen, und den Präfeet6n eine Liste der instmetionswidrig auf
genommenen Kinder zumitteln. 

c) Sie mfl888n die Anstaltsreehnungen prftfen, und ulU'ichtige 
den PrAfecten vorlegen. 

DieInspectoren unterstehen demBaodels-Bureau,ond werden 
zur Zeit ihres Aufenthaltes in Paris dem Direetor der Administra
tion der Departements, Communen nnd der öffentlichea WoblthA
tigkeitsanstalten zur Dienstleistung zngetheilt. 

• Am 30. Jänner 1834 wurden die Quittungen der Ammenmo
Date und Kostgelder vom Stempel befreit. 

• Aus einem Berichte des Ministers des Innern Tom 5. April 
1837 an den König gehen folgende ErgebniSse hervor: 

a) Die Findelhäuser Oben nur einen negativea Einftnss 
auf die Zahl der Verlassungen der Kinder aus. 

b) Die Armuth oder der Reicbthum der Departements 
haben auf die Vennehrung oderVermindernng der findlings
aufnahmen keinen erheblichen Einfluss. 

e) Die AnhAofung der Bevölkernng steht mit der Zahl 
der Findlinge in umgekehrtem Verhl.ltnisse; denn in den 
Departements, wo auf 1 Kilometer im Quadrat (513 Klafter 
oder % Meile) 43 Einwohner kommen, finden sich mehr 
Findlinge als in jenen Departements, wo auf I Kilometer 
im Quadrat 67 Einwohner entfallen. 

d) Die numerische StArke der Garnisonen llbt auf dif' 
Vermehrung der Findlinge keinen Eiaft088. 

e) In Departementen, wo zahlreichere Verbrechen vor
kommen, findet man eine grÖ8sere Anzahl von Findlingen. 

/) Das Verhältoiss zwischen den unehelichen Geburten 
und den Aussetzungen in einzelnen Departements ist ein 
eontrastirendes, da z. B. in 10 Departements von 7598 un
ehelich geborenen Kindern 5000; in anderen 10 Departe
ments von 6668 unehelich geborenen Kindern nur 850 ver
lassen wurden. Dieses MissverhA,ltniss der Verl88sungen 
kaun nur Aufnahmsmissbräuchen zugeschrieben werden, da 
sonst in den ersteren 10 Departements statt 5000, nur circa 
950 Aussetzungen erfolgt sein dtrften. 
Unter die Ursachen der häufigen Findlingsaufnah

men zAhlte der Minister: 
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a) die instruetionswidrige Aufnahme der Waisenkinder 
und der Kinder armer Eltern, 

b) die vernachlässigte Aufsuehung der Eltern der auf
genommenen Kinder, wodurch alle Aufnahmen absolute ge
worden; 

0) das Widerstreben, die ausgesetzten unehelichen Kin
der naeh Eruirung ihrer Eltern zurdekzuschieken; 

d) die falsch verstandene HumanitAt, welche vermeint, 
arme eheliche Kinder bedürften noch eher als die unehe
lieh8D des Schutzes der FindelMnser. 

• Am 28. November 1837 wurde der PrAfeet des Departements 
Pas-de-Calais ermAehüget, periodische Sehliessungen der 
Drehladen vorzunehmen. 

• Am 22. Mai 1838 wurden die PrAfecten aufgefordert, Be
richte Aber das Schicksal, der das Normalalter überschritten 
habenden Findlinge, einzusenden. 

• Nachdem durch die Presse die Massregel der Versetzung 
der Findlinge angegrift'en worden war, erklärte der Mini
ster des Innern in einem Circulare vom 27. Juli 1838, dass 
sie eine legale sei, indem durch das Gesetz vom 20. pluviöse, 
an XIII, den Administrativ-Commissionen der FindelhAnser 
über die Findlinge die Vormundschaft eingeräumt worden 
sei, und sie daher das Recht einer Wechslung der Ammen 
ulld Kostparteien besitzen. Um aber die Auslassungen der 
Presse aof das riehtige Mass zUrdckzoführen, beauftragte er 
die Prifecten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Bezüglich der Versetzungen der Kinder: 
a) Wie gross war die Anzahl der versetzten Kinder, 

und in welchem Alter befanden sie sich zur Zeit der 
Versetzung? 

b) Wie gross waren die Entfernungen der Orte, wohin 
die Kinder gesendet wurden? 

c) Auf welche Veranlassung, und zu welcher Jahreszeit 
wurden die Versetzongen vorgenommen? 

d) Wie grOS8 war die Sterblichkeit der Kinder während 
des Transportes, wie gross war sie ein Monat naeh der 
gesehehenen Uebersiedlong, und wie gross war jene der 
Obrigen Kinder gleichen Alters? 

e) Welche NebenumstAnde haben diese Transporte be
gleitet? 
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f) Welche moralische Erfolge b~hten die Versetzun
gen auf die Kinder nnd auf die 8ev61kel1lng henor? 
2. 8ezdglith der Auflassongen der FindelhAuser 

und Drehladen: 
a) Wie gross war die Zahl der Aussetzungen das Jahr 

vor, nnd wie gross ein Jahr na~h der Sehliessung der 
einen oder andereu Institution? 

b) Wie gross war in diesen Zeitabsehnitten die Anzahl 
der Kindermorde? 

c) Wie gross war in diesen ZeitabseluliUeD die Zahl 
der an abgelegenen Orten vollzogenen Allll8eU1lngeB? 

d) Welchen moralischen Einfloss brachte die Aulösung 
einzelner Findelhäuser oder Drehladen auf die Bel'ölke
rung henor? 

• Am 24. August 1838 wurden für die FindelhAuser General
Inspectoren ernannt, und festgesptzt : 

a) Die Inspectoren der WohlthAtigkeitsaustalten erhalten 
den Titel von "General-Inspectoren"'. 

b) Die General-Inspectoren bilden % Kategorien. 
c) Eine Kategorie wird mit einem höheren, die zweite mit 

f'inem niedereren Gehalte angestellt. 
d) Die Höhe der ReisediAten richtet sieh nlieh jener der 

Diätenclasse, welcher die General-Inspeetoren angehoren. 
e) Nach Beendigung der Jahres-lnspeetioneD haben die 

Inspectoren ein Conseil unter dem Vorsitze des Ministers des 
Inneren zu bilden, um dber alle Angelegenheiten des Findel
wesens zu berathen. 

f) In Abwesenheit des Ministers führt der StaatsseeretAr 
und Director der Departemental- und Oommunal-Administra
tion den Vorsitz. 

g) Zu diesem Conseil ist der Chef der Administrativ-See
tion der Commnnal-Anstalten beizuziehen. 

A) Einer der General-Ins~toren föhn das Protoeoll, in 
welches uur den Mitgliedern des eonseils die Einsieht ge
stattet wird. 

i) Zwei General-Inspectoren haben permanent im Bureau 
der Central-Administration zu amtiren, und sieh abwechselnd 
zu speciellen Missionen verwenden zu lassen. 

j) Die Bestimmungen vom 25. Deeember 1833 bleiben, in
sofern sie den gegenwärtigen nicht widersprechen, aufrecht. 
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• Am 12. März 1839 wurde die Ernennung von Findlings
InRpectoren in allen Departements dnrch die PrAfecten an
befohlen. 

• Am 1. Jnni 1839 wurde bestimmt, dass die Einnehmer der 
Hospize von 100 Fr., 2 Fr. bei der Einnahme der ersten 
5000 Francs, und von den darauf folgenden 25,000 Fr., 1 Fr. 
Provision; - von den Ausgaben 1 Fr. 50 Cent. von den 
ersten 30,000 Fr. als Abzug (remise) erhalten sollten. 

• Am 31. Jänner 1840 wurde dber den inneren Findlings
dienst Folgendes verfiigt : 

a) Die Findlinge werden unter die Tutel der Administrativ
Commissionen gestellt. 

h) In den Findelhäusern mdssen Elementarschulen und 
ArbeitssAle eingerichtet werden. 

c) Fdr sehwache oder kränkliche Findlinge wird eine Er
höhung des Ko~eldes bewilliget. 

d) Nur gt>sunde Kinder dllrfen in die Kost gegeben werden. 
t) Kinder armer verheirateter Eltern ddrf'en nicht aufge

nommen werden. 
j) Gl'gen unftlgsame Findlinge dtlrfen die Administrativ

Commissionen die Art.37611nd 377 des Code eivil bethätigen. 
g) Die barmherzigen Se,hwestern haben in den Findelhäu

sern den Elementarunterricht zu ertheilen. 
h) Die Arbeiten der Kinder in den Findelhäusern dtlrfen 

nur einige Stunden danern, und keine schweren sein. 
i) Der Ertrag dieser Arbeiten flllt in die Casse der Findel

baus-Einnebmer. Der dritte Theil dieses Ertrages wird den 
Kindern in der Spareasse deponirt, und ihnen dieser, nReh 
ihrem Anstritte ans der Anstalt, dbermittelt. 

• Am 12. Jänner 1842 wurde befohlen, den Findlingen statt 
der Colliers, silberne unabnehmbare Ohrgehänge, mit dem 
Siegel der Anstalt einznhängen, um alle Auffillligkeit zn ver
meiden, da die Ohrgehänge in den unteren Volkse1assen all
gemein ilblieh sind. 

• Am 14. März 1843 wurde den Fin(llingen der unentgeldlieh(\ 
Besuch der Communalschnlen zugestanden. 

• Am 24. April 1848 wurde es verboten, die Findlinge fernt>r 
mehr "Kinder des Vaterlandes" zu benennen. 

• Am 22. August 1849 wurde dureh lien Conseils-Präsident(\n 
des Ministeriums (Vavaignac) befohlen, ftlr den Findlings-
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dienst ein neues Gesetz zu entwerfen. Zu diesem Behufe 
wurde eine eigene Commission zusammengesetzt, die aus 
9 Mitgliedern bestand. Diese Commission veröffentlichte dber 
das gesammte Findlingswesen einen zwei BAnde starken 
geistreichen Bericht unter dem Titel: "Travaux de la Com
mission des enfants trouves, instituee le 22 Aollt 1849. par 
arr~te du ministAre de l'interieur. Tom. II. Paris. Imprimerie 
Nationale, 1850. 

• Am 5. August 1850 wurde das Regime der "Etablissements 
pour les jeunes detenus" veröffentlicht. 

Nachdem wir die Gesetzgebung, Justiz und Administration 
dOOr das französische Findeiwesen mitgetheilt haben, erdbrigt es, 
noch einige SpecialitAten desselben vorzuführen, unter welche 
1. das Aufnahmsbureau, 2. die Pnterstützung der ledi
gen Mütter, 3. die Versetzung der Findlinge, 4. die Er
ziehung und Ueberwaehung der Findlinge, 5. die Find
lings-Tutel, 6. die Anerkennung und Redamation der 
Findlinge, 7. die Beköstigung und Bekleidung der Find
linge, 8. iie Drehladen , 9. die Kinder-Colonien, und 
10. die Auslagen fdr die Findlinge, gehören. 

l. Das Aufnahmsbnreau. 

Das Anfnshmsbureau (admission a bureau ouvert), stellt 
eine berathende Commission dar, welche die Nothwendigkeit der 
Aufnahmen der in die Findelhäuser gebrachten Kinder zu benr
theilen, und dber deren Ausführung endgiltig zu beschliessen hat. 
Man hat dieses Bureau in Frankreirh wegen der jährlichen Zu
nahme der Findlingsübernahmen, und der dabei eingesehliche
nen Missbräuche ins Leben gerufen. 

Seine Einführung ,"erdankt mau der Administration der Spi
täler zu Paris, und man trifft schon in cin4'm uralten Reglement 
des Hotel-Dieu zu Lyon eiull Andeutung dieser Administrations
m&Ssregel. 
. Das Aufnahmsbureau bedient sich der Erforschung der 
Mutterschaft, ohne aUe Zwangsmassregeln, mit Ausschluss 
jeder Publicität, und Einhaltung der strengsten Verschwiegenheit. 

Digltized byGoogle 



125 

Dieses Bureau schliesst nur jene Kinder von der Aufnahme aus, 
deren Eltern eine solche Begilnstigung nicht verdienen. Es wurde 
nur gegen die MissbrAuche bei den Aufnahmen errichtet, und ist 
principiell gegen die unbedingten Aufnahmen. 

Der Nutzen dieses Bureau's ist ein ausserordentlicher, es be
droht die Miltter mit keinen Strafen; achtet ihr Geheimniss; bietet 
der unterstiltzenden Gesellschaft über die Nothwendigkeit ihrer 
Hilfeleistung Garantien; verhindert die Betrügereien der Ammen 
und Ueberbringer der Kiuder; vermindert dasVerlassen ehelicher 
Kinder; paralysirt unmoralische Tendenzen; erzielt bedeutende 
pecuniAre Ersparnisse; vermindert die ZabI der Aufnahmen durch 
seine werkthAtige Anregung der mo.tterlichen GefilbIe; erzeugt 
durch seine, den Milttem angebotenen temporAren Geldunter
stützungen, zahlreiche Zurücknahmen der Kinder aus den GebAr
und Findelanstalten; und setzt an die Stelle einer bisher blind
lings geleisteten Aufnahmszugestehung, eine, auf die GrundsAtze 
einer vemunftgemsssen Armenpflege basirende Versorgung der 
Kinder. 

Gesetzliche Bestimmungen für das Aufnahmsbureau 
vom Jahre 1849. 

An. 1. Jedes Departement muss ein Findlingsh08piz einriehten. 
Art. 2. Jede Findelanstalt muss ein Aufnabmsbureau etabliren. 

Dieses Bureau hat zu bestehen aus: a) der Oberin der An
stalt, b) dem Ortspfarrer, c) dem Anstaltsarzte, d) einem de
legirten Mitgliede der Findelhaus-Administration und e) dem 
Inspector des Findelhauses. 

Art. 3. Die Ueberhringer der Kinder stelleu sich dem Anstalts
secretAr vor. Die Kinder werden ohne Unterschied sogleich 
verpflegt. 

Art. 4. Der Secretir theilt den Ueherbringern die Strafen mit, 
welche das Gesetz aber das Verlassen der Kinder, und Ober 
falsche Angaben verhängt. 

Art. ö. Die Ueberbringer haben ihren Namen, Beschäftigung und 
Wohnort anzugeben, und an Eidesstatt zu erklären: ob sie 
mit dem Kinde verwandt, ob es ehelieh oder unehelieh ist, 
und ob sie den Aufenthalt der Eltern kennen. 

Art. 6. Ist der Ueberbringer Vorstand einer Gebmnstalt, 80 muss 
er an Eidesstatt erklären, ob das Kind in seiner Anstalt ge
boren ist. Ist diess der Fall, so hat er einen Auszug &as dem 
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Anstaltsregister der Geburten, der sich auf die Mütter und 
das Kind bezieht, vorzulegen. 

Art. 7. Verweigert der Ueberbringer die Beschw,ürung der Fra
gen, so muss er vor Gericht über folgende Puncte sich 
äossern : 

a) über den Geburtsort des Kindes, oder die Stelle seiner 
Auffindung; 

b) über die Umstände, die diesen Aeten vorangegangen, 
sie begleitet haben, oder ihnen gefolgt sind; 

c) über die Namen, die Beschäftigung, den Wohnort der 
Personen, welche ihm das Kind übergaben, und derjenigen, 
die über den Ursprung des Kindes, seine Geburt, seine Ver
lassung und deren Ursache Kenntniss besitzen; 

d) fiber die Namen, die Besehäftigung und den Wohnort 
eines oder bei der Eltern. 

Nur wenn diese Angaben erfolgen, wird das Kind auf
genommen. 

Art. 8. Jede Zurüekweisung des Eides und der Angaben muss zu 
Protocoll genommen werden, und diess von dem Ueberbrin
ger unterfertiget werden. 

Art. 9. Protocolle über Parteien, von denen sich eine gesetzliche 
Uebertretung herausstellt, sind derJostizbehürde vorzulegeu.. 

Art. 10. Die Eidesannahme oder Verweigerung ist mit dem Vor
schlage zur Aufnahme oder Zurückweisung der Partei vom 
Seeretär dem Aufnahmsbureau zu übermitteln, welches dann 
sofort zu beschliessen hat. 

Art. 11. Zur giltigen Besehlussfas:mng ist die Gegenwart von 
drei Mitgliedern nöthig. 

Art. 12. Der Ueherbringer muss seine Erklärungen noch vor der 
Aufnahme des Kindes ,"or dem Bureau wiedl·rholen. 

Art. 13. Kann er über obige Punete (Art. 4) Auskunft geben, so 
bleibt das Protoeoll im Bureau; lässt er sieh aber nur zu 
einer Zeugenschaft herbei, su wird es den Behörden zuge
mittelt. 

Art. 14. Der Ueberbringer muss Beweise über die Armuth der 
Mutter vorbringen, und die Ursachen angeben, welche die 
Bewahrung des Geheimnisses verlangen. 

Art. 15. Diese Erklärungen sind anfzuzeiehnen, und haben Be
weiseskraft. 
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Art. 16. In dem Protocolle mdssen alle UmstAnde a.ufgezeichnet 
werden, die eine spätere Erkennung des Kindes ermöglichen. 

Art. 17. Das Kind wird durch Stimmenmehrheit der Bureau-Mit
glieder aufgenommen. 

Art. 18. Das Bureau beschliesst die Zurdckgabe der Kinder: 
4) wenn die Mutter das Kind selbst erhalten kann; 
b) wenn die Schonung des Geheimnisses nicht nöthig ist; 
c) wenu sich eine etwas vermögende Mutter weigert, 

etwas zur Erhaltung ihres Kindes beizutragen. 
Art. 19. Eine vollzogene Kindesaufnahme kann, wenn die Mutter 

später in bessere Verhältnisse kommt, zurückgenommen 
werden. 

Art. 20. Das Bnrean beschliesst die Aufnahme eines Kindes mit 
der Formel: "Dieses Kind ist nnter dem Siegel der Ver
schwiegenheit aufgenommen." 

Art. 21. Die Bureau-Mitglieder und der SecretAr haben das Ge
heimniss auf das strengste zu bewahren, und ihre Protooolls
&elen ddrfen, einen falschen Eid oder Betrug ausgenommen, 
nie juridisehen Verfahren zur Grundlage dienen. 

Art. 22. Mdtter, die sich erklären, gegen Erhalt einer Unter
sttltzung die Kinder selbst zu dbernehmen, darf das Bnrean 
betheilen. 

Art. 23. Jede Hinterlegung oder Verlassung einos Kindes gegen 
die gesetzlichen Anordnungen, ist als Kinderaussetzung oder 
Beeinträchtigung des Civilstandes zu bestrafen. Diesen Stra
fen unterliegen auch Mütter, die sich weigern, die ihnen 
vom Bureau zurückgegebenen Kinder zurückzunehmen, oder 
einen aliquoten Beitrag zu seiner Verpfleguug zu leisten .. 

Art. 24:. Falsche Eide und Declarationen sind als Bevortheilungeu 
des Staates oder als Aussetzungen a.bzustrafen. 

Art. 25. In Fällen eines solchen Strafausmasses kann der Ge
richtshof unter dem Titel "einer Verurtheilung in den Scha
den und in die Interessen" eine Geldstrafe von 500 bis 
1000 Frcs. zn Gnnsten der Findela.nstalt verhängen. 

2. Die Unterstlitnng der ledigen Mitter. 

Die Unterstützung der Mdtter (Seoonrs BUX filles-meres) ~ 
schloss das Aufnahmsbureau zur Verminderung der Kinderauf-
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nahmen, weil durch sie manche Mfltter bewogen werden, ihre 
Kinder in die eigene Pflege zu flbernehmen. 

Die ersten Spuren dieser Unterstfltzung nndet man schon 
im 8. Jahrhunderte, als eine Massregel, welche in dem vom 
Erzbischofe Darthius errichteten Findelhause in Ma.iland ein
geführt wurde. - Da.s Gesetz des National- Conventes vom 
28. Juli 1793 erklärt, dass jede Mutter, die ihr Kind selbst in 
Pflege nehmen will, ein Recht auf die Staatsunterstfltzung habe. 
Das Gesetz vom 17. December 1797, das die Errichtung von 
P6egehäusern für Findlinge anordnet, hob diese Art der Unter
stützung wieder auf. Das Gesetz vom 19. Jänner 1811, das die 
Geheimhaltung der Geburten und die Errichtung von Findelhäu
sern mit Drehladen anbefahl, machte die Nlltiunal-Unterstfltzung 
überflüssig. Da aber diese letztere Anordnung eine ausserordent
liehe Vermehrung der Findlingsaufnahmen erzeugte, gedachte 
man durch die Unterstützung der ledigen Mütter diesem Uebel
stande abhelfen zu können. 

Die erste Veranlassung zu diesen Unterstützungen gab die 
erfolgreiche Wirksamkeit des "Vereines der christlichen Mutter
liebe" (Sudele de cliarite maternelle) in Paris, der aus FraueJi 
bestand, welche eheliche Mütter unterstützten, wenn sie sich her
beiliessen, ihre Kinder durch neun Monate zu säugen. 

Die ersten Unterstützungen vertheilte der Generalrllth der 
Hospitäler von Paris, bei Gelegenheit eines durch einen Polizei
commissär aufgenommenen Protoeolles folgenden Inhaltes: "Arme 
Mütter, welche sieh erklären, ihre unehelichen Kinder'selbst zu 
verpftegen, sollen eine Unterstützung aus der Munthyon'schen 
Stiftung erhalten." 

Später deutete Gasparin, Minister des Innern, in seinem 
Rapporte vom 5. April 1837 "üher die Spitäter und Wohlthätig
keitsanstalten von Paris" auf den grossen Nutzen dieser Unter
stützungen hin. 

Schon am 7. März 1838 legte Valdruche dem General-Con
seil der Spitäler von Paris eine Rechnung f6r 155 unterstützte 
Mfltter mit 3047 Fr. 50 Cent. vor. - Am 31. JAnner 184-0 wnr
den die Findelhaus-Administrationen aufgefordert, solche Unter
stfltzongen zu leisten. Von den 86 Departements Frankreichs 
hatten (J. 1848) 52 Departements die "Secours aUI fines-meres" 
adoptirt; 34- aber diese Unterstfltzung verworfen. Der Nutzen die
ser Unterstützungen erhellt aus den folgenden statistischen Daten: 
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«) In den 52 Departements, welche den Seeonrs aux filles
meres eingefilhrt hatten, wurden bei einer Population vun 
18.866,030 Einwohnern 4,4,,916 Miltter unterstü.tzt, und man 
zählte dort: 

I Findling auf 4,20 Einwohner, 
1 Verlassung auf 4,9 Geburten. 

~) In Jen 34, Departements, welche den Secours aux filles
meres nicht einführten, wurden bei einer Population von 15.328,845 
Seelen keine Mütter nnterstützt, und man zählte dort: 

1 Findling auf 296 Einwohner, 
1 Verlassung auf 32 Geburten. 

Bis zum Jahre 1853 wurden seit der Einführung dieser Un
t!;rstützungen 88,629 ledige Mntter unterstützt. Da diese Unter
stützungen aber nur bis zum Ende des 2. Lebensjahres der Kin
der verabreicht werden, und ihre Höhe beinahe nur die Hälfte 
des Kostgeldes fftr Findlinge beträgt, so sind die Summen leicht 
zu errathen, welehe dureh sie den Findelhäusern erspart werden. 

Die Art und Weise, nach welcher diese Unterstützungen ge
leistet werden, ist sehr mannigfaltig: 

a) Die Mütter werden bis zur Aufnahme ihrer Beschäftigun
gen nnterstützt. 

b) Die GeldnntersUltzungen dauern 2 Jahre und betragen 
die Hälfte der Findlings-Kostgelder. 

c) Den MIttern, die ihre Kinder nicht bei sich beherbergeu 
können, aber sie doeh nieht dem Findelhause überlassen wollen. 
besorgt das Findelhaus Kostammen aus dem M uni ci p a l
Ammen-Etablissement (Strasse Saint-Apolline), zahlt die
selbe, und die Mütter verptlichten sich, diese Beträge ratenweise 
an die Findelanstalt zurückzubezahlen. 

Der ämtliehe Vorgang bei der Bestimmung dieser Unter
IItütznngen durch das Aufnahmsbureau ist folgender: 

a) Der Präfeet zeigt jährlich dem General-Conseil dasMaxi
mnm und Minimum der Beträge an, über die nach dieser Rich
tung hin verfügt werden kann. 

b) Das Bureau-Comite lässt durch Damen die Ueberwachung 
dieser Unterstützungen vornehmen. 

c) Das Bureau stellt die Anträge ftlr Unterstützungen. 
d) Das Bureau kann über Verständigung des PräfectclI 

KiudswAsche vertheilen. 
() Das Bureau kann aUe 3 Monate Aufzahlungcll bewilligen. 
Kleel, FiJulelh. Kuropa'.. 11 
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/) Setlea un&ers&dl&\e )lüUer ihre Kinder 81l8.. 8C.l wAt'tln ~it' 
uaeh U. 349 und 35% d~ rode peaal bestraft, 

9) Das ADfnahmsbureau steht mit dem a~meiDe1l W obJ
tbltigkeitsburean in stett'r r ebereio.qtjmmun~ . damit DopJ'f"l
llnterstdtlnngt'n vt'rmif'deD wt'rdt>n. 

Ia) Das Bnreau zahlt lIitter. die ihre Kinder aaugea. besstor. 
;) I h\~ Ru""au untt>n;tützt in SothOOlen aoeh EhefranPD. 

:t I\it> \' .. rst>taun~ der Findlin~t>. 

~int" \\'t"ill!rt> ~1 des fruaI4l8iechen GoaVl"I'IlftlleDts. 

:AUf V t'lfmindt'ru. dt'f Findlinpufnahmen. bildete die Aaord
,nullt der V E'fSt'U un~ d .. f FindlingE' (deplaeelDellt) aafGrud
l~ t\iDl"~ llinistt'rialdtC~tes roaa %1. Juli 18%7. - Indem dit' 
It\'ltiennlft ftint' peoriOOiSt'ht- \"t'rse~ der Fiadlinp TOll ihreu 
Ufl'Pf\l~litbf'n Kostortea in entferntere Departemeats _befalal. 
l'Hbnt\tt' sit.' mit Hnmd darauf, dass riele lI6tRr aus ~k
!lit'htt'n ihft' Kindl"f vor ,ll"f Dutthfibrung diesef ~ liebt-r 
in dill l'irnE' l\h..~\~ üht'mebmen rirden. ~ ~ bau.
lli,'h in ihl'l'r \"onuL~.;i('ht 8uth nieht ge1iucht. delUl ucIllI. ~ 
Wattevillt' wunl6D dn~h diese "eJ'8fItADpD TOllt Jahft 1830 
bill 1835 in 60 I\t>.,.nements 3%.608 Kinder VOD ihren 1I1tterD 
Inrd~kgt'''OIIUIlt'n nnd dem Staate über % Vminnen Frues er
~part. na.s Altt'f der l"elSt'Utt'n Iü.dt>r und i~ ~"auJal stellt. 
Ilit'h in fo1gender Wei~: 

\\\0 1 Tag bis ! Jahl'N ... "" ... " 9879 
.. ! J~n.. 6 . " " ". "... 8110 
.. 6 .. 9 "'" """""" 7661 
.. 9 .. I! .... "."."" 6958 

Totale. " " " 3!..60S 

In einigt'n Ilt-plU1ements ~trug die Zahl der Drie~ 
wenen Kinder ,lie Hllfte. in andeMl Y., in maaehen sopr ~~. 

In den 60 Detpartt'ments. wo die \" e~ roIlqea 
wurde. kam : 

I ~'indliDg ur -W% Einlrulmer. 
I r t'flassong ur -l5 Gebarten. 

In den 26 Departemeau. wo die y~ aieltt SWI

".md. kam: 
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I Findling auf 275 Einwohner, 
I Verlassung auf 31 Geburten. 

181 

Die Furcht der Mütter vor den Versetzungeu ihrer Kind,.r 
bat somit oft' ... nbar dip FiudlinJtflallfnahmpn '·flrmindert. 

~. Dip I<:r1.it'hllog lind rphprw8rhung dpr I<'indlinge. 

Man hat in Frankreich auf Grnndlage des Decretes Napo-· 
le0D8l. vom 19. Jänner 1811 folgendp Anordnungen bei der Er
ziehung der Findlinge getroft'en. 

A) Mauregela., die physische Erziehung betrefflInd. 

a) Die Neugeborenen müssen durch Ammen gesAugt werden. 
b) Die Findlingp müssen nach 72 Stunden an Landammen 

gegeben werden. 
e) Die Ammenbesorger (menPlJrs) müssen fdr das Land- und 

Haosammen-Contingent sorgen. 
d) Die Ammen m11ssen mit den Anstalts-OrnnihnR oder mit 

dpr Eisenbahn in ihr Domicil oefördert werden. 
e) Die kranken Findlin~ erhalten unen~pldlirhe Behand

lung und Arzeneien. 
h Die Landammen müssen die Zustimmnng ihrer MAnner 

zur Uebernahme von Findlingen darthun. 
g) Diß Landammen mdssen vor ihrer Abreise aus der Anstalt 

Irztlieh untersucht werden. 
A) Alle Findliuge mORsen nMh IIpm Ende des dritten Monats 

geimpft werden. 
i) Die Landammeu erhalten für die Findlinge das vorge

sehriebene Wickelzeug (layettes), WAsche und Kleidung. 
j) Für kränkliche Findlinge wird mehr Kostgeld bezahlt. 
It} Die Landammen erhalten ein Reisepausehaie. und nach 

dem 9. Monate und 12. Lebensjahre eine Gratifieation. 
I) Alle Strafen, die das Gesetz flber Personen verhlngt, 

denen Kinder anvertraut werden, finden ao~h aof die Kostparteien 
der Findlinge ihre Anwendung. 

R) Kaur.geln, die ibrigen Zweige der EniehDn, betreffend. 

4) Die Declaration derG ... burt muss vor einem "oftieier d"tat'" 
geaebehen. 
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b) Die Findlinge trilgen, um Yerweuhslungen zn verhindern. 
Li8 zum Ende des 12. Lebensalters Collier. mit einem Mellailltm 
UD;l dep Hals, 

c) Der SeeretAr muss von jedem abgesendeten Findling liei
nllnNamen, die Chiffre des Colliers, und die mitgegellenenObject~ 
in ei~ Register eintragen. 

d) In das FindlingsLuch werden die Notizen des IRegister8, 
. der, Name des Vormundes, der Pftegeeitern, die Impfung, die 
Zll.hIÜDgsbesti\ti~nn~, Ilie 'Hratifieat1onl'll und der Tod des Kinde!" 
eingetragell. 

e) Die Findlinge werden nur dann nach dem katholischen 
Rit~~ . getauft, wenn sie kejne I;leclarationen üuer einen anderen 
Cultu~ mitbringen,' \I'ach welchen die .Mütter wüuschen, dass sie in 
tlemselbe'n ~riogen werden sollen .. 

, /) Di~ Findlinge Meiben bis zum 6. Jahre bei den Land
ammen, dann kommen sie zu Bauersleuten ~~er Hapdwerkern, 
wo sie bis ZUlU 12 . .Jahre bleiben. Di~ Leist\Lllgen der letzteren 
werden honorirt. 

f/) Pi." Parteien mtlssen die Kinder in die Se,hule schicken. 
Dllf Unterricht und die dazu nüthigen Behelfe sind uneJ,ltgeldIich . 

. ' l~), Die Ptlegeeltern haben auf den Findling vor allen übrigen 
Personen ein Vorrecht. 

1) Die Administration schliesst mit den Lehrherren der ~'ind-
• , ," I • , • 

linge Contracte ab, nach welchen ihnen ihr Verbleiben bis ZUll1 

25. Le1,lensjahre, und ein Probemonat, nach w.eIchem sie den 
Finliling' zu~rickge uen können,' zugestanden wh·tl. Die Lehrherrtm 
müssen sich verpflichten, die Findlinge nur in d~r Ilccordirten 
BeschAftigullg zu 'unterweisen, sie gut zu halten, ihnen einen 
zweckentspi'echimden Unterricht und eine gute moralische und 
reiigifJSe, l4Jr~iehung angedeihen, und ein Bett fIlr die llileinige 
BeuützlUlg zllhtmrnea zu lassen. Nach Ablauf des Probemonate:s 
werden diese Oontraete in dem Placirungsbnreau der Anstalt no
tef.~mgt~ Di~. Fiudlings-Inspectol'en mfiBsen die Lehr-Findling" 
s~ch~ u~ Jahres. inspiciren. In den Prov:iDZ~n und auf dem 
Laude geschieht .liess durch die LocalLehörden. 

j) Für schwächliche oder krüppelhafte Finillinge Lesteh"n 
in··den FindelMllsem Ateliel"lj, in denen sie zweekentsptechend 
bttaltlliftigt weIden., 

k) Die Findlinge stehen dem MlI.rine- oder Kriegsminister 
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JIIf Disposition. sie können zum Flotten-Militär ~der ~um Ooloni
Mtions-Dieoste verwendet werden. 

I) Die Findlinge stehen unter der Obervonnundschaft -der 
AdminiRtrativ-Commissionell der FindelhAuser, de~n Mitglieder 
mit den speciellen TutelIen betraut werden. 

Man hat versrhiedene Erziehungsmethoden für die Find-
linge in Fraokreitlh vor~blagen, als: ' . . 

tJ) die Findlinge zur Marine m verwenden; : 
b) die Findlinge in eigenen RrziehangshAusefn aRszobildt>n.; 
c) die Findlinge in Aekerbau-iColonien nntenubringtm, !nnd 
d) die Findlinge der Armee einzuverleIben. 
ad .) Scnvohl das Reglement des Dirootoriums '(30 tentd!!f' 

an ·V). sowie das Gesetz Napoleons I. vom 19. JAnnar 1St l ~
~timmten, dass die ~ndlinge der' M B ri n e einverleiM wtlrden 
MUten. M.Lelong, Goneralmth des Departemenb~ ßa~s8fi:.'Pyrelief'R 
(18.12). und mehrere Oceonomisten vermeinten,dass es d8S''Mtf' 
sei, die Findlingp zu Matrosen der ·Kauffahrteischiffe, 'und d~r 
Flotte· auszubilden. Sie glaubteu, 'dli8s dadureb die'Findlings
Reelamationeu au(hl\ren, und die letzten Schwierig~eiten der 
Reerntirnng an den Kilsten und in den Blfen beseitiget Wdrden. 
Fnlhzeitig zum Seedieost verwendet, ·wdrden sie ttebtige Matro
sen, und kein ander.es Yaterlaod haben, als ihr Sdtöf'u1ld Frank
reieh. Diese Pressung der Findlinge zur Marine besteht nur' auf 
dpm Papier. Wie will man jene Tausende von Findlingen, 'die 
alÜ allen Punrten Frankreichs zerstreut leben, llD die MeeresbAfen 
f{eleiten? Welche ungeheuren Auslagen wOrden. diese Reisen, 'lind 
die Einrichtung vou Depothiusern ffir die Findlinge an deu Mee
resktisten vel'1ll'8&Chen? Bedarf die Marine so vieler Illdividuen? 
Welche traurige Rolle wfirden sie auf dem Schiffe spielen? Ver
achtet von ihren Cameraden, von ihren Chefs schlecht behandelt, 
1I11rden sie, abgesehen davon, dass man sie zu einer herabgewdr
fHlrten Rare stempeln wdrde, nie g~chickte Matrosen liefern. 

ud b) Das Unpraetische der Erziehung der.Findlinge in ~'c,~ 
neD ErziehungshAusem werden wir bei den Rcl'ormen der Findel~ 
hAnser darthun. 

ad c) Die der Erziehung der Findlinge i~ Ack~r.b~~~ColoDien 
(las Wort re(leten, ,sprachen sieh folgenderma~seD' aus:. "enseren 
c'olonien mangelt es. an Pflanzern, ihre Bewohner werden zu Tau
~enden weggeraft't, der Negcrhandel ist" ~chwierig und liefert 
nicht die geschickten Hände, deren (lie Hebung der Agiicultur 
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bedarf. Sehieken wir die Findlinge in die Colonien, so werden 
sie sieh dort frühzeitig acclimatisiren. Die Oolonie von Algier 
hat eine schöne Zukunft, warum schicken wir zu ihrem Gedeiheu 
nicht die Findlinge hin? Das, was der afrikanischen Sonne, dit· 
unter Roms Herrschaft so fruchtbringend war, fehlt, das sind 
geschickte Anne. Seine ungeheure. FlAchen, die das alte ltalieu 
nitbrten, harren nur der Bebauer, um jene dagewesene Fruchtbar
keit wie(ler aufleben zu machen. Unsere Findlinge, noch jung 
nach Algerien versetzt, wdrden dort eine treftliehe agrioole Bil
dung erlangen, sie würden nauliche Ptlanzer, spAter Besitzende 
werden, sie wdrden sieh vereheHehen, Kinder zeugen, und nach 
Ablauf mehrerer Jahre den Kern einer tdchtigen Bevölkerung 
liefern." (Terme.) - Diese Ansieht ist verwerflich, weil sie dem 
Negerhandel nur einen Handel mit W ei88eD substituirt, uDd Ko
steD verursachen würde, die mit den angerühmten Vortheilen in 
einem oft'enen Missverhältnisse stünden. Frankreich hat in seinem 
Mutterlande noch 80 viel unbebaute Ländereien, dass es wegen 
einer passenden Verwendung der Findlinge nicht in Verlegenheit 
geritb. 

1&4 d) Die Massregel. alle Findlinge dem Militär einzuver
leiben, könnte nur in einem despotischen Staate mit zurückgehal
tener Civilisation bevorwortet werden. Was sieh in Preussen 
noch unter Friedrich 11. ausfllhren liess, ist seit der Revolution 
von 1830 in Frankreieh unmöglich. Die Findlinge, als speeifisehe 
Kaste der Armee einverleibt, wllrden dort eine emiedrigendt' 
Stellung einnehmen. Bedarf llberhaupt die französische Armee 
zu· ibrer Completirung der nIlgemeinen Assentirung der Findlinge? 

Alle vorgefübrten Erziehungsmethoden fehlen darinnen, das!o1 
sie den Findlingen AusDahm8StelhllJ~en zuweisen. 

(·llIassregela. die Ueberwllcbung der Io'intllinge betreffend. 

Die von den Administrativ - OommissiolMl der Findelhäuser 
bethltigten Erziehungsmassregelll mÜSSl'1I einer (' t' b erwach u ng 
(Surveil1snce) unterzogen werden. 

Diese Ueberwachung il:lt in Frankreit'h eine duppdte: !/) l~illl' 

officielle und b) eine private. 
a) Die officielle Ueberwachung wird durch die: ~) 111-

Itpeetoren lIer Fimlelhi\u1lcr, und~) durchdieLocalbehördell 
,·~rmiUelt. Fnter Ilell LoealbeM\'(l~n wt.>rden meistens die Mllire'!\ 
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der reepeetiven Gemeinden UD Domieil der FindliDge beaD
spraehl 

6) Die private Ueberwachung wird dureh: «) religiöse, 
oder P) durch ci vile Patronate und Vereine gehandhabt. 

Die Ueberwaehug der Findlinge durr.h Inspectorell wurde 
CCirealar v. 12. Mirz 1839), mit Ausnahme von vierDepamments 
(Ie Cher, la Haute-SBÖne, 1a Seine, las Vosges), in allen dbrigen 
Departements ausgefdhrt. Man besoldet 89 Inspectoren mit einem 
Kostenaufwande von 226,600 Fr. pr. Jahr. Die Gehalte der ein
zelnen Inspectoren wechseln von 800-3000 Fr. Die GeschAfte 
dieser Inspectoren sind sehr mannigfaltig. Sie waehen dal1lber, 
dass die Ammen nicht gewechselt werden; dass keine Untel'lchie
bangen der Kinder Platz greüen; dass rechtzeitig Arztliche Hilfe 
angerufen werde; dass die Ptlege vorschriftsmAssig gedbt werde; 
dass die WA.8ehe ud Kleidungen rein bewahrt werden; dass man 
die Impfung besorgt; dass der Schulbesuch stattfindet; dass die 
Lehreontraete pdnctlich erfdllt werden; dass Todesfllle sogleich 
~ezeigt werden, und in diesem Falle alles dem Findlinge Gehö
rige der Anstalt pdnctlich zurdekgesendet werde. 

Die ThAtigkeit dieser Inspectoren wird durch einen Ober
lDspeetor oontrollirt. 

Die beste Ueberwaehung bleibt immer die durch Find
lings-Patronate am Domicil des Findlings, weil sie in jedem 
110mente wirken kann. 

5. Die Findlings-Tutel. 

Soll die Erziehung und Zukunft der Findlinge sichergestellt 
werden, so muss man ihnen eine werkthAtige, aber keine bloss 
nomioelle Tutel (tutelle) angedeihen lassen. 

Diese Tutel wurde in Frankreich, je nach dem herrschenden 
flogvemement, verschiedenen AutoritAten dbertragen. - Unter 
Franz I. (1530) dbertrug man sie in Lyon den VorstAnden der 
Hospize. - Das Gesetz vom 23. frimaire, an V, dbertrug die Tutel 
den Prtsidenten der Municipal-Administrationen. - Das organi
sche Reglement vom 30. vent6se, sn V, betraute damit proviso
risch die Administrativ-Commissionen der FindelhAuser, defi
nitiv aber erst das Gesetz vom 15. pluvi~e, an XlI. 

Naeh der Einführung der Versetzug der Findlinge wurden 
die Klagen dber die schlechte Findlings-Tutel 80 laut, dass man 
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~!l!:l bisherige Geset.z über. die Tutel einer Discussion unterwarf, 
und in demselben folgende Pßichten für die Vormünder feststellte, 
als: IX) Unterbringung der Findlinge bei den Ammen oder Kost
parteien; P) Ueberwachung der Findlinge an diesen beidenOrten. 

Aber die A<lministrativ-Commissionen bekümmerten sich 
um ihre Mündel so wenig, dR8s Fälle vorkamen, wo sie ihre 
Mündel wegen der Milimrpßichtigkeit vorführen sollten, und nicht 
einmal wussten, wo sie sich aufhielten. - Was war die Sebuhl 
dieser illusorischen Tutel? Die ausserordentliche Zunahme der 
Findlinge durch die Drehladen, und die Versetzungen der Find
linge, welche sie na('h allen Richtungen zerstreuten. Wie sollten 
auch wohl die wenigen Mitglieder der Administrativ-Commissionen 
so viele tausende Findlinge tutelarisch überwachen haben 
können? 

Das Gouvernement, betroffen von dieser Insufficienz der 
Findlings-Tutel, erliess am 19.Jänner 1811 ein neuerliches orga
nisehes Statut, allein dessen ohnerachtet sieht dieser Theil der 
Administration noch immer einer dnrl'hgreifenden Reform ent
gegen. 

6. Dir Anerkennung und Reclamation der Findlinge. 

a) {Tm die Wil',lcrrrkennllng dllr Findlinge zu ermögli
ehl'n, werden hei den Anfnahmrn drr Kinder alle Erkennungs
zeirhen, die man an ihnen oder hei ihnen findl't, in ein eig('nl's 
RIU·h eingetragen. Die Fehler früherer Jahrhunderte werden gl'
gpnwärtig nil'ht mehr begangen. Es ist bekannt, dass, als nil" 
Fran von Epinay die beiden ('rsten Kinder Jean Jaeques Rosscan's 
aus dem Findelhause zu sieh nehmt'l} wollte, diese nicht mehr 
aufgefunden worden konnten, obgleich Rousse&u bei ihrer Ablie
forung bestimmte Zeichen in die Windeln gemacht haben wollt('. 

Um die Spur der an die Landammen abgegebenen Findlinge 
nicht zu verlieren, und ihre Austausehungen hintanznhalten, bin
det man ihnen um den Hals eine Schnur mit einem numerirten 
Rleiplättchen, das bequem unter den Kleidern verborgen werden 
kann. Die spätere Anwendung der Ohrringe musste ans Gesund
heitsrücksichten wieder unterlassen werden. 

b) Rer lamationen der Findlinge werden, mit seltenl'n 
Au~nahmen, nur dann bewilligt, ",enu den Findelhäusern die 
gehal,tt'n Auslagl1n für sie "ergütet wer<len. In Frankreich wird 
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auch desshalb jährlieh nur von 100 Findlin~en rincr redamirt . 
.Jedes zehnte reelamirte Kind war ein ehelieh"!l, und es wurden 
mehr Knaben als Mädehen reelamirt. 

Im Jahre 1851 wurd('n rerlamirt 3322, 

" " 1852" " 3737, 
" " 1853" ,. 4-:l90. 

7. Oie Beköstigung unll B'ekleiclung der Finqlioge. 

Ueber Ilie Bekl)stignng nnq Rekleillnng eier Findlinge wer
Ih-n wir h(-i d(-u Reforml'n drr Findelhäuser das Nüthige mit
theilen. 

R. Die Orehladen und ihre Erfolg ... 

Oie Drehlade (la tonr, Orehscheibe, Winde, Schalter, Tril
ler) stellt einen an drn Findelhänsern angehrachten Appamt dar, 
der ans einem ausgehöhlten Cylinder von Holz hesteht, Iler sich 
11m seine Ale dreht. Bei Tag ist seine conycxe Seite ge~()n die 
Strasse, die concave (aufnehmende) aber gegen das Innere der 
Anstalt gekehrt. Zur Seitecles Cylinders befindet sieh ein Glocken
zug, den die Partei anzieht, sobald sie das Kind in die Aushöh
lung gelegt hat. Mit dem Schall der Glocke dreht sich Ilie Ans
hi,hlnn~ gegen das Innere der Anstalt, woranf es von drn harm
herzigen S('hwesh-rn ans der Tour genomm .. n wird. Noch nnt("r 
Vincent ele Paul kannte' man in Frankreh'h flie Orehladen nieht. 
Oie erste Orehlade moderner Form wurde in ch-m MailAnder Fin
.l .. lhause eriitrnet. Andeutungen dazu finelet man vor elen Kirchen 
zu Trier, ArJes, Rouen u. s. w. in der Form "on MarmorsC'halen. 
lind in Paris in eier Form von Kinderbettehen. Die erste Dreh
lade Frankreichs wurele in Lyon im J. 1804, die zweite in Paris 
im". 1812 errichtet.. 

(I) Einfluss der Drehlatlen auf tlie Vermehrung der Findlinge. 

Die Zahl der Findlinge betrug noch vor dem Bestande der 
tour im J. 1784 nach Neeker nur 40.000, nach detn Decrete Na.
poleon's 1. (19. Jänner 1811) aber, im J. 1833, schon 130.945. Dil' 
OeneralrMhe, von der Regierung angegangen, .lic (Trsachen die
ser Vermehrung zu bezeichnen, beschuldigten die Findelhäuser 
mit ihren Drehladen 81s solehe. In Folge dieser Erklärung wurde 
eine Verminderung der Drehla.den (1833) angeordnet. 
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Im Jahre 1836 sanken die Aufnahmen auf 109,656. 
" " 1840 " " " ,,96,269. 

Diese Verminderung hielt bis zum J. 1845 an, obgleich seit 
1833 die Population um zwei Millionen zunahm. 
Im J. 1833 kamen auf 32.560,934 Einwohner 130,945 Findlinge 
" ,,1845 " ,,3~.194,875 " 96,580" 
" " 1833 kam also 1 Findling auf 248 Einwohner, 
., ,,1845 " ,,1 "." 353 " 

Interessant sind die Resultate, welche die einzelnen Depar
tements mit ihrenFindelbAusern mit und ohne Drehladen, bezOg
lieh der dort stattgefundenen Aussetzungen, Oeburtt'n und 
Population lieferten: 

In 38 Dep. ohne Dreh1a\den karul Findling llnf 372 Einwohner. 
,."" " " ,,1 Aussetzung" 47 Geburten. 
In 34- DeI" mit Drehladen kam 1 Findling anf' 287 Einwohner. 
" " "" " ,,1 Aussetzung" 25 Geburten. 
,,11 "" " ,,) Findling ,,307 Einwohner . 
. , " " I Aussetzung" 34 Geburten . 
. , :l " ,. " 1 Findling ,,450 Einwohner. 
" " "" " ,,1 Aussetznng " 50 Geburten. 

86 Dep. 
Es kamen also in den Departements mit Drehladen mehr 

Findlinge und Aussetzuugen vor, als in den übrigen. 

Die meisten Austletzungen kamen in den Departements 
mit den grossen Centren der Bevölkerung, und in jenen mit der 
ärmsten vor. Die wenigsten Aussetzungen kamen in den De
partements mit starken Garnisonen in den Grenzen des Festlandes, 
und in den ackerbautreibenden Departements vor. 

b) Einflu8S der Drebladen auf die Kindermorde. 

J lie Drehladen wirken auf ,lie Verhütung der Kindermordt' 
nieht ein, diess beweisen zahlreiehe statistische Ergebnisse. 

(l) Länder mit Drehladen zeigen me h r Kindermorde, als 
solche, die keine besitzen. So kommt (Remaele) in Frankreich 
I Kindermord auf 326,530 Einwohner. - in England, da. .. 
keine Drehladen besitzt, I Kindermord auf 805,903 Einwohner. 

P) In einem und demselben Lande weisen die Provinzen 
111 i t Drehladen me h r Kintiermorde aus, als jene, wo sie fehlen. In 
Belgien kam \"001.J.1826-1829 in denProviuzen mit Drehladen 
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1 Kindermord auf 109,942 Einwohner, - in denen ohne Dreh
laden 1 Kindermord auf 136,662 Einwohner. 

T) Das Vorkommen zahlreicherer Drehladen vermehrt 
gleichfalls die Kindennorde. 

Frankreich hatte in der Periode von 1826 -1835 bei einer 
Bevölkerung von 32,000.000 Seelen, 171 Drehladen und 98 
Kindermorde, also 1 Drehlade auf 187, 134 "~inwohner, und 1 
Kindermord auf 326,530 Einwohner; während Belgien in der
selben Periode bei einer Bevölkerung von 4-,142.000 Seelen, 
14 Drehladen und 7 Kindermorde, ~Iso 1 Drehlade auf 
230,11 I Einwohner und 1 Kindermord auf 613,333 Einwohner 
zAhlte. Frankreich zeigte somit bei einer grösseren Anzahl von 
Drehladen eine 2'/,mal grössere Anzahl von Kindermorden, als 
Belgien, das nur wenige Drehladen besitzt. 

c) Einfluss der Drehladen auf die Aussetzung"n. 

Die Zunahme der Kinderaussetzungen in einzelnen J)eplute
ments in den letzten Decennien kann nicht der Auftassung der 
Drehladen, sondern nur lier allgemeinen Zunahme der Verbrechen 
gegen die persönliche Sicherheit zugeschrieben werden. 

Die ziffermAssige Darstellung dieses EinllU88es wirll aus der 
~tatistik Frankreichs ersichtlich werden. 

d) Jo;infhlSIl '«'ter Drehladen auf die Todtgebol'lluen. 

llit der Zählung derTodtgeborenen hp,gann man inFrankreil'h 
f:'rst im Jahre 1839. 

In fler Periode von 1839-1853 kamen unter 14-,503.541 GellUr
ten 464,100 Kinder todt zur Welt, das Verhältniss der TouLgebore
nen zu den Geburten stellte sich also durchschnittlich wie 1 : 31'a' 
DiegeringsteAnzahl TodtgeborenerzeigtedasJahr 1839, 1 : 34 ~IO; 
die höchste Anzahl Todtgeborener zeigte das Jahr 1853, 1 : 24' '10' 

In 36 Departements, wo 58 Drehladen aufgelassen wurden. 
war dau; Jo:rgebniss dt>r Totitgeborenen über obiger Durl'bsl'hnittH
zahl (l : 31,.). 

In den 50 Departements, wo 107 Drehladen aufgelasäeIl 
worden, war das Ergebniss der Todtgeborenen unter obiger 
Dorchschnittszahl (I : 31,.). 

Die Auftassung der Drcbladell hat auf die Verminderung eier 
'I'o,ltgeborenen einigen, obgleich variablen Einftuss. 

In den D('pnrteIllent~, welche die grossen Centrt'u der Be"ül-
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kerun~ I'insehliessen, kam nie grö8f1te Anzahl von Tod~ebore
nen ,·or. 

9. Die Kinder-Colonien. 

Frankreich ist, mit Ausnahme der Niederlande, daR einzige 
Land, das fdr verurtheilte jugendliehe Verbrecher,' tor unmora
lische eheliche und uneheliche Kinder, fdr Findlinge und Waisen, 
. Anstalten behufs ihrer agrieolen, industriellen und mom1iseben 
Erziehung besitzt, welche man "Colonien" nennt. 

Diese Colonien zerfallen: a) in Präventiv-Anstalten, und 
b) in eorrectionelle Anstalten, von denen die letzteren wieder 
entweder:~) Staatsanstalten, oder ß) Privatanstalten sind. 

a) Die Präventiv-Anstalten, oder Ackerbau-Colonien 
(Colonies agricoles), beabsichtigen durch geeignete Erziehungs
Methodt'n, die Kinder so zu bilden, dass sie sich seIhstständig zn 
erhalten verruügen. M. Flos, Pfarrer zu Baneonvil1e, hat imDcpar
tement der Mosel die erste, AbM CoHet in der Nähe von Lyon 
flie zweite Ac-kerhau-Colnnie errirhtet, nnd M. Huerme de Pom
lIlC usc hat sie der Erste llesc·hrichen. De Fellen berg aber ge
bührt das VerdienRt, in Europa das erste Modell für oine Aeker
banschule zu Hofwyl im Canton Bem geschaft'en zu haben. Diese 
Oolonien wurden durch reiche Private, gemeinndtzige Associatio
nen, Priester und wohlthätige Patronate gegrdndet. 

b) Die Correetions-Anstalten oder Besserungs-Colo
ni ('n (Colonies penitentiaires) dienen zur sittlichen Rehabilitation 
und Erziehung jugendlieher Verbrecher (jeunes detenns). Sie 
wtIrtlen auf Kosten reicher Privaten, Religiosen, wlIhlthätiger Ge
~ellschaften oder des Staates erriehtet. 

Das Regime dieser Anstalten wnrde durch pin Gesetz vom 
5. Angust 1850 geregelt. 

Tableau 
der 11ft" er· tl • I • Die D 1ft r raD" r t' I ~ h. 

A) Be.lleruu ••• ., ••• a1en. 

I. Prlvat·AnRalten. 

(1) Fdr Knaben. 

I. Mettray (Dep. ludre etLoire). 4-. Saitit-Foy (Dep. Dordugue). 
2. Marseille. .5. Petit -Qne\'illy (Dep. St:iue 
3. Bordeaux. Infer.).' 
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6. Ostwald (Dep. Bas-Rhin). 12. Bou8Saloque (Dep. Allier). 
7. Val d'Yvre (Dep. Cher). 13. Fougombault (Dep. Indre). 
8. Citeaux (Dep. Cdte d'Or). 14. La Loge (Dep. Cher). 
9. Onllins (Dep. RMne). 15. Les Matellas (Dep. H'rault). 

10. Petit-Bourg (Dep. Seine). 16. Le Pezet (Dep. AveyroD). 
11. Saint-IlaD (Dep. Odtes-clu- 17. Toulouse (Dep. Toulouse). 

~orll). 18. Villete (Dep. Ain). 

hl Für Mädchen. 
19. Bordeaux. 23. L'etabliss. sl'ec. de Rouen 
20. Marseille. (Del'. Rouen). 
21. Strassbourg. 24. Saint-Foy (Dep. Dordogne). 
22. La solitude du Nazaret (Dep. 

Herault). 

U. staats· Anstalten . • 
a) Für Knaben. 

l. Ohiavari (Dep. Corse). 6. Paris cRoquette). 
2. Clairvaux. 7. Lyon. 
3. Fontrevanlt. 8. Strassbourg. 
~. Gaillou. 9. Colonie d'Ostwald. 
5. Loos. 

b) Filr Mädchen. 
1. Clairveaux. 3. Paris (Saint-Lazare). 
2. Haguenau. 4. l.,'asile de Macon. 

B) .&ekerlta •• ~.I.Dlen. 

I. Menil-Saint-Firmin (Dep. de I'Oise). 
2. Saverdun (Dep. de l'Ariege). 
3. Montbellet (Dep. Sadne-et-Loire). 
4. Saint-Antoine (Dep. Charente-Infer.). 
5. Launay (Dep. lle-et-Vi1aine). 
6. Caen (Dep. du Calvados). 
7. Ben-Aknoun (in Algier). 
8. Asyle.Ec6le Fenelon (Dep. Seine-et-Olse). 
9. Alionville (Dep. Somme). 

10. Lesparre (Dep. de la Gironde). 
11. Boaoeval (Dep. Eure-et-Loire). 
12. Montmorillon (Dep. de la Vienne). 
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13. Drazilly (l.)ep. de 1& Ni~vre). 
14. Plongerot (Dep. ßaute-Marne I. 
15. Cemay (Dep. ßaut-Rhin). 
16. Notre-Dame-des-Vallades (DeI" l'DlLrente-lnferieure I. 
17. Ronee (Dep. de 1a Cbarente-Inferieure). 
18. Medjez-Amar (Algier, Dep. Constantint>l. 
19. BeJle-.Joie (Dep. Belle-Joie). 
20. Lande-au-Noir (Dep. COtes-du-Nortl). 
21. Apprentis (Dep. COtes-du-Nord). 
22. Notre-Dame-des-Champs (Der. Hersuhl . 
.23. Arinthod (Dep. du Jura). 
24. Mairsain (Dep. Indre-et-IJoirl' I. 
25. Bradi~res (Dep. Vienne). 
26. Butrarik (Algier, Dep. Constantine). 
27. Montagny (DeV' SaOne-et-Loirel. 
28. Blanzy (Dep. Sadne-et-Loirl'). 
29. Varaigne (Dep. Dordogne). 

• 

* Zur Vermehrung dieser Ackerbau - üolonien. besteht eint' 
"Societe ,l'adoption", welche Mole im Jahre 1843 ge
grundet hat. Sie beabsichtiget die ansgedehnteste Entwicke
lung von derlei Oolonien, und nimmt Kinder vom 7. bis 9. 
Jahre auf. Diese Gesellschaft hat ihren Si~ in Paris, Rue de 
1a Pepiniere Nro. 97. 

... Zur Beaufsichtigung und Fnterbringung entlassener Strii.f
linge bestehen in Frankreich die sogenannten "Soeietes 
de patronage", deren Wirkungssphäre durch ein Gesetz 
vom 3. August 1850 geregelt wurde. Derlei Vereine beste
hen in Paris, Strassbourg (1822), Lyon (1836), Bordeaux 
(l836), Saumur (1841). TonlouRe (1850), Rouen (1851), 
Lile und Montpellier. 

Paris besitzt 13 solche Gesellschaften, im JlLhre 185;j 
wurden von ihnen 398 entlassene Sträflinge beaufsichtigt 
und in Arbeitsörteru untergebracht. Der Staat unterstützte 
dieseslTnternehmen durch eine Subvention von 50,000 Fr. 

Die übrigen Gesellschaften Frankreichs haben v.J. 1838 
bill 18,:)2 bei 4700 .,jeunes lil~res" in ihrenSchntz genommen. 

Im Jahre 1856 gab es in Frankreich 7330 "jeunes 
uetenus", wovon 1261 entlassen wurden (jenes liberes). 
Ihre Erhaltung kostete der Regierung 1.600.000 Fr. 
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Tableau 
ilber die Administration eAmmtlicher Kinder-Colonien. 

Die Population b trug . . . . .. 
Die mittlere Mortalität war ...... . 
Das Terrain der Oolonien bestand 

Bellenngl 
Colonien 

'.?:\4 1 
3:;% 

au . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. J 432 hect. 25 c-

Ackerbau
Colollien 

l :i08 

6% 

Da urhargemachte )~nnd umfns 'Ie . 170 . 50 » 
~----~~~----~~I I C. 

2.; 1:1 hect. 72 c. 
5 1 • 75 0 

Gebäudewerth .. .. .... . 
Terr inwerth ............ . 
'\Vertb der Ackerbllugerii.the . 
Gesnmmtwerth der Colonien 
Rerenue der Colonien .. . . . .. .. 

taat -Subventionen (extraord . ) 
Departemental- Su bventionen . 
Privat-Unterstützungen ... 
Tags- und A.us tattungskoslcli . 
Ge ammtsumme aUer SlIbH ntionen 
Tage ko ten .. .... . .. . . .... .. . 
Verpftegskostell ein 'S ('olonisten per 

Tag ....... . . ...... . .... . 
MittlererDurcb cbnitt preis der Au, 

lagen für einen Oolonisten .... 

Fr. r . 

1.939.biO 180 
1.437.688 2 .. 

295.071 53 
3.673.330 il i 

280.68:1 4!i 
1.063.650 

37.575 1 

2.426.92R !J 1 

2.024.928 2:i 
.;.553.037 16 
3.n!U~04 -

tI 94 c. -
31m. 

Fr. 

926.052 148 
~93.200 

16t.25~ 8i 
1.1180.507 35 

181.577 66 
170.200 -
207.70 ltill 

I 

Die Errichtung von AckerlJau-Volonien und ßesserungs-Co
lonien mit agrieolen Beschäftigungen für die verlassenen ehe
lichen und unehelichen Kinder, für die Waisen und Findlinge 
nach (lam glorreichen Muster Frankreichs, wäre nach dem heu
tigen Zustande der Gesellschaft allen Staaten Europas dringen(l 
anzuempfehlen. 

Die Ackerbau-Frage beschäftiget zur Stunde alle Capaci
täten. Die Gouvernements und die Geldaristocratie erwarten VOll 

ihrer Lösung die Verscheuchuug jener unliebsamen auomalen so
cialen ZustAnde, die, inmitten der, durch wiederholte politisch .. 
l'mwAlzung zerrütteten Gesellschaft, seit mahreren Decennien all' 
aggressive Schreekgestalw.n aufgetaucht sind. Weur man l'l! 
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erwägt, d~ einer tier prägnantesten Factoren, der die moder
nen social-politischen Umwälzungen gehoren, zunächst in tlelll 
unaufhaltbaren Umsichgreifen des Pauperismus erkannt werd,'u 
muss, wenn man es bedenkt, dass der Pauperismus nur ein Prll
~luct des· gelösten mittelalterlichen patriarch al ischen VerbandtlS 
Hei, wodurch das materielle Wohlhefinden unll ,lie sittliche Zucht 
der uuteren Volkse1assen untergraben wur,len; unll wenn es eille 
'fhatsache ist, dass nur noch im Bereiche tier Agricultur einig,·. 
unll zwar die letzten Atome, eines noch fortbestehenden patriar
chalischen Verbandes sich auffinden la!lSen, - so muss das B,'
streben Frankreichs, der Agricultur durch die Errichtung obge
bannter Colonien einen verstärkten Vorschul. zu leisten, gewbs 
als ein sehr practisches gepriesen werden, weil durch dasseihe 
dem ersterbenden mittelalterlichen patriarchalischem Verbande 
eiue Masse frischen Materiales zugeführt wird, weil es den ma
teriellen Wohlstand der unteren Volksclassen hebt, und das Heer 
der dem Pauperismus alljährlich verfal1enllen Individuen decimirt. 
Eine traurige Erfahrung hat, namentlich in Frankreich, die öffent
liche Meinung aufgeklärt, dass man die Agricultur, die eine ver
lässliche permanente Mehrung des Nationalreichthumes sc.hafft, zn 
Gunsten der Industrie, deren Erträgnisse weit wandelbarer sinti, 
und die nebstbei doch als die Schöpferin des Proletariates be
trachtet werden muss, in unverantwortlicher Weise leider nur zU 

sehr in den Hintergrund gestellt hat. Die constituirende Ver
sammlung Frankrei~s, die Gefahren einer ferneren Vernachlässi
gung der agrlcolenZustände würdigend, hat sofort dje allgemeine 
Errichtung von Ackerbauschulen angeordnet, und philantro
pische Männer liessen dem Gouvernement in dieser Richtung die 
möglichste Unterstdtzung angedeihen. Auf diese Weise erstand 
im Jahre 1839 llie Colonie vun Mettray, welcher die Errichtung 
zahlreicher analoger Institutionen folgte. 

Schon beginnt man den grossen Vortheil dieser Colonien, 
die dem Lande tüchtige Ackerbauer verschaffen, grosse Grund
flächen urbar machen, deren Bodenertrag verdoppeln, den Natio
ualreiehthum vermehren, eine gldcklichere Vertheilung der Popu
lution anbahnen, die tiefe Wunde des Pauperismus theilweise 
vernarhen machen, und die Ueberwa.chungs- und JUstizk08ten bei 
gleich,;eitiger Heranhildung bra.ver Bürger vermindern, allseitig 
zu würdigen. Eine weise und aHmälige Entvölkerung der indu
striellen Herde, und eine vermehrtere ßevillkerung der länd..: 
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lichen Gegenden wflrde überall der Population einen veriAssliehe-
ren, weit kräftigeren und erwerbsflbigeren Kem einvttrleiben. 
[lass es der Agricultor an einer &usreichend6ll Masse praetischer 
Ackerbauer fehle, dafür sprieht die alIjAhrlieh wiederkehrende 
Besorgniss der Bevölkerungen aller LAnder über den Erfolg d~r 
anzuholenden Ernten. 

Man hat in Frankreie.h zwei 6attungea von Colonien er .. 
riehtet: 

a) kleine Colonien, mit kleiDen PareelbtD von Grund .. 
besitz, und 

b) grosse Colonien, mit grossem Grundbesitz.· 
Die kleinen Oolonien für 16-20 OoIoni8ten (Parcellar

üolonien), wie sie in der Bretagne errichtet wurden .(dureb 
Renneville und Achille du Clesieux), sind zu kostspnilig; liefe ... 
keinen Ertrag, weil sie eben. nur eine Haoshalflllng dal'8t811en; 
und bindern die professionelle Erziehung, weil ma. bei ihnen 
nor eine Art von Beschäftigung einftlhren kamt. 

Die grossen Colonien, WeDa sie i. mehrere KOrpel'llChaf
teD abgeschlossen werden, sind wegen ihren Z1I grossen Auslagen 
unpraetiseb. Das war alleh die Ursaeh6; warum die OoAonitm de.fa 
Basse-Camargue und von Arachou, uageachUlt ihrer groisett' Be
triebsca.pitale, schlechte Resultate lieferten. Nur eine Sondernog 
derColonisten in mehrereFamitieo, wie id·Mettray, ist erfol8Teich. 

Colonien mit schwachen Fonden, wie sie VOll mehrellea 
Religiosen zu gründen versucht wurden, hab811 nur eine precAN 
Existenz, weil sie mit unvollkommenem Mobilare, mit zn kleinen 
Parcellen, mit schlechtem Bodenj ohne. Capital, ohlle Reserve
(0Id, womit sie ungünstigen Event1l&litAten bflgegnen. kölWDtlm, 
unternommen worden. Nur einige von, ihnen habeo'sidh erhaltleD, 
als: die Colonie von Gradignan im Departement Geronde; die Oe· 
lonie von Saint-Antoine im Departement ObareDte inf-'r.; und dis 
Oolonie von Montmorillon im Departement VieoDtf, welche Slmmt-
lieb von Religiosen gegrflndet wurden. 

Jedes Arrondissement soll eine solche (Monie 'besi't7Jea, sie 
IlOllen aber nicht unter 150, ond nicht aber 300 Zöglinge beher
llergeu. Nur derlei Oolonieu können die Direction und das Leh .. 
rerpersooale gehörig beschäftigen, .nne ndtzliehe Vertheilung und 
Vervielfllüguug der Arbeit eiarichten. deu bygieoiaelNo Anfur
dernDgen genlgen, und eiae allgemeine 8yrul.J&thie, fÜT ihre U .... 
teraUltzwag hervorrufen. Damit der Ertrag det Colohien "",siebett 

BI,.,. J'\DdeIb. ElUul'~·.' SO 
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wird, mfissen die Colonisten bis zum Ende ihres 20. Lebensalters 
in den Colonien verbleiben. 

Das schwierigste Geschäft bleibt inuner die Organisation des 
Coloniepersonales, weil seine Dienstleistungen grosse Verpflich
tungen und geringe Vortheile invol viren. Ba z in vermeint, es sei 
vorzuziehen, diese Colonien den Religiosen zu übertragen, deren 
continuirlicher Einfluss den transitorischen Lehrerdienst weit 
überrage, doch müsse das Regime dieser Anstalten der fortschrei
tenden Civilisation angepasst, und ihre IDBpiration zur Bethäti
gung eines practischen Lebens verwendet werden, wie diess die 
Gesellschaft der Ackerbau-Bruder des beil. Vincenz de Paula 
(l'association des freres agrouoJDes de Saint-Vincent de Paul) 
durchgeffihn habe. Diese Uorporation, obgleich aus Laien beste
hend, bildet ffir die Ackerbau-Colonien die WerklDeister (Contre
maitres) und ·stellt so zu sagen eine Art von »Seminarium ffir 
Ackerbau .. Colooien" dar. Die Notbwendigkeit der Uebertra
gung der Direction. dieser Colonien an Religiose. haben selbst die 
Oeeonomisten zugestanden, wie Renneville, J,Riffel und Baron de 
la Riviere (»Moniteur de propriete," avril 184,0), und desshalb die 
Aufmerksamkeit der Biscböfe auf diese Institute zu lenken ver
sucht. Frankreich hat foof Colonien; die VOD Religiosen geleitet 
werden. 

Sollen aber die faul gewordenen socialen Zustände der Staa
ten beseitiget werden, so wird es nicht genügen, bll4'Js Colonien 
fdr die angegebenen Kategorien von Kindern zu begründen, son
dern man wird Hand an die Errichtung von Armen-Colonien 
legen mÜMen; denn das Gespenst des Pauperismus kann nicbt 
durcb die dbHcben, wahrhaft illusorischen Almosen der öffent
lichen WohltMtigkeit, sondern nur durch Versehaffnng VOll Ar
beit, aber einer solchen, die Aussicht aw Ersparungeu, und auf 
diemOgliehe Gröndung eines selbstständigen Herdes, gebannt 
werden. Die Arbeit steht hoch ober allen Formen des Alml4'Jen
gebens, aber nur wenn sie die ebeo angegebeneD BedillguDgen 
zur Thatsacbe werden lässt. 

Aber unendlich irrt die modeme Philantropie, wenn $ie da 
vermeint, die Beschaffung einer blossen mechanischen Beschäfti
gung der Arme genüge zur MoralisatioD der Armen. Eine Arbeit, 
die auf ungerechten Grundlagen beruht; die keine Aussieht auf 
moralische und physische Erfolge bietet; die preeAr ist, ood von 
der Willkdr der Arbeitsgeber abhAngt; die nichts bezweckt, als 
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die Ausbeutung der meuschlichen Kräfte bis zu ihrer gänzlichen 
Erlahmung; die nichts verschafft als ein Palliativ gegen den Hun
gertod; eine solche Arbeit ist noch schlechter als Almosen, denn 
sie ist pure Sclaverei I War die Sclaverei einst ein Mittel, um die 
Wilden mit Gewalt zurOivilisation zu drängen, so durfte sie wohl 
damals als ein temporäres Auskunftsmittel benutzt werden; die 
~c1averei aber unter dvilisirten Meuschen fortdauern zu lassen, 
oder sie etwa gar regeneriren wollen, hiesse einem offenen Rück
schritt zur Barbarei die Bahn brechen wollen I 

Daher kommt es, dass Massen von Proletariern die Gefäng
nisse, der modernen, schimpflichen, und dieMeuschenwürde beein
trächtigenden Arbeit vorziehen I - Oolonien für Erwachsene mit 
Arbeiten, die die Erringung ihrer Selbtltständigkeit ermöglichen, 
wünlen den Nationalreichthum vermehren, Grund und Boden 
besser verwerthen, Massen von Arbeitskräften subjectiv und ob
jectiv vernützlichen, und die Gesellschaft von der foetalen Ent
wickelung des Oommunismus entlasten. Die Oolonise.tion unter 
dem Paniere der Philantropie vollzogen, schafft Tausenden von 
Parias ein Vaterland, erweckt politische Tugenden und ein wohl
verwerthbares Nationa.lgefühl in den berücksichtigten OolonisteB. 
Was die Sclaverei für die Hebung der Oivilisation war, das ist 
die Colonisation für die Beseitigung des Pauperismus I 

Da die in dem oben vorgeführten Tableau angegebenen 00-
lonien für die Kinder alle der Oolonie von Mettray, als der 
Musteranstalt, nachgebildet worden sind, werden wir, um Wie
derholungen zu vermeiden, nur die Beschreibllng dieser Oolonie 
folgen lassen. 

Die Colonie von Mettray. 

Diese Oolonie wurde von den Herren Demetz und Bretig
neres de Oourteilles im Vereine mit der "Sodele paterneUe" in 
ller Commune Mettray, Canton de Tour, im J. 1839 gegründet. Sie 
liegt auf einer Anhöhe, besteht aus einem Haupt- und mehreren 
Nebengebänden, einem grossen Wirthschaftshause, einer Meierei, 
einer Getreidemühle und einer Kirche. Die nach demZeUensysteme 
vom Architecten Bio u e t gebaute Strafabtheilung , welche an die 
Kirche grenzt, ist so eingerichtet, dass die Kinder, ohne ihre 
Zellen verlassen zu müssen, dem Gottesdienste beiwohnen kön
Den. - In den verschiedenen Gebäuden befinden sich die Woh
nungen der Beamten, dit, l..ocalitilten für die Modelle, Acker-
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baugerltbe, fllr die Wohnungen der Colonisten, t'tlr die Arbeits
säle u. dgl. 

Zu dieser Colonie gehört noch die Domaine von Maile mit 
10 Hectaren Landes und einige gepachtete Domainen, als: 

11) die Domaine Houssard mit 2 Maierhöfen und 100 Heet. 
Landes; 

~) die Domaine Courtelles mit den Schulgebäuden, den 
Wohnungen der Werkmeister und der bannherzigen Schwestern, 
dem Krankensaal, dem Turnsalon, den Magazinen, der Wäscherei, 
der Kllche und der Meierei la Motte mit 50 Hect. Landes ; 

1) die Domaine Ott mit einer Meierei und einem Grundärar 
von 57 Hect. Landes. 

Die ganze Colonie besitzt eine Grundfläche von 202 Hect. 
Landes, die aus Ackerland, Naturwiesen, Weingärten, Fusswegen 
u. s. w. besteht. Ein Fluss und ein Bach dienen zur Bewässe
rung. Der Viehstand und die Ackerbaugeräthe genllgen dem 
Zwecke der Anstalt. 

Das Personale besteht aus 2 Diredoren, 1 Generalagenten. 
1 Almosenier, 8 Religiosen, I Kanzellisten. I Buchhalter, I Cas
sier, I Lehrer, 10beraufseher, 12' Familien-Chefs, 1 Unter-Chef 
fllr je eine Familie, 1 Zellenwächter, I Nachtwächter, 1 Factor. 
1 Tischler und Bäcker, 2 Domestiken, 7 Chefs fllr die Arbeiter
Werkstätten, und 12 Chefs för die agrit~olen Ateliers. 

Die Colonie beherbergt 546 jugendliche Verbrecher, die 
"sans discernement" gehandelt haben. - Jede Familie besteht 
aus 40 Köpfen. Die Gemächer der Colonisten sind gleichzeitig 
Speise-, Sehlaf- uud ErholungssAle. Beim Speisen werden die an 
deo Mauern befestigten Tische mitte1st einer Winde herabgelas
sen. Die Chefs der Familien sind ausgediente Militärs, deren 
Betten in den Schlafsälen der Zöglinge so gestellt sind, dass sie 
alle Ilbersehen können. Die Chefs werden durch Unter-Chefs, 
die aus der Werkmeisterschule hervorgehen, nnterstützt. Den 
Unter-Chefs gehen zwei "fr~res aines", die aos den Colonisten 
gewAhlt werden, an die Hand. Die Werkstätten befiuden sich in 
den Erdgeschossen. - Auf den Häosem der Kinder (10 al1 der 
Zahl), von denen jedes 8500 Fr. kostete, befindet sich das Bild 
der Gottesmutter, auf den Ilbrigen die Namen der Grllnder. 

Die Werkmeister-Schule bildet Agenten zweiten Ranges, 
Aufseher und Lehrmeister, ihre Zöglinge werden in der Religion, 
in der fraDZösischen Sprache. Nationalgeschichte, Geographie, 
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Arithmetik, Geometrie, Linearzeir,hnung, Buchhaltung, Gymna
stik, Schwimmen, Vocal- und Instrumental-Musik unterrichtet. 

Von den 546 Colonisten beschäftigten sich: 
334 mit Agri- und Horticultur, 
175 mit industriellen Arbeiten, 
32 mit hAuslichen Verrichtungen, und 

5 waren in den Zellen eingesperrt. 

546 
Die Domaine von Mettray ist vortrefflich eultivirt. Von den 

bisher eingetretenen 1186 Kindern konnten 989 bei der Aufnahme 
weder lesen noch schreiben, 54 konnten lesen und schreiben, und 
143 bloss lesen. - Zöglinge, die sich industriellen Arbeiten zu
wenden, erhalten einmal in der Woche einen Unterricht in der 
Agricultur, Hortieultur und Thierheilkunde. 

Man hat eine Bibliothek, die zahlreiche Schriften über Er
ziehungs- und Landwirthschaftslehre besitzt. 

Die jugendlichen Verurtheilten der Städte äU88ern einen 
gros..-.en Widerwillen gegen agrieole Arbeiten, von 200 haben 
sich nur 9 dazu bequemt. 

Sonntags nach der Messe werden die bravsten Zöglinge 
öffentlich von den Directoren belobt. 

Die verschiedenen EX6888e der Colonisten werden mit Arrest 
in dunklen oder liehten Zellen, mit Entziehung der Feierstunden, 
mit Fasten, Arbeit, Ausstreichung aus dem Ehrenbuche u. s. w. 
bestraft. Unverbesserliche Zöglinge werden an das Central-Ge
fängniss von Fontevrault abgegeben. 

Die Belohnungen bestehen in der Zutheilung einer Extra
speise, in der Verleihung einer monatlichen GeldprAmie, und in 
der Eintragung der Namen in das Ehrenbuch. 

Man handhabt eine rein militärische Zucht . .Alle Verrich
tungen werden nach der Trompete vollzogen. Im Sommer müssen 
die Zöglinge nm 5 Uhr, im Winter um 6 Uhr aufstehen, und 
Abends um 9 Uhr sich zu Bette begeben. 

Die Colonisten erhalten drei Mahlzeiten: 
Zum Frühstücke bekommen sie 250 grammes Brod, und 

5 decilitres Suppe. 
Zu Mittag erhalten sie 5 decilitres Suppe, 250 grammes 

Brod, 166 grammes Fleisch (3mal in der Woche), oder 33 deci
litres gekoehte Hülsenfrüchte, und 3 decilitres Obstwein. 
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Abends erhaltf'n sie 250 grammes Brod, 5 deeilitres Suppp, 
oder 33 deeilitres ~pko('htl' Hnlsenfnlehte, nnd 3 dedlitrf's 
Obstwein. 

Die Kleidung für die WO{'hentage besteht aus 2 Blou
sen von Leinwand, 3 Pantalon von Trillich. 2 Paar leinene Ka
maschen, 1 Strohhut und 1 Paar Holzschuhe; - für die Son n
tage aus I tunikaartigen Blouse, 1 Barett von Nesseltu(~h, I 
schwarze Cravatte, 1 Paar Stiefel; - filr den W i n t e raus 
1 Limonsine, 1 wollenen GiIlet, I Paar Unterhosen von Bar
chent; - ferner aus 3 Hemden, 3 Schnupftftchern und 2 Paar 
FU888OCken. 

Die Bettfournitnren bestehen aus 1 Hängematte, 1 wol
hmen Dec.ke für den Sommer, 2 wollenen Derken ftlr den Winter, 
1 Leintuch und 1 Matraze. 

Die durchschnittliche Sterblichkeit im Laufe von 6 Jahren 
betrug von 546 Colonisten 29. 

Zöglinge, gegen welche 2 Jahre nal'h ihrer Entlassung aus 
der Anstalt keine Klage erhoben wird, erhalten von der Anstalt 
einen symbolischen Ring, den M. Fromment-Marice gravirte, mit 
der Aufschrift: "Loyaute passe tout" als Geschenk. 

Dieses Etablissement erfreut sich einer allseitigen Wl1rdi
gong. Die General-Conseils, die MnnicipalitAten, der Appelhof, 
das Civil- und Handels-Tribunal, die königliche Familie, und 
viele reiche Private wetteifern, diese Anstalt zu beschenken. 

Das Gouvernement zahlt fOr die Colonisten die Verpflegs
kosten, nnd steuert ausserdem noch eine ergiebige Subven
tion bei. 

Die Auslagen, die sieh f'ilr einen Zögling noch im Jahre 1840 
auf 2 Fr. 30 Cent. beliefen, hetragen gegenwärtig in Folge der 
Zunahme der' zu Verpflegenden nnr mehr auf 0,95 Cent. pr. T~ 
und Kopf. 

10. 0 i e Au sI ag e n. 

Die Auslagen für die Findelhäuser Frankreil'hs folgen in 
einem eigenen Tableau, bei der Behandlung des statistisc,hen 
Theiles. 
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c. Ueber die Statistik. 

Frankreich hatte im Jahre 1856: 36,339,364 Einwohn,er. Der 
Zuwachs der Bevölkerung betrug vom J.!1846-1856 nur 0,18% , 

während er sich vor ,dieser Zeitperiode jä.hrlich auf '1.% entzifferte., 
Da es uns nur darum zu thun war, über die uns interessirenden 

Daten einen deeennalen Ueberblick zu geben, so zogen wir es vor, 
die Periode von 1844-1853 zu benützen, wir haben übrigens 
ausserdem noch andere Daten von einzelnen Jahrgängen aufge
Dommen, wenn wir dieselben zur Beleuchtung unserer spee.iellen 
Arbeit für zweckdienlich erachtet haben: 

a) Das VerhAltniss der si\mmtlich Geborenen zur Be
vi}lkerung war 1: 35 ... - das der Lebendgeborenen zu ihr, 
wie 1: 37., •. 

Die Geburten haben in Frankreich nicht jene Höhe erreicht, 
welche die physiologische Natur des Mensehen zulAsst. 

b) DasVerhä.ltniss derGestorbenen zur Bevölkerung war 
I: 4I.1I ;-und das der Gestorbenen exel. Todtgeborenen 1 :43.50 • 

Frankreich hat also unter allen Staaten die geringste Sterb
lichkeit, und weist den grÖBSten Unterse.hied zwischen den Ge
bl1l18-undSterblichkeitsverhlltnissen auf, da dieser inBelgien ·/s' 
in Preussen "lu, in Frankreich "Isa beträgt, wAhrend die Ab
weichungen von der Regel der Abhängigkeit der GebnrtBziffer 
von der spec. Bevölkerung in Belgien 'I., in rreussen '~/ .. , und 
in Frankreic,h U I •• betragen. 

e) Das Verhältniss der Todtgeborenen von den sAmmt
liehen Gestorbenen war 4 ... %, - von dtn sämmtlichen Ge
borenen 3 .... /0. 

cl) Der Procent-Antheil, der vor dem 1. Jahre gestor
benen lebendge borenen Kinder, von der Gesammtzahl 
der Gestorbenen betrug 1'7.'0%; - der vom 1.-2. Jahre Ge
Rtorbenen5.u %' - vom 2.-3. Jahre 2.81/ 0 , - vom 3.- 4. Jahre 
l.,,~/o' - vom 4.-5. Jahre 1.':/0' - vom 1.-5. Jahre 11..,°/0• 

e) Das Verhältniss der Sterblichkeit zwischen den ehe
lichen und nnehelichen Kindern, stellte sich so, dass jenes 
der ehelichen 13.,,%, - jenes der unehelichen 30 .•• % betrug. 

/) Von den Findelkindern starben im 1. Lebensjahre 50°/. 
- und vor Vollendung ihres 12. Lebensalters 78°/ •. 
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Die Sterblichkeit der Findlinge übertra.f jene der übrigen 
Kinder um das Doppelte. Wir lasseu hierüber eine TabeUe aus 
dem "Annuaire du' llureau des Loagiiudetl'$ folgen: 

VOI1 ,1000 J'baaJiqea Von 1000 KiDclel'1l 
cler Im. Alter von starben G ..... ~yölkerIUIg iD Bordeau starben 

0- t Jah~ 517 232 
1- 2 .Jahre 122 96 , 
2- 3 · 40 .n 
3- 4 " 15 28 
4:'.- - 5 · J4 U; 
5·- 8 .. 4: 10 
6- 7 · 2 7 
7- 8 " 8 5 
8 '-- 9 · 3 4 
9 -- 10 " 4 4 

Vor dem 10 .• Jahre starben also: 729 448 

Es wurden somit von 1000 Findlingen nur 211, 10 .Jahre alt.; 
während durehschnittlic,h in Frankreich von den llbrigen Kindern 
VoDi 1000 bei 554 das 10. Lebensjahr erreichen. 

g) Im J. 1857 hetrugen bei einer Bevölkerung von 35,783.170 
Se~len die Gebnrten 88:i,500, darunter eheliche 816,114, und 
uneheliche 67,466; di~ Todesfl\He 954,640 und die'Todt
~e burten 38.184. 

EsgabanflOO (>heliehe Mädchen - 105 .•• eheliche Knaben, und 
" - uneheliehe " - i 03:31 uneheliche Knaben, und 
auf 37 Einwohner 1 Geburt. 

h) Das Verhältniss der Mortalität zwischen den ehe
\ichen und unehe'ichen Kindern nach den Altersstufen war, 
wenn man die Sterblichkeit der ehelichen Kinder in ihrer äusser
sten Kindheit = 1 annimmt, wie 1 : 2. 

Von deo unehelichenKindern starben beiderGeburt ... " 1.66 
• ," I" "'" zwiBcQend.:l. n. 8. Tage 1,81 

.." " """" 8.,,15. " 2.48 
"" " "" , " "15.,, 1. Monat 2, 76 
"" " ">:,"" 1." 3. " 2,44-
"" " """" 3." 6. " 2,07 
"" " ", " " 'I .6.",12. " 1,58 

al80 im Ganzen vor Eade des 1. Jahres, 2,11 
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;) Die Mortalität in den einzelnen Departements 
hängt mit deren Wohlstande innig zusammen. ·(H. de Watte
ville "über den Pauperismus und die Armenunterst(lttun~ in 
Frankreich" im Journal des Economistes~ 'Deuxiemf> Serie, T. 
\". 1866.) 

Während im Departement du Nord, wo auf 38 Einwohner 
1 Bettler entfällt, sieh 1 Todesfatl auf 38'811 Einwohner entziffert, 
- ergibt sieh im Dep. Charente, wo auf 1.214 Einwohner 1 Bett
ler kommt, 1 Todesfall auf 52'04 Einwohner. Es ist daher anzu
empfehlen, die Findlinge in die Departements zu geben, wo die 
Anzahl der Bettler geringer' ist, (Indre-et-Loire, Bouehes-dll
Rhon, Haute-Vienne, Loire, lsere, Vienne, u. s. w.), und dort 
wieder niebt an Bettler-Familien. 

j) Oie Mortalität in den Arrondissements der einzel
nl'n Departeme n ts,ist in den locations non imposees(unbesteuer
ten Wohnungen), die zugleic,h auch die llngesllndesten sind, am 
grössten. Die von Bouvier tlber Paris mitgetheilte Tabelle (Me- . 
moires de I'Academie deMedeeine, t. XVII) beweist dieses Fac.tllm. 

Arrondissement . Procent der loeations non Sterbefille anf 1000 
imposeell. Einwohner. 

l. " 72,65 23,28 
2. 

" 
69,82 23,59 

3. " 67,70 28,28 
4. 

" 
59,16 19,77 

5. ". 59,02 19,91 
6. " 57,50 19,33 
7. " 56,89 18,32 
8. 

" 52~69 15,75 
9. 

" 
52,,36 16,72 

10. 
" 

41,21 , 16,~5 
11. 

" 
:J9,69 15,70 

12. 
" 

29,58 14,12 

Man wird daher darauf Bedacht nehmen müssen, dass di .. 
Findlinge nicht in die mindest oder gar unbesteuerten Woh
nungen gegehen werden, weil sie zugleich die uugesundesten sind. 

1;:) Die Mortalität hängt ausser den Arrondissements, auch nocb 
von der Mischung der Reichen undArmen in den einzelnen 
Strassen ab. Na('h Villerme betrAgt die Kinderzahl von 0-10 
Jahre ron dllr Geslunmtzahl der Gestorbenen (die der Spitäler 
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nicht mit eingereehnet) im l. Arrondissement 0,37, - und im 
12. Arrondiss. 0,50; - und wenn man die wohlhabendste Strasse 
des l. Arrondiss. (die beiden vereinigten Strassen der Faubonrg 
St. Honore nnd du Roule), und die ärmste des 12. Arrondiss. (die 
Rne du Mouft'etard) vergleieht, so ist das Verhältniss für die erste 
0,32. - fOr die letzte 0,59. - Das VerhAltDiss der im l. Jahre 
gestorbenen Kinder war während derselben Zeit im l. Arrondiss. 
0,17, - im 12. ArrondiSfl. 0,25 - und in tien bezeichneten Stras
sen 0,14 und 0.32, so dass, selbst zugegeben, dass aus den ver
möglichen Qnartieren mehr neugeborene Kinder auf das Land in 
die Kost gegeben werden, als aus den armen ins Findelbans, maa 
doe.h annehmen muss, d888 das Elend einen entschiedenen Ein
fluss auf die Sterblichkeit im Allgemeinen uad insbesondere auf 
die Kindersterblichkeit hat. 

Man I wird es daher vermeiden mOssen, die Findlinge in die 
ärmsten Strassen in die Kost abzngeben. 

l) Die Sterblichkeit der Findlinge hat innerhalb 
und aosserhalb der Findelbänser in Folge der vorgenom
menen Reformen abg.enommen; denn während im Jahre 1816 
von 116,329 Findlingen: 5565 im, und 12,500 ansser Hause, also 
18,056 starben; starben im J. 1848 von 127,041 Findlingen: 3939 
im. und 10,336 ausser Hause, also nnr 14,269. 

Es starben also im J. 1816 von 1000 Findlingen 160'5 und 
" " 1848 ,; 1000 " 112.,. 

m) Von 1826-1853 zählte man 838,420Kinderverlassuogen 
unter 27,145.528 Geburten; das Verhältniss der Verlassungen 
zu den Geburten stellte sich '!ie 1:32." zur BeTölkerung 
aber wie 1 : 1131 Einwohner. 

a) DasVerhältniss der ehelichen zu den unehelichen 
Kindern stellte sich wie I: 13.,. 
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Tableau 
übt>r die Zahl der in Frankreieh aufgenommenen Findlinge und verlassenen 

~o.~. Kinder, ihre MortalitAt, die Ausgaben lind Einnahmen. 

I " I ~ ~. 1.3 lahr = ! 'etal· ler- Aus- Ein-
~: ., S ••• e taUt" l""en nahmen 
. .: I .. 

1784 W.OOO - - - -- -
1810 70.558 - - - _. 6.717.660 
1815 82.748 28.'29 ItI.117 18.512 -- -
1816 8580S 30.521 116.329 18.056 - -
1817 YO.626 32.857 123.t63 20.6" - -
1818 95.217 29.056 12'.273 18.687 _. -
1819 97.855 32.148 130.003 20.157 - -

1820 101.158 32.197 133.355 18.'61 _. -
1821 105.667 32.'07 138.0n 19.338 ~- -
1822 108.767 32.U9 141·016 19.925 - -
1823 111.'35 31.530 142.965 17.119 - -
1824 115 725 33.505 149.230 18663 11.800.213 9.643.128 
1825 119.389 32 274 15t. 663 19.793 9.796.785 9.742.326 
1826 118 118 32.876 150.994 19.698 9.662.069 9.659.825 
1827 115.406 32.504 147.910 18.605 9.'90 669 9.436.509 
j828 U5.581 33.749 U9.330 21.533 9.445.582 9.352.559 
1829 115.848 33.090 148.938 19.715 9.'58.896 9.374.825 
1830 118.485 33.U3 151.908 19.878 9.590.408 9.474.524 
1831 122.6~ 35.883 158.508 20 557 10.037.946 9.922.248 
1832 127 677 35.460 163.134 20·088 10.258.799 10.120.643 
nl33 130.915 33.374 164.319 19.429 10.242.047 10.045.264 
1834 129.222 31.846 161.068 22·029 9 U1.006 9.'50.723 
1835 121.563 31.413 152.9i6 17 .971 9.316.942 9.364.951 
11136 109.656 31.495 141.451 17.111 8.523.Ul 8.646.9'0 
1831 99.695 29.6'6 129.341 17.603 7.976.053 8.038.837 
1838 9i.912 26.900 124.812 17.382 7.601.878 7.575.031l 
1839 95.344 27.164 122.50b 16·4U 7.576.192 7.583 231l 
1MO 96.269 26.984 123.253 16.261 7.658.731 7.690.654 
1841 97.730 26.352 lU.082 16.283 7.638.828 6.675594 
1842 97.75' 258'6 123.600 16.810 7.615.972 7.708.240 
18ta 97.659 25.146 122.805 15.169 7.658.026 7.727.U1 
18« 96.882 24.770 121.652 13.786 7.899'.565 7.789.623 
1845 96.580 25.236 121.819 13.392 7.688.840 7.775.341 
1846 98.094 26.405 123.499 14.845 8.123.384 8.133.44~ 
1817 98.461 27.284 125.744 13.728 8.222.237 8.181.270 
1848 98.872 28.169 127.041 14.289 8.130.207 8.0n.543 
1849 97.145 27.344 12'.489 13.771 8.295.510 8.339.992 
1850 97.3j5 26.336 123.743 14.'91 8.385.159 8.421.452 
1851 101.970 27.858 129.828 12.390 8.159.208 8.3'0.422 
1852 103.330 27.540 130.870 11.697 8.560.0'4 8.83'.975 
1853 103042 26.133 129.176 10.543 9.546.818 9.U7.434 

Die Defieite jedes Jahres werden im nAchsten Jahre durch die Credit 
,o&es aer Departements gedeckt. l 
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Ueber das Findelwesen Frankreichs im Jahre 1853. 
a) Zahl der Verpflegten. 

Ilader- I Procentuansehes Procentuansches 

I.te~orle. 
A:asahl VerhA.ItDiu VerhiltJÜ88 

der Kategorien ihrer Mortalitit 

Findlinge .•. ..... 72.472 56 lO 9'10 
Verla.ssene Kinder . 25 R42 20' Ol 7 .• , 
Waisen .. ... .. . 6·460 5 00 ... l 

Zeitweilig Unter-
stQt~te . .. . . . . 25.402 18 88 7 10 

Summe 129.176 100 00 

b) A u sla gen. 
J. Für den inneren Dienst: 

Wickelzeug und Kleider ........... . 
Andere Auslagen ................. . 

Summa .. ~ 
2. Für den Ausseren Dienst: 

656,336 Fr. 
987,245 " 

1.643.581 Fr. 

Fflr die Kostgelder und Erhaltung. . .. 6.834,646 Fr. 
Andere Auslagen . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.068,591" 

------,---,---'--:-~-;;--

Summa. .. 7.903,237 Fr. 
--~-::-:-='=~,.,.-

Im Ganzen .. , 9.546,818 Fr. 

c) Ein nah m e n. 
Ertrag aus Special-Fondationen . . . . . . . . . . . . . . 7,818 Fr. 
Spjtal-Ressourcen . ....................... 1.738,711" 
Aus den Straf geldern und Oonfiscationen . . . . . . . 239,203" 
Aus den alloeations departementales . . . . . . . . . .. 5.797,645" 
Da.'l Oontingent der Oommuuen . . . . . . . . . . . . . .. 1.572,628" 
Andere Einnahmen ..... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,432 " 

Im Ganzen. .. 9.427,434 Fr. 
Oie Anzahl der Verpflegstage betrug .......... 36.922,801 
Die Durchschnittszahl der Erhaltung eines Kindes 

pr. Jabr betrug ....................... . 94 Fr. 
Im Jahre la53 wurden in Frankreich zurück-

genommen. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4,490 Kindf'!r 
im Normalalter entlassen. . . . . . . . . . . . . .. 1 J ,836 " 
gestorben sind. . . . . . . .. ............. 10,543 " 

Es wurden im Ganzen entlassen ... ·-26::-::-=',8~1=-=8~K"i":':'nd~e-r 
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Auf 100 geborene kamen 2'3 verlassene Kinder. 
Auf 100 Einwohner kamen 6., verlassene Kinder. 

Frankreich hatte unter 1 Jahre 655,271 Kinder, 
von 1- 5 H 3.320,379 " 

H 5-10 H 3.302,750 " 
H 10-15 H 3.142,255 " 

also von 0-r15 Jahre 16.320,665 Kinder, und es 
betrug somit die Zahl der Kinder Frankreichs 29'1011/0 von der 
Gesammtbevölkerung. 

Verurtheilungen von der Justice criminelle: 
Kindermorde .................... . 
Unter 21 Jahren wurden verurtheilt ........ . 
Kinder sans diseernement. . . . . . . . . . . . .. . . 

206 
841 
27 

Verurtheilungen "or den Tribunaux conec-
tiunelles: 

Kinder unter 16 Jahren ................... 6406 
Sans diseernement zur Correction .. . . . . . . . .. 2066 
Den Eltern zur Bestrafuug übergeben. . . .. .. 1529 

DieHEtablissements pour les .i~unes detenus" wurden in ihrem 
Regime nach einem Gesetze vom 5. August 18iiO geregelt. Diese 
Anstalten kosten pro 1856 filr 7330 Kinder 1.600,000 Fr. 

Im J. 1853 betrug der Ueberschuss der Geburten über die Tu
desfälle 141,360. 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" betrug die Zahl der unehelichen lebend und todt 
geborenen Kinder bei der Stadtbevölkerung 3mal 
mehr, als jene der Landbevölkerung. 

" haben mehr Mütter als Väter Kinder reclamirt, und 
die Landbevölkerung hat mehr als die Stadtbevölke
rung reelamirt. 

" war das Leben der Kinder vor oder während der Ge
burt bei der Stadt bevölkerung grösseren Gefahren 
ausgesetzt, als bei der Landbevölkerung. ' 

" war die Zahl der Todtgeborenen bei den unehelichen 
Kindern grösser als bei den ehelichen. 

" zeigte die Landbevölkerung eine geringere Mortalität 
als die Stadt bevölkerung. ' 
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Tableau 
über die Fruchtabtreibungen, Aussetzungen, Kindermorde und unfreiwilligen 

Tödtungen der Kinder vom J. 1825-1856. 

Jahr "'.e.t- Aas-
" .. e .... r.e 

lJ.rrehrlillp 
!btrelh •• s- tet ••• p. I •• t··se. 

1825 13 - 126 -

1826 11 - 117 -

1827 8 111 121 -

U~28 8 156 92 -
1829 8 99 82 -
1830 3 83 98 ~ 

1831 4 71 79 .u, 
1832 12 133 80 51 
1833 7 116 87 52 
1834 8 157 100 .. 68 
1835 10 174 119 49 
1836 8 .203 135 71 
1837 10 199 128 70 
1838 19 249 129 73 
1839 12 173 147 80 
1840 18 200 137 71 
1841 18 228 161 62 
1842 17 222 146 79 
1843 17 219 144 80 
1844 21 271 134 63 
1845 18 222 130 97 
1846 18 255 132 93 
1847 17 262 159 71 
1848 22 138 130 57 
1849 20 204 176 67 
1850 36 260 164 125 
1851 33 231 164 167 
1852 28 252 184 95 
1853 42 243 196 106 
1854 35 254 198 114 
1855 34 270 173 125 
1856 33 - 190 121 

Summe 567 5933 4858 2152 
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Nach der Veröffentlichung des Decretes Napoleons I. vom 
19. Jänner 1811 fiber die Organisation des Findelwesens, besass 
Frankreich 273 Findelhäuser, von denen 250 Drehladen (tour) 
hatten. Man hat im Laufe der Zeit 172 Findelhäuser und 19:~ 

Drehladen aufgehoben, so dass man im Jahre 1860 nur 101 Fin
delhäuser erhielt, von denen 57 Drehladen besassen. 

Folgende Departements besitzen Finllelhäuser mit 
Drehladen : 

Ain (I), Aisne (3), Alpes Basses (I), Ardeche (I), Ardeu
ues (I), Ariege (2), Aube (1), Bouches du RMne (2), Cha
rente (l), Correze (I), Eure (2), Eure et Loire (I), Fioisterre (2), 
Gard (I), Gironde (I), Loire Inferieure (I), Loiret (I), Manche (3), 
}Iarne (2), Oise (I), Puy-de-Ddme (I), Pyrenees orieutales (I), 
RhOne (1), Sadne et Loire (3), Sarthe (I), Seine (I), Seine Infe
rieur (I), Seine et Marne (1), Sevres (1), Somme (I), Vaucluse (J), 
Vendee (I), Vienne (I), Vienne Haute (I), Yonne (1). 

Folgende Departements besitzen Findelhäuser 
ohne Drehladen : 

Allier, Alpes Hautes, Aude, Aveyron, Calvados, Charente 
lnferieure, Cher, Corse, Dordogue, Daubs, Drdme, Garonne, He
rault, Gers, IIIe-et-Villaine, lodre, Indre-et-Loire, Isere, Jura, 
Landes, Loire et Cher, Loire Haute, Lot, Lot et Garonne, Lozere, 
Maine et Loire, Manche, Meurthe, Moselle, Nievre Nord, Ome, 
Pas de Calais, Pyrenees (Basses et Hautes), Rhiu Bas et Haute, 
Saone Haute, Seine et Oise, Tarn, Tarn et Garonne, Var, Vosges. 
In diesen Departements befiodet sieh überall nur ei u e Findel
anstalt. 

Um Wiederholungen zu rermeiden. wel'den wir nur die Beecbreibung 
des Findelhauses von Paris und Lyon, dieser beiden Musteranstalten 
.'rankreiehs geben, weil die Ilbrigen Anstalten diesen beiden nachgebildet 
wurden. 
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Das rt.delh •• s i. 'arls. 

Die ersten ~puren einer FindelhaUliversorgung in Paris fallen 
in das Jahr 1362. Nachdem durch die Kriege der Jahre 1360-
1362 das Elend in Frankreich den hö(~hsten Gipfel erreichte, fand 
man in Paris täglich eine grosse Menge auf offener Strasse weg
gelegter Kinder. Die noch lebenden brachte Illan in das Hutel
Dieu, aber es fehlte an Raum und au Mitteln, um sie dort ver
pflegen zu können. Allerdings wurden damals durch die Geist
lichkeit ,;ele Findlinge versorgt, aber dessenungeachtet blieben 
Tausende ohue allen Beistand. Um das traurige Schicksal dieser 
Geschöpfe zu lindeni, vereinigten sich mehrere Religiose uud 
baten den Erzbischof von Paris M. Jean de Melliant (7. Februar 
(362), ihnen die Gründung einer BrOdersebaft "une eonfrairie du 
Saint-Esprit" behufs der UnterstOtzung der verlassenen Kinder, 
zu bewilligen. Ihre Bitte und die Errichtung eiues eigeuen Ho
spitals (l'hopital des Pauvres du Sawt-Esprit) wnrde geneluniget, 
und den BrOdern noch eiu 40tägiger Ablass verliehen. (E1:trait 
des Antiquites de Paris, par Jacq. du Brenl.) -- Carl VII. ge
stattete aber nur (4. Aug. 1445), dass in dieses Hospiz W"isen 
ehelicher Abstammung auf~norum.en werden. - hn J. 1555 
wurden die ~eigneur~ hauts-justiders, die Bleist dem bohen 
Olerus a.ngehörten, durch einen Parlaments beschluss verhalten. 
jährlich für die Erhaltung der Findlinge 960 Livres ZlJ bezahlen. 
- Im J. 1570 wurden Findlinge in zwei Häusern, die in der Cile 
und in der NAhe der PortSaint-Laqdry lagen, verpflegt. - Später 
gab der Erzbischof von Paris die ihm zur Versorgung zufallendeu 
Findlinge in das in der Nähe der Port Saint-Budy gelegene Haus in 
Verpflegung, das man "Maison de la Couche" nannte. Er lies~ 
gleichzeitig im Innern seiner Kirche Wiegen mit einigen Findlingen 
aufstellen, um llurch die Bethii.tigung der Privlltwohltllätigkl'it 
frommer Gläubiger seine Ausgaben zu vermindern. 

Im Jahre 1636 beschloss eine fromme Witwe, ihr in der 
Nähe der Maison de la Couche in ller Strasse Lsndry gelegenes 
Haus und ihr Vermögen der Pflege ausgesetzter Kinder zu wid
men. Von zwei Wärterinnen unterstlitzt, pflegte sie die ihr ge
brachten weggelegten Kinder. Das Chatelet leistete ihr allen Vor
schub, allein der Andrang war so gross, dass viele Kinder wieder 
weggeschickt, und einer neuen Aussetzung preisgegeben wt'rllen 
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mussten. Die edle Witwe starb, sie vermachte wohl ihr Vermö
gen und das Hans den Kleinen, aber ihre brave Mutter konnte sie 
ihnen leider nicht legiren. Nach ihrem Tode wurden gleichwohl 
I&usgesetzte Kinder aufgenommen, aber die Pflege war so schlecht, 
dass fast alle eine Beute des Todes wurden. Die Popularität der 
Anstalt ging verloren, ihr trügerischer Rettungsschimmer er
bleichte, und Volk und Wohlthäter -zogen Hich scheu vor ihren 
Daoaidengeschenken zurück. Die Unordnung erreichte den höch
sten Gipfel, ihre Auflösung stand bevor. [0 dieser Periode be
suchte Vincent de Paul (1638), ein schlichter Missionspriester 
aus der Provence, das verwaiste Haus. Entsetzliche Scenen boten 
sich seinen Blicken dar. Die Säle waren mit Rauch und mephiti
sehen Ausdünstungen überfüllt; die Kleinen mit ihren Greisen
Physiognomien lagen auf halbverfaulten Betten ohne Bedeckung 
ihrer Blössen; einige rangen mit dem Tode, Niemand reichte ih
nen einen kühlenden Labetrunk; die Leichname lagen mitten 
nnter den Lebenden; alle Jammer des Elendes waren bnnt durch
einandergewürfelt zu schauen! Er vernahm, dass man die Kinder 
um 20 Sous an Bettler verkaufte, die sie verstümmelten und ein 
schändliches Gewerbe mit ihnen trieben; dass die Kinder mit 
scblechter Kuhmilch genährt, oder an der Brust liederlicher Dir
nen gesAugt, und dass viele nicht einmal getauft wurden! Mit, 
vom bittersten Schmerze durchzittertemHerzenverliess der fromme 
Mann diese Stätte des Grauens, fest entschlossen, mit Gottes 
Hilfe diesen verlassenen Geschöpfen ein sicheres Asyl zu begrün
den. Er hatte es sogleich begriffen, dass ein solches Werk der 
christlichen Nächstenliebe nur unter der Aegyde des weiblichen 
Herzens entstehen könnte; er wandte sich mit der ganzen Glut 
der Beredsamkeit in einer Assemblee von Frauen an ihre edlen 
Herzen, und seine Hoffnungen wurden übertroft·en. Die Nichte des 
Siegelbewahrers von Marilac, die Frauen Peltrie, Lamoignon, 
Ubantal, Miramion, Fouquet, d8tl Fräulein Legras, die Stifterin 
der barmherzigen Schwestern, u. a. 10. erboten sich, ihm beizu
stehen. Er hatte alle tief gerührt, und reiche Gaben dussen dem 
heiligen Manne zu. Er kaufte ein kleines Haus bei dem Thore 
Saint-Victor, gründete dort ein neues Findelhaus, führte die 
barmberzigenSchwestern ein. furderte ununterbrochen die christ
licheNächstenliebe auf, und endete damit nicht, bis seineStimme 
zum Throne Ludwigs XIII. drang. Um sein Werk dl&ut>rnd zu 
begründen. musste es vun der Staatsverwaltung als eine ölfent-
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liche Anstalt proclamirt werden; denn nur zu bald waren seine 
Mittel aufgezehrt, und er musste zu einer neuen Generalversamm
lung der "darftes de 1a. Oharite" schreiten, um sie zu neuen Opfern 
zu bewegen, denn es kam dahin, dass man von den vielen An
kommenden, die nicht untergebracht wenlen konnten, lias Loos 
fÜfdieAufnahmen ents('heiden lassen musste. Anna von Oester
rei ch legte allein eine Jahresrente von 12,000Livres auf den AI
t..r der christlichen Nächstenliebe (1640). - Der König schenkte 
1642 eine Rente von 4000 Livres, und 1644 Dot.'h )ine weitere 
von so.oO Livres. 

Im Jahre 1648 übersiedelte das Findelhaus in das Gebände 
von Bicetre; da aber die Luft nnd die Lage dieses Hauses nach
theilig auf die Kinder wirkten, rersetzte man es (1670) durch eine 
DecIaration des Parlamentes vom 18. August d. J. in das von der 
Erzherzogin Maria Theresia von Oesterreich gebaute Hospital 
in der rue du Faubourg St. Antoine n° 124 und 126, und vereinigte 
es mit dem Hospital Generale, in das auch Waisen aufgenommen 
wurden. - Die Administration dieser Anstalten, überzeugt, dass 
<liese im Centrum der Stadt sich befhlden soßten, kaufte in der 
ei16 drei kleine Häuser und liess sie adaptiren, wodurch das neue 
Fiudelhaus an der Ecke der Strasse Neuve-Notre-Dame gegentlber 
der Metropolitankirche erstand. - Dieses Haus wurde spAter 
wieder niedergerissen, und dafür ein neues am parvis Notre-Damt> 
in der Nähe errichtet, das jetzt das Bureau central d'admission 
dans les hospitaux et hospices bewohnt. - Am parvis Notre
Dame blieb das Findelhaus bis zum Jahre 1838. wo es in die 
rue d'Enfer nn 74 übersiedelte. Gegenwärtig werden also die 
Findlinge in der früheren Erziehungsanstalt de l'Oratoire auf
genommen. Vor der Revolution unterwies man hier die Novizen 
des Mönchsordens de l'Oratoire. Das Kloster selbst befand sich 
in der Strasse Saint-Honore. Der hinter dem Hause befindlich!' 
Garten wurde später verbaut und in die Strassenlinie einbezogen. 
In der neueren Zeit hat man in dem Gebäude de l'Oratoire den 
Eingang in die Capelle von der Strasse de l'Enfer zugemauert. 
In der Mitte der einfachen F~ade befindet sich ein aus Stein ge
hauenes Christuskind, das von Engelsköpfchen umgeben ist. Auf 
dem Friese prangt die Aufschrift: "Invenietis infantem pumis m
volutum." Ober dem Kinde liest man: "Sanctissimae trinitati et 
infll.Dtia.e Jesu sacrum." (Im Jahre 1814 l'hospiee de l'Allaitement 
ou des Enfants Trouves.) Vormals war diese Kirche der heiligen 
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KiDdheit Jesu geweiht. Es ist eine sonderbare Eogung der Vor
sehung, dass dieses Gebäude, du einst zur ENe des göttlichen 
Kindes gebAut wnrde, nnn die in stiller Einsamkeit geborenen 
ud verlassenen Kinder aufnimmt. Das GehAl:haus (MaternitA), 
Jas in der Strasse la Bourbe liegt, sendet dieser ÄlMtalt j4hrlicb 
an 12 bis 1500 Kinder. 

Ein tiefes GeheimniBs verhüllt alle Einrichtungen .dieses 
Hauses. Fremden ist nicht einmal der Eintritt in das Innere des 
Gebludes gestattet. 

Dieses Findelhaus hat eine Drehlade, welohe ";'ch iaa Par
&erre befindet, und gegen die ziemlich verödete Strasae Enfer hin 
angebracht ist. Man hinterlegte im Jahre 1854 iu .die .toQr Jal 
Kinder, 86 fand man auf Qft'eIler Strasse ausgeMtzt, upd 344-1 
wurden von dem Aufnahmsbu.reau aufgenommen, darun~rbefan
den sich 1966 Kinder von bekannten Mdttem. 

Die Zahl der Aussetzungen auf offener StJ:asse in 
PlAris vom J. 1845-1854 war folgende: 

Jahr. Aussetzungen. Jahr. 
1845 19 1850 
1846 32 1851 
1847 30 1852 
1848 17 1853 
1849 32 1854 

Aus,setzungeJl. 
19 
.26 
51 
74-
86 

Mit der Drehlade ist ein Schaltersaal verbJlnden, in,dem 
zur Nachtzeit eine barmherzige Schwester W ~he hAlt, um auf 
den Schall der Glocke sogleich die Drehscheibe nach innen .IU 

kehren, und das Kind aus diesem BehAlter.zu o.ehmen. Sobald 
das Kind aus dem Schalter genommen wurde, wird die. Zeit ~iner 
Hinterlegung, alle Umstände, welche etwa di~lbe ~eiteten, 
und alle Erkennungszeichen, als: Wäsehebestandtheile, Amulette, 
Geld, Taufscheine u. s. w., sogleich in ein Protokoll eingetrllgen, 
die Gegenstände unter einer bestimmten NUllUllor in einem eigenen 
Dtpositenkasten verwahrt. und das Kind hierauf in einen Süal, 
den man die Krippe (Cr~che) nennt, transferirt. 

Die Krippe (Cre(~he), der eigentlie.he Aufuahmssaal für die 
in dem Schalter deponirten Kinder, ist ein langer. breiter und gut 
ventiliner Saal mit 170 eisernen ßettehen, die in zwei Reihen 
aufgestellt sind, und weisll6 Vorhänge haUen. M. P.eligot, Ad
miniatrator die&er AOl:\tul.t, führte vu,' 2.0 Jahren diese LageraitAtten 
ein. Der Fus~boden ist mit Wachs eiogelas~, UD,d illeinew 
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hohen und weiten Kamine brennt stets zu jeder Jahreszeit Feuer, 
um WAsche, Getränke und Arzeneien für die Kinder in jedem 
Augenblicke wännen zu können. Barmherzige Schwestern werden 
von den sogenannten Wickelfrauen (Berceuses) in ihren Dienst
leistungen unterstlltzt. Zwei Drittheile der letzteren haben den 
Tag- und ein Dritttheil den Nachtdienst. Jedes Kind erhält so
gleich bei der Aufnahme eine Amme, an denen hier kein Mangel 
ist. - Syphilitische Kinder werden in einem eigenen Saale unter
gebracht und mit Kuhmilch genährt. 

Mit der Krippe steht ein Saal in Verbindung, in dem die 
bereits entwöhnten Kinder, die noch unter einemjahre alt sind,ge
bracht werden, damit die Ruhe der Säuglinge nicht gestört wird. 

Die älteren Kinder werden, nach Alter und Geschlecht in 
mehreren geräumigen Sälen gesondert, beherbergt. Die Anstalt 
hat einen Belegeraum für 600 Kinder. Seit dem J. 1855 bewohnt 
jedes Geschlecht eine eigene Abtheilung des Hauses. 

Die Kinder werden meist schon am 3. Tage an die Land
ammen abgegeben, deren immer durch die Bemühungen der 
Ammenbesorger (Meneurs) eine grosse Anzahl vorgemerkt ist. 
Diese Ammen werden mitte Ist eigener Anstaltswagen (eine Art 
von Omnibus), unter Aufsicht eines Conducteurs. - oder mitte1st 
der Eisenbahn in ihre Wohnorte befördert. 

Die Krankenabtheilungen für die Kinder sind ebenfalls 
nach den Geschlechtern getrennt, und werden von den barm
herzigen Schwestern und gewöhnlichen Wärterinnen besorgt. Die 
Aerzte besuchen die kranken Kinder zweimal im Tage. 

Das Depot stellt einen Saal dar, in dem die periodisch auf
genommenen Kinder verpflegt werden. Auch hier sind die Ge
schlechter getrennt. 

Die Disciplinar-Abtheilung. - Da es moralische und 
physische Nachtheile mit sich bringt, Zöglinge von 6-8 Jahren, 
die lasterhafte Neigungen wahrnehmen lassen, mit den übrigen 
Kindern zugleich zu beherbergen, so hat man seit dem J. 1856 
in einem der neu angekauften Gebäude des Findelhauses, für 
solche Individuen eine Disciplinar-Abtheilung mit einem Belege
raum von 40 Betten adaptirt, um auf ihr deren sittliche Rehabili
tation anzubahnen. Unverbesserliche Zöglinge werden in die 
RettungshAuser oder in die Besserungs-Colonien traDsportirt. 

Die Oapelle. - Gegenwärtig vermisst man in der Haus
capelle die frdhere Pracht. Man sieht nichts mehr als ann-
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selige hölzerne Stühle, und an den geschmacklosen . bemalten 
Wänden nichtssagende Bilder. [n einem Winkel hat man ein 
Marienbild von Gyps aufgestellt. Es ist sehr zu bedauern, dass 
man einen M I"rhabenen Gegenstand so ärmlich ausgestattet hat. 
Man hat es übersehen, dass die Findlinge, die ihre Andacht vor 
dem ßilde der Gottesmutter verrichten, an ihm einen Trost für 
ihr [lnglück finden, der sie es vergessen macht, das sie Waisen 
sind, indem sie hier eine Mutter finden. Wir halten die Vemach
lissigung der Ausschmürkung jener Orte, wo die Sr.hdtzlinge der 
,iffentlichen Wohlthätigkeit ihre Andachtsübungen verrichten, für 
taetlos, weil gerade in dem jugendlic.hen Herzen der äussere Ein
drnck die innerl"n Empfindungen zum nachhaltigsten Durchbruche 
bringt. 

Die Schule. - Die Findelhausschule ist für die Findlinge, 
die an die KOBtparteien abgegeben werden, ohne allen Werth. 
Ihr Nutzen beschränkt sich auf 130-150 Kinder, die aber immer 
nDr kurze Zeit in der Anstalt bleiben. Der rasche Wechsel bringt 
deu Sehtllern keinen Vortheil, und verleidet den barmherzigen 
Sl'hwestern, die den Unterricht ertheilen, jede Lust zu einem 
so resultatlosen Bemühen. Um aber die Schwestern doch einiger
massen für diesen Unterrie.ht zu animiren, wurde in der Letztzeit 
angeordnet, dass 14 Knabeu und eben so viele Mädchen bis zur 
Vollendung der Lehrcurse in der Hausschule verbleiben sollen. 

Das Aufnahms-Bureau des Pariser Findelhauses ist nach 
derselben Art, wie wir es bereits unter dem Artikel Frankreich 
bpschrieben habeu, organisirt, und es bleibt uns hier nur noch 
ZII bemerken übrig, wie dieses Bureau im J. 1854 die sogenannten 
"Unterstützungen der ledigen Mütter" (Secours aux filles
meres) durchgefdbrt hat. 

1. Man verwendete eine Summe von 59.347 Fr. 76 Cent. 
all8 dem Monthyou'se.hen Fonde zur Unterstützung von 3533 in 
den Spitälern entbundenen Müttern. 

Unter diesen befanden sich 1102 verheiratete, und 2431 
lpdige Mütter. 

a) Von den 1102 haben 896 ihre Kinder selbst zur Säugung 
übernommen; 206 brachtedieAdministration bei Kostammen unter. 
Die Auslagen für beide Kategorien betrugen 11.110 Fr. 98 Cent. 

b) Von den 2431 überaahmen 1099Mütter die Kinder selbst 
in die SAugung, 1332 worden bei den Kostammen untergebracht. 
Die Auslagen für heide Categorien betrugen 48.236 Fr. 78 Cent. 
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2. Me entnahm 64.615 Fr. 98 Cellt. aus dem Spsmalfonde 
von 85.000 Fr .• Mr zurVerhftatng der AU88ebllllgeD TOurt wurde. 
Mit dieesr SummE' tmtenrtöt!te man ""442 in den Wohnortt'n 
Entbulldene. 

d) Unter den 3289 verheirateten Müttern haben 2609 ihre 
Kinder selbst in die Pflege ft~momm8D, 680 wwden zu K08t
smmen gegeben. Die AuslageD dafftr betrogen ".tUFr. 67 Cent. 

") UDCfJr lIen JI53 ledigen M1lttern h.~n 708 ihre Kinder 
selbst in die Hege tbernommen. 445 wurden an Kostammen 
gegebelt. Die Auslagen daftlr betrugen 19.676 Fr. 31 Cent. 

Im Oanzen wurdeaalso 7975 Entbundene (4391 vereheliehtf' 
und 3485 led~e) dltMltltzt; 5312 KiBder verblieb8D bei ihren 
Mftttem, 2663 wurden durch das Aufnahms-Bureau mittelst der 
Oireetm. desMnnieipal-Etabti8s9lllleftts derStras&e Saint-Apollinl' 

, bei KostlallUDe1I, ~gen VergtiUn8 von Seite der MOtter, unter
gebracht. Die Kosten ftlr die mit dieser Direction accordirten 
9 Ammen'lDOlJate, von denen dieMfttter 8 zahlen sollten, aber srÖf18-
tentbeils nicht von inen bezahlt wurden, betrugen 367.590 Fr .• 
woftlr das Boren dorth eine Sobvention der Stadt Paris IlIld des 
Sm.-Departements entschldi~ wurde. 

Zieht mn von der S1lIIlDle pr. 367590 Fr., die VOD einigen 
Mftttem dennoch einbezahlten BeiVIge ab, so sie11t sieh diese 
Ausgabe nur aof 220.554 Fr. 

Dem Findelha1l8e von Paris gehen bei der Ueberwaehnng 
der Findlinge wohlwollende Patronate an dieHlIIld. Dergeistdie
ser Patronate geht aos der InstnleuOD hervor, welche die Admini
stratioB dieses Hauses am 26. Februar 1834 erlie88. Ihr Zweek ist. 
aU88~r der Beaebfttzung der Findlinge gegen die Barbarei ihrer Um
gebllllg, die Ausmerzung der gegeo ihre Abkonft noch immer be
stehenden Vorartheile. DasPariaerFiHelhaD8 beBitit nicht die von 
ODS berei1B frfth6f erwAhnte IlIIÜtaUon der ID8peetoren, sondern es 
besoldet eigene Agenten, die.ihr jlhrlieh 64.000 Fr. kosten. Die 
Leistungen dieser Agenten stehen jenen der Inspectofen weit nach. 

Das Pariser Findelhaus gibt in der Regel den Eltern fiber 
ihre Kinder, mit A1I8II&hme der Todes, keine Auskunft. Gegen 
den Erlag einer ziemlieh hohen Nachfrag~tau (droit de 
recherche) wird aber eine Ausnahme gemacht. Diese Musregel ist 
eine sehr tadelnswerthe, weil sie das TenDöglichereLuter protegirt. 

Mu gibt auch von dieser Anstalt alljährlich Kinder ... die 
VOll uns bereits ti1lher beschriebenen Kinder-Colonien ab. 
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Tablea.u 
aber die in den Besserungs-Colonien untergebrachten Findlinge. 

Name der Etablissements Lage Zahl 
der Zöglin!e 

,... bahel. 
CAllonie von Montagny . . . . '" . Saone et Loire 6R 

· · Blanzy . . . . . , . .. . . . ~ · 11 

· · Varaigne. ... Dordogne \.\ 
~ · Bradi~res . " . . .. Vienne 30 

rar lidebel. 123 

Colonie von Blanzy. . .. . . . . . Saone et Lnire 19 
Ouvroir de Vaugirard ') . . . ' . . . Seine 20 

· ., Conftans ') ... . .... . . ,. 30 

69 
Gesammt-8umme .. . . .. .. . . . . . . . , . 192 

T ar i f 
für die Kostgelder der Findlinge in dem Pariser Findtllha.use. 

Kostgeld Kostgeld 
Alte r per Monat A lte r per Monat 

Fr. Ict. Fr. let. 

Fur das J. Jahr .. 7-8 - Für das 7. Ja.hr . . . 3 75 

· ,. 2. oo . . 6 - ,. ,. 8. 0 .. 3 50 

· · 3. ~ . . . . 5 50 · 0 9. · 3 -
0 · 4. .. ... . 5 - · • 10. · . .. 2 50 

· · 5. . .. .. . 4 50 .. .. 11 . · 2 

· 6. . .. 4 - · .. 12. · I 50 

Die er Tarif wurde durch ein miniRlerielles Rescript vom 
13. August 1841 f~stgesetzt. 

.-\usserdem aber gelten noch die nachfolgenqeu Bestimmungen, 
welche clurch ein Arr~t VQm 30. Ventose, Jl.!l V, getroffen ,,{urden : 

a) ADlmen, die einen Findling durch 9 Monate gut pflegen, 
erhalten eine Remuneration von 18 Fr. 

h) Ammen, die ein Kind bis zum 12. ;ahre ~tets bei sich be
halten haben, bekommen eine Remuneration Yj)n 50 Fr. 

e) Landwirthe oder Handwerker. clie ebenfa1l8 einen Find
ling bis zum 12. Jahre pflegten, erhalten such 50 Fr. 

I) Diese OuvroirR sind blo8t;e Rettllngsanstalten . 
• ) In Conftans wirken die Schwestern vom guten Hirten zu AngIIrlI. 
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Unter Lud wi g XIV. war der AmmE'nlohn und das Kostgeld 
ungleieh höher gestellt, aurh dauerte das Finrllings-NormalaIter 
bis zum 15. JahrE'. Man zahlte fdr das erste Lehensjahr monat1i~h 
8 Fr., was bei den gegenwärtigen Theuerungsverhältnissen einer 
Zahlung von 15 Fr. gleichkommt. In Frankreic,h sind die Tarife 
für die Kostgelder in jedem Depart.ement anders, obgleich ihre 
uniforme~Behandlung sehr zu wünsrheu wäre. Die gegenwärtigen 
Ammenlöhne unrl Kostgelder sind viel zu niedrig bemel'1sen. Das 
PariserFindelhalls zahlt, mit Einsehluss der Prämien, für ein Kind, 
w('!nn es 9 Monate dberlebt, pr. Monat 10-12 Fr.; eine Zahlung. 
difl sogar niederer ist, als die, welrhe die Munieipaldireetion des 
Ammen-Bureaus der Strasse Saint-Apolline ihren Kostammen 
zahlt. Ein grösseres Missverhältniss stellt sieh heraus, wenn man 
diesen Tarif mit dem Lohne von 15-20 Fr. vergleieht, den die 
Privatparteien den Ammen zahlen, die Zuthaten nicht eingerech
net, welche diese noch ausserdem erhalten. Der Tageslohn der 
Privatammen stellt sich auf 50-60 Cent., während jener der Fin
delhausammen sieh nur auf 30-40 Cent. entziffert. Der Preis ftir 
die tägliehen Bemühungen und ßaarauslagen stellt sich in den 
Findelhäusern und hei der ausseransta.ltlichen Pflege der Findlingt> 
nur auf den Werth von t/,~a/. eines Kilogrammes Brod, während 
sich die inindesteTaglöhnerin in Frankreich zwischen '10-90 Cent. 
täglich verdient. Diess ist die Ursache, warum so viele Maire's die 
Landleute auffordern, sieh lieber dem Feldbaue als der Findlings
pflege hinzugeben, und dass man den Ammen des Dep. Nievre, die 
die besten in Frankreich sind, bis zum Ende des 2. Lebensjahres 
der Findlinge eine monatliche Gebalt.saufbesserung von 2 Fr. zu
gestehen musste. 

Wir lassen nun 4 Tableaux folgen: 
l. Ueber die Bewegung der, wäbrend der Periode von 1845 

bis 1854 im Pariser Findelhause aufgenommenen Findlinge und 
Waisen, sammt den Auslagen dafür im Hause; 

2. üher die Bewegung der Findlinge und Waisen des Pariser 
Findelhauses in der Pension von 1845-1854, sammt den Aus
lagen ausser dem Hause; 

3. fiber die Auslagen für den inneren und äusBeren Dienst 
dieser Anstalt von 1845-1860; 

4. fiber dieZahl der von 1640-185'1 hier aufgenommenen 
Findlinge. 

Den Sehluss bilden einige statistische Notizen tiher Paris, 
die auf unsere Abhandlung Bezug nehmen. 
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1. e e n 
der während der Periode von t8'~-t86' in dem Pariser Findelhause aufgenommenen Findlinge und Wa.isen sa.mmt den 

Haust'. 
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~. Bewegung 
der Findlinge und Waisen in der Pell8ion vom Jahre 18.5-1854 sammt den Erhaltuag&k08teD 

a U 8 8 erd e m Hau s e. 

'Oll : f~ Zug a n g ! b g a n g A. u s l a g e D ' 

s:I -.;-;;~ -' " ~ ~ !ä ~"".o c: S=ep .s ="5 I &l og = ~~:G 
a1 ~g~ ~ EI eil ~ ~~ -E;i1~ '5...,~ d g~ e ..:.~ 
'Oll Pl~ 8 ,,;;; 8 e~ .. .s I<~ ::-5~o ... 1j:! !l :sY !i f'l:, 
s.. .';:'~ 8;; {!~ 11 11-5 a e~ "- ~"'o' .. " allQ 8-t ~ eS :u f'lcos 
~ ~~Q e : ~ ~.g j i cD 8 ~ ~ 1 2 ~ g ~ ~i ~.8 ~ .8 s 5 ~.. ~ !~ = ~ ä ~='3 

c:: -8 Q ~ 0 ~ Q -cJ il ~ Ca! W1"ii "C ... ~.!If c:: ! ... ci! Q. QJ = ::r :e ... 
ciS ~ ro Cl ::< q) :;::11 =e ~ ~ 1lO 4) -a .c e ~ . t) tot C) .3 ~ ~ ~A e P:: ::r ., Po4 ...: 

'I) . 'a ::r~ -;:: ö ::r CoI ::s ~.S :;~ ~ ; :e C,D C ~ - ,...;~ 
.., N - .. H .. .!! " .. .. 1: (!)~ er.. =,.., I ;1 ~;l .. c., .. 0< ~ "',.., Fr. let Fr. et Fr. 101 Fr. 0 

1845 12.869 2 . 691 408 14 419 S .~32 264 1.160 412 9 101 1.7S9 3.644 12.iD7 1l6.362941 1.00S . 22D 44 3.018 9 1.127 . 601 ' 7 
I I I 

1846 12 .767 2.860 628 10 429 3.812 2691 1.1~4 40V 4 22 1.9711 3.812 12.767 116.418 27 1.159.06699 27 . 67640 1.803 . 16966 

1847 12.767 2.913 651 16 499 4.078 271 1.241 4U9 7 411 1.9,2
1 

2 .941 12 . 894 137.968 26
1

1.2J4 00973 23.60676 1.876 .678U 

1848 12 . 894 3 .102 649 10 528 4.289 S081.1641 S07 7 19 2.132, 4 .122 13.061 14 3.oo7 691 1.263 . 6~9 9 26.666261.U3 .862U3 , 

1849 13 .061 2.801 665 - 561 3.927 34:1 9601 641 6 11: 2 .059 3 . 926 18.068 131.6664°, 1.254 . 16982 28 . 66060 1 .414 .83672 ' 

1850 18.063 2.697 662 5 667 3.~ 21 40J 80ni 641 19 19 1 . 661 8 .339 18.M6 180.04646
1 

1. 288.66692 29.63745 1.898 .8198 : 

1851 13 . 645 2.638 476 3 425 3 . 642 886 835 ~16 12 ~11.644 3.800 18.787 113.974861.269.267 8 41.37~M 1.'\14..61628 

1852 13.787 2.188 800 4 8,,8 8 .390 51>4 891 379 19 231

1

1. 4671 3.853 18.824 107.91394 1.808 .81868 62 .837 S9 1.4M.a8 ' I 

1853 18 . 824 1.877 621 6 364 2.357 4,7 809t :l3G 18 31 1.2681 2 . 93 1 13.247 82.89226 1.274.64999 67 .63U6 1.416.23691 

1854 13 .217 1. 744 1.023 8 430 3.205 268 908: 412 9 16
1

1.4373.049 13.403 98.26987 1.327 .89081 6~ . 40865 1.482.68928 

Summe I ISI.~04 25 . 001116 .27811 74 4 . 6001 35 . 936 8 . 682 9 . 898~ 4.462~ 1J0i 199
1
17.17836 . 419 132 . 8881.176.618184 2 .303 .47114S) 349 . 012189 13 . 82~ . 998111 
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3. U e b erB ich t 
der Auslagen d&; Pari88l' Findelhaus&; für den innereIl und iUliSllren 

Dienst vom Jahre 18i5-IROO. 

- ;r Für den r'ür den GeslImmt-

J I b r inneren Dienst äusseren Dienst AUSlagt'D 

FrClS. I CL Frcs. I Ct. Frcs. I CL 

18i6 464 .487 07 I. 127 601 47 J 592 .0SP. 92 

18i6 515 948 39 1 303 . J59 66 1 819 . 108 5 

18n f;54 . J39 92 1.375573 74 1 929 .713 66 

18i8 549 .250 21 1 423 352 93 1 .972 603 14 

18i9 54! .3t9 36 1.414 385 72 1 955 705 8 

1860 525 . i83 39 1 398 .349 3 1.923 .833 22 

1861 504 856 79 1 424 .616 26 1 929 473 5 

186Z 510 .367 50 1 464 . 148 41 1.974515 91 

1863 537 .597 79 1 415 235 91 1 !152 833 70 

ISU 588 .347 58 1.482 .569 23 2 070 916 81 

1866 342 .239 79 1 920 28J 75 2.262 .521 54 

1867 348919 9 1 904 761 58 2 343 680 70 

1860 1 .585 .033 - 2.221 835 - 3 806 868 -

Ein l"indling ko tele dahlJr im J . 1860 durcbbcbnittlicb per Tag 2 Frc. 
0628 Cent. 
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4. Ta bl e a u 
über dip Zahl der in dem Pariser Findelha.use vom .lahre 1640-1B.H 

aufgenommenen I<'indlinge. 

Zahl dt'r In der Zahl der 
.... h. Findlinge aebnJUrl5' 'trl •• e FindliDge von 

1840 272 I 1640 -- 1649 3 053 
1645 288 
1850 293 

t 1650 - - 1659 3 638 1655 326 
1660 491 I 1660 - 1669 4 565 1665 488 
1670 312 I 1670 - 1679 6880 1875 640 
1680 890 I 1680 -- 1689 10.275 
1685 988 I 
1690 1.504 I 1690 - 1699 21 150 
1695 1.767 
1700 1.738 I 1700 - 1709 17 .866 
1705 1.709 
1710 1.698 I 1710 - ,m 17 389 1715 1 840 
1720 I.Ul 1720 - 1729 20 632 1725 2.260 
1730 2 401 I 1730 - 1739 20 728 1735 2 577 
1140 3.150 I 1740 - 1749 32.915 1745 3234 
1750 3.789 I 1750 - 1759 44.514 1755 4.273 I 
1760 6032 1760 - 1769 66.110 1765 5 497 
1770 6.918 1770 --- 1779 87033 1775 6.505 
1780 5.568 I 1780 - 1789 57 139 1785 5.918 
1790 5.842 I 1790 --- 1799 40.745 1795 3.935 
1800 3.742 I 1800 - 1809 43.157 1805 4.057 
181Q 4.502 I 1810 - 1819 50648 1815 5080 
1820 5.101 I 1820 - 1829 52298 f825 5.240 
1830 5.238 I 1830 - 1839 46 163 1835 4.877 
1840 3 360 I 1840 - 1849 41.451 1845 3.989 
1850 3821 
1851 3542 
1852 3.390 
1853 2.357 1850 - - 1857 29 653 1854 3 205 
1855 5.577 
lB56 3.822 
1857 3 939 

Von 1610 I 
bis 1857 .... . ' .... .. . . ................. 688.096 
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Paris hatte im Jahre 1856: l.174,346 Einwohner. 

a) Auf 1000 Seelen entzifferten sich 209 Kinder unter 15 
Jllhren. 

ebel. (ieburten, untobel. Geburten, 'rodesfälle. 
b) Im J. 1856 gab es 37,697 1l,749 29,951 

" " 1857 " ,,37,315 11,815 32,819 
" " 1858 " ,,37,451 11,754 :i2,044. 

c) Das Verhältniss aer unehelichen Geburten von den ehe
lichen betrug: 

Im Jahre 1856.. . ......... . 

" " 
1857 ............. . 

" " 
1858 ............. . 

d) Todtgeborene zählte man: 

31.,0;'0 
31.,% 
31.,,0;.. 

Im Jahre 1856.. . 27961 
,. " 1857. 2836 also 7. 5 ~/~ der Geborenen. 
" ,,1858 2899 

e) Es starben von 0- 3 Monaten. . . . . . . .. 4106 
" 3- 6 " . . . . . . . . . 630 
,,9-12 " .. .. .. ... 1113 

also im l. Jahre. . . . 
" 1- 2 Jahren ......... . 
" 2- 3 " ........ .. 
"3-4,, ......... . 
" 4--- 5 " ......... . 
"5-6,, ......... . 
,,6-7 " ....... .. 
" 7- 8 " ... .... . 
" 8- 9 " 

5849 
1808 
1086 
770 
504 
309 
230 
184 
128 

,,9-10 " ... . . . . . . 94 
" 11-15 " . . . . . . . . . . 539 

also vor dem 15. Jahre. . .. 11.495 

Die grösste Sterblichkeit herrschte im 1., 8., 10. und 12. 
Arrondissement. 
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Ly 0 n besitzt zur Aufnahme der Findlinge und Waiseu 2 An
stalten, die sich in ihrer Wirkungsweise ergänzen, nämlich: a) das 
HOtel-Dieu nnd b) die Charite. 

a) Das HOtel-Dieu (I'Hdpital-generale, - Grand H0l'ital 
de Notre-Dame de Pitie du Pont du RMne) wurde im J.54% von 
Childebert I. und dessen Gattin gegründet. Das nrsprüngliehe 
Programm dieser Anstalt war: "Cura aegrotantium et receptio 
peregrinorum." Nach d'OiRY (Diet. de l'oecon. charitable) sollen 
schon um das Jahr 1211 Findlinge aufgenommen worden sein. 
WahrRcheinlicher ist es, dass sie in dem Orphonotrophinm und 
Brephotrophium Lyons, die unter dem Namen "Ia Chans" und 
.,Saint-Catherine" bekannt waren, aufgenommt·n wurden (1626). 
'()ie Zt1glinge nannte man "petits passants" uud "petites pas
:-lantes". Na{·h dem Statute vom J. 1627 musste das IMtel-Dieu 
Findlinge aufnehmen. Diese Anstalt nahm nur Neugeborene auf, 
und verpflegte sie bis zum 7. Jahre im Hause. Mit dem 8. Jahre 
gab es die Zöglinge an die Oharite zur weiteren Obsorge. Diese 
Aufnahmen sind unter dem Namen der "Adoptionen" bekannt. 
DieRe Adoptionen dauerten bis zum J. 1783. Als die GeldverhAlt
nisse den Bedürfnissen der Anstalt nicht genügten, beabsichtigte 
man im J. 1783 sie mit lier Charite zu vereinigen, was aueh durch 
ein Arr~t du Oonseil d'Etat du Roi (9. December 1783) vollzogen 
wurde. Die Aufnahmen hörten auf, und die Charite übernahm 
die 3377 Kinder des Hotel-Dieu, wodurch sie 6700 Kinder zu 
verpflegen hatte. Die Verlegenheiten dieses Institutes wurden 
durc,h die Aufhebung des Octroi während der Revolution noch 
mehr gesteigert. Als Napoleon I. nach dem Siege von Mareng'O 
nach Lyon kam (1800), führte er den Octroi wieder ein, und die 
Anstalt kam so wieder in die Lage, ihre frühere Thätigkeit auf
zunehmen. - Im Jahre 1720 wurden die Vorsteher (Rectoren) 
dieser Anstalt verpflichtet, alle schwangeren ledigen MAdcht'u 
einziehen zu lassen, damit sie die Namen ihrer Yerfdhrer anga
ben; letztere mussten dann entweder die Kinder erhalten, oder in 
das Gefängniss von Roanne wandern. Es wurde ferner jedem 
Chirurgen und jeder Hebamme untersagt, ohne ein Billet des 
Hectors, Schwangere bei sich zu beherbergen. Derlei Billete 
wurden aber nur erfolgt, wenn der Verführer 60 Livres an das 
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Reetorat bezahlte. Derlei ausgekaufte Kinder nannte man: "en
faots traites". Mit der Restauration wurde diese Uebung ab
geschafft. Bis zum Jahre I '791 leiteten 14 Reetoren dieses 
Institut. 

Gegenwärtig hat diese Anstalt über 1149 Betten zu ver
fügen. 

rom Jahre 1700-1'78.1 wurden hier 65,900 Findlinge auf
genollllDen. 

b) Das Hospiz "de la Oharite" wurde im Jahre 1553 unter 
dem Namen: "l'Aumone g~nerale" eröffnet. Diese Anstalt ver
schafte der Stadt Lyon den Namen: .,1a. Ville de la Oharite". 
Gegenwärtig heisst diese Anstalt "l'hpspiee de la Oharite". Ihr 
erater Fond betrog 396 Livres, und ihr erstes Statut datirt vom 
•. MArz 1853, nach welehem die Leitnng 8 Reetoren und einem 
Schatzmeister übertragen, und ihr die Aufnahme von Waisen, 
Findlingen nnd verlassenen Kindern zur Plieht gemacht wurde. 

Zu Rectoren wählte man vermögliche EhrenmAnner, ihre 
Fullctionen waren unentgeldliehe. Im Jahre 1766 Wählte man 
18 Rectoren, die abwechselnd jede Woche zum Besten der Anstalt 
sammeln gingen. Bei Uebemahme ihrer Functionen mussten sie 
100 Livres Oaution erlegen und auf die Interessen verzichten. 
ADe Jahre trat die Hälfte aos, aber sie hatten seit Oarl IX. das 
Recht, ihre Nachfolger vorzuschlagen. Kein Rector dorfte an bei
den Anstalten fnngiren. Vom Jahre 1759 an, mussten sie 10,000 
ud der Sehatzmeister 100,000 Livres erlegen. Als sich die Ge
schifte der Reetoren hAuften, w~rden alle Bürger Lyons durch 
einen "Lettre de Cachet" verptliehtet, diese Stelle, bei einer Strafe 
voo 10,000 Livres und dem Verluste des Bdrgerrechtes zu über
nehmen. Die Theilnahme an diesem Amte filhrte zu hohen Ehren
steIlen. und Niemand konnte eine Munieipalstelle erlangen, der 
nicht 8.Il der Administration dieses Institotes Theil genom
men hatte. 

Diese Aostalt wird dareh freiwillige Beitrlge, Sammlungen 
und Staatssubventionen erhalten. Von diesen EinkllDften wurden 
aber auch die Armen Lyons, welche ein siebenjAhriges Domicil 
aufweisen konnten, erhalten. Dieses Hospiz hatte das Reeht, Kin
der zu adoptiren (lettres patentes vom J. 1643, l"119 ond 1731). 
Dieser Fuoction wegen wurden' die Rectoren auch "Adopti vvA
ter" genannt. Diese Adoption 7 -14jähriger Kinder erfolgte über 
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Erkenntni::ls vun 2 Redoren im Bureau der Austalt, unter dem 
Beisein der ~ltem oder Verwandten der Kinder. 

Die in dieser Anstalt Schutz findenden Individuen sind: 
Pfründner, kranke Kinder, Findlinge und Waisen beiderlei Ge
schlechtes; - die kleinen Knaben der Anstalt Therese; - die 
verlassenen Kinder (petits passants und petites passantes) ; -
die 7 Jahre alten Ankömmlinge vorn HOtel-Dieu; - (lie männ
lichen Findlinge, welche llie Oharite aufgenommen; - uUlI die 
Adoptivkinder von l!l. Ohanal und Catherine. 

Bis zum 18. Jahrhunderte wurden in der Oharite Findlinge 
nur gegen l>eclarationen aufgenommen. Erst im Jahre 1803 
wurde die Drehladen-Frage deliberirt, und beschlossen, in der 
Rue de la Oha.rite eine Tour zu errichten. Am 18. März 1804 
wurde das erste Kind durch sie übernommen. Schon nach 5 Jah
ren stieg die Zahl der Niederlegungen so sehr, dass man sie wie
der schliessen musste. Im Jahre 1848 verordnete die republika
nische Regierung wieder ihre Eröffnung, aber im Jahre 1858 
wurde sie neuerdings aufgehoben, und gleic.hzeitig, wie in Paris, 
der seconrs aux flUes-meres eingeführt. Im Jahre 1858 wurden 
528 (271 eheliche und 257 uneheliche) Mütter unterstützt, wo
durch der Anstalt eine Ersparung von 200,000 Fr. zuging, da 
die Erhaltung eines Findlings bis zu seinem 12. Lebensjahre 
sich auf 980 Fr. 65 vt. entziffert. 

Das Hospiz verpflegte im Jahre 1860 im eigenen Hause 975 
Individuen beiderlei Geschlechtes. Der B~legraum dieser Anstalt 
ist folgender: 

165 Betten f11r 70jährige Pfründner, 
246 "" » Pfrtlndnerinnen, 

63 " "unheilbare Kranke beiderlei Gese.hlechtes. 
102 " "schwangere Mädchen, 
54 " "die Kinder der Oreche (Findlingskrippe ). 
62 " "zeitweilig aufgenommene Kinder, 

190 " "kranke Kinder unter 16 Jahren, 
31 " "die Hausammen, 

180 " "Militär, 
30 " " Arbeiter. 

1113 Betten. 
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I. Bewegung der Findlings bevölkerung der Oharite 
im Jahre 1857. 

zugang Zahl Abgang Zahl 

Im H08pil geborene :Kia4er tOll Von den lI(ilUern nael1 ihrem 
Im Bureau oo,'ert allfge- Austritte aus dem Hospitz 
nommene .... " .. , ... , . 657 Terlassene Kinder . , .. , . 290 

Ausgesetzte KInder, . , .. 63 Unterstiltzte Kinder . .... 367 
Bei Ammen Untergebrachte 178 
Nach dem l.JahreEntwöhnte 77 
Gestorben noeh Tor der Ab-

gabe an ausrirtige Am-
men, •••••••• 0 ••••• 232 

1744 1744 

2. Mortalitätsverhältnisse der verschiedenen Kate
/Corien der im Jahre 1857 aufgenommenen Kinder. 

Zieht man \'on don nufgenommenen XeugeLorenen (1744) 
die nach einem Jahre entwöhnten 77 üb .. r I Jahr alten Kind .. r lllJ. 
IkJ bleiben Kinder, ... , ... , , ............ 1667 

Von diesen 1667 Kindern I$tarben vor dmll 
1. Lebensjahre: 

ron den unterstützten Kindern ... , , . , , , .. , 96 also 1 anf 3 .• , 
von den bei den Ammen plaeirten ' .. , . . . .. 320 " 1 " 2. u 

\'On den aufgenommenen, noch vor ihrer l! n-
terbringung bei den Ammen. . . . . . . .. 232 " 1 " 7. j • 

Es starben also im Ganzen. . . . . . . . . . . . . .. 648 " 1 " 2. 18 

Von den 1116 Kindern, die sich im Alter von 
1-12 Jahren befanden, starben. , ... , 237" "O'SIl 

Die mittlere Sterbliehkeit der Kinder von der Geburt an bis 
zum 12. Jahre betrAgt in Lyon 9, e, %, während sie in Paris sieh 
aluf 13, n % entziffert. . 

B "'1. ftDMIh. IIlropa' •• tt 
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3. Bewegung der Bevölkerung der Kinder unter 1 ~ 
Jahren in der Charite wAhrend des Jahres 1858 . 

... .. ... $" 
.. 

c'" ~Q)! d II ..cd d '" ~ 
~§ '" '" !l" ~.s '" ~ ~~ '" d 

• Cl ;~i 
., :3.g ,&> ~ ",.;a ., '" .... 

N~ 
,&> 

= ~:; .'" a ~ lategorlen :.=>-, ~e ., S-ä ... 
0 e _i;: ::J Q ,&> :::l S !:D ~ .. ... '" .... 

~ !:l~ 
,&><e o ... - ... > c .... '" "'.., ~o 

ÖC1l~ '" ::>= ~t:: '" L~ ' j >'§ c :::l .. C!) .." > -~ " 0'" "Cp 15 <') 

Verlassene 

Kinder .. 5.451 1.228 6.679 :371 - 455 708 1.534 5 . 1 5 

Findlinge . .. 1.040 32 1.072 67 - 87 24 178 91 

Wa.isen ... 36 12 48 4 - 3 3 10 38 
Ehe!. arme 

Kinder .. . . 26 17 43 5 - » 4 9 34 

- ----
6 553 1.289 7 .842 447 - 545 739 1.731 6 . 111 

Zeitweise Un-

terstützte .. 319 528 47 - 253 - 102 355 92 

Summe 6.872 1 . 17 8 .689 447 253 545 841 2 .0 6 G 603 

Die 1817 aufgenommenen Kinder des Jahres 1858 \"t~rtheil-
ten sieh folgendermasseIl : 

Geboren im Hospize . . . 97:{ (ex('1. 76 Todtge borene!"). 
Im Burean ouvert .... 812 
Offen ausgesetzte . . . .. :~2 

1817 
Die mittlere Sterblichkeit der Kinder vor dem 12. Jahre be

trug 9 . IS 'In' Vom Jahre 1825-18.:j6 wurden in dem Departe
ment dn RMne gezählt: 

Kinderaussetzungen . ... ..... . ..... 73 
Kindermorde . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 53 
Fruchtabtreibungeu . . . . . . . . 21 

4. Auslagen. 

Im Jahre 1857 filr den inneren Dienst .. . . .. ... . .. 207.925 Fr. 

"" " " " Ausseren " .. . . .. .... .. 496.000" 
Total .. . 703.925 Fr. 

Ein Kind kostete durchschnittlich pr. Jahr 100 Fr. 83 ets. 
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D. Oesterreioh. 1) 

Das Kaiserthum Oesterreich, dessen Bewohner dem Reli
gionsbekenntnisse nach grösstentheils Katholiken vom römisehen 
CnJtDS sind (über 28 Millionen), hat wie die übrigen katholisehen 
Staaten Findelhäuser. 

Diese Findelhäuser zerfallen naeh der Versc,hiedenheit des 
Systemes bei der Aufnahme in zwei Kategorien: 

1. in Findelhäuser mit Drehladen (Küstenland, Dalmatien, 
10m bardisch - venetianise.hes Königreich) j 

2. in Findelhäuser ohne Drehladen (in den übrigen LAn
.lem des KaiserstaatesJ. 

Einige dieser Findelhäuser beherbergen die Kinder durch 
längere Zeit (eigentliche Findelhäuser), einige nur auf kurze 
Frist (Filial-Findelanstalten), andere endlich geben sie so
gleich nach ihrer Uebernahmp, in auswärtige Pflege (Ergän-
zungs- oder Uebernahms-Anstalten). , 

Der österreichische Kaiserstaat hatte im Beginne des Jahres 
1859 folgende Findelhäuser: 

I. Im Erzherzogthllme Oesterreich unter der Enns: die Fin
delanstalt in Wien. 

2. Im Erzherzogthume Oesterreieh ob der Enns: die Findel-
anstalt in Linz. 

3. Im Herzogthume Steiermark: die Findelanstalt in Graz. 
~. Im Herzogthume Krain: die Findelanstalt in Laibaeh. 
5. In der gefiirsteten Grafschaft Görz und Gradiska, Mark

grafsebaft Istrien und Stadt Triest sammt Gebiet: die Findel
anstalt in der reichsunmittelbaren Stadt Triest. 

6. In der gefdrsteten Grafschaft Tirol und Vorarlberg: die 
Findelanstalt im Trienter Kreise, Alle Laste. 

') Da wir diesen Theil der Arbeit bis lum Jahre 1868 augedelant 
haben, er allO in die Zeit vor dem itallenisohen Feldlug flllt, so 
haben wir die lombardisehen Findelhäuser noeh unter den 6ster
reiehisehen aufgeführt. 

DigllizedbyGoogle Jil' 



ISO 

7. Im Königreiche Böhmen: die Findelanstalt in Prag. 
8. In der lIarkgrafflrhart lIähren: die Fin(lelaostalten in Brünn 

und OlmOtz. 
9. Im Königreich Galizien: die Findelanstalt in Lemberg. 
10. Im Königreich Dalmatien: dif' Findelanstalten in Zara, 

&benico, Spalato, Ragusa, Cattaro. 
11. Im lombardiseh-venetianisehen Königreiche: 
a) Im Verwaltungsgebiete Mailand : die Findelanstalten 

Mailand, Brescia, Cremona. Mantua (2). Bl\rgamo (3), Cumo, 
Pavia und Lodi (2). 

b) Im Yerwaltungsgebiete Venedig: die Findelanstalten in 
Yenedig, r erona, rdine, Padua, Vieeoza, Treviso und Rovigo. 

12. In der serhischen W ojwodschaft nnd Temeser Banat: 
die Findelanstalt im Zomborer Kreise, M. Theresiopel. 

13. Im Grossfürstenthum Siebenbfirgen: die Findel- und 
Waisenanstalt in Hermannstadt. 

Als Ergänzungsanstalten figuriren 2, die Anstalt in 
Belluno, und das Conservatorio Checozzo in Yieenza. 

Als Filiale figuriren: Bassano fOr Yiceoza, und Sala für 
Breseia. 

Die österreichische Monarchie besass demnach: 
32 eigentliche Findelhäuser, 

2 Ergänzungsanstalten, und 
2 Filial-Findelanstalten 

36. 
Keine FindelhAuser besitzen: das HerzogthllID Salzburg, 

dllSHerzogthllIDKämthen, das Herzogthum Schlesien, dasHerzog
thuJU Bukowina, das Kunigrf'ich l'ngam, das KI,nigrei(·h Croatien 
und Sla\'onien und die Militärgrenze «'roatiMeh-Nlavonische und 
lierbisch - banatische Greoze). 

Die Wirksamkeit der .'indelaDNtalten ist für den l'mfang 
der Hauptstädte berechnet, die Obsorge für llDebeliche Kinller 
auf dem flachen Lande kommt in der Regel den Gemeinden zu. 

Früher bestand noch ein Findelhans in Lessina, welches mit 
jenem von Spalato vereinigt wurde. Im Jahre 1826 gab es auch 
ß(wh Findelhäuser in der Commune "on Cerea und Schio. 

Ausser diesen FindelhAusern gibt es zur Versorgung der 
ehelichen und unehelichen Kinder in der österreichischen Mo
narchie 64 Waisenhäuser und 39 Gebärhäuset. Da sämmtlicbl' 
ilsterreichiseh~ ~'indelhäuser mehr oder weniger den Fin(lelhliu-
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sern fon Wien und Mailand nachgebildet sind, so werden wir, 
um Wiederholnngen zu vermeiden, die ausführliche Beschreibung 
eines Findelhauses ohne Drehlade (Wien), und eines Findelhau
ses mit einer Drehlade (Mailand) vorführen, und von den übrigen 
.\Dstalten aber nur jene ihrerEigenthdmliehkeiten mittheilen, die 
I"OD den beiden Originalien abweichen. 

Bei der Beschreibung des Findelhauses von Wien haben 
\,"ir Dr.L. Wittelshöfer's ausgezeiehneteDarsteUung vonWien's 
Heil- und Huma.nitätsanstalten, Wien 1856, - und bei der Be
sehreibung des Findelhauses von Mailand, die Ragionamenti 
~torici, economi~ta.tistici e morali intorno all' ospizio dei tro
ratelli in Milano deI Dottore P. Andrea Buffini Part. I. 11. Milano 
IM5" theilweise benützt. 

Pr.,I.. Nletler-Oesierrelelt. 

Das Findelhaus in Wien. 

Geschichtliche Notizen. 

Die ersten Andeutungen einer Versorgnng der Findlinge 
in Wien findet man unter Friedrich 1., welcher das, wAhrend der 
~rsten Tfirkenbelagerung yor demKärnthnerthore in der sogenann
teunKumpflucke" zerstörte, und unter Friedrich dem Streit
haren 1240 gegründete "Bürgerspital zum heil. Geist" in
nerhalh der Stadtmauern, in dem Kloster der Olarissinnen, auf 
dem Grunde des gegenwärtigen Bürgerspital-Zinshauses neu er
richtete. Damals wurden die unehelichen Kinder mit den alten 
armen Bürgern, den ehelichen Kindern dürftiger Eltern, und den 
Irrsinnigen, aus der unter der Leitung des Magistrates stehenden 
Bürgerspi tals-Stiftung verpflegt. 

Schon unter der Kaiserin Eleonora l.efand sich in diesem 
Spitale eine Gebärabtheilung für uneheliche Mädchen mit einem 
ßelegraume yon 60 Betten, und der Bürgerspitalsfond sorgte für 
die unehelichen Kinder, indem er sie auf das Land in die Kost 
gab. In dem Bür~erspitale wurde eine besondere Findelhaus
Direction errichtet. Uneheliche Kinder wurden gegen Erlag 
einer Taxe von 30 fl. aufgenommen. Aus demselben Fonde wur
den auch die Waisenkinder versorgt. 

Durch die Oentralisitung aller Krankenanstalten Wien's in 
das k. k. allgemeine Krankenhaus unter dem unsterblichen Kaiser 
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Jo sef 11., die er am 20. Juni 1784 in seiner "Nachricht an das 
Pu blikum" veröffentlichte, wurde gleichzeitig am 16. August 
1784 die Eröffnung des Wien er Findelhauses mitgetheilt, naeh
dem schon im Jahre 1783 die Fonde fdr das Findel- und Waisen
haus dem Probste und Director des Waisenhauses, Parhamer. 
ehemaligem Beichtvater der Kaiserin Maria Theresia, zor Ver
waltung übergeben worden waren. 

In Folge eines Handbilletes ~r. Majestät des Kaisers, ddto. 
Sassia vom 6. Oetober 1784, wurde die Uebertragung der Findel
kinder aus dem Bftrgerspitale in den sogenannten "Strudelhof" 
anbefohlen, und das Findel- und Waisenwesen einer einzigen 
Direction untergeordnet. 

Im Jahre 1806 wurde die Direetion der FindetanstaIt mit 
jener des Krankenhauses in eine vereinigt. 

In der Nachricht, in welcher die Errichtung des k. k. all
gemeinen Krankenhauses in Wien bekannt gegeben wurde, 
machen sieh aus dem Absatze "F in dei hau s" folgende Punkte 
bemerkbar: 

"In dieses Findelhaus werden Kinder armer gltern unent
geidlich, diejenigen der Eltern, die einiges Vermögen haben, 
gegen eine missige Bezahlung aufgenommen." 

Die Bezahlung bei der Aufnahme eines Findelkindes beträgt 
entweder 24 ft. (ganze Taxe), oder 12 tl. (halbe Taxe). 

Die ganze Taxe haben zu zahlen: 

(6) Personen, welche auf der I. Classe des Gebirhauses ent
bunden werden; 

b) Alle, welehe ausserhalb des Gebärhauses entbunden ha
ben und ihr Kind im Findelhause unterbringen wollen. Sind die 
Mfttter arm, so ist die halbe Taxe von jener Pfarrei zu erlegen. 
zu welcher sie zuständig sind. 

Die hai be Taxe haben zu zahlen: 

(6) Personen, welche auf der 11. und 1II. Classe des Gebär
hauses entbunden worden sind; 

b) Kinder, welche in Häusern oder auf den Strassen nieder
gelegt worden. Die Auslagen fdr derlei Kinder treffen jene Ge
meinden, in deren Territorium sie aufgefunden wurden; 

c) die Ammen des Findelhauses, welehe in einen Privat
dienst Gbertreten. 
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(T n e nt gel d I ich werden autgenommen: 
11) Kinder von Personen, welche auf der IV. Ol&88e des Ge

Ioiirhauses entbunden werden; 
~) Kinder der im Gebärhause Entbundenen, welche sich zu 

Siiugammen des Findelhauses hergeben; 
c) Kinder ganz hilftoser Individuen. 
Personen, welche eine der Taxen bezahlen, dürfen weder 

11111 ihren Namen und Aufenthaltsort, noch über ihren Stand be
fragt werden. 

Um etwaige Rek lalllirungen zu ermöglichen, wird derTag, 
wann das Kind gebracht wurde, wie sein Taufname einregistrirt. 
und dem Ueberbringer ein Ausschnittszettel mitgegeben, 
nachdem früher auf demselben das Protokollnummer , der Name 
lies Kindes und der Tag der Uebergabe verzei~hnet worden. Re
damirte Kinder wurden damals nur gegen Erlag der bereits ge
habten Auslagen zUrdekgegeben. 

Die übergebenen Kinder werden sogleich auf das Land in 
tlie Kost g~geben, und sälllmtliche Säuglinge an der Brust 
(·rzogen. 

Kranke Säuglinge bleiben bis zu ihrer Herstellung im Hause, 
und zu ihrer Stillung sind nach Bedürfniss Säugalllmen aus der 
Itebäranstalt zu entnehmen. 

Die Säugammen erhalten im Hause "ollkommene Verpftegung, 
und bei ihrem Austritte, je naeh der Dauer und GOte des 
Dienstes, 4-8 ß. Remuneration. 

Die Siiugammen haben jedes Unwohlsein allsogleich anzu
zeigen. 

Auf den Kanzeln der auf einige Meilen um die Stadt liegen
den Ortschaften ist die beabsichtigte in die Kostgebung der Find
linge zu vermelden. 

Findlinge werden an die Kostparteien unter den nachfolgen
den Bedingungen übergeben: 

1.1.) die Kinder erhalten die nöthige Wäsche; Säugkinder ein 
ganzes Faschbettel. 

b) Bis zum Ende des 1. .Jahres wird für sie ein monatliches 
K08tgeld von 2 6. 30 kr.; 

c) vom 1. bis 10. Jahre monatlich 2 ß.; 
d) vom 10. bis 15. Jahre monatlich 1 ft. bezahlt. 
e) Die Zuroekstellung eines Kindes muss dem Findeihause 

einen Monat vorher angezeigt werden. 
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Die Kostparteien sind verhalten, die Kinder gut zu pflegen. 
bei deren Erkranknng sogleich ärztliche Hilfe zu suchen und den 
erfolgten Tod derselben allsogleich dem Pfarrer anzuzeigen. Dem 
Pfarrer wird es zustehen. den Landweibern die Verdienstliehkeit 
eines Gott so geflUligen und christlichen Werkes, als es die Ptlegt· 
der rnmdndilten ist, an das Hen zn legen. 

DaH Personale des Findelbanses hat die Pfiegeparteien 
freundschaftlich, verstAndig, nnd nicht mit der Amtsmiene zu be
handeln. 

Znr Beaufsichtigung der Findlinge wird ein Visitator ange
stellt, der einige Kenntniss der Kinderkrankheiten haben soll. 
Als Controlle jener Visitation hat er an allen Orten, wo er war. 
eint> Best1tigung vom Pfarrer vorzulegen. Ptlegel'arteien, welche 
nach der Aeuss~ruDg d{'s Visitators die Kinder gut ptlegen, er
halten alle halhe Jahre eine Remuneration von 28. NachlAssige 
Kostparteien mdssen zur Verantwortung gezogen werden. 

In entfernteren Orten haben die Wundärzte die Arzeneien 
zu verabfolgen, sie müssen aber auf dem ReC'epte die Taxe und 
die Krankheit des Kindes deutsch aufschreiben und dasselbe der 
Partei zunlcklassen. 

Als Normalalter wurde das 15. Jahr angenommen. 

Mitte1st allerhöchster Entschliessung vom 11. Juli 1851 
wurde die Direction des Findel- und Gebärhauses von jener de:
allgemeinen Krankenhauses getrennt, und ein Director für beidt' 
Austalteu ernannt. Die Gebär- und Findelaastalt sind in Wien 
Staatsanstalten, die ihre Dotationen aus der Staatscasse beziehen. 

, Bei beiden Anstalten wurde im Prineipe angenommen, das 
Gebeimniss der beherbergten Individuen zu bewahren und die 
Aufnahme mit thunlicbster Erleichterung auch den Pnbemittelten 
zu ermöglichen. 

Localitäten der Anstalt. 

Die k. k. Wiener Findelanstalt befindet sich in einer Vorstadt 
Wien's (Alservorstadt, Hanptstrasse Nr. 108). Ihre [bicationen 
bestehen aus 10 gerAumigen, hohen, luftigen Sälen, 5 im ersten 
und eben so vielen im .2.:Stockwerke gegen die Mittagsseite gele
gen, mit der AUSBieht gegen den geräumigen Hausgarten. Sie 
sind fllr die Säuglinge und Ammen bestimmt, nnd enthalten 90 
Ammenbetten und 180 Kinderbettchen. 
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9 Zimmer für grössere Knaben mit 72 Retten. 
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'2 ärztliche Aufnahmszimmer , und die Directions- und V.·r
\raltllngskanzlei, Liquidator, Grnndbu('hslocalität, Parteienhallp. 
)Ialerialkanzlei und Materialmagazinn. lIil' Traiteurie, 2 Wäsche
trO('knungslo(~alitäten, 1 Leichen- und Seeirkammer. Mit dem An
staltsgebäude steht ein Garten in Verbindung, der für die Ammen 
nnd Kin,ler bestimmt ist. ferMr die Wohnungen der Aerzte. BH
amten und Diener. 

Aufnahme der Kinder. 

Die Aufnahme der Kinder ist eutweder 1. ein!' blei heude, 
d. i. eine solche, welche nur bis zum vollendeten 10. Normaljahre, 
oder 2) eine unbefltimmte, d. i. eine solche, welche nur bis zur 
Behebung jener Gründe andauert, welche die zeitweilige Auf
nahme nothwendig machten. 

1. Die bleibende Aufnahme eines Kindes kann \'on der 
Rl'hClrde oller den Parteien mündlich oder sehriftlidl anges\ll'ht, 
werden. 

2. Die unbestimmte Aufnahme kann nur von (lnr Be
hürlle beansprucht werden. 

Ueher jedes definitiv aufgenommene Kind wird ein ElII
pfangsschein und ein mit diesem gleichlautendes K indsz,·i
rhen ausgefertigt. Ersterer wird der Mutter eingehändigt. Letz
Iprer bleibt hei dem Kinde. Nur gegen Vorweisung des Empfangs
srheines wird über das aufgenommene Kind eine Auskunft er
theilt. 

001) Bleihend können nur uneheliche Kinderaufgenom
men werden. Jedes aufzunehmende Kin" muss katholisch getauft 
sein. Werden unehelicheJudenkilltler üherhn\l'ht, so werden diese 
getauft; ') akatholisch getaufte werden in der katholischen Reli
~ion erzogen. 

') Von dieser Uebung ist man laut einer Anordnung des Staatsmini
steriums vom December 1881 abgegangen. 

/
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Der Taufschein des Kindes, wekher die Angabe seiner un
ehelidleu Gehurt, des Geburtsortes, des Geburts- und Tauf tages 
(·nthalten muss, bildet ein unerlässliches Document für die blei
bende Aufnahme. 

Innerhalb des Norlllaialters (10 Jahren) sich befindende Kin
dt'r werden stets aufgenommen. 

Für uneheliehe Kinder VOD Witwen lUüsseu die Todten
scheine der Gatten beigebracht werden. 

Die 10 Monate nach dem Tode des Ehegatten oder in Ehe
hruch erzeugten Kinder, können nur dann bleibend aufgenommen 
werden. wenn sie das Gericht als unehelich erklArt. 

Die unentgeldliehe Wiederaufnahme, eines in Folge gesche
hener Reclamation entlassenen Kindes. kann nur im behördlichen 
Wege Platz greifen. 

Die bleibende Aufnahme erfolgt entweder; 
tt} unentgeldlich oder 
h} gegen Beuhlung. 
ad. a) Unentgeldlieh werden aufgenommen: 
~) Kinder lediger Mütter uder Witwen, welche im Gebär

hause gratis entbunden wurden. sich zum practisehen Unter
richte im Gebärhause. und im Tauglichkeitsfalle zum Ammen
dienste im Findelhause verwenden lassen. 

ß) Im k. k. JosephinulD (Bildungsanstalt fllr Militärär~te) 
auf der Gebärklinik geborene uneheliche Kinder. 

1) Kinder, deren Mütter nach Wien zuständig, aber er
wiesen zahlungsunfähig sind. 

. 8) Kinder, deren Mütter auf der zahlenden Abtheilung des 
6ebärhauses entbunden wurden, aber im Findelhause Amruen
dienste leisten. 

Ii) Kinder vun Pfründnerinnen au.~ den Versorgungshäusern 
von Wien. 

!p) Kinder, welche innerhalb der Linien Wiens weggelegt 
gefunden werden. 

ad b) Gegen Bezahlung werden uneheliche Kinder nach 
Erlag einer Taxe von 294 ft. - 1001\. - 50 8. - und 20 ft. in 
tlas Findelllaus aufgenommen. 

IX) Die Aufnahmstaxe von 294 8. begreift die volle Verpftegs
Ilauer; sie muss auf einmal oder ratenweise entrichtet, im letzteren 
Falle aber durch Real- oder Geld-Kautionen oder Bdrgschafts
leistungen sichergestellt werden. Parteien, welche diese Tue 

Digltized byGoogle 



18" 

erlegen, haben das Recht, nach dem Tode des Kintles, oder seiner 
Zurücknahme aus der Aerarialverp6egung die Rückzahlung des 
nicht aufgezehrten Betrages zurückzufordern. Für längere Zeit 
nach der Geburt eintretende Kinder darf der Betrag der Ver
pAegskosten ron tI('r Geburt bis zum Aufnahmstage abgezogen 
werden. 

~) Alle übrigen Taxen sind als blosse Pauschalbeträge so
gleich ganz zu erlegen, und findet von denselben nie eine Rück
zahlung statt. 

r) Die Aufnahmstaxe von 100 6. ist für Kinder zu bezahlen, 
... ·elche von einer anderen erbländischen Provinz oder vom Aus
lande in die Wiener Anstalt überbracht werden. 

&) Die Aufnahmstaxe von 50 6. ist für Kinder zu zahlen. 
die auf der ('rsten Classe der Zahlabtheilung ausser Wien oder 
in Niederösterreich geboren wurden, wenn die Mütter derselben 
kein Armuthszeugniss vorlegen können, dass sie diese Taxe nicht 
entrichten können. Mütter, welche diese Taxe zahlen, dürfen 
die Pftegepartei des Kindes selbst wählen. 

s) Die Aufnahmstaxe von 20 6. ist filr Kinder zu zahlen, 
Iieren Mütter auf einer der unteren zahlenden Abtheilungen des 
OebArhauses entbunden werden und keine Ammendienste leisten 
wollen i-für solche, die ausser dem GebArhause in Wien und 
anf dem Lande in Niederösterreich geboren wurden, wenn deren 
~ütter ein Armuthszeugniss vorlegen können, dass sie die Taxe 
von 506. nicht entrichten können, -und endlich für weggelegt!'. 
lusser Wien in Nieder-Oesterreich gefundene Kinder. Fdr diese 
letzteren erfolgt die Zahlnng dnrch Umlage auf sämmtliche Ge
meinden des Kreises, wo das Kind gefunden wurde. Die Findel
anstalt hat die eine oder die andere Tauntrichtung nur von der 
zablnngstlhigen Mutter des unehelichen Kindes abzuverlangen. 

ad 2) Die unbestimmte Aufnahme sowohl ehelicher als 
unehelicher Kinder erfolgt Ober Einschreiten der Behörden in 
Wien fdr die Daner der Krankheit, der Arrestzeit, oder wegen 
Entweichung oder Tod der Eltern oder derVerptleger. bis zur blei
benden Vorsorge, auf Rechnung der betreffenden Gemeinden oder 
Armenanstalten. Sterben die Eltern. 80 haben die betretIenden 
Gemeinden derlei Kinder wieder zu übernehmen. EhelicheKinder 
dlrfen aber anch dann nur zeitweilig übernommen werden, wenn 
sie das 6. Lebensalter noch nicht erreicht haben, mit dessen Er
langung sie dem Wiener Magistrate zur weiteren VersorguBg zu 
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übergehen sind. In aUen Fällen, wo wed .. r die Mütter, not"h die 
zur Y .. rs.Jr~llng des Kindes gesetzlich "erpftichtetl'n Verwandten 
keine Zahlung leisten können. hat immer die Zuständigkeits
geml'inde diese Pflicht zu übernehmen, welche Fall für FaU über 
jede durch das Findelhaus geschehene Aufnahme eines ihr zuge
hörigen Kindes in Kenntniss zu setzen ist. 

Verpflegung der Kinder. 

[lie Findelestalt verpflegt die Findlinge bis zum Ende des 
10. Lebensjahres, welches in Oesterreich als das Normalalter fest
gesetzt wurde. In dem Momente als ein Findling in Folge einer 
dngeleiteten Reelamation durch die Eltern, oder einer freiwilligen 
Cebernahme durch anderweitige Parteien auf Grundlagl' eines 
Reverse8 aus dem Verbande der Findelanstalt tritt, hat diese 
Versorgung aufzuhören. Die Verpftegung der Findlinge findet 
('ntweder in der Anstalt selbst statt, oder \\ird ausser der
sp)ben bei Pftl'geparteien vollzogen. 

j. Verpflegung der Findling!' in der Anstalt selbst. 

Da nach dem W I)rtlaute des Josephinischl'n Statute.~ alle 
gesunden Kinder soglei<,h auf das Land in die Kost gegeben wer
den sollen, so dürfen nur folgende Kinder in der Anstalt verpflegt 
werd .. n, als: kranke, syphilitische, mit ansteckenden Hautaus
schlägen behaftete, schwache und nicht mit Erfolg vaecinirte. 

Die Findelanstalt nimmt nach ihrer Behauptung so vielt' 
Ammen für den Hausdienst auf, als es der Bedarferheiseht. (1) 

Dil' aufgenommenen Ammen werden theils für die SAugung der 
Neugeborenen im Findelhause, theils zur Abgabe an Pri"ate, 
welche Ammen für ihre Kinder bedürfen, verwendet. 

Diese Anstalt bezieht ihre Ammen aus den GratiM-Abthei
luugen des mit ihr unter einer Direction stehenden Gebärhauses. 
Ausser der Gebäranstalt Entbundene dürfen, seihst wenn ihre 
Kinder unentgeldlich in die Findelanstalt aufgenommen werden. 
nicht zum Ammendienste im Findelhause gezwungen werden, 
jedoch sind alle in der Gebäranstalt entbundenen Mdtter, deren 
Kinder gratis in das Findelhaus aufgenommen werden, "er
pfliehtet, als Ammen in das Findelhaus einzutreten. 

Der Zwangs - Ammendienst dauert 4 Monate, und darf 
.lerselbe, selbst wenn einzelne Ammen längere Zeit noch fort
sAngen wollten, nicht über 6 Monate:ausgedehnt werden. 
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Die Ammen erhalten während der Dauer ihrer Dienstleist ung 
ausser der gänzlichen Verpflegung pr. Tag noch eine Remunera
tion pr. 2'/. kr. O. M., deren Totalbetrag ihnen nach ihrem Aus
tritte aus der Anstalt erfolgt wird. 

Die Ammen erhalten die vorgeschriebene Hauskleidung und 
geniessen das Vorrecht, dass ihre Kinder in, ihren Wohnorten 
näber liegenden Kostorten, abgegeben werden dürfen. Die er
krankten Ammen werden zur Behandlung an das gegenüber
liegende k. k. allgemeine Krankenhaus abgegeben. 

Schon im Jahre 1801 begann man damit, Ammen aus dem 
Findelhause an Private abzugeben. Es ist den Ammen ge
stattet, in den Privat-Amruendienst überzutreten; jene, die einen 
solchen Uebertritt wünschen, haben sich bei der Direction der 
Anstalt zu melden. Verlangen Private nach Ammen, so werden 
ihnen jene, die sich zu diesem Dienst vormerken liesseu, zur be
liebigen Auswahl vorgestellt. Die übertretenden Ammen werden 
noch vor ihrem Austritte üher ihre Tauglichkeit ärztlich unter
suebt, und über den Befund dieser Untersuchung ein Zf'u~niss 

ausgestellt. 

Das k. k. Findelhaus haftet den Privaten für die aus seinem 
VprbBnde übertretenden Ammen. bezüglich ihrer Säugungstül'h
tigkeit. dnrch einen Zeitraum ,·ou 14 Tagen. Finden die Pl'imten 
naeb Ablauf dieser Frist keinen Anstausrh der 11hemonunenen 
Amme nöthig, so könneu sie, wenu sie später einen SIllehen wün
sthen, denselben nur gegen den nf'uf'l'Iil'hen Rrlag der Taxe von 
20 ft. C. M. hewerkstelligen. 

Di .. Fixirung des Lohnes, um welchen die Amme in den 
Prh"iltdienst übertreten will, wil'd dem freien febereinkolllmeu 
der contrahirenden Theile überlassen. Die Findelanstallt lässt 
nur auf den sogenannten ,,()ontractsbogen" den bednngenen mo
uatlirhen Ammenlohn, die bednngene Remuneration nach abge
hmfener Ammenzeit, und die bellungene Ammendaner verzeich
nen, lind von den Oontrahenten unterzeiehnen, mll späteren Strei
tigkeiten vorzubeugen. 

Kinder von Einem Jahre, welche bereits entwöhnt wurden 
nnd das driUe Lebensjahr noch nicht überschritten haben, wer
Jen mit Milch, eingekochter Suppe und Milchspeise genährt. 
Orl}ssere Kinder, über 4 Jahre, erhalten täglich einmal entweder 
Mittags oder Abends oine Fleischspeise mit Gemüse, oder oine 
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abgesehmalzene Mehlspeise. Die Vermehrung des Gewichtes die
ser Speisen steigt proportionell mit der Zunahme des Alters. 

Die Ausspeisung für die Ammen und Kinder geschieht in 
Iler.Anstalt und wird verpachtet. Die Reinigung der WAseh t> 

wird ausser dem Hause contractlieh bewerkstelliget. 

Die Kosten der Naturalverpdegung betrugen im Jahre 1856 
für ein Kin dun t e r Ein e m Ja h re pr. Tag und Kopf 
für die Kost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2'/. kr. C. M. 
an Regiebeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 "" ,. 

zusammen. . .. 10'/. kr. C. )1. 

Für ein Kind über 6 Jahre: 
für die Kost .............................. 15'/, kr. C. ~t. 
an Regiebeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 """ 

zusammen. . .. 23,/. kr. C. M. 
Der Sc h u I u n te r r ich t wird den grösseren Kindern im 

Hause durch einen eigenenAostaltslehrer ertheilt, der dafür einen 
Gehalt von 280 ft. bezieht. Den Religionsunterrieht ertheilt ein 
Priester der zunAchstgelegenen Pfarre. 

Die Impfung wird an allen Kindern des Hauses, und auch 
IUl solchen. die man von ausseu hieher bringt, vollzogen. Seit 
dl'1U Jahre 1802 wird in dieser Anstalt der Impfstoff von deu 
geimpften Kindern gesammelt, und an auswArtige Aerzte \'er8en
det. Der Hauswundarzt ertheilt wöchentlich zweimal einen prae
ti sehen Unterricht über die Impfung. 

:l. Verpflegung der Findlinge ausser der Anstalt bei den 
Pflegeparteien. 

Parteien, welche Findlinge gegen Honorar in die Kost zu 
nehmen wtlnschen. hahen Rich Ilher nachfolgende Eigenschaften 
auszuweisen: 

(/) über die katholische Religion heider Ehegatten, 
11) über den verheirateten, oder weiblichen Witwenstand . 
• -) ilber einen moralischen Lebenswandel, und 
11) ilber einen derartigen VermOgeosstand. welcher die 

Wahrscheinlichkeit zulAsst, dass sie Findlinge ewhren kön
nen. und nicht etwa die Verptlegsgelder für anderweitige Zweeke 
verwenden. 

Alle diese Qualifieationen hat die Partei durch ein legales 
Zeuguiss zu erhArten. 
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Bei Betheilung mit Findlingen werden besonders die Pflege
parteien des J .. andes, und während der schöneren Jahreszeit 
noter diesen, wieder jene, die am entferntesten dOJniciliren, be
nicksichtiget. Vom 15. November bis 15. März ddrfen die Find
linge nur Parteien. nie nicht üher 5 Mpilen entfernt wohnen, 
übergeben werden. 

Die Verpflegsgebühren fdr die ausser der Anstalt in die 
Kost gegebenen Findlinge stellen sich seit dem 20 .. Juli 1829 in 
Folge einer Allerhöchsten Entschliessung in folgender Weise: 

a) Für das 1. Lebensjahr : 
pr. Tag 8,/. kr. C. M., pr. Monat 4- tl. 10 kr., pr .. Jahr 50 ft. C. M. 

h) Für das 2. Lebensjahr: 
pr. Tag 6'1. kr. C. M., pr. Monat 2 ft. 10 kr., pr. Jahr 40 ft. C. M. 

c) Für das 3. bis inr.l. 6. Jahr: 
pr. Tag 5 kr. C. M., pr. Monat 2 fl. 30 kr.. pr. Jahr 30 ft. Ü. M. 

d) Für das 7. bis incl. 10 .. Jahr: 
pr. Tag 3'1a kr. C. M., pr. Monat 1 ft. 40 kr., pr. Jahr 20 ß. O. M. 

Nach vollendetem ersten Lebensalter eines Findlings erhAlt 
die Kostpartei eine Remuneration von 46. C. M. Die gesamm
ten Verpflegskosten eines Findlings von der Geburt bis zum Ende 
seines 10. Lebensalters entziffern sich mit EinRehhIss ohi~e\' Re
muneration auf 294 tl. C. M. 

Die Wäsc·he und Kleidnngsstfieke, welche die Find
linge von der Findelanstalt erhalten. bestehen in den naehfolgen
den Foumituren: 

a) Bei der Uebernahme eines Kindes im 1. Lebens
.jahre erhält die Kostpartei: 2 Hemdchen, 1 Ober-, 1 Unterröek
ehen. 1 Häubchen, 1 Halstuch, 1 Fatsche, 2 ellengrosse Windeln. 

11.) Fitr das 2. Lebensjahr erhält sie: 2 Hemdc·hen, 10ber-. 
I Unterröekr.hen, 1 HAubehen, 1 Paar Strümpfe. 

c)Fdrdas3. Lebensjahr erhAlt sie: 2 Hemdehen, 10ber-, 
I llnterrö('kchen, 1 HAuhehen. 1 ~osRes HalRt\Jeh, I Paar 
Strümpfe, 1 Paar Sc.huhe. 

d) Für einen Knaben von 4 -5 .Jahren gibt man ihr: 2 
Knllbenhemden, 1 grossesHalstuch, 1 Kappe, 1 Paar Halbstrümpfe, 
I Paar Stiefel und ein aUR einem Beinkleid nnd einem Leibchen 
zusammengesetztes Kleid. 

e) Für ein MAdchen von 4-10 Jahren gibt man ihr: 2 
ltAdehenbemden, 1 Unterrock, 1 gros8es Halstuch, 1 Haube, I 
Paar Stnlmpfe, 1 Paar Schuhe und 1 Kleid &Os Wirtbsehaft8l8ug. 

DigllizedbyGoogle ".-



192 

f) Für einen Knaben von 6-10 Jahren gibt man ibr: 2 
Knabenhemden, 2 Unterhosen, 1 grosses Halstuch, 1 Ka.ppe, 
] Weste, 1 Roek, 1 Beinkleid, 1 Paar Halbstrümpfe, 1 Paar 
Stiefel. 

Wenn ein Findling \'or dem 1. Lebensjahre stirbt und die 
Partei denselben noch niebt volle 8 Monate verpflegt hat, so muss 
sie die Kindswäsche, mit Ausnahme des Hemdes, welches ab 
'J'ucltenhemd benützt wird, der Anstalt zurückstellen. 

Die Auszahlung der Verpflegsgebühren erfolgt bei 
der Findelhauscasse in 1-, 3-,6- oder 12monatlichen Raten, aber 
jedesmal nur unter Beibringung einer i\lntlichen l .. ebensbestä
tigung des Findlings. 

Bei der Uebernahme eines Findli 11 gs erhalten diePftege
parteien einen sogenannten HFindelhausbogen", worauf die 
Ptlichten und Rechte der Kostparteien gedrUl·kt sind. Nach der 
Anweisung desselben müssen die Parteien tHe geschehene t:eber
nahme eines Findlings bei dem Ortsseelsorger ihrer Gemeindt' 
anzeigen, damit der Findling in dem Findlingsvormerkbuch des 
betreffenden Pfarrbezirkes eingetragen werde. Die Parteien sind 
Ilngewiesen, die Findlinge wie ihre eigenen Kinder zu halten. 
und deren erreichtes 6. Lebensalter dem Ortspfarrer anzuzeigen. 
damit sie ron demselben der betretrenclen Schule zum unentgeld
lichen Unterric'hte zugewiesen werden. Sie haben auch die Er
krankungen ihrei' Ptleglinge dort anzuzeigen, damit er ilUlt'll 

einen Krankenschein ausf()lge, auf dessen rorzeigung die cltrent
lieh angestellten Bezirksärzte die ärztliche Hilfe leisten. Für den 
Arzt und die Arzeneien haben die Kostparteien nichts zu entrich
ten. Werden Findlinge von der Findelanstalt zurückverlangt, Sll 

müssen sie ohne Verzug zurückgestellt werden. Aerzte, die Find
linge behandeln, müssen den Tod (les Findlings, seinen Todestt\g 
und die Krankheit auf dem sogenannten "Ausschnittkopfzet-
1 e I", unt! di~ Ortspfarrer die erfolgt~ Beerdigung auf d~m HZ a h
luugsLogen" anmerken. Alle diese Documente haben {lie Par
tt!ien in die Kanzlei des Findelhauses zu überbringen. 

Di~ kirchliche Einsegnung und Beerdigung der Findlinge 
. bat unentgeldlich zu geschehen . 

. Jede Zurückgabe eines Findlings von Seiten einer Partei 
IIII1SS der Findelanstalt 14 Tage früher angezeigt werden. 

Kostparteien von hohem Alter oder mit K,irpergebrecbeu 
tlind \'on der Kinderpftege ausgeseblollseJ;l. 

Digltized byGoogle 



193 

Die Beaufsichtigung der Findlinge wird in Wie n von 
4 IlOgenannten "Findelkinderaufsehern", die Aerzte sind, 
\'Orgenommen. Der Aelteste von diesen bezieht einen Gehalt \'Ull 

4208., die drei übrigen 4:00 tl. C. M., jeder aber ein Quartiergeld 
von 50 tl. C. M. 

Jedem dieser Aufseher wird ein bestimmter Bezirk der :::;tadt 
zugewiesen, und hat jeder derselben die in seinem Rayon befind
lichen Kinder wenigstens innerhalb 2 Monate einmal zu besu
chen. Jeden Muuat müssen diese Aufseher an die Findelhaus
direction eine Consiguation, der von ihnen besuchten Findelkinder 
S!lIDIDt dem Pftegebefund, einsenden. 

Die Aufsicht der Findlinge auf dem Ll1nde ubliegt den 
Ortsseelsorgern , den Gemeindevorständen, den Bezirksämtern, 
dem kreisärztlichen :::;anitätspersonale und den Kreisbehiirden. 

Zur Behillldlullg der erkrankten Findlinge sind in 
Wien die Bezirks-Armenärzte und die Bezirks-Armenwundärzte 
lIngewiesen. 

Aerzte, welche Findelkinder behandeln, haben sich an die 
im Jahre 1845 erla..-;sene "Ord i nationsnor m für F in d li n ge" 
zu halten. Für jede Visitt' zu einern Findling auf dem Ll1nde 
erhAlt der Arzt an seinem Wohnorte 4 kr. C. M., ausser demsel
Len für jede weitere Viertelstunde 6 kr., bei einer Entfernuug \'tlU 

2-3 Stunden 48 kr. tJ. M. Honorar. Für die Todtenbeschau eines 
über eine Stunde vorn Wohnorte des Arztes eutfernt befiudlichen 
Findlings zahlt man pr. Meile 15 kr. tJ. M. 

Die Verpflegsdauer eines Findlings auf Knstell des Fin
delhauses erreicht mit seinem 10. Lebensjahre ihr Ende. 

Die leiblichen Eltern künnen ihre Kinder iu jedem Lebens
alter reclamiren, und ihre Zurückgabe erfolgt nach Ausstellung 
eines Revertles anstandslos und ohne Vergütungsansprfiche. Der 
Revers enthi&lt tHe Verpflichtnng einer gewissenhaften Erziehung 
und die Versicllerung, in der Folge keinen wie immer gearteten 
Auspruch an die Findelaustalt zn machen. 

Ausser den leiblichen Eltern haben die Pflegeeltern vur ll11en 
\'erwantlten oder Fremden deu Vorzug znr Uebernahme eines 
Fiu,lIingij durch Reclamatiuu. 

Die Findelbansdirection tritt al~ \' ur lU und aller Findlinge 
auf. Wird ein Findling aber !lUS dem Verbande der Findelanstalt 
eutlassen, Sll muss für denselben ein anderer \' ormund bestellt 
werden, wesshalb auch ftiese Entlassung der betreffenden ober-

H \I!: e1. Fllldtlh. Europ.· •. 
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vormundschaftlichen Behörde anzuzeigen ist. Die Obervormund
schaft steht dem ordentlichen Gerichte zu, an dem sich der FiOlI
ling zu der Zeit befindet, wo ihm ein Vormund bestellt wird. 

Besorgung der Geschäfte des Findelhausetl. 

Die Besorgung der Geschäfte des Findelhauses wird durch 
einen Director, mehrere Aerzte, den Seelsorger, daR Verwaltungs-. 
Wart- und Dienstpersonale vollzogen. 

a) Der Director der Anstalt, der den Titel eines Medicinal
rathes führt, hat die ärztliche, administrative, ökonomische und 
discipHnare Oberleitung der Findel- und Gebäranstalt. Die Di
rection hat ihre eigene Kanzlei, ein von der Verwaltung getrenn
tes Geschäftsacten-Protokol1 und t>inen Beamten zur Besorgung 
der Directionskanzleigeschäfte. Der Gehalt des Directors besteht 
in jährlichen 2000 ft. O. M. und einer Naturalwohnung. 

b) Das ärztliche Personale besorgt die Aufnahme und 
Entlassung der Ammen, die Aufnahme und Abgabe der Kinder 
in die entgeltliche Pflege, deren Impfung, ärztliche Behandlung 
und die disciplinäre und ärztliche Beaufsichtigung auf den Am
men- und Kinderabtheilungen. Es besteht aus einem Primar
~rzte in der Person desDirectors, aus dem Hauswundarzte und 
dem Secundararzte, 4 Findelkinderaufsehern und einer 
Aufseherin, die eine geprüfte Hebamme ist. 

c) Das W artp ersonale besteht in 3 Oberwärterinuen nud 
10 Nebeuwärterinnen. 

d) Das Verwaltangspersonale für die vereinigte GebAr
und Findelansta.lt besteht aus dem Verwalter, Oontrollor und 8 
tlubaltemen Beamten, als: dem Materialinspector, Liquidator, Li
quidatursadjuncten, Oberkrankeupfteger, 2 Amtsschreibern, 2 Ac
cetlsisten und 10 Diurnisten. 

e) Die Amts- und Hausdienerschaft der beiden Anstnl
ten besteht aus dem Amts!liener, Parteienaufseher, 2 Portiers, 
2 Hausknechten, 4 permanenten Taglöhnern und 13 weiblichen In
dividuen, denen das Zuschneiden, Ausbessern, Uebernehmen und 
Uebergeben der Leinwäsche und Kleidungsstücke. der Bettfour
llitllren u. s. w. obliegt. 

• 
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Statistische Uebersicht 
der k. k. Findelanstalt in der Provinz Niederösterreich (Wien) fIlr das Verwaltungsjahr 1857. 

A) Itu4 ... AlI.'" der ~. 

Verbleiben Zu ••••• .~ .. r. I I Verblieben sind 
am am Ort 31. October durch nelle durch durch durch durch 

der 1856 Aufnahme Uebersetzung Uebersetzung Entlassung Tod 31. October 1857 

Verpftegung ~ c 
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~ i " " ~ i I 1f ~ ... .. ... .. 'S ~ 'li .... ~ 
.. c .. c I I c 'i c .. 
)l .. )l .. :Ii .. :Ii! .. .. :Ii! .. :Ii! ... 

Im Wiener Findel-
I haus ......... 117 229 4.712 U3fl 4117 323 3.H51 3.602 137 1;9 1.177 1.068 131 251 38~ 

Ausser dem Hause 
, in d .. r Stadt und I den Y orstädten .. 372 506 - -- 3";; 32!1 la 104 92 88 213 212 338 431 71i~ 

Auf dem !lachen 
I Lant!l· . .. 6.477 6.785 -- ~ 3.466 3.273 353 219 67\ 795 2.552 2.399 6.387 6.645 13.0U 
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B) Ueberaicht der Geldkrilrte, 

welche fiir die Findlingo von Seite ihrer Angehörigen im Ja.hre 1857 verwendet wurdeu . 

G e ,;ell Er'.,; d e r Taxe I , 
'Jl 

von ~~ 
.c:: 

.. 
'" c::::s 

ä ... ""' ::s~ 

mehr als S ... c:: ... ..co 
100 50 20 -a; S ..c "'<Il Herk unft ~ ~ 

.., 
"''''<tl 

200 I 100 '" 'üj P::"'O> 
'" '" ..c'" >..." 
Q) .::> "'M I~ ~ § '" '" o:! oe 

Gulden in Con v. - Münz e ::J ::J ZE-o ~"",I'« 
I 

aufgenOIllIU.ene Findlin ge 

, 
Vom Findelhause in Wien .... . . - - - 16 284 7.333 -

I 

- -

Ausser dem Findelhau.se in Wien - - 32 879 236 28 132 179 37 

. Zusamme ~ - - 32 895 514 7.361 132 179 37 . 
1m Vergleiche mit der Summe 

von 1856 ....... . ..... .. ... . - - 33 810 ~31 6.537 164 172 27 

-
Ze~~ ~i.c~.i~ ~~~~~ .1.8.5.7. t :::;g~~ - - - 85 83 824 - 7 10 

- - 1 - I - - 32 - -
I 

'" - bIl 
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Köpfe 
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Gu.lden 
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C) IItaDd •• -Alla.ei I der Am .. e .. 

im Wiener Findelhause im Jahre 1867. 

Zu.aeh. • A"'a.1 111 

Verblie- • 111 - nach i ' Stand • 
ben mit aus dem aus der ~ - duroh • • Ablauf gegen wegen 

mUEnde Standort Ende GebA.r- Ammen- ! • des Erlag der Untang- Um- S schaft ~ Oetober hause .. Ammen- Taxe Iiehkeit tausoh • Oetober zurück 111 ~ 
111 M .... dienstes .. 1857 1856 

K Ö p :f e 

Findelanstalt in Wien. . 90 1.153 77 1.230 1 320 144 504 475 66 1.189 131 

1m Vergleiche mit der 

Summe Jahre 1857 . 90 879 80 959 .049 156 423 310 70 959 90 

Zeigt sich imJahre{Mehr .. - 274 - 271 271 - 81 -165 - 230 41 
1857 ein... .. Weniger - - 3 - - 12 '- -

I 
4 - -

Das GebArhaus in Wien hatte im Jahre 1857: 541 Retten, 8647 Gebärende, einen Kostenaufwand von 86.623 fl. C. M., 
222 Todtgeborne und 390 nach der Geburt gestorbene Kinder. 

In Findelanstalt kostete Findling per Tag 40~. kr. C. M , der Kost kr. C. M. im Durchschnitte. Die 
Gesammtkosten waren 549.41)0 tl. C. M., d. i. 1113063 11. C. M. 1m Hause und 446397 fl. ausserhalb der Anstalt. ...... 

(C 
-t 



]98 

Ausgaben und Einna.hmen 
dlls Wiener Findelhauses vom Jahre 18~5 bis 18117 inel. 

--

Einnahmen Awsgaben Abgang ..... Iu (;on,.,utlons-Biiule 

ft. 11. fi. 

181.i 96647 470281 313.631 

181.0 113 3~3 510.919 397.578 

18U tOO.190 51896~ 118.714 

181.8 96.072 517.498 451.426 

181.9 101.115 563.772 462.651 

18iO 110.~92 576811 466 319 

18il 115.215 56~.013 448.808 

1851 119 629 590 881 471 252 

18i3 185.183 636.137 450.9.;4 

18il. 152.442 601 966 149.524 

18ii - 577 807 -

1850 -- 547.941! 

18i7 - 5~9.üO -_. 

Dill ~-\.usgab\ln betrugen vom Jahre 18~5-1857: 25~.465 fl. C.M. 

Mit B\lrücksiehtigung der Verp1legsflLX\l kostet \lin Kind im Hausl! 

per Tag 30'08 kr. C. M. 
Mit Berücksichtigung der Verp1legstaxe kostet ein Kind ausseI' 

Hal1l!ll per Tag 5'11 kr. C. M. 

AusserdemHausekosteteinKind unter I .Jahrpr Tag81/.kr.C.M. 

» » .. » .. ,. vomt.- 2. .. ,. .. 6'1. .. .. .. 
.. » " » .. ,. 

" 3.- 6. .. " .. 5 .. .. .. 
" .. .. " .. .. " 7.-10. ,. .. .. 31/. .. .. • 

Digitized by Google 



~ 

N 

~ 

.. 
~ 

~S 

(' 

St.adesheweg.ag hel der k. k. Wieaer "eblr- aad 
Uebersicht 

der vom Ja.hre 1784 bis inel. 1 "54 bei der k. k. Wiener Gebll.r- und Findelanstalt AufgtlRommenen, V urpfiegten, EntiasseUtlD, 
Gestorbenen und der Sterbliohkeits - Procente. 

Bel der JIII.. JIII.. GebAr .. &. •• '." Bel der J.I'Inde' ....... 

In den Sterblich-
Aar~e- EDt~ IHhr- .I. .::= 

Aur~enolUlUtn Verpfte~t Entlassen Geltor.en keits·Prete. Verpß~ 3 1ii 
Jahren bei den IIIItlUlnll!D lallen llen :;.1 

MCltter I Kinder Mütter I Kinder 
Milt- K1n- ~81 

Mütter Kinder MUtter KInder tem dorn Kinder .i& 
1785 inel. 17110 I 

6 Jahren 7.738 7.723 6.355 7.837 7.607 6.906 51 804 (J'Ga 10 .• 13.201 21.22~ 238 12.655 60 

Bis inel. 1800 I 
10 Jahren 18.318 1S.WI 19376 18.574 tfl.OH3 16.872 204 \.533 1.05 8 .• 27.027 44.286 t.206 25.260 57 

Bis ine\. 1810 I 
10 Jahren 16.112 15.785 17.043 15.928 16.048 14.642 10\ 1.144 0'6; 7., 3U35 45575 2.142 29.964 63 

Bis inel. 1820 I 
to Jahren 22.867 21.33 t 24.103 21515 22.306 20.609 457 666 1.09 3., 3U75 59.838 1.764 27.275 46 

Bis inel. 1830 I 
10 Jahren 28.105 26.8h6 29.761 21.473 26.414 25.295 1.263 1.573 4'01 5., 42.686 168.512 8.570 27.102 17 

Bis inel. 1840 I 
I 10 Jahren 42.074 39.808 R059 40.745 :J9.423 37.301 2.575 246!< 5'08 6'0 44.80\6 171.290 14.977 32629 19 

Bis inel. 1850 I 
10 Jahren 66.532 63.150 li9.418 64.698 63.253 59.849 3.366 3.282 4'08 5'01 66.355 192.905 140272 47·765 25 

1851 bis 1854 I 32.9il4, 31.356 :.J4.116 31.567 :J1.560 29.547 1.356 1.823 4'00 5'8 33.519 95.582 7.129 26.168 27 4 Jahren I 
In 71 .Jahren 234.650 224440 21ö.2:IT 228·337 224.694 211.021 9.368 13.239 2,0' 5.g 293.544 802.2i2 50.298 228.818 77 95 

.... 
<:.0 
<:.0 
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Statistische tlaten über Wien vom .Jahre 1856. 

a) Die Bevc)lkerung der Stadt, Vorstädte und der nächsten 
zum Polizeirayon Wiens gehörigen Ortschaften (ohne Garnison) 
betmg 601,707 Bewohner. 

h) Die Kinderbevölkerung bis mit 5 Jahre betrug.. 37,909 
" "von 6 bis 10" " 35~18 
" "" 11 " 15" " 40,124 ------

also von der Geburt bis zum 15 .. Jahre .... 113,951 

c) Die Zahl der ehelichen Kinder von der Geburt bis zum 
5 .. Jahre, war. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35,306 

Die Zahl der unehelichen Kinder (ohne Findlinge) 
bis zum 5. Jahre, war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,603 

d) Eheliche Lebendgeborene gll h es ........... . 
" Todtgeborene "" ........... . 

37.909 

10.501 
369 

10,870 

11neheliche Lebendgeborene gab es . .. ........ 9,904 
" Todtgeborene "". . . . . . . . . . . . 407 

10,:i11 

Oie Oesammtsumme der Lebendgeborenen war. .. 20,405 
" " " Todtgeborenen war. . . . . 776 ------

21,181 

e) Eheliche lebendgeborene Zwillinge gab es darunter 197 

" todtgeborene " """ 11 

208 

Uneheliche lebendgeborene Zwillinge gab es darunter 23-' 

" todtgeborene " """ 22 

256 

Eheliche lebendgehorene Drillinge gab es darunter 3 

~umme aller Mehrgeburten . . . . 467 

Digltized byGoogle 



,f) Die_ Kindersterblichkeit war folgende: 
Ehelic,he 

Von der Geburt bis mit 1 MnnRt . . . .. 978 
Vom 1. bill mit 2. Monat. . ........ . 

" 2. " ..:t .. ' ........ . 
" 3. .. ,,6. " ........... . 
,. 6. .. ,,9. .. ........... . 
" 9. .. ,,12. " ........... . 
,. 12. " ,,18. ,. . .......... . 
" 18. Monat his mit 2 Jahren ..... . 

Von 2 Jahren bis mit 3 Jahren ...... . 
"3,, ""4,, ...... . 
,,4-,. ",.5, ...... .. 

Summa 

358 
290 
577 
428 
544 
432 
263 
384 
263 
138 

4,655 

201 

Pneheliche 
1716 
531 
235 
263 
113 
93 
84 
52 
68 
35 
:i8 

3.228 

Es ist somit die Sterblichkeit der Kinder im 1. Monate diH 
grösste, und jene der unehelichen Kinder gröllser als jene der ehe
lichen. 

2. Pro,18. Oesterreieh eh tier B.8s. 

Diese Provinz hat ein Findelhaus in Linz. Hier wurde zuerst 
in dem sogenannten Prumerstifte ein Gehärhaus errichtet Die Un
terbringung der Findlinge übernahm die AnRtalt im .Jahre 1791 
gpgen ein Pauschale. Später wurde die Anstalt in {las sogenannte 
Lazarethgebäude übersetzt. Im Jahre 1834 wurde hier eine Am
menanstalt errichtet. 

Die statistischen Verhältnisse dieser Anstalt stellten sich im 
Jabre 1856 in folgender Weise: 

Im Hause wurden verpflegt Knaben . . . . . .. ....... 431 
"" ,. " Mädchen. . . . . . . . . . . . .. 390 

ZURammen . . .. 821 

Auswärts wurden verpflegt Knaben .............. 1357 
,. 

" " Mädchen .............. 1416 
Zusammen ... 2773 

Der Kostenaufwand im Hause betrug .. 14,0926. C. M. 
67,500" " " .. aUSBer " " 

Zusammen ... " 81,5926. C. M. 
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Im Raust> starben Kinder. . . . . . . . .. . ......... 80 
Ausser Rause starben Kinder ... ....... ....... Ul 

ZU8&IIlIIlen. . .. 501 
Linz besitzt ein GebArhaus mit 112 Betten, in welchen 858 

Schwangere mit einem K08tenanfwande von 13,~07 fl. C.-M. ver
pflegt wurden; ferner 3 WaisenhAuser. in welchen im Linzer-. 
)fühl- und Hansruckkreis 139 Kind~r mit einem Kostenaufwande 
"on 8560 ß. C.-M. unterhalten wurden. 

Dieses Land hat eine Findelanstalt in Gratz. Urspnlnglieh 
hestand hier eine Waisenanstalt und eine Findelanstalt, dieses 
wurde im Jahre 1784 aufgelassen und ein Regulativ (dr die 
Uehernahme der Kinder vorgeschrieben. Diese Anstalt gibt den 
~Ahreltem für die Findlinge keine WAsche und Kleidung bei der 
(' (·bemahme. 

Die statistischen Verhältnisse dieser Anstalt waren im Jahre 
I R56 folgende: 

Im Ranse wurden "erpflegt Knaben. . . . . . . . . . . . . . . 831 

" " " " 
Mädchen. . . . . . . . . . . . .. 811 

Zusammen. . .. 1642 
Auswärts wurden verl)ftegt Knaben .............. 2057 

,. 
" " 

Mädchen. . . . . . . . .. .,. 2%31 
Zusammen. . .. U88 

Der Kostt>naufwand im .Hause und ausserhalh betrug 
102.057 fl. C. M. 

Im Rause starht>n Kindt>r . . . . . . . . ......... , 302 
Ausser dem Hause starhen Kinder ...... . . .. ... 140 

Zusammen. .. 10U 
Gratz besitzt ein Gehärhaus mit 70 Betten. 

Dieses Land hatte srhon im Jahre 1041 eine Findelanstalt 
in Laibaeh. Peter Berlach, ein Bdrger von Laihaeh, vermachte 
sein Vermögen zur Stiftung eines Waisenhanses. (Melzer.) Unter 
den Waisen wurden aber auch Findlinge verstanden. Um diese 
Zeit gab es hier ein sogenanntes Bdrgerspital, welches Findling!' 
aufnahm, und worüber die Kaiserin Anna den Laibachem imJahre 
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1540 die Verwaltung übertmg. Auch in dem IIpAter erbauten 
H08pitale Cdr presshafte Leute fanden die Findlinge ein Obdach. 
Oie Kinder lediger Weibspersonen auf dem Lande wurden unter 
die Ohsorge der betreffenden Obrigkeit gestellt. Im Jahre 1761 
wurde zur Aufnahme der Waisen ein Znbau zu dem kaiserlichen 
Hospitale genehmigt. Für die Findlinge waren im Spitale 2 Zim
mer bestimmt, in welchen sie nur so lange blieben, bis sie auf 
(las Land gegeben wurden. Im J. 1787 erging der Befehl, ein mit 
~inem Findelhanse verbundenes "Gebärhaus zu errichten. Die neue 
Anstalt sollte zur Aufnahme von 52 Schwangeren und 230 im 
Hanse zu ernährenden Findlingen eingerichtet werden. 

Das Normalalter war auf 15 Jahre festgesetzt, doch sollten 
krAftige Zöglinge frtlher in einen Dienst gegeben werden. Zwei 
.Jahre bedurfte es zur Adaptirung dieser Anstalt. Man bestimmte 
hiezu das in der Spitalgasse gelegene BOrgerspital mit dem Be
deuten, dass hier nur das Gebär- und Findelhans bestehen, und 
in Laek ein Siechenhaus fOr 100 Individuen eingerichtet werden 
ROllte. Allein bald zeigte sieh dieses Asyl als ein zu beengtes, so 
dass man im Jahre 1790 anzufragen gezwungen war, wohin die 
nnnnterbringbaren Individuen geschatft werden sollten. Unter 
Kaiser Franz I. wurde die Zahl der aufzunehmenden und aus dem 
ßanptarmenfonde zu erhaltenden Findlinge auf 360 festgesetzt 
nnd bestimmt, dass nnr die Findlinge armer MOtter aus dem 
Weichbilde von Laibach aufgenommen werden sollten. Im Jahre 
1811 wurde unter Napoleon das Gebär- und Findelhaus in daR 
I"on den barmherzigen Brfideru verlassene SpitalObersiedelt. Im 
.Jabre 1819 wurde das Laibacher Gebärhaus, welches zugleich 
als Findelhaus bentltzt wurde, zu einer Staatsanstalt erhoben, dit> 
gesonderte Gebarnng seiner Fonds anbefohlen, und Verhand
lungen iiber seine Erweiterung eingeleitet. 

Ein Besuch dieser Anstalt dur('h Kaiser Franz I. während 
pines politischen Congresses in Laibach hatte wesentliche Ver
besserungen zur Folge. 

Die statistischen Verhältnisse dieser Anstalt waren im Jahre 
1857 folgende: 

Im Hanse wurden verpdegt Knaben. . . . . .. ....... 119 
"" ~ " ~ehen ............. 135 

Zosammen. . .. 254 
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Im Hause '",<>rn,on 

AusRer Hause starben Kinder 

485 
41' 

Linz hesitzt GebArh~ • 
Sehwangere mit einem Koste! i ~ 
pflegt wurden; 3 ~'" 
:\'Iühl- und Hausruekk • .t ~ ~ '\ 
von 8560 H. un~:rl'''''' 

(~ ,~ " 

lmmen .. , . 
~ 

lO ' 

age 
,~ ". 

~""f t ' 
.,;, ~" "'-

Dieses LaBli ,. 
hestand fit .. 

"nd. 

olas ihllienische der Wind .. 
1Iat ein Findelhaus in Triest. Wegen 

Drehlade kommen 

wurde ilJl ~. 
UebemalU:iY 
Nähr..." 
tTe,*-l 

,Iell Hause geborenen Findlingen gegen Entrieh
,IIX('n 25 und .~o fl. selten vor, und was die im 

,(.!JoreJlt'1I Kinder IlnLelangt, so werden bei dem 
1~. ,:.:nJe (Mel1.er), dass die Mütter selbst nach dem Wochen-

:,/ ..... - K Loh ./' 1I1~ • .\mruell gegen ost n von 
, J1 (' ;\1. für die Findelanstalt sich verwenden lassen, taxfrei in 

~ • j. 

,iie auf?el1~mmen. Früh~r . man den grössten 
,let Triester Fmdlinge kramen sehen ,der 
letzteren Zeit hat die Hinausgabe nach Krain aufgehört und die 

werden Istrien in Landesp11ege gegeben. 
Die statistischen Verhältnisse dieser Anstalt waren im Jahre 
folgende: 

Im Hause wurden verpflegt Knaben ... " ......... "' 417 

" " Mädchen ........... " " 399 
Zusammen ... . 816 

Auswärts wurden verpflegt Knaben .............. . 864-

" ....... " ....... 0.... . . .. .... 856 -----Zusammen.. . 1720 

Der Kostenaufwand im Hanse 11. M. 

" " ausser" " 
Zusammen. " . 

59,975 " " " 
85,14'7 11. C. M. 

Im Hause startlen Kinder ..... " ............. " . " 300. 
Ausser 156 

Zusammen. ". 456 



.~-.. 

Ammen befanu/ 
Die Stadt Trie 
l1it einem K/ 

1\.. 

..l Aufn. 
" sie gefundL 

1 • 

.:oe Kinder von den 11 .. 

207 

ihres verschiedenrn Aufenthaltes, 
" Anstalt ein Filiale der Anstalt 
~ uten Pilege erhalten die Nähr
~ .~. 
I~:,.............. 258 
.I • ll"............ 20'1 

~ • Zusammen.... 465 

• \. ',_ . . . . . . . . 192 

~ '~'''':'''' 1'18 
........... 3'10 

:1 .. 1-

"ummenen Schwangeren auth 
Wuchenbette weder für ihre Kind\,;. 
noch diese mit naeh Hause nehmen kOnu\,;. 

, ....... 
"" .... 

132 
192 
324 

Die statistischen Verhältnisse dieser 
Jahre 1856 folgende: 

Waisen
<Summe 

Im Hause wurden verpflegt Knaben .......... . '1., 

"" " "Mädchen . . . . . . . . . . . . . . I~, 
Z --.usummen. '. -1\ 

Auswärts wurden verpflegt Knaben. . . . . . . . .. . ~~ 

" » "Mädchen ......... _. _ .. _.:.... IS\~ 
ZUStUnlllell.. . ~ 

Der Kostenaufwand im Hause betrug . . . .. 9.971 ft. u. ~1. 
" " ausser "" 34.32:~ " " 

44.294 fl. C.-M. 
Es 8buben im Hause " ... :10 Kinuer 

" " ausser" . . . . . . . . .. ..... I :~5 " 
----=-~-,-

Zusammen. . .. 165 Kinder 
Innsbruck hat einen Handbetheilungsfunll für 17 Lehr 

jungen mit 182 tl. und ein Oebärhaus mit 2 Betten und 960 H 
Kosten. 

7. Köaigreieh Röhmen. 

ßöbmen hat ein FindellH~lIs in Prag, welches sich illl 
Apollinariskloster auf der Neustadt befillllet. [)iese Anstalt 111' 
stebt seit dem Jahre 1 '189. Die statistisehen Verhältnisse diesf>l' 
Anstalt stellten 8ich im Jahre 1856 in folgender Weise: 

Im Hause wurdeu verptlegt Knaben .... 1523 

"" " "l\lädchen 
Zusammen .... 2838 
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Auswärts wurden verpftegt Knaben. . . . . . . . . . . . .. 4217 
Mädchen. . . . . . . . . . . .. 3953 

Zusammen.. . 8170 
Ditl Kosten im Hause beliefen sich auf. . .. 23,225 ß. C. M. 

" " " 

" " ansser " " " ". . .. 150,420" " 
Zusammen ... ' 173,645 ß. C. M. 

Es sind gestorben im Hause. . . . . . . . . . . . . .. ...... 842 
",! "ausser". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1492 

Zusammen. . .. 2334 
. Prag besitzt ein Gebärhaus mit 225 Betten und mit eineJu 

Kostenaufwande von 26,046 ß. C. M. 

8. 'arkgrafsehart Ilhren. 

Mähren besitzt 2 Findelhäuser: a) in Brünn und b) in 
Ulmütz. 

Die statistischen Verhältnisse dieser ueiden Anstalteustellttlu 
sich im Jahr 1855 in folgender Weise: 

1. Brünn. 

1m Hause wurJen verpftegt Knaben. . . . . . . . . . . . . .. 39~ 

"" " " Mädchen.. . . . . . . . . . .. 374 
-----:::-=-

Zusammen. . .. 772 
Auswärts wurden verpßegt Knaben. . . . . . . . . . . . .. 114:~ 

" " " 
Mädchen. . . . . . . . . . . . . 124iJ 

----:--::""':'" 
Zusammen. .. 2:i~ 

Oer Kostenaufwand uetrug im Hause mit 
Einschluss der Anstalt von Olml1tz 15,312 ß. O. M. 

Der Kostenaufwand betrugausserHause mit 
Einsehluss der Anstalt von Olml1tz 44,078" " 

Zusammtln. . .. 59,:-190 ß. O. M. 
Es sttUUtlll im Hause. ........ ................ 191 

" " ausser" ............... . . . . . . . . . . .. 316 
Zusammen. . .. 507 

Hrülln hat ein Oebärhaus mit 33 Betten mit einem Kosten
aufwande voo 12,~02 ß. mit Einschloss der Anstalt "on Ullllfltz. 

2. Olmütz. 

Die Findlinge der Olmützer Anstalt treten nach ihrem ersteu 
Leueusjahrtl in die Vel'rechnung der Brünner Anstalt. und bleibeu 
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sm ersten Orte, bloss bezüglich ihres verschiedenr.n Aufenthaltes, 
in der Evidenz. Es bildet diese Anstalt ein Filiale der Anstalt 
\'OU Plag. Nach einer 7jährigen goten Pflege erhalten die Nähr
eltern eine Belohnung von 4 fl. C. M. (?). 

Im Hause wurden verpflegt Knaben. ............. 258 

" " " " 
Mädchen. . . . . . . . . . . . .. 207 

----:-::-=-
Zusammen. . .. 465 

Auswärts wurden verpflegt Knaben ...... , . . . . . . .. 192 

" " " 
Mädchen .............. 178 

-----== Zusammen ... , 370 

Es starben im Hause. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
" "ausser " ................ . . . . . . .. .. 192 

Zusammen. . .. 324 

OlmOtz hat ein Gebärhaus mit 38 Betten. Das Waisen
ill8titut betheilte in BrOnn im Jahre 1853 an 3 Waisen eine Summe 
von 195 fl. C. M. 

In Galizien gibt es keine eigenttiehe Findelanstalt. Die 
lrariatische lt'indelanstalt ist in Beziehong auf die Aufnahme und 
Unterbringung der Kinder, so wie der Amtshandlungen dem 
Lemberger Magistrate zugewiesen (Melzer). Die statistisehen Ver
hlltnisse der Ararialiscben Findelanstalt in L e m be rg . (der ein
zigen des Landes) stellten sich im J. 1855 in folgender Weise: 

Auswärts wurden verpflegt Knaben. . . . . . . . . . . . .. 1437 
., 

" " 
Mädchen. . . .. .. .... 1613 

Zusammen ... 3050 

Die Kosten betrugen ................. 47,289 8. C. M. 
Es starben ausser Hause Findlinge. . . . . . . . . . . . . . .. 381 

Lemberg hat ein GebArhaus mit 12 Betten mit einem Kosten-
aufwand von 3285 8. 

10. 11.I~releh D.I •• tle •. 

In Dalmatien herrscht das System der Winde. Dalmatien 
besitzt 5 Findelhäuser, wir lassen die statistischen Verhältnisse 
derseilJen im Jahre. 1855 folgen. 
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Stadorte Im 
losten auswärts 'erst.r~n 

Hause lesteu 
der Ver- Ver-

im pflegte 311S-
rl.delllluser pflegte ---- _.-

Hause wA.rts 11. CM. fl. CM. 

Zara ....... 69 1.756 411 10.576 2 63 

SebeDico ... 56 1.197 269 5 838 5 34 

Spalato ., . 105 1 236 586 12.043 Jl 69 

Ragusa ... " 66 1.932 372 7.140 15 30 

Cattaro .... 26 646 76 1.730 3 17 

-
Summe .. 322 6 767 1.714 37 327 36 213 

6 767 
-.-. 

41.094 249 

Zara. In dieser Anstalt werden die Kinder der in dem Ge
lJärhause verpflegten Wöchnerinnen, die Findlinge der Stadt und 
aller Districte des Kreises von Zara aufgenommen. Die ausser 
dem GeLärhause geLorenen Findlinge werden entweder in d~l' 
zur Nachtzeit offenen Winde hinterlegt, oder von den Präturen 
und Gemeinden mit einer ämtlichen Zuschrift eingesendet. Der 
Uuntract mit den Nähreltern lautet auf eine zehnjährige \"er
vflegszeit. Die Verwaltung des GeLärhaust.'s "1rd aLgesondert 
von jener (les Findelhauses geführt. 

Die VerpflegsgeUühren per Monat im I. Jahre lJetrögen :i Jl., 
vum 2. Lis Ende des 5. Jahres :2 8. :20 kr., von da lJis z~ Endt.' 
des 8. Jahres 2 fl., für die letzten 2 Jahre 1 fl. CM. 

Spalu.to. Nach der Vurschrift dieser Anstalt sollen nur 
Findlinge aufgenommen werden, deren Eltern ihre Armuth nach
weisen können. Da aL er die meisten Kinder heimlich in die 
Winde gelegt werden, so wird diese Vurschrift überflüssig. Die 
wiederholten Vurschriften, in Folge ,ll'ren die Eltel'll der Find
linge oder ihrer nächsten Verwandten, oder die GelJUrtsgemeiu
den die AufnahmsgeLühr zu entrichten hätten, konnten nie vol1-
wgen werden. Der grösste Theil der Gebärenden gehört der ärru
stell Volksclasse an, die ohnedem keine Gebühr entrichten kann. 
Da aber nuch tHe Gemeinden keine eigenen Fonde besitzen. 
so kiinnen auch diese keine Einzahlungen leisten. Die erwach
senen Findlinge werden als Hirten verwendet. oder beim Land-
11uu benützt. 
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Reelamätionen der Kinder kommen selten vor. Reelamanten 
ohne Vermögen erhalten die Kinder ohne eine Entschädigungs
leistung zurück. Sobald die Tutel derDireetion der Anstalt aufhört, 
übernimmt dieselbe das k. k. Gerichts-Tribunal als Pupillar-Iostanz. 

Ragusa. Hier werden 3 Kategorien von Kindern auf
genommen: 

1. Die Kinder verschämter Wöchnerinnen, die lIelbst ein 
Asyl in der .&astalt suehten; 2. Kinder, welche in der Stadt unt! 
den Markttleeken geboren" entweder in der Winde hjnterlegt, 
oder den Vorstehern der Anstalt von Hebammen tlbergeben wur
den; 3. Kinder, welche VOD den Communal-Behörden jener Orte 
eingesendet werden, wo sie geboren wurden. Die Regierung 
weiset monatlich die zur Deckung der Kosten nothwent!ige Do
tation an. 

Cattaro. Zur Ernährung der Findlinge befindet sieh hier 
eine besoldete Amme, welche ankommende Kinder in den ersten 
Tagen nährt. Die Kosten der Anstalt trägt die R~gierung, d~ die 
Eiakünfte dieser Anstalt sieh Dur auf jährliche 23 8. 63'/. kr. C. M. 
belaufen. . 

'11. Sen'seh" We"rodsehaft •• d das Temeser Baaat. 

Hier befindet sieh im iomborer-Kreis eine Findelanstalt in 
~. Theresiopol, ihre statistischen Verhältnisse waren lID 

Jahre 1857 folgende: 
Auswärts wurden verpflegt Knaben ...... _. . .... . 69 

66 " " " Mädchen ............. . 
-----::-=-:::-

Znsammen. . .. Hf) 
Auswärts starben Kinder .................... : . .. 17 
Die Kosten beliefen sich auf . . . . . . . . . . . . . . . . 2394 8. 

11. Le."ardiseh - ,e.etiaalse.es li.lgreleh. 

Di, Lombardie besitzt 8 Findelhäuser, als: iwMailand, 
Brescia, Cremona, Mantua (2), Bergamo (3), Como, Pavia und 
Lodi - und 7 Gebärhäuser, als: Mailand, Breseia, Cremona, 
Mantua (2), Bergamo, Pavia und Lodi (2). 

Die venetianischen Provinzen besitzen 7 Findelhäu
ser, als: in Venedig, Verona, Udine, Padua, Vicenza, Treviso 
Rovigo - und 8 GeLärhäuser, als iu Venedig, Verona, Udine, 
Padua. ViceDza (2), Treviso (7), Rovigo (2), Belluno (2) 

BiI,el. FiDd.lh. Eo;opa·.. 14 

r 
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Statiatische Uebersicht 
der 1<'indelhäuser in der Lombardie für das Jabr t856. 

fi. I .1 d .. r I I" Hau lIiI e Kllld f'r aU "'8 .. .. d ... l1 Hau II'" 

Kn a. ben M ä dc hen K na.ben M äd c hen 
~ ~ I = 

C> .• .. ~ . .. " ~ .. aE ä ä ~ " ... .. ., 
c~ ~ ~ ~ " 6 ~ ] ~ ~ ~ = " :I 8 f 

i ~ 1f:c ~ 
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j Jahres »" Jahres ~ = ~ Jahn:~ >~ J"h~ .. = '" <- '" ~ '" 0:: 

91 3.743 3.740 94 88 3.885 3.879 94 4.:')56 2.699 2·377 4.878 5.235 2.774 2.557 5·452 
14 377 374 17 40 372 376 36 722 372 325 769 885 417 377 925 
20 387 383 24 28 351 347 32 623 296 378 541 605 2.">3 300 558 
63 68 56 75 41 70 75 36 350 210 236 324 385 199 265 319 
15 173 173 15 119 324 319 124 488 158 1.';4 492 845 317 284 87e 
59 244 253 50 53 316 316 :';3 464 179 143 :')00 855 2:')7 234 878 
53 253 259 47 63 321 332 52 197 170 167 200 223 172 163 232 

173 166 280 59 197 165 :~13 49 378 115 128 365 422 150 140 4~ 2 

488 5.411 5.:';18 381 629 5804 5.957 476 7.778 4.199 3.908 8.069 9 . 45 .~ 4 .H 9 4.:J20 9.6H -- --5.899 6.433 11 .977 1~ . 9!H 
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irn 
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ft.. 11. 

42.942 214.570 
10.758 50.934 

6·014 32.267 
17.922 13.367 
14.308 21263 
16. 18a 19·651 
12 833 13.715 
19.858 194 1i8 

-
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Sterblichkeit 
in den lombardischen Findelbl.ll8ero im. Jahre 1858. 

XaHand ... . ........•.•......•...... 

Breseia ..... 

Cremooa ...... . 

I(aatlla ..... . . ..... ............. ... . 

Bergamo .............•.........•.. 

Como •...•......•....•.........•..•• 

Pan. ............................. . 

Lodi ............................. .. 

S1uDme ...• 

Im 
Haule 

513 

315 

113 

19 

82 

101 

taU 

A1UI8r 
Haule 

83 

182 

202 

77 

57 

131 

2276 
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Bewegung 
in den Findelhäusern in den '-enetianischen Provinzen im Jahre 1857. 

- 1 ~ In der Anstalt Ansser der An<staJt 
I "0 

0 

0: 
Kosten Kosten Provinzen '" Verpflegte § Zahl im Jahre Verpflegte ilU Ja,hre 

'.;::l Kinder 1857 Kinder 11>57 ~S der 
I "''"CI Hä.user ä3 1= 

-:i Aoo Anzahl Gulden Anzahl Gulden 

Venedig ..... .. ..... .. .. Stadt 1 1j89 17.661j 1 . 580 '>0.065 

Verona .... . . .. ... ... .. » 1 591 1& . 393 2 .074 39 .782 
I 

- » ---=--
Udine ... . . 1 •• • •• . • ••• •• ,. 1 343 8 .254 71j0 12.878 

I . 
Padua ..... . . . .. .. . .. .. . 1 525 11124 2 .614 35.324 

Vicenza .. . . .. ... . , . . .. , . ,. 1 435 19 .401 1 .238 22 167 

Treviso . ... . .. .... . ... . " 1 311 7.726 1 .006 23 .064 

Rhvigo ....... '~"" ~ .' .. . ,. 1 151 3.667 75 875 

-
Summa. . .. . " 7 2 845 83 .239 9.327 184 . 155 

~ ~ -

.Itrtalltit 

Kinder 

in der I Auswärts Anstalt 

Anza.hl 

146 145 

139 128 

120 55 

150 82 . 
39 81j 

78 67 

54 59 

726 620 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
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Das PiD.clelhaua von Mailand. 

Das Findelhaus von Mailand (Pis Oasa degli Esposti e delle 
Partorienti in S. Oaterina a11a Ruota in Milano) machte drei Ent
wickelongsphasen durch. Die erste begann mit·seiner Gründung 
im J. 787; die zweite mit der Erbauung des Spedale maggiore 
im J. 1458; die dritte mit den Reformen unter der Kaiserin 
)laria Theresia von Oesterreich im J. 1780. 

Erste Epoche. - Dathens, Erzbischof von Mailand, griln
Ilete im J. 787 in Mailand das erste europäische Findelhaus. 
Dieser Kirchenfürst verordnete, dass uneheliche Kinder aufge
nommen, durch Ammen gesäugt, durch 7 Jahre verpftegt, nach 
~l'm 7. Jahre bei Meistern untergebracht, nach vollendeter Lehr-
7.eit ihre Freiheit erhalten, und dass das Findelhaus von dem 
Erzpriester der Ohiesa maggiore administrirt werden sollte. 
Rienlber wurde eine Stiftungsurkunde verfasst, die Mons. Fran
('iseo Cartelli, Oanonicus, in seinen Oollecten citirt, und wovon 
.Ias Original nach Muratori in der Ambrosianischen Bibliothek 
aufbewahrt wird. Damals befand sich diese Anstalt im Mittel
puncte der Stadt bei der Kirche di Santa Maria, wo jetzt das 
Tbeater Re steht. Nach seinem Tode schenkte sein Nachfolger 
.\lberto der Anstalt bedeutende Summen. 

Nehen diesem Institute befand sich damals das Spedale San 
Celso. Peber die Zeit der Grilndung dieses Spitales , das später 
Findlinge aufnahm, sind die Geschichtschreiber uneinig. Lac
tnada Serviliano meint, dass es neben der Kirche di S. Celso, 
zwischen der Porta Romana und Ticinense gelegen war. Be
stimmt ist es, dass das Spedale S. Celso zu Endr des 10. Jahr
hunderts in eine Findelanstalt umgestaltet wurde. 

Das Spedale S. Celso, das Landolfo Carcano im .1. 980 
prhauen liess, trug ursprünglich folgende Aufschrift: 

.lliserabilium infantium opportuna domus. 
Cujus janua est Christus. 

Mediolanensium civium pietas sie pa"ulus fovet. 
Ianocentee in utraque felices quis nesciat vita.· 

Diese Anstalt wurde im J. 1075 durch eine Feuersbrunst, 
~ie fast ganz Mailand verheerte, zerstört. 

Nach der Pia Casa degli Esposti und dem Spedale S. ('rlso 
wurde zwischen den J. 1127 -1145 durch Gottifredo de Busseri 
das Spedale dei Brolo (Spedale di S. Stefano aUa ruota) 
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gegründet, das Findlinge aufnahm. Es bestanden also damals in 
Mailand 2 Anstalten, die Findlinge aufnahmen, a) das Spedale 
S. Oel80, nnd b) das Spedale deI Brolo. 

Von der Lage der Findlinge in diesen Spitälern kann man 
sich einen Begriff machen, wenn man die damaligen TrüLsale. 
die Mailand getroffen, als eineimJ. 1160 ausgebrochene Feuers
brunst, die Kriege, die Hungersnoth, die Epidemien, die Bela
gerungen, die Entfernung des Erzbischofes Alberto, der dem 
rechtmAssigen Pabste folgte, und endlich die Zerstörung der 
Stadt unter dem Kaiser Friedrich Barbarossa (1I62) in das 
Gedichtniss ruft. 

Nach dem Tode Albertus (1I66) entstanden unter den Vor
stehern dieses Institutes fiber dessen Leitung Uneinigkeiten. Der 
Erzbischof-Oardinal Galdino forderte (1I6T) mehrere Gelehrte 
auf, einen Plan zur Reform dieses Hospizes vorzulegen. Der vor
gelegte Plan wurde aber von Clemens 111. (1190) nicht approbirt. 

Bis znm J. 1359 wnrden die Findlinge durch die Gaben 
eines Datbeo. Alberto Grosso, Landolfo Oarcano und Gottifredo 
de Bussero erhalten. Um diese Zeit trat Barnabo Visconti auf, 
der ans den G11tern Bertonico's diesem Spitale grosse Dotationen 
zutliessen liess. 

Diese Findelhäuser wurden wie die Spitäler vom J. 1359 bis 
1445 von einem Haushofmeister (Maestro) administrirt. An der 
Administration des Spedale Brolo nahmen auch Abgeordnete des 
Armenvereines Antheil. Als der Erzbischof Enrico sah, dass die 
Güter der Armen eine Beute des Geizes der Haushofmeister gewor
den, verordnete er im J. 1446, dass ihre Verwaltung von den Haus
hofmeistern und 24 Adeligen besorgt und sämmtliche Einkfinft~ 
dieser Anstalten centralisirt werden. 

Zweite Periode. - Nach dem Falle der Visconti folgte 
Franz Sforza. Er versammelte den Rath, den Adel von Mailanll. 
des ganzen Herzogthumes und die Vorsteher aller geistli('hen 
Orden, um ein Programm zur Erweiterung des Wirkungskreises 
dieser Anstalten zu entwerfen. Die Versammlung beschloss die 
Erbauung eines grossen Hospitales, die Oentralisirung der Fonde 
der kleineren Spitäler, die Abschaffung der monopolen Verwal
tung durch Priester, und die Zusammensetzung einer, aus mai
lindischen Edelleuten und zwei Priestern bestehenden Admini
stration. Im J. 1458 wurden von Pius 11. der Ban und die Statu
ten des Spedale magßiore bewilliget; die Zahl der adeligen Ab-
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~rdneten, 'Worunter 2 Priester waren, auf 18 herabgese~, nnd 
ihnen ein erzherzoglicher Stellvertreter beigegeben. 'Nun wurden 
die heiden Spitäler S. Oelo und deI Brolo mit nern Spedale 
rnaggiore vereiniget, womit die zweite Periode tIer Findel
häuser von Mailand beginnt. Do~toren der Medicin waren 
fOO der Administration ausgeschlossen. Diese Administration 
behielt man bis zum J. 1780 unverändert bei; jedoch nahm man 
aoch zeitweilig in dem Spedale S. Dionigi, . di MadonDa Buona. 
uod die San Vicenza Findlinge auf. - Am 21. April 1653 wur
den die ersten Säuglinge in das Spedale magg~ore gebracht. 

Dritte Periode. - Am 26., December 1780 befahl die 
Kaiserin Maria Theresia, dass das Collegio di S. Caterina alla 
Ruota zur Unterbringung der Findlinge und Wöehnerinnßn ver
wendet werden sollte. 

Unter ihrer Regierung wurden folgende Bestimmungen gt>
troffen: 

a) Vom Jänner 1781 an sind alle Schwangeren, Ammen und 
Findlinge des Spedale maggiore in <las adaptirte Gebäude di 
S. C&terina alla Ruota zu versetzen. 

b) Gleichzeitig ist die Drehlade des Spedale maggißre zu 
l\cbliessen, und im Spedale di S. Caterina alla Ruota zu eröffnen. 

e) Die Administration des Hauses haben drei Delegirte 
zu leiten. 

Am 6. Mai 1784 ereirte Kaiser J osef 11. zur Leitung der 
Wohlthätigkeitsanstalten die "Giunta, stabile", die aus einem 
PrAsidenten, einem Delegirten der Congregation, 2 Assessoren 
und einem Direetor zusammengesetzt war. Er theilte die frommeb 
Stiftungen in 4 Classen, und reihte diesen 1. die Spitäler, 2. die 
Erziehungs- und Find~lhAuser; 3. die Vertheilung der Ausstat
tungen und Almosen; und 4. die Versorgungshäuser ein. Jede 
Anstalt erhielt einen Verwalter, der der Junta untergeordnet war. 
Die Junta wurde (ler Regierung subordinirt. Die Direction des 
Findelhauses wurde ärztlichen BAnden ubergeben (l '184) und 
pin neues Reglement entworfen. 

Am20.Jänner 1'191 ubergab Kaiser Leopold 11. die Leitung 
dieser Anstaltim wieder den fruheren Körperschaften. 

Im Jahre 180'1 wurde eine aUfI drei Sectionen bestehende 
WohlthAtigkeits--Commission als: "Congregazione di Cariti" zu
sammengesetzt, wovon die erste mit der Leitlng des Findel- und 
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Irren hauses betraut wurde. Mit dieser Ordnung der Dinge höften 
die Speeial-Administrationen der frommen Anstalten auf. 

Im J. 1819 wurden aber diese WohlthAtigkeits-Commissio
nen neuerdings beseitiget, und die Special-CommiSBionen noch
mals eingefübrt. 

1. Ueber die ursprüngliche Aufnahme der Findlinge. 

Datheus bestimmte, dass nur uneheliche Kinder aufgenom
men werden sollten. 

Neun Jahrhunderte vergingnn, ohne dass dil! Drehscheibf' 
bekannt geworden. Dass um diese Zeit noch kein Torno bestan
den, erhellt aus der Verpflichtung der Geschwängerten, die Na
men ihrer Verführer zu nennen. 

Erst am 14. Juli 164-3 wurde durch das Capitel die unent
geldliche Aufnahme armer ehelicher Kinder und deren Säugung 
durch 16 Monate, unter der Bedingung zugestanden, dass die 
Mtltter nac,h dieser Frist ihre Kinder zurücknehmen. - Im 
J. 1654 wurde die Aufnahme eines der Zwillinge und jener Kin
der, deren Mütter in einem Spirale sich befanden, genehmigt. 

ImJ.1689 wurde imSpitale "Spedale maggiore" 1'ei der Porta 
nuova eine Drehscheibe eröffnet. Als später die Findlinge in das 
Sped. S. Caterina abgegeben wurden, hatte man auch hier eine 
Drehscheibe errichtet. Die Angabe der Nameu der Verfiihrer 
wurde im J. 1781 abgeschafft. 

Erst gegen das J. 1659 wurden die Findlinge des Herzog
thumes in Mailand aufgenommen. Um diese Zeit gab es in 
I.egnan 0 ein, von Domenico Vismara gegründetes Spital, in wel
chem man durch ein kleines Fenster die Findlinge aufnahm 
(Depot), und sie am nächsten Tage nach Mailand transportim. 
Im Spitale von Varese, das der ErzbisehofCarlo Borromeo dureh 
Vereinigung zweier Spitäler gl1lnde~ wurden die Findlinge ohne 
Drehscheiben aufgenommen, und nach Mailand geschafft. Im 
J. 1791 wurde auch hier ein Torno errichtet. 

Unter Maria Theresia (1781) wurden nur uneheliche Kin
der aufgenommen. 

Unter Kaiser Josef 11. wurden die Findlinge in vier ClaS8en 
eingetheilt. FiDdJinge der drei ersten Classen wurden gegen Er
lag versehiedener Taxen, die der vierten Olasse gegen ein Ar
Jltathszeu.gniss uQ8Iltgcltlich übernommen. 
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Pnter der Regiemng dieses Regenten wurden folgende Mass
reteln getrotren: 

a) Im J. 1784 wurde dip Drehscheibe <ter Anstalt di S. Cate
rina alla Ruota vermauert, und die Kinder nur in der Kanzellei 
gegen Erlag einer Taxe von 48 Lire ocler gratis aufgenommen. 

b) Der Ueberbringer eines Kindes erhielt ein Certificat über 
dpssen Aufnahme, damit das Kind rec1amirt werden konnte. 

c) Nur gegen Bezablung> der Auslagen durften reclamirte 
Kinder zurückgegeben werden. 

d) Die im Spitate ggbonmen Kinder wnrden gegen die Tale 
Ton 24 Lire aufgenommen. 

e) Den Beamten wurden alle Erkundigungen über die Ver
hältnisse der Mutter und des Kindes verboten, man durfte nur 11m 
den Taufnamen des Kindes fragen. 

JJ Alle Drehscheiben des Landes wurtlen aufgehoben, und 
('8 durften in die Anstalt di S. Oaterina alla Ruota nur Findlinge 
von Mailand und Umgebung aufgenommen werden. 

trater Kaiser Leopold 11. (1790) wurde die Drehscheihe wie
der eingeführt, und die unbedingte Aufnahme gestattet. 

2. Von den häuslichen Unterstützungen. 

Erzbischof Datheus vermeinend, dass die Dotationen des 
Findelhauses nicht verhraueht würden, bestimmte, "dass ihr Rest 
zur (Tnterstützung der Armen und Pilgrime verwendet werden 
solle. " 

Als die Zahl der Findlinge wurhs, musste man diese lfeben
Terp1lichtungen ignoriren. Nachdem es sich heJ'8ll88tellte, dass 
dorch häusliche Unterstützuagen viele Mütter ihre Kinder behiel
ten, gewährte man Eltern, die Zwillinge hatten, Vormündern 
mutterloser Siuglinge und Vätern, deren Gattinuen in einem Spi-
tale lagen, Unterstfitzungen (1463). , 

Leider war das Ausmass dieser Gaben so gering, dass keine 
erheblichen Resultate erzielt werden konnten. Man gab für ein 
Zwillingskind bis zum 16. Monat, pr. Monat I Lire 77 Cent.; -
für ein mutterloses Kind vom Todestage der Mutter an bis zur 
VollendUDg des ersten Lebenl\ia.hres 1 Lire '17 Cent.; - für Kin
der, deren Miltter im Spitale lagen, täglich 2 Soldi; seit 1811 
aber nur 39 italienische Centesimi. Vom J. 1838-IM2 warden 
886 derlei Unterstützungo gegeben. 
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3. Ueber die Kinderverlassungen. 

Erst im J. 1659 tindet man in den Registern des Archives 
einige Notizen über Findlings-Aufnahmen. 

Diese Notizen rerdankt Dlan dem Klosterbruder Paolo 
Morigi. 

Tableau 
der Kinderverlassungen vom Jalare 168o-18t3. 

leee •• I ..... Ver· .. ·.·Ke8 Jett •• I •• , •• Verl ..... p. 

1660 - 1669 "-057 1760 - 1769 6.799 

1670 - 1879 3715 1770 - 1779 8.R12 

1880 - 1689 3.590 1780 - 1789 9.694 

1890 - 1899 5·315 1790 - 1799 14.194 

1700 - 1709 5.307 1800 .- 1809 17.3U 

1710 - 1719 5.104 1810 - 1819 21.158 

1720 - 1729 U22 1820 - 1829 20.978 

1730 - 1739 .8.218 1830 - 1839 27.837 

1740 - In9 7.054 lMO - 1843 12.158 

1750 - 1759 8.866 

Summe .... 189.t22 

Vom.J. 1791 bis zum J. 1843 wurden aufgenommen: 
In der Drehlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;",8,217 
Von unbekannten Eltern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64,8U 
Von bekannten verehelichten Eltern. . . . .. .... 39,652 
Von bekannten unverehelichten Eltern ......... 8.739 

Summa .. 171,450 

~. Von der Erziehung der Findlinge, von den Kostgel
dern, von den verschiedenen Prämien und der 

Mortalität. 

Schon in der ersten Zeit wurden Kinder in der Anlltalt ge
säugt, an Landammen verdingt, und nach dem 16. Säugem(lnate 
wieder in die Anr;talt zurtickgenommen. - Im J. 1650 beschloss 
tlas Capitel, dass die Ammen die Kinder bis zum 30. Lebensmo-
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Date behalten sollten, weil die frühzeitige Entwöhnung die Mor
talität steigerte. Mit dem 6. Jahre gab man die Knaben zu Hand
werkern, die Mädchen in's.Findelhaus. Es wurde ein Inspec
tor ernannt, der jährlich zweimal das Herzogthum bereisen und 
sieh ,'on der Pflege und den Todesfällen der Findlinge überzeu
gen musste. Im J. 1760 hat man diese Function den Pfarrern und 
Civilbehörden übertragen. 

Im Jahre 1558 zahlte man für die Pflege eines Findlings 
während der ersten 16 Monate 2 Lire 10 Soldi nebst der Ueber
gabe eines Wickelzeuges, der nöthigen Wäsche und Kleidungs
stüeke. 

Als am 15. Juli 1780 der Erzherzog Ferdinand bei einem 
Besuche der Ammenabtheilung sah, dass die Ammen 3-4 Kinder 
säugten, vermehrte er den Lohn der Ammen pr. Monat um 2Livres 
aus Eigenem. Im J. 1801 schenkte die Herzogin Sesto zur Auf
Itesserung der Ammenlöhne grosse Summen, aber erst im J. 1819 
begann man mit ihrer Erhöhung. 

Unter Maria Theresia erhielten die Landammen monatlich 
5 Lire sammt Wickelzeug und Wäsche, und ein ReisepausehaIe 
von 4, Soldi für eine MeiJe. Um dem Ammenmangel zu steuern, 
gab man noch eine Remuneration von 4 Lire 42 Centesimi. 

Fm die Bauern zur Uebemahme aufzumuntern, gab man eine 
Prämie von 6 Lire fdr entwöhnte Kinder. Nach dem 16. Lebens
monate erhielten die Ammen 9 Lire, - Kostparteien, die Kinder 
ueh dem 7. Jahre übernahmen, 6 Lire, und jene, die sie no<·h 
Dach dem 11. Jahre verptlegten, 4 Lire Remuneration. 

Im J. 1579 wurden Zurückstellungen reelamirter Kinder 
zugestanden. 

Im Decennium 1830-1840 wurden jährlich circa 1178 
reelamirt. 

Die Mortalität der Findlinge war früher sehr gross. Vom 
J. 1673- 1683 starben nach Ablauf des 1. Lebensjahres oft '/ •. 
Seit einigen Jahren hat die Sterbliehkeit abgenommen. 

5. lTeber die gegenWärtige Aufnahme der Findlinge. 

Die Kinder werden durch den Tomo, und in der Kanzlei der 
ADstalt aufgenommen. Die offen überbrachten Kinder sind meistens 
ekelieher Abstammung. Das VerhAltniss der in der Drehlade aus
gesetzten ebelichen und unehelichen Kinder stellt sicb wie 
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48-62 : 100. Die im Hospize di Santa Caterina aUa Ruota ge
borenen Kinder, werden entweder bis zum serhzehnten Lebens
monatl' oder bis zum Ende des Normafalters (15. Lebensjahrl'l 
libernommen. Die Kinder von Milttern, die man in der Gebär
sehnte aufnimmt, werllen bis zum Ende des Normalalters ver
pflegt. Miltter, die nicht sAugen wollen, müssen die Taxe von 
42 Lire 60 Cent., jene, die auf der 1. Abtheilung des Gebär
hauses entbunden, die Taxe von 21 Lire 30 Cent. erlegen. -
Kinder verheirateter Mdtter, die sich zum SAugen hergeben. 
werden bis zum Normalalter verpflegt. Endlich nimmt die Anstalt 
uneheliche Säuglinge von bekannten Eltern auf, wenn sie von 
.. iner geistlichen oder weltlichenBehördellbergeben werden. An('h 
fliese Kiuder werden bis zum Normalalter verpflegt. 

Der Torno wird Abends nach <lem Ave Maria geöft'net und 
mit Tagesanbruch geschlossen. Sobald Rich der Schalter nach 
Hinterlegung eines Kindes um seine Ale dreht, ertünt eine Glocke, 
die die wachehaltende Pförtnerin zur Febernahme des Findlings 
ruft. Diese Glocke bewegt durt'h t'ine Vorrichtnng auch mehrere 
Hlorken des Gemaches der harmlwrzigen Sohwestern, damit eine 
vnn ihnen nachsieht, ob die PfI,rtnerin nicht eingeschlafen ist. 

Eine doppelte A nfnahmRweise der Kinder hl'd ingtdie Fflbrun~ 
,,"on! Protokollen, wovon das eine fdr die Eintragnng der Tags-. 
das andt're fllr jene der Nachtanfnabmen dient. . 

6. Feber die Constatirung der Identität der Kinder. 

Zur Constatirung der Identität der Findlinge dienen die 
Aufnahms-Protokolle und das Collier. An dem Collier ist eine 
Medaille, die auf einer Seite die Nummer des Aofnahms-Proto
kolles und Jahres, auf der anderen ein Kreuz zeigt. Stirbt ein 
Kind, oder wird es zurflckgenommen, oder nach dem Normalalter 
I\ns der Anstalt eatIa38en, 80 wird tdie Medaille beseitigt. Für 
jedes Kind erhAlt die Partei einen Zettel (bolletone) von verscbie
Ilener Farbe und Figur, je nachdem es zum ersten oder zweiten 
Male von der Anstalt aufgenommen wurde. Auf diesem Zettel 
steht ein Auszug des Tags- oder Nachts-Protokolls und der ärzt
liche Befund. DieserZettel verificirt die lrztlichen Besichtigungen. 
'md da der Arzt die Nummer des Zettels mit jener der Medaille 
täglich vergleieben muss, 80 hilft diess, Verweehslnogen vorzu
beugen.Kindem erkrankter Eltern, die auf die SäugliDgsabthei lung 
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gt!bracht werden, hängt man einen Buchstaben des Alphabets um 
den Hals. Sterben die Mütter, oder können sie ihre Kinder nicht 
säugen, so wird diesen die Medaille umgehängt. - Wird eiu 
Findling Nachts in die Drehscheibe gelegt, so hängt ihm die 
Wächterin ein Schlösschen (luchetto) mit der Nummer I um den 
lIals. Kommt ein zweites Kind an, so erhält es die Nummer 11 
u. s. f. - Gewöhnlich werden in einer Nacht 5-12 Kinder in 
die Drehlade gelegt. In einem Jahre kommen Mchstens 2-3 
Nächte vor, wo keine Kinder in die Drehlade gelegt werden. 
Diese Schli\sschen werden geschlossen und können nur vom Chef 
der Registratur geöffnet werden. An jedem Schl."lsHchen befindet 
sich eine Stee.1rnadel(SpilIa), die mit demSchlöNschen das gleiche 
Nummer fflhrt, und so geformt ist, dass sie nur zu einem bestimm
ten Schlösschen passt. Die vom Kinde wtgebrachten Kleidungs
stücke, WAsche und sonstigen Erkennungszeichen werden in 
einen Bündel gepackt und mit der oben beschriebenenSteckaadel 
geschlossen. Am nächsten Morgen wird für die Kinder das Billet 
und die Medaille a.ngefertigt. 

Da die Effecten des Kindes zu Identitäts-Beweisen dit'nen, 
hat man folgende Manipulation eingeführt : 

. a) Effecten von Kindern hekannter Eltern werden nicht auf
bewahrt; 

b) Effecten von Kindern, (lieauf öffentlichen Plätzen gefllnlleu 
werden, werden bis zur Ermittlung der Eltern aufbewahrt; 

c) Effecten von Kindern, die man in der Drehscheibe aus
gesetzt hat, werden 2 Jahre lang aufbewahrt, wenn die Kenn
zeichen so auffallend sind, dass sie den Eltern nicht entgangen 
sein konnten; man bewahrt sie länger auf, wenn man den Ver
dacht eines begangenen Verbrechens scMpft. oder wenn man 
keine sonstigen Aussetzungszeichen bei ihnen findet. 

i. Ceber die Geheimhaltung (leI' Aufenthaltsorte der 
Kinder. 

Man ertheUt den Eltern über die Kinder keine Auskünfte 
über ihren Aufenthalt, ausnahmsweise werden sie Personen ge
geben, die sich durch ein Zeugniss ihres Pfarrers legitimiren, 
Ua.'lS hierdureh der Ruf der Mütter nicht gefährdet wird. Dasselbe 
gilt auch von angesuchten Mittheilungen über die Certiticate und 
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Documente der verlassenen und 'ausgesetzten Kinder. Von ehe
lichen Kindern werden den Eltern nur dann Eröffnungen gemacht, 
wenn sie ihre Kinder zurtlcknehmen. 

8. Von der Anerkennung der Kinder. 

Die Anerkennung betrifft folgende Kategorien der Kinder: 

a) Eheliche Kinder, die vor ihrer Aufnahme getauft waren, 
und von den Eltern gesucht werden. Reelamiren verehelichte 
Eltern ein der Drehscheibe übergebenes Kind, so erhalten sie es. 
wenn sie den Taufschein des Kindes vorzeigen und die Erken
nungszeichen in Gegenwart zweier Zeugen angeben. 

b) Eheliche getaufte Kinder, die von Verwandten und Frem
den gesucht werden, werden ihnen tlbergeben, wenn ihnen die 
Erkennungszeichen bekannt sind, wenn sie ihre Verhältnisse zu 
den Findlingen Olittheilen, wenn sie die Entfernung oder den 
Tod ihrer Eltern darthun, wenn sie eine Vollmacht zu ihrer Ueber
nahme vorlegen, oder wenn sie dem Amte bekannt sind. 

e) Eheliche ungetaufte Kinder dtlrfen den Eltern, wenn sie 
die Erkennungszeichen angeben, den Copulationsschein vorlegen 
und beweisen, dass sie die Personen sind, für die sie sieh aüs
geben; - den Witwen aber mit Genehmigung der Obe"ormund
sehaft zurückgestellt werden. 

d) Bei unehelichen getauften und ungetauften Kindern 
werden nur die Aussagen der Eltern, aber nicht die fremder Per
sonen berllcksicbtiget. Wurde das Kind vor seiner Aussetzung 
in die Geburtsacten eingetragen, so stellt die Uebereinstimmung 
der Zeichen und der Taufschein die Anstalt sicher. Wurde das 
Kind vor der Aussetzung nicht getauft, so mllss('n die Zeichen 
übereinstimmen, die Dazwischenkunft der Hebammen erwiesen 
und das Zeugniss der in der Institutspfarrkirche ministrirten Tanfe 
beigelegt werden. 

g) Unverehelichte Eltern werden nie verptlichtet, ihre Kinder 
zurückzunehmen. Fanden sich bei ausgesetzten Kindern keine 
besonderen Kennzeichen, so müssen ihre Kleider beschrieben, 
die die Aussetzung begleitenden Nebenumstände detaillirt, und 
Zeugen vorgeführt werden, die die Ueberbringung der Kinder in 
das Findelhaus beweisen. 
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9. Von der Bezahlung der Ammen ausser der Anstalt. 

Man hat in Mailand 2 Tarife für Kostgelder nach Monaten 
festgesetzt: 

a) Vom Mai bis 1. November zahlt man für Kinder von der 
Geburt bis zum 16. Monate 6 Lire 33 Cent.; - vom 17. Monate 
bis zum 3. Jahre 4 L. 60 C.; - vom 4. - 5. Jahre 2 L. 88 C.; 
und vom 6. -7. Jahre 2 L. 60 C. 

b) Vom November bis 1. Mai: 
Von der Geburt bis zum 16. Monate 6 L. 33 C.; - vom 17. 

Monate bis zum 3. Jahre 4 L. 60 C.; - vom 3. - 5. Jahre 2 L. 
88 0.; - vom 6.-7. Jahre 2 L. 60 C. 

10. Von den Erbschaften der Findlinge. 

Ueber Erbschaften hat das Gouvernement im J. 1822 Fol
gendes verfügt:. 

"Unbedeutende Geldgeschenke und Lohngelder , die den 
tindlingen znkommen, können, wenn sie die jährlichen Ernäh
rongskosten der Findlinge nicht überschreiten, im Hause ver
waltet werden. Ueber diese Verwaltung hat das Findelhaus der 
politischen Behörde Rel·hnung zu legen. Fällt einem Findlinge 
eine Erbschaft zu, so hat die Y ormundschaftsbehörde zu dessen 
Verwaltung einen Vormund zu bestellen. Derlei Kinder haben 
Dach dem Austritte aus dem Findelhausverbande die Anstalt für 
ihre Verpftegung, wenn es möglich, vollkommen zu entschädigen. 
BetrAge unter 150 Lire sind in der Sparca.sse, höhere Summen 
bei den Versatzämtern anzulegen. Die Interesseu wenten bis zur 
Höhe der Anstaltsunkosten vom Findelhause bezogen. Stirbt ein 
Findling vor seiner Entlassung, und melden sich für seineu Nach
lass keine Erben, so fAllt er der Anstalt zu; melden sich Erben, 
10 haben diese dem Findelhause die Verpftegskosten zu vergGten. " 

11. Uaber die Tutel der Findlinge. 

In dem Mailänder Findelhause hat man nach den herrschen
deo Gouvernements verschiedene Arten der Tutel geübt. 

a) In der ersteren Zeit nach der Entstehung des Findelhau
ses hat die Direction der Anstalt die Tutel gehandhabt. 

b) 1m J. 1806 wurde die Tutel ihren Administrativ-Commis
tlionen dbertragen. 
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c) Nach dem Sturze deR italienischen Königreiches wurde 
die Obetvormundschaft den Findelhall8-Direetionen auferlegt. 

Die Gerichtsbarkeit über einen Fiudling steht dem Tri
buuille, wo der Findling sein Domicil hat, zu. Die Pflichten eines 
Fiudelhaus-Directors als Vormund fahrt der Codiee uwverssle 
austriaca, Parte 1., Cap. IV. an. 

12. Ueber die Entlassung der Findlinge aus dem An
stalts- Verbande. 

Die Entlassung der Findlinge aus dem Verbande des Fin
delhauses erfolgt: 

a) Nach der Erreichu'ag des Normalalters. 
h) Nach ihrer Uebemahme durch die Eltern oder dritte 

Personen. 
c) ~ach ihrer Adoption. 
d) Nach ihrer Verehelichung. 

I:t Yon der Direction, dem PersoDale und den Sälen. 

Im Jahre 1844 wurde die öconomische Verwaltung a) deI> 
Spedale maggiore und der vereinten Stiftungen Corunna's, h) des 
Narrenhauses alls Senana, und e) des Findelhauses in S. Cata
rina sUa Ruota einer unabhilngigen Direction dbertragen. 

Das Personale besteht aus dem Director, der administrati\'en 
Vommission, der Registratur, der üconomisehen Verwaltung, zwei 
Priestern, einem Prior, einer \lee-Priorin, einem Arzte, einem 
Wundarzte, mehreren Assistenten, und aus der männlichen und 
weiblichen Dienerschaft. 

Die Anstalt besitzt 6 Abtheilungen. 

a) Die Ammen-Abtheilung zur transitorischen Siagung der 
Findlinge. . 

h) Die Abtheilung zur künstlichen AutTütterung der Kinder. 
c) Die Säle für Kiuder von 1-7 Jahren, mit Sonderung der 

Geschlechter. 

d) Die SäUe für Mädchen von 7 -15 Jabren. 
e) Die KrankensAle mit Sonderung der Geschlechter. 
f) Die Säle fdr Knaben von 7 -15 Jahren. 
Jede Abtheiluug hat eine Aufseheriu und Diellerinnen, die 

aus den erwachsenen Findlingen gewählt werden. 
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1.\. Zustände des Findel- und GeLärhauses von Mailand 
währe'nd deM Deeenniums von 1845 bi s 1854. 

Das Spedale S. Caterina alla Ruota befindet sieh in <ler 
Strasse längs des Canale di Naviglia. Dort öffnet sich das 'rhor 
dl!r Anstalt und nebenan der Schalter. -Das Gebäude bestl'ht ans 
dem altenConvente delle Virgille di S. Caterina aHa Ruota, untlilelli 
anstossenden Kloster di S. Antonio. Heide Gebäude erlitten Verän
derungen' die ihre Bestimmung veranlasste. Seit dem .Jahre 1785 
wurden die Kranken aus dem Spedale maggiore in das Kloster 
S. Antonio übertragen .. Jetzt werden die elwnerdigen LocalitAten 
für Zwecke des Spital es, die oberen Stockwerke aber, die mit 
!:i. Caterina vereinigt sind, für die Findlinge benützt. Die Find
linge bleiben hier, his man Kostörter ausgemittelt hat. Ein Theil 
der oberen Stockwerke dient für die Schwangeren, Wöchnerinnen 
lind Frauen, die die Geburtshilfe studiren. Die Findlingslocalitä
teu sind trotz der vielen Adaptirungen noch unregelmässig un.l 
Bchlecht vertheilt. Die ebenerdigen LoealitAten sind feucht, und 
Ilie rund herum an den Hof von Sa.n Antonio grenzen, werden 
durch das Geschrei, der in den unterenAbtheilungen befindlichea 
lleliranten und pelagrösen Kranken unheimlich. Die Gebärab
theilung, obgleich räumlicher, entspricht dem Bedürfnisse nicht, 
da die Loealitäten für zahlende GebArende zu klein sind, wodurch 
die Schwangeren den Vebervortheilungen bei Privatpatteien aus
gesetzt bleiben. 

Im J. 1854 wurde das Sped. maggiore und dtu! Finllelhaus 
zu einer Pfarrei erhoben. Für die geistlichen Bedürfnisse 
tlllrgen zwei Kapuziner, die auch die pfarrlichen Functionen \'er
richten. 

Die Kirche ist Fremden unzugänglich. 

Die Aussl'eisung ans der Hausküche geschieht naeh einem 
~onnale. lJie Alimentationsgegenstände werden über tiiglicbe 
AnweillOng d6l' Administration entweder aus dem Materialien· 
depot des Sped. maggiore, oder von Priratlieferanten bezogen. 
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Bewegung 
der Filldlinge im Jahre 1854. 

Mit Beginn des Jahres verb,lieben im Hause Säuglinge .... ao 
Wasserkinder . --..... -~ 2U 

38~ 

Neu aufgenommen wurden Säuglinge .,,'.' ',' . .. . .... 4.113 

• .. • Wasserkinder, d. i. ältere Kinder 
--..... ---1 

45 

:t,15E 

Vom Lan"~ wurdeu zurückgestellt Säuglinge ...... , , . 430 

3.29B • • • grössere Kinder .. . --...... --r--3-.7-2t-l1 

Bumme ... 8.268 

Mit Beginn dlls Jahres verblieben auf dem Lande Säuglinge 3.020 

• .. griissereKinder 6.661 

9.681 

Vom Hause schickk man auf das Land Säuglinge, . . . . 3.846 

grössere Kinder 1.834 --...... --1·--01. 
5.681] 

Summe .. 15.381 

Auf das Land schiokte man BiugliDge . . . . . . . . . . . . . . 3.846 

grÖ8S6l8 Kinder.. _. _. _' '_' -I' 1-1_.8_3_4-1-_-1. 
5.ü8C: 

1.661 

72t 

11 

Den Eltern wurden ilbergeben ... , ,. ., .. """, .... 

Im Findelhause starben .. , .. ,., .. ,.", 

Entlassen wurden . .. ,..... ,."" .. ' , .. 

Mit Ende des Jahres verblieben Säuglinge ..... 114 

86 gröslIere Kinder ---1--__ 

Summe .. 

Vom Lande schickt", llIan zlu'ück Säuglinge. '... '" 430 

• " • • • grössere Kinder '. 3.29t1 

Entlassen wurdeu. , ., " '., 

-2--11l()(J 

Auf dem Lande starben,. .. . . . ' , . " ..... ' 1.44 

MitEndedl's.Jabres verbliebpn auf dem Lande Säuglinge .. 2.798 

• • •• .. ...... griissereKinder 7.026 

'.824 
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Von den im Jahre 1854 aufgenommenen Kindern wurden 
2265 8IlS der Dr~111ade gehoben, dsl'tlnter befsnden sieh 867 un
ehelic·be und 1398 eheliche Kinder. 

Aus dem Hospize Varese kamen 69, aus jenem von Legnano 
175 in die Findelaustalt. Die Communen lieferten 87, das Gebär
haus 247 Findlinge. 

Bewegung 
der FinaJinge innerhalb und ausserhalb der Anstalt vom Jahre 1845-1854. 

Bei Ammen und Kostpart.eien Vom Lande in das Findelhaus 
untergebracht znrftckgenommen ..... 

Säuglinge 
gJ'ö.88re 

Säuglinge 
gröll8el'8 

Kinder Kinder 

18U 2.595 t.Ol0 288 2.006 

18&6 2.803 t.037 280 1.974 

18u 2.814 1.422 287 1.440 

18&8 3.021 M07 257 1.911 

18&9 3.240 t.038 291 2.063 

1860 3.172 1.oee 2H 2.378 

1861 3.537 987 271 2.378 

186- 3.650 995 260 2480 

1861 3.681 t.t60 311 2869 

186& 3.M6 1.834 430 3298 

32.139 lt.818 4.897 23.795 
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Tablea.u 
Ilber die Mortallta.t der i'ioclllnge innerhalb und auseerhalb der Autalt vom Jahre 18'3-18&'. 

G8Itorben 6eatorben Geatorben Geatorben Summe Summe 
Vor der im 2. im 2. und _3. vom 4. bi~_7. vOJ!l ~ •. bis 15. t aller aller 
Auf- Lebell8jahre Jahre Jahre Jahre nach 6estorbenen 6eatorbenen 

dem ..... II&hme 
15-

ge- Auf Auf Auf Auf Jahre gros- Auf 1m 1m Im Im 8iug- 1m 
storben dem dem dem 

Hause 
dem im Kere dem 

Hause Lande Hause Lude Haul!e Lande Laade linge Kindel· Hause Lande 

t8&6 79 629 828 8j t89 7 18 2 J1 1 1.255 242 873 824 
18&8 41 148 682 26 225 2 26 1 13 2 1.230 293 578 945 
18&7 IR 514 779 3i 252 111 33 - 22 - 1.293 357 564 I.OB8 

18&8 58 514 ij11 28 210 7 50 1 IR . -- 1.325 317 548 1 094 
18&9 65 307 859 13 292 12 80 - 32 I 1.168 430 333 1.283 
1810 72 241 803 13 194 4 57 - 26 - 1.050 294 2" 1.080 
1861 78 280 887 20 2RO 5 61 25 - 1.187 281 305 I.I·U 

186. 70 248 945 28 238 6 56 1 19 - 1.191 343 279 t .255 
1863 85 40' 958 44 104 11 40 1 18 1 1.382 317 481 1.218 
1866 68 541 1.042 7' 281 35 89 t 25 2 1 58S 522 858 1.441 -

688 4.230 8.392 311 2.253 lOB 503 7 207 7 12.8221 3 .396 4.683 II 355 .. !. 

S ... >-

aller 

Ces&er-

.eaea 

1.578 

1.670 

1.718 

Lä98 

1 881 

1.4111 

1.528 

1 00" 
1.744 

2173 

16 686 

Cl.) ....... 
~ o 

l? 
.s 
~ 
6> 
o 
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Ta.blea.u 
über die Auslagen fOr die Findlinge in und ausser dem Hause vom 

Jahre 18~5--1854. 

Säuglinge Grössere Kinder Kinder 

im HauBe im Hause auf dem Lande 

oIalar 
Gesammtkosten GeBammtko8ten Gesammtko8ten 

in in in 
Lire Austr. Lire Austr. Lire Aus!r. 

184<J ·B .591 15 6 102 155 tl4 1 ~ 1 3 479 50 5 

1846 50 .933 65 5 81 .293 57 4 440 661 14 9 

1847 55 . 652 42 9 79 848 31 - 453 fl74 46 5 

1848 57 .259 89 9 73 . 429 91 7 462517 30 f 

J849 74 .927 18 4 47.848 24 4 ,)11 .673 82 3 

1850 61.346 3 9 45 .430 90 8 523 .001 .66 -

18,';1 44 .617 73 R 52745 69 f 540 .081 26 6 

18,';~ 40.752 12 3 59.n5 75 :3 584 495 95 6 

18;;3 56 .891 24 ? nH 649 7n 1 600 414 14 4 

1854 70 .342 24 2 91 426 84 !J 620 A45 51 7 

563 . 311 70 7 700 243 27 8 5 151 1',4 78'1-; 
I 

Aus den statistischen Tabellen dieser Anstalt ergeben sich 
folgende Resultate: 

(t) Die Zahl der Aufnahme vom Lande war grösser als jene 
von lier St.adt. 

b) Die Zahl der jährlichen Aufnahmen hat sich ununterbru
ehen vergrüssert. 

c) Die Zahl der im Normalalter entlassenen Findlinge war 
"i ne constante. 

11) Die Zahl der zurückgenommenen Kinder hat zugenommen. 
e) Die Zahl der im Findelhause verstorbenen Kinder hat sich 

vermehrt. 
f) Die Zahl der auf dem ' Lande verstorbenen Kinder hat sieh 

vergrössert. 
g) Die Zahl der im ersten Lebensjahre verstorbenen Kinder war 

im Hause eine geringere als die der allf dem Lande verstorbenen. 

cF 
Digitized byGoogle 



230 

1&) Die Zahl der aus den Kostorten zurOckgenommenen Kill-
der hat sieh vermehrt. . 

i) Die Gesammtko8ten ffit die Findlin~ im Hause habe. zu
genommen. 

j) Die Gesamlltkostf'n aUB8erbalb der ADBtalt haben sieb 
vermehrt. 

/c) Die Zahl der in die Drehscheibe gelegtR Kinder hat sich 
vergr6ssert. 

Breecia. 
Breseia hatte schon vor dem Jahre 1447 eine Findelanstalt. 

'Gegenwärtig hat man diese Anstalt mit dem ' Hauptspitale 
vereinigt. -

Folgende Kinder werden hier aufgenommen: 
a) Kinder, die im Gebärhanse zur Welt kommen. 6) K"'der. 

die in die Winde gelegt wurden, und c) Kinder, die von den Land
pfarrern gesendet werden. Diese Anstalt wird jährlich vom Aerar 
mit einer Summe von 146,000 Lire, unter dpm Titel: "Stlbsidit>lI 
für Findlinge und Irre" onterstdtzt. 

Cremona. 
Bemittelte GebArende müssen die Kosten für die Erhaltung der 

unehelichen Kinder tragen. In die Winde werden viele Kinder aus 
fremden Communen gebracht.-Die Anstalt sorgt für die Findlingf 
bis zum 18. Lebensjahre. FdrdieMädchHn gibt es kein bestimmtes 
Alter des Austrittes. Die Mittel der Anstalt reichen fdr die Erbal· 
tung der Findlinge nicht aus, das Aerar deckt den Ausfall nur 
dann, wenn die Fonde aller unter derselben Direction stehenden 
Anstalten nicht alJsreiehen. 

Mantua. 
Die Findelanstalt von Mantua ist mit dem Kranken- und Ge

bä.rhause verbunden. Die statistis('ben Verhältnisse dieser Anstalt. 
wie der vorangegangenen, finden sich in der nachfolgenden Tabelle. 

Beraamo. 
Das Findelhaus von Bergamo macht emen Theil des Hospi

tales della Santissima Vergine e di San Marco Evangelist&. aus. 
Der Bischof von Bergamo, l\fonsignor Giovanni BaroZ/&~ gnlndete 
im Jahre 1458 dieses Spital, indem er mehrere vereinaelt dage
standene Institute zu einem Ganzen vereinip. Als im Jahre 1797 
die provisorische Reßierung diesem Hospitale die GQter lIleluerer 
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:lofgehobeuer KlOster zuwies, wurde es bedeutend erweitert. Da
mals hattt' das Hospital ~ioe jährlicht' Rente von 218,000 Lire. 
Wöchnerinnen, die als Ammpn in der Anstalt verbleiben wollen. 
erhalten monatli(\h einen Lohn von 9 Lire. Wenn unter den in dito 
Winde gelegten Kindern e}leliche sind, so werden die Deputa
tionen der Communen, in denen sie geboren wurden, eingeladen, 
sie zn übernehmen. Verweigern diese die Vebernahm{', so be
streiten die Armen-Institute während des ersten Jahres die Hälfte 
des Kostgeldes. welches ein im HauBe verpflegtes Kind zahlt. Die 
IWben treten mit dem 12. Lebensjahre aus, die Mädchen verblei
ben bis zu ihrer Vt>reheliebong oder ihrem Tode in der Anstalt. 
Da die Subsidien des Aerars zur Bestreitung der Auslagp.n nit> 
aosrt'icben, so muss sie dasKrsnkenbau&; durch seine Renten und 
st'in Patrimonium decken. 

Como. 
In dieser Anstalt werden seltf'D Sr.hwangerf' aufgenommf'n. 

Oie weiblichen Findlinge werdf'n mit :dem 15. LehenRjabre zum 
[)j(,Dstt' der Anstalt verwendet, oder in guten Räusern IlDtergf'
hT8('ht. Das Deficit der Anstalt heglei(·ht das Aersr. 

Pavia. 
Dip,se Anstalt erhielt früher nicht allein die Sä.uglinge bis 

zum 18. Monat, sondern auch die Kleinen (Piceoli) \'on dt>m 
18. )Jonate bis zum .~. Jahre; die Halberwaehsenen (Li Mezzani) 
fOD dem 5.-1 O. Jahre; die Grossen (Li Grandi) von dem 10.-16. 
Jahre, dem llomente ihrer Entlassung, wo die Tribunalfl den 
Kindern bis zu ihrer GroSäjährigkeit einen Vormund geben. Mäd
eben, die heiraten, erhalten eine Aussteuer von 120 Lire di ~Ii
lano (a 18 kr. e. M.). Da.<; Defh'it dieser Am~talt wird dureh daR 
Patrimonium deI! Krankenhauses gedeckt. 

Lodi. 
DaR Krankenhaus VOD Lodi, weh'hes im J. 1458 errichtet. 

wurde. hat eine Ahtheilung für Schwangere und Findlinge. ER 
werden auf der letzteren zwei Ammen zum Säugen der Kinder 
unterhalten. Steigt die Anzahl der aufzunehmenden Kinder pr. 
Tag tiber vier. so werden Ammen aus der Stadt aufgenommen. 

Venedig. 
VeDedig besitzt ein .,Istituto Centrale degli EspOsli" 

(Santa Maria della Pieta in San Giovanni in Bragera), wt>lehes ill 
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Folge der häufigen Kindesmorde ~m Jahre 1346 von dem Fran
ziskanennöneh Pietro el'Assisi gegründet WlJrele. Die Aufnahmt' 
eler Findlinge geschieht mitte1st eler Drehlade. Es werden wed .. r 
ErklänlDgen noch Taxen verlangt, und der ganze Act wird mit 
elem tiefsten Geheimnisse umgeben. Die Anstalt gibt den Kindern 
pillen Namen und Zunamen, selbst wenn sie einen Taufschein 101t
gt> bracht hätten. Werdeu jedoch die legitimen Eltern der Kinder 
genannt, und ist deren Dürftigkeit erwiesen, so müssen die Ge
meinden den Ersatz fdr die Kosten leÜlten. 

Fllr den inneren Ammendienst werden Ammen gehalten. 
anf das Vortrefflichste verpdegt und besoldet. Gesunde Findlinge 
werden nach 20-25 Tagen Säugammen auf dem Lande überge
ben, an denen nie ein Mangel ist. Diese Säugammen haben WAh
rend ihres Aufenthaltes in Venedig die Wohnung im Institute. 
und helfen bei dem Stillender Kinder den Ammen des Hauses ans. 

Von grossem Eintlu88 auf die Gesundheit der Kinder sipd: 
Die ungewöhnliche GrÖ88e des Ammensaales, die Reinlich

keit, die grosBe Sorgfalt, welche das Aufsichtspersonale übt, und 
die raRche Separirung erkrankter Findlinge oder Ammen. Kann 
den Nährmüttern eine schlechte Pdege zur Last gelegt werden, 
so wir,1 ihnen die Findlings-Gebühr vorenthalten; Nährmütter, 
welche Findlinge über das 10. Lebensalter behalten, können diese 
ni('ht mehr zurückgeben. 

Einer Ptlegemutter, welche nach dem Tode des Kindes sich 
mit keinem Zeugnisse über die vom Localarzte geleistete Hilfe 
ausweisen kann, wird keine Zahlung verabreicht. Die Verpllegs
gebühr wird für die Knaben bis zum 12. Jahre, für die Mädchen 
bis zum 14. Jahre erfolgt. Sie beträgt jährlich 70 L . .-\. lind 
6~ Cent. Ist der Findling 18 Jahre alt, so bekllmmt er ein Ge
schenk und die Nähreltern und Pfarrer für ihre Sorgfalt eine Re
muneration. Die Mädchen erhalten bei ihrer Verehelichung eine 
Aussteuer. Die Sterblichkeit der Findlinge ist kleiner als jene 
der übrigen Kinder. 

Restitutionen der Findlinge sind selten. Venedig besitzt seit 
1819 ein Gebärhaus (Ospitale San Giovanni e Paolo). 

Verona. 

Das Findelhaus von Verona (Pio Istituto degli Eposti, Ospi
tale degli Esposti) wurde durch die Pietät mehrerer Menschen
freunde i111 J. I U6 gegründet. 
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Die Anstalt nimmt Kinder bis zum' 7. Lebensjahre auf. Bis 
zorn Jahre 1835 sendete Südtirol Meine Findlinge hieher, spAter 
worden sie in die Anstalt nach Alle Laste getragen. Es werden 
8-10 Ammen gehalten. Zwei Ammen säugen 3 Kinder, bei 8tAr
kl'rem Andrange säugt jede Aqlme :2 Kinder. Die Erhaltung einer 
AmIDe entzift'ert sieh per Kopf und Tag auf2 Lire. Die Pßegemütter 
,hlrfen keine Geschenke nehmen. Nach 12 Jabren hört jede Ge
höhr fdr die Findlinge auf. Die Gebühren werden qnartalweise 
be~8hlt, und betragen filr das 1. Jahr 9 Lire; ftlr das 2., 3. und 
-l . .Jahr 6 Lire; für das 5., 6., 7., 8. und 9. Jahr 5 Lire; filr daR 
10 .. 11. und 12. Jahr 3 Lire per Monat. Rei Uebemahme deM 
Findlings erhAlt die NAhrmntt~r 4. Leinenbindeo zu 5 Elleb\ 4 lei
neme Tftcher zu 11/, Ellen, 3 SUlekehen von Halbtueh zn 11/, f4;I
leo. Mit dem 12. Lebensjahre werden die Findlinge in die Lehre 
gegeben und flr sie bis zum 18. Lebensjahre ein Kostgeld von 
6-9 Lire per Monat bezahlt. Die MAdchen bekommen bei ihrer 
Verhei!Btung als Aussteuer '12 Lire. Nach 18 Jahren' gehört der 
Findling nicht mehr der Anstalt an, und es wird ihm vom Gerichte I 
ein Vormund bestimmt. 

Udine. 

l'dine begitzt seit dem Jahre 15~ eine Findelaostalt. Die 
Direction ist verpflichtet, bei A,llsmittlung der llutter diese, Oller 
ihre Gemeinde zur Tragung der Kosten zu veranlassen. Aus8er 
deo in die Winde niedergelegten Kindern, werden Dllr sulche 
aufgenommen, welche die Behörde überschickt. 

Padua. 

In Padua hestand schon 109'1 eine Findelaostalt, als "Casa 
Ili Ilio". Diese Anstalt erscheint älter, als das "Consenaturio 
IlI'Ua Rnuta" in Rum, dessen Grftndung in die Zeit von 1198-1216 
hinl'inragt. 

Sie (Istitutu Centrale uegli Esposti) nimmt die aus der gleich
namigen Provinz, und die vonRovigo kommenden Kinder auf. Zwei 
Dritttheile der Auslagen werden vom Aerar gedeckt. Die Verwal
tung dieser Anstalt beruht. auf derselben Instruction (Dispaccio 
Viee Reale, 21 Giugno 1836, Nr. 6729), wie jene von Venedig . 

. Vi ..... 

Dieses Findelhaus (Conservawrio degli Esposti, Oasa centrale 
degli Esposti, Istitllto di S. l\Iaria e Oristoforo e di famiglia P08W) 
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Resinak u. a. m. erzogen. Im 8.Jahre kommen sie in das Haus, wo 
sie 4 Jahre lang die Normalschulen besuchen, und dann zu Hand
werkern in die Lehre gegeben werot'n, woflr bis zu ihrer Frei
sprechung das Haus die Kosten trägt. 

In und ausser dem Hause werden oirca 402 Waisenkinder 
und Findlinge erzogen. - Die Knaben erhalten nach der Frei
sprt'chung eine vollkolDlDene Kleidung, und wenn sie ihre Werk
statt einrichten, einen Betrag von 20 fl. Die ausgetretenen Mäd
chen gehen in Dienste und erhalten, wenn sie heiraten, t'ine Aus
stattung von 20 fl. C. M. aus' dem Institutsfonde. 

Die Anstalt besitzt in der sogenannten Burgthorvorstadt 
Hermannstadts 2 grosse sich gegenüberliegende Gebäude, wo 
\lieht nur die Stiftlinge (mjt Ausnahme der Findelkinder bis zum 
6. Jahre), sondern auch das Aufsichts-, Lehr- und Verwaltungs
personale untergebracht sind, nebst einer Kirche und Pfarre. 

Im J. 1854 hefanden sich hier 317 Knaben und 103 Mädchen 
als Stiftlinge, nebst 19 zahlenden Kostknaben ; in auswärtiger 
Kost 50 Knaben und 18 Mädchen; in der Lehre :H Knaben und 
ausserdem noch 54 männliche und 29 weibliche Findlinge auf 
den benachbarten Dörfern in Verpflegung. Dito }I'indlinge finden 
in der Ans&a1t unbedingte Aufnahme; die Stiftplätze fßr Waisen
kinder werden von der k. k. Statthalterei ,'erliehen. 

()as "lutherische Wai:;enhaus" von Hermaunstadt wtmlt' 
d'drch Stiftungen gegründet. worunter sieh ein Haus in der Sa~
thor-Vorstadt und mehrere Grundstücke befinden; zu diesem kam 
(854) die Schenkung I. M. der Kaiserin von 500 CI. C. M. hinzu. 
lIit diesem Fonde werden 10 elternlose Waisenkinder erhalten. 
die an der lutherischen Elementarschule bis zum 14. Lebensjahre 
den Unterricht unentgeldlich geniessen, wo sie dann aus der An
stalt entlassen, und die Knabea auf ein Handwerk, die Mädchen 
in Dienst gegeben werden. Findlinge werden hier keine ange
nommen. (S. JIaodbuch der I.andeskunde Siebenbllrgens von 
E. A. Bielz, Hermannstadt 1857 - und Dr. R. Melzer, Geschicht~ 
.ler Findlinge in Oesterreich, Leipzig 1840.) 

Aaf Gmndlage der nachfol~nden Tabelle zeigt sich, das.~ 
in tlenFiadelhäusern derösterreichischen Monarchie im Jahre 1851 • 
120,021 Findlinge mit einem Kostenaufwand von 2,012.100 ft. C. M. 
verpflegt wurden, dass wn den verpflegten Findlingen 18.58" 
gestorben siad, und dass die Erhaltung eines Findlings im Durch
scbniUe jährlich circa 16 0. 461/ 5 kr. C. M. kostete. 
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Tabellariache Ueberlicht 
aller in der ÖBterreichisehen Monarchie verpftegten J.t'indlinge, deren 1'~des

fälle und der für sie gehabten Kosten im Verwaltun~sjahre 1857. 

Kosten 81'-
GeatorbeD Verp1iegt SIIWDU (ur die 

der Findlinge 
.... t· 

I I •• ten 
St .... rie I Ver- in 

im Buser im aUIlll8f pfteg- im ausser 
C. M. 

Hause Hause Hllilse Hause ten Hause Haue 
1-

ft. 11. ft. 

WIrD .......••• jU'~ Ui8 10.2'111 21.098 31.~7l 108.082 t4Uel &IUlil 

LIu ........... '111 "I ~21 2.773 ue a.fl92 Gi.1IIM SUlIl 

Gnh .......... 302 7~ 1.';'2 4.28~ 6.934 - - lU2."6i 

I..IIJ.clI ........ - R8 264 962 uo~ - - 18.678 

TrIoot •..•...... 300 1:,6 '~18 1.7BO 20686 26.\i2 6!).U'~ ~6.1" 
Alle tute ...... :111 I~ 816 1.667 1.9'2 9.871 84.3211 4U~ 

P.., ........... ,'2 UI2 ~~8' 8.170 11.008 28.226 150.1211 1:3.641 

Irin ......... 191 316 712 2.388 8.100 I 
14.078 6UIH. 16.812 

Olmllll ....... 11111 192 '46~ 1170 836 I 
'-berx ....... - 881 8.040 3.04'1 - n.2,9 4'.28! , 
Zua ......... " a 118 ; 8\1 Hl 4';4) l.i~ 10.~7G 11.331 

SeIIeaIco ..••... 6 34 68 289 326 l. 97 6.~M 7.086 

SpaIIto .••••... 11 89 110 6sa iOl U38 It.ol3 130279 

BIcua· ....... 16 30 66 3i2 481 U82 7.H! 9.U71 

Cattaro ........ 3 li 211 76 lu2 846 1.7BC U71 , 
21U7( 1bIIuc\ .•...... 618 1.IO~ "'807 17.364 26.l71 42.942 257.61 

'760 
, 

6U.9~ 11.6111 lrescIa •........ 816 88 2.898 :1.\48 lU.70S 

cr-aa ....... 1111 112 1i88 l.777 2.sr~ 1I.0U 82.1.1 8UBI 

IlaDtlia ••.....• 19 202 1242 1.IU 1.8811 17.922 IU8 81.211 

1Ierpmo .. .... B2 77 1181 1.808 2048: lU08 2U61 3&.571 

CoIIIo .......... 101 74 ,882 l.i66 2.8,7 18.188 1".661 :IU34 

PaYla .......... 114 67 6111/ 782 1.462 12.883 18.'U 28.648 

1 ..... 1 ........... a 1:\4 701 1.0G6 1.;811 19.8~ 11.'411 :19.8116 

Vea ... " ........ 148 lU 489 I.A88 2.u76 17.684 50.()6,I 87.72\ 

V .... Da ......... 189 128 691 2.lIit l.ti" 16.893 39.783 56.176 

UcIIae ••..• .... 120 56 IU8 j3U l.v71 lJ.ilM lll.'ll. IU3~ 

l'..cJDa .. , ..... 160 82 626 2.814 3.l8!1 11.124 36.324 <lS.4:,!< 

Vkleau ........ IMI 'i4 -u:. 1.23, 1.071 19.401 22.11l7 42.61\\ 

Trnlso ." .... .8 fl7 811 l.OI"i 1:117 7.j28 23.Ot;~ 8Il.j9. 

8o>1So ......... 54 69 1·',1 70 228 S.81,7 811 ...~.4t 

Jl Ther ... lopel .. 1i 
! 

116 H5 U~ 2.394 -- - -
HermaaDltadt ... - - 40 11J~ 222 - - IS.8tv 

Summe ... 8.192 lU9t 83.865 8ß,8~8 120,021 - - ll.u12707 - : 
18.684 

. 

( 

) 

I 
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Bta.tiirtiscbe Datell 
über die ehelichen und unehelichen Kinder im Kaisf'rthuIßI:' Oesterreicb. 

Es e,ttieieD NR je 1000 Geborenen 

im 

Kronlande 
.\ 

Oesterreieh unter der Enns ......... . 

ob 

Salzburg ..... 

Sieier .. ark ..... .. . . ... .. .......... 

Kirnthen ................... . 

Krain ....... 

Görz, Gra4liBka, Istrien ete.. • . . . . . . . . . 

Tirol .................... . 

Böhmen ................. , ........ . 

Mihre ........................... . 

Schlesien ................... . 

Galizien mit Krakau ....... , . 

Bukowina .............. .. 

Dalmatien .• 

Lombardie .. 

Venedig ........ . 

Ungara .... . 

St'rbbcbe Woiwodschaft u. Tellleser Banat 

eroatieo - Slavonien .... 

Siebenbürgen . 

Militärgrenze .. ..... .... .. .. 

Monarchie ..... . 

Eheliche Uneheliche 

1854 .1a54 

730'1 269." 

784 .• 215 .• 

7t5., 251." 

729 .• 270., 

628 .• 371 .• 

910 .• (19., 

912 .• 87., 

9&0 .• 19., 

857 .• 1l2 .• 

888., 133 .• 

865'6 131 .• 

903 .• 97 .• 

929., 70 .• 

, 980 .• 19., 

980 .• 39 .• 

987'0 33'0 

958 .• 43., 

981 • 18 • 

957 '1 12 .• 

959., 40 .• 

987 .• 13 .• 

9U' 1 85., 
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Es enUieI im Durchschnitte der Jahre 1852, 1853 und t86' 1 unebelich 
gebomee Kind in: 

Oeaterreich u.d. Ennslluf2. rebeliche Galizien u. Krakau auf 9 .• ebelieb 

Oeaterreicb ob d.Enns • 3. 8 Buko\\ina ..... .12 .• 

Salzburg ... ~ 3 .• Dalmatien.. .. .,. .. 39 .• 

Steiermark . 2 .• Lombardie .,. .. 29 a 

Kimtben .. . 1., Venedig ... .30., 

• 
Krain ... • 10 .• Ungarn.... .22 • 

Görz,Oradiska,lstrien _ '2 • Serb. W oiwodscb. Banat 55 .• 

Tirol ... ........ .20 .• Croatien, Slavonien. .. 22'1 

Böhmen.. .. ...... 6. Siebenbürgen .....2'2 .5 

Mihren. ... • 6 .• Militirgrenze . .. .. .. 10 .• 

Schlesien ... " 6., der Monarcbie .11 .• 

Die ungarischen Krunländer und die Militärgrenze wiesen, 
ullgleich sie keine Findelhäuser besitzen, die gilnstigsten, die 
deutschen Kronländer die ungünstigsten Verhältnisse aus. 

Aus dieser Tabelle erhellt, dass die ungarischen Kron
länder und die Militärgrenze, die beide k ei ne Fi n dei b i\ u seI' 
besitzen, die gllnstigsten Verhältnisse für die ehelichen Ge
burten ausweisen. 

Die rein deutschen Kronländer stellen ~ich in Bezug I&uf 
die uneheliehen Geburten am ungünstigsten. 
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f~l, d~s di~se V~rbr~dllm von J~IU russiscben Clerus mit Kir
chenstrafen belegt wurden, indem er Jie Grundsätze Jes Nomu
~Ilnon, d~ Photius entwarf, als geistliches Tribunal adoptirte. 

Jaroslaw's Gesetze über dieselben Verbrechen sind ebenfall" 
dem Nomocanon nachgebildet worden. 

Später wurden Frauenspersonen, welche ihre Kinder v~r
nichteten, nach den Principien des Concils von Aneyre, und 
denen des 6. ökumenischen Ooncils verurtheilt. Die Artikel dil'
tier Concilieu wurden in das Nomocanon aufgenolDmen. 

Diese Artikel timlet man au(·h in dem "livre directorial" 
(KOPM)"Aß HHHI'A), einer Compilation gesetzlicher Bestim
mungen aus verschiedenen Zeiträumen. Die erste AbtheilunI! 
dieses Buches wurde von dem Diacone Aristhene dem Numll
canon entlehnt. nnll in Verbindung mit der 2. Abtheilung im 
J. 1650 zum ersten Male verötJentlicht. ') 

In Jer ersten Zeit der russischen Urkirche gab es zur AIo
Lüssung ller Verbrechen der Fruchtabtreibungen und des Kin
dermordes " Grade öffentlicher ~trafen, die Illan mit den Namen: 
7tp6~~).ClUI]~~, li~p6ClI]~', o2t62t't(l)l]t~, I]OCClI]~' (fletus, auditio, sn 1.1-
strati", cuntintlntill) bezeichnete. Jede, dieser Verbreehen schul
dige Frauensperson, wurde auf 10 Jahre von lien W ohlthatf'll 
der Kirche ausge~ll'hlossen, sie musste 2 Thränenjabre, :J All
hürungsjahre, 4 Zerknirsehnngsjahre und I Bitt jahr inmitten deI' 
Gläubigen durt.·hmachtln. Erst nach diesen 10 Jahren wurlle ihr 
wieder der Genuss der Sacramente gestattet. Wer sieb über di" 
!<'lIrmalitäten dieser ütJentlichen Busseu ausführlh'her unterrich
ttln will, darf nur die H("hriften des heil. Gregorius, Cyprian. 
HllSilius, Uregorius "on Nazianz. Ambrosius u. s. w. durchltlseu. 

P~rsonen, welche Mitt~l zur Abtreibung der Leibesfrucht 
h~rbeischaffttln, udtlr sidl derselben bedienten. wltrllen des Mor
des beschuldiget, und nll~b dem 91. Clluon dtls 6 .• -,kUlntlnischtlll 
t'oncils bestraft. MuHer, quae in vill peperit et sui f{letus l'urlllll 
non geRsit, coedis crimine teneatur. (S. BasiI. op. p. 502 et seq.) 

Hielt das GOll,\'eruement diese Strafen für zu gering. so \'['1"-

') .Justelli BibI. .Turis Cl\noll. veteris, t. 2, p" 581. Exposit. sYlt~m 
des lois de I'empire russe, publ. par la commi~sion des la loi~. 
Saint-P'·' .. rsburg, 1817. 
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hängt.e eH übel' den Kindermord und die Fruchtabtreilmnge n 
nI/eh die KuthenHtrllfe und die Verbannung. ') 

SpAter verhängte wan über die liederlichen vllrheirlLtett! h 

Weiber, die ihre Leibesfrucht abtrieben, oder ihre Kinder mor
deten, uud die Mitschuldigen die~er Verbrechen die Tode~
strafe. ') 

~achdelll Peter J. li'indlingtlatlyle getlchatren, schien es, als 
wollte wau die Aussetzungen ignoriren, weil Hie nur dann wie ein 
Mord bestraft wurden "), wenn das Kind dadurch zu Grunde ging, 
Eine ähnliche Verfögung findet man auch in dem Criminalcodex. 
Carl V. (Const. crirn, Uaruli \", ~. 132); - und in dem fl'anzötli
~then Code penal (livr. 3, tit. 2, eh. 1, ~. 351). 

Krfolgte die" Tüdtung eines Kindes durch den Vater oder die 
Mutter in einer Gemüthsaufregung, so wurde lIie mit einjährigem 
Ilefängnills, ,·illjährigern Kirch·engange und das öffentliche Ge
ständniss vur ,ler versammelten Gemeinde belltraft. .) 

Die hier angeführten Gelletze gelten auch uoch gegenwärtig 
iu dtllll rUlisischen Reiche. 

Russland bellitzt 2 Findelhäuser, zu Peters burg uud Mos
kau. die wegeu ihrer Munificenz, grossartigen Anlage, weitlen 
Einrichtungen, enofllu!U Votatiunen und der grossen Anzl1hl deI" 
in ihren und -den dllzugehörigen Hilfsanstalten verpflegten Indi
viduen, eine bellondere Beschreibung erheischen. 

Kleinere Anstalien nnden sich in W Ilrschau, 'l'Ulll, Jarolila w , 
Kasan u. s. w., die alle mit Drehladen versehen lIind. 

A) 

Du kall!ierllehe KrliehuIgshaul!i I1 PetersbarKe 

Das Findelhaus in St, Peterllburg, das man jetzt "das kai
Ilerliche Erziehungshllull in 8t. Petel'sburg" (maison imperiale 
d'education) nennt, wurde unte1' d~r grossen Kaiserin Kalt ha ri Illl 
am 1. October 1770, nach einem von dem Generallieutenant Iw 11 n 
Betzkoi entworfenen Plane (plan generale de la maisoll d'e,lnrll
tiuD .. Amsterdam 1734, in 4,) eröffnet. 

I) BOP M'IAIIBH. t. 2, lif "8, eh. 39, 5· 372. 
') y.,tOHlEHIEr .,tARA, <,h. 22,5. 26. 
') Olliraze du " No,. 1716. 

") Y..lOHl. E. oap. 20, 5. 3_ 
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Ursprünglieh befalltl sieh diese Anstalt neben dem Woke
sentski'schen Nonnenkloster, in der Strasse Smolnaja Mtlnllstir, 4 

~ Werste vom Oentrllm der Stadt entfernt. Da man '\tegen dieReT weiteIl 
Entfernung der Anstalt ffir das Leben der Nengehornen flircbtete. 
wurden die dazwischen gelegenen Kl.'\ster und Spitäler aufgefOl'
tlert, die ihnen üherhrarhten Kinder gleichfalls aufzunehmen. 
und sie mn när.hsten Tage in dl\.~ Findfllhalls zu schicken, wofür 
Ulan per Kind 12 Rubel (papier-monnai!') an diese Institut .. zahlt ... 
Man hatte also sehol1 tlamals in zwerkmässigster Wehw Find
lings-Depots errichtet. wie sip später in Frankrl'il'h nnd '1'0,,
l~ana organisirt wurden. nie Sterh1iehkeit .ler Findlinge war da
mals ausserordentlich gross, denn im .J. 1771. starben "on 5 J ~ 
neugeborenen Findlingen im ersten Jahre 391>. 

Um dieser Mortalität zu begegu"n, verlegte man das Fiudel
haus nach dem zweiten Admiralitlitstheile, zwischen der Moikll. 
dem Katharinen- uull Krinkow-Oanale (Dr. Possart, das Kaiser
thum Russland, 2. Thl. p. 307), und machte aus der früheren An
stalt ein Amlenhaus. Die neue Anstalt lag in der sogenannteu 
Million hinter dem Marmorpalaste. Hurl·h diese Fehersiedlnn;,:
verminderte sich die Mortaliti\t der Kinder, so tlass "on den \'0111 

J. 1785-1797 aufgenummenen 17.144 Findlingen von 100 nur 
76 starben. 

Die zunehmende Anhäufung .der Kind'er steigerte aber balel 
wied"r die Mortalität, und man heschluss (lesshalb im J. 1788. 
einen Theil der Kinder auf das Land zu Ammen in die Kost 1.11 

geben, und tltln Diellst des Hauses n) in die 1'tadt-Expeditiou 
und h) in die Land-Expedition, (Htl heide das "Comptoir 
e~ollomique" biMetell, zu zertheileu. 

Bis zum .J. 1797 wurden die Findlinge nach ,1t>lU Systeml' 
Hetzkoi's his zu ihrer M~iorPllUitiit in der Anstalt erzogen. und ibr~ 
r erehelichung unter einantler ltt>gl1l1stiget. Derlei ßrllllt)Pllt.> erhfel
ten eitwAusstattllng von 100 Rubeln, so ",ie (Iip übrigen Findlingl' 
nach ihrem Austritte einen Geleitshrief (UD passe-port), das Recht 
sieh aufallen Puneten des Heh'hes niederzulassen, ft1r sich I1ntl ihrt' 
~aehkom\Uen die bürgerliche Freiheit, die ßefllgniss slI'h HilusI'" 
untl Grundstfil'ke anzukaufen, Manuflll'.tureu zu ßtapI;ren,.lodustrie
~eschäfte zu betreib"n, die Befreiung von der KopfsteAer und Mi
litürpftichtigk"it, noch nal~h ihrem Austritte denSehutz der Aostalt. 
lIud sie habllll für alles diess keioe aaderen Vel·pfticb"bgeo. ab 
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6 Jahre in Russland zu dienen, und an die Anstalt jährlich e.ine 
Gedäe.btniss-Contribution von 1 Rubel zu entril'hten. 

Durch diese Einrichtungen gedachte Betzkoi einen dritten 
Stand in Russland zu begründen, aber er wurde in seinen sl'hö
DeO Hofnuogen durch die schlechten "~rziehungsresuJiate seiner 
.\nstalt nur zu bitter enttäuscht. 

UD.~r Paul 1. wurden die FindelhäUl~er von Petersburg und 
lkNikau unter den Schutz der hochherzigen Kaiserin Marie ge
stellt.. Ihr erstes Bestreben ging auf die Verminderung. der Mor
talitAt in diesen beiden Anstalten hiaaus, und sie vermochte den 
Kaiser wegen der Beschränktheit der Petersburger Anstalt, die an 
dem Hoika-Canal gelegenen. an das Findelhaus angrenzenden 
grossen Gebäude des Grafen Rasumovsky und Bobrinsky an zu,;, 
kaufen, UDd das bisherige Gebiude wegen seiner Nähe beim 
k. Winter~~n zu einer Caseme für die Leibgarde zu verwen
den. (Zwei~ Dislocation der Anstalt.) 

Gegenwärtig liegt das Findelhaus im k. AdmiralitAtstheile 
und es nimmt jene grosse Fläehe am Moika-Canale pin, welche 
das Hotel Strongonoft' von der Strasse Gorokowoie trennt. Es be
sitzt ausgedehnte Girt.en und hat eine LAnge von 195 SageneR. 
An dem grossen Thorwege an der Moika, zwischen der grOnen 
Imd rothen Brücke, liest man ober dem Thore fol~ende Auf
sc.'brift: 

HMDEPATOPCJUdH CAHKTßETEPCByprCKOH BOC 
ßHATE..fHOH AOMh. 

Ober der Aufschrift befindet sieh als Symbol im blauen Felde 
en relief ein Pelikan, der sh'h die Brust aufreisst und die .Jungen 
füttert, a]s Symbol dieser wohlthi\tigen Institution. 

Dasehemalige Rasumovskyschl' Palais dient zur Aufnahmed",r 
)fad('ben; das Bobrinskysche zur Aufnahme der Knaben und Un
IAlrkunft. des Lombard. Die mit ,liesen Gebäuden verbundenen 
Gärten haben eine Oberfti6he von 6000 Sagenes (2'/. Dessja.tinen 
-- 1 Dessjatine = 24000 Faden = 1,09250 Reet. = 2,69972 
eugl. Acre = 4,27890 preuSR. Morgen). pa diese Anstalt al1~ 
vielerlei Gebäuden besteht, hat ihr Ensemble keine Regel
mässigkeil 

Di'tSe Anstalt besteht aus folgenden GebAuden: 
a) Das Rasumovskysche Palais, dessen beide Flügel 

bis zom Canal reichen, hat nur eine Etage über dem Erdge
seh8ße. Die HauptBeite des 105 Sagenes langen Gebäudes hat 
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3 Etagen, nnd eine regelmässige. edle Architectur. Die Vor balle 
ist mit Marmor gl'ptlastert. und zeigt an der Yorderseite 6 Säu
len naeh der Corinthisl'hl'n Ordnun~. Dif' Hallptstiege ist von 
Granit. Reehts von der Yorhane hefindet fliC'h die zwei StOl"k 
hnhf' CareHe (20 Ragl>nes lang. 6 Rag. hreiO. die Emporkil'the 
wird vlln 18 Säulen getragen. 

In den Erdgeschossen befinden sieh zwei Refeetorien, meh
rere ClaAAen- und SehlafsAle, die Apotheke, die BäC'kerei. di .. 
ErholungssAle und die Küche. - Im ersten Rtoekwerke befind .. n 
l'il'h die Sehulzimmer. SehlafsAle nnd Krankenahtheilungtn. 

b) Das ßohrinskysche Palais, dessen Tiefl' bis in di .. 
St ral'8e der grossen Metschanskoye reicht, hat am Quai ein .. 
Länge von "-6 Ragilnes. In den Erdgl'sehossen befinden sicb eint' 
Drlwkerei, die Wohnungen der Beamten. die Kanzelleitn; - in 
Iier ersten Etage die SAle für die Neugeborenen und Ammen; -
in der zweiten Etage die Cr~eh"s; - in der dritten Etage die 
KrankensAle. 

c) Das GebArhaus und Hehammen-Institut mit der 
AMheilung fflr die Landexp"liition befinden sirh in dem, im Jahre 
lAIA angekauften Gebiude. 

d) Die Taubstummtn-Anstalt mit den Reserve-SAltn ha
fin(1,·t sirh in einem eigenen. spAter angekauften Gebäude. 

A 1Ie diese GehAulie haben eine sehr gesund" Lage, befinden 
sit'h im Centrum der Stadt, sind ringsum frei unt! dberall dem 
Zutritte der Luft zugäng1irh. 

Im J. 1797 verordntte die Kais"rin 1\laria. a) eine Vermin
Iierung Iier in der Anstalt aufzuziehenden FindJingf' his auf 500: 
- b) die Ahstndung df'r librigen zu Landkostpartf'itn. und r,) dit' 
Witderaufnahme der letzteren mit dtm 12. .Jahre in dit Anstalt 
nnd ihre Entlassung aus derselbf'n mit df'm 18. Jahrf'. 

Dif' Pnterhringung der Findlinge b"i den ßauern stiess anf 
grusse Hindernisse, weil sie den Findlingen (Ul' ihnen von Kaths
r i na 11. "l'rliehenen Privilegien missgl\nnten. Diese Privilegien 
sehufen thatsAehlirh eine unmotivirte Bevorzugung der FindliDf!'" 
intll'm sie auf die ßildung eines dritten Standes im Rtaate ahzjl'l
ten. Wenn die tleissigen Bauern, die industriellen ßdrger, di .. 
Kaufleute, die öffentlichen FunctionAre, ja die Noblesse die Kopf
steuer entrirhten müssen. warum sollten die Findlinge davon 
pmancipirt werden? \Yenn die ganze ße\'ölkemng sich der Mili
tärptlichtigkeit unterzi .. hen muss, warnm sollten wohl die Find-
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linge, die sogar auf Staatskosten erzogen werden, von ihr befreit 
st'in? Ist PS denn ein Ac-t der S('laverei Steuer zu zahlen und dem 
Vaterlande als Snldat Dienste zu leisten? Diese ausserordentliche 
RegÜDstigungder Findlinge ist ein PhAnomenin der russiln'hen Ge- . 
,o;('lzgebung. Alle Bemühungen der Kaiserin Marie zurBeseitigun,: 
·lil',ser Privilegien blieben erfolglos, und so gross ist noch heute dip 
Pietät des russischen Gouvernements gegen die Anordnungen ihrer 
:uossenKaiserin, dass man es bisher noc.h immer nicht gewagt hat, 
rIiese von ihr den Findlingen verliehenen Privilegien anzutasten. 
Fast will es uns sl·heinen, als wollte Kat h ari n a 11. durch dip 
Verleihung dieser Privilegien. indem sie die Frdchte der unmorali
srhen Bevölkerung gegendber ihrer Erzeuger bevorzugte, die sit
tpnlosen Erzeuger bestrafen, die Bevölkerung vor Begehung sol
('her Sittenlosigkeiten abhalten, und sie zu ehelichpn Produrtio
n .. n dadurch animi ren. 

A) Allgemeine Administration. 

Das Findelhaus in Petorsburg wird durch ein" Vormund
srhafts-Conseil" administrirt. Dieses Conseil hat die Pflirht 
fiber die AusfOhrung aller Gesetze, Reglements und Privilegien. 
rIie f11r die Findlinge erlassen wurden, zu sorgen und dber di .. 
Ausgaben, Bedtlrfnisse und Reformen dieser Anstalt zu ent
s.·heiden. 

Da.q Conseil besteht aus 6 Mitgliedern, welrhe die Kaiserin 
!'rnennt. Jedes Mitglied wird mit der Verwaltung eines speciellen 
Zweiges der Anstalt betraut. Ohef der Anstalt ist ein Obereur8-
tor. Das Oonseil versammelt sieh wörhent)ieh zweimal, um Be
ralhungen zu pflegen; es untersteht keiner Behörde, nur dem 
Kaiser. An den Kaiser mUSH tAglieh ein Berirht fiher alle Ange
legenheiten dieses Institutes eingesendet werden. 

Wird von einem Individuum, das zum Status deH Findelhau
"l'S gehilrt, ein Vergehen oder Verbrechen begangen, so steht es 
rIem Conseil als erster Instanz zu, zu entsrheiden, ob dasselhr 
.Ipm Gerichte zur Bestrafung zu t1bergeben sei. 

Die Mitglieder des Conseils geniessen bei allen Staats-Cere
munien mit den übrigen Collegien de~ Reiches gleichen Rang, -
rIas Privilegiußl sich in persönlichen Angelegenheiten unmittelhar 
an den Kaiser wenden, - und ihre HAuser ni('ht versteuern zu 
dllrfen. 
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B) Speciel1e Administration. 

f;rit dem .1. 1'79'7 hesteht die Administration dieses Findel
hauses aus 2 Sectionen : 

11) Der Se{'tinn, Mr "expedition de r~l'nMmj/> inMrienrp" 
(für den inneren Dienst). 

b) Der Settion, der "expedition de villa~ps" (fftr den Anslolp
rpn Dienst). 

I. Expedition de I'e{'onomie interieur ... 

Die Aufgabe dielier Seetion llesteht: 
1. in der Aufnahme der Neugeborenen und ihrer Beaufsil'h

ti~l1ng his zum Momente, wo sie in die Kost,gegeben werden; 
2. in der Beallfsiehtigung dllr Findlinge, die im Hause er-

zogen werden; 
3. in der Beaufsichtigung dt,s GeMrhauses; 
.t. in der Leitnng der Hebammen-Anstalt. 
niest' Anstalt nimmt alle überbrachten Kinder unter 2 Jah

ren, die "on den Tribunalen überschiekten, die Waisen, und 
dip Kinder armer yerheiratet.er Eltern auf. Gegen Bezahlung 
\'on 100 Rubeln werden auch Kinder bekannter Eltern aufge
nommen. 

Von jedem gebrachten Kinde sc,hreibt der Thürsteher in d~~ 
Anstalts-Register mit Zahl und Datum den Namen des Kindes, dip 
Erklärung, dass es geta\1ft wurde, und alle Kon~eichen, welche 
zu seiner Wiedererkennung führen können, ein. An das, Tallf
kreuz des Kindes wird eine kleine Münze gehunden, weIcht> 
den Stempel der Anstalt trägt. Finllet sic.11 bei einem solchen 
Kindp Geld, so wird .1ios68 im Lombard hinterlegt, und ihm his 
7.U seiner Grossjiihrigkeit verinteressirt. Hierauf wird du Kinrl 
in einen Saal: ,,]e Cabinet," getragen. Dort wird die Einschrei
hnng des Thürstehers wieclerholt; unll die ~amen der in der AIl
stalt Getauften nachgetragen; dann wird Ilas Kind gebadet, mit 
frischer Wäsche versehen, und in ein eiser.ues Betttlhen gelegt. 
Ober dem Bettchen wird in einem Carton eine Abschrift der zwei
ten Einschreibung aufbewahrt. Um die V erw~chslung der Kinder 
zu verhindern, wird tlll ihrem Ha]tI ein ähnliches Medaillon, wie 
man es in Frankreich im J. 1818 nachahmte, befestiget. 
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ID dem Cabinet bleibt das Kind dllreh 2-3 Tage. Ist es 
gesuad. 80 gibt man es einer Amme, nncl trAgt es in den Auf
nahmssaal. Nach 8 Tagen wird es geimpft und es Meibt dann 
DQCh 14- Tage in -lieaem Saale. - M das Kw(l krank, liO schickt 
man es sammt seiner Amme in die KrankeuabtJleHung'. Sind "ie 
Kinder Dach einem Jahre eJ;starkt, so schickt mlln liie nach Gat
I'hina; wo nieht, so bleihen sie in der Anstalt. 

Um im Winwr das Leben der Kinder nicbt durcb einen zu 
weiten Transport zu gefährden, hat man mit 5 Familje~ in den 
entfernteren StalUvieriwp das Uehereinkommen getr"ft'en, dass 
sie gegen I1onorirung zur Nachtzeit diese Kinder aufnehmen. 
Die Fenster der W ohnulJgen dieser Familien sind des ~Qhts er
leuchtet, und ihre LocalitAten sind mit allen Bequemlicl1keitt'ß 
des Cabinets dotirt. In diesen Orten (Nachtdepot) werden die 
Kinder nach derHclben Vi ch~e wie im Findelhause eingeschrieben. 
und am nächsten Tage das Conseil von den gesehebenen Auf
uahmen avisirt, das sie daDll von dort abholen und in das Findel
haus transponiren lässt. 

}fan unterhält hier bei 500 .Ammen, von denen jede ein jähr
lichesHoDorar von 250 Rubeln erhält. Ausser diesen Ammen. welche 
man b8stindig,e nennt, hält man auch Ammen, die nur zeitwei
lig Dienste in der Anstalt. leisten. Letztere erhalten im Sommer 
&Aglieb 70. in den übrigen Jahreszeiten 50 Kopeken. Säugt eint:' 
Amme 2 Kinder, Sv erhält sie ausser ihrem bestimmten Tageslohn 
nOth den einer zeitweilig bediensteten Amme. - Säugt eine 
MuttAU ihr eiltene8 Kind, IM) bekOJDPlt sie einen Jahressold von 
70 Rubeln. 

Jede Amme wird vor der Aufnahme AJ:ztlieb untersucht. Sit:' 
tragen alle die TorgesehriebeneUanskleidung. DieKost de~Ammen 
illt vortrefflich; als Getränke erhalten sie eine Art von Bier, dit:' 
IDII Kwass nennt. Der Kwass (EHe .. ) ist ein nationaler Trank, 
d~r aus Rockenmehl und Malz hereitet ;wird, und eine Art säuer
liehes Halbbier darstelllt. Die AIJlDl6n werden reinlich gehalten, 
elhalten 3mal die Woche frisches Wäschzeng, und nehmen 
wötbeatlich einmal ein Dampfbad. - Die meisten Ammen kQm
mPD aus Finnland. 

Die Ammen ausserbalb der Anstalt erhalten für ihre Kost
SäugliD(e jährlich 6 Rubel. Die Auslagen für einen LandzögJing 
lllit EiDSCblaSS der Regi~uslageD entziffern sich pr. Jahr ud 
Kopf auf 51 ~ubel ~ Kopeken. 

Digltized byGoogle 



250 

I. Anzahl lier Zl\glinge. -Seitilelll J. 1803 werden auf 
Befehl drR Kaisers 600 Kindrr im HattRe "prpftP/rt lind Pl'ZoJrf'n. 
nnd in .1) Altprs-Kategorien abgetheilt: 

n) Die 1. Kategorie besteht aus 100 Säuglingen lind 
50 Kindern von 1-6 Jahre. 

11) Die 2. Kategorie besteht aus 125 Kindern im Alter vnn 
6-9 .Jahre. 

r) Die 3. ,Kategorie besteht aus 125 Kindern im Alter von 
9-12 Jahre. 

d) Die 4-. Kategorie besteht aus 100 Kindern im Alter von 
l~-15 .Jahre. 

e) Die 5. Kategorie besteht au~ 100 Kindern im Alter von 
J 5-21 .Jahre. 

2. Ernährung und Erziehung. - Nach dem um 6 Uhr 
im Refectorium abgehaltenen Gebete erhalten die Zi~g1inge zum 
Frühsblcke eine ddnneGriessuppe (Kama). Um 7 Uhr beginnt dip 
S(·hule. Mittags wird dinirt. bis 2 Uhr wird ausgeruht. Um 8 Uhr 
Ahends nimmt man das Abendhrot. und um 9 {Thr verrichtet man 
.Ias Abendgel.et. - Dip Sahnmg ist kräft.ig, sie besteht aus 
~('hc1nem Waizenhrml, Grüzzensllppe, Kraut, Hdlsenfrüehten. 
Hindfteis('h, Braten, Gries mit Butter oder Milch, Kwass; an 
Festtagen aus einer Schdssel mehr; an Fasttagen aus frischen 
udpr JrerAllcherten Fischen. Alle Zöglinge tragen znr Erkenntnis. .. 
ihres Alters an den Aenneln buntfärbige aufgenähte BAnder. 

Die Kinder der 2. Kategorie lernen russisch und deutsch 
lesen und schreiben. - Die der 3. Kategorie werden in der 
Arithmetik und Geographie Russlands unterril·htet. - Die der 
-l. Kategorie werden in der Religion und in Kdnsten oder Hand
werken unterrichtet. - Die der 5. Kategorie werdrn in dpr Mora1. 
Religion. Arithmetik und Geographie ausgebildet. 

Die Knl\hen werden Schuhmacher. Strumpfwirker, Tischl~r. 
P"Ramentirer u. s. w. und liefern dip Arbeiten (fir das Hans. 

Die MAd .. hen erlernen das Kleidermal'hen, die Weissni\hter .. i. 
fi()It\-, Silber- und Seidenstickerei, Blonden- und Spitzen
klöppeln, S('ide-, Gaze-. Taffet- und Atlaswaschen, KOl'hen und 
Waschen. 

Um dem Mangel an Erzieherinnen abzuhelfen, werdeu weih
Iichp Zr.glinge 7,11 Gouvernanten, die aber 6 Jahre in Rnssland 
bleiben mt'issen, gpbildet. )fan wählt dazu 50 Mädchen. dip· 
mssisl'h und dputsch spre('hen und lesen können, aus. Zur An-
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eignung einer feineren Lebensart werden sie auf eini/te Z"it in 
das adelige Fräuleinstift Saint-Catherine gegeben. 

Die Z.Jg]inge, welche sieh der Medicin, Pharmade, Malerei. 
Gärtnerei oder demSehreihgesehäfte widmen, werden in 3Classen 
unterrichtet, und erhalten in jeder derselben einen 2jahrigcn 
l'nterrieht. . 

In die I. Classe treten die ZÖglinge der 2. CIasse von 
Gatschina. Der Unterricht besteht in der Religion, Syntax". 
nlssisehen Sprache, Latein, deutschen und rranzi)~ischen 

Grammatik, Arithmetik, Geographie, Geschichte. Kalli
graphie und Zeichnen. 

In der 2. CIasse kommt die Algebra und Geometrie 
dazu. In der 3. Cla.~e Evangelium, Liturgie, Redeknnst. 
I~ogik, Literatur und Weltgeschiehte aIß weitere Lehrgegen
Rtlnde. 

Die weiblichen Zöglinge der 2. CJaase von Gat&china 
kommen in die 1. CJasse des St. Petcrsburger Emehungs
hauses. Zehn Mädchen der 3. rlasse werden in der Musik 
unterrichtet. Kinder mit geringeren Fähigkeiten werdAn in 
der Buehdruckerei und Horticultur unterrichtet. 

Kinder mit besonderer. Geisiesschwäche werden in 
flinfachen DieostIeistungen unterwiesen. . 

Taubstumme Zöglinge werden in der von der Kaiserin 
im J. 18ll errichteten Taubstummenscbuh~ gebildet. 
3. Anstritt der Zöglinge. Der Austritt erfolgt in 3fachflf 

Weise: 
,,) Die Zöglinge werden von ihren Eltern reclamirt; 
b) oder adoptirt, oder 
r) nach erreichtem NOlmalalter entlassen. 
fI.} Reclamationen werden gesta~tet, wenn der Reclamant 

die Vaterschaft durch 2 Zeugen bestätiget, wenn er daR hei 
der Aufnahme vom Thfirsteher erhaltene Certifit'at vorweist. nnd 
sieh dorrh einen Revers verpflichtet. daR Kiud wie sein eigenes 
an halten, und in der orthodoxen Religion zu erziehen. Nachfor
srhungen sind nicht gestattet, auch wird keine VergO.tung ver
langt. Ohnerachtet dieses humanen Verfahrens wird von lOOFind
lingen doch nur einer redamirt. 

Es werden in Russland mehr ~Adehen als Knaben aUNge
setzt (25'1 : 13'1), nnd mehr MAdchpn als Knahpn rer)amirt 
(324: 181). 
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b) Adoptionen w.erden llUr bewiUiget, weD!) die Eltern 
ihre Kinder nicht anerkennen. Die adoptirten \lDebeli<'hen Kinder 
erha.1ten die RechteIJer ,1egjtim~n; si!,! erhen die G~ter der 
,Adopt.iveltern, und theilen sich in, diese~en mit den legitimen. 
,Dieses Geset~ ist nicht sehr plau~ilwl, weil tle.r unl"erheiratete 
.-\duptivvater sic~ verpflichten muss, nicht mehr ~u heirat~n, \lnd 
weil leicht im Eheprucb ,er~eugte Kinder in die Familienkreis .. 
ciAg~chmuggßlt werden könpeJ;l. Naeh <leB Solonischen Gesetzen 
durften nur eheliche Kinder adoptirt werden. Nach den rümischen 
Gesetzen w~r es einem Plepejer gestaUet , einen Patricier zu 
adoptiren, aber nicht umgekehrt. Justinian erldArt!! im J. 519 die 
t\doptirungen unehelicher Kinder für ungiltig und den guten 
Sitte~ ~uwider. ' . 

Die Adoptirungen kommeo in Russland selten vor, in den 
)ptzten 19 Jahren wurden in Petersburg nur 55 Kinder adoptirt. 
FOr die adoptirten Kimter fruetificirt die AnstaIt das Kostgeld 
his zu ihrem 17 .. Jabrp, worauf es ihnen aiR Ei~enthum ZUf"r
kannt wird. 

e) Die Knallen werden mit dem 21., die Mädchen mit dem 
18. Jahre aus c1t'r Anstalt entlal'lRen, na(·hdem man noch früher 
passt'ndeDienstplätze für sie ausgemittelt hat. Bei derEnt.lassun~ 
.. rhalten die Knahen 18, dil' Mädchen 25 Rubel, bei~e aber dip 
nüthige Wäsche, Kleidun~ \lnd jene 20 Rnllel sammt Interessen . 
• lie man für sie in den letzten 4 Jahren (pr . .Jahr 5 Rubel) ange
le~t hatte. Heiratet ein Mädchen, so erhält es eine Mitgift von 
100 Rubeln. Man bemüht sich, die Findlinge unter einander zu 
verheiraten. In der Regel sind Heiraten mit Leibeigenen nicht 
gestattet., finden sie aher statt. so wird der angeheiratete Ehe
~atte all~ dpr LeiheigenRchaft. befreit; Priester aber, (lie solcht\ 
F.hpn heimlich einsegnen. werden ihres Amtes entsetzt.. 

In den letzten 19 Jahren haben siub 300 weibliche Findli~e 
mit Zöglingen des Fiudelhau8es verheiratet. 

Die ausgetretenen Zrlglinge bleiben noch ein Jahr unter dem 
Schutze des General-Conseils. Entlassenen und spAter erhlindeten 
,,(ler erkrankten Zöglingen kommt die Anstalt zu Hilfu. 

Auch Findlinge "Oll Ausländern werden, wenn sie sieh in 
,Rul>tiland naturalisiren und den griechischen Oultus annehmen. 
in diese Anstalt aufgenommen. 
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11. glpedition de l'economie ext~rietlr~ o,i.d~ villages. 

Die Lan(texpedition beschäftigt si0h mit den auf das 
Land in die Kost gegebenen Findlingen bis tu der 1.eit, WO sie 
.. ntweder vom Findelhause zUrdekbernfen oder anderswo unter
gebracht werden. Ihr Personal .... heHteht ImS "inem Director, 
2 Aufsehern, einern Expeditor. 2 Schreibern, einem Oassier, einem 
Buchhalter, 8 Sergeanten, 3 Doctoren, S cbirurgischen Gehilfen, 
12 Inspeetoren und einem Thürhdter. Die 'Kosten dieses PeJ80-
nales entzittern sieb per Jahr auf ca. 18.000 Rubel., 

Vor der Abreise werden alle' Kinder, ärztlich uatersucbl, 
denn die schwächlichen hleiben im Hause; die Ammen erhaltell 
ihre Oertiooate, und dell Lohn für ihren Aufenthalt in der Anstalt 
(50 Kopeken ver Tag). Heide werden im Sommer mitte1st leidl
ter Pritschken, im Winter mitte1st wohlvers~hlosseDer Sehlitten 
in ihr Domieil hefördert, unll bei diesem Transporte zum Sehutz~ 
gegen allfallsige Willktlrliehkeitender Kutscher von Sergeanten 
begleitet. Diese Transporte schaffen eine Auslage von jährlichen 
13.000 R. Um die Ammen bei diesen Reisen: vur VerkühloU{!fen zu 
scbO.tzen, hAlt man 80 Pelzfiberwürfe, die ihnen geliehen werden. 
Bei - 15° R. werden keine Ammen weggeschickt. - Das Reise
pauschale der Ammen betrAgt fOr 50 Wetste 2 R. 50 K.,.- für 
51-75 Werste 3'R., - Mr 90 Werste 4 R. und für 125 Werste 
5 Rubel. Für die SAnglinge ~rhahen die AmmelJ Wäs('he und 
l\leidung in oatura,odeT dafnr eioe Gelclrelntion. " 

Sind die Ammen zn Ranse eiligetroft'en, so ,"bergeben die 
IUlIpettor(>n den Popen das Verzeichniss der angekommenen Kin
der. Seit Pa u I J. sind die Priester mit der BtlattfRichtigung deI' 
Findlinge betraut. Erkrankte Findlinge werden in die nächsten 
Spitäler (Petersburg, GatsehinR, Krasnolocelsk, Pavl08k, YamburgJ 
ahgegeben. Die Inspeetoren müssen die Kinder monatlich zwei
mal besuchen, ihre Dienstleistung wird VOD 2 Aufsehern control
liTt. Die hlspeetoren nnd Aufseher werden aber wreder von dem 
Direl'tor der Landexpedition nnd t>inem Mitg)if>d des Vormnnd
sehafts-üonseils dberwacht. 

Der Theil des Gouvernements \'on Petersburg, sus dem die 
Ammen kommen, wird in 12 Arrondissements, die' in keiner Be
~iebung zur politisch-geographischen Lage stehen, getbeilt. In 
diesen befinden sich 617 Dörfer, auf welchen die Findlinge in 
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ungltlicher Anzahl vertheilt werJeu. Die Bereisung Jieser Dörfer 
begreift 2000 Werste. Die Dörfer, wo die Findlinge 100 Wtlrste 
von der Residenz untergebral'ht wercleu. bdinden Sil'h in deo 
Richtungen VOll Narwa, Loga, Nowgorod und Wibourg. Damit 
die Iospectoreo die Häuser, wo Ijit'b Findlinge befinden, leieluer 
auffinden, ba~ wan an selbe TafeIB mit den Buchstaben "B" und 
"D" (BOCßHTCAbHdl 'AOMb, Maison d'Education) aus
gebängt. 

Die Inspectoren erhal~ jährlicb ein Reisepauscbale \'uu 

300 R. und 500 R. Quartiergeld. 
Die Landammeu erbaJten ftir einen ~'indling jibrlil',h 30 U. 

(31 Fraacs 50 (Jent.). Auf Verlangen erbalten sie statt Geld aucb 
Roggenmehl, das zu Iliederen PreisaD Ltlrecbne\ wird. Eill sol
eher S&l'k Mehl wiegt 9 Pouds (J Pouds = 33 Pariser Pfund). 
lIehr als die HAlf te tier K08tweiLer ziehen diese Natllralzahlun!t' 
vor. Für eine gutlt Pflege der Kinder erh"lten die Ammen Prü
mien für die ersten 9 Mou.te, für je 3 MODate 6 Rubel; für das 
2. bis ä. Jahr per Jahr gleiubfaUs 6 Rllbel. Oie Auslagen für 
einen Kostzögliog entzifferll sit·h per Jahr mit EiDSchluss d.:1' 
Regieauslagen auf ä I R. 44 K. 

Das Fiu.delbaus VOD. Petersburg hat 3 Hl1lt'unstalten, in 
denen aaeb Findlinge uDtergebraebt wercten, als: 

l. die Anstalt in Gl\tsehina, 
2. die Aleuudroff$ky'scbe Manufactur. uud 
3. die Alexaudroffl~kY'8cbe Infirmerie. 
1. Die Hilfsaust&lt vonGatscbin8.-Gatsemua ist eine kl~ine 

Stadt, 40 Werste VOD Petersburg entfernt und sammt dem glOssen 
Lu.stschlosse nlld dem dazugehörigen Distriete der Kaiserin Iln
gehörig. Das Erziehungsbaus liegt iu der Mitte eines Parkes. 
ulld bildet ein regelmAssiges Viereck, dessen einzelne Seiteu 
"26 1/. Sagenes messen, mit einern HofrllUm von 290 Sagenes. Au 
das Gebäude sti\sst eiD Garten, der IlU eiuen Wald grenzt. -
Im Erdgeschosse sind die Scbulzimmer, die Arbeitssäle, die Re
t'eetorien nnd die Apotheke. Den ersten Stock bewohnen die Mäd
chen, den zweiten Stock die Knaben. Das Zusammenkommen 
Leider Geschlechter wird verhindert. - Das Spital befindet sie h 
in der Stadt. 

_ Es werden bier 700 Kinder (300 KIlI'ben und 400 Mädcheu) 
erzogen, die mit dem 8. Jabre YOD den Landkost-Parteien hiebel' 
versetzt werden. 

Digltized byGoogle 



Es be8tehen 2 Abtheilungen, die erllte umfasst 420 Zöglinge 
von 7-10 Jahren; die zweite 280 vou 10-12 Jahren. 

Die KiDder der J. Abtheiluag lernen deß KartecbislDUlII, 
Lesen, Schreiben, und aaeh einerarithmetiaehen 'rableue 
(CIIK'I'bI) rechnen. In der sehnlfreien Zeit' werdeo die Mädchen 
in weiblichen Arlteiteu, die Knabeo in Handwerken IlBterwieseu. 

Die 2. Abtbeilung besteht aus 2 Clusen mit 70 Knaben 
und Mädchen. Die Kinder der 1. Olasse werdell in ~er rU88i
lIChen und französischen Sprache, im Schreiben und in der 
Arithmetik unterrichtet. Die Mädchen erhalten eine Anweisung in 

• der Musik. - Die Kinder der 2. Classe erhalten Unterricht in 
der Religion nnd eine Fortbildung in den GegenstAndeu dei' 
~rsten OIasse. 

Der Unterricht in jeder AbtbeilIlog dauert &weiJabre. Mit dem 
1 •. Jahre kommen die Zöglinge in "das Petersburger Findelhans. 

Diese Anstalt wurde im J. 1802 von der Kaiserin, !hrill 
Feodorowna gegrtlndet, sie 8tebt unter der Di~ction eines 
Ehrenvormundes nnd bat eine ganz unabhängige Administration. 

2. Die Aleundrov8ky'scbe Manufactur. -- Im J. 1798 
überreichte der polniscbe Exjelmit AbM Assovsky der Regierung. 
eiD P~mm, in dem 9 Werste VOD PeWrsburg an dem linken 
Newaufer gelegenen kais. Landhause Alexaadrotfsk eineB~uBl'WoU
spinnerei anzulegen, mit dem "';rbieten, tHe Zöglinge des Erzie
bungshauses von Petersburg in derselben zu unterrichten. KaiStir 
Paul bewilligte diesen Plan, und liess dem Abb6 100,000 Rnbel 
ä1I8 dem Lombard vorscbiessen. SpAter trat der EnglAnder Ed .. 
wards4iesem Untemehmen bei, nnd naebdem'fodedesAbM fllhrte 
Edwards das Unternehmen aus. Er ftlhrte die Water's eiD, mittelst 
welchen 60 Fäden auf einmal gesponnen wurden. ,Zu Vl!rgrösse
rUDg dieser Manufactur schenkte Paul der Austalt dll8 nahegt
legene Krondorf Gross-Ribatseha. mit einer Rente von 16.000 R. 
SpAter wurden anf den Wunsch der Kaiserin die Maschinen auf 
Zwirnspinnerei durch den Franzosen Peaudebard eingeriehtet. 
Diesem Etablissement steht ein leitendes COD~eil a.us Kaufleuten 
'·or. Man beschäftiget hier ausser den Petersburger Fiudliageu 
unverheiratete Invaliden. Reeruten und Arbeiter. rerheiraten 
sieh Findlinge dieser Ma.oufactur gegenseitig, so werde. ihre 
Haushaltungen auf Kosten dieser Fabrik eiagerichtet. Die hier 
verfertigten Waaren werden in dem Magazine des Petlersburger 
Findelhauses, das hart an der~Newaliegt, verAu.ssert. 

Digltized byGoogl~ 



266 

3. Die. Aleundroffsky'sßhe lnfirm.erie. - Hier liess 
die Kaiserin für die scll\n\O'hlichell Findlinge der Peter~bur~r 
Anstalt eiDe Infirmerie mit einem Bele~a.ume·von 200 Bettan für 
beiderl6i Gescble6hter etabliren. Diese.'1 Institut hefibdHt sich in 
einem Landhause, das dem Fdi'$tell BODle ,KilllrarliD!.geMrtt-..:. 
Die Administrativ - Oomruissioß eIes Petershurger Findelhauses 
leitet diese Abtheilung, 'die ans dem ersteren Hille jAhrliehe Rt'
venue von 22.000' Rubelu hezieht. 

"" 

.Revennen des Erziehlln~sha~ije.\j. . 

nie ursprüngliche, dnroh die hCll'bho",i~ Kaiserin K Il- t h 3-' 

dna IL und denGrosst'nrsten Paul Petrllvitz eier Anstalt gASpen
dete Dotation von 280.000 Fr., genügte nirht, um für dit- Folge 
die Auslagen dh~9er' Anstalt1..u decken. MIm verlieh elaher, um 
diese AuslageIl iiee'kl'u 1.11' knnnen, dHr :\nstl\lt mehr!'r .. I .... i
vilegien. 

I. Es wurde ihr dafl Reeht ,'erliehen, Heldgeschenke, (Jruotl
l'Itrltoke u. s. w., kurz AlleR 'Iulzunehmen, was 'ihr die Privatwohl
thi'tt;gkeit bieten sollte. 

2. Das Conseil darf an die W IlhlthAter versehiedene Tittil. 
jp nach der H~he tier Schenknng, ,erleihen. Eia Edel'!lann, d .. r 
l~er Jahr 600 R. zei~hMt, . erhAlt Sitz und Stimme hei den Bera
tbungen des (;)ons~ils, und sein Bild' willl im Gn10dersaale "auf
gehängt. - Kaufleute und freie Personen. die beclllllteade Gt>
sebenke maehen, erhalten den Rang von "Kämmerern tles Cul
l'6giulDs". ~ Personen, llie ein- fitr allemal 1000 R. sooenkea. 
beknmmen deu Titel von "OommissAren" und ihre Namen 
werden in eIer oftieiellen 1..eitung veri\&Btlicht. Seit einigen Ja.h
ren zieht man es aber 'TM, derlei Woblthater mit goldenen Me
daillen, die au eint>ßl hlRuen Bande um den Hals geva~n werden. 
zn besl'henken. So sehr au<,h tlnrrh eli4'114~ Ooncessi"nen ,lie Gabeu 
für Itas Institut zunahmen, SlI reiebt"l1 SiH doch nicht znr De«-kuD~ 
der AllsIRg'en RUR, daher wies PB 111 l. die Allshilfsbank an. 
den Cassen der FindelhAuser von Petersburg nnd Moskau ioner
halb 25 .Jahre 10 Millionen Rubel ratenweise auszahlen. 

3. Schon im J. 1798 übertrug der Kaiser den heiden Anstal
tt'n das Gefälle anf die SpielkarteD. \lnd verbot gleicl11.eitig 
die Einführung fremder Karten. 

4. ImJ. 1800 übertrug man den An~ta'tell dl&S Monopol 
der Kartenfabrikation für das ganle.,Reieh. 
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5. Man bewilligte 10·:. ,'on tlem reinen Ertrage der Theater
Vurstellungen, der ötTentlichen Belustigungen, als: Ooncerte, Kun st
reitereien u. 8. w. Dnrc-.h diese Oone.essioll gingen in (leh letzten 
33 Jahren 1,:UO.9'7·7 R. ein. 

6. Im J. 1772 bewilligte man den bei(len Anstalten die Er
rirlltung einpr Lei h ban k (Lombard). Dieses Institut liefert das 
ergiebigste Einkommen. Die kleinste Luihsumme beträgt 5 Hubel. 
Man nimmt nur 5 % Interessen. Das Erträgniss des Lumlllird 
stellt sieh jährlich auf circa 120.000 H. 

7. Im J. 17~2 gestattete man die Errichtung einer Depu
lIitenbank. lIie der Oai8se des (Ie)Jt~ts anvertrauten Ottpitalien 
belaufen sieh jährlich auf !lirca 300 MilJionen. Die dem Erzie
hungshaul!e davon selbst gehörige ::;Ulwne beträgt bei 31 MiIlio
U~1l HuLel. Ein Pereent des Reinerträgnisses dieser BlI.uk wird 
dem Erziehuugllhause zugeschrieben. 

8. Man gestattete der Anstalt die Errichtung einer Haull
apotheke mit auswärtiger Dispensation. piese Aputheke ve~.&b
reicht die A~eneien an Privatparteien gegen einen 20°/. Abzug. 

Bauliche Veränderungen in der Letztzeit. 

u) Im 2. Stuckwerke hat man für die grüsseren weiblichen 
Zöglinge das Lazareth mit 160 eisernen Betten etablirt. Die Our
ridore wurden zu Promenoirs für Reeonralellcenten eingerichtet. 
Es wurden Wasserleitungen durch das ganze Haus, Trockenstu
ben, Badezimmer iu jeder Etage, und im Rez-de-chauss~l~ eine 
Todt~ukamm~r und ein Secirsaal hergestellt. 

b) Das Gebäude wurd~ um 17'1. Faden weiters ausg~Laut, 
und in diesem neuen Tracte Krankensäle für Knaben adaptirt. 

c) Es wurde ein vierst .. ;ekiges Gebäud~ von 71 l"allen Länge 
für die Ammen und Säuglinge gebaut, in dem sich die Aufnahms
zimmer, der Ammen-Speisesaal, der Vaccinationssaal, die Küche. 
die Wohnungen für das Dienstpersonale, die Zimmer der Auf
seherinnen u. s. w. befinden. 

d) Zur Verbindung des Uasumuwsky'schen mit dem Bubrins
ky'scben Palais wurde ein dreistöckiges Haus erbaut. 

e) Das Laboratorium wurde umgebaut und mehrere ba.ufäl
liga NebengebA.ude niedergariSlJeJl, um "r6gelmässige Höfe zu 
erbal.tell. Es wurde eine Daillpfbadestube eingeriehtet. 

KIII.I. Findelh. Kurol/.· •. 
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Nachträglil'he administrative Reformen. 

/1,) Die männlichen Zöglinge werden nach Gatschina gesen
det, die weiblichen bleiben in der Anstalt von Petersburg. 

b) Die Zöglinge werden nur mehr für den Handwerkerstand 
gebildet. 

e) Die Deberbringer erhalten keine Empfangs-Billete mehl'. 
um durch die Unmöglichkeit der Reclamationen, die Eltern VOll 

dem Verlassen ihrer Kinder abzuschrecken. 
d) Die:Oebäranstalt und das Hebammen-Institut wurden untt"f 

dem Namen: "Oeburtshilfliche Anstalt des k. Erziehungshauses" 
von der Hausverwaltung getrennt, und ihr ein Director vorgesetzt. 

e) Es wurde einePolyklinik für Frauenkrankheiten organisirt. 
f) In der geburtshilflichen Anstalt wurden Bäuerinnen ZII 

Dorfbebammen gebildet. 
Es werden in diesem Findelhause jährlich 1500 Kinder im 

Hause und bei 15.000 ausser dem Hause verpflegt. Die Zahl der 
jährlich aufgenommenen Ammen beträgt an 4000. Das Budget 
des Erziehungshauses beträgt jährlich drca 2,200.000 R., - die 
Oesammtauslagen für alle mit diesem Institut mittelbar verbun
denen Anstalten belaufen sieh jährlich auf circa 10 Millionen. 

Dnter die mittelbar mit dem Findelhause verbundenen An
stalten gebOren: 

a) Die Handelsschule für 200 Züglinge. die jährlich eirt'a 
100.000 R. kostet und vom Staatsrathe Demidoff 1810 gegrün
det wurde. 

b) Dss Tau blltummen-Institu t für 100Zöglinge, das jähr
lich circa 80.000 R. kostet, und von der Kaiserin Marie im 
J. 1810 gegründet wurde. 

e) Das Blindenhaus in Gatlichiull für 50 Zögliuge des 
FiuIlelbauses. 

d) Die Entbindullgllbäuller. 
e) Die Armenhospitälel'. 
f) Die Witwenhäuser. 
g) Die Abtheilung für die barmherzigen \Vitw~u ZIIl 

Pflege für die Kranken. 
Als ein philantropischesUuriosum erscheint die Hochherzigkdt 

der böchstseligen Kaillerin Maria FeodorowDa, die aus ihrem 
eigenen Vermögen den Findelhäusern von Petersburg und Moskau 
~u verschiedenen Zwecken eine Summe von 4,135.534 R. schenkte! 
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B) 

Das kaJserlle"e Irlle .... gs .... s I. I.ska •. 

Das Findelhaus von Moskan, welches wie das Petersburger. 
nach einem Plane Betzkoi's unter Katharina 11. am 1. September 
1763 eröffnet wurde, ist das grösste Findelhaus in Europa. 
und wurde gegenwärtig IiIit demNamen: "kaiserliches Erziebungs
haus" belegt. Das Gebl\ndp dieser Anstalt ~i1det ein grosRartiges. 
Ö Höfe einschliessenues Ganzes in dem Stadttheile Miassnitzkaja. 
sm Zu.ammentlusse der Moskwa und des Flüsschens Jause, un
fern des Kremls, von dessen Terrasse aus man es übersehen kanu. 
Diese Anstalt ist die riesen artigste Wohlthätigkeitsanstalt der. 
Welt; wenn man sie betritt, glaubt man sieh inmitten einet S~dt 
zu befinden; sie beherbergt thatsächlich über 9000 Individuell. 
Schnitzler I) führt an, dass die Anzahl aller von der Anstalt 
abhängigen Personen im J. 1831 bei 22.557 Personen ·betra
gen hilbe. 

Ansser der, von der glOssen Kaiserin dieser Anstalt gespt'o
deten Dotation, tlossen ihr durch die Privatwohlthätigll!eit Su 

enorme Unterstützungen Zll, dass deren Summen an's Fabelhaftö 
grenzen. Unter die vorzüglichsten Wohlthäter gehören: die Fa
milie Demidoff, der Fürst Kantemir, Kourakino und Schakhotß
koy, die FOrstin Anastasia de Hesse-Homburg (ge borne Flirstiu 
Trubetzkoi), Galitsine, das Fräulein Kachkamadoff und Ch'reme
tieff, der Landmann Sezemoff, der Erzbischof Ambroise, tk-r At
chimandrite Baranllwitsch, der Edelmann Borodine u. s. w. 

Der im J. 1768 begonnene Bau der Anstalt wurde erst· i w 
J. 17~ vollendet. Die erste Curatel wurde dern GeneraUieute
nant Betzkoi übertragen. Nach seinem Tode übernahm sie dit' 
Kaiserin Maria Feodorowns. und nach deren Ableben .über
trug sie der Kaiser ~ikolaus seiner Gemalin, der KaiseriD Ale
xandra Feodorowna. 

Die Administra1jion dieser Anstalt ist mit jeDer des Ifeters
burger Findelhaus~1! ganz identiscb, daher es hier nur erübriget, 
einig~ .il!J1er MQdaJitäten zu besprechen, welche von den~n der 
Schwe~ter@s~lt alrf/eiehen. ! 

I) ~bleau Vull Russland, p. 83. .. • _I 
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Rec)arilirte Kinder werden, mit Ausnahme der Roskolnik 
(8eetirer). die nicht der orthodoxen Kirche angehören, zurftck
gegehen; diese letzte Bestimmung hat in der Proselytenmacherei 
der Roskolnik ihren Grund.~ Verheiratete Findlinge kornmen als 
rolonisten auf die Kronländerein; ein Verfahren, das fftr die rn~
siilrhen Verhältnisse ganz zweckmässig erscheint. 

Die Zöglinge dieser Anstalt zerfallen in 4 Kategorien: 
rr) Die I. Kategorie wird \luf dem Lsnße enogen. Die 8gri

('01 gebildeten Kinder gibt man auf die Krongdter oder in die 
rolonie von Smolensk und Saratroft' (Marien-Colonie mit 800 
Zöglingen), die jetzt den kaiserlichen Dömainen einverleibt wurde. 

11) Die 2. Kategorie wird in der Stadt auferzogen. Man UD

terrichtet in der Anstalt oder bei Meistern die Zöglinge in Hand
werken oder industriellen BeschAftignngen. 

r) Die 3. Kategorie (CJassen-Kategorie) umfasst die begab
leren Zöglinge beiderlei Geschlechtes. Die Knaben werden als 
Rechnungsbeamte oder Hofmeister untergebracht. Talentvolle 
.JßngJinge schiekt man an die Universität oder an die chirurgische 
.\kademie. Die weiblichen 1..ög1in~e hildet man zu Lehrerinnen 
oder Gouvernanten aus. I) . 

d) Die 4. Kategorie umfasst die Waisen von Civilbeamten 
und Officieren, die hier in Folge eines Ukases deS Kaisers Nik~ 
laus rom J. 1837 aufgenommen werden. Es werden 800 Waisen 
aufgenommen, und diese Abtheilung wird das "Nikolaus-In
stitut" genannt. 

e) Es werden auch ehelic.he Kinder aufgenommen. die bis 
zum 2. Jabre 'hier verbleiben, wenn ihre Eltern leben; bis turn 
4. Jahre aber, wenn sie mittlerweile gestotben sind. Mit dem 
t Jahre gibt man die Kioder io die sogenannte "Kindbeit" 
(I'enfance), eine Hilfsanstalt des Erziehungshauses. - SpAter 
kommen die Waisenknaben als "Stiftullgspfleglinge" (bont
siers de la maison) in das Cadetteneorp8 oder in die Gymnasien, 
die Mädchen aber mit dem 10. Jahre in das Nikolaus-In8titnt. . 

Im.1. 1805 gründete die Kaiserin Marie "EntbindnngR
säle für verheiratete Franen" und eine "Hehammen
schule" mit einem dreijAbrigen theoretischen nnd einem einjäh-
rigen praetiscben Curse. .. 

I) Mit der Erri6htung deli Nieolaus-Institutes wurde die Classen-Kate
gorie aufgehoben. ' 
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Diese .Anstalt unterhAlt aus ihren Fonden mehrere Ad
nexe, als: 

a) Das Witwenhaus mit 600 Witwen, die theils im Ha. 
unterstiltzt, theils ausser demselben betheilt werden. Sie sind 
verpflichtet, im BenöthigungsfalJe Krankenwärterdienst im Hanse 
zu leisten. 

b) Das Armen-Krankenhaus filr Kranke aller C1assen. 
Dieses besass nach Laveau schon im Jahre 1835 ein Capital von 
2,490.000 R. 

e) Das technologische Institut filr 300 Zöglinge des 
ErziehungshauBes. 

d) Die Stiftung filr Stadtkinder ddrftiger Eltern. Nach 
Laveau werden durch sie jAhrlich circa 3000 bei ihren EUem 
unterstilzt. 

6) Die Handelsschule (ilr 125 Zöglinge moskowitischer 
Kaufleute mit einem jährlichen Kostenaufwande von circa 
95.000 R. 

Das Waiseninstitut von Nikolaus. - Diese Abtheilung 
des Erziehungshau8es erzieht 650 Mädchen mit StiftungsplAtzen, 
50 Zahlende, 50 mit Stiftungsplätzen von der kaiserl. Familie. 
60 durch GunstplAtze, und 50 durch von Wohlthätern gestiftete 
PlAtze, also im Ganzen 800 Kinder. 

Die SAuglingsabtheilung. - Diese Abtheilung ist mit I 

einem Impfsaal verbunden, in dem die Eleven der chirurgischen 
Schule und die Jlebammen im Impfen unterrichtet werden. Von 
bier aus wird der Impfstof durch das ganze Reich versendet. 
Man trennt die geimpften von den ungeimpften, und die gesun
den von den kranken Kindern. Jede Amme erhAlt nur einen 
Säugling. Mds8eD Ammen 2 Kinder sAugen, so erhalten sie eine 
Remuneration. DieAmmen tragen den nationalen Kokoschnik, eine 
Art altgriechischen Kopfputzes, deMen Fllrbe nach den Silen 
verschieden ist. Der ärztliche Dienst wird von einem Chefarzte, 
13 Doctoren und einem Chirurgen versehen. Die besebmntzte 
WAsche wird durch eine in der Mauer angebrachte Oefnung. 
die in die Waschkdche ausmdndet, weggeschafft. Die Zahl der 
bier verpftegten Säuglinge wechselt zwischen 800 - 1000. 

Die Landexp ed i tion. - Das Erziehungshaos gibt 
folgende Kategorien von Kindern an die Landammen in die 
~ftege : 

a) Kinder, die vom Bureau aufgenommen wurden. 
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b) Findlinge, die von der Polizei, von dem WohlthAtigkeits
Rureau von Tn]a, von den Erziehungshäusern von Bel~ft' oder 
nrp] empfohlen werden. 

c) Kinder des Hospizes von Kisloft', Oharapoft' de Oolomna, 
nnd der Gebäranstalt von Moskan. 

d) Waisen der Unterofficiere, Soldaten, der Subalternen der 
\linisterien und Verwaltungsbranchen. 

Die LandzOglinge erhalten folgende Bestimmungen: 
a) Sie werden znr Completirnng des Effectivstandes der 

praktisch-chirnrgischen Schule, und der Kunst- und Handwer
kerschule von Moskan verwendet. 

b) Sie treten als StiftungszOgling~ in aie Schule der Garten
hangesellschaft von Moskau. 

,-) Sie treten in die Dienste des Hanses. 
Die bis zum 8. Jahre auf offener Strasse aufgefundenen Kin

ner schreibt die Militärbehörde als Colonisten ein. 
Die Freibauern dürfen Findlinge adoptiren, in welchem 

Falle man ihnen ein jährliches Kostpauschale auszahlt. 
Die Grossjährigkeit der Findlinge beginnt mit dem 21. Le

hensjahre. Den. weiblichen Findlingen wird die Verehelichung 
mit jedem Manne ihrer Wahl genehmiget, sie kOnnen sich selbst 
mit Bauern von herrschaftlichen GDtern verehelichen, wo dann 
die Kinder, aber nicht die Mutter zur Grnndherrschaft gehoren. 
Verehelichen sich weibliche Findlinge vor ihrer GrossjAhrigkeit, 
so erhalten sie eine Aussteuer. Männliche Zöglinge, die sich aus
weisen, ein selbstständiges Geschäft führen zu kOnnen, werden 
7.0 dem Ende von der Anstalt unterstützt. 

Ausgetretene und arbeitsunfähig gewordene Zöglinge wer-
d(ln "ieder in die Anstalt aufgenommen. . 

Die Anstalt erhAlt an 30.000 Findlinge, die in 15 Kreise 
\"f'rtbeilt sind. 

Die Infirmtllien. - Hier hat man filr geheime Gebur
ten einige Säle vorgerichtet, den ankommenden Schwangern ist 
bier sogar der Gebrauch einer Maske gestattet. - Auch für 
verheiratete Schwangere besteht im Gebärhause eine eigene 
Abtheilung. Die Frauen dürfen b]osR ihren Trauungsschein vor
weisen und kOnnen ihre eigenen Kinder säugen. 

Die Hebammenschule. - In dieser Schule werden 40 
Kron-Stiftungszöglinge nnd eine unbestimmte Anzahl externer 
Schdlerionen unterrichtet. Man beabsichtigt, einen niedem Ours 
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ffir Hebammen behufs d~r uBtersten Yolksclassen zu orga
niairen. 

Die Gebäude. - Das Erziehungshaus besteht ans einer 
grossen Anzahl von Gebäuden, als: 

a) Aus dem Oentral-Hauptgebäude mit 5 Stockwerken. 
Sein Flächeninhalt besteht mit Einschlust'! des Geviert-GebAudes, 
aus 558, I R Sagenea. Hier befiudet sich die Oapelle, die Säug
lingsabtheilung, die Kanzleien, die Administration, die Beamten
und Dienstpersonals-W obnnngeo. 

b) Das Geviert-Gebäude (le batiment earree) mit 5 
Etagen. Es hat einen Flächenraum von 2171 Sagenes. Hier 
befindet sich die zweite Abtheilung für die Säuglinge und da.<; 
Nikolaus-Instiut. 

c) Das Hauptgebäude (le corps de logis) mit 2 Etagen 
und einem Flächenraum von 219Sagencs. Hier befindet sich die 
Infirmerie. 

d) Ein zweistöckiges Gebäude für die OIassen-Kategorie. 
e) Ein zweisttickiges Gebäude zur provisorischen Aufnahme 

der Landzöglinge und der Parteien, welt'he Kinder abholen. 
f) Das angreuzende Hauptgebäude ,Ie corps de logis 

enreinle) mit 3 Etagen uud einer Länge von 183 Sagenes. Hier 
befindet sich die Hebammenschule und ein Theil der Infirmerie. 

g) Ein Parterreg~bäude für die Aushilfssäle bei l1eber-
siedlungen. 

h) Ein Parterregebäude für die Wohnungen der Geistlichen. 
i) Das Waschhaus. 
j) Mehrere Parterre-Bauten, in denen sich 2 Dampfmaschi

nen befinden, wovon die eine das Wasser, das ihr durch eine 
unterirdische Wasserleitung aus der Fontaine des Platzes Var
"arh zuströmt; die andere jenes der Moskawa pumpt. Beide Wä8-
~er erhellen sirh über die Reservoirs bis unter das Dachwerk des 
Geviert-Gebäudes. von wo sie aus in getrennten Röhren in al1t> 
Theile der Anstalt geleitet werden. Das Wasser der Fontaine 
dient als Trink- und Kochwasser; jenes der Moskawa zum Wa
schen, Baden und für die Wasserclossets. 

k) Die Todtencapelle. 
I) Das GebArhaus mit 3 Stockwerken. 
m) Das Gebäude für das Vormundschafts-Oonseil mit 3 

Stockwerken und einer Grundtläche VOll 846 Sagenes. 
1/.) Das Beamt.en-Gebäude. 
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()) Das Gebinde ftlr das Dienstpemonale mit 2 Etagen und 
t'iner Grundftäehe von 593 Sagenes. 

Diese Anstalt hat aUS$erdem sehr ausgedehnte prächtige 
Garten; der Flächenraum des ganzen Erziehnngshanses betrAgt 
22 Deeiatines carree8. 

Die Ordmlng des Hauses wird dnrl"h eine vun der Stadt
polizei unabhängige Localpolizei gehandhaht. ~lan hat hier eine 
Feuerlöschmannschaft und einen eigenen Friedhof. 

Die Domaine. - Ausserhalb der Barrieren von Dorogo
miloff, am Ufer der kleinen Setonia, besitzt die Anstalt eine 
Domaine mit 10'1 Deciatines Boden, einer Partie Heuwiesen, 
KfichengArten und ßuthweiden. Während der Ferienzeit wohnt 
bier abwechselnd ein Theil der Zöglinge des Nikolaus-Institutes. 

Diese Anstalt s~rgt also so zu sagen für die Findliuge von 
der Geburt bis zum Grabe mit einer wahrhaft kaiserlichen Muni
ficenz t 
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Tableau 
über die vom Jahre tM5 -1856 im Findelhanae von Moskau aufgenommenen Wöchnerinnen und Kinder. 
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Vom J. 1831-1855 wurden 202,612 SAuglinge aufgenommen. 
Am 1. JAn. 1855 betrug der Stand der Landzöglinge 28,474, der 

Stand der wAhrend des Jahres abgesendeten Zöglinge 8811. 
Von diesen Kindern starben (die Säuglinge nicht einge
ree.bnet) 4008. 
Mit 1. JAnner 1856 betrug die Zahl der Landzilglinge 28,832. 

Vom Jahre 1763-1856 wurden in die Matrikel ein-
getragen Kinder ..... ..................... 366,788 
Davon sind gestorben . . . . . . . . . .. ........... 288,554 
Selbstständig versorgt wurden . . . . . . . . . . . . . . .. 48,959 

}fit 1. JAnner 1856 waren in der Matrikel eingetragen 30,275 
Davon wurden auf das Land in die Kost gegeben 28,832 
im Hause verblieben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 
in verschiedenen Etablissemeafs wurden unter-
gebracht ............ : ...... : . . . . . . . . . . . . . . 624 

30,275 

Vom J. 1801-1856 wurden im Hause geimpft. . . . . .. 256,364 
" ausser " " . . . . . .. 79,864 

336,228 

Alle Jahre gibt die ImpCungs-Abtheilung an die Aerzte 
des Reiehes ab Impfphiolen (gratis). . . . . . . . . . .. 10,000 

Die Auslagen des Findelhauses betragen pr. Jahr 
durchschnittlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,490.000 R. 

Die Auslagen fdr die Landzöglinge .' . . . . . . . .. 6,634.948" 
.. " fftr die Stadtzöglinge . . . . . . . . . .. 1,090.000 " 

Summe Ca ..... 17,000.000 R. 

Die 6.ratow'sche FtndliDgs-ColoDie. 

InSaratow hat die Kaiserin Marie eine Colonie für Findlinge 
gestiftet. Sie besteht aus 5 Dörfern, welche die Kaiserin zum 
.-\ndenkenan ihre Kinder: 1) Alexandrowskaya, 2) Constantinows
kaya, 3) Nikolajewska, 4) Michailowsksya und 5) Mariidskaya 
geBanDt hat. Die Einrichtung dieser Colonie ist eigenthClmlich. 
Jedes Dorf besteht aus 25 Doppel-Gehöften mit 2 Wohnhinsern 
und einem gros&en Speicher. Jedes Wohnhaus zertlllt in 2 Ab-
tbeilungen f4r 2 Familien sammt deß' nöthigen Nebengehluden. 
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Jeder Familie sind 25Dessiat. Laudeli ein- fdr allemal übergeben, 
die nicht verkauft und verpfAndet werden dürfen. Die Colonisten 
haben glosse freiheiten, sind persönlich freie Leute, können 
Grundeigenthom erwerben, sieh als Kaufleute einschreiben 
lassen, und sind in der ersten Generation (40 Jahre) frei von der 
Recrutirung. Jeder Familie wird ein Pftegekind VOD 12-13 
Jahren aus dem Findelhause von Moskan beigegeben, welches, 
wenn es erwachsen ist, ebenfalls angesiedelt wird. In jedem 
Dorf ist ein Polizei baus und eine Sehule. Eine der letzteren ist 
auf gegenseitigen Unterricht gegnlndet. 

IV. Groaabritanien und Irland. 
In England, wo die herrschende Kirche die anglicaniscbe 

(Episcopal- oder Hofkirche) - und in Schottland, wo sie die 
presbyterianische (reformirte) ist, werden die Findlinge, ver
lassenen und unehelichen Kinder nach einem doppelten Modas 
a) entweder in Waisenhäusern, oder h) durch die Kirch
spiele auf Kosten der Annpnt&xe (Armensteuer) erzogen. 

Von dieser allgemeinen Regel macht nur London eine Aus
nahme, da in dem dortigen Privat-Findelhause Kinder der 
obigen Kategorien aufgenommen werden. In Ir 1 an d, wo die 
römisch-katholische Kirche herrscht, besteht aber eine Staats
Findelanstalt in Dublin. Nachdem also in beiden Königreichen 
doch zwei FindelhAuser bestehen, glauhten wir sie diesf'r Ab
theilung einreihen zn sollen. 

Da die Geschichte der Gn1ndnng, Emwickelnng und des 
VerfaDes dieser Anstalt lehrreiche AufsehlWe über das Finde1-
we~ liefert, MlauMen wir sie ib kU1'l8n Umrissen geben 10 

missen. 
London besitzt ein ~rtiges H08pitalgebiude das man 

noch jetzt "das Findelhaus" (Fo1lndling hospital) neDDL 0b
gleich 88 Dur wenige Kinder aufnimmt, ja selbst den vor seiner 
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Pforte ansgesetzten Neugeborenen die Aufnahme verweigert, 
wenD nicht erhebliche Grbde dafBr vorliegen. ') Selloo noter 
der Kc1nigin Anna beabsichtigte man in London die Errichtung 
eines Findelhauses. Addi80n wies in seinem Tags-Joarnale .) auf 
die Nothwendigkeit der Errichtung dieser Asyle hin. DQrch die 
aofopfenlden Bemllhungen Thomas Coum's, eines Capitins der 
Handelsmarine in London, wurde im Jahre 1723 in eier Metropole 
eile Findelanstalt errichtet. -) . 

Ehe Co1'8m seine Petition um eiBen königlichen Gnadenbrief 
(Cbartes) znr Gründung einer Findelaostalt überreichte, wurden 
ibm von 21 Damen, eiBigen Edelleuten und Berren, 3 von dem 
Friedensrichter unterzeichnete Prograame übergeben., worin sie 
ihre Seigung kund gaben, nach Bewilligung eines solchen Asyles 
bedeutende Geldmittel beizusteuern. 

• Diese Memorien legte Coram seinem Gesuche bei. Am 
17.0et0ber1739 fertigte Georg III. einen Gnadenbrief rür dieses 
lDstitut aus, und verlieh ibm ausgedehnte Privilegien. ') 

Auf Befehl des Königs wurde ein CopJite von 350 Mit
gliedel'D, unter weh~hen sich der Gesuchssteller, viele Gros.~ des 
Reiches und mehrere Edelleute befanden, zusammengesetzt, 
welehe eine Geschäftsordnung entwarfen, und den Titel Gouver
DeUtS der Anstalten erhielten. 5) Das Anstaltsgebäude wurde im 
Jahre 174 von seinem Gouverneur Lord James Carl of Salisbury 
in Garliek Bill in der City Londons um 6500 Pf. Sterl. angekauft. 

Im 13. Jahre der Regierung Georg 111. wurde die Wirk
samkeit dieses Comite's dureh eine Parlamenb~aete erweitert. 
Coram starb im Jahre 1751, wurde in der Capelle des Londoner 
Findelhauses begmben, und auf seinem Grabmale die Geschichte 
seines Lebens verzeichnet. e) 

I) Litter to sir Samuel Romilly upon the abose or charities, London, 
t8t8. - De Villeneuve Bargemont, eeonomie politique chretiennp. 
Paris, 1834, l 11, p. Ö22. 

') Hr. 3 of 1he Quardian l7Ia. ' 
') n.ieht aber du Finielhaua von Lolldon. Lcmdon" 18S1. 
') Accolnt ,.r the fonndling Hospital in tondon, t713-17t1. 
'I Charter aet or parliament, and laws of th .. Hospital for t~e ma:n

tt!nanl!p ud education of exposed and deserted young children, 
Loncloft, 1821 in 8. 

I) Chalmer's Dictioll&l'Y contaiDing the lives and writtingB or the most 
emineat persons, London, 1812-18t7. Biographie universelle, tom. IX. 
p.564. 
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Bei seiner Errichtung beherbergte das Findelhans WO, im 
Jahre 1702 aber ~hon 10.0 Kinder, wodurch die Jahre~sgabe 
sich fiber 5000 Pf. Sterl. stellte. Im Jahre 1756 wurde die Anstalt 
durch einen Parlamentsact zu einem National-Institute er
hoben und mit 10,000 Pf. Sterl. dotirt. Noch in demselben Jahre 
fibemahm der König das Patronat, das Parlament dehnte seine 
Wirksamkeit fiber das ganze Reich aus und ordnete eine un be
schränkte Aufnahme an. Schon im 18. Monate stieg die Zahl 
der Anfnahmen auf 5510, ulld im Jahre 1760 auf 6000. . 

Unter diesen UmstAnden war man gezwungen, mehrere Ge
bäude anzukaufen. Noch im Jahre 1758 empfahl der König die 
Anstalt dem Unterhause, das fir sie ~,OOO Pf. Ster. votirte. 

Diestetsznnehmenden Aufnahmen, das Aufwuchem zahlreicher 
Missbräuche, die sich steigernde MonalitAt der Findlinge und die 
enormenAuslagenfflr diese Anstalt bewogen das Parlament (1759). 
eine Commission zur Untersuchung des Gebarens dieseR Iustitutes 
abzusenden. Die Commission erklärte die Oeconomie desselben fir 
eine höchst verwerftiche. 

Mail widerrief daher die Bill vom Jahre 1 '156, beseitigte die 
unbedingten Aufnahmen und zog im Jahre 1771 die Beiträge ans 
den Staatsgeldern zurflck. Die aufgeklärtesten Geister Gross
britaniens, namentlich Lord Brougham, erklArten die Anstah 
als einen Behelf für die Liederlichkeit und Faulheit, welche dt'n 
Aussetzungen und Kindermorden nicht vorbeugte. t) Das Findel
haus wurde seines Characters als Staatsansta1t entAussert und 
beschlossen, die frühere Versorgungsweise durch die Waisen
häuser und Kirchspiele wieder einzuführen. 

Das Findelhaus von London bekam nun einen localen, 
p ri vativen Character, und weil es jetzt. nur durchPrivatschen
kungen und Subscriptioneu unterhalten werden musste, war mlln 
genöthiget, ein ueues Reglement ft1r dasselbe zu entwerfen, und 
die Aufnahmen zu beschränken. Gegenwärtig werden in England 
die ausgesetzten Kinder, die Findlinge und die unehelichenKiDder 
gtösstentheils durch die Kirchspiele mitte1st der Armentale er
halten. Die Initiative zur Unterstfltzung der Armen in den Kirch
spielen durch die Armensteuer (Armentaxe) gab eine Verord
nung vomjahre 1562, in der es heisst: "Dass Jeller, welcher sieh 

I) HIlDl8 ond Smolll!t's History oe Eogland, London, j 833. 
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weigern würde, Aber Aufforderung des Bischofs oder des· Pfar
rers Almosen z'l geben, von ihnen vor den Friedensrichter ge
laden werden sollte. Der Magistrat sollte ihn bereden, diese 
IildthAtigkeit zu üben, ihn mit einem wöchentlichen Beitrag 
besteuern, und wenn er dieser AutTordernng sich nicht fGgt, ihn 
einsperren lassen." Schon im Jahre 1572 wurde die Einhebung 
der Armentaxe gesetzlich angeordnet. Obgleich sich die eng
lische Legislation viel mit den unehelichen Kindern befBBSte, be
röhrte sie doch nirgends die Findlinge, weil sie selbe still
sehweigend unter den ersteren inbegriffen verstand. In dem be
rühmten Statut der Königin Elisabeth vom 19. September 1601 
wurde die Unterstützung der Armen durch dieKirahspiele mitte1st 
der Armentaxe saDctionirt. Die Einführung dieser. Armentaxe 
mass aber in der uuter Heinri ch VIII. eingetretenea Kirchen
reformation und in der SehwAohung des Lehenwesens 
gesucht werden. Die Aufhebung der Klöster im Jahre 1539 und 
die 8AeuJarisirung der Kirchengdter beraubte plötzlich eioe grosse 
ADzahl Armer der bisherigen UnterstützuBgen durch die frommen 
Genossenschaften, und dberlieferte sie, da der Gesetzgeber nicht 
in anderer Weise gleichzeitig vorgesorgt hatte, der Bettelei nad 
der Landstreicherei. Diese SAealarisirung hatte aber auch die 
Aufhebung einer grossen Anzahl milder Stiftuogen, welche zu
gleich die Fonn kirchlieb.er Institutionen beurkundeten, im Ge
folge. Zahlreiche HospitAler und Armenhiuser mnBste. ihre Wirk
samkeit einstellen. Die Weltgeiatlichkeit aber, welche ibrig
blieb, betrachtete die in ihrer Hand verbliebenen kirchlichen 
EiDk.infte als ein ihr allein zlIstehendes EigeJlthum, dessen Ge-
0088 nur ilar ge.bO.brte, und vergase des Doppelwillens der Stifter, 
welche ihre Legate zur Bestreitung des Gottesdienstes und der 
Unterstützung der Armen verwendet wissen wollten .. Die Sknlari
sirong der Kircheag6ter hatte eiae 8Aculariair.ung der clericalen 
Annenpßege zur Folge. 

Die SchwAchung des Lehenswesens, welche durch die damit 
verknftpfte Aufhebung des mittelalterlichen Verbandes, eine Ver
mehrung politisch freier Proletarier zur Folge hatte, erzeugte 
eodlich nach. a~n Richtung~n hin eine intensivere All8debnung 
des Pauperismus. 

Die, plötzlich ihrer Stützen beraubte Armuth schrie nach 
Hilfe, und dem Gouvernement, das keine Auskunftsmittel vorbe
reitet hatte, blieb unter Eduard VI. nichts übrig, als denStAdten 
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nnd Dörfern die Pllicht aufzuerlegen, für ihre Armen zn sorgen, 
ohne zu gestatten, dass diese Auslage auf die Steuerplliehtigen 
durcb eine Taxe umgelegt werde. Man ilherliess es dem Eifer 
der Pastoren, von den Gläubigen freiwillige SIJenden zu erlaogen. 

Nachdem es sieb aber nur zu bald her8mll~tellte, dass die8t.> 
Aufforderungen niebt gendgten, griff man zur gesetzlichen Be
stimmung des J. 1556, und später zur Pllblit'ation des Statutes 
vom J. 1601. Da nun 'Ruf Grundlage der Armentaxe aUe ausge
setzten und verl888enen Kinder von den Kirchspiel~n unterRtützt 
werden mussten, macbte sich kein RedlirfnisEl znr Io;rrit'btong 
voo Findelanstalten geltend. 

Wenn man aber bedenkt, d888 narh Remacle, Terme, Mon
falcon, Gerando u. a. m. die Auslagen für die Findlinge und ver
lassenen KiDder den zehnten Theil der Annentaxe absorbirten. 
so kostet England lli~ Erhaltung dieser Kinder mehr, als den 
katholischen S'taaten. Allerdmgs wurden durch die Bill vom 
4. August 1834 viele MissbrAuche, die mit der Armentaxe g'4"

trieben wurden, abgeschafft (Art. 56\ 57, 69-76). ') 
. Die MissbrAuche bei der Uoterstdtznng der Bastarde wurdeu 

du.rch diese Artikel verhlltet oder besebrAnkt, allein die Zahl der' 
durch die öffentliche Armenpßege zo unterstlltaenden Kinder 
minderte sicb Dnr auf ao/,oo Iterab. 

In einem bestimmten Alter werde. diese Kinder in deo 
Arbeitsschulen für Waisen (Orphan Working ~chool), in 
den Waisenhäusern (Orphan asilum) oder .. hl den Arbeits
häusern (Workhouses) untergebracht . 

. Uas Personale des Privat-FinllMhaos8s besteht aU8· ~iDem 
SecretAr, Caplan, 3 Predigern, 2 A~zte1l, einem Chimrgeu, 
Apotheker, Bamoeister, SchAtzmeister, eioer Hausmutter, Auf
seherin, 2 Inspeetonm, sinem Provia.ntmeister, Schulmeister. 
einer SchuhDeisterio I einem OrgaoistPo, Sthneider. mehreren 
Ammen, Trägern, Portieren und Dienern. 

Auszug. aus dem Reglement •. 

1. Niemand darf ein Geschenk annehmen. 
2. Der ~ehi\tzmeister muss jährlich in' der' GeneralversamID

lung die Gelder verreclinen, und darf über die Gelder und 

') Man sehe 1111'S" Artiktll in der Revue' tltrangtlre et fran~aist: \111 
ll'ptAtion. 
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Grundstücke ohne Bewilligung des General-Comit8's nicht ver
fügen. 

3. Die General-Comit8's treten öfters des Jahres zusammen. 
4. Die General-Comit8's dürfen kein Bedürfniss der Anstalt 

vom Gouverneur der Anstalt aukaufen. 
5. Die Verhandlungen des Oomite's werden durch die Tages

blätter verölfentlitht. 
6. Die Gouverneure wählen ein Revisions-Comite von 7 Mit

gliedern, das die Rechnungen des Schätzmeisters prüft. 
7. Die Gehalte der Fundionäre werden dnrch die General

versammlung normirt, und bisweilen erhöht. 
8. Das General-~omit8 wählt die Prediger. 

Das Ge bä ude. 

Oie Aera des Hospizes umfasst 5, die der Gärten 4 Acres; 
es steht im l\littelpunct dieses Raumes, hat nördlich und west
lich einen Garten, südlich einen grossen Hof mit Säulengängen, 
ein Gitterthor gegen die Guilford-Street, bildet:~ Seiten eines 
Qradrates, mit einem Oentrußl und einem westIidien und üstli
eben Flügel. 

Der westliche Flügel wurde im J. 1742, das ganze Oe
oonde im J. ) 752 vollendet. 

IX) Der westliche Flügel hat einen Keller, ein Bad- und 
ein Waschhans. Zu ebener Erde ist das Wartzimmer, das ~e
eretariats-Amt mit einem feuerfesten Kasten für Documente, ein 
Knaben -Winter-Speisezimmer, ein Proviantmagazin und eine 
grosse Halle zum 8peisen im ~ommer für Knaben und Mädthen, 
einen 8aal für das Comite und für die Generalversammlungen, 
welcher mit werthvollen Gemälden und Kunstwerken, mei
stens Geschenken berühmter Künstler, geziert ist. - Der 
erste Stock enthält die Apotheke, die Bibliothek, die Registra
tur, das Sthulmeisterzimmer\ eiu 8ehlafzimmer für den Schul
meister, 2 ~thlafzilllmer für die Knaben, eine Aufseherwohnung 
und ein Zimmer für den Boten. - Das I:weite Stockwerk ent
hält die Krankenzimmer, dill KÜ('he, ein Badzimmer, 2 Schlaf
~immer für Knaben und mehrere andere Zimmer. - Die Dach
stuben enthalten mehrerl' Zimmer, wel('he zu 8chlafzimmern 
benützt werden kilDnen. 

11) Des ilstlichen Flügels südliches Ende bewohnt der 
SehätzmeiRter. Zu ~hener Erd!> befindet sich eine Küche, ein 

Hugel, Flnd.lh. Emropa·'. 18 
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Magazin, eine WaschkOche und ein Trockenzimmer. - Der 
erste Stock hat ein Schlafzimmer fO.r die Frauen (matron), 2 
Schlafzimmer fOr die Mädchen. - Der zweite Stock besitzt 
die Schlafzimmer fOr die MAdchen und die Schulmeisterin. -
Die Dachstn ben haben Schlafzimmer fOr die weibliche Diener
schaft und ein grosses Zimmer fl1r Invalide. Die of'enen Colon
naden sind eingedeckt und dienen zur Erholung der Kinder 
bei schlechter Witterung. Auf der Sildlichen Seite dieses Flilgels 
sind einige Schulzimmer und ArbeitssAle fOr Knaben, welche 
hier im Kleidermachen unterrichtet werden. 

c) Im Oentrum des Hospizes befindet sich eine Capelle, 
welche dem Institute durch Sammlungen an den KirchenthllreD, 
Gebllhren und Kirchensitz - Vermiethungen jährlich viel ein
bringt. 

Die Oapelle ist ein schönes Gebäude, sie hat eine hilbsche Or- , 
gel, die Händl schenkte, ein AltarstOck von Benjamin West,und 
wurde durch Su bscriptionen in den Jahren l'14'1-1749 erbaut. 

Es werden hier circa 386 Kinder, d. i. 190 Knaben und 196 
Mädchen, verpflegt. 

Einkilnfte. 

Das permanente Einkommen belief sich jährlich circa anf 
9080 L. 13 Sch. 2 Den. - Das Einkommen der BeitrAge auf 
281'1 L. 12Sch., somit das ganze Einkommen auf t 1.898L. 5S. 20. 

Administration. 

Alle Artikel fOr den Consumo des Hospizes werden in ein 
Buch eingetragen, das jeden Samstag dem Haus-Comite vorge
legt, und nach Vornahme der nöthigen Aenderungen von einigen 
Mitgliedern unterzeichnet wird. Nach der Unterfertigung werden 
die EinkAufe gemacht. Die Nahrungsmittel werden durch den 
Proviantmeister, der sie in ein eigenes Buch einschreibt, in Ge
genwart der Hausmutter gewogen und auf ihre GOte untersucht; I 

Artikel von mangelhafter Quantität oder Qualität muss er zurQck
weisen. Allwöchentlich werden Muster dieser Artikel zur PrQfung 
ausgestellt. 

Der Proviantmeister prüft die Rechnungen der Händler und 
bestätigt die Güte der gelieferten Artikel. 

Sind die Rechnungen von dem SecretAr und dem Beamten 
cotttrollirt, dann werden sie dem Haus-Comite vorgelegt, von ihm 
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bestAtiget, dem General-Comi~ darßber berichtet, und von ihm 
die Auszahlung durch den Scbi1tzmeister angewiesen. Kein 
Nahrungsmittel wird mitte1st öffentlicher Ausschrei
bung angekauft. Der Proviantmeister und der SecretAr mßssen 
die Märkte besuchen, und dem Comite die Preisänderungen der 
Vietualien anzeigen. DasHaus-Comit8 lelt wöchentlich die Preis
Oourante auf und accordirt die Lieferungen mit respectablen 
Handelsleuten. 

Die männlichen Diener unterstehen der Controle des Secre
tirs und Schätzmeisters, die weiblichen jener der Hausmutter. 
Das General-Comi~ verfügt über die Aufnahmen und Entlassun
gen des Dienstpersouales. 

Die Aufnahmsbedingungen sind folgende: 
1. Man nimmt nur uneheliehe Kinder unter einem 

Jahre, mit Ausnahme der von im Felde oder auf der See zu 
Grunde gegangenen verheirateten Soldaten und Matrosen hinter
lassenen Kinder, auf. 

2. Man nimmt nur Kinder von moralischeu Müttern auf, die 
das Kirchspiel nicht unterstMzt. 

3. Man nimmt nur Kinder auf, deren Väter unbekannt oder 
gauz unbemittelt sind. 

4. Man nimmt nur Kinder von Mdttem auf, deren Ehren
rettung und sittliche Rehabilitation möglich erscheint. ' 

5. Man nimmt nur Kinder von armen verwandtenlosen Müt
lern auf. 

Die Aufnahmen der' Kinder erfolgen dber vou den Mittem 
an die Direetion eingereichten Gesuchen. Die Gesuchsformulare 
sind gedruckt und fiihren die Aufschrift: "An die Gouverr;leure 
des Findlings-Bospitales." Die Gesuche werden von dem Gou:
'emeur dem General-Comite vorgelesen, und von diesem geprüft. 
Geber die Angaben der Gesuche werden durch die Aufseher der 
Anstalt(Steward)Nachfragen angestellt. DiesesComite beschliesst 
die Aufnahme oder Abweisung der Kinder, inzwischen erhält die 
Mutter eine Unterstdtzung. Die Aufnahmen erfolgen alle Samstage. 
Die Mütter müssen die Kinder selbst überbringen; kranke Ki,nder 
werden nicht aufgenommen, die Aufgenommenen werden den 
Ammen übergeben, und in ihre Kleider das Aufnahmsnummer 
eingenäht. Die Mütter erhalten fO.r die abgegebenen Kinder 06r
tilcate. Am nächsten Sountage werden sie getauft, erhalten einen 
Vor- und Zuuameu, am Montage werden sie auf du Land ge-

18 • 
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schickt, wo sie bis zum 5. Jahre bleiben. Die Landammen erhal
ten wöchentlich 3 Shillings, und wenn sie nach einem Jahre 
den Säugling gesund vorstellen, 10 Shillings Gratification. 
Oie Sterblichkeit dieser Kinder ist gering, 20 von 100 im ersten 
Lebensjahre. - Nach dem 5. Jahre kommen sie in die Anstalt 
zUrfick, wo sie im Lesen~ Schreiben, Rechnen nach dem Madras
Systeme und in dem Katechismus der englisehen Hochkirche 
unterrichtet werden. Sind die Knaben 14, die Mädchen 15 Jahre 
alt, so werden sie in gut~IlLehrorten untergebracht. Die Mädchen 
werden während ihrer Dienstzeit öfters von der HaU8Dlutter be
sucht. Mit dem Ende der Lehrzeit betrachtet die Anstalt ihr~ 
Mission beendigt. Haben die Kinder ihre Lehrzeit mit Erfolg 
durchgemacht, so erhalten sie eine Prämie von 5 Guineen, ein 
Gebetbuch, ein Zeugniss und die Ermahnung, jährlich einmal in 
der Capelle der Anstalt ein Dankgebet zu verrichten. Y (IU 

diesem Momente an geniessen die Zöglinge die Unterstützung 
ihrer Kirehspiele. Kränklh'he Findlinge, die kein Handwerk er" 
lernen können, werden aus dem Findlingsfonde erhlllten, uud 
heissen "Hausgenossen der Anstalt". Reclamationeu 
werden nur beim Vorhandensein genügender Garantien für eine 
gute Erziehung, oder eine Bürgschaft vou .)0 Pfd. Sterling zuge
standen. Jeden Montag erhalten die Mütter um 12 Uhr Aus
künfte über das Befinden ihrer Kinder. 

Die Kostzöglinge werden an 2 Orten vorzugsweIse auf-
gezogen: 

(1) Z8 Pakham (Kent), wo sich immer an 100 Kinder, und 

b) zu Chertaey (Surray), wo sich 110 Kinder betinden. 

Der District Kent ist schlecht geWählt, da er verarmt, un
fruehtbar und im Winter von vielem Gewässer überButet ist. 

Die Ammen werden von den Kindern "Mütter", die Kost
herren "Vä te r" genannt. 

Keine Amme bekommt mehr als 2 Kinder in die PBege. 
Zur Beaufsichtigung der Kinder ist ein Inspe{~tor bestellt. 

Die Inspectoren zahlen die Kostgelder aus, und zeigen die Todes
fAlle an. 

Einer Amme, der 2 Kinder gestorben sind, wird ohne einen 
Beschluss des Verwaltungsrathes kein Kind mehr übergeben. 

Die Inspectoren unterstehen dem Haus-Comite und beziehen 
jihrlich eine Remuneration von 12 Guineen. 
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In den Sälen u~d in der Kirche ist eine vollkommene Tren
nung der Geschlechter eingeffthrt. 

Die Kinder erhalten alle Jahre frisehe WAsche. Seit der 
Gründung dieses Hospizes als Privatanstalt wurden bis zum Jahre 
1855 an 20.552 Kinder aufgenommen, und bis zu ihrer möglichen 
Selbsterhaltung verpflegt. 

:Mit Anfang des Jahres 1855 verblieben in der Anstalt 450 
Kinder, im Laufe des Jahres wurden 37 neu aufgenommen und 
23 Altere kränkliche erhalten, womit sich die Zahl der Zöglinge 
auf 510 stellte. In demselben Jahre wurden 46 Zöglinge in die 
Kost gegehen. 

Das Einkommen in der Anstalt betrug im J. 1855, ind. von 
Lf>gaten, CapeJlen - Ertrag und verschiedenen Interessen des 
St{)('ks et('., 13.017 L. 

Behufs der Unterstützung der grossgewordenen, von Krank
heit oder Elend ergriffenen und ausser Stand des Findelhauses 
gesetzten Findlinge, hat man 1840 einen "Findlings-Wohl
thiHigkeitsfond" (Foundling-Benßvolent-Fund) gegrftndet. 

Spin Einkommen bestand im J. 1855 aus 334 L. 
Um armen Mftttern Ammen gratis zn verschaffen, hat die 

Privat-WohlthAtigkeit das "Institut für Säuglingsschwe
stern" (Iustitution of Nursing sisters, 4 Devonshire-Square Bis
bopgate) im J. 1840 erri('htet. Es werden immer 40-50 Schwe
stern hereit gehalten. Sie erhalten ein jährliches Stipendium von 
],. 20-30. angemessene Kleidung und Unterhalt. 

Ilas Jahreseinkommen dieses Institutes betrog im J. 1857 
L.2149. 

Fdr Mädchen, deren Kinder nicht angenommen wurden, be
steht ein Fond, aus dem sie zur Erhaltung derselben monatliche 
l'nterstdtzungsbeiträge beziehen. 

Das gegenwärtige System des Findelhauses in London wür
digt genau a]]e Umstände der Aufnahme, der Aussetzung und 
des Verlassens der Kinder, indem es die Massregeln der fran
zösischen "Adrnil.sion A bureau ouvert" und den "Secours aUI 
filles meres" adoj>tirt hat. 

Sehst der einseitigen und unbedeutenden Versorgung der 
Findlinge, ausgesetzten und uneheli('hen Kinder durch die Pri
vat-Findelanstalt, wird diese im Sinne des protestantischen Sy
stemes dur('b die Kircbspiels-Unterstfttzung und durch die Wai
senhäuser D8Ch grussen Dimensionen vollzogen. 
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London besitzt eine grosse Anzahl von Waisenhäusern, 
Ton denen die wenigsten Findlinge aufnehmen. In einigen der
selben erhalten die Kinder eine vollkommene Verpflegung und 
Unterricht; in einigen bloss die Naturalverpflegung, in anderen 
bloss Unterrieht oder die Bekleidung. Alle verdanken der Pri,at
wohlthitigkeit ihre Entstehung, sie sind mehr oder minder reieh 
dotirt, und nehmen nach Verhiltniss der Dotationen eine grossere 
oder geringere Anzahl von Kindern auf. 

Unter die vorzOglichsten WaisenhAuser LondoDS gehören: 
1. Das Institut fOr erwachsene Waisen (Adult Orphan 

Institution, St. Andrew's Plaee, Regent's Park). Errichtet 1820 
für 36 Waisentöehter von Geistlichen, Land- und See-Offieieren. 

2. Das Asyl fOr freundlose und verlassene Waisen
mädehen (Asyl nm for the reeeption of Friendless and Deserted 
Orphan Girls, Bridge Road, Lambeth). Errichtet 1758. An 152 
Mädchen werden für die dienende Classe ausgebildet. 

3. Das englische Waisenasyl (British Orphan Asylwn 
Clepham Rise) für 100 hilllose Waisen aehtungBwerther Eltern, 
wurde im J. 1829 errichtet. 

4. Das National-Institut für Cholera-Waisen (Na
tional late Cholera Orphan, Bome, Ham Common near Riehmond). 
Errichtet 1849 für Cholerawaisen. 

5. Die vereinigte Geistliehen-Waisen-Gesellschaft 
(Ineorporated Clergy Orphan Society, Regents-Park). Sie wurde 
vom Verein "Protestant dissenting minist.ers" 1 '140 für 70 minn
Hche und 6'1 weibliche arme Waisen von Geistlichen erriehtet. 

6. Die Industrieschule fOr weibliche Waisen (School 
of Indnstry for female Orphans, Grove Road, St. John's Wood). 
Sie wurde für 24 Waisenmädchen im J. 1'186 errichtet. 

'1. Bayswater bischöfliche Kirchen weiblic.he Wai
senschule (Baywater Episeopal Chapel female Orphan Sehool). 
Sie wurde für 16 elternlose Mädchen im J. 1839 errichtet. 

8. Die WaiseDarbeitsschole (Orphan Working Sehool, 
Haverstvok Bill). Sie wurde hier für 259 Waisen beiderlei Ge
schlechtes im J. 1758 errichtet. 

9. Das Londoner Waisenasyl (London Orphan Asylnm, 
Clapton). Sie wurde für 400 vaterlose Kinder errichtet, und steht 
unter dem Schutze der Königin. 

10. Das Waisenkinder-Asyl (Infant Orphan Asylum, 
Wanstead). Sie wurde 1827 für 400 Waisen gegrdndet. 
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11. Das Israeliten- Waisen-Asyl (Jav's Orphan Asylum 
Tenter Ground, Goldmann's Fields). Sie wurde 1831 für 17 israe
litische Waisen errichtet. 

12. Das Handelsschiff - Matrosen - Waisen - Asyl 
(Merchant Seamen's Orphan Asylum, New Grove, Bow Road) 
unterhält 84 Knaben und 40 Mädl~hen, und wurde im J. 1827 
errichtet. 

13. Des Matrosen - Waisenmädchens S<,hllle und 
Heimat (The Sailor's Orphan Girl's School and Horne, 27 Man
seil Stref't, Whitechapel). Sie wurde für 35 Waisenmädchen der 
königlichen Marine oder der Handelsflotte im J. 1829 errichtet. 

14. Das königliche Militär-Asyl (Royal Military Asy
lum. Chelsea). Errichtet 1801. Dieses Asyl wurde vom Parla
mente für 350 Waisenkinder von Soldaten im J. 1801 errichtl't. 
Man nennt diese Anstalt oft jene des "Duke of Y ork's". 

15. Das christliche Hospital (Cbrist's Hospital, New
gate-street). Diese Anstalt ist eines der 5 königlichen Spitäler 
der Stadt London, welche durch ein Patent Edward VI. 1553 
errichtet worden sind. - Seit 300 Jahren werden hier Kinder 
aus den armen Volksclassen aufgenommen und erzogen. Die An
stalt ist für Waisen die wichtigste Erziehungsanstalt des Landes. 
Es werden hier 14--1500 Kinder mit aller Sorgfalt erzogen. Ein 
Zweiginstitut davon befindet sich seit 1683 zu Hertford, wo 200 
Kinder aufgezogen werden. 

16. Die Bancroft's Hospitalschule (Bancroft's Hospi
tal-School, Mile-and-Road). Bancroft stiftete diese Anstalt im 
.1.1758 für 100 Knaben, die vom 7.- 14. Jahre hier verbleiben. 

17. Das königliche Asyl der st. Annen-Gesells<'haft 
(Royal Asylum of St. Ann's Society, Streatham). Dieses wurdl' 
im J. 1700 filr 230 Kinder errichtet. Dieses Institut hält eine 
Stadtsehule im St. Annengä88chen im Aldersgate für 32 Mädchen 
und 30 Knaben. 

18. Raine's Charity, St. George's-in-the-East, 
MiddleseI. Diese Anstalt wurde im J. 1719 für 50 Knaben 
und 90 Mädchen gegründet. 

19. Das neue Asyl für Waisenkinder (New-Asylum for 
Infant Orphans, Stamford Hill). Dieses wurde im .J. 1844 für )00 
Kinder errichtet. 

20. Die Marine-Gesellschaft (Marine Society). Diese 
wurde im J. 1756 für 150 Knaben am Bord des Sehifes Ihrer 

Digltized byGoogle 



280 

Majestät" Vanus" errichtet. Rie werrlen zu Oharlton, Pier, Wool
wieh verpflegt und uuterriehtet. Man erzieht sie für die könilt
liehe Marine, für die indische und Handelsmarine. 

21. Das königliche Sef>-Asyl (Royal Navy Asylum. 
Greenwich). Es wurde im J. 1801 errichtet, und im J. 1821 mit 
dem königlichen Hospitale vereiniget. Sowohl in der Mheren 
als niederen Schule werden 400 Knaben, also im Ganzen 800. 
verpflegt und Ilnterriehtet. In die erstere werden Si\hne von Offi
eieren der kl\niglichen und der Handelsmarine, in die letzterf> 
Söhne von Seemännern der königliehen Marine aufgenommen. 

22. Die Frauen-WohIthlHigkeitssehule (The Ladif>s 
Charity School, John-st, Beelford-row). Errjehtet 1702. Sie Ull

terhält 51 arme verwaiste Mädehen. 

23. Die Hansestädtische IndustrieschnIe (Hans Town 
School of Industrie) .. Sie wurde im J. 1804 für 55 Mädehen 
errichtet. 

24. Die St. John's Dienerschule (St. John's Servant's 
School, 22. New Ormond street). Sie wurde im Jahre 1842 für 
110 Mädchen erriehtet. Im .J. 1850 wurde zu BrigthnD eine 
Filiale für Kinder erri(~htet, welche die Seeluft benc'\thigen. 

25. Die Westminster französische Protestan teD
sr, h u I e (Westminster Freenrh Protestant School, Bloomsburg). 
Sie wurde im J. 1747 für Mädchen, welche Abkömmlinge von 
französischen Flüchtlingen sind, errichtet. 

26. Die Walliser WohlthAtigkeitsschule (Welsh 
Charity School, Gray's Inn Road). Sie wurde im J. 1715 fftr 200 
Knaben und Mädchen erri(·htet. 

27. Das königliche Oaledollia-Asyl (Royal Caledonian 
Asylum, Copenhagen Fields). Es wurde im J. 1813 für 70 männ
liche und 35 weibliehe Waisen von Soldaten und Matrosen 
errichtet. 

28. Die Wohlthätigkeitsgesellschaft \'on St. Patri('k 
(The Benevolent Soeiety of St. Patrick, Stamford Street Black
friar'tI Road). Sie wurde im J. 1784 für 500 Kinder irländischer 
Abkunft errichtet. 

29: Die Yorkshire -Gcsellschaftsschule (The York
shire Society School, Westminster Road). Sie wurde im J. 1812 
für 40 Waisen aus Yorkshire gegründet. 

30. Die Westmoreland-Gesellschaft (The Westmore-
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land SO<'iety). Sie wurde im J. 1746 für 26 Waisen aus Westmore
land /regründet. 

31. Die königliche Freimaurer-Schule für Mädchen 
(Royal Freemason's Sehool for fomale Children, Westminster 
Road). Sie wurde im .J. 1746 fftr Waisen-Mädehen armer Frei
maurer /regründet. 

32. Die kiinigliche .Freimaurer-Seh ule für Knaben 
(Royal ~'reelUason's Sehool oder R()yal Masonie Institution for 
Boys). Sie wurde im .1. 1798 für Knaben armer Freimaurer 
gegrundet. 

33. Di e H an d els- Re i sende n-Sc h ul P (Commercial Tra\'el
ler's Sehool's). Sie wurde im J. 1845 für 73 männli!'he und 
39 weibliche Waisen von Handelsreisenden gegründet. 

34. Die li('ensirte Victualienhändlers-Schule (Li
reosed Victualler's School, Kennington lane). Sie erzieht 129 
Kinder. 

35. Die Pfarr- und Ortssehulen (Parochial and Local 
Sthool's). In jedem Kirc.hspiele befinden sich eine oder mehrere 
Sehulen, "Pfarrschulen für Kinder des Kirchspieles." 
Einige derselben geben den Kindern den ganzen Unterhalt, andere 
die Kleidnng, andere die Erziehung. 

Die vorzüglichsten dieser Schulen, die den Waisen Kleidung, 
llnterhalt und Erziehung bieten, sind folgende: 

a) Die "Blau-Rock"-Schule (The Blue-Loat School 
Westminster). Sie wurde im J. 1685 zum Besten der Kinder jener 
Eltern, die ein Jahr in St. John's oder St. Margaret's Westminster 
wohnten, errichtet. 

b) Das "Grau-Rock"-Hospital (The Groy-Loat Hospital, 
Jotbill Fields). Es wurde im .J. 1698 für Kinder, deren Eltern 
7 Jahre unnnterbrochen in einem Kirchspiele wohnten, gegründet. 

t:) Die Bnrlington's - Wohlthätigkeits-Schule (The 
Burlington Charity School, Boyle street). Sie wurde im J. 1699 
fiir 110 Mädchen des Kirchspieles St. JamesWestmiDster errichtet. 

d) Die Wohlthätigkeits-Schule des Kirchspieles 
fon lfargleleone (Charity Schoo} of the Whole Parish of 
St. ~larylebone Devonshire - place, New Road). Sie wurde im 
.1.1751 errichtet und erzieht 13;:; arme Mädchen. 

Die vorzüglichsten dieser Schulen, die den Waisen nur Klei
dllll~ \lud Erziehung angedeihen lassen, sind folgende: 
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a) Die deutsche Schule (TheGermann Sehool,Savoy,Lon
don). Sie wurde imJ. 1743 für 50 Kinder armer Deutscher gegrondet. 

b) Die jüdische Freischule (Jews Free School, Bell-Iane, 
Spitalfield's). Errichtet 1817 für 800 Knaben und 500 Mädchen. 
Durch die Hochherzigkeit der Familie Rothschild werden sämmt
)j(·he Kinder einmal im Jahre vollkommen bekleidet. 

e) Die vereinigte katholische Wohlthätigkeits-An
stalt (Associated Catholi .. Charities). Sie unterhAlt und erzieht 
jährlich 1500 Kinder. 

36) Das Waisenkinder-Asyl (Infant Orphan Asylum, 
Wanstead). Steht unter der Proteetion Ihrer Majestät der Königin. 
Hier werden 400 Waisen honetter Eltern aufgenommen. 

37. Die Waisen-Arbeitsschule (OrphanWorkingSchool. 
Haberstoek HiIl). Sie steht unter dem Proteetorate der Königin 
und wurde im J. 1848 Cdr 200 Waisen errie.htet. 

I) Du '1 •• el ••• 8 •• D.hU •. 
Das katholische Irland besitzt nur das Findelhaus zn 

Dublin, das unumschränkte Aufnahmen adoptirte. In Folge dieses 
Aufnahms-Modus wurden innerhalb 20 Jahren 19,440 Kinder 
aufgenommen. Nachdem die Zahl der Aufnahmen in deu folgenden 
Jahren immer zunahm, 80 dass ihre jährliche Durchschnitts
zahl sich auf 2246 entzifFerte und die Fonde der Anstalt zur 
Deckung der enormen Auslagen nicht mehr ausreichten, f11hne 
man Einschränkungen bei den Aufnahmen ein, wodurch sie auf 
1537 fielen. Das Reglement vom J.1823 gestattete nur Aufnahmen 
verlassener Kinder, deren Existenz ernstlich bedroht ersehien. 
(AnnaJes d'hygi~ne publique, ne 16, p. 452.) Im Jahre 1826 wurde 
durch einenParlaments-Beschluss dieDrehlade abgeschafft. Dureh 
diese Manipulation fiel die Zahl der jährlichen Anfnahmen 
anf 480. Die Administration dieser Anstalt wurde der Privat-Fin
de]anstalt von London nachgebildet, sie wird aber aus Staats
mitteln erhalten. 

Statistisches. 
Im Jahre 1857 betrug die Bevölkerung: 
n) in England nnd Wales ...... 19.304,000 

in Schottland ............. 3.064,566 
in Irland ................. 6.515,794 

28.884,350 Seelen. 
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b) Geburten gab es (1857): 
in England und Wales ........... . 
in Schottland. . . .. . ............ . 

r.) TodesfAlle zählte man (1857): 

662,884 
103,632 
766,516 

in England und Wales ........ 420,019 
in Schottland. . .. ............... 61,927 

----="~~ 
481,946 

283 

d) Das Verhältniss der Lebendgebornen zur Bevölkerung 
bptrug 1845-1854 ..................... '. . . . . . .. 1: 43.06. 

e) Das Verhältniss der Gestorbenen exd. der Todtgebornen 
zur Bevölkerung war (1845-1854). . . . . . . . . . . . . . .. 1: 43.79. 

j) Der Procentantheil der vor Ablauf des ersten Lebensjahres 
gestorbenen, lebend gebornen Kinder an der Gesammtzahl der 
Gpstorbenen betrugexcI. der Todtgeborenen 1850-1854: 23.49°/".' 

g) Vom J. 1838-1844 starben in England zwischen dem 
1. und 2. J. l 2. und 3. J. l3. und 4. J. l4. und 5. J. ll. und 5. J. 

8.07 ·/0 J 4.40 % I 2.94 % f 2.21 % f 17.52 % 
Die meisten unehelichen Geburten in England kommen in 

den nordwestlichen Fabriks-Districten, wo auch die dichteste Be
V/llkerung ist, vor. Im Ganzen verhielten sich die unehelichen zu 
den ehelichen Geburten im Durchschnitte wie 1: 16. 

Im Jahre 1856 waren von 657.453 Geburten in England und 
Wales 42,651 uneheliche, und von den 87,430 Geburten Londons 
3646 uneheliche. 

Fiir Schottland und Irland fehlen noch die statistischen Da
len fiber Geburten und Todesfälle und selbst für England jene 
über die Todtgeborenen. 

h) Die Zahl der Armen, welche am 1. Jänner 1857 in Eng
land und Wales von der Armenverwaltung Unterstützung erhiel
ten, betrug in 629 Unionen und Pfarreien in den Anstalten: 
126,481, 8usserhalb 781,705, im Ganzen: 908.186. 

i) Die Zahl der Armen, welche am 14. MArz 1857 in Schott
land Unterstützung erhielten, betrug in 883 Pfarreien an 69.217. 

j) 'Die Zahl der Armen, welche im Jänner 1857 in Irland 
Unlersttltzung erhielten, betrug in den Armenbezirken: 49.308, 
llIS6erhalb 50,582. 

Digltized byGoogle 



284' 

V. Schweden. 
Sehweden hat nnr ein e Finllelanst.alt in Stockholm. ab~r 

mehrere Waisen- und Erziehungshäuser, die arme eheliche und 
uneheliche Kinder aufnehmen. Die Findlinge haben in Schweden 
keine eX('eptionelle Stellung. Die in die Pflege gegebenen bleiben 
meistens bei denPflegeparteien. Die Vaterschaft darf nicht ausge
mittelt werden. Die Durchschuittszahl der Kindermorde in Schwe
den entziffert sich für das ganze Reich per Jahr auf 50-60; jent' 
derWeglegungen anf 3-4 Kinder. Kin(ler, welche das Findelhaus 
nicht aufnehmen kann, müssen von den Armenyerwaltungen der 
Städte versorgt werden. Die Invigilation der Findlinge wird von den 
Pfarrern und sogenannten "insJlceteurs voyageurs" besorgt. In 
Schweden hatte man uie Drehladeu. Kinderaussetzungen A'eMren 
zu den Seltenheiten. 

Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach der französischen 
"admission a bureau ouvert". 

Das rlndelha.s I. 8 •• ".h.I •. 

DasFindelhausinStockholm(StO(·.kholmsAnmi\nnaBarnhu~) 

wurde von Gustav Adolf 11. und dessen Tochter. der Königin 
Christine, erriehtet(1624-163,j). Ursprünglie.h war diesesFin
delhaus ein Waisen- und Erziehungshaus fdr verwahrlONt.e Kinder. 
Bis zum .Jahre 1735 wurden nur 6jährige Kinder aufgenomlflen. 

Im .Jahre 1753 projectirte der Orden der Freimaurer. zur 
Feier der Geburt der königlichen Prinzessin Soph ia Al berti Da, 
durch Sammlungen ein zweites Findelhaus zu errichten, ein Stre
ben, das durch Schenkungen der Königin, der Reichsstände: und 
begüterten Privaten lJnterstdtzung erhielt. Die Gesellschaft be
ging aber zwei Fehler, indem sie die unbeschrAnkten Aufnahmen 
einführte und die Kinder künstlich aufziehen liess. Durch diese 
Massnahme geriethen die Fonde in Verfall und die Sterbliehkeit 
uoter den Kindern nahm so grosse Dimensionen an, dass man ge
zwungen war, die Aufnahme nur auf uneheliche Kinder zu he
schranken. Dieses Findelhaut! wurde wieder ein Erziehungshaos. 
das nm'h als "Freimaurer-Waisenhaus" besteht. 
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Das zunehmende Verlangen nach einem Asyle fllr Findlinge 
\'Ilranlasste (1755) die Errichtung einer dritten, vorzugsweise 
communalen Anstalt, die mau "das Polizei-Kinderhaus" 
Dannte. Dieses Haus nahm kleine Kinder auf, verpflegte sie bis 
lum 6. Jahre, worauf man sie in Waisenhäuser gau. Aber auch 
dillses rnternehmen scheiterte wegen Unzulänglichkeit der Mittel 
uDd Mangel an Raum. 

In dieser schwierigen Lage verordnete der König im Jahre 
1785, dass die Polizei-Findelanstalt mit dem Staatswaisenhause 
(das Gustav Adolf 11. gegründet hatte) \'ereinigt, und dieser 
('ombinirten Anstalt der Name: "Einrithtung zur ErziehunI!; 
IHmer Kinder auf dem Lande" beigelegt werden sollte. Hiel' 
Jurfte man Kinder \'on 0-14 Jahren aufnehmen, doch mussten 
sie so 8(·hnell wie milglich auf dem Lande untergebracht werden. 
SI·bon nach mehreren Jahren konnte man die Kinder dort nicht 
IUllbr alle unterbringen, so dass man viele im Hause uehl\lteu 
musste. Das Hans beherbergt an :~oo Kinder. 

Aufgenommen wel'llen in dieser AUI~h\lt: 
a) Findlinge, welche die Pulizei üuerbringt. 
b) Kinder, welche die Armenverwaltung oder die Mütter 

iJringen, gegen Erlag von 85 ß. C. M., wenn sie eine Prüfung 
ihrer Verhältnislle gestatten. 

c) Kinder von Müttern, die sich keiner Prüfung unterzieheu, 
gegen Erlag von 300 Thlr. schwed. (170 tI. C. 1\1.). 

Man hält hier Säugammen, nuf eine entfallen I' /, --I '/G 
Kinder zum Stillen. Die Ammen dürfen ihre eigenen Kinder stil
len, lIterben sie, so erhalten sie für das Fortstillen anderer K in
der Jilonatlich 2 ß. C. M. Die Stillungszeit dauert 4 Monate. Es 
gibt keinen Zwangsammendienst. 

Die Kinder werden nuch an Kostparteien augegeben, die 
oirht Ammen sinti. 

Reclamationen, die uhne Entsthädigungen stattfinden, kom
men selten vor, sie betreffen meistens nur Kinder, die \'OD der 
Polizei wegen Erkrankung, Oefängnisshaltung der Eltern n s. w. 
gebracht werden. Sind einzelne Kinder 0I1I'h dem 14 . .Jnhre ar
beitsunfähig, so werden sie der cOJUllIunalen Armenptlege üuer
~I'ben, uder von der Anstalt unterstützt. 

Die Mo r t a Ii t ii t im Findelhause ist gI'USS, wie die~s aus der 
Dachfolgenden Tabelle ersichtlich wird. Schon das alte Gebälldt' 
dieses Findelhauses war grösser, als das des Findelhauses iu 
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Wien. Im J. 1858 erhielt es einen bedeutenden Zubau. 10 Säle 
sind zur Aufnahme von Säuglingen, 10 ftlr Kinder über 1 Jahr 
bestimmt. Das neue Gebäude wird mehrere Krankensäle und Lo
calitaten ftlr die Administration erhalten. Der Hofraum ist grös
ser als der grösste öffentliche Platz in Wien. Die Gebäranstalt 
ist vom Findelhause zu weit entfernt. Den Dienst versehen ge
wöhnliche Wärterinnen. Die Zahl der Aufnahmen richtet sich nach 
den Mitteln der Anstalt. Die Leitung besorgt eine Direction, deren 
Priises, Gouverneur der Anstalt ist. Als Vicepräses fungirt der 
Gouverneur-Stellvertreter, der Polizeidirector ist. als membre neo 

Die t1brigen Directionsglieder ernennt der König, und zwar : 
Eines auf Vorschlag der höchsten Medicinalbehörde, Eines auf 
Vorschlag des Stadt-Consistoriums, das immer ein Geistlicher 
ist, - und Vier anf Vorschlag des Gouverueurs. Der Director 
correspondirt mit dem Unterrichts-Ministerium. 

Die statistischen Ergebnisse der Anstalt sind folgende: 

Tableau 
über die Kinder von 1-14 Jahren in der Anstalt. 

s a ~ i~ b 
~f c >= ~ ~ .: 

~ 
p':; 

~~ 
g 

~ ~ c P!i ..; 
Ja.hre ~ '" ;;;:l~~ .Da ~ ä! .!? .. " .8 - ~.e ~ -::C ~ 

"" : :::,il ~ ~ ~ 

"" 
s .. 

!s c e 
"0 ;<;13 " co ~ :t~~ ::u; ..... CD ... 

1845 146 391 537 324 52 g'/ . 
1846 161 383 544 214 145 26'/. 
1847 185 2 5 470 I 5 7 I '/. 
1848 19R 257 455 179 66 12'/ 3 
1849 210 239 449 241 51 11,/" 
1850 157 227 384 182 30 8 
1 51 172 160 332 200 41 12'/ , 
1852 91 231 322 190 20 6 
1853 102 299 401 252 23 5'/ , 
1554 126 271 397 266 65 17 
1855 66 289 355 226 56 15 
1856 73 290 363 199 96 26 ... 
1857 4 249 317 181 43 19. 
1858 73 - - - - -
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Tableau 
übe r die S' u g I i n g e. 

8 a h "'!: 1: c 
0 " 0 '" tlDs't: '" ~ .. h ;.-.., " ~]] .. 
" .. i \l 

Jahre ,,'" ... ~ ~ 
~g .. 

~ ~ 
>ChI! 

~ '" - .. ~ ci- ~ ~!l ~'i: :I" ... " h .<> " 0" 
~~ .. '" ""' " " ", .!! ;<.8 rn "" 

_ .. 0 ,. ~ 

1845 57 534 591 4U7 122 20'/. 
1846 62 556 61B 334 176 28 1/ . 

In 108 5U5 613 351 140 22"/ . 
1848 122 504 626 313 191 301/ . 

1849 122 561 683 392 188 27 
1850 103 609 712 426 161 22 1°/ \7 

1851 125 242 367 222 101 27 1/ . 

1852 44 198 242 144 64 25 

1853 34 323 357 208 li1 17 

1554 88 323 411 220 !!4 22 .' J 

1855 97 373 470 27U 103 21. ., 
1856 97 360 457 192 153 33." 
1857 112 4UO 5 12 23ü 149 27 ." 
1858 127 417 544 303 136 25 

Tableau 
über die Kostkinder von '/.-14 Jahren. 

a" ä -5~ i 0" ~ .. ", g h ~ 

" 
Jahre ,, " ~ .g bO~g 

" ,, ~ s:I~~ 
.<> .. .. e ..,JlH " 
~~G,; ~ e i: 
.<>.., h 

"" 
:l ; -ä ~.!! g 

h~", .; ~ :: o~ ~ " 0 .. .. .. 
~ .. .., ,.. . < <01;<' ': 

1845 2743 

I 
859 3602 461 11:1 

1846 2943 697 3640 454 I U 

1 7 3006 li6t; 3674 431 1üü 
184 3077 622 3699 4ül:j 152 

1849 3079 773 3852 492 193 
1850 3167 705 3872 457 215 

1851 3200 375 3575 54ü 13!! 

1852 2 90 289 3179 438 69 

1853 2672 424 3096 397 79 

1854 2620 445 3065 528 t;7 

1855 2450 453 2903 449 !!1 

1856 2363 344 2707 311 ü4 
1857 2332 366 2691:1 292 10ü 
1 2300 - - -
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Statistisches. 

u) Scll\rt'd~n hatte im J. 185:',: 3,639.332, im J. 18'-,8: 
:J,740.000 Einwohner. 

b) Na(~h dem Dnrchschnitte der Jaltre 1841-1850 \n\r llll~ 
Verhältuiss der sämmtli('h Geborenen zur Be\'ölkerun~ I ::{2.39 
da:'! Verhält niss der Lebendgeborenen allein ... ... . I : :i2.39 

r) Das Verhältniss sämmtlieher Gestorbener zur Bevölkerung 
war . . . . . . .. .... . .. . .. . . .. ..... . ...... . . .. ... I : 46.67 
das Verhältniss der Gestorbeuen ohne Todtgeborelleu I : 48.94 

d) [las Verhältnistl der TlIlltgeborenen von silmmtli('hen Ge-
storbenen Wllr . . .. .. ...... .... . .. .. ... . .... . . . ... 4.64"/. 
dllS ,. erbältniss der sämmtliehen Geborenen war . . . . :i.12 " 

.) Es betrug der pftwentantheil der vor Ablauf des erste n 
Lebl'usjahres lebend geborenen Kinder 1111 tier Gesammtzahl 
dl'1' Gestorbenen, exelus. der TodtgeluJrenen . . 2:t 14-/ • 

. 0 Unter den sälllllltliehen Todesfi,lIen bdrllg der Anthl'il 
dl'r Kinder, die verstorben sind, im Alter: 
zwis('hen 1 lind 2 .Jahren . 8.00·~/. 

" 2" 3" . . . . . . . . . . . . . . . :1.49 " 
" ;-l";:;,, . .. . . .......... 11.49 " 

!l) Es l,etrng unter siilUrntlidHm Todesfälll'lI der Antheil dl'r 
uneheli('hen Kinder, die verstorben !linil . . . . . . . . 24.8°/u 

der Antheil der ehelichen Kinder . . . . . . . . . . . . . 14.4 " 
h) Die Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse der eh e

liehen und IIneheli('hen Kinller waren vom.1. 1841 -1850 
in Sdl\n·dt'1I und seiner lIauptsta,lt dur('hst'hnittlieh flligelllle : 

Ehellohe Unohellohe 

• ! ! O. Knaben I Mlidcheo Total e- ut~:e~ Rn · }~d ! TOtJ+Dl~ 
I L J.hr 

hen c cu 1. Jahr 

'U Stockbolm .. 11. 161 7 .751 16 . 902 3 .5:13 6.2~7 0.287 I~. '75 S .3~ 

In den :lDf1.:rln tMltcu . . t7. 40~ 26.276 • ·1.f-4 S 601 6.661 6 .438 12.98\ 86:>4 

Aul tltlU I.wdt HI.7' 6 426 071 86". 67 1.3 . 2~v 30 ."89 30.989 63010 18.1172 

Summen .. 480 86"\ 46" 098 9S .45SI 136 . 421!16.,OO\4S . i091 aSi3 22.liti~1 
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VI. Dänemark. 
Das KI}nigreich Dänemark besitzt in Kopenhag~n 'ein so

genanntes "Kinder-Pflegehaus", welches eine Art Findel
anstalt darstellt, und mit einem Gebärhanse in Verbindung steht. 
Prsprünglir.h besass das Pftegehaus eine Drehlade, im J. 1774 
wurde sie ges('hlossen. Das Pllegehaus mit der Gebäranstalt 
wurde durch eine Schenkung der Königin Juliana Marie 
(100.000 Thlr.) gegründet. Später erhielt die Anstalt wieder 
bedentende Geschenke und einen jährlichen Zuschuss von 
20.000 Thlr. aus der Staatscassa. Früher wurden uneheliche 
Kinder von gewissen Gewerben ausgeschlossen, eine Uebung, 
die im J. 1800 aufgehoben wurde. 

Die "königliche Pflegestiftung" in Kopenhagen, die 
unter verschieden'en Namen und wechselnden Verwaltungen seit 
der Mitte des vorigen Jahrhundertes bestanden haUe, wurde im 
J. 1804 mit dem königlichen Geburtshause unt~r eine Direction 
gestellt. 

Von den drei grossen Gebäuden in der Amaliaatrasse, die 
zusammen "die königliche Geburts- und Pflegestiftung" 
bilden, bendtzt die Pllegestiftung nDr den 2. Stock mit 7 grOs
seren und kleineren Zimmern für 27 Ammen und 54 Kinder. 

Jede Unverheiratete, we gratis im Geburtshause geboren 
hat, ist verpflichtet, in der Pftegestiftung durch einige Wochen 
Ammendienste zu thuo, worauf man sie mit ihrem Kinde entlässt. 
Fraher konnten die Mdtter ihre Kinder in der Gebäransta1t ZD

rdeklassen, seit IBM muss jede MUUer ihr Kind versorgen, 
wofdr sie, mag sie es selbst behal~ oder in die Kost geben, 
eine zweijAhrige Unterstdtzung von 1 Reichsthaler (der Thaler 
1 8. 8 kr.) wOehentli ch im ersten Jahre, und 3 Mark 
(= i/I Rthlr.) im zweiten Jahre erhält. Hat sie sich niellt,18 
Monate vor der Geburt in Kopenhagen aufgehalten, 80 bekommt 
sie nur eine halbjährige Unterstützung von 4 Mark C/a RtbIr. = 
45 kr.) wöchentlich. Kann die Mntter nach Ablauf der Unter
stfttzung das Kind nicht unterhalten I 80 steht ihr der Beistand 
der Armenbehorde zu Gebot. 

t9 
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Die Aufsicht über diese Kinder führt ein Verein von Damen. 
Kranke Kinder erhalwn ärztliche Hilfe und Arzneien gratis. 

Gegen Erlag von 60 Rchthlr. kann jede Unverheiratete ihr 
Kind der Anstalt znrteldu8en. 

Die Kinder bleiben 4-6 Wochen in der Pilegestiftnng, wor
nach man sie aurs Land gibt. Die Kostparteien erhalten eine 
6jährige Unterstützung, wenn sie nach Ablauf dieser Zeit das 
Kind behalten. ' 

Das Kostgeld betrAgt für das I. Jahr wöchentlich 1 Rehthlr., 
für's 2. und 3. Jahr 4 Mark, für's 6. nur 3 Mark. Die Parteien 
erhalten 3 Rchthlr. Reisegeld, Kinderzeug und mit dem Ende des 
6. Lebensjahres des Kindes eine Prämie von 8-10 Rebsthlr. 

Die Oberaufsicht über die Kinder führt der Inspector der 
Ptlegestiftung, die Ortsaufsicht der Pfarrer. 

Die Kinder werden selten von ihren Eltern reclamirt. 
Vom I. 'April 1857 bis 31. März 1858 ~rden mit 2- oder 

halbjähriger Unterstützung von Müttern übernommen 1033 Kinder, 
davon starben 268; mit 6jähriger Unterstützung gab man 139 
auf das Land, davon starben 13 ·/0. 

Vom J. 1850-1854 starben in der Anstalt 38 % von den 
Findlingen, 'davon im I. Jahre 30 %, im 2. Jahre 14 °/~, im 
3. Jahre 10 °/0, vom 4.-6. Jahre 20 0/., vom 7.-9. Jahre 6 1'., 
und vom 10.-12. Jahre 3 0;0. 

Statistisches. 

a) Im Jahre 1855 betrug die Bevölkerung im Königreiche 
und den Nebenländern 2,588.990 Seelen. 

b) In der Periode von 1845-1854 stellte sieh das Ver
hAltniss der sAmmtlicben Geborenen zur B~völkerung ",;e 
1: 30.83, und das der Le bendge borenen- allein wie 1:32.28. 

c) In derselben Periode stellte sich das VerhAltniss der 
Bimmtlichen Gestorbenen zur Bevölkerung wie 1:45.00-
und das der Gestorbenen ohne die Todtgeborenen zur Be
völkerung wie I: 48.71. 

tl) In derselben Periode betrug das Verhältuiss der Todt_ 
geborenen von sämmtlichen Gestorbenen 6.57 ~/. und von 
SAmmtlich Ge borenen 4.50 %. 

6) In derselben Periode betrug derProcentantheil der vor Ab
la.uf des 1. Lebensjahres lebendgeborenen Kinder an de r 
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~tahlder'Ge8torbenen .(exol. der TocItgeborenen) 
!4.25.e;., und da unter der Ge8amm~.hl der Gestorbenen sieh 
'-16 'I. Todtgeborene befinden, so beträgt der Antheil der inner
halb des ersten Lebensjahres Gestorbenen 26 8/. von der Ge
samJBtzahl aller Gestorbenen. 

f) In derselben Periode starben zwischen dem 1. und 3. Le
bensjahre: 8.24-°1.., - zwischen dem 3. und 5. Jahre 3.67 "/0' 
und vom 1. bis 5. Jahre 11.91 %' 

g) In derselben Periode betrog die Mortalität der ehe
lichen 22.2 ./" und jene der unehelichen Kinder 42.2 °/8 , 

Il) Das Verhältniss der ehelichen zu den unehelichen 
Geburten stellte sich wie 1: 15. 

vtt. Belgien. 
So lange Belgien unter der österreichischen Herrschaft 

stand, wurde getreu den Ueberlieferungen des Feudalsystemes 
den Obergerichts herren die ErhaltunlJ: der Findlinge allfgebdrdet. 
SpAter zog man auch die Communen in Mitleidenschaft. Die un
gleichmAssige Vertheilung dieser L&8ten rief eine Unzahl von 
Streitigkeiten hervor: Als dieses Land unter die französische 
Herrschaft gerieth, erhielt es wie Frankreich eine neue Gesetz
gebung. Es wurden die Leheusrechte aufgehoben und die Find
linge unter den Schutz des Staates gestellt. Als Napoleon I. fdr 
die Findlinge Frankreichs ein neues Statut (18. Jänner 1811) 
deeretirte, wurde dieses auch in Belgien promulgirt. Diesem St&
tute conform wurden in den folgenden Städten FindelhAuser 
erriebtetj als in: 1. Anvers, 2. MalineB, 3. Bruxel1es, 4. LOllvain, 
5. Broges, 6. Ostende, 7. Oomrai, 8. Poperinghe. 9. Menin, 
10. Nieuport, 11. Gand, 12. Audenarde, 13. Termonde, 14. Mons, 
15. l'ounay, 16. Huselt, 17. Tongres, 18. Saint-Frond und 
19. Namm. 

Folgende FindelhAuser hatten Drehladen: Anvers, Malines, 
ßmelles, Souvain, Gand, Mons, Tournay und Namur. 

Naeh dem J. 1834- wnrden die DrehladelJ. von Namur, Tour-
1111 und Kalines aufgehoben. 
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In Belgien wie in Frankreich tbrderte die neue Ordaug der 
Dinge eine auft'allende Vermehrung der FindlingsaufDahmen. AJs 
Belgien von Frankreich losgetrennt wurde, bilrdete die Stuts
verwaltung durch ein neues Reglement (Oode administratif des 
etablissements de bienfaisance de la Belgique, Bruxelles 1837) 
in der Epoche von 1815-1822 die Last der Erhaltung der Find
linge den Gemeinden und jenen Institutionen, die durch ihre 
Fundationen zur Erfilllung ähnlicher Zwecke berufen waren, auf, 
und man verhielt zu den ErgAnzungsaufzahlungen die Provinzen, 
wenn sich die Unzulänglichkeit der Bestreitung der A1181agen 
durch die oberwähnten Institutionen herausstellte. 

Ein Gesetz vom 30. Juli 1834 bestimmte in 6 Artikeln, dass 
vom 1. Jänner 1835 an die Kosten für die Findlinge, deren 
Mütter und Väter unbekannt wären, von den Gemeinden, in deren 
Territorium man sie gefunden, und von den Provinzen. denen 
diese Gemeinden angehören, gleichmässig zu tragen seien; dass 
aber für verlassene Kinder, deren Mütter und Viter bekannt 
wären, diese von den Findelanstalkln UDd Wohlthätigkeitsbnreaux 
beglichen werden müssen. . 

Durcb dieses Gesetz beabsichtigte man den Gemeinden ihre 
Lasten zu vermindern, indem man die Mitwirkung der Anstal
ten, die zu Erfüllung bumanitärer Zwecke gegrtlndet wurden, 
aufrief. 

Nach dem 3.Artikel dieses Gesetzes wurde angeordnet, dass 
der Staat zur Erhaltung der Findlinge jährlioh eine bestimmte 
Summe zn votiren habe. 

Durch diese gleichmissige Vertheilung der Findlingskosten 
beabsichtigte der Gesetzgeber, die Gemeinden und Provinzen zu 
Massregeln anzueifem, welche eine Verminderung der Aussetzun
gen bezwecken könnten. Eine der ersten war die Aufhebung 
mehrerer Drehladen. 

Die AutDebung der Drehlade in Namurverminderte schon 
im 1. Jahre die Aussetzungen von 80 auf 2, jene der von Tour
nay und Malines von 76 auf 3. 

Auch in Belgien hat die Drehscheibe keine Verminderung 
der Kindermorde hervorgerufen. In den Provinzen de Liege, de 
la Flandre occidentale, Namnr, Lnxembourg, Limbourg, wo vom 
J. 1831-1841 die Drehlade geschlossen blieb, kamen 103 Kin
dermorde vor, so dass I Kindermord auf 18.565 Einwohner ent
fiel; während in anderen vier Provinzen mit gleicher Bevölkerung 
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bei dem Fortbestande der Tour 148 Kindermorde vorkamen, so 
dass sich dort 1 Kindermord auf 15.126 Einwohner entiitrerte. 

Nach den Forschungen Duepetiaux's in den Jahren 1836 
und 1837 kamen in 5 Arrondissements (Bruxelles, Anvers, Gand, 
Mons, Louvain) mit Drehladen bei einer Bevölkerung von 
1,133.511 Seelen 15 Kindermorde vor, mithin 1 Kindermord auf 
-l9.883 Einwohner; während in 22 anderen Arronqissements 
ohne Drehladen 22 Kindermorde bei einer Bevölkerung von 
2,955.525 1!hVbJiDem gezAhlt wurden, wo somit 1 Kindermord 
anf 72.086 EinWbhrI~ entfiel. 

Im J. 1845 wurde auf Befehl des Königs eine Commission 
zusammengesetzt, mit der Mission, umfassende Berathungen über 
das Findelwesen Belgiens anzustellen, und die Ergebnisse Seiner 
Majestät zur weiteren Prllfung vorzulegen. Den im Laufe des 
J. 1846 - 1847 abgehaltenen Sitzungen wohnten M. Schaetzer, 
eh. de Broukere, der Graf Arrivabene, Nothomb, Ch. Claes, de 
Rote, Th. de Jonghe, Dounet, Graf Dumonceau, Moncheur, Sirant, 
Andre, ,Utterhoeven, Verhulst, Yisschers und van Mons bei. 

Unter den gefassten Beschlüssen dieser Commission sind 
folgende die bemerkenswerthes~: 

1. Es ist unpassend, ErziehungRhäuser für Findlinge 
UJld verlasselle Kinder zu errichten. 

Die Errichtung von Erziehungshäusern für Findlinge, seien 
sie landwirthsehaftlicher oder mapufacturieller Natur, würde. 
wenn sie selbst allen hygienischen Anforderungen entsprechen, 
doch nur eine Art von Pensionat darstellen, und die günstige 
AusnahmsstelluQg, in welche die Findlinge durch sie versetzt 
werden, wllrde den Eltern nur einen grösseren Reiz, ihre Kinder 
zn verlassen, bieten. Auch in finanzieller Beziehung muss von 
ihrer Errichtung abgerathen werden. Die Erhaltung eines Land
Zöglings entzitrert sich täglich auf 25 Centimes und endet mit 
seinem erreichten 12. Jahre; während die Erhaltung eines Erzie
bungshans-Zöglings sich täglich auf 50 Centimes beläuft, und 
bis zum 18. Lebensjahre dauert, nicht zu gedenken der grossen 
Auslagen, welche die Erbauung, Errichtung und Instandhaltung 
dieser Gebinde nach sieh zieht. 

2. Die Drehladen m\lssen DaCh und naeh aufgehoben werden. 

3. Die Uebung, Findlinge bei Kostparteien unterzubringen, 
soll beibehalten und noch weiters generalisirt werden. 

Digltized byGoogle 



4. Alle ZosammenkOl1fte der Mltter mi\ den Kindern sind 
hintaazubalten. 

5. Die Sorge filr die Erziehung der Findlinge haben in erster 
Reih, die Gemeinden handzuhaben. 

6. Die Gemeinden, und in besollderen FAllen die Jum, 
haben, wo es \hunlicb, die Ermittlung der Mutterschaft vorzu
nehmen. 

7. ZUl11ckstellUDgen der Kinder sind nur dann zu bewilligen, 
weDD die moralischen und peeuniAren VerhAltDisse der Reel~ 
ten Garantien bieten, und wenn sie, wo 88 mOgiieb ist, die Aastalt 
entschädigen. 

8. Die Findlinge sind in den Communen als MilitArplliehtige 
einzureihen, die ihre Erziehung bestritten haben. 

9. Die oberste Leitung des Findelwe88ns ist dem ProTinli&l
Vorstande zu dbertragen. 

10. Die Einfdhrong der "Admission 1\ bureau OUTert" ist 
no\hwendig. 

I). Die Erforschung der Mutterschaft wird die Zahl der 
Aufnahmen vermindern. 

12. Die Versetzung der Findlinge ist anzuempfehlen. 

Die Wirksamkeit der letzteren Massregel zeigte sieh zu 
Tongres. Bis zum J. 1830 wurden jährlich 64 Kinder ausgesetzt. 
Man schickte desshalb die Kinder nach der Colonie von Merplu 
und alsbald wurden 58 Kinder zUl11ekgenommen. Im J. 1844, 
nach 'der Auflösung der Colonie Merplst, steigerte sieh sogleich 
die Zahl der Verlassungen bis zum J. 1846. Man beschloss nun, 
diese Kinder in das Befuge de Renaix nach Flandern zu senden, 
worauf wieder 10 Kinder zurflckgenommen wurden. 

Diese Versetzungen sind aber nur dann vortheilhaft, wenD 
die Kinder an Orte abgegeben werden, wo sie nur eine gewohn
liehe Verpflegung und Erziehung geniessen, denn wie die Eltern 
erfahren, dass die Kinder an Orte versetzt werden, wo sie besser 
gehalten werden, als andere Kinder, verliert diese Musregel ihre 
Wirksamkeit. 

Als im J. 1849 zu Saint-Frond unter der Leitung der granen 
Schwestern und unter gflnstigen Aospicien eine weibliehe Erzie
hugsanstalt for Filldlinge erriclltet worde, steigerte sich allso
gleich die Zahl der verlassenen Mädobea auf das Doppelte. 

Die FiDdelanstalten BeIrieDS. eiad, wie die DrehJaden, alteP 
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Urspnmg$, doch lAsst sieh aach Duepetiau deli Zeitpunct des 
Entstehens der letzteren Dicht bestimmen. 

Die Administration wird von den VorstAnden der Civil
hospitAler geleitet. 

Die FindelhAuser sind theils seI bstständige AnstalieB" 
theils Anneu, von SpitAlern; ihre inlMle Einrieht1lllg ist dess
halb auch sehr verschieden. Einige bilden 4iDe, Art von DepcH, 
in welchen die Kinder nur so langebleihell, bis man Amm~n för 
sie gefunden bat. Diese bestehen aus einem Ammen-Kranken
und AnfDahms-Saal nebst einem Garten. 

Man hält in allen Findelhäusern Säugammen nach ihrem 
Bedürfnisse, die 2 bis 3 Kinder säugen, sie werden, aus den Neu
entbundenen gewählt und bekommen, nebst der gAnzlieben ,Ver-
pAegung, monatlich 15 - 20 Francs als Honorar. Die meisten 
Findlinge werden bei Landammen untergebrachl. Die, Sätze der 
Kostgelder sind verschieden, ihre Höhe hängt von der Lage ,deI' 
Ortschaften und von der Coneurrenz ab. Der Tarifsatz schwankt 
zwischen 2 - 10 Fr. per Monat. Die Kostparteien erhalten für 
die abgenützte Wäsche und Kleidung der Findlinge jedesmal 
neue Stücke. 

Ausgezeichnete Ammen erhalten Geld-Prämien. 
Reclamationen werden nur gegen Vergl1tungen zug&

standen. 
Die Tutel über die Fin<llinge besorgen die 'Administrativ

Commissionen der Hospize, sie dauert bis zum 12. Jahre. 
Die Invigilation der Kostkinder besorgen Beamte der 

Findelhäuser. In einigen Provinzen lässt diese viel zu wün
~chen übrig. 

Die Findlinge geniessen mit den ehelichen Kindern die glei
chen bllrgerlichen Rechte. Ihre Bestrafung obliegt den Admini
strativ-Commissionen auf Grundlage der ihnen zugewiesenen 
Totel. Je nach den fehlerhaften Neigungen werden die Findlinge 
in Besserungsanstalten untergebracht. Bald schickt man sie 
ur Grundlange von COWIDunal-Ordonnanzen in die Rettungs
hinser, bald auf Grundlage der Bestimmungen des Criminal
tOdei "üb~r die väterliche Gewalt" in die Strafhäuser. Find
linge, welche sich Vergehenlooer Verbrechen zuSchulden kommeD 
IlII8en, werden nach den für diese Gesetzesverletzungen all«e
lII&in geltenden Normen bestraft. Mit Genugthuung bemerkt man, 
dass in Belgien die Anzahl der Findlingssträflinge kein &Deiues 
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-ZahlenTerhlltniBs aufweist, als die ier dbrigen Ollssen der Ge
s ellschaft. (Vide: Statistique da priSOllB; p4\riode 18l4) - 1850, 
und 1810 - 1856 statistique eriminelle.) 

nen Dienst in den Findelhäusern versehen weibliehe Re
li!i08en. 

Z um Transporte der Ammen in entferntere Ortechaften .. 
dient man sieh der Post. 

Belgien leidet wie Wien oft an einem Ammenm&ngel, daher 
ist man auch hier gezwunsen, einer Amme 2 - 3 Kinder lUlI1ll. 
gen. An Ammen fllr die in die Kost abgegebenen Findlinge ist 
bille Noth. 

FiBdli nge\ deren Eltern man nicht kennt, werden gratis auf
genommen; fdr verlassene Kinder mit erwiesener ZusUndigkeit 
tragen die Communen die Kosten; die von den Gemeinden und 
AnstaltsTorstAnden uneinbringlichen Verpilegsgebdhren deckt das 
Gouvernement. 

In Bro.ssel, wo man die Drehlade aufgelassen hat, werden 
nur die zur Stadt zustAndigen unehelichen -Kinder aufgenommen. 
Es ist Sache der Polizei, dass nicht Kinder aus der Umgegend 
oder Fremde zur Aufnahme gebraeht werden. Belgien hat kein 
Ammenbureau, wie Paris und Wien, aus welchem Private mit 
Ammen versehen werden können. 

Die Versetzung der Findlinge (deplacement) wurde in 
Belgien nie versucht. 

Die Erforsehung der Vaterschaft ist nicht gestattet. 
Die Findlinge haben den Schulbesuch frei, hierfür erhalten 

die Lehrer von den Administrativ-Commissionen eine kleine Re
muneration. Die in der Pilege befindlichen Findlinge erhalten in 
Erkrankungsfällen von den Communal-Armenärzten unent
geltlichen ärztlichen Beistand. 

ID mehreren Anstalten hat man die "Admission a bureau ou
vert" eingefllbrt. 

In einig811 Provinzen, wie zu Touroay, Gand, Vemers u.. a., 
bestehen ,,8oei4\. de charit4\ maternelle" , welehe den in ihrell 
Wohnungen entbundenen Frauen Unterstotzungen zufiieueD 
lassen. In anderen PFovinen werdu solche Unterstlb1lllgen von 
den "Wohlthltigkeits-Comit4\'s" geleistet. Beide haben einen 
groasen EiDlWII auf die Verminderung der AusaetzuDgen uM. 
V.,laumagen. 
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Tableau 
fiber die von 18~1860 auf Staatskosten verpAegten FiDdlinge' WIod 

ver~nen iünder. I) 

CI 

3 CI 

...... r 1 i ~ 
l 11 0 

~ 
::s - .. 0 

:J f ~ 
;. 

J 
c:I = I .. .. eil ~ i .8 J 1 .i ! 

c:I 

;ä a ~ .,. .. ;:s .~ = rz. - ~ 

I 
I 

1840 H141 2581 30 1021 1I9~ 221 163 12 578 6Ml 

1841 1010 2617 203 1003 HI3 218 195 13 60t 6976 

1842 96t 2603 151 18U 1019 226 192 8 601 6777 

1843 958 2623 187 1003 901 281 177 - 615 6727 

1844 890 2636 192 1021 889 2t8 112 2 612 6602 

1845 893 2829 182 H16 863 282 13a - 649 6915 

1846 871 2796 217 1197 791 267 fi9 9 685 6182 

1841 474 2853 211 lS37 142 299 158 9 695 6778 

1848 4f6 3071 103 1291 701 30t 181 8 713 6860 

1819 83& 3te5 287 1802 869 ~21 18~ 18 722 7703 

18150 830 3215 270 1215 812 432 214 17 769 757& 

I) In Anvers, Halnaut und Luxembourg habell sieh die FindJinpauf
Dabmen TOn 1830-1850 vcmlJldert; In Brabant, Lli!ge und P'lalrdre 
ori_tale haben sie sieh vermehrt; in Flandre occidentale und Lim
bolU'g' waren sie SchWWlIDgeD unterworfen, llDd in Namur büeben 
lIie • 10 Iiemlich stabil. 
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Tableau 
über die Zahl der im Jahre 1850 in den einzelnen Provinzen aufgenonuuenen Kinder, und flber die Kosten, welche das WobllMtigkeits

bureau, die Cooununen und die Provinzen getragen. 

Allzahl der KIlIder Unterha.ltungs-Kosten t 
~ . -

Verlas""ne }'ür die Fludllnge ~etng~n von 
Für die yerl_on Kinder mit FUr die .or ........... KInder mit Ei 

- bekannteIl Eltern getragen von nnbekannten Eltern getrag. v. Ei ICI 
~ :;!; ; = ., 

:;; ",:;1; C> .. .,~ " ~ -g " 
<I) 

t:I ~ 

" 
.., .., 

~ ~ 
., . 

Provinzen ., oS 
.,0 0 :: :nt 0 .. .. - ~ c:I 

ä ;; .. ~~ c" " ~5 " Se .!l Ei :§ ! ~ j - ~t= ~g "> ~~ ... .. 1ll!5 .~ • C E -... " I c S ... öl .;;g e ~"O~ 
..,e 0 Ei .. " W 3 :;, '!Se 0':; ~."1-:' ~e 5" 0':; oS ~ .. -.. .8 E 

0.. ~!!~ rn~ ~ " oS 

I 
.. .oe Ws '" ", " . 

~ " .8e lle oS ~~~ ~8 g ~;3~ "S il "5 .. ~8 II ~ 
<I) ~ :;; <I) .., "'CIS-5 ~8 ... ~e:i .., ... 

" .::!l iii~ 
.., 

~ ii; ;';0; ... ft . kr ft. kr ft . In ft. Ikr ft. Ik r ft. kr a. Ikr ~ a. Ikr 4. Ikr 

, I 
Apv8rs ••.. : . ...... ~88 347 - 880 1; - 18.113 J8 IQ.1J3 18 22.261 8J - _1- - - - - 1- - - 6S.4117 97 J8.100 -

I 
Brabllnt .. .. ........ 2.1H 874 197 8 . 2 1 ~ - 1- 9a.991 49 118.307 9t 1~.673 23 41J.8M ;9 - -- - , 3~3 2 • 84a 2 264618 ~6 70.0801-

Flandre occldentale .. 18 261 3 270 1.367 20 - - - - 16.795 29 404 72 - - 24 - 1 100 801 - - 17782 I 4161-

aol Flandro orientale . . . . 681 88~ 1 1.215 - 1- 24 .'100 9 2 1.900 9 32.9~8 47 - - - - - -
I 

0, 

-' 
0' 86 82.89686 18.4161-

Halont ............ 3;8 234 - 612 - - 16.0H 69 16.04 1 70 6.719 47 8.828 - - - - - 46.18741 12.0801-
I 

L\(!ge" .. " .... ". 23 400 - 432 1.814 90 290 60 - - 16.266 ~1 13.069 77 - - - -I - - 1- 31.281 • 8 8361-

Lbnbourg • ... ...... 6 198 10 2U 38S 76 90 - 140 12.Sr.311 1.2311 63 ]4\ - li06 - 2761- - - lH87 12 1.180 -

LlIumbonrg .. , ..... - 17 - 17 - - - - - - - - 1.989 75 - - - 'j - 1- - 1- 1.98976 - -
1 

:Namur ............. 687 '2 - 76n - - 81.~92 7~ 31.907 70 - ~ 6.26761 - - - - 89.168 9 21.Soo -
Summa ... 4.287t ~.09·l 21_11 7.671 3.32718~ 184.427 1;8 1~~.91 ~!68 12M 11]2j ,0.8St2 140\- 6291...J 8.821\88 S.4OJ 137 686 ~4S148 187.71°1-

I I 

C) -~ 
o 

Ü 
~ 

] 
6> 
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• 
W 8DD man die Ges8IDmtall8lag.D fdr die 'belgitelum Findel

hAuser auf die einzehlen Provinzen venbellt, so stellen sieh die 
jihrliehen Erhaltungsk08ten fllr einen Findling durchschnittlich 
aaf77 Fr. 48 Cents. 

Am mindesten entziffern sieh die Verpftegskosten in der 
Provinz Flandre oeeidentale (65 Fr. 67 CeDi.), am höchsten in 
der Provinz Luxembollfg (117 Fr. 4 Cent.). 

Belgien hat 40 WaisenhAuser in den nachfolgenden 
StAdten: 

.'" !. 

ADYer1I· .•••••..••. 

Tarkbeot ........ . 
Boom ........... . 
BraJ:e~lea ........ . 
Lou,ain ......... . 
Niadles ........ .. 

Tirlemont ....... . 
Courtrai. ........ . 
Furnes .......... . 
Tbielt ........... . 
Ypres •.•..••...•. 

hgelmunster ..... . 
Herkene ....... .. 
lIIIrte ......... .. 

Aloal .......... .. 

Audeu.rde ...... . 
S. Nicolu ....... . 

Tennond@ ....... . 
SaiDt-Fron .. . .. . 
TODgres ......... . 

I • 

94 
40 
34 

6' 
49 
24 

93 
47 
21 

36 

60 

to 

35 
65 

M 

25 
123 

55 

36 

26 

SUdte 

Kenaix ........ .. 
Grammont ..... . 
Ninove.. . .. . 
Deinze ......... . 
Lokaren ....... . 

J{a888elaere ...... . 

Opbruel ....... . 
1110118 ......... .. 

Tournay ........ . 
Ath ........... . 

Bincbe ......... .. 
SoigDies ......... . 
Lessines ....... .. 
Engbiep ......... . 
Liege ........... . 
Buy ........... . 

Verneres ........ . 

Basselt .. '" .... . 
Maeseyek ...... . 
Namur ......... . 

Statistisches. 

19 

63 
23 
38 

85 

3~ 

3~ 

109 

83 

35 
12 

29 
18 

32 
122' 

25 
81 
211 

11 

395 

Belgien hatte nach der ZAhlung vom Deeember 1857 eine 
Bevölkerung von 4,577.236 Seelen. 
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0) Nieh dem Durchschnitte der J. 1841-1856 stellte sieh 
das Verhiltniss der sAmmtlichen Ge b oren e n zur Bevölkerung 
wie, , , , , , , , , .. , . ' . , . , , .... , . : , , . , , ....... , , , ,. 1: 32.83 
das Verhältniss der Le bendge borenen allein wie, " 1: 34.35 
Im J. 1856 gab es 134.181 Lebendgeborene, 6136 Todtgeborene 
bei einer Bevölkerung von 4,520.088 Seelen. 

b) In derselben Periode betrug das VerhältBiss sAmmtlieber 

Gestorbenen zur Bevölkerung .. , .. ' . , , , . , ... , ... 11 :40.08 
das Verhältniss der Gestorbenen, excl. Todtgeborenen, 1: 42.36 
Im J. 1856 gab es Gestorbene J03.531; Todtgeborene 6136; 
O'estoroime, excl.'Tödtgeborene 104.711. -. -

I c) pas Verhältniss der Todtge borenen zu den sämmtlichen 
6estorbenen war, ...... , . . . . .. , .... ,. .'...... . 5.38·/., 
\ron ,sAmmtJichen Geborenen. . . . .. .......... ...... '.U,. 

d) Der Procentantheil der vor Ablauf des ersten Lebens
~ahres gestorbenen lebendgeborenen Kinder an der Gesammt
zahl der Gestorbenen betrug in derselben Periode, excl. Tod~ 
geborenen, 18.77%, und der Antheil, der zwischen dem I. und 5, 
Jahre der darunter verstorbenen Kinder betrug: 

vom 1. - 2. Jahre ....... , . .. 1.39% 
" 2. - 3. " ..... , , .. ,. 3.83 " 
" 3. - 4. " ... , , . . . . .. 2.44 " 
" 4. - 5. " , .. ', ... , .' 1.11" 
" 1. - 5. " , .. , '. ' .. , 15.35" 

e) Das Verhältniss der eheliche:n :zu den unehelichen 
,Kindern verhielt sich wie 1: 15; in den Städten wie I :1, auf dem 
:Lande wie I: 20. 

f) In den Findelhäusern Belgiens starben im Durchschnitte 
'der 11 Jahre, von J 846 -1855, von den sämmtlichen aufgenom
'menen Kindern 54%' In dem Findelhause von Brl1ssel starben 
69, in Gent 62, in Mons 51%. . 
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mI. Spanien. 
Die FindelhAuser Spaniens sind alten Ursprunges und WUT

den zu verschiedenen Zeiten errichtet. Mehrere Anstalten hab-en 
die Könige, viele die Bischöfe oder Grossen des Reiches gegrün
det. Dorch eine Ordonanz earl IV. vom 5. JAnner 1794 wurde 
bestimmt: "Die ausgesetzten Kinder, deren VAter unbekanDt sind. 
sollen als eheliche, und zulAssig zu allen bürgerlichen Aemtern 
betrachtet werden. Die Gerichte so])en Diejenigen als der Ehren
krinkung sehuldig bestrafen, welche einem Findling den Naßle'u 
Bastard, Ehebruchkind oder andere schimpftiche Namen geben 
rirden." - "Die Findlinge sollen im Falle einer richterlichen 
rerurtheilung keine infamirende Strafe, sondern bloss solche er
leiden, welche bevorrechtett'n Personen auferlegt werden." (Non 
si imponga a los expositos las penss de virgicenza publica (Esels
ritt), ni las ostras in la de horca, sinl') uquellas que in ingualeR 
delitos se impondrian a personas priviJegiadas). ') Unter eh~nda
winde, einem der Könige der Westgothen, welche in diesem 
Lande herrschten, hat man die elterlichen Pllichten dergestalt 
missachtet, dass man die Todesstrafe über ~ene verhAngen musste, 
die den Tod eines Neugebomen veranlassten. Mehrere Jahrhuu-r 
derte spAter eröffnete die christliche Wohlthätigkeit mehre~e 
Findelhiuser von grosser Ausdehnung und Zweckmässigkeit. ') 
Carranza hebt mit besonderem Nachdrucke die Findel&D8talt von 
Toledo he"or, welche der Erzbischof dieser Stadt, Gonzales 
Mendon, gtilndete, und mit reichen Dotationen versah. Ihr folgte 
die Errichtung eines Findelhauses in Sevilla, in dem eine grosse 
Anzahl von NAhrammen gehalten wird. - Im 15 .. Jahrhunderte 
gründete der heil. Thomas von Vill8nueva, Erzbischof von Va
lenzia, in der gleichnamigen Stadt eine Anstalt für Findlinge, 
die wir bei der Geschichte der Findelhäuser beschrieben 
haben. I) 

I) Viele: daa Gesetz ", libr. vn, tit. 1Xvn der Noviasima Reeom .. 
plluion. 

I) Alph. Carranza de partu natur. et legit. p. 3"7, n. 106, 133 et 156. 
') Act. Sanctor. mens. 8ep&embr. t. 5. p. 833 et 936. 
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Die Erziehung der Findlinge ist eine loyale, auch werden sie 
zu allen Aemtern zugelassen. Die meisten widmen sich dem geist
lichen Stande, während die Fill iuge. Italien sich auf die Musik 
verlegen. Nach Ch4teaun~ut wMd n di 'ndlinge uer niedersten 
Adelsclasse einverleibt, um die ~lakel ihrer Geburt verwischen 
zu machen. Naeh Townsend ') werden in Bartellona die erwach
senen weiblichen Findlinge jährlich einmal in einer Art von Pro
cession in den Strassen herumgeführt. Wird dabei einem Find
linge ein Schnupftuch \'on einem Manne zugeworfen, 80 ist diess 
ein Zeichen, dass er ihn als Frau heimführen wolle. - In Sevi Ha 
schenkte der Edelmann M. Valdes alle seine Güter und seinen 
Namen den Findlingen dieser Stadt, daher sie noch hellte den 
Namen" Valdes" führen. - SpAter wurde das Findelhaus von 
.Madrid u. a. m. errichtet. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, werden wir nUT die Be
sehreibung des Findelhauses von Madrid mittheilen. 

Das Pl.delh •• s vo. I"rid. 

Das Findelhaus von Madrid, genannt: "Casa de la Inclusia", 
wurde von einer Gesellschaft ,'on wohlthätigen Damen unter der 
Direction der Marquise von Vi lla-Franc'a errichtet. Die Aus
ragen, welche diese Gesellschaft bis zum Ende der Regierung 
Carl IV. trug, beliefen sich jährlich auf 200.000 Fr. Nach den 
Mittheilungen der Marquise im .1. 1823 an Chateauneuf, belief 
sich die Zahl der jährlichen Aufnahmen auf 8 - 900. Die Anstalt 
besteht aus 3 Abtheilungen: a) La Inc1usa, b) Colegio de la 
Paz und c) Colegio de los Desamparados. 

a) Die Inelusa (CasR de Ninos cxpositos) übernimmt die 
Kinder der Drehlade, und sorgt fOr sie in den ersten Lebens
jahren. Man nimmt gegenWärtig 13 -1400 auf, die mit dem 
am 1. Jänner J856 verbliebenen Personalstand eine Findlings
bewegung von 2500 Individuen darstellen. Die Sterblichkeit 
stellt sieb auf 36% im Hause und auf 92°/. der jährlichen Auf
nahmen. Von 100 Tndtenfällen kamen euf das 1. Lebensjahr 
48%' auf das 1.-2. Lebensjahr 33°/n und auf das 2. - 3. Le
beosjahr 5u/~' Es areiguet sich hAufig, dass eine Amme 3 Kinder 

') Towo8eod, Voy. en Eepag. t. t, p. 60. 
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sAugt. Barmherzige Schwestern verrichten die Dienstleistnngen. 
Der Erzbischof ist oberster Vorstand der Anstalt. 

~) Das Colegif) de)a. ~@o"!'limmt-yerlassene Mädchen 
im Alter von sieben Jahren auf'. Man sorgt für 500 Mädchen, 
wovon die Hälfte im Hanse erzogen wird. Die Sterblichkeit im 
Hause betrAgt 5e/., jene der GesammtaufDl~hmen 42%. 

c) Das Colegio de los Desamparados nimmt verlassene 
Knaben im Alter von sieben Jahren anf. Man sorgt jährlich 
ft1r 80-100 Knaben. Diese Anstalt leitet die Junta de la bene
ficanci&, die wieder von der Municipalität 1lbetwacht wird. 

Spanien besitzt 49 Findelanstalten, so viele nämlich, als es 
ProviDlen zAhlt; alle befinden sich in den Hauptstädten und ha
ben Drebladen. Es mllssen somit bis zum J. 1859 mehrere auf'
gehoben worden sein, da von Villeneuve-Bargemont 69, de Gou
roft' aber 67 anftlhren. Die Berichte, an die wir uns gehalten, 
sind uns von der spanischen Regierung durch den Herrn Grafen. 
Ripalda zngekommen. 

Spanien hat unter allen katholischen Ländern die geringste 
Anzahl von Findlingen, denn in den letzten Dee,ennien hat sie 
nie die Summe von 14-15.000 f'ilr das ganze Reich Oberschritten. 
Alle Findelanstalten haben bedeutende Fonde, die sich aus 
Sammlungen, Almosen und Legaten bildeten. Die aus den Ein
Unften undeckbaren Regieauslagen werden durch die Departe
mente beglichen. 

Diese Anstalten haben durch die Invasions- und Bürgerkriege 
sehr gelitten. Eine Hauptquelle ihres Einkommens ist dnrch die 
Aufhebung des Zehents versiegt. 

Die Findlinge werden bei der Aufnahme eingeschrieben, 
getauft und auf das Land gesendet. Das NOrnlalalter ist das 15. 
Lebensjahr. In allen Anstalten hält man Hausammen. Das, auch 
in Spanien angewendete SaugkAnnchen (biberon) rief eine grosse 
Mortalität der Findlinge hervor. Man trachtet daher so viel wie 
möglich, die Kinder auf dem Lande bei Ammen unterzubringen. 

Mit 4 Jahren kehren die Kinder in die Anstalt zurdek. 
Die Statistik in diesem Lande steht noch weit hinter den 

Bestrebungen dieserWissenschaft in den übrigen Ländern zurück. 
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IX., Portugal 
Das KÖbigreich Portugal zählt 21 Findelhäuser mit Dreh

l~den, die, wie in Spanien, ausser den Findlingen auch \\" aisen, 
Bettler. ObdachlQSe u. s. w, beherbergen. Die grOsseren Findel
häuser wurden früher "AI bergarias" genannt, gegenwirtig 
heisst man sie "Casa di Miseric.ordia~'. Die Aussetzungen 
der Findlinge sind in Portugal an der Tagesordnung; dit> Ge
meinden tragen die Kosten für ihre Erhaltung. Man hat auch hier. 
wie in Frankreich, die r nterntützUDg der unehelichen Mütter 
eingeft1hrt. Nach einem Gesetze vom 10. Juli 184-3 werden zu 
G~Bstep der FindelanspUten 5':/0 yon den Lotteriegewinnsten 
abg~Jogen. Gewinne von LotterieunternehmuBgen. die Dach 5 
Jahren nicht abgeholt werden, verfallen dem Fonde d~r Findel
hAuser. Portugal hat ohne die Colonien und das General-Goll
vernement von Indien eine Bevölkerung von 3,817.251 Seelen. 
Das. VerhAltniss der ehelichen Geburten zu den uReheliehen stellt 
sich in Spauieu wie 13: 1, in Lissabon wie 3: 1. 

Das Findelhaus in Lissabon (Santa casa di misericor
dia), welches König Manoel gründete,. wurde mit der Kirche 
S. Rogue vereinigt und der AufnIlhme von Findlingen gewidlJlGt. 
Das ehemalige Hospital Real dos Espostos, welches der Brüder
schaft "da Misericordia" gehört, vereiniget mit sich das Hospital 
do Amparo e Santa Anna, und das Reoolhimento dos Orphaos. 
Die Auslagen für das Findelhaus beliefen sich im J. 1853/54 auf 
85,393.583 r., jen"e für die übrigenA btheilungen auf 60,069.058 r. t 

somit in Summe auf 145,462.641 r. (242.437 Tblr.). Es werden 
jährlich an 2000 ausgesetzte Kinder aufgenommen. Das Reeol
bimento stattet jährlich 10 Findlinge aus. 

Portugal besitzt ,;ur Aufnahme der Findelkinder eine Insti
tution, die unter dem ~amen "Roda" bekannt ist. ,Obgleich das 
Aussetzen und Verlassen der Kinder mit Strafen belegt wird, so 
hat mlln doch aus Gründen der Moral, und um den Kindermord 
zu rerhlitpn, in den gröseren Städten und Communen des Landes 
Findelhtiuser (Roda) errichtet. Die Gebäude dieser Anstalten 
tragen die Aufschrift ihres Zweckes, und haben ein beweglichp.s, 
nach aussen otl'enstehendes Rad oder Trommel, von der Grösse, 
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um ein kleines lüad aufnehmen zu k6Dnen, neben dem ßaupt
thore. Die Niederlegung der Kinder geschieht zur Nachtzeit, wo 
IJI&D sie in das Rad legt, an der Glockenschnur zieht und in Eat
fernung einiger Schritte wartet, bis sieh die Mascmne um ihre 
Ale gedreht hat. Der Beamte, der die Wache an der ioda hält, 
nimmt ein Protokoll über ,den ganzen Vorgang auf, bezeichnet 
Tag und Stunde der Aufnahme des Kindes, alle Nebenumstlmde, 
und die Kennzeichen, welche dazu dienen, um Reclamationen 
Folge leisten zu können. Man registrirt die Wäsche des Kindes, 
verwahrt und versiegelt sie. Hierauf dbergibt man den Findling 
eiDer Amme, die ihn durch 8 Tage säugt, worauf er aurs Land 
gegeben wird, wo man ihn mit Ammen- oder Kühmilch nährt, bis 
er allmälig gedeiht. Später gibt man ihn in die Oasa pia oder 
in eine Waisen - Erziehungsanstalt, wo er bis zur Ausbildung 
in einem bestimmten Berufe bleibt. Die Ammen des Findelhau
ses säugen in der Regel 3 Kinder, wofür sie, wie die Landammen, 
bis zum 4. Lebensmonate monatlich 2000 r., bis zum 8. Monate 
1200 r., bis zum Ende des 1. Lebensjahres 1000 r. als Lohn 
erhalten. Vom, 2. -- 7. Lebensjahre zahlt man monatl~ch 500 r. 
(25 Sg.), vom 7. - 10. Jahre aber 300 r. (15 Sg.) 

Die Sterblichkeit der Findlinge beträgt von der Total-Auf
nahme 50%, von denen lj. im Roda-Gebäude und 8/. auf dem 
Lande sterben. Die Mortalität im ersten Lebensjahre verhAlt sich 
zu jener des zweiten wie 7: 2. Die unehelichen Geburten betragen 
ftberhaupt 7./0, in Lissabon 100;0 von den ehelichen Geburten, ein 
Verhältniss, das im Vergleich mit jenem von Frankreich, England 
und Sdddeutschland noch immer ein gilnstiges genannt wer
den kann. 

Seit einigen Jahren hat man im Distriete Ooimbra nach dem 
Beispiele Frankreichs den Seconrs aox filles-m~res eingefdhrt, 
um die Niederlegung der Kinder in die Roda zu verhindern. 

Die Erhaltung der Kinder bis zum 7. Jahre hAtte ge
kostet ... 52.632.300 R. oder 87.720 Thaler .... 52,632.300 R. 
Die UnteratdtzungeD für dieselbe Anzahl nicht-
niedergelegter Kinder vom 6.-18. Monate hatten 
gekostet (9260 Thlr.) oder. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.556.000" 

Folglich wurden durch diese Unterstdtlmngen er-
spart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 47.076.300 R. 
oder 78.460 Tblr. 

.Iel., rtathlh. I.lIIOpa' •• 20 
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Durch die zahlreichen Grflndungen der Roda-Anstalten wur
den weder die unehelichen Geburten, noch die Aussetzungen 
vermindert, aber die Zahl der Kindermorde hat im Gegentheile 
zugenommen. 

Die Casa pia in Lissabon, in der Findlinge bis zu ihrer Aus
bildung untergebracht werden, ist eine der vorzdglichsten Wai
sen-Erziehungsanstalten, die Europa aufzuweisen hat. Die präch
tigen und weitläufigen RAume des Klosters Belem sind in Kna
ben- und Mädchenabtheilungen geschieden. Obgleich man die 
Verwahrlosung der herrlichen Architectur des vormaligen Con
ventes "de desterro" nach der Aufhebung des Ordens: "Convento 
dos Jeromnios de Belem" sehr beklagen muss, so entschädigt 
doch dafflr der Contrast, zwischen dem alten GemAuer in den 
Kreuzgängen, Sälen undRefectorien statt der ernsten, abgeschie
denen Klostergeistlichen eine muntere frische Geueration von 
mehr als 1000 Köpfen zu erblicken. 

Die Regieauslagen dieses Institutes betragen 40,896.027 R. 
(68.160 Thlr.). Die Einrichtung dieser Anstalt lässt niehts zu 
wdnsehen dbrig. Man besitzt einen Tomplatz und unterrichtet in 
der Lancä&ter'schen Methode. Beim Lesenlernen behAlt man die 
Castillo'sche Methode bei. Es sind zum Unterrichte der Kinder 
mehrere Handwerker vorrAthig. Die Zahl der Kranken belAuft 
sich per Jahr auf 3-400, die Zahl der Todesfälle auf 25-35. 
Viele Kinder zeigen eine bedauerliehe Anlage zu Augenleiden. 
(Dr. J. Freiherr von Minutoli, Portugal und seine Colonien, im 
J. 1854., l. Bd. p. 317 -327. 8. Stuttgart 1855.) 

AnfDabmen und Kosten 
der Findlinge Portugals vom Jahre 18&9-185t. 

Neu Davon Davon Belastung 
auf- Ver- der Communen fur Jahr Summe ge- ent-

genom- blieben storben lassen ihren Unterhalt, 
men mit 

1849 ".625 lU26 3z.o51 9.706 1.106 263.232.548 R. 

18150 11.931 18.900 33.835 8.2t6 8.248 216.952.733 • 

1851 14.829 18.801 33.630 8.481 8.t81 290.800.000 • 

1852 15.001 18.991 33.992 8.891 8.8'1 251.976.700 • 

1853 16.211 18.900 35.111 8.901 8.901 29t866.201 . 
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Bewegung 
der Findlinge in Portugal und den Provinzen pro 1853-1854. 

'" == o<f< 
10 0:1 '" ." 
00 '" .t:> 00 .... a =='" .... 

PrellDI Dlstrlet a '" :v~ Auslageu -g '§ '" ~.~ 0 .t:> .... b.Q 

'" ... ~~ s...., '" .s s,..., 
~ .", 

<D '" ~~ 
., . 

"'0 '" '" "'0 
• I • ~i . C!:I", ce b.Q "dN C!:I", Reis . 

8.096.00C 

1 

Beja. . . .... 521 420 280 64 576 

!Iewttjo ... Evora ..... . . 638 450 301 77 715 9.055.78~ 

Portalegre . .. 667 408 269 95 705 9.840.00C 

AI~lroe .. . .. Faro ...... . . 936 566 322 202 933 10.U6.00C 

Avairo ..... . 819 584 140 485 778 6.958.490 

Castello-branco 711 369 213 135 731 6.350.400 

Belr! . .... . oimbra .... . 1366 792 329 611 1115 8.920.000 

Quadra .. . ... 1470 591 314 309 1335 19.328.302 

Vizea ., ..... 3118 1290 764 331 2380 16.440.000 

"'"m.""_ -I 
Leiria .. ..... 690 228 92 64 752 7.303.16/ 

Lissabon .. .. . 10822 2828 1727 175 10173 -

Sant.a.rem .... 1060 462 310 80 1032 11 .550.00C 

·1 

Braga .. ..... 2535 790 278 446 2401 24.478.304 

011 Porto .... 3076 2010 1267 695 2991 32.080.60C 

Vianna . .... 1680 448 168 155 128ö 9.595.149 

TrUG lIIentes . { 
Braganza ... 602 453 244 139 666 7.880.7H 

Villareal . .. . 1780 1139 521 398 1917 20.68HO( 

Angra ... 580 255 179 52 552 5.837.445 

Funchal ... 980 220 91 88 996 11 .492.552 
IIb AdJac ... 

4.139 .660\ Rorta .. . .... 580 257 154 89 521 

Ponta delgada 90R 403 290 61 950 t 1.500.000 
.1 

SUlDma ... 18790 16211 8901 4631 18900 294.866.201 
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X. Sardinien. 
Durch ein königliches Decret vom 15. October 1822 wurden 

in Sardinien die allgemeinen Grundlagen des Findeiwesens ge
ordnet. Die Kosten, welche die Erhaltung der Findlinge verur
sacht, werden von dem Staatsschatze, den Provinzen, den Plege
'hAusern, und demjenigen Antheile der Einkünfte von milden Stif
tungen, welche ursprünglich zu diesem Zwecke legirt wurden, ge
,tragen. Der Staat zahlt zur Deckung dieser Auslagen zu Gunsten 
aller Findelanstalten eine jAhrliche Subvention. 

Zur Leitung der Findelhäuser hat man Specialbehorden ein
gesetzt. Ein Intendant führt in jeder Anstalt die Oberaufsicht. 

Ueber die Aussetzungen der Kinder werden genaue Proto
kolle informirt. 

Die Ammen erhalten für die ausseranstaltliche Besorgung 
der Findlinge im 1. Lebensjahre eine Pension von 6 Lire; vom 
2.-6. Jahre 5 Lire; vom 6.--8. Jahre 4 Lire; vom 8.-12. Jahre 
2i'. Lire. 

Ammen, welche die Findlinge ausgezeichnet plagen, erhal
ten am Ende ihres 2. Lebensjahres 15, am Ende ihres 7. Jahres 
10, am Ende ihres 12. Lebensjahres 25 Lire als Remuneration. 

Die Ammen-Remunerationen werden auf die BAllte redncirt, 
wenn die Amme das Kind nicht vor Ablauf des ersten Lebensjah
res übernommen hat. 

Die Kosten für die WAsche, Bettchen und Kleider der find
linge tragen die Gemeinden. 

Nach obigem Reglement muss jAhrlich in allen findelhäu
sern eine Revision über die LegalitAt der Findlingslisten vorge
nommen werden. Finden sich unmotivirte Aufnahmen, so müssen 
derlei Kinder, in so ferne es ausfdhrbar ist, ihren Eltern zurück
gegeben werden. 

Sardinien hatte vor Beendigung des italienischen Krieges 
noch im Jahre 1858 zur Aufnahme der Findlinge, der verlassenen 
und der unehelichen Kinder 32 Findelhäuser, nämlich: 
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Provinzen 

Turin ................ " 
Biela ................. . 
Ivrea ................. . 
Pinerol ............... . 
Susa ............. . 
Aosta ............... . 
Kuneo ............... . 
Alba ............... .. 

Findelhäuser 

Matemitä 
Ospedale maggiore 
Ospizio civile 
Ospedale di San Giaeomo 
La Caritä 
Idem 
San Lazzaro 
La Caritä 

lIondovi. . . . . . . . . . . . . . .. Idem 
Saluzzo ............. .. 

AJ~dJi& ............ . 
Aequi. ............... . 
Asti .. .. .. .. . .. .. . Santa Jlarta 

Casale . . . . . . ... ....... San Spirito 
Tortona .... , . . . • . . . • . . . Ospedale degli infanti esposti 
Voghera ...... .., .. , San Bovo 
Novara .••. . . . . . . . . . . . . Ospedale maggiore 
Lomellina . . . . . . . . . . . . .. La Caritä a Vigevano 
Vereelli . . . . . . . . . . . . . . .. Ospedale degli infanti esposti 
Nizza. .. .. . .. . . .. .. .... La ea.nta 
OnegJia .. • .. .. . ... .... Infanti Esposti 
6eDU& • • . . • • . . . . . . • . • •. Pommatone 
AlbiDg& . .. .. . .. .. .. ... La Caritä 
Bobbi& ................ . 
ehiavan ............. . 

Levanta .... , .......... Ospizio di Chiavarl 
Novi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infanti Esposti 
8al'onna '" .........•.. 

Savoyen.. .. .. . . .. .. . . .. La Caritä di Ciamberi 
Ch&blais .. .. . . .. . • .. .. . di Thonon 
GiD91'J'888 .. . • .. .. .. • .. . di Anneoy 
TarentaBia .•........... di Montiers 

309 
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In Turin Bind das "OBpedale della Mater'Ili1i- UDd du 
"Findel haus" in dem vorher bestandenen Kloster "San Miehele
seit 1801 vereiniget. In diese Findelanstalt werden die in der 
GebAranstalt zur Welt gekommenen und die ausgesetzt gefun
denen Kinder aufgenommen. Ein Sechstheil der Kinder gehöri 
bekannten Eltern. Es kommen auf 100 Geburten 81 TodteDfllle. 
Man nimmt jAhrlich bei 1000 Kinder auf, wovon die Hälfte im 
Bause zur Welt kommt. Das Steigen und Fallen dieser Ziffer 
seht mit der Ab- oder Zunahme der Bevölkerung seit einigen 
Jahren gleichen Schritt. Man hAlt 20 SAugammen. Die Kinder 
werden nach einigen Tagen auf das Land gegeben, wo sie bis 
zum Ende des 12. Jahres verbleiben. Die in ausseranstalt1icber 
Hege befindlichen Findlinge mitgerechnet, erhAlt dieses Institut 
jlhrlieh 4000 Kinder. Ohne Erlaubniss der Administration kaoa 
dieses Findelhaus nicht besucht werden. Bei 200 Kinder werden 
jlhrlieh von ihren Eltern reclamirt. 

Das Findelhaus zu Biela wurde im 14. JahrhWlderte ge
gr1lndet. Diese Anstalt stattet jährlich mehrere Mädchen bei vor
kommenden Verehelichungen aus. 

Die Findelausta1ten von Ivrea, C oni und Mondovi bildea 
bIosse Abtheilungen der gleichnamigen SpitAler. Die Anstalt VOD 

Mondovi nimmt nur Mädchen im .,. Lebensalter auf. 

Die Findel-Ansta1t von Vogherra besteht erst seit dem 
Jahre 1820. 

In Genua werden in einem Saale des berGhmten Alhergo 
dei Poveri "di Pammatone" gelWlllt, auch ausgesetzte Kinder auf
genommen. Auch diese Anstalt nimmt jährlich bei 1000 Kinder 
auf; sie steht mit einem Conservawrio in Verbindung, in welehem 
aber 300 weibliche Findlinge Unterkunft finden. Das Spedale di 
Pammatone, aueh di S. Maria di Miserieordia genannt, wurde im 
J. 1420 von dem Genueser Advooaten Ban. Bosco gegrQDdet 
Unter Sixtus IV. wurden mehrere WohlthAtigkeitsansta1ten da
mit vereinigt. Seit 1114 wurden Findlinge aufgenommen, deren 
es auf dem Lande 2000 verpßegl 

In Chambery werden in der dortigen Gebäranstalt 'Ilber 500 
Findlinge verpßegt. 

Die Findlinge der 3 Provinzen Domo d'Osola, Pallanzo und 
Va1sessia werden in das Findelhaus von Novara gebracht. 
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Die Findlinge der Provinz San Remo gibt man in das Findel
haus von Oneglia. 

Die Findlinge von Ober-Savoyen kommen in das Findelhaus 
von Chambery. 

Die Findlinge von Faucigny gibt man in das Findelhaus von 
Thonon. 

Die Findlinge der Provinz von Carronge bringt man in das 
Findelhaus von Annecy. 

Die Findlinge der Provinz von La Maurienne müssen von 
den Gemeinden erhalten werden, da diese Provinz kein Findel
haus besitzt. 

Statistisches. 

Piemont verpflegte bei einer Gesammtbevölkerung des Fest
landes im J. 1857 von 5,16'1.54-2 Seelen llber 18.000 Findlinge. 
Der Kostenaufwand entzifferte sich auf mehr als 2 Millionen Franes 
perJahr. Piemont zAhlt auf 1000 Einwohner 4j. % Findlinge, 
und auf 10.000 Einwohner 3/1 % Aussetzungen. Die Sterblich
keit betrAgt 1 auf 9 Kinder. Die durchschnittliche Auslage per 
Kopf stellt sich per Jahr auf 52 Lire. Es wird '/'0 der Ausgaben 
bloss auf die Verwaltungskosten verwendet. 

Die Verhältnisse der Geburten und der Sterbe~lle zur· Ge
sammtbevölkerung. waren im J. 1859 folgende:, 

a) Das VerhAltniss sämmtlicher Ge borenen zur Be
völkerung war wie .. . .. 1: 27 ... 

" " der Lebendgeborenen allein .. 1 : 27'.1 

b) Das Verhältniss sämmtlicher Gestorbenen zur Be-
völkerung war wie . ~ ......... 1 : 33 .•• 

" " der Gestorbenen ohne Todtgebo-
rene ....................... 1 : 33.,. 

c) Das Verhältniss der Todtgeborenen von sämmt-
Hchen Gestorbenen betrug . . . .. 1. •• % 

" " von sämmtlichen Geborenen . . .. 1 .•• 0/0 

d) Der Procentantheil der vor Ablauf des ersten Lebens
jahres gestorbenen lebendgeborenen Kinder an der Gesammtzahl 
der Gestorbenen betrug exclus. Todtgebomen ......... 26 ... i'o 
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e) Unter den sAmmtlichen TodesflUen betrog der Antheil der 
Kinder, die verstorben sind' im Alter 
zwischen 1 und 2 Jahren ...................... " . 8 .•• °/. 

" 2" 3 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4'10 " 

" 3"4,, .......................... 2 ... " 
" 4" 5 " .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I.". " 
" 1" 5 " .......................... 16 ... " 
f) Das gesammte Festland Sardiniens zAhlte unter 142.701 

ehelichen Geburten 3047 uneheliche. Turin und Provinz zAhlten 
unter 12.215 ehelichen Geburten 731 uneheliche, und Genua 
unter 9001 ehelichen Geburten 276 uneheliche. 

Xl Königreich beider Sicilienl 
1. Das Königreich Neapel hatte im J. 1856 eine Bevölke

rung von 9,1l7.050 Einwohnern, und in seinen 15Provinzen (mit 
6,886.030 Einwohnern) in jeder derselben ein Findelhaus, als in: 
Neapel, Terra di lavoro, Principato citra und ultra, Basi
lieata, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria eitra 
und ultra, 2 und I, MoHse Abruzzo citra und ultra 2 und I. 

2. Das Königreich Sicilien hat 7 Provinzen mit 2,231.020 
Einwohnern, als: Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Noto, Tra
pani, Caltanisette mit 1 Findelhause. 

Die bei den neapolitanischen Findelanstalten angebrachten 
Drehladen haben die Form eines kleinen bedeckten Balcons. Die 
in denselben niedergelegten Kinder werden nach dem Schalle der 
Hausglocke sogleich aufgenommen. Auch die Gemeinden nehmen 
ansgesetzte Kinder auf, was besonders von Sicilien gilt. sie geben 
aber die Kinder sogleich an SAugammen aufs Land. Findlinge im 
3. Lebensalter werden von den VorstAnden der Armenanstalten ver
sorgt. In Neapel werden fast alle unehelichen Kinder verlassen. 
Eheliche Kinder werden in diesem Lande nie ausge
setzt. Die erwachsenen männlichen Findlinge werden au die 
Waisen- oder VersorgungshAuser abgegeben. Die weiblichen 
Findlinge werden in den urspnlnglichen AufnahmshAusern erzo
gen und beschAftigt. Mädchen finden stets Gelegenheit, sich zu 
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verehelichen, weil es Volkssitte ist, weibliche Findlinge zn ehe
liehen. ' 

1. Neapel besitzt eine grossartige Findelanstalt nnter dem 
Namen: "Real cas'a santa delI' Annunziata." Die Ent
stehung dieser Anstalt ist folgende. Im J. 1304 wurde von Nie
eola Seondita nach der Befreiung aus einer siebenjAhrigen Ge
fangenschaft, und seinem Bruder Giacomo auf dem Platze Male
pl8to eine Capelle zu Ehren der SS. Madre di Dio, unter dem 
Samen "den' Annunziata" gegrftndet. Später wurde mit dieser 
Capelle ein Spital verbunden. Im J. 1343 liess die Königin San
da, Gemalin des Königs Robert, die das Kloster di S. Maria 
Maddalena griindete, eine gl'Össere Kirche und ein Spital auf der 
Stelle der Capelle erbauen und beide mit königlicher Munifieenz 
dotiren. GioYanna 11., Margerita di Durazzo, Mutter des Kö
nigs Ladislao, und Papst Leo X. (1513) machten dieser Anstalt 
grossartige Schenkungen. Der ursprdngliche Zweck dieses Spi
tales war die Aufnahme von Fieberkranken; die Aufnahme und 
Erziehung der Findlinge; die Schützung der bedrohten Unschuld 
und die UnterstOtzung der verschämten Armuth. Später wurde 
diese Anstalt vergrössert und ausschliessend den Findlingen ge
widmet, von denen die Knaben 'nach dein 7. Lebensjahre in den 
Albergo dei Poveri, die Mädchen in eigenen ErziehungshAu
sem untergebracht wurden. Die barmherzigen Schwestern, 70 an 
der Zahl, versehen in diesem Hause den Dienst. In der An
stalt, die im Quartiere ForcelIa bei der Porta Notana sich befin
det, hat man einen orthopädischen Saal, eine Abtheilung fOr Au
genkranke, und ober 200 Säugammen, die bei 400 Findlinge sAu
gen. JAhrlich werden bei 2000 Kinder aufgenommen. Die Find
linge tragen in Neapel den Namen "Figli deUa Madonna". Nach 
lf. Valery (Voyage historique et litteraire en ltalie, BrunUes, 
1833, 1. vo1.) kommt es in Neapel hAutig vor, dass die armen 
Leute, wenn sie eines oder das andere ihrer Kinder verloren ha
ben, Findlinge adoptiren. Die Religiosen, die hier Dienst leisten, 
sind von besonderer Verwendbarkeit. 

Findlinge, die sieh bei Erlemung von Handwerken auszeich
nen, werden vom Militärdienste befreit. Die Oberleitung des fin
delhauses wird durch einen Superintendanten und 3 Gouverneure 
gefdbrt. 

Der Albergo dei Poveri (auch Reclusorio oder Seraglio 
genannt) darf nicht mit der Real Casa delI' Annunziata vetweeh-
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seIt werden. Der Albergo dei Poveri liegt am Ende der Stadt und 
bildet eine der schönsten Zierden der Strasse la Foria, er wurde 
am 25. Februar 1751 auf Befehl des Königs Oarl m. erbaut. Der 
Porticus dieses palastähnlichen, im Vierecke eonstruirten Geblu
des trAgt die Aufschrift: "Regium totius pauperum bospitium." 
Die Bevölkerung dieser Anstalt ist eine gemisehte, und ihr ober
stes administratives Prineip ist jenes der Arbeit. Die ErziehUDg 
ist eine religiöse und i ndustrieUe. Die Verwaltung ist nach eiDer 
militärischen Form zugeschnitten. Die Gesehleehter werden streng 
von einander abgesondert. MAdchen, die sieh verheiraten, erhal
ten eine Ausstattung von 30 Dueaten. Der Fond dieser Anstalt 
ist so gross, dass sie über ein jährliches Einkommen von 64.000 
Dueaten zu verftlgen hat. Die Mädchen werden in das Kloster 
aufgenommen, wo sie, wenn sich für sie keine Verehelichung fin
det, bis zu ihrem Tode verbleiben. 

Dieses Institut besteht aus 8 von einander abgesondert wir
kenden Anstalten, als dem Albergo Reale zur Erziehung der 
Findlinge, - dem Hospize des S. Franeeseo di Sales, - della 
Cesarea, - di S. Ma. deU' Areo, - de S8. Giuseppe e Lueia, -
di S. :Ha. di Loreto, di S. Ma. dena Fede, e di S. Ma. delIa Vita. 
Alle diese Anstalten steUen selbstständige Institute dar. In der 
letzten Zeit hat man hier auch noch eine Taubstummenschule UD

tergebracht. 
a) In dem Albergo reale werden Findlinge, Waisen, Krip

pel, Blinde, Schwächlinge und Taubstumme aufgenommen. Die 
beiden Geschlechter bewohnen getrennte AbtheilUDgen. Ein 
Superintendant, 6 Gouverneure geistlichen Standes und 1 Mili
tär-Gouverneur bilden unter einander den VerwaJtUDgsrath. Der 
Militär-Gouverneur wählt aus den Zöglingen diejenigen aus, welche 
zum Militärdienste tauglich sind. Die religiöse Erziehung wird 
von einem Rector und Subrector geleitet. Die Midchen werden 
von barmherzigen Schwestern überwacht. Auf Grundlage eines 
königlichen Decretes vom 21. September 1843 werden gegenwir
tig in dieser Anstalt 5800 Zöglinge erzogen. 

h) Das Ospizio di S. Francesco di Sales beherbergt 
1100 Mädchen, die wegen guter Auft'tlhrnng hieher versetzt wer
den und eine höhere Bildung erhalten. Die Anstalt wird von 
barmherzigen Schwestern geleitet. I 

c) Das Ospizio della Oesarea beherbergt 60 Individuen I 

mit acuten Krankheiten. 
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d) Das Ospizio di S. Ma. dell' Arco verpftegt Schwäch
linge und Blinde. 

t) Das Ospizio di SS. Giuseppe e Lucca unterrichtet die 
blinden Zöglinge. 

f) Das Ospizio di S. Ma. di Loreto verpftegt schwache 
Arme und besitzt 300 Betten fdr die Orthopädie. 

g) Das Ospizio di S. Ma. dells Fede hat 540 Betten filr 
erkrankte öffentliche Mädchen. Die Mädchen des Saales Maria 
SS. Addolorata werden in die Casa di asilo deUa Maddalena 
transferirt, die ilbrigen verbleiben behufs ihrer sittlichen Rehabi
litation in der Anstalt. In dem Correctionssaale werden die von 
der Polizei geschickten Mädchen untergebracht. 

k) Das Ospizio di S. Ma. deUa Vita nimmt aus den vor
gedachten AbtheiIungen, die keine Krankensäle besitzen, die 
Schwächlinge und Kranken auf. 

Die Taubstummenschule wurde am Ende des vorigen 
Jahrhunderts vom König Ferdinand gegrdndet, sie ha.tte fOr 
heide Geschlechter abgesonderte Säle. 

Mit diesem grossen Armenhause hat man den Ungltleklichen 
vom '1. LebensalteT an bis zum Greisenalter ein Asyl eröffnet. 

Sicilien hat ausserdem zur Versorgung der verlassenen Kin
d er 85 Waisenhäuser, die sieh in der folgenden Weise durch das 
ganze Reich vertheilen: Napoli (6), Terra di lavoro (5), PrinCipato 
eiteriore(l), Basilicata (3), Principato ulteriore(2), Capitanata(3), 
Terra di Bari (2), Terra d'Otranto (6), Calabria citeriore (2), 
2" Calabria ulteriore (1), la. Calabria ulteriore (1), 2" Abruzzo 
ulteriore (5), l' Abruzzo ulteriore (2). Totali pe' domini di 
qua deI faro 39. - Palermo (9), Messina (3), Catania (15), 
Girgenti (7), Trapani (8), Caltanisetta (4). Totali pe' domini 
ultre il faro 46. TotaJi generali 85. 

Sicilien besitzt ein königliches Impfungsinstitut (Reale 
instituto vaecinico residente in Napoli, nellaPiazza nuova diMonte 
santi) und 75 Impfungseommissionen (eommissioni vacci
niche), die in den Provinzen vertheilt sind und unter der Leitung 
eines Vice-Präsidenten stehen. 

Neapel hat eine clinische Gebäranstalt (Salita Magno
eavallo Nr. 92). Die vorztlglichsten Waisenhäuser in Neapel 
selbst sind: 

Digltized byGoogle 



• 

118 

a) Casa Real ed ospizio di S. Eligio, eine Anstalt, die 
König Carl!. d'Angio 12'70 grtlndete und 400 Waisenkinder be
herbergt. 

b) Real Convito, vom Könige Ferdinand gegrClndet, be
herhergt 300 Waisenmldehen, die bei ihrer Verheiratung eine 
Ausstattung erhalten. 

e) Amministrazione dello straleio delle aboHte Ca
pelle di arti e mestieri. Diese Anstalt nimmt seit 1832 die 
WaisenmAdchen armer Künstler auf. . 

d) Ri tiro delI' Addolorata ne' SantiGiuseppe eTeresL 
Diese Anstalt erzieht und verpßegt arme moralische MAdehen. 

_) Ritiro di S. Franeeseo Savario erzieht arme Waisen
mädchen. 

Pal ermo hat ein Findelhaus, qas nach jenem von Neapel 
das grösste dieses Landes ist. Dieses Institut, "Conservatorio di 
S. Spirito" genannt, nimmt jährlich zwisehen '7--800 Findlinge 
auf, die man mit dem Namen "ProJetti" benennt. Die mAnnliehen 
Findlinge werden zum MilitArdienste erzogen. Hier befindet sidl 
auch ein Waisenhaus unter dem Namen "Orfanotro6 della Mar
ehesa Ardizzone". 

Es werden im ganzen Reiche jährlich bei 19,000 Findlinge 
verpßegt. 

Die unehelichen Geburten machen 4-5'l. simmtlicher Ge
burten aos. 

m. TOSC&DL 

Das Findelwesen in Toseana wird nar.h dem grossherzog
liehen Rescripte vom 17. Februar 1818 gemassregelt. Naeh dem
selben dl1rfen folgende J{inder in die Findelhäuser aufgenommen 
werden: 

Eheliche Kinder: a) welche die Ml1tter nicht stillen kön
nen, b) die ihre Väter verloren haben, und c) die ihre Erzeuger 
wegen Armuth nicht verpßegen können. Diese tTmstAnde massen 
vom Pfarrer, vom Arzte, dem Richter der betreft'enden Provinz. 
vom Commisslr des Quartiers in der Hauptstadt, oder vom G0nfa
loniere der Gemeinde, je naeh der ZustAndigkeit bestAtiget wer-
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den. Die Aussteller dieser Certmcate sind fdr ihre Angaben ver
antwortlich. 

Uneheliche Kinder werden meistens den Drehladen über
geben. ReelamationeD werden nur gegenSehadloshaltunggewährt. 

Man sorgt für die männlichen Findlinge (Gettatelli) bis zum 
14., für die weibliehen bis zum 18. Lebensjahre. Die Tutel über 
die Findlinge ausserhalb der Anstalt wurde den Gonfalonieri der 
delegirten Gemeinden übertragen, sie wAhrt bei den Mädchen bis 
zum 25., bei Knaben bis zum 14. Jahre. 

Die männliehen Findlinge, die mit dem 14. Jahre sieh nicht 
erhalten können, gibt man in eine Arbeitsanstalt oder zum Mili
tär; die Mädehen aber in Arbeitsanstalten oder in Spitller als 
WirterinDen. Die Findlinge we~den alsobald Landammen über
geben. Parteien, welehe Findlinge bis zum Ende des Normal
alters verpllegen, erhalten eine Remuneration von 70 Lire. 

Sittliehe weibliche Findlinge erhalten ein Heiratsgut 
Parteien, welche Findlinge zurliekgeben wollen, mflssen diess 

2 Monate vorher der Findelanstalt anzeigen: Die .Anstalten haben 
das Recht, die Arbeitskräfte der Findlinge bis zum 25. Jahre an 
Lehrherren zu. verdingen. 

Die Findelhäuser. 

Toscana besitzt bei einer Population von 1.796,967 Ein
wohnern: 

16 Central-FindelhAuser, 
15 Hilfsanstalten und 
44 Depots, 

somit 75 Findlings-Asyle. 
In jedem der 16 Kreise (Cireondarii) Toscana's besteht eine 

Oentral-Findelanstalt. (A.Zueeagni-Orlandini: Rieerche statistiehe 
801 Granducato deI Toscan8, T. VI. in T. m., p. 273-560, Fi
renze, 1852.) 

1. Florenz (Spedale Centrale di S. Maria degli Inno
centi). Die Geschichte des Findelhauses von Florenz, dem grö88-
len von TOSC8n8, zerfallt in 3 Perioden: 

a) in die Periode während der republikanisehen Regierung, 
b) in die Periode während der Herrsehaft der Mediei und 
c) in die Periode während der Regierung der österreichisch

lothringisehen Dynastie. 
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a) Urspmglieh hatte Florenz ! Findlingsanstalten : (1) das 
Spedale di S. Gallo, und ß) das Spedale S. Maria in Via deDa I 

Seala. Beide wurden später mit dem heutigen Spedale degli In- I 

noeenti vereiniget. Das erste Findelhaus in Florenz soll im Jahre 
1218 erOft'net worden sein; neuere Geschi('htschreiber bezeich
nen das Jahr 1193; allein das Spedale vom Jahre 1193 war nach 
Giovanni Lami nur ein Pilgerhaus, aber kein Asyl fdr Find
linge. Die erste Erriehtung des Spedale di S. Gano (1218) ver
dankt man Giudalotto di Volto deU' Orco und dessen Gattin, die 
es später dem apostolischen Stuhle schenkten, der es unter den 
Schutz des Cardinals tT go, päpstlichen Gesandten in Toscana. 
stellte. Als im 13. Jahrhnnderte sich die Kindermorde in den 
Vorstädten mehrten, grflndete der Bo.rger Cione di Lapo Pol
lini (l313) das zweite Findelhaus in Florenz unter dem Namen 
S. Maria in Via del1a Seala (gegenwärtig das Kloster von 
S. Martino). 

Als aber bald auch diese zweite Anstalt niobt ausreiehte. I 

Bohlug Leonardo Brunidi, Geheimsehreiber der florentinisehen 
Republik (1421), im Palaste der Signori es vor, eine neue Findel
anstalt zu errichten, und sie mit den zwei bereits bestehenden zu 
vereinigen. (Das Sped. di S. GaUo wurde 1463, das Sped. Via 
della Scala 1568 aufgehoben.) Sein Vorschlag wurde angenom
men, und ihm die Errichtung des heutigenSpedale degli Innoeenti 
durch die Signoria unter Zustimmung des Gremiums (1' Arte di 
S. Maria) ilbertragen. Die Vorstände der Seidenzeugfabrikanten 
gaben 30,000 Goldgulden und kauften den Bauplatz. Im Jahre 
1444 wurde am 5. Februar der erste Findling aus der Dreb1ade 
genommen und Agata getauft. Die Gemeinde, das Kirchengut, 
die l' Arte di Por S. Maria, die Signoria und der W ohlthätigkeits
sinn der Btlrger, namentlich des Kaufmauns Piero Pacini, ver
mehrten ihre Einkilnfte. Die Päpste erklärten sie als eine kirch
liche Institution und hefreiten sie von den Abgaben an den päpst
liehen Stuhl (dem Quindennio und Quinquennio). 

b) Cosimo I. eumulirte das Vermögen der Spitäler di S.Ma
ria deUa Seala und S. Gimignano mii jenem des Spedale degli 
Innocenti, und schenkte den von FiesoIe bis zum Thore von 
S. Gallo liegenden Grund und den Grundeomplex der Maremma 
Gr08setana, sehlug ihr den Ertrag des Stempels auf Seidenwaa
ren, und die Taxe filr das Abwägen der Seide zu, und verlängerte 
die Functionen der Anstaltsvorstände auf Lebensdauer. 
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Unter Cosimo nI. wurden die öffentlichen AnklAger ver
pftichtet, alle unehelichen Schwangeren dem Magistrate anzuzei
gen, damit er sie fQr ihre Leibesfnlehte verantwortlich machen 
kOnnte. 

c) Nach dem Tode des Grossherzogs Giangastone stellte 
sieh der neuen Regierung eine Deputation vor, um Refo.rmen der 
Anstalt zu beantragen. Grossherzog Pietro Leopoldo befahl, 
dass die administrativen Gouvemements diese vornehmen sollten. 
Im Jahre 1786 wurden Reelamationen im Vergleichswege anbe
fohlen. Im Jahre 1789 wurde gestattet, dass die Kinder ehelicher, 
zum SAugen untauglicher Mdtter im Findelhause aufgesAugt wer
den durften. 

Im J. 1190 wurde die jlhrliche Vorlage des Aetiv- und Pas
siTBtaDdes, sowie der nöthigen Reformen anbefohlen und die An
astung der Patrimonialfonde verboten. Unter Ferdinand nI. 
(1790) wurde es bei einer Strafe von 200 Lire verboten, Zöglinge 
an andere Kostparteien abzugeben. 

Im J. 1792 beabsichtigte man neuerliche Reformen, anein 
politische Umwllzungen, die Ferdinand nöthigten, Toseana zu 
verlassen, vereitelten ihre Realisirung. Auch die Bourbon'sche 
Dynastie war dieser Anstalt hold. Maria Louise genehmigte 
mehrere Refo.rmen, welche die Gesetzsammlung vom 7. August 
1805 enthielt und dem gegenwlrtigen Verwaltungssysteme als 
Grundlage dient. 

Folgende sind ihre wichtigsten Punetationen: 
«) Die Findlinge dOrfen nur an gesunde Ammen gegebeD 

werden. 
~) Die Depothluser dllrfen nur von vermöglichen und mora

lischen Personen verwaltet werden. 
T) Bei einem Ammenmangel milssen die Findlinge an die 

Central-Findelanstalten gesendet werden. 
8) Die Pfarrer milssen die Bauern zur Uebemahme von Find

lingen ermuntem, und die Gutsherren ddrfen ihre Uebemahme 
nicht verweigern. 

a) Die Local-Inspection Ilber die Findlinge auf dem Lande 
steht den Ortspfarrem zu. 

C) Die Ammen können nach beendeter Slugung ihre Kind er 
mitnehmen. 

11) Die Heilungskosten filr Findlinge auf dem Lande tragen 
die Gemeinden. 
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~) Mütter, die ihre Kinder bei sieh stillen wollen, erhalten 
eine Remuneration. 

Als Toseana 1808 eine römische Provinz wurde, unterordnete 
man alle Wohlthätigkeitsanstalten (1196) den Municipalverwal
tungen. Ferdinand Ill. ernannte (1816) eine Commission zur 
Feststellung einer Verwaltungsnorm für simmtliehe W ohlthitig
keitsanstalten. 

Das "Spedale degli Innoeenti" zeichnet sieh durch seine 
Ausdehnung und die Pracht seiner Architectur ans. Als man die 
Ausbesserung dieses Gebiudes durch den Architecten L. Pasq ui 
1843 vornahm, führte man sie nach den ursprünglichen Zeieh
nungen Brunnellesco's aus, und vermehrte sie durchFreseoma
lereien Martellini's. Im J. 1816 wurde das Spital mit einer Ge
birabtheilung verbunden. Die Findelanstalt besteht auS 6 Seetio
nen. Die 1. Section gehört für Säuglinge; die 2. Seetion fdr Ent
wöhnte; die 3. Seetion für zurückkommende Findlinge; die 4. 
Section für Gebärende; die 5. und 6. Seetion fdr die Direction 
und Administration. 

a) In der 1. SectioD befindet sieh die Krippe, die Dreh
Jade, die Capelle, der Taufstein, die Wohnung der Oberhe bamme, 
der Ankleidungssaal für die Säuglinge, das Badezimmer, 2 Opa
rationszimmer, die Schlafsäle ftlr Säuglinge und das subalterne 
Personale, die Kleiderkammer , der Speisesaal und ein Corridor 
als Winterpromenoir. 

b) Die 2. Section besitzt einen Speisesaal für entwöhnte 
Kinder, einen Erholungscorridor und einen Schlafsaal fdr grössere 
Kinder. 

I c) Die 3. Section hat eine colossale Küche, eine Vorraths
kammer, ein Magazin für Brennmaterialien, einen Arbeitssaal, 
einen Balcon, einen provisorischen Arbeitssal für zut:ückgegebene 
oder von der Anstalt zurück berufene Zöglinge. . 

d) Die 4. Section besitzt eine Gebärabtheilung, einePrivat
Cspelle, ein pathologisches Wachsfiguren-Cabinet, ein Arbeits
zimmer, ein Badezimmer, ein Untersuchungszimmer, einen Saal 
für die Wöchnerinnen, einen Schlafsaal, Wohnungen für di e 
Hebammen, eine Vorrathskammer und einen Speisesaal. 

e) Die 5. Section besitzt einen Schlafsaal, einAuskleidungs
zimmer, einen Speisesaal, der auch für zeihteilig untergebrachte 
Knaben dient. 
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I) Die 6. SectioD. besteht aus den Loea1itAten tlr die Direc
tion, die Verwaltungsorgane , die Kanzlei, die Schneiderei, IIÜ' 
Vorrathskammer, das Ausstattungs-Bureau und daslmpfloeale. 

Die Grösse dieses Kreises, der nebst der Provinz von Mu
gello noch das Alpenland des Kirchenstaates .inse~Mt, macht 
die Erri('.btung von Hilfsanstalten und Findlings-Depots nMhig. 

lJl den transapenninischeo ThAlern der Romagna zAhlt man 
5 Hilfsaostalten (Spedaletti Succursuali) und 4 Depoa-Anstalten 
(Case di Deposito). In den Depots blei~n die Kinder ßQ.r wenige 
Tage, nach dereD Ablauf man sie in die uMn Hilfsautalten, 
und von diesen in die Central-Findelh~user dbertrAg$. 

Im Jahre 1852 war im Beginne des Jahres der Stand' der 
Findlinge im Hause 117, auf dem Lande 8625; zugewathsea sind 
im Laufe des Jahres 2166, somit war der GesaDllDtstand 10.907. 
Davon starben im Findelhause 228, auf dem Lande 806, also im 
Ganzen 1034. Den Eltern wurden 548 zurdckgegeben. Mit 
1. Jänner 1853 verblieben 9061. Unter diesen befanden sieh 
635 eheliche Kinder. 

Die Hilfsanstalten befinden sich: in I. Mondigliana, 
2. Galeata, 3. Premilcore, 4. Cann.ieee und 5. Bagno di BDmagna; 
die Depots in: 1. Rocta S. Cueiano, 2. Pala$zoolo, 3. Albergo 
di Rifredo und 4. Marradi. 

2. In Sie... (Spedale Centrale di S. Maria della 
Scala.) Diese Anstalt, Ul~prdnglith eine Pilgerberber~, be
stand schon im Jahre 832. Der Sehuhftieker Sorore di Pietro 
'ergrOsserte sie durch Sa~.ugen. Sie f6hrte den NIIUD der 
damaligen Hanptkirche; man nahm Kranke und Findlinge auf, 
und nach dem Tode Sorore's wurde dieses Institnt voa cJ.a 
Domherren der Hanptkirche verwaltet. Papst CölestinUli W. 
(1199) übertrug diese Function der Repnblik. Im Jahre 1602 
wurde das Stift für die Ammen und entwöhnten Kinder; im Jahre 
1815 das für die Säuglinge erbaut. 

Als Coriosum erwähnen wir, dass die reiche Familie der 
Salim beni, die 16 FamilienoberhAupter zAhlte und viele unehe
liche Kinder erzeugte, für diese (1338) eia Familien-Findel
hans errichtete. Diese Familie verwarf die Geheimhaltung der 
unehelichen Geburten, und liess an der Yordersehe dieses Ge
bändes folgende Iosrhrift anbringen: "Lo Spedale de Figlinoli 
Salimbeni anno Domini MCCLXXXX fatta quest' opera saorta. 
Ave Maria gratis pleoa Dominus tecum." 

BI,el.1'IDaelh. Bllropa' .. 21 
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Dieser Kreis hat eine Hilfsanstalt in Oo11e und 14 Depots, 
von denen die Findlinge in das Findelhaus von Siena transpor
tirt werden. 

Im Beginne des Jahres 1852 befanden sich in Verpflegung 
2264 Findlinge; der Zuwaclis betrug 535, die Gesammtzahl 
2799. Davon starben 1034. Zurdckgegeben wurden 21'7. Mit 
1. JAnner 1853 verblieben 2225. Unter diesen befanden sich 
54 eheliche Kinder. 

3. In QnlleU •• (Spedale Oentrale.) 
Vor der Errichtung des Findelhauses in Grossetto schickte 

man, gegen ein Pauschale jAhrlicher 70.000 Lire, die Findlinge 
nach Siena. 

Ferdinand I. grdndete dieses Findelhaus, und der GrOS8-
herzog P. Leopol.d vergrösserte es. 

Dieser Kreis hat 3 Depotanstalten, in Seansano, Arcidosso 
(mit einer Hilfsanstalt in Orbitello) und in Massa (mit der Hilfs
Anstalt in Oampillo). Die Anzahl der verpflegten Findlinge betrug 
(1852) 910, davon starben 83. Zurdckgegeben wurde ein Find
ling. 

4. In rtlL (Spedale Oentrale di S. Giorgio in Ponte.) 
Domenitlo, ein Mönch aus dem Kloster des h. Michael, liess fllr 
verlassene Kinder in der NAhe des Klosters ein Asyl errichten. 
Bei dem mit Ro bert von Neapel geschlossenen Frieden wurden 
die Pisaner verpflichtet ein Findelhaus zu bauen, das im Jahre 
1330 als Spedale de11a Pace eröffnet wurde. 

SpAter bildete sich (J. 1'7'76' aus demselben die gegenwär
tige Oentral-Findelanstalt. Die Anstalt nimmt die Findlinge aus 
den Drehladen des Spedale miserieordia in Livorno, Pietrasanta, 
Barga, Rosignano und Terricciola auf. 

Die Anzahl der verpflegten Findlinge betrug (1852) 3755, 
davon starben 201, und 13 wurden zurdckgegeben. 

5. In Laeea. (Spedale Oentrale.) 
Um die Mitte des 11. Jahrhunderts gab es in Lucca zwei 

Findelhäuser, das von S. Oaterina und S. Bllrtolomeo. Späte r 
wurden beide mit dem Stadt-Findelhause vereiniget. Die Anzahl 
der verpflegten Findlinge betrug (1852) 2489, davon starben 59. 

6. In PllteJL (Spedale Oentrale di S. Maria dei Ceppo.) 
Im 13. Jahrhunderte hatte Pistoja zwei Findlings-Asyle, eines 
bei der Porta della Brana, und das andere bei der Porta Luc
chese. Die erstere, von Mönchen geleitete Anstalt wurde 1396 
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geschlossen, und ftlr seine Zöglinge jährlich ein Panschale an 
das Spital S. Gregorio (deUa Misericordia) gezahlt. - Die letz
tere wurde zu Ende des 14. Jahrhundertes durch eine Schenkung 
Bonifacius IX. bereichert, aber imJahre 1789 mit dem hentigen 
Sped. centrale di S. Maria deI Ceppo vereiniget. Die' Anzahl ~er 
verpflegten Findlinge in dem letzteren betrug (1852) 14-02, davon 
starben 120 und 34 wurden zurflckgegeben. 

7. In 'r.t •. (Spedale Centrale della Misericordia.) 
Das Findelhaus von Prato wurde im 13. Jahrhunderte errichtet, 
es nimmt Kranke und Findlinge auf. Die Anzahl der verptlegten 
Findlinge betrug (1852) 471, davon starben 30 und 7 wurden 
reelamirt. 

8. In .1.I.te. (Spedale Centrale della Scala.) Man 
nannte diese Findelaustalt fnlher Spedale di S. Nicolo di Bari. 
Im Jahre 1786 befand es sich im Augustiner-Kloster unter dem 
Namen Spedale 'della Scala. Es ist ein Krankenhaus mit einer 
Abtheilung zur Unterkunft der Findlinge. Die Anzahl der ver
pflegten Findlinge betrug (1852) 349, davon starben 21 und 2 
wurden reclamirt. 

9. In '.Uer •••. (Spedale Centrale di S. Maria Mada
lena.) Schon zu Ende des 12. Jahrhunderts hatte Volterra das 
mit einem Findelhause vereinigte Spedale S. Maria Madalena, 
das an der Via nova, wo sich der Palast Lisci befinde t, lag. Die 
FiDdelanstalt nimmt 3 SAle des Hospitales ein. Die Anzahl der 
verptlegten Findlinge betrug (1852) 220, davon starben 13, recla
mirt warde ein Findling. 

10. In 11.lp •••. (Spedale Centrale.) Schon im Jahre 
1258 wurde hier ein SpeJale, das später mit dem Spedale della 
Scala von Siena vereinigt w.urde, errichtet. Im Jahre 1315 eröff
nete man ausserhalb der Porta di S. Giovanni das Findelhaus. 
lmJahre 1340 vermachten Ser Gano di Berto, und imJahre 1424 
Jaeopa, die Witwe des Nicoli di Musio, ihre Güter dieser Anstalt. 

Die Anzahl der verptlegten Findlinge betrug (1852) 174, 
davon starben B, reelamirt wurde ein Findling. 

11. In ••• te'.leI •••. (Spedale Centrale di S. Crist~ 
foro.) Ursprnnglich besass Montepuleiano nur ein Depot für 
Findlinge, das im Jahre 1747 zu einem Central-Findelhause um
gestaltet wurde. Die Anzahl der v ~rpflegten Findlinge betrug 
(1852) 403, davon starben 38. 
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11. In ....... (Spedale Oentr .. le della MiseriaordiL) 
Im 13. Jahrhundert bestanden in Oortolla mehrere Spitller, 118 I 

deren Vereiaigang das Sp. deIIa Miserioordia (1286) htmo~, 
das die Bruderachaft des S. Franeeseo administrine. Dieses 
Spital nannte man Spedale Kaggiore, das 1 U I bedeUend ver
gröalert wurde. Hier befindet sieh eine Findlings -AbtheüuB«. 
Die Anzahl der verptlegten FindliDge betrug (1852) 408, alOll 
starben 22. 

13. In ft"a. (Spedale Centrale di S. Maria della Mi
sericordia.) Dieses Spital dessen man schon im 14,. Jahrhun
derte Erwähnung getun, hat eine Abtheilung zur Aufnahme VOD 
Findlingen. Die Anzahl' der verptlegten Findlinge betrog (1852) 
122, davon starben 9. 

14,. In !re .... (Spedale Centrale di San Maria dei 
ponte.) Dieses Spital bestand schon im Jahre 1188. Ursprdnglieh 
wurden hier durch die Familiari und Oonversi Pilger und Kranke, 
spAter Findlinge verptlegt. Im 13. Jahrhunderte wurden ausser 
den Findlingen der Stadt, noch die von Casentino, Valdamo. I 

Val di Chiana und Senese aufgenommen. Die Anstalt bildet nDr 
eine Abtheilung des Krankenhauses. Die Anzahl der verptlegteD 
Findlinge betrug (1852) 1347, davon starben 116, reclamirt 
wurden 46. 

15 .. In 8epe ...... (Spedale OeBtr.ale deU. Misericor- I 

dia.) S.polCl!O hat in seinem Spitale 1line Abtheilnng BOr Auf
nahme von Findlingen. Die Anzahl der verp~n Find.üse be
trug (1862) 417, davon siarben 46. 

16. In ·P.ttetemll •• (Spedale Centrale.) Frßher seblckte 
man die Findlinge der Insel Elba in das Spital von Voltem, 
bis Grossherzog Leopold befahl, dass sie vorher ein Jahr 
auf der Insel gesäugt werden m6ssen. Nachdem Elba unter die 
französische Herrschaft kam, mussten seine Findlinge ftr immer , 
auf dei Insel verbleiben. Als Ferdinand m. zurftckkehrte, 
wurde hier eine Findelanstalt etablirt. Fflr Findlinge, die nieht 
untergebracht werden konnten, zahlte die Stadt aB die Findel
hAuser von Volterra und Pisa Vergiltnngen. Die ADI&hl der ver
ptlegteD Findlinge betrug (1862) 122, davoo starben 6. 
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Statistisches. 
a) Stand und Bewegung der in Tosoana's Findelanstalten 

im J. 1852 aufgenommenen Kinder. t) 

1. Stand der ausgesetzten Kinder: 
Brustkinder von I Tag bis zu I Jahr . • . . . . . . . . . .. 3.881 
Entwöhnte von 2-5 Jahren ........ , . . . . . . . . . .. 4.837 
Knaben "6-10,, .................... 2.116 
Mldchen "6-14,, . . . . . . . . . . . . .. ..... 3.477 
Knaben "1I-J6,, .................... '3.072 
MAdchen ,,15-25., " ................. 3.307 
PensionAre verschiedenen Alters. . . . .. .......... 487 

Summa ... 21.177 
WAhrend des Jahres in die Kost abgegebene Kinder. 5.178 
Gesammtsnmme aller verpflegten Findlinge ........ 26.355 

2. Bewegung der Findlinge: 
Gestorben: Brustkinder von I Tag bis I Jahr. .. . .. 1.528 

Entwöhnte von 2-5 Jahren. . . . . . . . . . . 494 
Knabea "6-10,,........... 9 
1fAdehen ,,6-U" . . . • . . . . . . . 28 
PensioaAre "11-25,, • . . . . . . . . . . 13 

Summa. .• 2.072 
Zunlckgegeben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 
Im Normalalter Entlassene oder Verheiratete ....... 1.962 

---:--::= Gesammtsumme des Abganges . . . . . . . . . .. ...... 4.872 
Verblieben mit Ende des Jahres: 21.486. 

3. Stand und Bewegung der eheliehen Kinder . 
. Bestand mit Beginn des Jahres . . . . . . . . . . .. 385 
Aufgenommen wAhrend des Jahres ........ , 460 
Gesammtsumme der verpflegten . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 845 
Gestorben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tl 
Zorftekgegeben ......................... 395 
Gesammtsumme des Abganges ................... 466 
Verblieben mit Ende des Jahres ...... , .... 379. 
6) Da im Laufe des Deeenniums von 1843-1852 die Zahl der 

Geburten 590.691, jene der unehelichen Kinder 40.927 betrug, 
80 kam 1 Aussetzung auf 14 Geburten. 

I) Seit dieser Zeit wurden keine weiteren Berichte ver6'entHeht. 
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c) Da mit Ende des Jahres 1852 die Zahl der Findlinge sieb 
auf 21.486, und jene der Population sich auf 1.778.021 Einwoh
ner belief, so kam 1 Findling auf 83 Einwohner. 

d) Da vom J. 1843-1852 an 549.764 eheliche Geburten, 
und von 1 Tag bis 5 Jahren 180.752 Todtenfälle vorkamen, 80 

betrug das Verhältniss der Mortalität zur Gesammtsumme des 
Standes und der Geburten fdr die 1. Altersclasse 14'n - für die 
2. Altersclasse 10'16' 

e) Da vom J. 1843-1852 an 40.927 Findlinge aufgenom
men wurden, und davon vom 1. Tag bis 1 Jahr 14.344, von 2-5 
Jahre an 4.461 starben, so betrug das Verhältniss der Mortalität 
zur Gesammtsumme des Standes und der Aufgenommenen für die 
erste Altersclll,sse 30'11 - für die 2. Altersclasse a.ber 9 .••. 

I) Durchschnittliches Sterblichkeitsverhiltniss zwischen den 
ehelichen und Findelkindern von 1843-1852 pr. Jahr: 

*) Von 43.112 ehelichen Kindern von 1 Tag bis J Jahr star
ben 10.610, folglich war das ProcentualverhAltniss 24 .• ,. 
Von 134.414 ehelichen Kindern von 2-5 Jahren starben 
7.464, folglich war das Procentualverhältniss 5 .... 

**) Von 3.098 Findlingen von 1 Tag bis 1 Jahr starben 
1.434, folglich war das Procentualverhiltniss 46'1.' Von 
4.022 Findlingen von 2-5 Jahren starben 446, folglich 
war das Procentual-Verhältniss 11'08' 

Die Zahl der unehelichen Geburten betrug im J. 1852 
3.~65. 

g) Einnahmen und Auslagen im Jahre 1852: 

Das Patrimonial-Oapital betrug ........ L. 10.356.398. 4-•• 
Die Einnahmen der Findelhäuser betrugen" 780.126.17 .• 
Die Auslagen fdr die Findlinge betrugen." 1.570.526. J 7 .• 
Die-Auslagen fdr die ehelichen Kinder ... " 39.638. I 
Der Verlust-Oonto betrug ..... _ . . . . . . . " 824.953.12., 
Die Beisteuern betrugen .............. " 851.924. 5'1 
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A) Die Kostgelder, Kleiderbeiträge und die Erhal
tung eines Findlings betrugen: 

..: r ~~ ~ -= .. ~.; 
CI) 

~~ .., ~ .. ~ Alt e r -;. ~~ lBe!·-.. = 
~~ ~=~ QO 

~):l CiII C1)'-.... e.orz. 
Lire Lire Lire 

für's 1. Jahr 9 14 122 

'" " 2. " 5 8 88 

Für " 3. " 5 8 88 

" 4. " 5 8 88 
Knaben 

" 5. .. 5 8 88 

und " 8. " 3 12 48 

" 7. " 3 12 48 
llAdehen .. 8. " 3 12 48 

• 
" 9. " 3 12 48 

.. 10. " 3 12 48 

{ 
.. 11. " 1 - 12 

F1lr 12. 1 12 .. .. -
MAdehen " 13. " 1 - 12 

» 14. " 1 - 12 

Gesammtauslagen flir einen Knaben vom 

1. bis 10. Jahre ............... 528 98 828 

Gesammtauslagen fdr ein MAIlehen vom 

1. bis 14. Jahre .............. 576 98 874 

Die Kostparteien erhalten bei der Uebemahme eines find
lings ein vollkommenes Wickelzeug (corredino), d. i. eine Aus
staffirong von Wäsche, Windeln und Leinwand. 
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xm.-XVI. Kirchenstaat, Parma, 
Piacenza, Itodena. 

J. Der Kirchenstaat. 

Die Findelanstalten des Kirchenstaates stehen, wie in dem 
übrigen Italien, unter der unmittelbaren Leitung der Gouverne:
ments, die den Theil der Ausgaben für sie bestreiten, der dur(~h 
die bestehenden Fonds nicht gedeckt werden kann. Seit dem 15. 
Jahrhunderte haben die administrativen Normen dieser Anstalt 
keine Abänderung erlitten, es herrscht noch heute die nämliche 
Reg~lmässigkeit des Dienstes, dieselbe Munificenz bei der Hilfe
leistung, dieselbe Grossartigkeit im Institutionellen. Der Kirchen
staat hat 4 Findelhäuser: zu Rom, Viterbo, Narni und Bologna, 
und eine Findlings-Oolonie in Monte Romano. 

1. Die Findelanstalt von Rom. Papst Innocenz 111., 
überrascht von den Erfolgen des Hospitales in Montpellier (1180), 
\)erief dessen Grander, den Grossmeister des Ordens vom heil. 
Geist, Gui do, um ihm in Rom (1204) die Einrichtung des Hospi
tales "di Santa Maria in Sassia" zu übertragen. 

Dieses Hospital, ursprünglich eine Kirche, wurde (7 J 5) von 
Ina, einer sächsischen Königin, unter dem Namen "Santa Maria 
in Sassia" gegründet. Als im J. 718 ihr Gatte nach Rom kam, 
verband er mit der Kirche ein Hospital für AUSSätzige seiner Na
tion, und hinterlegte zu dessen Erhaltung eine bedeutende Dota
tion. - König Offa (roi des Merciens) vermehrte diese Dotation. 
- Im J. 817 verzehrte ein Brand einen Theil dieses Gebiudes. 
Dieser Brand soll durch ejne vom Papste Pascal I. angeord
nete Procession, bei welcher das Bildniss der Gottesmutter 
herumgetragen wurde, gelöscht worden sein. Nachdem ein spä
terer Brand dieses Gebäude zum zweiten Male zerstörte, Hess es 
Papst Leo IV. neu aufbauen. Durch Innocenz IIl. erhielt die 
Anstalt (1198) einen grossen Zubau, mehrere Privilegien, Reve
nuen und Liegenschaften. Dieser Kirchenfürst, benachrichtigt, 
dass täglich Kinder in die Tiber geworfen wurden, verordnete, 
dass das Hospiz ausschliesslich zur Aufnahme verlassener Kinder 
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"ferwendet weN.n sollte. Das in diesem Gebände beftDdliebe 
FrescogemAlde, das den Papst dar$ellt, wie ihm von allen Seiten 
kleine Kinder zug~tragen werden, zeigte seine Bestimmung an. 
Als (1471) das GebAnde baußllig wurde, liess es Sixtus IV. mit 
einer Pracht neu aufbauen, die heute noch die Bewunderung sei
ner Besucher he"orrnft. 

Dieses Gebiude enthAlt mehrere Corps de logis, mit einem 
der ganzen LAnge des Gebäudes nach hinlaufenden Rieflensaal, 
der 1000 Betten fasst. An der Seite dieses Hauptsaales liegt ein 
Corridor mit 200 Betten.. Bier befinden sich noch mehrere Kran
ke1l8Ale fOr Priester und Edelleute mit je 4 Betten; Abth811nngen 
ftlr Irl'lliDnige und mit aDsteekenden Krankheiten Behaftete. In 
ei.em n\ckwärts gelegenen Tracte befinden sieh Sile zur Slugong 
der Kinder. Die Aufnahme der Kinder wurde durch eine Dreh
lade. die unter Sixtus IV. bestand, vermittelt. In der NAhe di6-
ser SAle befindet sich eine Abtheilung zur Aufnahme der mit dem 
3. Lebensjahre auswärtigen Ammen zunlckgenommenen Kuben. 
Man verpilegt hier 500 Knaben so lange, bis sie in eiDe Lehre ~ 
geben werden können. In einer gleichartigen Abtheilung werden 
500 Mädchen so lange verpAegt, bis sie den Schleier nehm81l 
oder heiraten, in welchem Falle sie eiM Mitgift von 50 Thalem 
erhalteJl. 

Die Zöglinge stehen unter der Leitung von Religiosea. Cl~ 
me ns YIII. machte einen letzten Zubau (1660), der in einer 
Kirche bestand, die der heiligen Theresia gewidmet wurde. A1s 
Gommandeur fungirt ein Prälat, der vom Papste eraaant wird. 
Der Commancleur, dieAerzte, Chirurgen und das übrige Penoule 
bewohnen eine eigene Abtheilung. In diese mit einer Matratze 
versehene Drehlade können Kinder auch am hellen T.age ni~ 
dergelegt werden, da es bei körperlichen Strafen verboten ist. 
über diese "Kinder und ihre Depositare Nachforschungen anzu
stellen. In dieser Anstalt werden auch die in dem GebArhause 
"San Roooo" geborenen Kinder, jene der Stadt Rom, der Provin
zen Sahina, Maritima, der Campagna, ja selbst mehrere aus dem 
Königreiche Neapel von 50-70 römischen Miglien her, aufg~ 
nommen. 

Unter der französischen Verwaltung wurden jährlich fiber 
1000 XiI •• r aufgeuommen. Gegen'WArtig betragen die Aufnah
lII8Il ~500~"·nnd die GeeamJnwahl aller verpftegten Kinder 1'M 
Jahr bei 2000. Befinden sich unter den aufgenommene. Kindern 

Digltized byGoogle 



eheliehe, deren.Eltern ausgemittelt werden k6BDen, 80 gibt lD8D 

sie ihnen zurdek. Es werden mehr Knaben als Mldchen reela
mirt. Man hilt 50 Ammen fdr den Hausdienst. Die Kinder gibt 
man alsobald an Ammen auf das Land. Die Ledammen erhalten 
fdr die ersten ) 4 Monate per Monat 1 Scudo, von da ab 60 Ba
joechi. Fdr Knaben wird nach dem 12., Cdr Mldchen nach dem 
10. Jahre kein Kostgeld bezahlt. Die Zahl der Aufnahmen hat in 
den letzten 20 Jahren abgenommen. Unter 13 aufgenommenen 
Kindern befindet sich ein eheliches Kind. FIiiher wurden die 
Knaben bis zum 12. Jahre im Hause erzogen und daon nach 
" Monte Rom&Do", einer Kinder-Oolonie, gesendet, wo m&Il sie be
schlftigte. Jebt gibt man sie zu Landwirthen, damit sie in der 
Agriculmr unterwiesen werden. Zöglinge, die sich zu dieser Be
schAftigung nicht bequemen, schickt mau ia die Anstalt von Vi
terbo, oder in die Oasa d'industria, wo sie in einem Handwerke 
unterrichtet werden. 

Die MAdchen kommen nach dem 10. Lebensjahre in ein Con
servatorio, das ihrer 600 beherbergt, wo sie in weiblichen Arbei
ten abgerichtet werden. Dieses Oonservatorio stattet jAhrlich bei 
SO Mädchen aus. Die den Schleier nehmen, werden lebensläng
lich von der Anstalt erhalten. Der "Monte Romano" ist eine 
Ackerbao-Oolonie. Es beswd zu Oornetto, auf der Strasse von 
Rom nach Viterbo, eine grosse sumpfige FlAche, die wegen ihres 
schlechten Bodens keinen agricolen Werth hatte. Pius VI. sen
dete eine Anzahl Findlinge mit einem Oolonisationspersonale hin, 
um sie bebauuugsflhig zu macheu. Es befanden sich hier &D 900 
Findlinge, durch deren ThAtigkeit der Boden so coltivirt wurde, 
dass er dem erträglichsten angereiht zu werden verdient. 

2. Die Findelanstalt von Bologna. Diese beswd schon 
zu Ende des 13. Jahrhunderts. Vom Jahre 1297-1450 swd die 
Anstalt unter der Leitung von Benedictinern. Nach Aufhebung 
ihres Klosters transCerirte man die Anstalt in das nahegelegene 
S. Procolo. Später wurde das Spedale maggiore mit jenem di S. 
Maria della OaritA, und noch spiter mit jenem dei SS. Sinesio e 
Teopompo vereinigt. In diese Anstalt werden jihrlich cirea 250 
Findlinge der DiOcese von Bologna aufgenommen. 

3. u. 4. Die Findelanstalten von Narni uad Viterbo 
smd klein; die Zahl der Aufnahmen in jeder einzelnen weebaelt 
nischen 2-300. 
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Rom hat 3 Waisenhlussr, in denen aaah virMene Kin-
der aufgenommen werden, als: 

(1,) Pia Casa in S. Maria in Acquino, 
h) S. Anna de Falegnami, 
c) Commissione per gli orfani deI Oolera, unter der Präsi

dentschaft des Genera.1-Vica.rs. 
Das in Rom befindliche GebArhaus ftlhrt den Namen "San 

Roeeo". 

ß. Bas Benogthum 'ar ... 

Im J. 1201 wurde von dem Barger Tanzi in der NAhe des 
SpedaJe della Misericordia ein Findelhaus in Parma gegrtlndet. 
Im J. 1805 wurden die Findlinge in dem weit gesOnderen' Con
ventsgebAude der Clarisse di S. Anna aUe Capuceine deI Ca&tello 
UDtergebracht. Seit dem Jahre 1815 befindet sich die Findelan
stalt in dem Monasterio delle grazie, in dem auch Frauen, die 
das Geheimniss ihrer Geburt bewahrt wissen wollen, Unterkunft 
finden. Die Anstalt hat eine Drehlade und nimmt die ausgesetz
ten Kinder von Parma und Guastalla auf. Man halt Ammen ftr 
den Hausdienst. Die Ges&mmtzahl der per Jahr von dieser Anstalt 
verpflegten Kinder entziffert sich auf 1600. Zöglinge, die keine 
Lust für Agricoltur haben, werden in dem Ospizio delle Am in 
Handwerken unterrichtet. 

Die Midehen erhalten bei ihrer Verheiratung eine Ausstat
tung von 1) 6 Fr. 54 Ct. 

Auf 100 Geburten entfallen 6 Findlinge. 

m. Piacenza. 

In Piaceoza wurde im J. 1573 ein Asyl f11r Findlinge durch 
den frommen Eifer der Religi08i Somaschi nach sehr kleinen Di
mensionen errichtet. Die Anstalt versorgt ca. 200 Findlinge. 

-IV. IINeDL 

Du Herzogtbum Modena hat 2 Findelanstalten, die eine (1,) 
in Modens., die andere b) in Reggio. 

.~ 
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4) Die ri.d.laDBtah in Modena (Oa8a ii Dio ed uffi
zio per gli esposti) nimmt ausgesetzte 1IDd uneheliche Kinder 
armer Eltern auf. Die Gesammtzahl der verp8epm KiDder be
trAgt jährlich circa 600. In dem OrfanotrofioBernardino und Ospe
daJe civile e Casa di Rioovero werden eheliche und IlJleheliche 
grOssere Kinder aufgenommen. Im el8teren leisten die SoreUe 
della Carit& und 4 Priester Dienste, 2 auf den KDaben-, 2 auf den 
Midcben-AbtheilungeD. Die ADStalt delle veDti orfani di S. Cate
rina Dimmt Waisen auf. 

b) Die Findelaas*ah na Reggio pde*- am Ende des 
15. Jahrhunderts die MunicipalitAt. Als im J. 1513 die Vorsieher 
dieser Aastalt (BeDedietiner) ihr Kloster {di S. Proapero} yerlies
seD,und in das Specla1e di S. Pietro abersiedeUen, wnrde auch 
das FiDdelhaDS ia dem letzteren untergebraeht. Zar Zeit des ita
lienischen Königreiches wurde es uaeb S. Maüeo verlebt. Heaog 
Frau IV. Obertrug die Leitung des Spitales, das uw ihm witr 
der ia ein anderes Gebäude verlegt wurde, du Jesuiten. Reggio 
hat eiDe Waisenanstalt (albelgo-orfano - mendieanti), wul 
ein Provinzial-Inspeciorat fdr die Impfung. Die Anstalt verpAegt 
per Jahr circa J 80-200 Findlinge. 

Digltized byGoogle 



: I : = : 
01. 'cÖ" 

333 

: 
ai 

J 

Digltized byGoogle 



Dlgltlzed by Goog I e 



Ueber 

das Findelwesen jener Linder., 
die 

keine Findelhäuser 
besitzen. 
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o_r .Ie Z.sti.de .er '11.U.ge, .er verJuBe.e8 I •• 

• er •• ellelle.el II •• er, I •• jeler .... er, die 
kel.e nlde' ••• ser _1&Iel. 

Fast alle protestantischen und selbst einige katholische 
Staaten Europa's besitzen keine Findelhäuser. Diese Staaten 
besorgen die Erziehung und Erhaltung obgedachter Kinder nach 
den Principien des protestantischen (germanischen) FiDdlings
Versorgongs-Systemes. Unter diese Staaten gehören: 

A) Die norddeutschen Bundesstaaten. 
B) Die sdddeutschen Bundesstaaten, mit Ausnahme 

Oesterreichs. 

0) Das Königreich Norwegen. 

D) Das Königreich der Niederlande. 

E) Die Schweiz. 

F) Das tdrkische Kaiserreich (mit den Fürstenthü
mem Moldau. Walachei und Serbien) und 

G) Montenegro. 

In den einzelnen Städten der so eben angegebenen Staaten 
haben vordem Findelhäuser bestanden, wie in Maillz, Kassel, 
Koblenz, Genf, Berlin, Miinchen, Nilrnberg, Trier, Lübeck,IIaIU
burg u. s. w., aber sie wurden nach der Reformation entweder 
gänzlich beseitiget, oder in Waisenhäuser umgestaltet. Aller
dingR werden wir unter diesen Staaten auf Anstalten treffen, die 
man noe.h jetzt mit dem Namen Findelhäuser belegt, wie in ~llI'h
sen u. a. m., aher diesen Anstalten fehlt der Orundchnrar.ter 
dieser Institute. 

I>a man sich über die Zustände obiger Kinder-Kategoril'n 
nur durch die Kenntniss der Gesetzgebungen (I er \·erschietll·nen 
Länder ein richtiges Bild entwl'rfen kann, waren wir gtlni.
tbiget, dieselben, in so fern sie aof I1n~ere Abhandlung Einflus!! 
nehmen, mitzutheilen. 

.IC." ftMlolll. BliropII'" 22 
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Die norddeutschen Bundesstaaten. 
Wir ~n die B"reillng der ZUUnde tler.obigen 

Kinder- Kategorien .in den norddeutschen BUD~taaten mit dem 
Königreiche Preussen, weil dessen Versorgungssystem, seine 
civil- und strafrechtlichen Bestimmungen bezdglich der Kinder, 
ihrer Eltern und auf sie Einfluss nehmender dritter Personen 
auch ftr die fibrigen Stuten musgebend sind. Wir waren be
mdht, aberall die anf unsere SpecialitAt Bezug nehmenden stati
stiSC'hea Daten, in 80 fern welche aufzufindelI möglieh waren, 
mitzutheilen, mftssen es aber sehY bedauern, dass einzelne der
selben dber die ZustAnde der Findlinge und uneheliehe. Kinder, 
besonders jene über deren Nativitäts- und Mortalitäts-VerhAlt
nisse, als nicht bestehend, bei einzelnen Staaten ftbergangen 
werden mussten. 

J. Pre088 ea. 

Preussen, dessen Bevölkerung zu a/, den Protestanten der 
unirten evangelischen Kirehe angehört, besitzt keine FindelhAu
sero Zur Versorgung der Findlinge u. s. w. werden in erster Linie 
die Verpflichteten nach einer bestimmten Reihenfolge, d. i. 
die Mutter des Kindes, der Vater des Kindes, die Eltern der 
Mutter und zuletzt jene des Vaters angehalten. - Kennt man die 
Eltern dieser Kinder nicht, so sucht man sie auszumitteln nnd 
verpftegt inzwis<"hen die Kinder auf Kosten der Zuständigkeits
Gemeinde. - KOnnen die ~ekannten oder ausfindig gemachten 
Verpftichteten die Kinder nicht versorgen, so müssen in zweiter 
Linie die Gemeinden, resp. deren Armenverbände, diese Ver
pfliehtung übernehmen. Reiehen die Gemeindefonde zur Erfdllung 
dieser Pflieht nicht aus, so QUt in dritter Linie diese auf die 
Stiftsfonde, die auf eine solehe Versorgung hindeuten, oder 
auf jene der wohlthitigen Corporationen. Erst wenn alle 
diese InstaDzen als unzureiehend befunden werden, ftbemimmt 
in letzter Linie der Staat deren Obsorge, und fdbrt sie entweder 
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in WaisenhäUSerD:, odet durch ihre Abgabe an Kostpar
teien dnrch. 

Bevor aber die gänzliche Uebernahme dieser Verpflichtun
gen durch die Gemeiuden oder durch die Regierung Platz greift, 
versuchen beide die Mdtter unter dem Versprechen 'monatlicher 
Unterstdtzungen zur SelbBtdbernahme ihrer Kinder zu bewegen, 
ein Versuch, der in der Mehrzahl der Fälle gelingt, und erheb
liche moralische nnd pecuniäre Vortheile erzielt. Diese angebo
tenen Unterstützungen haben mit dem französischen "Secours 
aUI filles-meres" eine grosse Analogie. 

Man hat seit Friedrich Wilhelm, dem grossen Churfür
steu, öfters die Errichtung von Findelhäusern vorgeschlagen, aber 
die Regierung hat diese Projecte jederzeit zurückgewiesen. Auch 
schon in frdherer Zeit, als diese Länder noch unter der Regie
rung der geistlichen Churfftl'sten von Köln, Trier und Mainz; 
dann der Bischöfe von Mainz und Paderbom gestanden, hat man 
die FindelhAuser desavouirt. 

In den Gebärhäusem Preussens, die als Hebammen-Unter
richtsanstalten und als Kliniken für die 6 Universitäten dienen, 
werden Mädchen zur Entbindung aufgenommen, die dort einen 
3wöchentlichen Ammendienst leisten. Ein Theil der Ausgaben 
dieser Anstalten wird dadurch gedeckt, dass man bei der Taufe 
eines ehelichen Kindes eine Abgabe von 5-15 Sgr. an den 
Geistlichen entrichten muss, welcher sie an die Casse des Hebam
men-Institutes abfdhrt. 

Ueber die Versorgung der Findlinge und unehelichen Kin
der besteht in Preussen ein Gesetz vom 31. December 1842 
"Ueber die Verpflichtung zur Armenpflege." - Im 
5.24 dieser Verordnung heisst es: "Für Findelkinder hat bis 
dahin, dass deren Vater oder Mutter ausgemittelt ist, der Land
Armenverband zu sorgen." Dieset'Verband umfasst nach Um
ständen eine oder mehrere Gemeinden. 

Ausserdem bestehen unter dem Titel: "Von den Armen
Anstalten und anderen milden Stiftungen" (Tit. 19, 
SI. 1-99) noch folgende gesetzliche Bestimmungen: 

§. 1. Die Verpflichtung der Fürsorge für einen Armen, wenn 
dazu kein Anderer (Verwandte, Dienstherrschaft, Stiftung 
u. s. w.) verpflichtet und vermögend ist, obliegt: 

11-
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I. den örtlichen Armenverbänden , d. i. 
a) den Gemeinden oder 
b) den Gutsherrschaften. 

§. 9. Ist keine Gemeinde oder Gutsherrschaft, d. i. kein örtlicher 
Armenverband, vorhanden, welchem die Fürsorge fl1r den 
Verarmten obliegt, so ist diese Fürsorge eine Provinzial
Last , welche 

11. von den Land-ArmenverbAnden getragen wird. 

§. 22. Für die unehelichen Kinder haben die Armenver
bände zu sorgen. 

§.24. Für die Findelkinder hat bis dahin, dass deren Vater 
oder Mutter ausgemittelt ist, der Land-Armenverband 
zu sorgen. I) 

In den Städten, wo sich Waisenhäuser befinden, werden 
aueh die Findlinge in denselben untergebracht. Das Königreich 
Preussen besitzt 120 Waisenhäuser, von denen sich in eiBzemen 
Städten mehrere befinden; unter die vorzüglichsten gehören: 
Berlin (5), Potsdam, Neuzelle, Stargard, Magdeburg, Halber
stadt, Erfurt, Naumuurg, Halle, Breslau, Bunzlau, Königsberg, 
Danzig, Elbing, Münster, Köln, Trier u. s. w. 

Ob die Kosten für einen Findling die Gemeinde tragen muss, 
hängt davon ab, ob ihre Waisenanstalten Gemeinde- oder 
Stiftungsanstalten sind. Die letzteren sind in ihren Mitteln 
meistens sehr beschränkt. In den Gemeinden, wo es keine Wai
senhäuser gibt, werden die Findlinge in den Armenhäusern 
oder bei Kostparteien auf Kosten der Gemeinde unterge
bracht. Aber auch dort, wo Waisenhäuser bestehen, werden 
diese Kinder oft aus räumlichen, moralischen und ökonomischen 
Rücksichten bis zum schulfähigen Alter in ausseranstaltliehe 
Pflege gegeben. 

Das Friedrich-Waisenhaus in Berlin, das grösste in 
Preussen, verpftegte im Janre 1856 bei 1813 Kinder, nämlich 
400 im Hause (darunter nur 6 Findlinge), - 1015 in Berlin und 
dessen Vorstädten, - 398 in 126 entlegenen Ortschaften. - Die 
Erhaltung eines Kindes im Hause kostete jährlich 80 Thaler, 
jene eines Kindes ausser der Anstalt 34 Thlr. pr. Jahr. 

Die in die Pftege gegebenen Kinder werden von den Wai-

') Adam F lantz, der prell8sische Staat. 2 Thle. Qued1inburg, 1855. 
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sen\'Uern, die Mitglieder der Arm8D-Commissionen sind, und 
von der Waisen-Direction dberwac}lt. Die Waisenväter wer
den von wohlthätigen Frauen- Waisen-Vereinen in dem 
Amte der WaiseD11berwachung untersto.tzt. Nach der Coofirma.
hon werden die Zöglinge im 15. Lebensjahre entlassen; die Kna
ben bei Handwerkern oder Bauersleuten, die Mädchen in soliden 
Haushaltungen untergebracht, oder ihren Eltern zuriickgegeben. 
Werden die Eltern von Findlingen ausfindig gemacht, so werden 
sie zur Zahlung der Erh&ltungskosten verhahen. - Die Sterb
lichkeit der Kinder im Waisenhause stellte sich auf 1 'I. : 100; 
jene der Pftegekinder auf 21/. : 100. 

Berlin besitzt ausser dem Friedrichs-Waisenhause noch 4 
analoge Anstalten, als: die Stiftungen Louise, Schindler, 
Kormesser und das französische Waisenhaus. 

Da die civil- und strafrechtlichen Bestimmungen in den 
protestantischen Ländern einen so grossen Einftuss auf die Ver
hdtung der Verfdhrungen, der Verlassungen der Geschwächten, 
der Frnchtabtreibungen, der Aussetzungen, der Kindermorde 
ausQben, so glaubten wir dieselben nicht dbergehen zu sollen. 

In Preussen hat man 3 Rechtsbezirke zu unterscheiden, als: 
a) den Bezirk des allgemeinen Landrechtes, d. i. die 

ganze Monarchie, mit Ausschluss der Bezirke b und Ci 

b) den Bezirk des französischen Rechtes, d. i. den Ge
richts-Bezirk des Appellationshofes zu Köln; 

c) den Bezirk des gemeinen deutschen Rechtes, d. i. 
Neupommem, Rdgen und den Gerichtsbezirk des Justizsenates zu 
Ehrenbreitstein. 

Der Rechtsunterschied in diesen Bezirken bezieht sich nur 
auf das Civilrecht, das im 1. Bezirke a durch das allgemeine 
Landrecht; im rheinischen Bezirke b durch das rheinische Civil
Gesetzbuch bestimmt ist. Die Grundlagen des gemeinen deutschen 
Rechtes bilden die römischen Gesetzbücher (Pandecten und Codex). 

04) Von den civilrechtlichen Bestimmungen, die auf 
die Findlinge, unehelichen Kinder und deren Eltern 

Bezug haben. 

4) Allgemeines Landrecht. - Das allgemeine Landrecht 
enthAlt sub Thl. 11, Tit. 1, Absehn. 11; und Thl. 11, 
Tit. 2, Abschn. 9 folgende Bestimmungen: 
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§. l. Eine Frauensperson, welche l. dureh Nothzucht, oder 
2. im bewusstlosen oder willenslosen Zustande geschwAn
gert wurde, oder 3. zur Gestattung des Beischlafes durch 
Vorspiegelung einer vollzogenen Trauung, oder Erregung 
eines anderen lrrthumes, in welchem sie den Beischlaf 
fGr ei nen ehelichen halten musste, verleitet und ge
schwAngert worden, ist zu erlangen berechtiget, dass ihr 
das im allg. Landrechte (Th. 11, Tit. 1,5.785 et seqq.) vor
geschriebene höchste Mass der Abfindung zugespro
eheu werde. Der Gesc,hwAngerten bleibt der Anspmch auch 
dann, weun ein Ehehindemiss vorhanden ist, oder wenn sie 
die Einsegnung der Ehe verweigert. 

5. 2. Eine während des Brautstandes von ihrem Verlobten ge
schwängerte Person ist, wenn ihr die Ehe verweigert wird. 
zu erlangen berechtiget, dass ihr eine nach den BestimmDD
gen der ~5. 786, 808 Thl. lJ, Tit. 1 des allgemeinen Land
rechtes abzumessende Abfindung oder Verpftegnng 
zugesprochen wird. 

S. 4. Wird einer währenu des Brautstandes von ihrem Verlobten 
geschWängerten Frauensperson die Ehe verweigert, und 
ist der GeschWängerten zur Zeit des Beischlafes das Ehe
hinderniss bekannt gewesen, so kann sie auf die 
im 5. 2 bestimmte Entschädigung keinen Anspruch 
machen. 

S.5 Die Geschwängerte verliert den Anspruch auf die S. 1 
bestimmte Entschädigung: 

a) wenn sie bis zur Weigerung des Schwingerers, die 
Ehe einzugehen, einer Handlung sich schuldig macht, 
welche eine Ehescheidung begründet; oder 

h) wenn sie sich weigert, die Ehe mit demSchwingerer zu 
vollziehen. Eine solche Weigerung hat jedoch den Ver
lust des Anspruches auf Entschädigung nicht zur Folge, 
wenn vor der von ihr erklärten Weigerung der SchWAn
gerer sich einer Handlung schuldig macht, welche eine 
Ehescheidung begründet. 

§. 6. Die Bestimmung des §. 2 findet auch auf den Fall Anwen
dung, wenn ein unbescholtenes MAdchen zwischen ihrem 
14.-16. Lebensjahre zum Beischlaf verfGhrt und geachWAn
gert worden ist. 
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Der Geschwängerten bleibt der Anspruoh auf Entschä
digung aurh dann, wenn ein Ehehinderniss vorhanden ist, 
oder wenn sie die Eingehung der Ehe mit dem Schwän
gerer verweigert. 

~. 7. Wenn nach den Bestimmungen der ~~. 1, 2 und 6 ein An
spruch der Gesehwängerten an den Schwängerer stattfindet, 
so können noch ausserdem Niederkunfts- und Tauf
kosten. ferner 6wöchentliche, dem Stande der Geschwän
gerten angemessene Verptlegung, so wie a.uch andere durch 
die Schwangerschaft oder durch das Wochenbett herbei
geführte unvermeidliche Kosten von demSchwängerer gefor
dert werden. 

's. 8. Ausser den Fällen der SS. I, 2 und 6 haben ausserehelich' 
Geschwängerte gegen den Schwängerer nur auf den Ersatz 
der im S. 7 bezeichneten Kosten Anspruch. 

I· 9. Unverheiratete können auf die in den SI. 1-7 bestimmten 
Entschädigungen keinen Anspruch maehen, wenn die 
Geschwängerte: 

1. während der Conceptionszeit (~. 15) mit mehreren 
Mannspersonen den Beischlaf vollzogen hat; oder 

2. eiDe in gesohlechtlicher Beziehung bescholtene Person 
ist, insbesondere wenn sie 

a) fßr die Gestattung des Beischlafes Bezahlung im Gelde 
oder in Geschenken angenommen hat; oder 

b) wegen unzßehtigen Lebenswandels beruchtiget ist; oder 
c) schon früher ausser der Ehe· von einem anderen als 

dem als Erzeuger des Kindes bezeichneten Mann ge
schwängert worden ist; oder 

d) wenn sie sich früher eines Ehebruches schuldig ge
macht hat; oder 

e) wenn sie den angeblichenSchwängerer, welcher jünger 
als sie, und nicht volle 20 Jahre alt ist~ zum Beischlaf 
verführt hat. 

5. 10. Die der Geschwängerten aus der Schwängerung zustehen
den Klagen verjähren binnen 2 Jahren nach erfolgter 
Niederkunft oder Fehlgeburt. 

i. 11. Hat der SchWängerer innerhalb dieser 2 Jahre seinen 
Aufenthalt verlassen, so wird die Zeit, während welcher 
sein neuer Aufenthalt der Geschwängerten unbekannt gewe
sen, von der Verjährungsfrist abgerechnet. Auch wenn der 

Digltized byGoogle 



Schw ängerer Heinen W ohnsits an einen anderen Ort des In
landes verlegt bat, kann die Oesehwingerte ihre Klage in 
dessen vorigem OerichtsstaDd anstellen. 

S. 12. In Ansehung der unehelichen Kinder bleiben die Be
stimmungen des allg. Landreehtes, soweit sie Dieht da 
die folgenden Bestimmungen abgeAnden sind, aueh ferner 
in Kraft. 

S. 13. Ein Ansprue h des unehelichen Kindes ·findet Dur in den
jenigen FAllen statt, in welchen 

1. nach den Bestimmungen der 55. 1,2,6,8 und 9 ein 
Anspruch der Mutter gegen den SchwAngerer begrftn
det ist; oder 

2. wenn das Kind zor BegrbdUDg seiner Ansprlche 
ein aosdrtekliehes, in einer öft'ent1iehen Urbnde abge
gebenes Anerk8llDw88 der Vatersehaft von Seiten des 
SchwAngeren beizubringeD vermag. 

S. 1 -l. Der naeb S. 13 dem ausserehelich geborenen Kinde zu
stehende Anspruch geht demselben dureh spAtere Handlon
sen oderUnterl&88ungeB derMotter (55. 5 nnd 10) nicht ver
loren. 

I. 16. Als Erzeuger eines unehelichen Kindes ist derjenige anzu
sehen, welcher mit der Mutter umerhalb des Zeitraumes vom 
285. bis lum 210. Tage vor der Entbindung den Beischlaf 
vollzogen hat. 

Auch bei einer kftrzeren Zwisehenzeit ist diese Annahme 
begrudet, wenn die Beschaft'enheit der Frucht BaCh dem 
Urtheile der SaehventAndigen mit der Zeit des Beischlafes 
übereinstimmt. 

S. 16. Jede Partei kann dber die Thatsaehe des stattgefundenen 
Beischlafes und dOOr die Zeit desselben (I. 15) AntrAge auf 
einen von ihr oder dem Gegner zo leisteaden Eid in der 
Klage oder im Lame des Proeesses machen; der Richter hat 
aher dber die Frage I ob ein solcher Eid dberhaupt zuzulas
Hen, ond welchem VOll heiden Theilen er aufzulegen sei, aaeh 
den UmstAnden zu erkennen. Die Ableistung des Eides darf 
erst dann, wenn rechtskräftig darauf erkannt ist, erfolgen. 

i. 17. Mit einer weiteren als der iJn S. 16 bestimmten Wirkung 
ist der Antrag am einen zu leistenden Eid, mithin auch die 
Eideszuschiebung , weder zum Beweise des Beiaehlafes oder 
der Zeit desselben, noch zum Beweise 801eber Tbatsaehen, 
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welche die Vermuthung des stattgefundenen Beischlafes oder 
der Zeit desselben begrdndeJl oder aWJ8ehliessen sollen, zg,.. 
lissig. 

5. 18. Die in den S5. 16 und 17 aufgestellten Beweisregeln sind 
auf jede Klage anzuwenden, welche auf Grund des unehe
lichen Beischlafes gegen den SchwAngerer von Seiten der 
GeschwAngerten oder des unehelichen Kindes angestellt 
wird. ' 

S. 19. Weder in den Ansprdchen der GeschwAngerten, noch in 
denen des Kindes wird durch den Tod des SchwAngerers 
etwas geändert. Diese Ansprüche können vielmehr auch ge
gen dessen Erben verfolgt werden. Jedoch behAlt es bei dem 
S. 652, Tit. 2, Thl. II, und S. 97 des allg. Landrechtes sein 
Bewenden. 

Das gesetzliche Erbrecht am Nachlasse des Vaters 
steht aber dem unehelichen Kinde nur zu, wenn es entweder: 

1. ein nach S. 13 ausgestelltes Anerkenntniss beizubrin
gen vermag, oder 

2. der Erblasser in einem bei seinen Lebzeiten ergange
nen, wenn auch erst nach seinem Tode rechtskräftig ge
wordenen Urtheile als Vater des Kindes erachtet, oder 
die Vaterschaft von einem der Mutter des Kindes oder 
dessen Vertreter auferlegten Eid abhängig gemacht ist. 

S. 20. Eltern oder Grosseltern des SchwAngerers haften als solche 
niemals für die der Geschwängerten zu leistende EntschA
digung, oder far den Unterhalt oder die Erziehung des Kin
des. Bei dem Unvermögen des SchwAngerers geht die Ver
pflichtung auf die Mutter oder die mütterlichen Grosseltern 
des Kindes über. 

S.21. Gegen Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel ab
wärts findet wegen der Ansprdche der Geschwängerten oder 
eines unehelichen Kindes kein Abzug vom Solde, gegen Of
ficiere aber, je nach Unterschied des Ranges, ein solcher 
Abzug nur auf die Höhe von 2 - 4 Thalem monatlich statt. 

S. 22. Durch das gegenwärtige Gesetz treten die 55. 1013-1119, 
Tit. 1, nnd die SS. 12, 13, 592, 597, 599, 613, 618, 619, 
620, 628, 653, Tit. 2 des aUg. Landrechtes, 80 wie der I. 8S 
des Anhangs zom allg. Landrechte aU888l' Anwendung. 

DigllizedbyGoogle .1 



Die Erforschung der Vaterschaft ist nur mit Ausnahme 
der Rheinlande o.berall gestattet, denn in den Ibrigen Provinzen 
wird das Gesetz vom 24. April 1854, das die Vaterschaftsklage 
gestattet, gehandhabt. 

Um den Kindermorden möglichst vorzubeugen, wuden in 
Preussen mehrere Gesetze (8. Februar 1765) erlassen, die dem 
preussischen Landrechte zur Grundlage dienten; das allg. Land
recht enthält diese Anordnungen im 2. Theile, Tit. 20, S5. 891 
bis 932. 
§. 891. Sobald die Schwangerschaft angezeigt ist, muss der Lei

besfrucht ein Vormund bestellt werden, welcher deren Rechte 
wahrnehmen und fo.r des Kindes Verptlegung und Erziehung 
sorgen muss. (Tit. 2, §. 614 et seqq.) 

S. 893. Die Ortsobrigkeit is; schuldig, die Sorge fdr derlei Kin
der zu übemehmen. 

S. 894. Wo keine üff~nt1ichen Gebärhäuser sind, muss die an je
dem Orte zur Hilfe für unehelich Geschwängerte bestellte 
Hebamme alle der Enthindung nahen Personen, die sich bei 
ihr melden, aufnehmen und verptlegen. 

S. 895. Die Obrigkeit jedes Ortes hat dafür zu sorgen, dass diese 
Hebammen geräumige Wohnungen und einen Vorschuss für 
die Bestreitung dieser Hilfeleistung erhalten. 

S. 896. Kann weder der Schwängerer noch die Verptlichteten 
diese Vorschüsse beschaffen, so muss die Ortsobrigkeit selbe 
aus einer dazu angewieseneu Casse öffentlicher Fonds ent
nehmen. 

S. 897. Kann die Gel:lchwängerte diesen Vorl:lchuss nicht leisten, 
so soll ihr dazu durch die Execution des SchwAngerers ver
holfen werden. 

§. 898. Jeder ist berechtigt, sich der Schwangem anzunehmen. 
sie zu verptlegen und die Kosten von dem Schwängerer zu
rQckzufordem. 

S. 900. Wo keine Armenhebammen bestellt sind, muss diejenige. 
bei der sich die Schwangere meldet, mit deren Anverwand
ten, Herrschaft oder Hausgenossen den Ort der Niederkunft 
und Verpflegung wAhrend der Wochen verabreden; wo diess 
UDthunlich, hat sie den Fall der Obrigkeit aDZuzeigen. 

S.901. Jede Frauensperson, die sieh eines uneheliehen Beischla
fes be'W1l88t ist, hat ihre Zuatinde in Acht zo nehmen. 
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I. 902. Mtitter, Pflegerinnen und andere, die in Ermangelung der 
Mutter an ihre Stelle treten, müssen ihre Töchter oder 
Pftegebefohlenen nach dem 14. Jahre von den Kennzeichen 
der Schwangerschaft und den Vorsichtsmassregeln dabei, 
sowie bei der Niederkunft, ferner von der Wichtigkeit der 
Nabelsehnur, jedoch mit Vorsicht, unterweisen. 

§. 903. Sobald eine GeschwAchte aus solchen ungewöhnlichen 
tmstAnden eine Schwangerschaft vermuthen kann, muss sie 
davon ihrem Schwängerer die Nachricht geben, auch sich 
den Eltern, Vormündern, oder bei dert'n Ermangelung einer 
Hebamme, oder einer anderen ehrbaren Frau, welche selbst 
schon Kinder gehabt hat, entdecken und sich deren Unter
richtes bedienen. 

S.904. Frauenspersonen, welche sich nicht unter der Aufsicht 
ihrer Verwandten oder Vormünder befinden, oder sich diesen 
sogleich zu entdecken Anstand nehmen, müssen, sobald sie 
ihrer Schwangerschaft gewiss sind, nothwendig einer Heb
amme oder einem Geburtshelfer sich anvertrauen und mit 
denselben wegen ihrer künftigen Niederkunft die vorläufigen 
Anstalten verabreden. 

S. 905. Nähert sich die Zeit der Niederkunft, so muss sich die 
Geschwächte zu der von ihrer Schwangerschaft unterrichte
ten Hebamme begeben und ihr den Ort ihres Aufenthaltes 
und die zu ihrer Nie<lerkunft wirklich getroffenen Anstalten 
näher anzeigen. 

S. 906. Jede Person, <ler eine ausser der Ehe Geschwängerte ihr 
Geheimniss anvertraut hat, muss selbiges bei willkürlicher, 
doch nachdrücklicher Strafe so lange verschweigen, als 
keine Gefahr eines wirklichen Verbrerhens von Seiten der 
Geschwächten zu besorgen ist. 

S.907. Die öffentlich bestellten Hebammen und Geburtshelfer 
sollen daher zur Verschwiegenheit in dergleichen Fällen ver
halten werden. 

S. 908. Hebammen, welche den nnehelich GeschWängerten Vor
würfe machen oder sie hart behandeln, sollen nach Beschaf
fenheit der UmstAnde als Injurianten bestraft und ihres Am
tes entsetzt werden. 

S. 909. EiDe Geschwächte, die ihre Schwangerschaft gehörig entr
deckt und den Anweisungen der Personen, welchen sie sich 
anvertraut h.atte, treulich nachkommt, auch bei her&lUlahen-
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der Niederkunft ihre Pticht trealich ert'Illh. bleibt TOD aller 
Verantwortnng frei, selbst wenn ein todtes Kind zur Weit 
kommen sollte. 

5. 910. Geschieht die Entbindung im Beisein zweier Franen, UD

ter welehe auch die Mutter zu rechnen ist, so kann. die Ge
burt, ausser dem Falle einer richterlichen Naehfrage, gegen 
JedermaDn verschwiegen werden. 

5. 911. Wenn der Geburtshelfer oder die Hebamme gegenwärtig 
ist, so ist die Anwesenheit einer einzigen ehrbaren Fran ge
nfigend. 

1.912. War aber nur die Geburtshelferin oder eiDe andere Person 
ganz allein bei der Niederkunft zugegen, 80 muss diese, wenn 
das Kind todt zur Welt gekommen oder binnen 24 Stunden 
nach der Geburt gt'storben ist, einen solchen Vorfall bei Ver
meidung 3-6monatlicher Geflngnis8- oder Zuchthausstrafe, 
dem Richter ohne Zeitverlust zur nAheren Untersuchung an
zeigen. 

5. 913. Ueberhaupt mnss ausser dem Falle der 51.910 und 911 die 
todtgeborene oder binnen 24 Stunden nach der Geburt ver
storbene uneheliche Leibesfrucht dem Richter allemal binnen 
24 Stunden nach der Geburt oder dem Tode des Kindes vor
gezeigt werden. 

1.914. Jede Mannsperson, die sieh eines aosser der Ehe geplo
genen Beischlafs bewusst ist, mnss auf die Folgen, welche 
diese Handlung bei Geschwächten hervorbringen kann, anf
merksam sein. 

I. 916: Sobald er durch die Entdeckung der Geschwächten oder 
so..- die vorhandene Schwangerschaft vermuthen Jwm, 
muss er darauf dringen, dass die Gesehwlehte den gesetz
licben Vorschriften (SI. 901-913) gehörig nachkomme. 

S. 916. Verabslumt er diese Plicht (~. 915), so macht er sich in 
allen FAllen, wo die Geschwächte zur Strafe gesogen wer
den muss, einer 24monatlicben Getlngnisastrafe schuldig. 

I. 817. AuC die einer Schwangerschaft verdAchtigen Weibsper
sonen mdssen die Eltern derselbeo, besonders die MuUer, 
oder die an deren Stelle tritt, genaue Absicht nehmen. 

I. 918. Eine gleiche Plicht liegt den DieDStherrsehaften oder 
denjenigen HaubedienteD ob, denen die Aufsieht fiber das 
weibliche Gesinde anfgetragea ist. 
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I. 919. Auch Hau8- oder Stnbenwirthinnen, bei welchen ledige 
Weibspersonen gemeinen Standes ohne ihre Eltern sich ein
gemiethet haben, können sieh dieser Obliegenheit nieht ent
ziehen. 

S. 920. Alle vorstehend genannten Personen mflBSen, sobald sie 
zum Verdachte einer Schwangerschaft Anlass finden, die 
Verdächtige zur Rede stellen, nnd nach erfolgtem Einge
ständnisse das, was zur Verhfltung eines besorglichen Ver
brechens dienen kann, veranstalten. 

S. 921. Wollen sie dergleichen V~rhaltnng nicht selbst flberneh
men, oder lAugnet die Verdächtige eine vorhaudene Schwan
gerschaft beharrlich, ohne die Gründe des Verdachtes durch 
wahrscheinliche Gegengründe zu heben, so müssen sie ihren 
Verdacht nebst den Gründen desselben der Obrigkeit zur 
weiteren Untersuchung anzeigen. 

S. 922. Jede der Schwangerschaft Verdächtige muss sich bei be
harrlichem Läugnen auf Verlangen der Eltern, Dienstherr
schaft oder Obrigkeit, und nach dem Befinden zweier ehr
baren Frauen der Untersnchung einer vereideten Hebamme 
unterwerfen. 

S. 923. Findet diese keinen Grund zum Verdacht, so mdssen El
tern, Dienstherrschaft und Obrigkeit bei ihrem ZeugniBSe 
sich beruhigen. . 

S. 924. Die Hebamme selbst aber muss noch ferner auf derglei
chen verdächtig gewesene Personen ein wachsames Auge 
riehten nnd bei sieh ereignendem vermehrten Verdaehte die 
Untersuchung wiederholen. 

S. 925. Wird die Verdächtige bei der Untersuchung schwanger 
befunden, so muBS die Hebamme entweder mit den Eltern 
oder sonstigen Vorgesetzten der Schwangeren wegeu der 
Art ihrer Niederkunft das Nöthige verabreden, oder den Fall 
der Obrigkeit anzeigen. 

S. 926. Im letzteren Falle muss die Obrigkeit die Schwangere 
einer genauen Aufsicht unterordnen, nnd zur Verhdtung 
eiDes Kindesmordes zweckmABBige Verftlgungen trefen. 

S. 927. Wenn die SS. 917-919 und 924 benannten Personen ihre 
Ptichten vernachlässigen und dadurch zu einem Kindes
morde auch nur entfernten Anlass geben, so haben sie da
durch 2-, 4- bis 6monatliche Gefängnis8- oder Zuchthaus
strafe verwirkt 
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§. 928. Mtitter und PftegerinneD, die sieh eiDer solcllen Verab

siumung schuldig machen, sollen mit der hirtesten im 1.927 
bestimmten Strafe belegt, saumselige Obrigkeiten aber nach 
r erhältniss ihrer Verschuldung mit Suspension oder Cassa
tion bestraft werden. 

1.'929. Nehmen sie wahr, dass sie ihre Schwangerschaft auf eine 
gesetzmAssige Weise nie~t zu verotfenbaren willens sei, 80 

müssen sie solehes ihren Eltern, Vormündern oder anderen 
Personen, unter deren näheren Aufsicht sie sich befindet. 
oder auch der Obrigkeit uugesäumt anzeigen. 

§. 930. Auch solchen Personen, welch~ mit der Geschwängerten 
in keiner besonderen Verbindung stehen, liegt demnach ob. 
dieselbe, wenn sie ihnen ihre Schwangerschaft anrertraut 
oder eingesteht, zur Beobachtung der gesetzlichen Vor
schriften (~. 901 et seqq.) anzunehmen. 

§. 931. Die unterlassene Beobachtung dieser Vorschriften soU. 
wenn die Leibesfrucht durch die Schuld der Geschwächten 
verunglückt, mit einer 4wöchentlichen Gefj~ngnissstrafe oder 
50 Thalem Geldstrafe geahndet werden. 

§. 932. Ueber dieses sollen alle Diejenigen, welche ihre P8ieht, 
die Schwangerschaft zu entdecken, vernaehlAssiget haben, 
wegen der sämmtlichen Untersuchungskosten für das Ganze 
haften. 

B) Von den strafrechtlichen Bestimmungen, die auf 
die Findlinge, unehelichen Kinder, deren Eltern oder 

dritte Personen einen Bezug haben. 

Das Strafrecht ist für die ganze preussische Monarchie im 
Strafgesetzbuche vom 14. April 1851 enthalten, jenes für den 
rheinischen Rechtsbezirk ist durch die rheinische Strafprocess
ordnung vom 3. JAnner 1849 geregelt. 

a) Nach dem preussisehen Strafrechte werden die r er
heimlichung der Schwangerschaft und Geburt 
an und für sich als strafbare r ergehen angesehen. Die 
Hühe des Strafausmasses hängt daron ab, ob die rer
heimlichnng sich auf Schwangerschaft und Geburt er
streckt oder nicht. Wir lassen die hierüber ergauge
nen gesetzlichen Bestimmungen folgen: 
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S. 933. Eine Geschwächte, welche die Entdeek1lDg der Schwan

gerschaft an die Eltem, Vormünder, Dienstherrschaften, 
Hebammen oder Obrigkeit länger als 14 Tage, nachdem sie 
dieselbe zuerst wahrgenommen hatte, verschiebt, macht sicb 
einer strafbaren Verheimlichung der Schwangerschaft schul
dig und wegen aller daraus entstehenden nachtheiligen Fol
gen verantwortlich. 

S. 93~. Sobald die Leibesfrucht das Alter von 30 Wochen erfüllt 
hat, kann der Vorwand, dass die Geschwächte ihre Schwan
gerschaft noch nicht wahrgenommen habe, oder die zu deren 
Anzeige bestimmte Frist noch nicht abgelaufen sei, ferner 
nicht stattfinden. 

S.935. Wird eine Geschwächte, die ihre Schwangerschaft vor
schriftsmissig noch nicht angezeigt hat, von einer unzeiti
gen Leibesfrucht entbunden, so begründet diess wider sie 
eine Anzeige, dass sie die Frucht vorsätzlich abgetrieben 
habe. (S. 986 et seqq.) 

S. 936. Wird dieser Verdacht durch die darauf gegrdndete Unter
suchung nicht bestätiget, so wird sie wegen verheimlichter 
Schwangerschaft nach den folgenden Vorschriften bestraft. 

S.937. Wenn sie jedoch die unzeitige Leibesfrucht binnen 24 
Stunden· nach ihrer Entbindung den Gerichten vorzeigt, und 
weder bei der Obduction, noch bei vorläufiger Vemehmung 
der Gebärenden selbst, sowie derjenigen, welche zur Zeit 
der Entbindung um sie waren, einige weitere verdächtige 
Umstände wegen etwaiger Abtreibung oder Vernachläs
sigung der Frucht sich hervorthun, so soll die GebArerin 
mit der förmlichen Criminal-Inquisition und aller Strafe ver
schont, und nur mit den Kosten der vorläufigen Untersuchung 
belegt werden. 

S.938. Fällt ihr nur eine Vernachlässigung der Leibesfrucht zur 
Last, so hat sie eine 4-8wöchentliche Geflngnissstrafe ver
wirkt. 

§.939. Hat sie die Leibesfrucht vorzuzeigen unterlassen, es fin
det sich aber, dass selbige noch nicht 30 Wochen alt gewe
sen sei, so hat die Geschwächte, wenn sie einer im S. 933 
beschriebenen Verheimlichung der Schwangerschaft schul
dig befunden wird, je nachdem die Leibesfrucht sich diesem 
Alter mehr oder weniger genähert hatte, eine sechsmoDat
liche bis zweijährige Zuchthausstrafe verwirkt. 
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5. 940. Ist die nieht vorgezeigte Leibesfrucht wahrseheinlieh todt 
zur Welt gekommen, es kann aber nicht ansgemittelt werden, 
dass selbige nnter 30 Wochen alt gewesen sei, 80 hat die 
GebArende eine 2-3jAhrige Znchthausstrafe zu gewärtigen. 

5.941. Ist es gewiss, dass das Kind bei der Geburt gelebt habe. 
oder dass es zwar todt geboren, aber schon 30 Wochen oder 
darllber alt gewesen sei, so finden die in Ansehung der. vo11-
stAndigen Kinder 55. 944 und 957 et seqq. gegebenen Vor
schriften Anwendung. 

I. 942. Ist das Alter der Leibesfrucht ungewiss und ist der Um
stand, dass sie todt zur Welt gekommen sei, nicht auszu
mitteln, so soll das Straferkenntniss ant eine 3 -4jAhrige 
ZuehthaD88tr&fe gerichtet werden. 

S. 943. a) Ist es ungewiss, ob die GeschwAngerte ihre Schwan
gerschaft geW1l88t habe, dagegen aber ausgemittelt, dass 
dieFrucht noch nicht das Alter von 3 Monaten erreicht hatte, 
und sind sonst keine Anzeichen des geftissentlichen Miss
gebArens vorhanden, so soll mit weiterer Untersuchung ge
gen die GebArerin nicht verfahren werden. 

h) Ist ausgemittelt, dass die Frucht schon dber 3 Mo
nate, aber noch nicht 30 Wochen alt gewesen, nnd kann 
die GebArerin nicht dberftlhrt werden, ihre Schwangerschaft 
schon 14 Tage vor der Entbindung gewusst zu haben 
(5. 933), 80 hat die GebArerin dennoch, blOBS weil sie die 
Frucht nicht vorgezeigt, GefAngniss- oder Zuchthausstrafe 
von 3-6 Monaten verwirkt. 

1.944. Die Niederkunft ist fllr 'Verheimlicht zu achten, 
wemi zur Zeit der Geburt keine Hebamme um Beistand er
sucht und auch keine andere ehrbare Weibsperson dabei 
zugezogen worden. 

I. 945. Doch soll die Niederkunft niemals fdr verheimlicht ge
halten werden, wenn die GebArerin noeh bei eintretenden 
Geburtswehen um Hilfe gerufen und dieselbe wirklich erhal
ten hat. 

5.946. Dagegen Boll aber auch einer Weibsperson, welehe ihre 
Sehwangersehaft bis zur Niederkunft verheimlicht hat. die 
Entschuldignng, dass sie von der Geburt dbereilt worden, 
niemals zu Statten kommen. 

5.947. Wenn wider die Verordnung der 55.912, 9I3 das todt
geborene oder binnen 24 Stunden naeh der Geburt verstor-
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bene Kind nieht binnen der daselbst bestimmten Frist dem 
Geriehte vorgezeigt worden, so ist, wenn aueh die Sehwan
gerschaft angezeigt, die Vorschrift des §. 944 aber nicht 
beobachtet worden, dennoch die Niederkunft fdr verheim
licht zu halten. 

S.948. Ist das Kind am Leben erhalten worden, so soll die Ver
heimlichung der Geburt nicht gerügt werden. 

S. 949. Hat die Geschwächte ihre Schwangerschaft zwar ent
deckt, aber dennoch ihre Niederkunft wider die Vorschrift 
des S. 944 verheimlicht, und das todtgeborene oder binnen 
24Stunden nach derGeburt verstorbene Kind ist ohne kirch
liches Begräbniss heimlich weggeschatrt worden, so hat sie 
schon dafür eine 6monatliche Zuchthausstrafe verwirkt. 

S. 950. Eben diese Strafe findet statt, wenn das todte Kind durch 
Zufall oder sonst ohne ihr Zuthun dem ordentlichen Begräb
nisse oder der richterliehen Untersuchung entzogen und dem 
Richter ein solcher Vorfall nicht binnen 24 Stunden ange
zeigt worden ist. 

1.951. Ein solcher Zufall wird nicht vermuthet, sondern muss 
klar nachgewiesen werden, oder doch aus den Umständen 
wahrscheinlich erhellen. 

1.952. Die im §. 949 bestimmte Strafe findet statt, wenn auch 
kein weiterer Grund vorhanden ist, anzunehmen, dass die 
Gebärerin an dem Tode der Leibesfrucht Schuld habe. 

S. 953. Kann die Art und Ursache des Todes (~. 952) durch Be
siehtigung des Kindes nicht mehr ausgemittelt werden, so 
hat die Gebärin eine 2jährige Zuchthausstrafe verwirkt. 

S. 954. Ist der Zufall, wodurch das Kind dem Begräbnisse oder 
der richterlichen Untersuehung entzogen wird, durch die 
Schuld der Gebärerin veranlasst worden, so hat sie, wenn 
ihre Unschuld an dem Tode des Kindes ausgemittelt ist, eine 
einjährige, bei dem Mangel dieses Beweises aber eine 2-3-
jährige Zuchthausstrafe zu gewärtigen. 

S. 955. Hat die Gebärerin die Leibesfrucht vorsätzlich in den 
Zustand versetzt, dass ihre Verschuldung oder Unschuld an 
dem Tode des Kindes nicht mehr ausgemittelt werden kann, 
80 hat sie, der angezeigten Sehwangersehaft ungeaehtet, 
nach VerMltniss der wider sie streitenden Vermuthung 
einer bösen Absieht, eine 4-6jährige Zuehthau9strafe ver .. 
wirkt. 
B'I'~ JIa4eI1a. Bvop', 
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§. 956. Ist sie einer vorsätzlichen unnatürlichen Behandlung des 
Kindes verdächtig, so soll sie, je nachdem dieser Verdacht 
mehr oder weniger dringend ist, mit einer 6-10jährigen 
Zuchthausstrafe belegt werden. 

§.957. Hat die Geschwächte Schwangerschaft und Niederkunft 
verheimlicht, so soll sie, wenn sie ein vollständiges Kind zur 
Welt gebracht hat, mit 4-6jilhriger Zuchthausarbeit ge
straft werden. 

s. 958. Einem vollständigen Kinde wird eine Leibesfrucht. 
welche schon über 30 Wochen alt ist, gleich geachtet; doch 
soll, wenn das Kind nicht völlig ausgetragen gewesen, nur 
der niedrigste Grad der gesetzlichen Strafe statt finden. 

s. 959. Hat das Kind nach dem Befunde der Sachverständigen 
in der Geburt noch gelebt, so \\;rd die im S. 957 bestimmte 
Strafe auf 8-10 Jahre erhöht. 

S. 960. a) Zeigen sich aber an dem Körper des Kindes tödtliehe 
Verletzungen, ohne dass ein von der Mutter verübter Mord 
vollständig ausgemittelt ist, so soll dieselbe dennoch mit 
öffentlichen Staupenschlage und lebenswieriger Zuchthaus
strafe belegt werden. 

b) Ist zwar keine Spur tödtlicher Verletzung, wohl aber 
der Verdacht einer sonstigen unnatürlichen und lebensge
fährlichen Behandlung gegen die Gebärerin, welche Schwan
gerschaft und Geburt verheimlicht hat, vorhanden, so findet 
gegen sie 12-15jährige Zuchthausstrafe nebst Willkommen 
und Abschied statt. 

S. 961. Ist ein Kind, welches nach S. 958 für vollständig zu ach
ten, von einer Geschwächten. welche die Schwangerschaft 
nicht entdeckt hatte, heimlich geboren, dessen Körper aber 
dergestalt von ihr behandelt oder weggeschatrt worden, dass 
die ordnungsmässige Untersuchung der Sachverständigen, 
ob das Kind bei der Geburt gelebt habe, nicht mehr erfol
gen kann, so hat die GebArerin gleiche Strafe (S. 960, b) 
verwirkt. 

§. 962. Ist ausgemittelt, dass das Kind bei der Geburt gelebt 
habe. die Mutter IAugnet aber den Vorsatz zu tödten und 
kann dessen auch sonst nicht überführt werden, so soll die 
im S. 960, a) bestimmte ordentliche Strafe wider sie statt
finden. 
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J. 963. Der,Beweis des Umstandes, dass das, erweislich ohne 
Schuld der GebArerin, in oder nach der Geburt gestorbene 
Kind der richterlichen Untersuchung dureh einen von ihrer 
Seite unversehuldeten Zufall enwogen worden, kann dieselbe, 
wenn sie die Sehwangerschaft nicht angezeigt und heimlich 
geboren hat, von der im S. 959 bestimmten 8-IOjAhrigen 
Zuehtba088trafe niebt befreien. 

§.964. Wenn es auch noch ungewiss ist, ob die Gebärerin das 
todte Kind vorsätzlich der richterlichen Untersuehung ent
zogen habe, so hat sie dennoch eine 10-12jährige Zucht
h8usstrafe mit Willkommen und Abschied verwirkt, wenn sie 
sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt verheim
licht hat." 

b) Die Abtreibung der Leibesfrucht wird naeh der 
preussischen Strafgesetzgebung mit zeitig~r Zuehtbaus
strafe, und nur bei Wiederholung mit lebenswieriger 
Festungsstrafe belegt. Der 15. Titel des Strafgesetzbu
ches vom 14. April 1851 enthält hierüber die folgenden 
näheren Bestimmungen: 

I. ISO. Eine Sehwangere, welche dnreh iiussere oder innere 
Mittel ihre Frucht vorsätzlich abtreibt, oder im Mutterleibe 
tödtet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Derjenige, welcher mit Einwilligung der Schwangeren 
die Mittel anwendet oder verabreieht hat, wird mit der Dlm
liehen Strafe belegt. 

I. 182. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren 
Wissen und Willen vorsätzlich abtreibt oder tödtet, wird 
mit Znchthaus von 15 -20 Jahren bestraft. 

Wird dadurch der Tod der Schwangeren herbeigeführt, 
so tritt lebenslängliehe Zuchthausstrafe ein. 

e) Beztiglich der Aussetzung von Kindern verordnet 
die preussische Strafgesetzgebung vom 14. April 1851 
15. Titel Folgendes : 

1.183. Wer ein Kind unter 7 Jahren, oder eine wegen Gebrech .. 
liehkeit oder Krankheit hilllose Person aussetzt, oder· ein 
solches Kind, oder eine solche PersoD, wenn sie unter seiner 
Obhut stehen, in hilftoser Lage voreAtzlieh verlAsst, wird 
mit Gefllngniss nicht unter 3 Monaten bestraft. 

~. 

Dig'lizedbyGoogle ...- I 



368 

Ist in Folge der Handlung der Tod der ausgesetzten 
oder verlassenen Person eingetreten, so trift't den Schuldi
gen Zuchthaus bis zu 10 Jahren. ' 

Ist die Handlung mit dem Vorsatze zu tödten venlbt, 
so kommen die Strafen des Mordes oder Kiudesmordes, oder 
des Versuches dieser Verbrechen zur Anwendung. 

d) Bezüglich des Kindesmordes verordnet die preussi
sche Strafgesetzgebung vom 14. April 1851 unter dem 
15. Titel Folgendes: 

S. 180. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich 
nach der Geburt vorsätzlich tödtet, wird wegen Kindesmor
des mit Zuchthaus von 5-20 Jahren bestraft 

Wird die vorsätzliche Tödtung des Kindes von einer 
anderen Person als der Mutter verübt, oder nimmt eine an
dere Person an dem Verbrechen des Kindesmotdes Theil, 
so kommen gegen dieselbe die Bestimmungen Ober Mord 
oder Todtschlag, sowie die Theilnahme an diesem Verbre
chen zur Anwendung. 

b) Das rheinisch - französische Recht gewährt den 
ausser der Ehe Geschwängerten keinerlei Anspruch an den Vater. 
Aus der Schwängerung, welche an eiuem Orte, wo französisches 
Recht gilt, stattgefunden hat. steht dem daraus unter der Herr
schaft des französischen Rechtes geborenen uad domicilirenden 
Kinde gegen den Schwängerer ein rechtlicher Anspruch auch 
dann uicht zu, wenn dieser nach dem Beischlafe seinen Wohnsitz 
aus dem Orte des französischen. Rechtes nach einem Orte verlegt, 
wo das deutsche Recht gesetzliche Kraft hat. 

c) Nach dem deutschen Rechte muss, wer eine ledige 
unbescholtene Frauensperson geschwängert hat, diese entweder 
heiraten oder sich gefallen lassen, dass ihr - wenn sie Klage 
erhebt - durch Urtheil und Recht sein Name, Stand und Rang. 
mit allen Rechten einer geschiedeuen, für unschuldig erklärten 
Ehefrau beigelegt und ihr die gesetzlichen Ehescheidungsstra
fen aus seinem Vermögen oder seinen Einkdnften zugesproebea 
werden. 

Ist die Schwängerung einer unbescholtenen Person nie b t 
unter dem Versprechen der Ehe geschehu; hat die Gesohwln
serte gewusst, dB88 d.fl' SehwlDgerer, welcher ihr diG Ehe ver-
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sprach, sie nicbt heiraten ddrfe oder könne; ist das Kindiodt 
zur Welt gekommen oder binnen 24 Stunden gestorben, so muss 
dieGeschwAngerte ebenfalls mit einer Ausstattung oder Abfindung 
oder nach UmstAnden mit Alimenten sich begndgen. 

Keine Entschädigung darf gefordert werden von solchen 
Weibspersonen, welche sich in öffentlichen Hurenhäusern aufhal
ten, oderMannspersonen zumBeischlafe verfdhrt, oder sich gegen 
Bezahlung ihnen überlassen haben, dessgleh'hen von denen, 
welche nicht innerhalb des 210. und 285. Tages nach dem Bei
schlafe geboren haben, und endlich auch von denen nicht, welche 
die gerichtliche Klage nicht innerhalb 2 Jahren nach der Nieder
kunft anmelden. 

Die Verpflegung und Erziehung des Kindes muss 
der uneheliche Vater in allen vorstehenden Fällen ohne Ausnahme 
tragen. Die Kosten werden darnach berechnet, was gemeinen 
Bauers- oder Bdrgersleuten die Erziehung eines ehelichen Kin
des, nebst dem Schul- und Lehrgelde, nach den gewöhnlichen 
Preisen des Ortes kosten wilrde. Bis zur Vollendung des 4. Jahres 
muss das Kind bei der Mutter auf Kosten des Vaters erhalten 
werden; nach dem 4. Jahre hat der Va.ter die Wahl, ob er die 
Verpftegung und Erziehung selbst dbernehmen, oder sie der Mut
ter auf seine Kosten ferner überlassen will. Ist der uneheliche 
Vater selbst nicht im Stande, den Unterhalt des Kindes zu be
schafen, so mdssen seine Eltern, und wenn diese a.uch unvermö
gend sind, die uneheliche Mutter und deren Eltern dafftr sorgen. 
Diese Verbindlichkeit zur Verpftegung unehelicher Kinder dauert 
nur bis zu dem zurdckgelegten 14. Jahre; von da an müssen 
solche Kinder ihren Unterhalt sich selbst erwerben. Jedoch ist 
derVater auch das Lehr- und Lossprechegeld zu zahlen gebunden. 
Auf längere Zeit hinaus muss auch solchen unehelichen Kindern, 
weh'he wegen Krankheit, Geistesschwäche oder fehlerhafter Lei
besbeschaffenheit sich ihren Unterhalt nicht verdienen können, 
die nothwendige Verpftegung von den Eltern und Grosseltem ge
reicht werden. Uneheliche Kinder, welche weder durch richter
liches Urtheil, noch durch Heirat der Mutter die Rechte ehelicher 
Kinder erlangt haben, fllhren den Geschlechtsnamen der Mutter 
und gehören zu deren Stande. Ist die Mutter von Adel, so erlan
gen sie diesen nicht. Uebrigens treten sie weder in die Familie 
des Vaters noch der Mutter ein. Das Recht zur Bestimmung der 
ConCeS8ion, in welcher ein uneheliches Kind erzogen werden soll, 
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steht allein der unehelichen Mutter zu, deren Befugniss hierin 
durch die Rechte des Vaters nicht beschrlDkt ist. 

Sta.tistisches. 

Preussens Bevölkerung b~trug im J. 1855: 17.202.831 Ein
wohner. 

a) Im J. 1855 zählte man I) 617.817 Geburten, folglich 

kam I neugeborenes Kind auf 27 ... Einwohner, - und 
b) darunter 24.306 Todtgeborene, die somit 4-... % von 

den Geburten ausmachten; 
c) es entfielen auf 100 neugeborene Knaben 4-... % - auf 

100 neugeborene Mädchen 3.", % Todtgeborene. 
Es kamen also mehr Knaben als Mädchen todt zur Welt. 
d) Das VerhlItniss der ehelichen und unehelichen Kin

der ist sich seit 1815 mit wenigen Ausnahmen gleich geblieben. 
Seit 4-0 Jahren kommt auf 13-14- eheliche Kinder 1 uneheliches. 
Man zählte im J. 1855: 402.965 uneheliche Kinder, es kam also 1 
uneheliche Geburt auf 14.,. Geburten. 

In den westlichen Provinzen wurden weniger uneheliche 
Kinder geboren, als in den mittleren und östlichen. Man hat den 
Grund dieser Verschiedenheiten im katholischen oder protestan
tischen Glauben gesucht, hierin kann er aber nicht liegen, denn 
der halbkatholische Bezirk Breslau hat sehr viel uneheliche Kin
der; - und im grösstentheils katholischen Bezirke Baiern ist 
sogar jedes 5. Kind ein uneheliches. Nicht zu bezweifeln dürfte 
es sein, dass in Ländern, in welchen, wie in der Rheinprovinz, 
wo das Princip des französischen Rechtes gilt: "la recherche de 
la paternite est interdite," weniger uneheliche Kinder geboren 
werden. Es ist aber sehr die Frage, ob es desshalb allein anzu
rathen wäre, das französische Princip anzunehmen, da aus seiner 
Annahme leicht andere moralische Uebel entstehen können, und 
das philantropische Princip des allgemeinen Landrechtes, die 
Ermittelung der Vaterschaft zu erleichtern, und durch Alimente 
Mittel für das unehelich geborene Kind zu schaffen, gleichfalls 
viele Gründe für sich hat. In dem Gesetze vom 24. April 1854 
scheinen die verschiedenen, bei unehelichen Schwängerungen 
vorkommenden Fälle mit grosser Vorsicht berathen worden zn sein. 

I) C. F. W. Dieteriei, Handbuch der statistik PreusseDS, Derb 1859. 
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e) Die Zahl der ehelich geborenen 
Kinder betrog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574.852, 
dieZahlder todtgeborenen darunter betrug 21.981,als03." % 
" " "unehel. geborenenKinderbetr. 42.965, 
" " "todtgeborenen darunter" 2.415, also 5 ... ·/0' 

es wurden also mehr uneheliche als eheliche Kinder todtgeboren. 
f) Im J. 1855' starben vor dem 1. Lebensjahre '" 114.975 

zieht man von den Geborenen. . . . . . . . . . . . . . .. . ... 617.817 
ab die Todtgeborenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.306 
so bleiben .................................... , 593.511 
von denen 114.975 starben; es sind somit von den Geborenen 
19 . ., o/~ gestorben. 

g) Unter den 593.511 Geborenen (excl. Todtg.) waren: 
eheliche Kinder ....... , ...................... 550.546 
von diesen starben vor dem 1. Lebensjahre. . . . .. ... 100.361 
es sind also gestorben 18 ... 0;.. 

h) Unter den 593.~11 Geborenen (excl. Todtg.) waren: 
uneheliche Kinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... 42.965 
von diesen starben vor dem 1. Lebensjahre . . . . . . . . . .. 14.614 
es sind also gestorben 34'01 %. 

Es starben also im 1. Lebensjahre mehr uneheliche als ehe
liehe Kinder. 

i) Im J. 1855 wurden mehr Knaben als :Mädchen geboren. 
Unter 617.817 Neugeborenen waren 299.994 Mädchen und 
317.823 Knaben, d. h. auf 100 geborene llädchen kamen 105'n 

Knaben. 
Auch bei den unehelichen Geburten wurden mehr Knaben 

als Mädchen geboren, aber bei den ehelichen Geburten ist die 
Zahl der Knaben grösser als bei den unehelichen Geburten. Es 
wurde bei den Taufen von den Geistlichen ermittelt, dass die 
Erstgebärenden mehr Mädchen als Knaben gebären, weil also 
bei den unehelichen Geburten mehr Mädchen vorkommen, so er
hellt daraus, dass die unehelich Geschwängerten in der Mehrzahl 
Erstgebärende sind. 

/c) Im Jahre 1855 starben: 
vor dem 1. Lebensjahre 114.675, also 20 .•• % 

vom 1. bis 5. " 86.538,,, 15. n " 

" 5. " 10. " 26.753,,, 4 .•• " 
" 10. " 14. " 10.135,,, 1. •• " 
" 14. ,,20. " 13.418,,, 2 . .,,, 

f 
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l) In den grossen Städten war die Zahl der unehe
lichen Kinder grösser als auf dem Lande. Im Jahre 1855 
kam ein uneheliches Kind in Königsberg auf 5 '1" in Breslau 
auf 5. AG' in Danzig auf 5. 81 , in Posen auf 6 . .." in Berlin 
auf 1 O .•• , in Potsdam auf 10. 80' in Magdeburg auf 11. •• , in 
Erfurt auf 11. n' in Köln auf 13. 11' in Krefeld auf 25 .• 0' in 
Elberfeld und Barmen auf 27. n' in Aachen auf 27. u eheliche 
Kinder. 

Auf dem platten Lande kommt 1 uneheliches Kind durch
schnittlich auf 10 . 10 eheliche Geburten. 

Man hat geglaubt durch Bordelle die Zahl der unehelichen 
Kinder verringern zu können, indessen hat Hamburg, das viele 
Bordelle besitzt, im J. 1852 auf 6032 Geburten 778 uneheliche 
Kinder (1 auf 7., eheliche Geburten), und Paris (nach dem An
nuaire vom J. 1857) im J. 1855 unter 34.987 Geburten 10.917 
uneheliche, also 31'1.% (d. i. 1 uneheliches auf 3'1 Neugebo
rene). 

Es ist ein Factum, dass die Prostitution bis zu einem ge
wissen Grade Unfruchtbarkeit erzeuge, denn es entbinden z. B. nach 
Parent-DuchRtelet ') in Paris jährlich von 1000 Prostuirten 
nur bei 21, aber darunter nicht bloss solche, welche als öffentliche 
Mädchen inscribirt sind, sondern auch Bordelldimen; es tragen 
somit nicht die Bordelle speciell, sondern die Prostitution llber
haupt zur Verminderung der unehelichen Geburten bei, und es 
läge daher kein Grund vor, desshalb allein Bordelle zu etabliren. 
deren Existenz vielmehr auf drängenden moralischen und hygie
nischen Anforderungen bernht, die besonders auf die Beseitigung 
der heimlichen Prostitution, welche alle patriarchalischen Verhält
nisse corrumpirt, abzweeken. Aber auch diese obgleich numerisch 
constatirte Unfruchtbarkeit ist nur eine illusorische, denn es wIlr
den unter den obigen 1000 Prostituirten weit mehr als 21 ent
binden, wenn sie nicht durch Anwendung von positiven oder rela
tiven Abortivmitteln, durch eine liederliche, dem Trunke und 
allen Arten von Debauche ergebene Lebensweise, und die Be
treibung ihres schmachvollen Metiers durch alle Stadien ihrer 

l) A. J. B. Paren t-Duch&telet, de la prQstitution clans Ja viIle de 
P~. Paris, 1857. 
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Schwangerschaft nach Ve I p ea n ') zahlreiche Fr1lhgeburten ge
waltsam hervorrufen WIlrden. Man kanD also nur sagen, dass die 
Prostituirten seltener entbinden als andere Franenspersonen, 
aber nieht dass sie eben so selten empfangen. Faetisch iSt es 
aber, dass die Sterblichkeit nnter den unehelichen Kindern·der 
Prostituirten noch eine weit grOsser. ist als jene der Findelkin
der, und dass unter allen Frauenspel'8Onen die ProstituUteD die 
grösste Anzahl todtgeborener Kinder aufzuweisen haben. Naeh 
Parent-Dueh'telet (T. I. p. !28) sterben von 10 im Spitale 
geborenen Kindern der Prostituirten innerhalb eines Jalmes 5 
bald nach der Geburt, und die übrigen 5 noch vor der vollende
ten Gellesung ihrer Mdtter. Nur ~en Prostituinen der besseren 
O1asse, den sogenannten "unterhalteneIl'" , gelingt es bisweilen, 
einzelne ihrer Kinder zu retten. 

Man trifft wohl in Sachsen, wo die Mehrzahl der BMötke
rnng der evangelisch-lutherischen Kirche &ngehOrt, Anstafteo, die 
man noch FindelhAuser nennt (wie in Dresden und Leipzig), aber 
sie fdhren diesen Namen mehr bloss aus herkömmlicher Usau, 
denn es fehlen ihnen durchaus die dazu erforderlichen Eigen-
schaften. ' ' 

Saehsen hat zur Versorgung seiner Findelkinder, verlassenen 
und unehelichen Kinder WaisenhAuser von zweierlei 'Kate-
gorien: 

0) Landes- und Provinzialanstalten, wie die Waisen
hAnser von Grosshennersdorf und Pirna, und 

b) Oertliche An~t"lten, wie die WaisenhAuser von ~Dn~
her" Budissin, (Jhamnitz, die 3 WaisenhAuser von Dresden, 
(a) das StadtwaiBenhaus inAltstadt, b) das Waisenhaus in ADton
stadt, c) das katholische Waisenknaben-Institut, Freiberg, GI8.u.-· 
ehan, HohensteiD (im Sebopburgischen), Leipzig (das Georgen
b&1l8), Lichtenstein, Marienberg, M~iSlen, Plauen, Reichen~b.. 
(im Voigtlande), Schneeberg nnd Zittau. 

') •. Velpeau, V.y. EID.b.ryologie 011 Ovologie hwaaine. Paria, 1833 
in folio avee t Ii planc~!II' 
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l. Das Findelhaus in Dresden. Diese Anstalt wurde im 
17. Jahrhunderte auf einem Theile des Bn1ck.enhof - Hospitales 
von dem S~trathe zur Aufnahme ausgesetzter Kinder errichtet, 
es hatte. Raum fdr 25 Kinder. - Im J. 1 '193 wurde ein neues 
Baus erbaut, und 1800 die Anstalt neu organisirt. Es werden ge
genwArtig nur Waisen bis zum 1. Jahre aufgenommen. Seit 12 
Jahren wurde nur 1 ausgesetztes Kind zur Aufnahme gebracht 
Diese Anstalt verp~ 30 Knaben und 20 Mädchen. I) Die AII8-
lagen werden aus frommen Stiftungeu bestritten, und Obersebrei
ten pr. Jahr nie 3500 Thlr. 

2. Das Findelhaus in Leipzig. Es besteht hier nur in 
dem Georgen - Hospitale (1213 vom Markgrafen Dietrich, dem 
Bedringten, gegrOndet) eine kleine Abtheilug zurAutDahme von 
Findlingen. In der Waisen-Abtheilung verpflegt man 100 Waisen 
beiderlei Geschlechtes. 

3. Kinderpflege-Anstalten. Für Unterbringung von 
Kindern, die zeitweilig ihrer Eltern 8ntällssert werden, hat man im 
J. 1837 drei solche Anstalten errichtet. Dauert die Verpft.egung 
Ober ein Jahr, 80 gibt man diese Kinder in eine der Findelanstal
teil oder in ein Waisenhaus. 

4. Die Aushi1fs-Pflegeanstalt dient zur Unterbringung 
der Kinder, die in den obigen 3 Anstalten keinen Platz tinden. 

Diese 4 Anstalten beherbergen durchsebaitUich 70 bis 80 
Kinder. 

5. Zur Unterbringung ~erbrecherischer oder unmora
lischer Kinder besitzt Sachsen meb.rere Besserungsanstal
ten, als! 

A) zu Bräunsdorf, errichtet im J. 1813 far 280 Zöglinge; 
b) zu Grosshennersdorf, errichtet im J. 1852. 

6. Das Correctionshaus iu Zwickau. Es befindet sieh 
in dem Schlosse Osterstein. Hier werden sittlich verwilderte Kin
der auch ohne polizeiliche Anordnung, auf den Wunsch ihrer 
Eltern, jedoch mit Genehmigung des Ministeriums, gegen Bezah
lung aufgenommen. 

Die Versorgung der Findlinge, verlassenen und unehelichen 
Kinder wird nach dem Muster Preussens vollzogen. Die civil
und strafrechtliehenAnordnnngen Ober die Findlinge, unehelichen 

I) G. A. Akermann, S1st. Zl18AIIlID.enstellung der frommen und mild
thitigen Stiftungen eto. in Sachsen. Leipzig tSU. 
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Kinder, Mfitter und dritte Personen sind, einige unbedeutende 
Abweichungen ausgenommen, mit jenen von Preussen conform. 

Statistisches. 

Das Königreich Sachsen hatte im J. 1856 eine Bevölkerung 
von 2.056.364 Einwohnern. 

a) Im J. 1856 zAhlte man 80.538 Geburten und 61.049 To
desfalle. Es kam 1 Geburt auf 25 .•• , und I Todesfall auf 33 .•• 
Bewohner. 

b) Unter diesen Geburten befanden sich 68.481 eheliche, -
und 12.057 uneheliche; - ferner 77.048 Lebendgeborene und 
3.490 Todtgeborene. 

c) Unter den 61.049 Gt}storbenen befanden sich 33.866 Kin
der unter 14 Jahren. 

d) Nach Regierungsrath Dr. Engel, diesem ausgezeichneten 
Statistiker, ') zeigte sich vom Jahre 1840-1849 fiber die Zu
nahme der ehelichen und unehelichen Geburten, unter den, nach 
ihrem vorwaltenden gewerblichen Character geordneten Ort
schafts-Complexen, folgendes Resultat: 

ProC8ntuales Wachsthum VerhAltniss 

Verbiltniss der der in diesem 
Gewerblicher Character Wachsthum. 

der 
ebollehea I eb.:t~hen --

eh.UebeD Oh.'Uei..D Das Wachs-
Ort&ehafts-Complexe. tbum der ehe-

Kinder Geburten lichen Gebur-

Pr_& 
ten =tgesetz1. 

I. Aekerbau-Complexe .. 86." 13 .•• 15'18 28." 1:1 88 
n. Industrie und Handel: 

Dresden und Leipzig . 78 .•• 21 .. 27.,. 66 .•• t : 2 .•• 

StAdte überhaupt ..... 8t ... 15 3. 21 ... 33.~. 1: 1. .. 
I 

StAdte und Dörfer .... 8t ... 15." 19 ... 31 7~ I: t. .. 
StAdte und Dörfer im 

Königreiche ........ 85 ,. U .. 18 .• , 3D.,. I: 1'88 

Aus diesem erhellt, dass die Zunahme der unehelichen 
Ge b u rte n unter der Ackerbau - Bevölkerung, ohnerachtet ibrer 

'} Dr. Engel, Jahrbuch fdr Statistik und Staatswirthschaft des Kö
nigreiebes Sachsen, t. Jahrg., Dresden 1853, t. Bd. 
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gerillglel'en Dichti~eits&ona_ grOBser sei, als in deo StidteD 
und den indl18triellen Kreisen, deren Diehagkeit raseher zuge
nommen hatte. Dadurch wird die Annahme einer grösseren Sit
tenlosigkeit unter der IDdustrie--Bevölkerung widerlegt, insofern 
man die Zahl und Vermehrung der unehelichen Geburten als da
fdr beweiskräftig gelten lassen will. Da nach statistischen Daten 
die Ehelosigkeit in den Ackerbau-Ortschaften unbedeutendere 
Fortschritte gemacht, als in den gewerblichen, so bestätigt es sich, 
dass das Ackerbau-Proletariat dem Industrie-Proletariate an Sitt
lichkeit nachsteht; sowie dass die Zuuahme der geistigen Bildung 
der Sittlichkeit Vorschub, ihre Zurl1ckdriingung ihr aber Abbruch 
leistet. 

e) N':'Ch einer von Dr. Engel im 2. lIefte der statistischen 
Mittheilungen fiber das Königreich Sachsen vom J. 1852 nieder
relegten Berechnung werden jAhrlich neben 415 Kindern in der 
Ehe noch 69 ansser der Ehe (also i. am~ser der Ehe) erzeugt, 
und es kommen auf 36 legitime Ehen 1 Concubinat. Man findet 
femer, dass: 
in den Ackerbauörten . . . .. 1 wilde Ehe auf 12 .•• legitime Ehen, 
" " Städten derlnd ustrie I " " ,,10 . '." " 
" " Dörfern .........• 1 " " "10...,, " 
.." " und StAdten. 1 " " ,,11 . 11" " 
sieh entziffert. 

Vergleieht man mit diesen Zahleo die Sterblichkeit der ebe
Uchen und uuehelichen Kinder, so ergibt sieh, d ... wisehen der 
idOriali"t beider die geringste Dift'erenz im Kreisdireetions-Be
:!tim Zwiek6,\, dem ßepUi_ 4er IaduFie Sachsens, Vorkam,l 
e'inBeweis, d8lJs im gedaehten Bezirke daut ausserebeliehe Zosam
JIlenleben we.iger ein ephemeres Bedtlrfniss, als eine gesell
schaftliche Nothwendigkeit war, der mit ~in8l' grösseren Erleich
terung des Beiratens am ehesten abgeholfen werden ddrfte. 
lJedeutende Statistiker sind der Meinung t dass die Zahl der un
ehelichen Geburten und Concubinate kein untrilgliches Merkmal 
fbr die Uosittlchkeit sei, qnd dass besonders die erst"lren nicht 
den tausendsten Theil der factischeu UllJucht, sondern nur die 
dabei staUgeCnndene grössere Unvorsichtigkeit, Leidenscbaftoder 
gl'08sere Unschuld reprAsentiren. . 

I) Nach dem Durchschnitte der Jahre 18~ 7 -1856 stellte sieh: 
das Verhältniss sAmmtlicher Geborenen zur Bevölke-

rung wie ......................... 1: 24 . ., 
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das Verhältniss' der Lebendgeborenefl zur Bevölke-
mug wie ......................... 1 : 25 .•• 

g) In derselben Periode stellte sieh: . 
das VerhAltniss srunmtlieher Gestorbenen zur BevOlke-

rung wie ......................... 1 : 39· ... 
.. " 

der Gestorbenen (excl. Todtgbr.) zur 
Bevölkemng wie .................. 1 : 36 .•• 

h) In derselben Periode stellte sich: 
das VerhAltniss der Todtgeborenen von sAmmtliehen 

Gestorbenen auf ................... 6 .• "/~ 

" " 
der TOdtgeborenen von sAmmtlichen 
Geburten 8111 ...................... 4. 08'/0 

i) In derselben Periode betrog: 
der Procent-Antheil, der vor dem 11• Lebensjahre ge

storbenen, lebendgeborenen Kinder zur ' 
Gesammtzahl der Gestorbenen ...•. .36 . 100/. J' In derselben Periode betrug: 

die Sterblichkeit der lebendgeborenen ehelichen Kin.. : : 
der im 1. Jahre .... , ............ ' ... . 23.~'/o 

" " 
der lebendgeborenen uneheliehen :, , . 
Kinder im J. Jahre ........ : ........ 28 .• % 

It) Wegen Kindesmord wurden in derselben Periode 69 
Personen angeklagt, aber nur 22 freigesprochen. 

I) Wegen Aussetzungen wurden 16 Personen angeldagtl 
aber 9 freigesprochen. 

m) Wegen A'btreibung der Leibesfrucht wurden 146 
Personen angeklagt, aber 102 freigesprochen: Wegfm wieder
holter Begehung dieses Verbrechens wurden 17 bestraft.' 

n)' Wegen Verheimliehung der Geburt wurden61"P8~ 
sonen ,angeklagt und 12 freigesprochen. 

m. - V. Ra.burg, Bremen, Ltlbeek. 
m. Bamburg. Sowohl ßamhurg als dessen Geb~et und 

das Nachbarland Rotstein besitzen keine Findelhäuser. ',"',' 
Hamburg besitzt zur Verpllegung und Erziebung seiner Find

linge, verlassenen und unehelichen Kinder 2 Anstalten" als: 
0.) das Waisenhaus und b) das Kostkinder-Institut der 
allgemeinen ArmenanstaU. 
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4) Das Waisenhaus war urspr6nglieh (Ende des 17. Jahr
hundertes) t) ein Findelhaus mit einer Drehlade, das nach 2 Jah
ren geschlossen, und zu einem Waisenhause umgestaltet wurde. 
Diese Anstalt verpftegt 600 meistens arme BÜlgerkinder, von de
nen 5/ .. im Hause, ~/u ausser demselben verpAegt werden. Die 
Pfleglinge bilden 2 Olassen. Die erste umfasst ganz kleine Kin
der, die bis zum 6. Jahre auf dem Lande in der Kost bleiben; 
die zweite enthilt Kinder von 6-12 Jahren. Mit dem 16. Jahre 
kommen beide in die Lehre. Am Ende der Lehrzeit erhalten sie 
eine Unterstl1tzung, um sich niederlassen zu köDnen. Die Knaben 
widmen sieh dem-Seedienste, dem Handels- und Lehrstande, oder 
den Studien. Die Auslagen werden dureh milde Gaben, dureh eine 
Subvention der Stadt (20-30.000 fr.), VermAehtoisse ud Dota
tionen der Anstalt bestritten. 

b) Das Kostkinder-Institut der allgemeinen Armeun
stalt verpflegt und erzieht Kinder, die ihr von der Polizei llber
geben werdeD. Diese beiden Anstalten haben im Jahre 1857 an 
1182 Kinder verpAegt. Die Erhaltung eines Kindes enu~erte 
sieh pr. Jahr auf 61'l. Mark-Oourant = 24 Rthlr. 21 Slbrgr. 

In du Kostkinder-Institut werden aufgenommen: 
4) Uneheliehe Kinder armer Eltern. 
b) Findlinge. 
c) Ganz- oder halbverwaiste Kinder, die im Waisenhause 

keinen Platz inden. 
d) Kinder gebreehlieher Eltern. 
e) Kinder, deren MoralitAt bei den Eltern Gefahr lAuft. 
/) Kinder, welehe der P4eger zur Aufnahme vorschreibt. 
Die Kiader dieser Anstalt werden auf hannoveranisehem, 

holsteiDisehem oder dem eigenen Gebiete beiKostpartei.en unter
gebracht. 

Die Auslagen des Kostkinder-Institutes betrugen 30.876 Fr. 
Die Auslagen des Waisenhauses betrogen 4-02.576 Fr. 

Btatiatisches. ') 
Bamburg zAhlte imJ.185S: 220.000 Einwohner, 6032 Geburten 

(5635 Lebendgeborene und 397 Todtgeborene), darunter'rT8 UD

ehelieheGeburten. Todesfälle gab es ioel. derTodgeborenen 5 .... 55. 

t) Kieser, Geschichte des Hamburger WaIsenhaases. 
I) Beitrlge zur 8tatiatik Bamlllll'gS von den Mit«Uedenl des V8Nin .. 

flr bambargisBhe Statistik. Hamburg, S861. 
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Von den Lebendgebor. starben von 0- 3 Monaten 

" 3- 6 " 
" 6- 9 
" 9-12 

" 
" 

367 

482 Kinder, 

231 " 
181 " 
184 " 

Es starben daher vor Ende des 1. Lebensjahres 1078 K.i~er. 
In Hamburg, wo die Prostitution nach den breitesten Dimen

sionen geübt wird, zeigen sich bezüglich der ehelichen Verhält
nisse sehr ungünstige Resultate, denn es kommt auf 100 Einwoh
ner nur 1 Ehe, - auf 1 Ehe 3 Geburten, - auf 31 Einwohner 1 
Geburt,-auf 12 lebende Geburten 1 Todtgeburt, -und 1 unehe
liches Kind auf 5 eheliche Kinder (1846). Die Sterblichkeit unter 
den Kindern der Prostituirten ist schauderhaft, und es ist bemer
kenswerth, dass bei Prostituirten auf 15 Geburten 9 Mädchen 
entfallen. 

IV. Bremen. Bremen hat keine FiDdelanstalt, und versorgt 
seine Findlinge u. 8. w. in 3 Waisenhäusern, wovon sich das 
grOsste in Vegesack befindet. 

V. Ldbeck hat bloss 1 Waisenhaus und 1 Kinder-Pflege
anstalt. Unter den 1267 Geburten (1855) gab es 202 uneheliche 
und 63 Todtgeburten. Im Amte Bergedorf zAhlte man unter 402 
Geburten 39 uneheliche und 18 Todtgeburten. 

VL-XXIn. In den übrigen norddeutschen Bundesstaat&D, 
als: im Ftlrstenthume Renss A. L., - im Ftl1'8tentbume Reuss· j. 
L., - im Herzogthume Anhalt-De8sau-06then, - im Herzogtbume 
Anhalt-Bemburg, - im Ftlrstenthume Waldeck, - im FÜ1'8ten
tbume Lippe, - im Ft1rstenthume Sehaumburg-Lippe, - im 
Grossherzogtbume Oldenburg, - im Ohurfilrstenthume Hessen 
(Waisenbiaser in Kassel und Mainz), - im Herzogthume Braun
schweig (WaisenhAuser in Braunsehweig und Wolfenbüttel),
- im Grossberzogthume Saehsen-Weimar-Eisenaeh (Falk'schef! 
Waiseninstitut), - im HerzogtbumeSaehsen-Coburg-Gotha (Wai
senhAuser in Coburg, Gotha und Friedriehswerth), - im Herzog
thume Saehsen-Meiningen, - im Herzogthume Saehsen-Alten
burg, - im Grossherzogthume Holstein und Lauenburg , - im 
Fürstenthume Sohwarzburg-Sondershausen - und im Ft1rsten
thume 8ehwarzburg-Rudolstadt gibt ea keine Findelab8talten, 
und in allen diesen Staateu werden die Findlinge nach dem pro
testantischen Systeme verpftegt. 
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Die süddeutsohen Bundesstaaten. 
L Baiern. 

Obgleieh sieh im Königreiehe Baiem 'I. der Bevölkerung 
zur katholischen und nur 'j. zur lutherischen Kirche bekennen, 
besitzt es doch, im Widerspruehe mit den übrigen katholiseben 
Staaten, keine Findelanst&lten. 

M il nehen besitzt zwar das sogenannte "sUd tisehe Fin
del- oder Kinderhaus", aber es fehlen dieser Anstalt die mo
demen Kennzeiehen eines Findelhauses. SchOll im 15. Jahrhun
derte befand sich bei dem heil. Geistspitale eine sogenannte 
"Ge bAr- und Kinderstu be",in der Findlinge und Kinder armer 
verelleliehter aber gestorbener Mitter aufgenommen wurdeu, die 
man aber mit dem 15. Lebensjahre in eine Lehre gab. Diese An
stalt war also nur ein Waisenhaus. SAuglinge gab man auf das 
Land gegen ein jährliehes Kostgeld von 36 8. und einen Klei
dungsbeitrag von 6. 8. in die Kost. In den letzten 15 Jahren 
wurden in der Anatalt 1.175, auf dem Lande H.liD KintVr mit 
eina KoMeMuf1r8Dde von 450.000 8. C. M. verp8egt. 

GegenWirtig hat )(ßDehen zur VersorgDng semer hilftoseo 
Kinder, das "sUdtisebe Waisenhaus", das &118 der Combi
_on der 3 Wai88nhAuser: a) des Hof-Waisenhauses (errieh
tet 1615 vom OIlu.rft1rMen Maximilian 1.), b) des Stadt-Wai
seohauses (eniehtet 1625 von dem BandeJsmaDile Back1) 
ud c) des Waisenhauses Ob der Au (errichtet 17U TOll 

J • .M. Poppel) gebildet wurde. In dieser Anstalt warden in den 
letz&ea!6 Jahren 3638 Kinder mit einem Kostenaufwande VOB 

872.488 tl. C. M. erhalten. Die Erhaltung eines Kindes pr. Tag 
betrug 30 Ja. 

Aeholiche Wusenhrml8r findet man in Baiem in: U1m, 
Augaburg, Bamberg, Beyreuth, Wirzburg, Nmberg U.'s .... 
la Nirnberg bea&eIU noeb eine Anstalt unter dem Namen eiDes 
Iilldelhal18eS, aber es wurden im Zeitraume der letzten 11& Jab:n 
pur 8 Findlinge zur Aufnahme dberbracht. U~)ieh 'W1Ude 
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diese Anstalt als ein Findelhaus mit einer Drehlade von dem 
Bürger Fleintz errichtet. 

Auf Grundlage eines Gesetzes vom 17. November 1816, Art. 
33, müssen dieKostkinder nach geendigtem Schulbesuche sogleich 
zur Erlernung eines Handwerkes angehalten werden. 

Auch in den, in der Letztzeit organisirten "Rettungshäu
sern für verwahrloste Kinder" werden Findlinge auf Ko
sten der Gemeinde untergebracht. 

Nennenswerth bleibt noch "die Besserungsanstalt für 
jugendliche Sträflinge zu St. Georgen." 

Da die Verpflegung der Findlinge Sache der Local-Armen
plege ist, so vermisst man in den statistischen Ausweisen über 
Baiern die Zahl der in diesem Lande verpflegten Findlinge, so 
wie die Kosten ihrer Erhaltung. 

Civilrechtliche Bestimmungen. - Nach dem baieri
sehen Landrechte hat die Mutter eines unehelichen Kindes ein 
Recht auf eine Delorations- und Sustentationsklage gegen den 
SchwAngerer. Der Mutter wird keine Verschwiegenheit auferlegt, 
wenn sie den Process gegen den Schwängerer gewinnt. In Fran
ken (Anspach und Bayrellth) gilt das preussische Landrecht; in 
der Pfalz (wo es weniger uneheliehe Kinder gibt) das französi
sche Reellt. 

Strafrechtliche Bestimmungen. - Das letztgiltige 
Strafgesetzbuch Baierns datirt v. 6. März 1813, es enthält einige 
auf unsere Abhandlung Bezug nehmende Anordnungen. 

a) Bei einem Kindesmorde wird nach S. 158 ein Kind, wel
chesnoeh nicht 3 Tage alt geworden, für ein neugeborenes geachtet. 

b) Die Theilnehmer oder selbstständigen Versucher, oder 
Voll bringer von Fmchtabtreibungen werden in Baiern härter 
bestraft, als in den übrigen katholischen Lindern (SS.172-173). 

c) Die Aussetzungen von Kindern werden gleichfalls em
pfindlicher bestraft (S§. 174-177). 

d) Jugendliche Verbrecher müssen abgesondert von de,n äl
teren in den Gefängnissen angehalten, und dort ihnen ein reli
giöser Unterricht ertheilt werden (§§. 98, 99, 101 und 102). 

e) Unterschiebungen und Verwechslungen der Kinder wer
den sehr empfindlich bestraft (§§. 282-283). 

f) Auch in Baiern wie in Preussen wird die Verheimlichung 
von Schwangerschaften in Folge eines ausserehelichen Beischla
fes besUaft (S. 167). 

H',e •. lIdIIh. __ ..... 24 
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Statistisches. 
Baiern hatte im J. 1856}5'1 eine Bevölkeruog von •• 541.556 

Einwohnern. 
0) Man zAhlte: Eheliche Geburten ...... 124.006 

Uneheliche " 36.292 

im Ganzen. . . . 160 .• 
Eheliche Todtgeborene .. 3.'185 
Uneheliche" 1.160 

im Ganzen. . . . ..935 
Eheliche Gestorbene. . .. 55.520 
Uneheliche" 1'1.199 

im Ganzen. . . . '1%. '119 
b) Alterselassen der Gestorbenen von der Geburt bis zum 

12. Lebensjahre: 
Von 0-1 Jahr starben eheliche Kinder 41.548 

" uneheliche" 14.2'12 --------
im Ganzen 55.820 

Vom 1.-2. Jahre " eheliche Kinder· 4 . .s6 

Vom 2.-3. Jahre 

Vom 3.-4. Jahre 

Vom 4.-5. Jahre 

Vom 5.-6. Jahre 

" uneheliche" 1.114 

" 

" 

" 

" 

--------
im Ganzen 5.600 

eheliehe Kinder 2.1!3 
uneheliche " 4'13 

im Ganzen 2.596 
eheliche Kinder 1.617 
uneheliche " 309 --------

im Ganzen 1.926 
eheliche Kinder 1.151 
uneheliche " 218 ---------

im Ganzen 1.369 
eheliche Kinder 9'19 

uneheliche" 1'19 ----------
im Ganzen 1.158 

Vom 6.-12. Jahre" eheliche Kinder 3.104 
uneheliche " 591 

im Ganzen 3.696 

Es starben also von der Geburt bis zum 12. Jahre ... T2.161 Kinder. 
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'c) Es wurden wegen Kindesmord tbenriesen pro . 
1856;1)7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

und in der Periode von 1835136-1856/57 .. 713 
d) Es wurden wegen Fruchtabtreibung überwiesen 

pro 1856;57 ................................... 65 

und in der Periode von 1835/36-1856;'57 ., 832 
e) Es wnrden wegen Kindemnssetzung überwiesen 

pro 1856/57. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

und in der Periode von 1835/36-1856,157 .. 210 

f) Es wurden als Vaganten oder Bettler eingezogen 
Kinder pro 1856/57 .............................. 11.660 

H. BadeR. 

Das Grossherzogthum Baden besitzt wie Baiem, obgleich 
'/1 seiner Bevölkerung sich zur römisch - katholischen ·Kirche be
keUDeD, ebenfalls keine FindelhAuser. FOr die Versorgung der 
Waisen bestehen gesetzliche Bestimmnngen. ') Baden hat in 
Liehtenthal ein Waisenhaus, in das auch Findlinge anfge-
1000000n werden. 

Civilreehtliche Bestimmungen. - In Baden wurden 
an die Stelle der Landreehtsralze (des badischen Landrechtes 
fom 1. Jänner 1810 als Oirilreeht) SS. 908 und 162, a): so wie 
der "erordnungen vom 10. Juni 1809 I) und vom 26. Juli 1812 ~ 
rolgende unsere Abhudlung betretfenden Gesetze erlassen: 

a) Ueber die Ernährung nnehelicher nicht aner
kannter Kinder. 

So 3. Die EmAhrnngsptlicht des Beischläfers nmfasst den noth
dürftigen Unterhalt des Kindes bis zum 1~. Jahre. Der 
Ernährungsbeitrag des Beischläfers soll je nach dessen und 
der Mntter St&ndes-, Vermögens- und Erwerbsverhältniss8, 
nicht nnter 20 kr. nnd nicht über 1 tl. O. M. wö
chentlich, bemessen werden. 

I) ReUig, die Polizeigesetzgebung Badens. Carlsruhe, 1828: 5. "4. 
') Begierungsblatt Nr. xxvn. 
I) Idem Nr. m. 

ü· 
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Diese B~UDg, we10he de. abrigen SWateD fremd is~ 

llat einen grossen Nutzen, denn da nach ihr der ErnAhrullgsbei
trag, den der Beischläfer leisten muss, festgesetzt und nicht zu 
reichlich bemessen ist, werden die Mädchen vor zahlreichen 
Verführungen und vor Speculationen auf den Beutel vermöglicher 
Verfdhrer bewahrt, während in den Länderu, wo die Festsetzung 
dieses Ernährungsbeitrages ganz dem Ermessen des Richters 
überlassen ist, die Beischläfer oft zu solchen BeitrAgen verhalten 
werden, die manchen Mädchen eine Sc,hwAngerung erwdnseht er
scheinen lassen. 

5. 5. Das Klagereeht der Mutter gegen ihren Beisehlifer erlischt 
nach Ablauf eines Jahres, von der Geburt SD gereehneL 

b) Ue ber die Vaterschaft. I) 
L. R. S. 340. - Alle Nachfrage, wer Vater eines Kindes sei, ist 

verbot... Ei, EDtfdhrer wird als Vater eines 
Kindes erklärt, wenn der Zeitpunct der Entfdh
rung mit jen. der EmpfIngniss dbereinstimmt. 

L. R. S. 340. tJ. - Als Vater wird der gehalten, der eine Bei
schläferin unterhalten hat, und wer em Mäd
chen behlÜB des Beischlafes ausser StaDel du 
freien Sinnengebraochs versetzt hat. 

L. R. S. 341. - Eine Nachfrage, wer Mutter eiaes Kindes sei, 
ist erlaubt. 

e) Ueber die Erhaltung der Findlinge. 
Die Erhaltung der Findlinge (nichtanerkanDtea Kinder) 

fällt den frommeu Stiftangen oder den ZustAndigkeitsgemeinden 
zur Last. Bestehen in emzelnen GemeDdell solche Stiftallgea 
nicht, oder decken ihre Erträgnisse die Ausga~en nicht, so trägt 
die eine Hälfte der Kosten die Gemeinde, die andere aber der 
Staat. 

Strafrechtliche Bestimmungen. - Diese Bestimmun
gen sind in dem Criminal-Codex nach dem neuen Einfdhrnng&ge
setze vom J. 1851 enthalten. Der Kindesmord wird an der Mnt
ter und denen, welche sie dazn angespornt, oder ihr dabei behilf
lich waren, sehr empfindlich gestraft (55. 215-224). 

Misshandlung einer Schwangeren. - 5. 230. Wer 
eine Schwangere, deren Zustand er kannte, mit Absicht körper-

I) L. R. S. 340-342 und &g.-Blatt Nr. XV. v. J. 1851. 
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lieh misshandelt und dadurch vernrsaeht bat, dass sie mit einem 
todten oder unreifen Kinde, welches Dicht lebenstlhig ist, nieder
gekommen; oder dass das Kind, mit dem sie darauf niederge
kommen, nach der Geburt in Folge der erlittenen Misshandlung 
gestorben ist, soll mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren 
bestraft werden. 

Diese Bestimmung ist den dbrigen Lindern fremd. 
Die Abtreibung der Leibesfrucht wird an der Schwan

geren milder als an den Anstiftern und Theilnehmem bestraft 
(11. 251-254). 

Die Aussetzung eines Kindes durch die MuUer inner
halb 24 Stunden nach der Geburt, wenn der Tod erfolgt, wird 
wie ein Kindesmord bestraft (§§. 215 und 216). 

Statistisches. I) 

Die Bevölkernng Badens betrug im J. 1865 1.314.837 Ein
wohner. 

4) Gebnrten. - Man zAhlte 39.450 Geburten, also auf 100 
Eillwohner 30 Geburten. Unter den Geburten befanden sich: 

eheliche ............................. 33.465 
uneheliche ......................... " 5.985 

im Ganzen ... " .... 39.450 
Es kamen demnach auf 100 Geburten 15'1 uneheliche. 
Vom J. 1839-1855 stellte sieh das Verhältniss der unehe

liehen Gebunen zu 100 ehelichen Geburten fast eoustant auf 14 
bis 15 0/ •. 

Seit 1852 haben sieh die unehelichen Geburten vermindert. 
b) Todtgeborene. - Man zAhlte 1.331 Todtgeborene, dar

unter: 
eheliche .............................. 1.099 
uneheliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 232 

im Ganzen ........... 1.331 
Es kamen auf 100 Geburten 3 .• Todtgeborene. 
Auf 100 eheliche todtg. Mädchen kameu Knaben ...... 126 

" "uneheliche" " " " ...... 1 0 1 
c) Man zAhlte Gestorbene sammt den Todtgeborenen 35.441, 

also auf 100 Einwohner 26'0 Todtgeborene. 

I) Medicinische Statistik. KaYlaruhe 1858. 
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d) Während des 1. Lebensjahres starben .......... 8.929 
Vom 1. bis 10. Lebensjahre ..................... 5.015 
Im I. Lebensjahre starben eheliche Kinder ......... 7.210 
" 1. " " nneheliche " . . . . . . . .. 1.719 

8.929 

m. Wlriemherg. 

Das Königreich Würtemberg, von dessen Bewohnem sich 
'/ .. zur lntherischen Religion bekennen, hat keine Findelbiuser. 
Die Zahl der Findlinge ist in diesem Lande eine höchst unbedeu
tende; übrigens werden sie nach den Normen des protestanti
schen Systemes versorgt. 

WOrtemberg besitzt 2 ansgezeichnete Waisenhäuser, als: 

1. Das Waisenhaus in Stuttgart, und 2) das Waisenhaus 
in Weingarten. Beide Anstalten verpflegen ca. 600 Kinder. 

Im J. 1855 verpflegte Würtemberg bei Kostparteien 2500, 
in den Staats-Waisenhäusern 585, und in seinen 22 Ret
tungsanstalten 1.061 Kinder. Die Erhaltung eines Kindes ent
zifferte sich pr. Jahr auf 40-50 fl. 

Die civilrechtlichen Bestimmungen und die strafrechtlichen 
Anordnungen sind mit jenen Baiems nahezu identisch. Von den 
letzteren erscheint erwihnenswerth der S. 96: "Die gegen jugend
liche Verbrecher anerkannten Strafen sollen in einer abgesonder
ten Abtheilung eines KreisgefAngnisses vollzogen werden; auch 
treten die an die Strafart hinsichtlich der Ehre geknüpften Folgen 
nicht ein." 

Zur Verwirklichung des §. 96 hat man in Hall eine Kinder
Strafanstalt organisirt. 

Die Kinder-Strafanstalt in Hall. 

Im Juni 1855 befanden sich hier 149 jugendliche StrAtlinge 
(117 männliche und 32 weibliche). 

Die mittlere Dauer des Aufenthaltes betrug 4 Monate. 
Unter 100 Individuen befanden sich 69 .• erstmals abge

strafte nnd 30'T rilckfAllige. Die Rücktllle haben seit mehreren 
Jahren zugenommen, was nur der zunehmenden Theuernng und 
Verdienstlosigkeit, welche die Bettelei und Landstreicherei be
gdnstigten, zugeschrieben werden kann. 
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Unter 100 Gefangenen befanden sieh: 
Im Jahre 1828 'unter 16 Jahren. . . . . . .. . . . . .... ... 0., 
" " 1828--1839. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 •• 
" " 1839-1849. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 •• 
" " 1849-1854 .......................... 3 .• 
" " 1864-1855 ..•......... '" .. ........ 9 .• 

Die Zahl der jugendlichen Gefangenen hat sieh seit 2'1 Jah
ren um 22'/,mal vermehrt, denn sie stieg von 10 auf 430. 

Die Verpftegsk08ten fltr einen Sträfting betrugen pr. Jahr 
90 ft. 19 kr. 4 mIr. 

Statistisches. 

Die ortsanwesende Bevölkerung betrug im Jahre 1865 an 
1.669.720 Einwohner. 

a) Man zAhlte 53.297 Geburten, darunter 46.216 eheliche 
und '1.081 uneheliche. Unter 100 Geborenen waren 13.,. unehe
liche. Die unehelichen Geburten haben gegen das Vorjahr zuge
nommen. 

b) Man zählte 49.945 TodesfAlle, es kamen also auf 1000 
Lebende 28 .•• Gestorbene, und das SterblichkeitsverhAltniss war 
also 1: 35.... Die Gesammtzahl der Gestorbenen verhielt sieh zu 
der aller Geborenen wie 100: 106'911' 

e) Man zAhlte 2.134 Todtgeborene. Das Verhältniss der 
Todtgeborenen von sAmmtliehen Gestorbenen betrug 4 . .., ./., und 
von den sAmmtJieh Geborenen 4'.80; •. 

d) Im ersten Lebensalter starben 60 % in Folge der gros
sen Gleiehgiltigkeit, die hier bei der Kinderpftege herrscht. 

IV. Frankfurt a. M. I) 

Diese freie Stadt hatte nie ein Findelhaus. Es bestehen hier 
einige kleine Stiftungen zur Versorgung der Findlinge n. s. w. 
Uebrigens hAlt man sieh bei der Versorgung dieser Kinder an die 
dafdr bestehenden Normen im Grossherzogthume Baden. 

Frankfurt zAhlte im J. 1855 an 73.830 Seelen sammt dem 
Landgebiete , worunter sieh 12.3'11 Kinder befanden. 

') BeitrAge zur Statistik Frankfurts von der stat. Abtheilung des Frank
rar Vereines filr Geographie und Statistik, FraIIkfurt 1858. 
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a) Die·Stadt Frankfurt hatte im J. 1848 Geburten: 1396 
(Lebendgeborene 1332, Todtgeborene 64); 'Todestllle 1398; -
eheliche Geburten 1104, uneheliche 292; keinen Findling; keinen 
Kindermord. 

b) Die Frankfurter Landgemeinde hatte im J. 1858 
Geburten: 473 (Lebendgeborene 457, Todtgeborene 16); Todes
tllle 332; eheliche Geburten 310, uneheliche 163; keinen Find
ling und keinen Kindermord. 

v. Bannover. 
Das Königreich Hannover, dessen Mehrzahl seiner Bewoh

ner Lutheraner sind, hat keine Findelhi1user und versorgt seine 
FindJinge u. s. w. nach dem Muster Preusscns. 

Alles, was die chilen und strafrechtlichen Anordnungen für 
diese Kinder betrifft, ist in dem Landungsverfassungsgesetze vom 
6. August 1840, in dem Verfassungsgesetze vom 5. September 
1848, in den königlichen Verordnungen vom 1. August 1855, in 
dem Gesetze vom 5. September 1856 und in der kön. Proclama
tion vom 7. September 1856 enthalten. Von den Bestimmungen 
der französischen Gesetzgebung in Betreff der Vaterschaft nimmt 
man hier keinen Umgang, obgleich ein Theil dieses Landes früher 
zum weiland Königreich Westphalen gehörte. 

Statistisches. 
Im Jahre 1855 betrug die Bevölkerung 1.819.777 Einwohner. 
a) Unter den 57.662 Geburten befanden sieh: 

lebendgeborene . . . . . . . . . . .. 55.457 oder 96 . ..,·1. 
todtgeborene. . . . . . . . . . . . . .. 2.205 " 3 . .. :1. 

100-;. 
. also I Todtgeborener auf 25. &7 Lebendgeborene. 

Ehelich Geborene ........... 51.924 oder 90 . • "f. 
Unehelich" .. .'. . . . . . .. 5.738 " 9 .• :1. 

100·/. 
also 1 uneheliche Geburt auf 9. o. eheliche Geburten. 

b) Unter den 2208 Todtgeborenen befanden sich: 
ehelich Todtgeborene. . . . . . . . 1955 oder 88 .• :1. 
unehelich " . . . . . . . . 253" 11 . • :1. 

1000;. 
also 1 uneheliche Todtgebnrt auf 7. u eheliche Todtgeburten. 
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c) Unter den 51.924 ehelich Geborenen befanden sieh: 
Lebendgeborene . . . . . . . . . . .. 49.969 oder 96 ... °/. 
Todtgeborene . . . . . . .. ..... 1.955 " 3":/0 

)00% 
also 1 Todtgeborener auf 25. se Lebendgeborene. 

d) Unter den 5'138 unehelich Geborenen befanden sieh: 
Lebendgeborene . . . . . . . . . . . . 5485 oder 95 ... % 
Todtgeborene . . . . . . . . . . . . . . 253" 4. tt 0/. 

100'/. 
also 1 Todtgeborener auf 21 .•• Lebendgeborene. 

e) Unter 100 Gestorbenen befanden sieh: 
Gestorben im 1. LebeD8jahre ............. 1'1 '11 '10 

" vom 1.-3. Jahre. . . . . . .. .. . .10 ... " 
" "3.-7.,, .............. 6 . ..,,, 
" "7.-14.,,. . . . . . . . . . . .. 3.",. 

Auf 42 '0. Einwohner kam 1 Gestorbener. 

VI. u. m. Mecklenburg-Schwerin und IIMk
lenburg - StreUtz. 

In diesen beiden Herzogthfimern haben nie FindelhAuser 
bestanden, höchstens alle 2 - 3 Jahre kommt eine Anssemmg 
vor, wo dann die Ortspolizei für derlei Kinder sorgt. 

Es befinden sich WaisenhAu~er: zu Schwer in und Wis
mar. ]n dem Landarbeitshause zu Gustrow, welches 181'1 zur 
Unterbringung von MdssiggAngern, Landstreichern und Bettlern 
eingerichtet wurde, befanden sich am 1. October 1858 an 22 un
eheliche Kinder in Versorgung. 

1. ]n Mecklen burg - Sehwerin zählte man im J. 1855 
an 541.091 Einwohner,-l'1.676 Geburten, darunter 14.2M ehe
liche und 3396 uneheliche, - und 12.022 TodesflUle. 

2. In Mecklenburg- Strelitz zählte man im J. 1855 an 
99.628 Einwohner, - 28'10 Geburten, darunter. 2330 eheliche 
und 540 uneheliche, und 2403 Todesfälle. 

VDI. Grossherzogthum Hessen. 
Die Provinzen des linken Rheinufers kannten vor ihrer Ver

einigung mit Frankreich keine Findelhäuser, nach derselben aber 
wurden in Mainz, Trier und Coblenz FindelhAuser erOft'net. Nach-
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dem !afalle dieses Landes an Preossen und Hessen-Darmstadt 
wurden sie aber wieder aufgehoben. So sehr nnter dem französi
schen Regime die Aussetzungen zugenommen hatten, eben so 
sehr verminderten sie sich wieder nach dessen Beseitigung. 

Die Bevölkerung bestand im J. 1855 aus 854.314 Einwoh
nem, die Sterblichkeit betrug U .• ., e/., das Verbiltniss der ehe
lichen zu den unehelichen Kindern ist ein Mittel von 63: 10. 

Seine Gesetzgebung fdr die Findlinge U.8. w. stimmt mit 
jener VOD Baden dberein. 

11. -XI. Hessen-Ho_bug,lassau, Lue .. 'ur5 
und Lim'ug. 

Die Landgrafschaft H e s sen - H 0 m bur g versorgt seine 
Findlinge u. s. w. in einem Annen- und einem Waisenhause IU 

Homburg. - Das Herzogthum N ass a u versorgt seine Findlinge 
u. s. w. in 2 Waisenanstalten. - Das Grossherzogthum Luxem
bar~ IDld daiHenogthum Limburg besitzt nur eiDe Waisenver
sorgnng. Kinderaussetznngen und Kindermorde kamen hier nie 
zur Untersuchung. Die in Maestrieht, einer Stadt, die nicht mehr 
zum deutsehen Bunde gehört, bestandene FiDdelanstalt ist seit 
langer Zeit anfgehoben. 

C) 

Norwegen. 
Norwegen hat keine Findelanstalt, dieFindlinge U.8. w. wer

den naeb den GrundsAtzen des protestantisehenSystemes versorgt. 
In Christiania hat man ktlrzlich zur Versorgmg dieser 

Kinder das sogenannte "K lei n - Kin d e r-A s y 1" errichtet. Diese 
Anstalt wurde mitte1st Subscriptionen geschaffen und sie verpflegt 
zwisehen 12-15 Kinder. 

Heimliches Verlassen der Kinder kommt in Norwegen 
kaum vor, es findet sich auch weder iu der Criminal-Statistik, 
noch in der Urtheilsammlung des obersten Gerichtshofes eine 
Erwähnung dieses Verbrechens, obgleich seine Bestrafung in 
den IS. 16-18 das Criminal-Codex gemassregelt wird. - Kin
dermorde und heimliche Geburten kommen in den Städten 
bOebat selten, wohl aber in den Landbezirken vor. 
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Die Mutter ein. uehetiohen KiDchs kann vo. dem Va~r 
des Kindes bis so. desaen 15. Lebensjahr ein Kostgeld beanspru_8. Die Obrigkeit der Provinz entscheidet über dessen Höhe. 
Die Abnegirung derVatersehaft wird nur durch dieAblegnng eines 
Eides reehtsgiltig. Bei der Taufe muss der Vater des unehelichen 
Kindes seinen Namen in das Taufregister eintragen,' 

Ist eine Mutter unvermögend ihr Kind zu erhalten, 80 ist 
der Armenverweser (eine von den PfarrwAhlem gewihlte 
Person) ermächtiget, ein solches Kind mit oder ohne Einwilli
gung seiner Mutter in die Kost zu geben. Vor der Entwöhnung 
der Kinder machen diese Verweser selten einen Gebrauch ihrer 
Gewalt. 

Eine schlechte Behandlung der K08~inder wird von den 
Gerichtshöfen auf das strengste geahndet. 

Statistisches. 
Norwegen zAhlte im J. 1855 an 1.490.04,7 Einwohner, 

49.438 Lebendgeborene, 2126 Todtgeborene. - also im Ganzen 
61.564 Geburten. 

Das VerhAltniss der sAmmtJioben Geborenen zu den Lebep
den stellte sich wie 1 : 28. n; - jenes der Lebendgeborenen 
allein wie 1 : 29, ••. 

:Man lählte 27.488 Gestorbene und 2126 Todtgeborene, 
also 25.362 Gestorbene excl. der Todtgeborenen. 

Du VerhAltniss der Gestorbenen zur Bevölkerung stellte 
sich wie 1 : 53. u; - das der Gestorbenen excl. der Todtgebo
renen wie 1 : 58 .• ,' 

Der Proeent-Antheil der vor dem 1. Lebensjahre ge
storbenen lebendgeborenen Kinder an der Gesammtzahl der 
Gestorbenen excl. Todtgeborenen war 19. 010;., 

Die Zahl der Kindermorde betrug vom J. 1853-1855 
pr. Jahr 25. 

D) 

Die Niederlande. 
Das Königreich der Niederlande hat keine Findelhäuser. 

Zur Versorgung der Findlinge u. s. w. bestehen Waisen hAuser 
und sogenannte Armen-Oolonien. Bei der Stiftug der teUl .. 
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teren im J. 1819 hat man ausser den Waisen auch die Findlinge 
berGcksiehtiget. 

Armen-Colonien wurden in den Provinzen Friesland, 
Overyssel nnd Drenthe errichtet, sie tragen insgesammt den 
Charaeter von Landbau- und Erziehungsanstalten an sich. 

Zahl der in diesen Colonieu verp8egten Kinder: 

Jahr. Wateren. Vemhuiren. Jahr. Wateren. Vemhoiren. 
1847 14 1438 1852 27 1020 
1848 73 1463 1863 69 932 
1849 72 1375 1854 73 1098 
1850 76 1236 1855 73 1051 
1851 72 1134 1856 72 1086 

Diese Colonisten fallen der Armenptlege zur Last. Wie viele 
Findlinge sich unter diesen Colonisten befinden, wird in den Amt
lichen Bericbten nicht angegeben, doch soll sie nach der Aeuss8-
rung M. M. v. Baumhauer's eine Ausserst geringe sein. Amster
dam mit seinen 260.037 Einwohnern hatte im J. 1858 nOl 6 
Findlinge in die Kost zu geben. Die FamilienverhAltnisse haben 
in diesem Lande einen sehr moralischen Char&eter, was anah die 
geringe Anzahl der nnehelichen Geburten beweist. 

Btatistiachea. 
Die Bevölkerung der Niederlande betrog im Jahre 1857 an 

3.328.195 Einwohner. 

a) Man zählte 109.563 Geburten, wovon 104.244 Lebend
geborene und 5319 Todtgeborene waren. 

Das VerhAltnissder sAmmtlichen Geborenen zur Bevölkemng 
stellte sich wie '] : 29 .••. 

Das VerhAltniss der Lebendgeborenen allein zur Bevölke
rnng stellte sich wie 1: 30 .••. 

h) Man zAhlte 81.194 TodesfAlle, es starben also excl. der 
5319 Todtgeborenen 16.475. 

Das Verhältniss der Gestorbenen zur Bevölkernng stellte 
sich wie 1 :39 '18' 

Das Verbiltniss der Gestorbenen excl. Todtgeborenen stellte 
sich wie 1:42',1' 

c) Auf der, fiber die Niederlande erschienenen MortalitAt.s
Tabelle wird der Unterschied der Sterblichkeit zwiscllen den 
eheliehen ud nneheliehea Kindern nicht aogegeben~ 
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d) Das VerhAlt niss zwischen den ehelichen uud 
unehelichen Geburten stell" sich vom J. 1848-1857 durch
schnittlich berechnet: I uneheliches Kind auf 21 ... eheliehe 
Kinder. . . 

SGd-Hulland zeigte die grösste Anzahl von unehelichen 
Gebwrten, nAmlich: I: 16 .• 1; -J!'riesland die geriagste Auahl, 
dmlieh I: M . I' wobei 'bemerkt werden muss, dass in SGdhollani 
der grOSBte Theil, in friesland nur ein Vienheil der BevölbraDg 
in dea Stldten lebt. Wir sehen also hier gerade das Gegentheil 
VOB 8aeheeu, wo die meisten unehelichen Geburten bei der Laad
bmllbnmg VGrkommen. 

Aber auch in ckn StAdten zeigt sich eine grOl88 Venchie
denheit dieses Verblltoisses; 80 kommt in Medclelbarg 1 .... -
eheliches Kind auf 16'0. Bd ia Mustricht, du _ starke 
Garniso. heBitzt, 1 une.licbes Kind auf 9", eheliche Kinder. 
Die Gröale der BevGlkernng einer Stadt 8eheiM nieh& von erheb
liebem EinftU88 auf die onebeliehen Geburten IU sein, -denn ia 
Amsterdam mit 26()'o3'1 Einwohnern kommt 1 ueheliebes 
Kind auf 10 .•• und in Harlem mit 28.811 EinwohDera 1 unehe
liches Kind auf 11. I. ehelich Kinder. Im. Hug mit '19,161·iJiD
wohnem kommt sogar 1 unehelichesKiK auf 8 ... eheHeheKinder. 

Naeh dem Durehaehaitte der Jahre 1850-1851 aaau.e aidl 
das VerhAltDiss der unehelichen zu den ehelichen Gebunea, 
ia den ff1 Stldten mit einer Bevölkerung von 1.205.i88 

Eiowohner wie .......... " .............. , ..... 1: 18 ••• 
in den 1052 Gemeinden mit einer Bevölkerung von 

2.123.307 Einwohner wie .................•..... 1 : 35 ... 
~) Die MortalitAt der vor dem ersten Lebeas;ahre «estorbe

nen Kinder betng von 1848-1857 111 29'1.~.' 
/} Vom Jahre 1848-185'1 bmeB 22 VernnheilnngeB wegen 

Kindeamord vor, es entziffertell sieb somit imDnrohscltnit\eJ'tlr 
du gaaze KOD.igreich pr. Jahr nDr 2 Kindermorde. 

g) Vom Jahre 1860-1866 worden wegen Kinderaull
setzungen 1'1 Personen ventrtheilt, 88 ergabea sieh aomit 
ctarchaehmttlidl pr. Jahr etwas '1.681' Z Ä1I88etzungea im gallZtll 
Königreiche. 

Vom J. 1850 - 185'1 wurden 313 Knaben und 62 lfAdchen 
.... Verbreehen v,.rartheilt. Wegen Verge.hea wur41en 6581 
babea UDd 1821 lUdchen; w .. Polizeidbertretalltglfn 
'l~'1i KDalJen und 1839 IlAdcbe abgesVaft. I I 
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E) 

Die Schweiz. 
Die Unabhlngigkeit, welche sich die Schweiser Oantoae Ül 

.nen civilen uad politiaehea Ange1egea.heiteD bewahrt haben, ia& 
bekuat, was aber die Handhabung des ÄlIleow888ns und Gnln
dung d.er WohltbMigkeitsansWteo betrilt, herseht hier eiDe UD

gewöhnliche VerschiedeDheh, die ein Heer soeialer Uebela&bd.e 
geschaffen hat. Unter diesem Hinblicke darf es mcht WUDdem, 
dasa 8ueh du FindeiweBen in diesen Lanw.n eine gmlJ88 Zerfab
renheit keanzeiehll4it. -Der edle helin, dem Basel zablhtiohe 
Weh1thAtiskeitsaDstalten veraankt, war vor Allea bestrebt auf die 
B"'iti~ng dieser Anomalie hillZuwirkea. Zu dem. Ead.e griDde&e 
er eiDe philantropische Föderation, der aber nieR seiaelp Pro
gramme alle Schweizer OantloBe beitreflen sollten. Als eNtar 
VersUch dazu muBS die 9rindung einer Geaellschaft im J. 1716: 
,,8ooi'~ ein. Bon et d.'Utile" (Gesellschaft lut Befördenmg des 
!fÖten Bbi gemuallUtli.gen) in Basel angeseheo weriea. Iaelin 
holte d.rch sie im ganzea Lande eme gleiche Vertheiluog der 
ArmellWlterstl1tzungen und eiae Verb~erung des Armenwesens 
anzubabuen. Diese Gesellschaft, die in ihrem BegiJlne nDr aus 
6 Menschenfreunden bestand, zAhlte im Jahre 1826 schoa t.ber 
200 Mitglieder. Allein ohnerachtet seiner fortwAhreaden BemO
bungen, ohnerachtet der GrOndung einer zweiten GeseUschaft, 
die sich "Soci'U Suisse d'utiliU publique" naaute, die schon im 
J. 1810 an 100 :Mitglieder IAhlte, und ohneraehtet des Erschei
Bens einer ausgezeichneten Schrift von OhabaDllea: "De l'unite 
de Vlle et d'action pOOl secourir l'indigence dUlS le caaton de 
Vaud", die 1830 vel'Öffentliehl wurde, Jronn~ man doch oicM des 
systemlosens Armenwesens in der Schweiz los werde.. Diese 
Versehiedenheit in der ArmenunterstGtzung hat auch die find
linge betroffen. Einige Oantone besitzen öfen'diche Anstalten, in 
die man Fiadlinge aufnimmt,' andere haben IU wer Vel'8Olgtmg 
Privatanstalten, wieder andere unterstGtzen diese hilloeen G .. 
schOpfe gar nicht. 

Die wenigen Daten, die man "dOOr die Findlingsversorgong 
in der 8ehweiz besitzt, verdankt man zeitweiligen Vertl'eadi
ehungen der "Soci'te des etabtiBBements charitabler'. Eine den 
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modemea Begrift'en dber Findelhluser entspreehade Find ...... 
stalt, besitzt die Schweiz nicht. 

In der Schweiz sorgt jede Gemeinde nur fdr jene Arm .. die 
das "droit de bourgeoisie" besitzen. Befinden sich Individuen ei
nes Schweizer Cantones, die zustäudig sind, in einem anderen 
Cantone, und bedtirfen sie einer schnellen Hilfeleistung, so wer
den sie in dem Cantone, wohin sie nicht zustAndig sind, aller
dings versorgt, aber die ZustAndigkeits-Cantone mdssen die für 
sie ausgelegten Kosten vergdten. Diese Parias des alten Europa's, 
die man "Heimatlose" uennt, befinden sich hier in einem be
dauernswerthen Zustande. 

Um diese sociale Wunde zu heilen, hat die Gesellschaft "du 
Bien publique" Schritte gethan. In Folge einer Einladung von 
Luzern, der Winstelhier und Genbve, beitraten, bildete sich in 
Zdrich, unter dem Vorsitze des Publicisten und Staatsrathes 
Utery, eine Versammlung, die sich die Aufgabe stellte, die soge
nannten Heimatlosen und ihre Kinder in Nöthen zu untefstfttzen, 
die letzteren bei Adoptiveltern unterzubringen und dort ihre Invi
gilation zu dbernehmen. Obgleich die Schweiz die meisten Annen 
IAhlt, indem auf 10 Einwohner ein Anner sich enUift'art, 80 hat 
sie doch die wenigsten Findlinge aufzuweisen, weil man dort 
Alles aufbietet, die Eltem zur Uebemabme ihrer Kinder zu bewe
gen. Der Bestand der vielen Waisenhäuser, die leicht zugänglich 
sind, die Thätigkeit der Vormundschafts-Conseils, das Wirken 
zahlreicher wohlthätiger Associationen und die Zutheilung der 
hAuslichen Unterstützungen tragen viel dazu bei, dass in der 
Schweiz sich das Beddrfniss nachFindelhäusem nicht bemerkbar 
gemacht hat. Die in Kostorten untergebrachten Kinder werden in 
einem bestimmten Alter in die Waisenhänser von Genf, Basel, 
Dem (1), St. Gallen, Lausaune, Luzem, Naumburg, Schaft'hausen, 
Solothnrn, Winterthur und Zdrich untergebracht. In diesen Wai
seohAusem werden auch Findlinge aufgenommen. Die Erfor
sehung der Vaterschaft ist dberall in der Schweiz gestattet, und 
dennoch gibt es hier sehr wenige Findlinge. Die Verheimlichung 
der Schwangerschaft wird schwer geahndet. Können die Eltem 
die Kinder nicht erhalten, so fallen sie den ZustAndigkeitsge
meinden Z1l1' Last. Diese Kosten tragen bald die Gemeinden, aus 
denen die M4tter abstammen, wie in Freiburg; - bald jeoe, a1l8 
denen die Väter abstammen; - bald jene, aus denen entweder 
die Väter oder die Mlltter abstammen, wie in Appenzell. Ist im 
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Caau Ap,...a. der VMer des uuhelicbea KindllB keia Zaseb
diger, so muss dieser die Kosten &ragen; - ist die Mutter nioht 
I1I8tIadig, 80 lDU88 diue die KGlten bestreite .. 

Um sich diesen Auslagen zu entschlagen, haben mehrere 
Cantone die barbarische Massregel eingefilhrt, nicht zuständige 
schwangere Frauenspersonen selbst bei der strengsten Jahreszeit 
mit Gewalt o.ber ihre Gränzen zn schaffen, eine Tyrannei, welche 
sich vorzugsweise der Waadter Canton zu Sehulden kommen 
liess. Eine analoge Massregel ist die, dass einzelne Cantone die 
ausgesetzten Kinder an einem bestimmten Tage des Jahres im 
Licitationswege an jene Kostparteien abgeben. welche sie um den 
geringsten Kostlohn o.bemehmen, wie im Canton Dem. 

In den meisten Cantonen werden die FindliBge nnd unehe
lichen Kinder, was die politischen Rechte anbelangt, allen übri
gen Kindern gleichgestellt. Die Interessen dieser Kinder vertritt 
der sogenannte "Pftegsehaftsrath". Der Canton W allis unterstützt 
jene G8.Ileindea, die zu arm sind, ihre Findlinge selbst zu ver
plegen. 

Die meisteB Caatone habeta auf die Auasetzuug der Kinder 
8Uen~ Strafen feetgeeetzt. 

Als Genf mit Frankreich vereinigt wurde, hatte man ein 
Findelhaus mit einer Drehlade erö1fnet. Im Verlaufe "on 15 Jah
ren musste man schon 600 Kinder aufnehmen. Als dieser Canton 
wieder unabhAngig wurde, verschwand das Findelhaus, und 
alsbald flel die Zahl der jährlichen Aufnahmen von 7T aaf 
6 herab. 

Man zahlt in der Schweiz an die Kostparteien monatlich 
circa 50 Fr. 50 Cent. Obgleich die Anzahl der unehelichen Kinder 
in der Sehweiz sehr gross ist, 80 kamen doch Kinderaussetzungen 
und Kindermorde sehr selten vor, weil alle unehelichen Schwan
gern, bei strengen Strafen, verptlichtet sind. eine Hebamme, eilen 
Arzt oder die Behörde von ihrer Schwangerschaft in Kenntniss IU 

setzeo. Die Findlinge u.s. w. werden von den Gemeinden bis zum 
16. Jahre erhalten. 

Di. Schweiz sorgt ftlr die Fiadlinge und ilbripn lailtoeID 
KiDder: lJ) d.urch die öffeatliche, ud 6) d ..... die .Pri""" 
wo"lthIUi«keit. 
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1. Von der öffentlichen Versorgung der Findlinge. 
Gen f. 

In Genf wird von Amtswegen für die Findlinge gesorgt. In 
dem Stadthospitale, einer sehr complicirten Anstalt, werden 
aUe Findlinge in Verpß.egung übernommen. Ein Theil der Fonde 
dieser Anstalt wird zur Ertheilung häuslicher Unterstützungen 
an die Schwangeren verwendet. Man verpftegt hier 80-90 Kin
der. Der jAhrliche Zuwachs an Findlingen hält sich zwischen 
4-6. Aeusserst selten wird ein verlassenes Kind reclamirt. Im 
Winter bleiben die Kinder im Hospize, im Sommer schickt man 
sie aufs Land. 

Die ganz kleinen Kinder gibt man in die sogenannte "Asy 1-
Schule" (l'ecole d'asyle), die in Saint-Gervais durch eine Sub
scription errichtet worden war. - Die grösseren Kinder kommen 
in die Rnralscbulen von Cara und Neuvilette. Diese letzteren wur
den nach dem Muster der, von E. v. Fellenberg im Jahre 1799 
im Bemer Cantone, zwei Stunden von Bem errichteten, organisirt. 

Ba 8 e L 
Da in Basel selten Findlinge zur Versorgung übergeben wer

den, so bedurfte man für sie keine Anstalt. Die jAhrlich über
brachten 2-5 Findlinge werden in dem Hospitale "des Bour
geois" untergebracht. Hier besteht seit 1667 ein Waisenhaus, in 
dem 4 J Knaben und 32 MAdchen erzogen werden. 

Zürich. 

Auch in Z'firich bedarf man wegen der uubedeutenden An
zahl von Findlingen kein Findelhaus. Seit 1 '765 besteht hier ein 
Waisenhaus filr 100 Kinder beiderlei Geschlechtes. 

Be r n. 
Bern nimmt die wenigen Findlinge, die vorkommen, in sei

nem Waisenhause auf. 

Luzern. 
Luzern hat kein Findelhaus, aber zur Aufnahme von Find

lingen seit 1809 ein Waisenhaus. Für die Findlinge dieses 
Cantones wird durch die Resolution des kleinen &athes vom 
19. December 1819 von Seiten des Pftegschaftsrathes Sorge 
getragen. 

26 
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2. Von der Privatversorgung der Findlinge. 
Bohafhausen. 

In Schat'hausen besteht eine "Soeiete de secours", welche 
hier "das Armen-Kinderhaus" eingerichtet hat, das Findlinge 
und alle Kategorien hilfloser Kinder aufnimmt. Das Bürgerhospiz 
zahlt an diese Anstalt jährlich eine bestimmte BeitragssulDme. 

Lausanne. 
Alle in diesem Cantone vorkommenden Findlinge werden 

durch die Privatwohl'hätigkeit verpflegt. 

Statistisches. 

Die Schweiz, welche aus 22 zu einem Bundesstaate vereinig
ten Cantonen besteht, von denen 3 (UnterwaIden, Basel und 
Appenzell) wieder aus je 2 Einzelfreistaaten zusammengesetzt 
sind, hatte im J. 1857 eine Bevölkerung von 2,4-94-.500 Einwoh
nern, - vom J. 1850-52 an 70.000 Geburten und 65.000Todes
tllle. Die unehelichen Geburten betrugen 5% der sämmtlichen 
Geburten. 

F) 

Osmanisches Reich. 
Die europäische Ttlrkei hat sowohl in ihren unmittelba

ren Ländern (Thracien, Bulgarien, Bosnien mit TOrkiseh-Croatien 
und der Herzegowina, Macedonjen, Thessalien, Kandia, 80 wie den 
übrigen Inseln von Samothraki bis Rhodus), als in ihren mittel
baren Ländern oder Schutzstaaten (den Ftlrstenthümern Moldau. 
Walachei und Serbien) keine Findelanst&lten. Die Versorgung 
der Findlinge u. s. w. wird durch die Privatwohlthätigkeit veran
staltet, und beruht auf den Anordnungen des ttlrkischen Oivil
codex (Larkit), deren wir schon bei der Geschichte der Findlinge 
Erwähnung getban. 

Unter den Anstalten, welche die Franzosen zur Vef80rgung 
christlicher Findlinge in" C 0 n s t a n tin 0 p e I errichtet haben, 
mtlssen "die Krippe zu Belbek", die von 4- barmherzigen Schwe
stem geleitet wird, und das "Waisenhaus" erwähnt werden. 

Es ist zu wundem, dass in Constantinopel, wo bei einer Be-
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vIIlerug von 900.000 Einwolmern 200 HospitAltr ud 100 Ima
rets (Speiseanstalten) bestehen, doch keineFindelaos~t errichtet 
worden ist. 

A.h ja den mittelbaren LAndern. mit Ausnahme von Jassy, 
der Haaptstadt der Koldau, das ein Gebärhaus, eine Hebammen
sehule, eine geburtshilfliche Klinik !ßld ein klei~es Findelhaus 
besitzt, gibt es keine Versorgungsanstalt filr die Findlinge. Nach 
Professor Jackschitsch gab 8S in Serbien im J. 1857 bei einer 
Bevölkerung von 1 ,029.082 Seelen, 41,241 Geburten, und darunter 
151 UBeheliche. 

G) 
.ontenegro. 

, 
Das Farstenthum Montenegro, oder Zernagora, von den T11r

ken "Karadagh", d. h. schwarzer Berg, genannt, ist ein unabhln
giges LAndchen in der T11rkei unter russischem Schutze. Dass es 
in Montenegro keine Findelaustalt gibt, wird Niemanden befrem
den, dem es bekannt ist, dass im ganzen Lande keine einzige 
Hebamme und nDr ein Arzt eDstirt. Erst im J. 1857 erschien zum 
ersten Male hier ein deutscher Arzt, Dr. Milhlböck, in Cetinje, 
welchen sich die Gemalin des spAter ermordeten Filrsten Danilo 
fdr ihre Person mitbrachte. In Montenegro entbinden sich alle 
Frauen gegenseitig. Da auch im ganzen Lande keine Apotheke 
besteht, so ist es den Curpfosehern erlaubt, Arzeneien selbst zn 
bereiten nnd zu verkaufen. Leute, welche lesen und schreiben 
können, gehören hier zu den Seltenheiten. Wird eine Frau bei 
einem Ehebruche ertappt, 80 hat ihr Gatte das Recht, sie nnd 
ihren Verfilhrer zu tödten. Uneheliche Kinder kennt man in die
sem Lande kaum, da seine Bewohner bei aller ihrer Rohheit sich 
doch die originAre patriarchalische Sittenreinheit bewahrt haben. 
Wozn also Findelhluser, wo es keine unehelichen Kinder gibt? 

Sehliesslich werden wir einige auf unsere Abhandlung be
zilgliehen gesetzlichen Anordnungen (Gesetzbuch Daniels I., 
FIrsten und Gebieters von Montenegro und der Bord&. Wien, 
1859) anftlhren. 
I. 71. Ereignet es sich, dass ein Montenegriner oder Berdaner 

ein MAdchen oder eine Witwe sehwAngert, ohne sie zum 
Weibe zu nehmen, und ohne sieh mit ihr nuen zu lassen, 

• p. 
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so soll er 130 Thaler (dr den Unterhalt des Kindes zahlen, 
und ist das Kind einmal erwachsen, so erbt es den vl.r
lichen Nachlass gleich den ehelichen. Nimmt er das Kind 
zu sich, so zahlt er nichts, und es steht alsdann einem sol
chen Mädchen und einer solchen Mutter kein Rechtstitel zu. 
- War ein solcher SchAnder verheiratet, so hat er 130 Tha
ler zu bezahlen, und ist überdiess zu 6monat1ichem Kerker 
bei Wasser und Brod zu verurtheilen. 

§. 73. Ereignet es sich, dass einem Montenegriner oder Berdaner 
sein Weib untreu wird, und betrifft er es auf einem Ehe
bruch, so ist es ihm erlaubt, den einen wie den anderen Theil 
zu tödten; enttlieht aber. das Weib, so soll sie keine StAtte 
mehr in unserem Lande finden. 

§.74. Ereignet es sicb, d888 -eine Witwe, oder ein MAdchen, 
oder sonst ein Weib, in der Absicht, ihre Schande zu ver
decken, sich so weit verirrt, dass sie das Kind umbringt, so 
ist eine solche SQnderin zum Tode·zu verurtheilen. 

Durch die Strenge dieser Gesetzgebung, und die Bewah
rung der patriarchalischen Ursitten, wird jede Anordnung dber 
eine Versorgung von Findlingen u. s. w. ganz überfhlssig. 
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Ueber die Reform 

des 

Findelwesens. 
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Feber die Findelhinser hn AlIgelDeinen. 

A) Definition und Einthellung. 

Findelhäuser sind Humanitätsanstalten, welche aus Staats
mitteln , Communalfonden, Stiftungen, oder aus mehreren dieser 
Quellen, die Verpftegung und Erziehung ausgesetzter oder ver
lassener unehelicher, bisweilen auch ehelicher Neugeborener, 
aller Confessionen bis zu einem bestimmten Alter, ohne, oder 
gegen Erlag einer Aufnahmsgebühr, permanent oder temporAr 
übernehmen. 

Die Uebemahme ist eine permanente, wenn die Verpfte
gung und Erziehung dieser Kinder bis zur Erreichung eines fest
gesetzten, des sogenannten Normalalters (8.-10. Lebensjahr) ohne 
Unterbrechung andauert. 

Währt diese Besorgung nur für längere oder k1lrzere Zeit-
abschnitte in der gedachten Periode, so ist sie eine temporäre. 

Die Findelhäuser zerfallen in mehrere Kategorien: , 

A) Nach der Dauer der Aufnahmen theilen sie sich: 

a) in Central-Findelhäuser, welche die aufgenommenen 
Kinder bis zum erreichten Normalalter ausserhalb oder 
innerhalb der Anstalt verpllegen ; 

b) in Filial-Findelhäuser, welche die aufgenommenen 
Kinder ausser- oder innerhalb der Anstalten nur durch einige 
Zeit verpftegen und sie noch vor, dem erreichten Normalalter an 
die Central-FindelhAuser abgeben; 

c) in Findlings-Depots, welche die aufgenommenen Kin
der durch mehrere Stunden oder Tage verpllegen, und sie 
dann in die Filial- oder Central-Findelhäuser abgeben. 

Da nieht alle Provinzen der einzelnen Länder der kostspie
ligen Central-Findelhäuser bed1lrfen, so hat man, um doch dem 
Beddrfnisse Rechnung zu tragen, in denselben wie in Tose&na 
und den lombardisch - venetianischen Provinzen Filial - fin
delhäuser und Findlings-Depots als Durchgangs-Anstalten er
richtet. 
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B) Nach den verschiedenen Aufnahms-Manipulationen: 
0) in Findelhäuser ohne Drehladen, in denen die Auf

nahme ohne alle Umständlichkeiten offen vorgenommen wird; 
b) in Findelhäuser mit Drehladen, in denen die Find

linge unter strenger Bewahrung des Geheimnisses, mittelst eige
ner Vorrichtungen, die man Drehladen (Schalter, Driller oder 
Drehscheiben) nennt, aufgenommen werden; 

c) in Findelhäuser mit der "admission a bureau 
ouvert", wo die Aufnahmen nur nach genauer Untersuchung 
über deren Nothwendigkeit erfolgen; und 

d) in gemischte Findelhäuser, in welchen die Aufnahme 
auf Grundlage obiger drei vorgeführten Aufnahms-Principien 
abwechselnd Platz greifen. 

Unter einer Drehlade versteht man einen, in einer Oeffnung 
der Mauer eines Findelhauses im Erdgeschosse angebrachten 
ausgehöhlten hölzeruen Cylinder, der sich frei um seine An dre
hen kann. Nachts wird die concave Seite des Cylinders der 
Strasse zugewendet, damit die Neugeborenen in sie hineingelegt 
werden können. Sobald das Kind in die Drehscheibe gelegt 
wurde, ziehen seine Ueberbringer an dem nebenbei angebrachten 
Glockenzug; auf den Schall der im Innern befindlichen Glocke 
wird der Cylinder von den wachehaltenden Wärterinnen 80 ge
dreht, dass das Kind in das Innere der Anstalt gelangt. 

e) Nach den Fonden, aus welchen die Auslagen bestritten 
werden, theilen sie sich: 

a) in Staatsanstalten (Frankreich, Oesterreich, Spanien); 
b) in Privatanstalten (England); und 
c) in gemischte Anstalten (Russland). 
Mit dem Worte: "Findling" belegt man ein gefundenes 

Kind. - Im gewöhnlichen Leben hält man unrichtigerweise 
einen Findling filr "ein gefundenes und zugleich uneheli
ches Kind." Aber nicht alle unehelichen Kinder werden von 
ihren Mottern verlassen, und unter den gefundenen gibt es auch 
eheliche Kinder. - In der Staatswirthschaft begreift man untar 
dem Worte "Findling" alle auf Kosten des Staates verplegten 
Kinder, deren VAter und Miltter unbeka.nnt sind. 

Den Findlingen massen zeitweise folgende Kinder einge
reiht werden, als: 

a) Verirrte Kinder, welche ihre Eltern verloren haben 
und sie suchen. 
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i) Gestoblene Kinder, in der Absicht entwendet, um sie 
gegen den Willen ihrer' Erzeuger in das Findelhau zu bringen. 

c) Zeitweise verstellte Kinder, welche d.rela einen 
bestimmten Zeitraum von ihren Eltern nicht besorgt werden kön
nen, z. B. wegen ihres Aufenthaltes in einem Spitale, GefAng
nisse u. s. w. 

d) Entzogene Kinder, welche unter Zustimmung der El
tern im Interesse der Kinder von der Armenbehörde zur Verpfle
gung llbernommen werden. 

Die Zöglinge der FindelhAuser theilen sieh in 2 Classen: 
a) Anstaltszöglinge und b) Kostzöglinge. .. 

Die Ansta1tszöglinge sind bunt durch einander gew1lrfelt, 
sie bestehen aus den Neuaufgenommenen; aus wegen Krankhei
ten in die Krankensäle Verlegten; aus den von der Anstalt selbst 
Zur1lckverlangten; aus den wegen erreichten Normalalters Zu
rdckkehrenden; nnd aus den wegen ergangener Reelamationen 
Einberufenen. 

Die Bevölkerung der FindelhAuser ist einem steten Wechsel 
unterworfen. Oberflächliehe Beobachter, die Kinder jedes Alters 
in diesen HAusern begegnen, wllrden sehr irren, wenn sie glaub
teIl, alle diese Kinder seien hier aufgewachsen . 

• 
B) Unaehen der enten Errichtuna der PiDdelhäuer, 
ihrer heutigen Entbehrlichkeit und ihres PortbestandeI. 

1. Unter den Ursachen, welche zur Errichtung der Findel
hAuser drAngten, ddrften folgende die wichtigsten gewesen sein: 
die in den Alteren Zeiten häufig vorgekommenen Kindermorde 
undAussetzungen, verbunden mit dem Mangel anjederFllrsorge 
ftlr diese, dazuma180 sehr missachteten Geschöpfe. Die Aufhe
bung des mittelalterlichen patriarchalischen Verban
des, und die dadurch erf'olgte Emancipation der Arbeiter, wo
dureh sie allerdings freier und einer gewissen Selbstständigkeit 
theilhaftig, aber gleichzeitig andererseits materiell unfreier, und. 
weil aller patriarchalischen Oberaufsicht entlussert, auch der Un
sittlichkeit mehr preisgegeben wurden. - Das Umsiehgreifen 
des religiösen ludifferentismus,unddie aus demselben reeul
mode Immoralität, mit gleiehzeitiger Erlahmong der christ
lieben Mildherzigkeit. - Die zunehmende Erschlaffung d.er 
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F ami 1 i e n ban d e, die verallgemeinerte Missaehtung der 
Satzungen der Ehe und die zunehmende Zahl der Hagestolze. 
- Die Vergrösserung der Stidte und Zunahme der 
Bevölkerung in den grossen FabriksstA.dten. - Der immer 
gr'Ö88ere Dimensionen annehmende Pauperismus. - Die Auf
rechthaltung mehrerer politischer und clericaler Ehehindernisse. 
Das Ueberhandnehmen des Ooncubinates. - Die sich über
stürzende Zunahme der Gesammtbevölkerung. - Die insuf
ficiente Invigilirung eines Theiles der Presse und des 
Bilder-, Schnitz- und Figurenverkaufes. - Die ungenügende 
Beaufsichtigung der Aftermiethen, der Dienstboten- und Arbeiter
Sch'lafstuben, der Strassen und öffentlichen Plätze zur Nachts
zeit; der Badehäuser, Hotels, der theatralischen Vorstellungen, 
des Ooulissenwesens, der den Städten naheliegenden Felder, 
der gemeinen Schenken u. s. w., kurz die mangelhafte Hand
habung der Local- und Sittlichkeits-Polizei.-Der Man
gel an Vereinen für Weckung der Mutterliebe, der Jugend
bunde, der Schutzhäuser für bedrohte weibliche Unschuld. der 
Mangel an Besserungshäusern für gefallene Mädchen u. s. w. -
Die fehlerhaft organisirte öffentliche und pri vati ve 
ArmenpfJege, in Verbindung mit dem Mange] an genügenden 
und gut eingerichteten Fürsorgeanstalten. - Vor Allem aber das 
häufige Vorkommen von Fruchtabtreibungen, tinder
aussetzungen und Kindermorden, als letzte ConsequenZ81l 
der vorgefllhrten Ursachen. 

2. Gehen wir mit den heutigen Erfahrungen über dieFindel
häuser an die Beurtheilung der Nothwendigkeit ihrer ErrichtfJng, 
80 mU88 man offen gestehen, dass sie nicht auf erfahrungsmAssi
gen Ueberzeugungen, sondern auf einer zu sensualistischen An
schauung basiren, indem die Nachtbeile dieser Anstalten ihre 
Vortheile nicht aufwiegen. Nur eine ungendgende Kenntniss der 
Staatswirthschaft; nur die im vorhinein unmöglich genau zu er
wAgen gewesenen Scheinerfolge dieser Institutionen; nur der 
Mangel an Vorerfahrungen ; nur der Abgang statistischer Daten 
über Kinderabtreibnngen, Kinderaussetzungen , Kindermorde, 
Mortalität und Entsittlichung der Findlinge, so wie des aU88er
ordentlichen Kostenaufwandes; nur die Unkenntniss über den 
massenhaften Missbrauch, der mit ihn~u in der Folge getrieben 
wl1l'de; nur der Hang nach Neuerungen und eine falsch verstan
dene NAehstenliebe haben die benannten Asyle in's Le~n geru-
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ten, ihre Vervielfältignng veranlasst, und ihren Fortbestand 
gehalten. 

Einen Beweis, dass man von der Nothwendigkeit ihres Fort
bestandes schon theilweise abgegangen, liefert die vorlAngst voll
zogene Aufhebung einer grossen Anzahl von Findelhäusern in 
Deutschland (Mainz, Trier, Coblenz, Hamburg, Danzig u.s. w.); 
in der Schweiz (Genf u. a. m.); in Schweden; ihre erhebliche 
Verminderung in Frankreich von 2'71 auf 101; ein Ukas Seiner 
Majestät des Kaisers Aleunder, welcher ihre fernere Errichtung 
in Russland untersagte; - und der prophetische Ausspruch 
Necker's, der schon im Jahre 1784 sich 11ber die Findelhäuser 
folgendermassen äusserte: "Die Findelhäuser erscheinen der 
öffentlichen Meinung als öffentliche Häuser, wo der Regent die 
Kinder der ärmsten seiner Unterthanen zu ernähren und zu erhal
ten f11r gut findet, und indem sich diese Ansicht verbreitete, hat 
sie im Volke die Bande der Pftieht und der Elternliebe gelockert. 
Der Missbrauch nimmt täglich zu und seine Fortschritte werden 
eiust die Regierungen in Verlegenheit bringen, delln die Abhilfe 
ist schwierig, wenn man nur Palliativmittel anwendet, und radi
eale Mittel wilrden erst in dem Augenblicke gebilliget werden, 
wo der Missbrauch zu einer Höhe stiege, welcher Aller Augen 
sieh aufdrängen wdrde." Necker's Ausspruch ist nur zu bald in 
Erfilllung gegangen. 

Schon im Jahre 1833 stieg die Zahl der jährlichen Find
lingsaufnahmen in Frankreich von 40.000 auf 164.319, und die 
jährlichen Auslagen fl1r sämmtliche Findlinge Frankreichs auf 
10,045.264 Fres. 

3. Als Motive der bisherigen Beibehaltung der Findelhäuser 
milssen die Gewohnheit, das einmal eingefOhrte System fortan 
aufreeht zu erhalten; - die, wenn gleich ungegrl1ndete Besorg
niss, durch Aufhebung dieser Anstalten, in deren Bestand das 
Volk sieh bereits hineingelebt hat, noch zahlreichere Ungll1cks
tllle zu provoeiren; - die anerkannte Schwierigkeit der sucees
siven, und die Unthunlichkeit der allsogleichen Auftassung und 
zwar um so mehr, als man es bisher ausser Acht gelassen, das 
Publieum Ober die unliebsamen practischen und statistischen 
Resultate dieser Institute in Kenntniss zU setzen; und vielleicht 
auch die Indolenz, welche es nicht wagte, dem romanischen Sy
steme der Findlingsversorgung jene des germanischen zu substi
tuiren, obgleich es sich nicht wo eine Substitution des Glaubens, 
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sondern nor UlD einen zeitgelDAssen Wechsel der Administration 
handelt. 

Von der unschädlichen Möglichkeit, das einmal angenom
mene System gänzlich aufzugeben, haben wir an Deutschland. 
der Schweiz und an England Beispiele. Eine theilweise Auflas
sung der Findelhäuser hat Frankreich vorgenommen; deo Ent
schluss, fortan keine solche Anstalten zu errichten, zeigt der Ukas 
Aleunders. -Dass die Aufhebung der Findelhäuser keinerlei 
Nachtheile hervorrief, zeigen die glänzenden Resultate, welche 
ihre theilweise Autlassung in Frankreich förderte. Endlich muss 
es erwähnt werden, dass nach den Beriebten der Behörden jener 
Länder, wo bisher Aufhebungen der Findelhäuser stattgefunden. 
nirgends missbilligende Aeusserungen der unteren Volksclasse 
gehort wurden. 

Die Aufhebung zahlreicher französischer und deutscher Fin
delhäuser, die Aufhebung der Findelhäuser in London und in 
Hessen-Cassel (l '763) unter seinem letzten Kurfiirsten, gingen, 
obgleich plöttlich und ohne Voreinleitungen vorgenommen, spur
los vorüber. 

Wir werden später bei der Kritik der verschiedenen Find
lings-Versorgungs-Systeme auf diesen Gegenstand ausführlicher 
zUlilckkommen. 

C) Aufgabe der I'iDdelhi118er. 

Die Aufgabe der Findelhäuser ist eine vielseitige. 
1. Sie haben die ihnen übergebenen Kinder aufzunehmen 

und sie sanitätsgemAss zu verpftegen; 
2. sie haben die aufgenommenen Kinder in kürzester Frist 

in die ausseranstaltliche Verptlegung zu übergeben; 

3. dort fiir ihre physische I psychische und moralisehe Ent
wicklung zu sorgen; 

4. ihnen nach vollendetem Schulbesuche eine selbstständige 
Erhaltung anzubahnen; sie 

6. dort fteissig zu invigiliren und mit einer thatkriiftigen 
Totel zu umgeben; und endlich 

6. im Benöthigungsfalle ihre sittliche Rehabilitation seI bat 
oder durch geeignete AD8tal~ zu ermöglichen. 
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D) Ueber die Reform deI FindelweseDl. 

Es herrscht in den weitesten Kreisen nu eille Stimme. dass 
IJIU!8r modernes Findelwesen einer eingreifenden Reform sofort 
unterzogen werden muss. Man gelangt zur Kenntniss dessen, was 
reformirt werden soll: 

a) durch die Deschitfrirung aller statistisehen Arbeiten fiber 
das Findelwesen; 

b) durch die kritische Sichtung der Erfahrungen, die von 
vonD'theilsfreien Vorständen von Findelanstalten in Monographien 
undJournalaufsAtzen niedergelegt, oder durch Regiernugsberichte 
veröft'entlicht wurden; 

c) durch eine sorgfAltige Vergleichung der in den Findel
hAusern eingefdhrten Verwaltnngsmethoden und ihrer Resultate; 

d) durch ErwAgung aller Klagen, die die Journalistik und 
das Publicum gegen diese Institutionen erhoben, und 

e) durch die Autopsie der verschiedenen Findling8~nstalten. 
Aus einem sorgfAltigen Studium dieser Quellen ergeben sich 

die nachfolgenden Reformen als die nothwendigsten : 

I. Reformen zur Verminderung der Zahl der aufzunehmenden 
Kinder. 

11. Reformen zur Verminderung der FindlingsmortalitAl 
111. Reformen zur Verminderung der schweren Unterbringung 

der Findlinge in Kostorten. 
IV. Reformen zur Verlllehrung der Findliugsreelamationen. 
V. Wonnen zur Verbesserung der Erziehung, Tutel und V.r

sorguug der Findlinge. 
VI. Reformen zur Verbesserung der bdrgerlichell StJllung der 

Findlinge. 
VB. Reformen zur Hebung der Einnahmen. 
vm. Reformen zur Hebullg der sittlichen Rehabilitation der Find

linge. 
IX. Reformen der Gesetzgebung fiber uneheliche Kinder, unehe

liche Mdtter, deren Verfdhrer, die Koatpaneien und ausg&
kauften Ammen. 

L ReforID8ll zur Erweiterung des Wirkungskreises der Findel
hAuser. 

XI. Befornien pbilantropiseber Natur im Interesse der Mltter 
Ilpd KiDder. 
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I. 

Ueber 'Ie .r.r.e. I.r Ver.l.tler •• der I.~I 'er 
•• rl •• e~.e.'e. KI.der. 

Unter die Reformen, die eine Verminderung der Zahl der in 
die FindelhAnser aufzunehmenden Kinder bezwecken, gehören: 

I. Die Verbesserung der Sitten. 
2. Die EindAmmung der Armnth und des Paüperismns. 
3. Die Beseitigung der Momente, die das Verlassen der Kinder 

erzeugen. 
4. Die systematische Regelung der Findlingsaufnahmen. und 

zwar: 
A) Die Regelung der Aufnahmen durch: 

a) die Drehlade, 
b) durch das Aufnahmsbureau. 

B) Die Regelung der Aufnahmsbewilligung und der Auf
nahmsverweigerung. 

5. Die Anwendung von Unterstl1tzuugen, um die Mutter zur ei
genen Verpflegung ihrer Kinder zu bewegen. 

6. Die Versetzung der Kinder von ihren ursprünglichen Kost
orten in entferntere. 

1. Die Verbessenmg der Sitten. 

Nahezu ilber ein halbes Jahrhundert haben Nationalöoono
men und Staatsmlnner auf die stetige Zunahme der Findlinge 
hingewiesen und diese als eine Anomalie der sittlichen ZustAnde 
des continentalen Volkslebens bezeichnet, die im Laufe der Zeit 
den Regierungeu unabweisliche Verlegenheiten bereiten müsse. 

Mannigfaltig waren die VorschlAge, welcheFaehschriftsteller 
znr Heilung dieser sodalen Wunde vorschlugen, allein alle brach
ten aber nur Palliativmittel. 

Da die stetige Zunahme der Findlinge auf einer 
stetigen Verletzung der Sittengesetze beruht, so wAre 
das radicale Mittel zn ihrer Vermindernng nur in einer 
eingreifenden Hebung der moralisch - religiösen Er
ziehung des Volkes zu finden. 

Man wird also vorerst alle Ursachen beseitigen milssen, die 
wir früher als diejenigen bezeichneten, welche zur Errichtung 
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cl.er rIDdelhAuser bingedr&ngt 'haben. ~ Man wird, insoweit es 
dem Zeitgeiste und den LocalverhAltnisseD entspricht, bestrebt 
sein mdssen, so viel wie möglich eine successive Einverlei
bung der Arbeiter in den patriarchalischen Verband 
anzubahnen und den Austritt der noch in diesem Ver
bande weilenden Handwerker hintanzuhalten; - man 
wird den sich breitmaehenden Atheismus und religiOsen 
Indifferentismus, so wie den alles Moralische ertödtenden 
Rationalismus, der die Gesellschaft fata.listischenVorunheilen 
iiberantwortet, niederzukämpfen haben. - Dr. Buss sagt ganz 
richtig Folgendes: "Nur so lange, als die Menschheit an eine 
göttliche Anordnung ihrer Existenz und an eine dberirdische 
Leitung- ihrer Interessen glaubt, kann ein individlleller und 
universeller geordneter socialer ZIl8ta.nd bestehen, und in dem 
Augenblicke, als dieser Glaube wankt oder fällt, zerstAu bt 
aUe Gliederung der organischen ZustAnde in ein Chaos. Man 
moss die sociale Zucht, die corporative Ueberwaehung und 
die höhere Aufsicht des organisirten Mittelalters zu innoviren, 
und an die Stelle des rationalistischen Individualismus Ame
rika's, den traditionellen Familismus Europa's setzen." Man muss 
die sittliche und religiöse Erziehung der höheren StAnde vervoll
kommnen, weil ihre Vema.chlässigung auf die unteren Volksclas
sen demoralisirend zurückwirkt. Die Folgen einer mangelhaften 
sittlichen und religiösen Erziehung beschränken sich nicht auf 
die Generation, die sie begeht, sie wirken weit na.chtheiliger auf 
die kommenden ein. Man muss auf eine allgemeine Achtung 
der ehelichen Satzungen, Weekung des Familiengeistes, IlDd die 
HebuDg des Pftichtgefl1hles der Eltern und Kinder einwirken. -
Die Grdndung von Jugendvereinen , Gesellenvereine!}, 
Vereinen der christlichen Mutterliebe (Societe de Cha
rite maternelle), Vereinen der Familienmütter (Societe de 
Meres de Famille wie in Frankreich), Sch utzhällSern fdr be
drohte weibliche Unschuld (wie in Italien, Frankreich) wdr
den sicher verbessernd auf die Sitten des Volkes einwirken. 

Die Beseitigung politischer und clericaler Ehehindernisse, 
die Verpönung des Concubinates, die Unterdrückung unsittlicher 
Veröffentlichungen durch die Presse, Maler- und Bildhauerkunst, 
eine s&reDge BandhabllDg der Loealpolizei, die Absehafnng in
deeeMer weiblicher Beldeidun~n, schlCipfriger theatralischer 
Vorstellnngen, eine Reform der Armenpilege und der Schulen 
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(80nntagsschnlen) würden nicht mindel"gdDJtig wirken. WAhrend 
aber die Verbessernng der Sitten die Zahl der Findelkinder di
rect vermindert, würde sie auch indirecte günstige Resultate 
erzielen. 

In Frankreich werden z. B. von den Nachkomlnen von 
129.629 Findelkindern im Durchschnitte jedes Jahr wieder 
36.000 Findlinge gezengt, zum Beweise, dass die Race der 
Findelkinder sieh ans sich selbst wieder reprodneirt. 

Jede Vermindernng ihrer primAren Prodnction hat eine Ver
mindernng der secundAren, tertiAren u. s. w. zur Folge. Die 
üppige Reproduction der Findlinge kann nicht befremden. Wer 
findet es nicht natürlich, dass Eltern, die selbst Findlinge sind, 
also von ihren Eltern verlassen wurden, die ihnen zn Theil ge
wordene Lieblosigkeit auf ihre eigenen, gleichfalls in Unsittlich
keit erzeugten Sprösslinge übertragen? - Wer wird dardber 
stannen, wenn die zu Eltern gewordenen Findlinge, die nie eine 
Familie besessen, gegen die Gründung einer selbststAndigen Fa
milie sich apathisch verhalten? - Wer kann es endlich wider
legen, dass die psychischen und physischen GefOhle der Mutter 
sieh auf die Kinder forterben ? AllerdingR wird die Statistik es 
nie vermögen, die verschiedenen Regungen des Herzens lind ihre 
Ursachen ziffermAssig darzustellen, aber ein gewissenhaftes Indi
vidnalisiren der Menschl'lI, ein scharfsinniges Beobachten und 
eine vomrtheilsfreie Entwirrung der Mntive jener massenhaften 
Leidenschaften, welche die Herzen der Sterblichen oft (ast wider
standslos nnd unilllputirbar umgarnen, werden immer den rieh
tigen Gesichtspunct ermitteln, von welchem aus jede einzelne 
moralische Anomalie einer nüchternen Kritik unterworfen wer
den kann. 

Uebrigens hat es die Statistik festgestellt, dMs die Findlinge 
hAufiger die Gesetze verletzen als eheliche Kinder. 

Terme et Montfalcon geben den Inhalt dieses Absatzes 
knra mit den Worten: "Donnez plus da moralite aUI classes 
ouvriers et il y Bnra beancollp moins d'enfants tronvt\s." 

2. Die Eindämmung der Armuth und des Pauperismus. 

A) Unter Armuth versteht manjene'18ocialen Zustand ein
zelner Glieder der Gesellschaft, vermclge dessen sie wegen 
Mangel an Arbeitsgebern, Arbeitslust oder anderweitigen ver-
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scbuldeten ocler unverschuldeten Momenten an einem dergestal
ligen Mangel des Besitzes leiden, dass sie nicht im Stande sind, 
ihre Existenz selbstständig fortzufristen, und zu ihrer Erhaltung 
entweder der Unterstützung durch den Staat oder der Privat
"'obltbitigkeit bedürfen. 

Die Annuth, ein 'Attribut der civilisirten Völker und des In
dividnms, beruht zumeist auf einem persönlichen Grunde; und 
steigert sieh ait der Zunabme der Gesittung und der Mehrung 
der moralischen, pIl:sischen und idealen' Bedürfnisse. Die Ar
muth ist die Urquelle der mannigfaltigsten Laster, der zunehmen
den Stumpfheit und UnthAtigkeit der Bevölkerungen, der Aus
wanderung, der zunehmenden Sterblichkeit, der Entstehung epi
demischer und specifi.scher Krankhei~n, der erblichen Arm.tb, 
der zunehmenden physischen Entnervung, der kdrzeren Lebens
dauer, der schleehten Erziehung der Kinder, der verschiedensten 
Verbrechen, des Umsichgreifens der Geisteskrankheiten, der 
Schwächung der Gesellsehaft in den Elementen ihres gegenwär
tigen nnd zukünftigen W ublstandes, der Erschütterung des Sy
stemes der allgemeinen Oeeonomie, der modernen Lehren des So
eialismU8, der Sittenlosigkeit, der Ehelosigkeit, der unrerhAlt
ni8smAssigen Erzeugung unehelicher Kinder, des Ans
setzens und Verlassens der Kinder. 

Die zu weit führende Aufzählung der Ursachen der Armutb 
und der Mittel, ihr vorzubeugen und sie zu bekämpfen, glauben 
wir hier übergehen zu sollen, als beide in den Werken über die 
Polizei-Wissensehaft, namentlich jenem eines Mo h 1, ausführlich 
abgehandelt werden. 

B) Unter Pauperis1Dus (MassenarlDllth) versteht man 
jeaen Zustand einer zahlreichen, der Industrie dienenden Volks
el888e, vermöge welchem sich dieselbe, selbst dureJt die ange
strengtes&e Arbeit, beim besten Willen kaum oder gar nicht das 
notbdflrftigste Auskommen erwerben kann, für dieses selbst nur 
temporär gedeckt, und von Geburt an durch seine ~llZe Lebens
zeit einer solcheu traurigen Lage ohne Aussicht einer lB6glieben 
Erwerbung einer Selbststindigkeit verfalleIl iM (Prof. L. ~tein). 
Der Pauperismus wird nicht duroh ei~en ~l an Arbeit und 
Lohn wie die Armuth, soodern unter dem EiDflusse der A r
beH, aber eines u.genügenden Lohnes erzeagi. D88shalb 
kann der Pauperismus .Dicht durch Alw086n, weluhe den Arbeits
lohn vettreten sollen, sondern nur dlucb eine gAnzliehe Umge-
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staltung des gesammten lndustrie-, Arbeits- und Lohnwesens 
gehoben werden, eine Umgestaltung, die wahrscheinlich ftlr im
mer unter die pia desideria geboren wird. Der PauperismD8 er
zeugt 8D88er den oberwihnten Folgen der Armuth noch eine 
eigene Kaste von Individuen, die man mit dem Namen Proleta
rier belegt. 

Der PauperismD8 beruht auf einem allgemeinen Grunde, 
und nicht. auf den Individuen wie die Eiozel-Armutb, ihn hat 
ein anomaler Zustand, eine unabweisbare Consequenz der moder
nen industriellen Gesellschaft hervorgerllfen. Er verdankt seine 
Entstehung der Aufhebung des patriarchalischen mittel
alterliehen Verbandes zwischen Arbeitsgeber und Arbeiter, 
der in spAterer Zeit erfolgten Abverlangung eines bestimm
ten Geldlohnes von den Letsteren und der Beseitigung der 
frGher gewAhrleisteten Naturalverpflegung. Dureh Bil
dung die888 neuen Zustandes wurde der bisher unfreie Arbei
ter zom seI bststAndigen Arbeiter, und es ging Alles 80 

lange gut, als der Arbeitslohn so gross blieb, dass er seine und 
seiner Familie Existenz Z1I bestreiten, sich etwas zu ersparen 
vermochte, und ihm die Kögliehkeit blieb, kdnftig zu einem 
selbststindigen GeschAftsbetriebe zu gelangen. Als aber spAter 
der Arbeitslohn durch die Maschinen zum geringeren Maschi
nenlohn herab88nk, und auch dieser durch diesiehausbl'8itende 
und Alles aufreibende Coneurrenz der ArbeitskrAfte und der Un
ternehmer, 80 wie der eingetretenen Schwankungen der Con
sumption und Produe.tion lieh noch weiter herabminderte, so 
dass der herabgedrGekte Maschinenlohn .ur Befriedigung 
der nothwendigsten BedGrfnisse der Arbeiter nicht mehr aus
reichte, da begann die Entwickelung jener eigenthGmlichen Ar
mmh der industriellen Gesellschaft&cl8888, die als Pauperismus 
bezeichnet wird. Aber auch dieser, die Existenz der Individuen 
in Frage stellende Masehinenlohn wurde durch versehiedene 
EventualiWen periodisch noch weiters verkOmmen. Bieher ge
boren: das Sebwinden der physischen KrAfte der Arbeiter im 
Alter, das Auftreten der erarbeiteWi Krankheiten, die doreh 
BandelskriseB, UogGDBtige Consomtious- und CreditsverhAItnisae 
sich breit machenden Stockungen des FabriksweseDB, die Ver
besserung der Maschinen, welche theils eine Verminderung der 
ArbeitBkrAfte bezweckten, theils die bei den Maschinen besehAf
tisten Arbeiter IU immer nit>dereren Bestandtheilen derselben her-
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abmdigten. Nun trat jene Periode ein,. wo der sodal frei
ge wordene Arbeiter zom materiell unfreien, in seiner 
EIistenz bedrohten, und in seiner Hotrnong auf eine Selbststln
digkeit vernichteten geworden. Hat schon der Pauperismus durch 
seine jetzige Ausbreitung in Europa eine bedrohliche Höhe er
reicht, so steht zu beftlrehten, dass durch seine in ne1lester Zeit 
sich Bahn brechen wollende weitere Ausbreitung in Folge der 
Einftlhrung der Maschinen in die Gewerbe und die 
Ag r i eu lt u r eine noch grössere Verwirmng der soeialen Zu
stande des Continentes sieh entwickeln wird (pr. L. Stein). 

Hieraus erhellt, dass nur eine mit Umsicht auf die bestehen
den Ci vilisations- und LoealverhAltnisse eingeleitete Wiederein
fl1brung der patriarchalischenNaturalverptlegung, und eine unter 
allen Staaten vereinbarte Systirung der Einfilhrung des Maschi
nenwesens in das Bereich der Gewerbe und der Agricultur, die 
einzigen Mittel wAren, welche das allerorts in Europa auftauchende 
Gespenst des Pauperismus zu bannen vermöchten. 

Man wird flntgegnen, dass bei den Fortschritten der Civili
sation und der einseitigen politischen Bildung der unteren Volks
elassen, das Proletariat nicht in die Autlassung seiner jetzigen 
selbstständigen, wenn gleich kaum durehfdhrbaren Wirthschaft 
willigen werde; aber wir halten uns dberzeugt, dass wenn kirch
liche und politische Restaurationen möglich waren, national-öeo
nomische nicht in das Reich der Unmöglichkeiten zAhlen können, 
und glauben, es sei leichter politische Stdrme als die Nothrufe 
nach "Panem et Circenses" zu beschwichtigen. 

Wird aber wohl ein eben so genialer als kdhner industrieller 
Regenerator erstehen, welcher in einem passenden Zeitmomente 
den Heroismus besitzen wird, in die Speichen des allgewaltig fort
rollenden Rades der Zeit einzugreüen, und eine totale Umst&ltung 
der modernen VerhAltuisse des Handels, der Industrie, der eivi
lisation und eier RechtszustAnde durchzuführen? - Die Armuth 
und der Pauperismus sind oft die Quelle einer Unsittlichkeit, 
die aus der Ehelosigkeit he"orgeht und das Concubinat gebiert. 
Diese Vnsittlichkeit&form vermehrt die Aussetzungen und Kinder
verlassungen, und erstreckt sich anf die ehelichen Kinder. An 
diesen Verbrechen ist nicht immer die Geheimhaltung der Ge
burt und die Furcht vor Schande, sonllern die Annuth und der 
Pauperismus Schuld. Daher kommt es, dass man 1)ei vielen aus
:;esetzten Kindern den Gehurtsschein ocler ein Merkzeichen findet, 
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und dass 80 viele Mtltter in den Gebärbäusern ohne Anstand ihre 
Namen angeben. Terme, Montfalcon, Remacle erzählen zahlreiche 
Fälle, dass die rechtschafFensten und zartffthlendsten verehelich
ten Motter gezwungen ihre Kinder all8.'letzten oder in die Findel
hAuser trogen. AbM Gaillard bezeichnete gleichfalls die Armuth 
als eine der vorzOglichsten Ursachen der Aussetzungen und Ver
lassongpu der Kinder! Die Statistik hat es festgestellt, dass Indi
viduen, die nusserhalb des patriarchalischen Verbandes 
leben (Proletarier, Fabriksarbeiter) , mehr uneheliche Kinder 
zeugen, aussetzen und verlassen, als solc~he, die noc·h innerhalb 
des patriarchalischen Verbandes verweilen. 

Als Ursache der zunehmenden Findlingserzeugung 
muss vorzllgweise die Unsittlichkeit; als Ursache der zu
nehmenden Verillssungen und Kindernussetzongen aber 
die Hilfslosigkeit angesehen werden. 

3. Beseitigung der entfernteren Ursachen, welche Aus
setzungen und Verlassungen der Kinder hervorrufen. 

a) Die Abschwächung des weiblichen ZartgefOhles 
spielt beim Aussetzen und Verlassen der Kinder dann eine grosse 
Rolle, wenn sie bis zur Entsittlichung des weiblichen Herzeus 
sinkt. Ursachen dieser Anomalie sind: Verwahrlosung der Erzie
hung, geschlechtliche Ausschweifungen und die Zufälligkeit der 
eigenen Geburt. - Hierher gehören die Aussetzungen und Ver
lassungen der Kinder durch in Concubinat lebendo Individuen, 
von denen keines die Sorge Obernehmen will; - durch verehe
lichte MOtter, aus Selbstsucht oder einer nicht zu verwindt'ndt'll 
Trägheit; - durch Schauspielerinnen, Maitressen und Loretten, 
welche durch den demoralisirenden Einftus8, den ein verschwen
derisches und unthätiges Leben auf ihr mOtterliches GefOhl ausübt. 
vermittelt werden. A. Esquiros sagt ganz richtig: "Derartige 
Frauen sind daran gewöhnt, alle Gefühle der Nator zu verstellen 
und andere dafür zu erheucheln. Sie erziehen in ihrenGemäehern 
mit grossen Kosten Affen, Papageien und Windhunde, ihre Kin
der aber lassen sie in (las Findelhaus bringen. Eine Geburt ist 
ffir diese abgestumpften Geschöpfe eine Verlegenheit, ein Naeh
theil Cilr ihre Schönheit." 

b) Die Furcht vor Entehrung und Schande. Wegen 
der Geheimhaltung der Geburt setzen viele Miltter ihre Kind~r 
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aus. Nach Tenne und Montfalcon 8011en desshalb wohl die wenig
sten Kinder ausgesetzt werden, allein naeh AbM Gaillard 8011 

gerade dieses Motiv unter jenen, welche die Aussetzungen und Ver
lassungen der Kinder veranlassen, den ersten Rang einnehmen. 

c) Die Strenge der öffentlichen Meinung. Die Stati
stik bestAtigt es, dass in LAndern, wo die ötTentliche Meinung 
sieb am strengsten gegen die unehe1irhen Geburten ausgespro
rhen, die Zahl der Kindpn'erlassungen die grösste gewesen, ohne 
dass dort die Moralität der Bewobner eine bessere als in den an
deren Ländern, wo diese Strenge ni('ht vorberrscbte, gewesen 
wAre. So ist die Zahl tlerFindlingsaufnabmen in df'n westlichen, 
eentralt'll und "iid1i('lwn PrOvillZf\n Frankreichs, wo eine grössere 
Strenge d .. r ötTentli('hf'n Meinlln~ gf'gen unphpliche Geburt(>n 
herrscht. eiDe grösRere als in d .. n Provinzen. wo di .. se Strenge 
sieh nicht eingebOrgert hat. In DeutRcbland, in der Sdlweiz, in 
den an Deutschland angrenzenden Departemf>l\ ts von Frankreich, 
wo die ötrentliche Meinung minder s('hrotT auftritt, ist die Zahl 
der Verlassungen und Aussetzun/l:en tier Kinder gleichfalls 
eine gerin/l:ere. Um der Strenge der ötTf'nt1irhen Meinung entge
gen zu wirken, dOrfte die Gnlndung vou Frauenvereinen zur 
rntersUlhung unehelicher Miltter (Frankreicb) anzuem
pfehlen sein. 

d) Oie Industrie der Hebammen. In Frankreich, wie in 
keinem Lan(le, .lben (lie Hebammen einen grossen Einfluss auf die 
Aussetzungen und VerlaRsllllgen der Kindf'r aUR. In Paris gilt 
den meisten Hebammen' ihr GeRehäft nnr als ein Dpckmantel fllr 
ihre VnmoralitAt. Sie kommen der Auss('hweifllng nicht nur mit 
offenen Armen entgegen, sondern sie gehen sen1st mit einem 
scblechten Beispiele Vllran, sie vermitteln alle Gattungen von 
Liebesintri/l:uen. Sie verleiten die bei ihnen entbundenen MAd
ehen zum VerlaSStln ihrer Kinder, aber nicht blm~s wegen der 
Bezahlung jenpr 20-30 Franc's, welche sie ffir die Pebertragung 
eines Kindes ins Findelhaus begehren, sondern damit sie die zu 
einem ersten Fehltritt verleiteten Mfitter nacb Entfernung ihrer Kin
der, zu weiteren eintrAglic,hen Unternehmungen ausbeuten können. 
Sie suchen die Wöchnerinnen zum Verlassen der Kinder dadurch 
~n bewegen, dass sie ihnen vorstellen, sie wAren im Findelhause 
hesser als bei ihnen versorgt, und sie könnten durch ihren Ein
ßU88 die Kinder, so oft sie wollten, besuchen. Einzelnen Hebam
men bringt dieses GeschAft eine Jahreseinnahme von 14-20.000 
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Francs ein. Die BAIfte der Kinder, die jährlich vom Pariser Findel
hause aufgenommen werden, wandern dureh die BAnde der 
Hebammen. 

4. Ueber die Regelung der Findlings·AtÜnahmen. 

Alle Schriftsteller, die sich mit der Findelhausfrage be
schAftiget haben, als: de Villeneuve-Bargemont, Terme, Mont
falcon, Remacle, Gerando, AbM Gaillard, Ducpetiaux, Gourotf, 
Watteville, Melzer u. a. m., stimmen darin überein, dass die 
Tactlosigkeit, mit welcher die Aufnahmen der Findlinge in den 
Findelhäusern vollzogen werden, die grösste Schuld an der 
ausserordentlichen Zunahme der Aufnahmen trage. Der französi
schen Staatsverwaltung gebl1hrt das Verdienst, die Initiative zur 
Einstellung der MissbrAuche bei den Aufnahmen der Findlinge 
zuerst ergriffen zu haben. 

A) Ueber die Arten der FlndUpgs.AufJ1abm en. 

Die Findlinge und verlassenen Kinder werden auf eine drei
fache Weise aufgenommen: 

I. Durch die Drehladen. 
n. In den Bureaux, aber ohne Wt1rdigung der Nothwen

digkeit ihrer Uebernahme. 
1lI. In den Bnreaux, aber mit genauer Erforschung der 

Umstände, welche die Aufnahme der Kinder als nothwendig dar
stellen, d. i. durch das Aufnahms-Bureau. 

In allen Fällen wird die Geheimhaltung der Vater
schaft gewahrt. 

1. Von der Aufnahme der Kinder durch die Drehladen. 

Die Drllhladen (Schalter, Driller, Drehscheihen, Winden) 
haben in verschiedenen Ländern verschiedene Construetionen. 

Was die Form dieser Aufnahme anhelangt, übertrifft sie weit 
jene des Mittelalters, in welchem sie mittolst bei den Kirchen 
angebrachter Marlllol'schn!tm (Trier, Arles) oder offener Strohl.ett
ehen (Paris, Lei Jor Kirche Not.re-Dame) vollzogen wurde; weil 
sie tlie Aussetzung' IlelU Auge des Publicums entzieht und das 
Gesunuheitswohl ller Kinder weniger gefährdet. 

Die Drehlalle i/;t italienischen Ursprunges. Die erllte Dreh
lade wurde in Rom etaLlirt. Zur Zeit des heil. Vincenz lle Plllll.\ 
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kannie man dieDrehlade in Frankreich noch nicht, ihre Entateh1Qlg 
datirt ans den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts. Die erste 
Drehlade Frankreic~ wurde im Jahre 1804 zu Lyon erötfDet, 
jene von Paris im Jahre 1827, 

18 dem Decrete Napoleons vom 19. JAnner 1811 dber die 
Versorgung der Findlinge und Waisen findet man zum ersten Male 
in der französischen Gesetzgebung den Ausdruck: "tour." 

Die Drehlade verdankt ihre Errichtung einer zweifaehen Ab
sicht; man wollte einmal den ganzen Act der Kinderanssetzungen 
verh1111en und weiters dem Verbrechen des Kindermordes jede 
Entschuldigung benehmen. UnlAugbar waren diese Asyle im letzten 
Jahrhunderte ein Bedürfniss, aber ihre Beibehaltung entspricht 
den socialen ZustAnden der heutigen Gesellschaft nicht mehr, weil 
diese ein christliches Gemüth und die Uebung national-öconomi
scher GrundsAtze unter der Aegide der Philosophie anerkennen, und 
dadurch allem Institutionellen den Stempel dieses Triascharacters 
aufzudrfleken bemflht sind. So Vieles auch gegen die von ernsten 
Denkern vorgeschlageneSchliessung derselben vorgebracht wurde, 
80 glauben wir doch aus moralischen, staatspolizeilichen und na
tional- öconomischen Grfinden die unbedingte Auflassung 
der Drehladen be vorworten zu mflssen, weil wir in ihr den 
ersten Schritt zur Anbahnung der künftigen Auftassung der Fin
delhAuser erblicken. 

Die Aufrechthaltung der Drehladen erscheint aus folgenden 
Grdnden nicht nur als eine unnöthige, sondern sogar als eine 
naehtheilige: 

a) Die Drehladen sind unmoralische Institutionen. 
Diese an den Findelhäusern zur Schau ausgestellten Apparate 
sind eben so viele officielle Platate, die dem Publicum zurufen: 
Wer immer von Euch aus was immer fdr einem Grunde sein Kind 
weglegen will, kann es in dieser Vorrichtung thun; es ist jedem 
gestattet, seine natfirlichen Pflichten zu verläugnen, und diese auf 
die Gesellschaft zu wAJ~n! 

b) Die Dreh laden involvirHn einen juridischen Wi
derspruch. ua durch die Drehladen die Aussetzung cJ.t.r Kinder 
als eine erlaubte Handlung gesetzlich gestattet, und den Eltern 
ein Recht über Lehen und Tod, und Ober die bilrgerliche StelJung 
des Kindes eingeräumt wird. Verbieten die Strafgesetze aller Na
tioneo Oberhaupt tlie KindeI:auHsetzungen, und belegen sie seI be 
mit Strafen, so d ürfl' 0 dieStaatHverwaltungen das Volk nie ht zu offi-
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eiellenAu8setzungen förmlich einladen. Allerdings Sndet ein Unter
schied zwischen den AU88etzungen statt, die die Mutter willktlr
li eh vornimmt, und jenen, welehe die Regierungen in den Dreh
laden der FindelhAuser gestatten; allerdings war die ursprftng
liehe Absicht bei Oeft'nun/t der Drt'hladen eine humane, da man 
durrh sie den Nachtheilen vorbeugen wollte, welche willkßr1iehe 
Aussehmng:en vernrR8chen kiinnen; allerdin/tS beabsichtigte man 
durch sie den Kindermorden und rilcksichtslosen Aussetzungen 
vorzubeugen; allein MaRsen nIß statistischem Materiale beweisen 
es, dass man si('h nur arg:en Illusionen hingegeben hat. 

Hat man aber obige Gesichtspuncte bei der Erri('htullg der 
DreLltden als massgehen(l ßnerkannt, warum ist man dann so 
einseitig und parteiisch vorge/tan/ten, indem man nur einzelne 
Provinzen, einzelne glOsse Städte mit diesen Institutionen be
schenkte und Tausende unber1lcksichtiget liess? Vermeinte man 
etwa, nur die Mtltter gewi88er Provinzen und Städte wtlrden von 
jenen Motiven gedrängt, die zum Morde und zur Aussetzung der 
Kinder fllhren? War es billig, dem Bedftrfni88e einer gewissen 
Anzahl von Mllttern durch Grfindung von Drehladen gerecht ge
worden zu sein, und sie vor Verbrechen verwahrt zu haben, und 
Tausenden von Mllttern solche Asyle nicht zugAngig gemacht zu 
haben? Warum scb11tzte mau nicht alle Mlltter vor der Möglich
keit der Begehung von Verbrechen? So hat z. B. Frankreich De
partemente und Städte, welche diese Institutionen entbehren, an
dere, wo sie bestanden und nachher aufgehoben wurden, und an
dere, wo sie noch bestehen; ehen so besitzt Oesterreic,h in seinen 
lombardisch-yenetio.nischen Provinzen und im Kfistenlande Dreh
laden, während seine flbrigen Länder derselben entbehren. Un
garn besitzt nicht einmal eine Pindelanstalt! Dass mall den EI
tern durch die willkllrlicbe Uebertragung ihrer Kinder in die 
Drebladen ein Recht auf Lehen und Tod der Kinder ein
räumt, erhellt daraus, dass dnrrh den Transport der Kinder zur 
Winterszeit aus weitentIegenen Orten dieselben lebensgefähr
lichen Krankheiten, ja dem Tode preisgegeben werden. 

Die Statistik zeigt, dass viele Kinder s('hwer erkrankt oder 
todt aus den Drehladen gehoben wurden. 

Auch Ilber die bürgerliche Stellung der Kinder wird 
durch dieDrehladen den Eltern ein unbedingtesRecht Ilber sie ein
gerAumt, als es statistisch erwiesen ist, dass nieht nur unebeliche: 
Mondern Rlwh ehe}jrhe Kinder in <He Drehladen gele/tt werden. 
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e) Der angeboffte Vortheil der Drehladen beztlg
lieh einer Verminderung der Kindermorde hat sich 
statistisch als ein trtgerisf'her heraasgestellt. 

Die statistisehen Daten ober Frankreich, die wir spAter bei 
der Kritik der vef8Chiedenen Findling&vel'8Orgungssyst.eme mit
theilen werden, 80 wie .ieBe von anderen LAndern werden diess 
sattsam beweiseo. 

Endlich werden ja Kindermorde nieht nur an un
ehelieht'D, sondern aueh an eheliehen Kindern vo1Jzo
gen. In Frankreil'h wurden vom Jahre 1826-1853: 22 Kinder
morde durl'h Ehebrecherinnen, und U Kindermorde durch ver
heiratete Frauen im Einverständnisse mit ihren MAnnern vollzo
gen. Nach den Erfahrungen der VorstAnde des Armenwesens, 
nach den erlangten Resnltaten der richterlichen Untersuchungen 
ud nach den Forschungen der Psychologen stellt es sieh aber 
heraus, dass die EIistenl oder Nichtnistenz des Schal
ten auf das Vorkommen der Kindermorde gar keinen 
beBti mmenden Einfluss austi be, weil die Beweggrtlnde, 
welche eine Mutter zur TOdtung ihres in der Regel neugebore
nen Kindes fohren, ganz andere, und zwar eigentbnmlicher Na
tur seien, wie wir es spAter ansfdhrlich erörtern werden. 

d) Die Drehladen bilden keine PrAventiv-Anstal
ten, wodurch man die Aussetzungen der Kinder ver
htitet. Die statistischen Belege zu diesen Behauptungen folgen 
gleichfalls bei der Kritik der verschiedenen Systeme der Find
Jingsversorgung. 

Es steht also fest, dass die Drehl.den weder die 
Kindermorde noch die Weglegungen verhüten. 

Es gibt zwei Kategorien von Kindern, welche die :MOtter 
aussetzen: 

tx) solche, welchen die Aufnahme in ein Findelhaus nie ht 
verweigert wird, und P) solche, welchen sie verweigert wer
den muss oder soll. 

Die Staatsverwaltung bat nur die P8icht, Kinder der ersten 
Kategorie aufzunehmen, da sie aber diesen nie die Awnahme ver
weigert, 80 macht sie Aufnahmen durch die Weg1egong in eine 
Drehlad.e ilberflftssig. Die Drehlade kommt also nur Kindern der 
zweiten Kategorie, die die unentgeltliche Aufnahme nicht verdie
DPn, zn Guten. 
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.) Auch die Fruchtabtreibungeu werden dure.h 
die Drehladen nieht hintangehalten. 

I) Die Drehlachn rufen eine U ebervGlkerung der Find
lingshAuser hervor. Die Erfahrung hat es nachgewiesen, dass 
a.llerorts, wo FindelhAuser el'Öft'aet wurdeD, sieh sofort ein unge
wOhn licher Zudnng von Kiadern eioatellte, der dort noch weit 
gl'Ö8ser war, wo diese Anstalten mit Drehladen in Verbindung 
gebracht wurden. 

g) Durch die l!ebertragung der Kinder in die Drehladen 
wird das Gesundheitswohl und das Leben derselben 
besonders im Winter auf das ernsteste bedroht. 

A) Die Drehladen zerstören die Bande der Natur zwi
schen Mutter und Kind. 

i) Glaubten einige Moralisten in den Drehladen eine morali
sche Zuchtrothe gefunden zu haben, weil die MOtter dnreh diese 
Niederlegungen von ihren Kindern getreDDt werden, so Wire es nur 
zu bedauern, dass man eine Massregel, durch welche we
gen einer Schuldigen zwei und darunter noch ein 0 D

schuldiger SAugling bestraft werden, als eine moralische 
genren will. 

jJ Die Drehladen veranlassen betr'ilbende )(is~ 
brAuche. Nicht nur uneheliche, sondern auch eheliche Kinder 
werden in den Drehladen ausgesetzt. Die Mdtter der ehelichen 
Kinder tAuschen ausserdem noch hAufig die Verwaltungsbehörden 
dadurch, dass sie ihre eigenen niedergelegten Kinder in die Kost 
zu bekommen trachten, und sieh somit die ihnen allein zukom
mende Bestreitung der Erziehung noch nebstbei honoriren lassen. 

Tc) Dorch die Drehladen werden die Fonde der Findel
Anstalten 0 hne N oth in AnRpruch genommen, da man in 
sie auch Kinder vermöglicher Individuen niederlegl 

I) Die Drehladen werden zur Hinterlegung gestohlener 
Kinder gemissbraucht. Fremde Personen, Verwandte, ja die 
eigenen VAter scheuen sich aus verschiedenen egoistischen Rfiek
sichten nicht, derlei unglückliche Geschöpfe in dem geheimniss
vollen Dunkel dieser Anst&lt8apparate ftlr immer zu begraben. 
Von den meisten Kindern, die ohne ein Erkennungszeichen in 
den Drebladen gefunden werden, muss mau frauduleute Ans
setzungen vennuthen. 

m) Wenn einzelne Schriftsteller behaupten, dass man durch 
dip Errichtung der Drehladen nur angedeutet babtm wollte, 
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aus man me Aussetzung \tOll Sängllnge clulde, w.breud mau 
durch die Organisirung der admissiou 1\ bureau onvert die 
Verlassnog der Kinder förmli\!h privilegire, 80 siDd diese otfenbar 
VOll falschen PrAmissen ausgegangen. Gerade die Drehlade, 
welche der bliuden und nobedingten Aufnahme der Kinder hul
diget, privilegirt die AllS88tznogen derselben; das Anf
nahmsburean, das die Aufnahme der Kinder von bestimmten 
Bedingungen ahhAngig macht, duldet nur die Verlassnogen 
der Kinder. 

n) Die Behauptung, das Anfnahmsbnrean lasse heikliche 
Bedßrfnisse unbefriedigt, nnd biete verschämten Klittern kein 
Asyl, ist eben so irrthdmlieb. - Findet die admission 1\ bureau 
onvert berdeksichtignogswerthe UmstAnde, die das VerseInveigen 
des Namens der Mdtter fordern, so wdrdigt sie selbe immer. . 
Dieses Bureau nimmt von glaubwdrdigen Personen, als: Aerzten, 
Hebammen u. s. w. dberbraehte uneheliche Kinder nnter Verant
wortlichkeit ihrer Angabe ohn~ Nennung des Namens der Mdt&er 
auf. AllS den angefdhrten Motiven wird es klar, dass die Dreh
laden sich als nachtheilige IllStitutionen her&U88tellen, die sofort 
aufgehoben werden sollen. 

2. Von der Aufnahme der Findlinge ohne Prdfung 
ihrer Nothwendigkeit. 

Die Aufnahme ohne Wdrdigung ihrer Nothwendigkeit (Ita- . 
lien) verfällt in die Fehler der Aufna~men durch die Drehladen. 
Ihre Reform wird unter Einem sub 111. mitgetheilt werden. 

3. Von der Aufnahme der Findlinge durch das 
Aufnahms-Bnreau. 

Unter einem Anfnahmsbnreau (admission 1\ bnrea onvert) 
versteht man eine aus mehreren MUgliedem einer FindelhallS
AclminisUation zusammengesetzte Oommission, "elche -die Auf
gabe hat, die VerhAltnisse der Mdtter bezdglieh der Nothwendig
bit der noentgeltlichen Anfnahme der von ilHlea ·dberbraehten 
Kinder zn pnUen. 

Der Ursprung dieses Bureau's ist ein frauösischer, oad man 
daukt seine Organisirnog der Adminisvauon ·der SpitAler von 
Paris. Spuren dieser Methode findet man aehob ia dem alten 
Beglemeat des Hl1tel-Dien in Lyon. Der Zweck dieses Burean ist, 
UUIlOtinrte AUfualuDen der Kinder 111 vereiteln. 
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Nur durch die Errichtung 'dieses BMeu können die Kindet
verlassungen auf ein gebilhrendes Mass zurückgeMhrt werden. 
Es erscheint dermalen geboten, eine auf die GrundsAtze deK 
Moral, der Vernunft und der politischen Oeconomie gegrdndete 
Findlingsaufnahme einzuführen. Der ungerechtfertigten abso
luteu Geheimhaltung der Geburt (dureh die Drehladen) muss 
eine allen Theilen gerechte relative Geheimhaltung ubstitnirt 
werden. Die Unterstützung der Findlinge muss den allgemeinen 
Prineipien der Armenpftege, d. i. der genauen Unter uehung über 
die Nothwendigkeit der Unterstfttzung unterworfen werden. B 1-
gien und das Privat-Findelhaus in Londou haben di franzö i
sche admission ä. bureau ouvert bereits adoptirt. Die den be
dingten Aufnahmen vorauszuschickenden Control1en sind 
folgende: 

a) Die zllverlissigsteControlle kann man bei den in öffent
lichen GebArhänsern Niedergekommenen vornehmen. In 
einer Anstalt, wo man die Mfttter mit Sorgfalt gepflegt, ist es 
leicht, von ihnen wahre ErklAnmgen Ober die mögliche Erhaltung 
ihrer Kinder zu erlangen. Hier trifft man auf verschiedene Situa
tionen. - Entschliesst sich die Mutter freiwillig oder auf Vor
stellungen, ihr Kind mitzunehmen, 80 bedarf es keiner Erhebung. 
Kann eine Mutter ihr Kind aus Armuth nicht mitnehmen, zeigt 
sie aber eine Neigung für ihr Kind, so wird eine ihr angebotene 
UnterstQtzung sie zu dessen Uebemahme bestimmen. - Weigert 
sich die Mutter, au!; Furcht vor den Eltern oder Verwaudten, ihr 
Kind mitzunehmen, so werden von der Anstalt an diese gemachte 
Vorstellungen die St·hwierigkeiten beseitigen. - Kann eine Mut
ter ihr Kind sogleich nicht mit sich nehmen, erseheint diess aber 
für die Folge möglich, so wird man es temporär übernehmen. -
Verweigert die Mutter die Ueberuahme des Kindes, oder ist sie 
arm oder uDmoralisch, so wird IftAn es Q hernehmen. 

b) Schwieriger ist die Controlle über Kinder. die dureh Ge
hurtsänte. Hebammen, glaubwürdige Personen oder die Miltter 
I1lr Anfnahme Oberbrß(~ht werden. 

In Fällen, die eine Geheimhaltung der Geburt erheischen, 
wird man die Kinder unbedingt ftbernehmen, doch muss man die 
Personen, well~he derlei Kinder bl'8<'.hten (Frankreich), Cdr die 
Wahrhei. ihfer Angaben verantwortlich machen. Doch sollen diese 
Angaben, um Aufsehen zu vermeiden, nie 8n Ort und Stelle durch 
die Behörden eonstatirt werden. Oerlei COlltrolleb an Ort ulld 

Digitized byGoogle 



Stelle miissen mit Delicatesse und Umsi(;ht durch Privatpersonen 
vorgenommen werden. Zeigen diese Erhebungen, dass die MOtter 
in gflnstiger Lage sind, so mtissen sie zur Uebemahme ihrer Kin
der, oder zum Ersatze der Verpftegskosten verhalten werden. 

c) Eine andere Art von ControlJe ist jene, welche fiber die 
Protocolle der von den Behörden ftberbrachten Kinder vorzuneh
men ist, Protocolle, in welchen entweder die AU88euung nachge
wiesen, oder Motive angeffihrt werden, die zur unentgeltlichen 
Aufnahme berechtigen. In diesem Falle kaDD die Constatirnng 
der Angaben an Ort und Stelle durch Beamte vorgenommen 
werden. 

Gegen die Einftihrung der Aufnahmsbureau, d. i. der admis
sion a bureau ouvert, hat man nachfolgende Bedenkeu erhoben: 

a) Die zu machenden Erkundigungen werden die Familie 
zurftekscbrecken und die Ehre der Miltter gefährden. 

Nachdem die Erkundigungen mit aller Delicatesse vollzogen 
werden, nachdem die fremden Ueberbringer nur der Verschwie
genheit beeideter Beamten Erklärungen abgeben, nachdem die 
Mütter selbst, nur einem einzigen gleichfalls beeideten Secretär 
ihre Mittheilungen machen, so wdssten wir nicht, wie unter sol
eben UmstAnden das Geheimniss der Mdtter getlhrdet werden 
könnte? 

b) Die Ueberbringer der Kintier werden das .\uf
nahmsbureau durch falsche Angaben täuschen. 

Nachdem (lie Verwaltung auf Täuschungen gefasst ist, wird 
sie die Angaben der Parteien mit erfahrungsgeübtem Auge prü
fen, eine Function, bei well'her sie von Jen Inllividuen, welche 
die Local- Erkundigungen leiten, unterstützt wird. Die Strenge, 
mit welcher die Besetze gegen derlei Betrügereien (Frankreich) 
vorgehen, unJ die Grösse der Strafen, womit sie belegt werden, 
halten derlei Verbrechen grösstentheils fern. Laufen auch einzelne 
Täuschungen mitunter, tlO werden diese doch nicht jene Tausenue 
von ungerechtfertigten Aufnahmen rechtfertigen. 

c) Der Errichtung der Aufnahm1!bureau's werden 
unmittelbar zahlreiche Aussetzungen folgen. 

Seit Jer Einführung dieses Bureau's in Paris, mit welchem 
man vorsichtshalber die Drehlade fortbestehen liess, wurde nur 
selten mehr ein Kind in der Drehlade niedergelegt oder öffentlich 
ausgesetzt. 
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d) Die durch aas Anfnahmsbureau aen Müttern 
gewährten häuslichen U8terstützungen (secours aux filles 
meres) werden das Bu{lget der Findelanstahen ungemein 
belasten. Diese Bureau's votiren aber derlei Unterstützungen nur 
nach der erhobenen Dringlichkeit, und nur unter dem Hinblicke 
eines durch sie erzielbaren Nutzens; sie plli8sen diese dem jewei
ligen Bedürfnisse der Mütter an, sie verleihen sie nur für unbe
stimmte Zeit, sie stellen ihre Höhe tiefer als jene, welche sie ftlr 
die Findlingspdege zahlen, und ziehen sie noch vor dem erreich
ten Normalalter zurück. Durch diese Unterstützungen werden die 
Fonde der Findelhansanstalten vielmehr geschont, nicht zu geden
ken der grossen moralischen, physischen und 80cialen Vortheile, 
deren dadurch die Mütter und die Kinder theilhaftig werden. 

e) Die Einführung dieses Systemes unterliegt 
grossen Schwierigkeiten, indem es eine stetige Invigilation 
der Parteien, Scharfsinn, viel vractischen Tact, eine rastlosere 
Thätigkeit und die Uebung einer exquisiten Humanität erfordert. 
Dieser Vorwurf ist so taetlos, dass wir seine Widerlegung für 
überdüssig halten. 

Um bei Aufhebung der Drehladen ein Uebergangsstadium zu 
schaffen und schamhaftigeren Mädchen jede Oeffentlichkeit zu er
sparen, schlagen wir vor, die Aufnahmsbureau's in späteren 
Abendstunden noch offen zn halten, nm so die Drehladen in 
weit practischerer Weise zu suppliren. WoAufnahmsbureau's ein
gefilhrt werden, ist die Methode des Wiener Fin~lhauses, Kinder 
gegen Erlag einer variablen Verpftegstaxe aufzunehmen, anzuem
pfehlen; ein Usus, der den französischen, belgischen und italie
nischen Anstalten fremd ist. Eine weitere Verbesserung der Mani
pulationderAtifnabmsbureau's wAre die, Kinder aueh gegen raten
weise Abzahlungen der festgesetzten Aufnahmsgebühren aufzu
nehmen, wodurch zahlreiche Verlassungen vermieden würden, 
die oft bloss unter dem Hinblicke der Unmöglichkeit, die ganze 
Taxe auf einmal erlegen zu können,erfolgen. DurchdieseRatenzah
lungen würden der Staatsverwaltung namhafte Summen zugehen, 
das Band zwischen Kindern und Eltern nicht so sehr gelockert 
und zahlreichere Reclamationen, die wieder neue Ersparnisse 
schaffen wilrden, erfolgen. Die Rateneinzahlungen konnen durch 
Ahverlangung von Sicherstellungen, Versetzung der Kinder aus 
einem Kostorte in einen anderen bei deren Einstellung u. s. w. 
gewährleistet werden. Und wären auch manche Einzahlungen 
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ueinbringbar, 80 wOrde die Staatsverwaltung schon durch den 
Erhalt der einen oder anderen sich doch einigen Regress für ihre 
Auslagen beschaffen. 

Endlich sollen behufs der Controlle fiber die Nothwendigkeit 
der stattgefundenen Aufnahmen von der Staatsverwaltung min
destens aUe Quartal Commissiouen in die Findelhäuser entsendet 
werden, um die Rechtstitel der Aufnahmen aller in einer 
bestimmten Zeit in die Register der Anstalt eiugetrage
nen, weggelegten oder verlassenen Kinder zu prOfen, 
damit alle instructionswidrig Aufgenommenen ihren 
Eltern alsbald wieder zurfickgegeben werden. 

Auch diese Puri6cations-Commissionen über die Aufnahme
matrikeln wfirden durch die Reductionen des Findlings-Etats er
hebliche Ersparnisse für den Staatsschatz resultiren. 

B) Ueber die Regelung der Auftlahms·BewIlUgung. 

Ursprünglich sollten die Findelanstalten nur uneheliche 
Kinder aufnehmen, allein die Praxis zeigte, dass man manchmal 
auch eheliche Kinder aufnehmen mfisse. 

Die Aufnahmen werden folgende sein: 
a) Permanente Aufnahmen, nach denen die Kinder bis 

ZIllD NormalaIter (dem 10. Jahre in Oesterreich, dem 12. Jahre 
in Frankreich, dem 15. in Belgien) in oder ausserhalb der Anstalt 
zu verpflegen sind. . 

b) Temporäre Aufnahmen, nach denen Kinder so lange, 
als die Ursachen ihrer Aufnahme dauern, verpflegt werden. Die 
permanenten Aufnahmen können zu temporAren, und temporäre 
zu permanenten werden. 

Permanente od er temporäre Aufnahmen mdssen zu-
gestanden werden : 

1. Kindern, welche in die Dr ehladen niedergelegt werden. 
Bei dieser Aufnahme ist Folgendes zu beachten: 
a) Bei deponirten un e h el ich e n Kindern, die einen Geburts

'hein mitbringen, mu s man Erhebungen fiber die Nothwendig
keit ihrer Aufnahme veranlassen. 

b) B i deponirten e he li c he n Kindern, denen ein Geburts
schein mitg geben wurde, hat dasselbe zu geschehen. Nur Kin
d :r verehelichter Mütter , die in hil floser Lage verlassen wurden, 
o er die einen hohen Grad von sittl icher Verworfenheit beurkun
den, dürfen aufgenommen werden. 

RI"., Fladelh. Europa' • . 21 
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c) Bei deponirten Kindern, die ohne Gebartsschein, aber 
mit anderweitigen Kennzeichen gefunden werden, mtsBen 
gleichfalls Nachforschungen über ihre Herkunft gepftogen werden. 

2. Kinder, welche unmittelbar nach der Gebut von Geburts
ärzten, Hebammen oder anderen verlAsslichen Personen fiber
bracht werden. 

VOll diesen Kindern sind nur folgende zu I1bemehm8ll: 
a) Uneheliche Kinder armer Eltern. 
b) Uneheliche Kinder vermöglicher Eltern gegea 

Erlag einer Aufnahmsgebühr. 
c) Eheliche Kinder armer, von ihren Gatten verlas

sener Mdtter, weil man es hier mit Witwen und Waisen IU 

thun hat. 
d) Eheliche Kinder unsittlicher Eltern. 
3. Uneheliche Kinder von armen MUtern, die in 

einem GebArhause entbunden haben. 
4:. Uneheliche Kinder armer Witwen. Bei dieser Auf

nahme. muss der Todtenschein des Gatten beigelegt werden. Die 
zehn Monate nach dem Tode des Ehegatten erfolgte Entbindug 
beurkundet die uneheliche Geburt des Kindes. 

5. Kinder, deren Weglegung erwiesen ud deren Eltern un
bekannt sind. 

6. Kinder, wele.he ihrel Eltern temporAl (Kinsperrung, Auf
enthalt in SpitAlem) oder permanent (durchJustifieMion) beraubt 
wurden, weDD sonst die Bur unentgeltlichen Aufnahme erforder
lichen Bedingungen vorhanden sind. 

5. Ueber die Unterstützungen der Mütter behufs der Beibe
haltung ihrer Kinder. 

Die ausserordentliche Zunahme der Findlinge in Fran.kreieh 
rief die Anwendung verschiedener Massregeln he"or. 

Eine derselben war die Einfdhrung des "seeours aUI filles
meres", sie trug wesentlich zur Verminderung der Findlings
aufnahmen bei. 

Die Entstehung, dieArt derVertheilung und die zitrermissi
gen Erfolge dieser Unterstfltzungen haben wir bei der Besehrei
bung des Pariser Findelhauses bereits mitgetheilt. Um denNuu.n 
dieser Unterstlltzungennoch mehr zu veranschaulichen, führen 
wir nachfolgende statistische Daten vor. 
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Ia. 52 DepartellleJlts, welme di888 Unteratdtzungen der Mltter 
eingefilhn haben, wurden bei einer Population von 18,866.030 
Seelen U.916 Mdtter behufs der Uebemahme ihrer Kinder in 
die eigene P1lege UDterstitzt. In diesen Dep8.rtements z11Ute man 
1 FiBdliDg auf 420 Einwohner und 1 VerlusUDg auf 49 Geburten. 

In den 34 Departements, die diese UnterstdUlUDgen verwor
fen haben, zAhlte m~n bei einer Pupulation von 15,328.845 See
len 1 Findling auf 296 Einwohner und 1 Verlassang auf 32 Ge
burteD. Es wurden also offenbar dort, wo diese Unterstitzungen 
Platz «egritren haben, weniger KiBder verlassen, als dflrt, wo man 
sie verworfen hatte. 

Aus dem Berichte des Pariser Findelhauses dber diese Ua
terstl'ltzuagen entnehmeD wir, dass durch sie i.Jn Jahre 1856 bei 
5312 KindefVon den Mdttern in eigenePtlege dbernommenwuden. 

Diese Unterstttzungen dauern in der Regel durch 1 Jahr, 
oft auch mehrere Jahre, aber nie bis zum Ende des Normalalters. 
Die Erhaltung eines Findlinge bis zum Ende des 12. Lebensjah
res kostet in Frankreich 1028 Francs, WAsche, PrAmien u.o Be
gie-Auslagen nicht mit eingerechnet. Die Erhaltung obiger 5312 
zurdckgeuommenen Kinder bis zum Ende des Normalalters wdrde 
somit der Administration gekostet haben ........ 5,'60.736 Fres. 
An Einzahlungen ffir 2663 an die Land- ' 

ammen abgegebene Kinder durch 
ihre Müter gingen ein ......... 147.036 Fres. 

Fftr Unterstfltzungen der MdUer gab 
man ans ..................... 374.4:44 Fres. 

-·521.4:7ÖFres. 521.736Fres. 
folglich wdrden ............ : .............. 4:,939.000Fres. 
erspart worden sein. Da jedoch die Unterstfitzungen nur durch 
mehrere Jahre gegeben werden, und in dieser Periode auch viele 
Findlinge sterben Wflrden, so wollen wir nur die halben Erhal
tongskosten eines Findlings auf 514 Franes annehmen, so dass 
sich die Ersparungen mindestens auf 2,208.232 Francs belaufen. 
Wenn allein ffiT die Pariser Anstalt sieh eine solche Ersparniss 
kundgibt, wie hoch wilrde sie.h diese erst belaufen, wenn sie für 
alle französischen Anstalten berechnet wdrde. 

Diese Unterstiltzungen dürfen nur unehelichen Mdttern zu
ftiessen. Um MissbrAuchen vorzubeugen, mdssen sie niederer 
~halten werden, als die Findlings-Kostgelder , sie dürfen den 
MfitterD nur auf 80 lange verwilliget werden, als sie nicht in d:er 
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Lage sind, die Erhaltung ihrer Kinder zu bestreiten, auch mGssen 
sie noch vor dem Normalalter eingestellt werden. Die unterstlltl
ten M1ltter md88en durch Frauenvereine dberwaeht werden. 

Dureh diese Unterst1ltzungen wilrde die Zahl der VerlauBn
gen der Kinder und die Auslagen fQr die Findlinge sich verrin
gern, ihre grosse Mortalität abnehmen, ihre b1lrger liehe Stel
lllng minder gefAhrdet, ihre physische und moralische BniehUDg 
gefOrdert, fernere Fehltritte der Mdtter vermieden, zahlrei
cher:e Verehelichungen eintreten, nelle Uebernahmender 
Findlinge in die eigene Pflege der M1ltter durch das gegebene Bei
spiel erfolgen, und endlich durch diese augenfAlIigen Vortheile 
im Volke nach und nach jene Elemente der Ueberzeugung, die 
allein die Vernichtung jenes Nimbus, der die Institution der Fin
delhlu8er umgibt, waehgerufen werden. In Frankreich wurden 
vom Jahre 1837-1853 durch dieseUnterstdtznngen86.629Mdtter 
bewogea, ihre Kinder in eigene Verpflegung zu dbernehmen, was 
naeh der vorausgeschickten Berechnung der halben Erhaltungs
kosten. 514: Frcs. in 17 Jahren der Staatsverwaltung 8DDlhe
fUngsweise eine Erspamis8 von U,ö2'T.206Frcs. eingebracht hat. 

6. Von der Versetzung der Kinder aus ihrem ursprünglichen 
Kostorte in weiter entferntere. 

Unter der Versetzung der Findlinge (deplacements) ver
steht man jene Manipulation, nach welcher durcbKundmachuDgea 
dem Publicum bekanntgegeben wird, dass die Kost-Findlinge 
aus ihren ursprilnglichen Kostorten entfernt und in andere weiter 
entferntere untergebracht werden, mit der Bemerkung, dass maD 

den Eltern, die ihre Kinder gegen Revers in die eigene Pilege 
ohne Ersatz der bisherigen Erhaltungskosten übernehmen wollen, 
dieselben zurilckgeben werden. 

Diese Versetzung wurde in Frankreich (ministerielle Ver
ordnung vom 21. Juli 1827) zuerst anbefohlen. 

Diese Massregel wurde von den dberrasehendsten ErfOlgeB 
gekront. 

In den 60 Departements, welche sich filr die Massregel er
klärten, wurden nach wenigen Tagen eine grosse Anzahl VOB 

Kindern zurilckge.nommen. In einigen Departementen betrug die 
Zahl der aus der Privatpflege znrdckgenommenen Kinder die 
llAlfte; in anderen zwei Drittheile ; in manchen sogar film Sechs-
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tel. Durch die vom Jabre 1830-1835 in obigen 60 Departements 
vorgenommenen 32.608 Versetzungen wurden der Staatsverwal
tung in einem Jahre ilber 2 Millionen hanes erspart. Bei den 
versetzten FindliDgen zeigte sieh sogar eine Verbesserung ihres 
Gesundheitszustandes. 

Die statistischen Ergebnisse dieser M888regel, die Einwürfe 
gegen sie und deren Widerlegungen haben wir bei Beschrei:
bung des Pariser Findelha.uses mitgetheilt. 

Haben auch diese Zurücknahmen wiederholte Verlassungen 
der Kinder veranlasst. so milssen sie im Vergleiche zur gl'08sen Anzahl 
der Zurücknahmen als kaum erwAhnenswerthe bezeichnet werden. 

Der Einwurf, dass die Versetzungen das patriarchalische 
Verhihniss lockern, wird seine Kraft verlieren, wenn man nar 
Kinder unter 3 Jahren dem Versetzungsacte unterzieht. 
Andererseits wird aueh noch die Versetzung VOll Kindem gerade 
dieser Altersc1asse die Miltter zu blufigeren Zurilcknahmen be
wegen, eine Voraussetzung, die darin begnlndet ist, als Kinder 
dieser Altersclasse bisher am meisten reclamirt wurden. 

Hitte man in Frankreich dieser Massregel populäre Flug
schriften und Journalartikel vorausgeschickt, und nicht FinGlinge 
aller Altersclassen versetzt, 80 würde sich die öffentlicheMeinung 
gegen die Versetzung der Findlinge gar nicht, oder weit ge
miBsigter ausgesprochen haben. 

In denLAudem, wo die admission & bureau ouvert nicht besteht. 
würde eine periodische Versetzung der Findlinge, der Zunahme 
der A u(nahmen einen nur zu gerechten Damm entgegensetzen. 

U. 
.. ' .... e ••• r Ver.l.der •••• er Bor"lItit .er ".dUage. 

A) Allgemeine Mortalitäts -VerhlLlmisse. 
Es ist eine offenkundige Thatsache, dass die Sterblichkeit 

der Findlinge und der unehelichen Kinder jene der ehelichen Kin
der, 80 wie dass die Sterblichkeit der Kinder der Prostituirten 
jene der ilbrigen unehelichen weitaus ilberragt, und es ist somit 
im Interesse der Menschheit gewiss eine der lohnendsten Aufga
ben, VorschlAge zu machen. welche geeignet sind, der Extra
vaganz der Mortalität dieser Geschöpfe Schranken zu setzen. 

Man kann aber erfolgreiche Untersuchungen ilber Refor
men, die eine Verminderung dieser Mortalität anbahnen können, 
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nicht beginnen, wenn man nicht aUe Verhältnisse, die auf die 
Geburts- und Sterblichkeitzitfer im Allgemeinen, ihre wechselsei
tigen Beziehnngen und die Momente, die auf ihre Erhöhnng oder 
Vermindernng influenziren, bis in die einzelnstenDetails verfolgt. 
Zu dem Ende ist es nöthig eine Parallele der Sterblicbkeits- und 
GebnrtsverhAltnisse vorzuffihren. Diesem Expose wird man die 
Anseinandersetzung der Momente, die auf die positive nnd nega
tive Zunahme der Bevölkerung Einfluss haben, folgen lassen 
mflssen. Nachdem man dargethan haben wird, dass <lie Betrach
tung der Geburtsverhältnisse nnr dann von Werth ist, wenn sie 
unter einem stetigen Hinblick auf das Sterblichkeitsverhältniss 
gemacht worden, wird man alle Ursachen, die iu einzelnen Län
dern ein höheres Mortalitäts-Verhältniss hervorrnfen, zu belench
ten und es darzustellen haben, dass die Vergleichong der Morta
littt verschiedener IAnder allein keinen endgiltigen Schluss 
ü her ihre Prosperität und Oivilisation zulässt. Man wird endlich 
die bekannten statistischen Daten fiber die Kindersterblichkeit 
im Allgemeinen, und jene der Mortalität der Findlinge und un
ehelichen Kinder ins besonders vorffihren, nnd alle Ursachen erläu
tern mdssen, die diese Kinder-Mortalitäten beeinflussen, ohne sieh 
der hieher bezughabenden staatsarzneilichen und gesundheits
polizeilichen Reflenonen zu begeben. 

Unter Bewegung der Bevölkerung venteht man das 
Verhältniss der Zu- oder Abnahme der Volkszahl in einem Staate. 
Ihre KenntniEls ist das wichtigste Element fdr die Benrtheilnng 
der allgemeinen Zustände einer Bevölkernag. - Das Verhlltniss 
der Geborenen und Gestorbenen zur Zahl der gleichzeitig Leben
den gibt die innere Bewegung der Bevölkernng. Die Bewe
gung einer Bevölkernng wird durch das VerhAltniss der Gebnnen 
zu denSterbefAllen, aber nicht durch die Proportion der Gebur
ten oder SterbefAlle zur Gesammtbevölkerung, d. i. durch die 
Nogenannte Geburts- oder Sterblichkeitsziffer, bestimmt. 

A) Das Geburtsverhältniss ist in keinem Lande so 
gross, als es nach der physischen Natnr des Menschen 
sein kOnnte. In physiologischer Beziehong sollte auf je 10 
gleichzeitig Lebende 1 Neugeborener kommen. Allein im Durch
schnitte stellt sich diese Proportion fdr die grÖ8sern Staaten 
Europa's höchsteus wie 1: 29. 

Aus den von dem ausgezeichneten Statistiker P. W a pp A U8 

mitgetheilten Geburtsverhlltuissen mehrerer Länder geht hervor: 
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1. Dass in den civilisirten Staaten das Geburtsver
biHniss nicht jene Höhe erreicht, die nach der physio
logischen Natur des Menschen erreicht werden könnte. 

2. Dass der Zuwachs der Bevölkerung nicht allein 
durch die Geburtsziffer bemessen werden kann. 

Zur Bildung einer Parallele zwischen dem Geburts- und 
SterblichkeitsverhAltnisse halten wir uns an Dr. WappAus dber 
die Sterblichkeitsverhältnisse derselben LAnder, von denen er 
das Gebnrtsverhlltniss bestimmt hat. 

Nach dieser stellt sich das VerhAltniss der Gestorbenen inol. 
der Todtgeborenen wie 1: 36 . u - und das für die Gestorbenen 
excl. der Todtgeborenen wie 1: 38. so' 

Vergleicht man diese Sterblichkeitsverhältnisse mit den Ge
bUl18verhAltnissen in denselben Staaten und wAhrend derselben 
Zeit, so findet man ffir das SterblichkeitsverhAltniss grös
sere Abweichungen als für das GeburtsverhAltniss. 
WAhrend die Geburtsverhlltnisse in einem 10jAbrigen Durch
schnitte nur zwischen I: 24. 81 und 1: 35s1 variiren, stellen sieh 
die Extreme in den l\Iortalitiitsver'hiiltnissen auf 1: 30. 8. und 
1:51 'n' Die Geburtsziffer hAngt von der gr6sseren oder 
geringeren Leichtigkeit des Erwerbes der zur Gnlndung einer 
Deuen Familie erforderlichen Subsistenzmittel ab. Es finden sich 
bei einer industriellen Bevölkerung höhere Gebllltszitfem als bei 
einer ackerbautreibenden. DieRichtigkeit dieser Angabe constatirt 
auch Engel (Bewegung der Bevölkerung im KönigreicheSachsen 
von 1834-1849), indem er zeigt, dass, wAhrend in Sachsen das 
mittlere GeburtenverhAltniss von 1840-1849 = 1:24 ... war, 
dasselbe in den ackerbautreibenden Ortschaften 1: 25. 110 und in 
den industrii)sen Städten 1: 23. 'U entzifferte. Dieselben VerhAlt
nisse der Geburtszitfer zeigen sieh auch bei den Findlingen, man 
tritTt unter den gewerblichen und industriellen Arbeiterbevölke
rungen mehr Findlinge als unter den Ackerbautreibenden. 

Ba.s GeburtenverhAltniss fdr sich allein betrachtet, hat 
keinen Werth, da es die Summe der ehelichen und unehelichen 
Fruchtbarkeit darstellt, also eine Summe von GrÖS8en ist, denen 
als Ausdruck des materiellen und sittlichen W ohJbefindens der 
Bevölkerung die entgegengesetzten Merkmale zukommen. Eine 
solche Proportion ehelicher Geburten ist ein positiver 
Beweis fdr das materielle und sittliche Wohlergehen 
eines Volkes, während zahlreiche uneh-eliche Ge burten 
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als ein Zeichen materieller und sittlicher UebelstAnde 
anges ehen werden mdssen. - Das Klima hat keinen 
Einfluss auf die Geburtenziffer, denn wir sehen z. B. das 
mittlere GeburtsverhAltniss von Schweden und Norwegen dher 
Frankreich und Belgien stehen; und &ehBen, Wartemberg, 
Preussen nnd OeBterreich dber Sardinien; ja selbst Island hat 
eine höhere Geburtenziffer als Sardinien, PreusseD, Oesterreich, 
Frankreich und Belgien. 

B) Das Sterblichkeitsverhlltniss anerkennt unter 
seinen erhöhenden Ursachen nur solche, die auf die ma
terielle und sittliche eultur einer Bevölkerung Bngdn
stig ein wirken. 

Ein niedriges SterblichkeitsverhAltniss wird immer als eine 
gdnstige Erscheinung gelten. Das SterblichkeitsverhAltniss wird 
von vielen Factoren bestimmt, die alle, mit Ausnahme zahlreicher 
ehelicher Geburten, durch materielle und sittliche Nothzustlnde 
be"orgerufen, oachtheilig auf das Leben einwirken. Man bat 
öfter mehrere LAnder bezdglich ihrer Prosperität bloss auf Grund
lage ihres SterblichkeitsverhAltnisses mit einander verglichen 
(Francis d'Ivernvis), allein man darf das allgemeine Mortali
tAtsverhAltniss nicht allein als M8888tab gebrauchen, weil es 111 

falschen Se hlQssen ftlhren mnss, wenn man verschiedene Llnder 
mit abweichenden GeburtenverhAltnissen allein nach ihren Starb
lichkeitsverhAltnissen beurtheilen will. 

So hat z. B. Frankreich ein geringeres MortalitAtsverhAltDisa 
als Preussen, aber es wAre irrig, desshalb auf gllnstigere soeia1e 
ZustAnde Frankreichs zu schliessen, weil seine niedere Sterblich
keitsziffer auf seiner niedrigen Geburtszift'er beruht. 

Das SterblichkeitsverhAltniss hAngt dberall bis IU 

einem gewissen Grade ganz von dem GehurtenverhAltnisse ab, 
d. h. wo die Zahl der Geburten im VerhAltniss zu den Lebenden 
gross ist, wird auch das MortalitAtsverhAltniss ein grösseres, und 
umgekehrt sein. 

Diess wird durch die grosse Sterblichkeit der NeugeboreneD 
und Kinder he"orgerufen. Das höhere MortalitAtsverbAltniss 
jener Länder, die eine hohe Geburtsziffer haben, hat seinen Grund 
in der hohen Kindersterblichkeit. 

Zur Erhöhung der MortalitAtsziffer tragen bei: 
a) Die in den Sterbelisten mit eingerechneten Todtgebo

renen. Nach einem 1 OjAhrigen Durchschnitte stellte sich inEmop. 
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(Wapplu8) der Betrag der Todtgeborenen unter den Geborenen 
anf 3.79°/" - und unter den Gestorbenen auf 4.7&'/0' 

b) Die im ersten Lebensjahre gestorbenen lebend 
geborenen Kinder. 

Die folgende Tabelle liefert. uns'den Procentanthei1 der 
vor Ablauf des ersten Lebensjahres gestorbenen lebend
geborenen Kinder mehrerer LAnder an der Gesammtzahl der 
Gestorbenen: 

LAnder Zeitperiode 

In Island ..•............ von 1845-18114 ..... .. 
• Baiem ............... .. 1835/38, 1"110/51 .. 

• 8aehsen '. .. ... .. • 1834--1849 ....... . 
• Oesterreich .......... . .. 1849 ............ . 

• Preu888n ............ . • 1818, 1826, 1843 u. 49 
.. Sardürien ............ . • 1828--1837 ....... . 
• Toseana ............. . • 1852--1854.· ..... . 
• den Niederlanden ...... . • 1848--1853 ...... . 
• England ............ .. • 1856--1854 ....... . 

• 1834--1844 ....... . 
• Schweden ..•......... • 1841--1850 ....... . 
• Dänemark ........... . • 1845-1854.... . .. 
• Holstein ............ . • 1845-1854 ...... . 
• Norwegen ........... . • 1848-1855 ....... . 
• Belgien ............ .. • 1841--1850 ...... . 
• Frankreich ........ . • 1833 ............. . 
• Hannover ........... . • 1853--1855 ....... . 
.. Sehleswig... . ...... . • 1845-1854 ....... . 

Procent
.utheil, incl. 
Todtgeboren. 

38 .... / 0 

38 .• , • 
38 ... . 
27 ... . 
28 .• , .. 

21J.n • 
25 . ." • 

23'10 • 
23 ... . 

22 ... . 

23." • 
21 ... . 
19 ... . 
19 ... . 
18 . .,., • 

17·n • 

17." • 
18 .... 

Da die Summe der SterbefAlle in den obigen LAndern in der 
angegebenen Periode 15,204.185 und jene der vor Ablauf dei 
ersten Le bensal ters verstor ben en le bendge boren en Kin
der 3,887.094 betrAgt, so stellt sich die Sterblichkeit dieser 
Kategorie von Kindern auf 25.57°/., d. i. dber ein Viertel der 
gesammten Sterblichkeit; da aber ausserdem unter der Gesammt
zabl der Gestorbenen noch 4 . .,:/. todtgeborene Kinder sich 
befinden, so erreicht der Antheil, der entweder schon todt zur 
Welt gekommen, oder innerhalb ihres ersten Lebensjahres wieder 
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&2. 
dabiagestorbenen Kinder über 30 Proeent (30 . a. ~/o) der Ge
sammtzahl aller Gestorbenen. 

Hieraus erhellt, dass die allgemeine Sterblichkeits
ziffer bis zu einem hohen Grade von dem Geburtenver
hältni8se abhängt. Die' grösste Kindersterblichkeit in der 
ersten Woche nach der Geburt herrscht in Cuba in Folge einer 
Krankheit (trismutl neonatorum), wodurch schon in dieser Periode 
eine Sterblichkeit von 10% resultirt. 

c) Die Da h dem erst n L b n jahr n ·h imm r 
sehr erhebli che Kinder terbli chkeit. 

Die Sterblichkeit der Kinder zwi ehen dem 1. und 5. Jahr 
beträgt 15 . 03 % , 0 da nnt r der e ammtz hl der e 
über 45°/., auf Kinder kommen die bi zurVoll ndnn cl 
b nsallers ge torben sind. Uebrigen finden in d n t rb li hkei -
verhältnissen versrhiedener Länder kleiD nterschied tatt. 

K i nder-Mortalität 
vom 1. bis 5. Lebensjahre. 

Zwisch n 

L ä nd e r 1 und 2 2 und 3 13 und 4 4 und 5 1 lind 5 
Jahren Jahren Jahren Ja.hr n J hren 

In England 1 38 ·1844 .. 

• • 1 50- 1854 ... , 8'07 . 4'07 .. 

• Sardinien 1828- J837 8'0 • • 4 ',;ij ,. 

» Belgien 1841 - 1850 . ... 7'30» 3'88 .. 

3'0. » .. d. Niederlanden 1848- 1853 6." . 

.. Frankreich 1853 ... . . 

.. Baiern 1835/ 36, IR46/ 47 

• Hol tein 1845- 1854 . 

.. Norwl1gen 1846- 1855 . 

.. Dänemark 1845- 1854 

.. Schleswig 1845- 1859 ... . 

• Schweden 1841 - 1 50 . 

.. [ land 1 45- 1854 ., ." 

.. l'oscana t 852- t 854 . 

.. Prells en 1816,25,34,4311. 49 

8"0 • 

8 ... . 

8'38 • 

8 ' 00 • 

7" 0 • 

2 ..... 

2'50 • 

2 ... .. 

2'0 •• 

1.88 " 16·eo .. 

1 ..... 16 . .. 

1." .. j5" $" 

1.., .. 13'1 ... 

1.'8 " \.06" 9.. .. 

3· .. % 13'.0 .. 

4 ' 06 .. 12'06 .. 

3." .. j 1 ..... 

3 ' 38 • 11." .. 

3.,. .. 11. .. .. 

2'7ß .. JO.. .. 

- 17 ... .. 

- 17 .. .. 

Die Kinder. terblj·hkeitist gleich na'h der burt m 
stärksten und nimmt von dieser an aUmAlig ab. 

Ibre aUmlligeAbnahme ersieht man aus der folgenden Tabelle. 
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cg: 
N' 
2. 

In 
Belgien 

Zwischen von 1840- 18.;0 

yon don I ,on don 
Oestorbonen Oeborouen 

o und 1 Monat . . .. 6·u % 5" 8% 

1 .. 2 Mona.ten .. 2 " 0 .. 1 "8 .. 

2 .. 3 · . , .. 1.,8 • t ·t? .. 

3 .. 4 · .... 1'38 • 1'08 • 
4 .. 5 · .. . . 1.08 ,. 0 '88 .. 
5 . 6 · . ... 0'05 • 0 '78 ,. 
6 . 7 ,. .. . 0,., • 0. .. ~ 
7 .. 8 ,. · . 0' 8:1 '" 0 ... .. 
8 .. 9 .. .. 0 '8 ... 0 ' 80 • 

9 .. 10 .. . ... 0" , ,. () 8r. • 
10 .. 11 " · . 0'78 ,. O·S . .. 
11 .. 12 .. · . 1'00 • 0 '/l0 .. 

o Monat bis 1 Jahr . 18' 77% 

I t 5'08 % 

Kin d er-M ort ali tAt 
in den ersteR 12 l\lonaten 

In den In 
Niederlanden Oesterreich ') 
VO ll 1848- 1853 1851 

\'on don , '011 den .on den I yon Mn 
Oestorbenou Geborenen Oestorbenen Oeborenen 

6.,0"/. 4.,.,% 14,,% 10' 08 » 

3 '0' • 2" 9 .. 3 '39 .. 2 ..... 

2'7 • • 2 ' 09 • 2.,. ,. 1'08 .. 
2., • • 1.01 » 

14 r.. ,. 1 '06 ~ 1 . ,~ » 3 ... ,. 
1. 56 .. t ' 10 • 

I • 
j2'33 • 11. 77 .. 13 "8 • 2 '00 .. 

11.87 .. 11.·· .. (3" . I 
11'20 .. 

2" 8 .. 
! 1'70 • 

I 

23'00"/ 0 I 18.,,% I 31. 0• % 
I 

24'0,% 

I 

In 
Sardinien ') 

von 1828- 1837 

von don I von don 
Ot.torooneu Oeboreoen 

13'e~010 11.,,% 
2 ·,s .. 1'87 .. 
1" ri ,. [. .. .. 
3 '07 ,. 2 . ., .. 

L r·o 
• • 

4 '80 • 

I 26 ... % 

I 21'8."/0 

') Ohne Wien, die Lombardei, Venedig, die serbische 'Vfoiwodschaft und das Temeser Banat. 
') Ohne Genua. 
s) Ohne das Seine-Departemont. 

[n 
Fran.kreioh 4) 

1853 

,on don '00 don 
Oostorbenoll Oeboronen 

7 .s."Io 6'80"10 

13 ... .. 
I 

2 '8:; • 

I 

I 

2 '83 ,. 2' 38 » 
I 

I 

I 

3"3 .. 3' 15 .. 

I 17.,.% I 14'80% 

G 



U8 

d) Der verschiedene Grad der Prosperität und Ou1-
tur eine Volkes. 

e) Das geograp hi e he Klima, wenn e auf di Wit
terungsverhältnisse lind Jahre zeiten infiuenzirt. 

f) Die B r, he der Preise ei e r wichtig ten Na.hrung -
mittel. 

Mortalität nach den Getreidepreisen. 

Preussen F rankreich E ngla.nd 

Mittel- Sterb- Waizen Wau n Sterb- preis des lichkeits- Sterb-
lichkeits- preuss. Verhält- pr. lichkeits- pr. 

Jahr Ver- ScheRel Jahr ni cxcl. ~reus . Ja.hr Ver- ~reu 

hä.ltniss Roggens l'odt- chcffel hält niss chetfel 

gebornen 
Sgr. I Sgr. Sgr. 

1844 1 : 38 . " 40"/ 12 1845 1 : 4 j . 88 96 1844 1 : 43 os 81 

1845 1 : 36 73 51 1846 1 : 43 . 38 103 J 45 1 : 45 .•• 7 

1846 1 : 34 o. 70"/ .. 1847 I : 40 07 132 1846 1 : 41 . ag 106 

1847 I : 31 . 5 0 86 11 .. 184C:! 1 : 43 ' 87 96 1847 1 : 40 . tt 12 

1848 I : 30 . " 38'/ , . 1849 I : 39'81 84 1848 1 : 40 . • . 73 

1849 I : 32.,. 31 8/ .. 1850 1: 38 . .. 76 1849 1: 35 .. 67 

1850 1 : 36 ' 3' 36s/ .. 1851 1 : 45 ., . 73 1850 1 : 44 . " /j3 

1851 1 : 37 . 83 49"/ " 1852 1 : 44 72 77 1851 1 : 42 . 77 64 

1852 1 : 30 . H9 61°/ .. 1853 J : 43 . 70 101 1852 1 : 42 ' 11 76 

1853 t : 32 78 811 1854 1: 42 ... 137 1853 1 : 43 o. 9 

littst 1 : 33 .•• - - 1 ~ 43 . ,. - - - -

Dieselbe Abhängigkeit des SterbliehkeitsverhAltnisses von 
den Getreidepreisen zeigt Heuschling für Belgien (Populat. 
de la Belgique. Bruxelles 1852, 4, p.25), Engel für Sachsen und 
Wappäus für Schweden. Dass bei einer Erhöhung der Getreide
preise besonders die Sterblichkeit unter den Findlingen, die in 
den unteren Volksclassen aufgezogen werden, wenn man .gleich
zeitig die Kostgelder für sie nicht erhöht, zunehmen muss, ist 
selbstverständlich. 

g) Die Bescha.ffenheit der materiellen Lage der 
verschiedenen Volksclassen. 

IX) Wo die Mehrzahl der Bevölkerung mit ihrem Erwerbe 
gänzlich von dem momentanen Zustande. der Fabrikation 
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und des Handels abhingt, zeigt sich eine Vermehrung der 
Mortalität. So stellte sich in den beiden Haupt-FabriksstAdten 
Englands. Manchester und Salford, vom J. 1821-1831, wo die 
Bevölkerung gleichzeitig am schnellsten wuchs, aber die Fabri
kation blühte, die Sterblichkeit wie 1 : 50. Als aber im J. 1837 
bis 1840 der Wohlstand der Fabriksarbeiter durch die grossen 
amerikanischenBanquerotte rasch sank, entzifferte sich dieSterb
lichkeit für Manchester auf 1 : 28, für Salford auf 1 : 30, wAhrend 
in derselben Zeit in London, wo doch eine weit grÖ88ere Volks
masse auf einen kleineren Raum zusammengedrAngt ist, dieselbe 
aber von den Stockungen der Fabrikation nicht so sehr berührt 
wird, sich wie 1 : 371/. stellte. Ein Beispiel der ausserordent
lichen Vermehrung der Sterblichkeit durch das Sinken des Handels 
bot Amsterdam wAhrend der Handelsstockung zu Ende des 
vorigen und Zll Anfang dieses Jahrhunderts, indem von 1785 bis 
1814 das MonalitätsverhAltniss 1: 23 war, wAhrend es nach 
der Wiederherstellung des Friedens von 1816 - 1836 auf 
1:27 sank. 

Aehnlich war es in Hamburg, wo 1785-1812 durchschnitt
lich auf 100 Geborene 105." Gestorbene; von 1815-1826 aber 
nDr 97 .•• Gestorbene sich entzifferten. Diese VerhAltnisse wir
ken gleichfalls nachhaltig auf die Sterblichkeit der Findlinge 
zurück. 

P) Die Mortalität einer Bevölkerun.g verhAlt sich 
umgekehrt zu ihrer Wohlhabenheit. Villerrne sagt hier
über Folgendes: "L'aspect, l'exposition deslogemens, le voisinage 
de la Seine, les vents auxquels on est plus particulierement ex
pose, et m6me l'agglomeration des maisons, la deDsite de la 
population toutes circonstanC8S, auxquelles les medecins font 
jouer ainsi grand r.,le sur notre sante, n'ont, nonobstant toutesles 
assertions, du moins lorsqlle 1'on considere les faits dans la masse 
des habitans de chaque arrondissement de cette capitale, aucune 
action evidente sur la mortalite; reffet de ses causes etant rnas
que par celui de raisance et de la misere." Villerme zeigt in 
einem Tableau, in dem die Arrondissements von Paris nach der 
VerhAltnisszahl der nichtbesteuerteu Wohnungen, welche die 
Armen reprAsentiren, geordnet sind, wie sieh in diesen die Mor
talität der Bevölkerung fast umgekehrt zu ihrer Wohlhabenheit 
verhAlt. Die gleichen Ergebnisse haben Ducpetiallx's Unter
suchungen f1lr Brüssel herausgestellt. 
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Die Untersuchungen Caspar's fdr Berlin, LicbtensUdt's 
fIr St. Petersburg, B 0 u v i e r's fdr Paris lieferten gleichfalls ana
loge Resultate. 

Man wird daher trachten mo.ssen, die Findlinge nieht in die 
Armsten Bezirke in die Kost zu geben, weil dort die stärkste 
Mortalität grassirt, sondern ma.n wird bemilht sein mdssen, diese 
Kinder in den bemittelteren Bezirken unterzubringen. 

Aus den meisterhaften Untersuchungen VillermtS's geht 
hs"or, dass unter den Kindern der Fabriksarbeiter in den Spin
nereien und Webereien die grö8ste Sterbliehkeit herrsche. WAh
~end vom J. 1823-1834 die HAlf te der Kinder der Fabrikanten, 
Kadeute, Masehinen-Direetoren das 29. Lebensjahr erreichten, 
hat die HAlfte der Kinder der Spinner, Weber u. s. 'W. schon vor 
dem beendigten 2. Lebensjahr zu leben aufgehört Diese furcht
bare Sterblichkeit resultirt aus dem Elende der Eltern, nament
lichder MAtter, welche ihren Säuglingen jeden Tag nur während 
der geringen Zahl der arbeiufreien Stunden die Brust gebeR kön
nen, und sie die ganze dbrige Zeit ohne Pdege lassen m1issen. 
Man wird sich daher hüten mdssen, derlei FabrikBarbeitem Kin
der in die Kost zu geben. 

h) Die Unsittlichkeit. Mit der materiellen Noth sind 
auch immer sittliche Nothzustil.nde innig verbunden. 

Man wird daher, weil unter dem unsittlichen Theile der Be
völkerung die grösste Mortalität sich breitmaeht, bedacht sein 
mÜMen, die Findlinge bei dem moralischeren Theile der Be'OI
kerang unterzubringen. Dass die sittliche VerkommeD.heit, 88eh 
ohne grosse leibliche Noth, die Mortalität erhöht, zeigen die 
grossen Sterblichkeit&verhAltnisse der Arbeits- und Strafhäu
ser, der Kinder derProstituirten und der, der Unmil.88igkeit erge
benen Mensclten. 

• In den Arbeitshäusern fiir Vagabunden oder Arme be
trug die Sterblichkeit in Paris 1 : 3 ... (J. 1815-1818): 
in Brüssel 1: 8 (J. 1815-1819); in London I: 5 (J. 
1851-1854) . 

.. In den Strafhäusern ist die Mortalid.t wolll geringer. 
aber doch noch immer sehr erheblich . 

••• Die Kinder der Prostituirten kommen entweder todtzur 
Welt, oder sterben fast alle bald na.c,h der Geburt. 

Vergleicht man die Mortalität der Gefangenen 
in den Strafhäusern mit jener des freien Th,iles der 
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BnOlkerung im gleiohen Alter, so abersteigt die er
stere die letztere um das 3 - 4fache. 

Die grosse Sterblichkeit in den Ge!aDgan- ud DeteIltiOIUl
hAusern macht es aUen Regierungen zur Pilicht, die Findlinge, 
die sich verbrecherische Handlungen zu Schulden kommen lies
sen, nie in diesen Häusern, sondern in Kinder-Strafcoloniea 
unterzubringen • 

.... Obgleich es wahr ist, dass eine ausschweifende Lebensart 
die MortalitAt&verhAltnisse der Erwachsenen steigert, 80 

fehlt es doch, mit Ausnahme des Lasters der TmDksuch~ 
hier1lber an statistischen Belegen. 

i) Die ablen Verhältnisse der materiellen und sitt
lichen ZustAnde des weiblichen Geschlechtes. Weib
liche Noth ond sittliches Verderbniss machen die MilUsr zur hin
gebenden Pilege ihrer eigenen Säuglinge, und um so mehr n 
jener der Findlinge unfähig. 

Der allgemeine materielle und sittliche Zustand einer Bevöl. 
kemng spiegelt sieh immer in dem Grade seiner Kindersterblich
keit ab. 

j) Die eheliche oder uneheliche Abstammung der 
Kinder. Die durchschnittliche Sterblichkeit der Kinder vor dem 
vollendeten ersten Lebensjahre beträgt 25'l.. Nach Chateau
nenf steigt diese Mortalität in den besten Findelhäusern auf 
das Doppelte, und in vielen sogar auf das Vjerfache. 

Nach Guroff betrug die Sterblichkeit in den ru8sisrhen 
Findelhäusern in den Jahren 1772-1784 an 8ö'/., und von 1785 
bis 1797 an 76%. 

In Frankreich starben nach dem Durchschnitte der Jahre 
1838-1845 von den Findlingen im 1. Lebensjahre 50'/., und 
vor Vollendung des 12. Lebensjahres 78'l.. Noch im J. 1853 
war die Sterblichkeit der Findlinge doppelt so gross als jene 
der übrigen Kinder. 

In den Findelhäusern Belgiens starben vom Jahre 1823-
1833 an 54'l.. Von 1000 Findlingen wurden in Frankreich 
nur 271 10 Jahre alt, während von 1000 der l1brigen Kinder 
der Geaammtbevölkerung doch öM das 10. Lebensjahr erreichten. 

Obgleich die Sterblichkeit der unehelichen Kinder 
nieht eine so grosse ist wie jene der Findlinge, 80 ist sie 
doch grösser als jene der ehelichen Kinder. So betrug di e 
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Sterblichkeit der Lebendge borenen im ersten Lebens
jahre: 

Bei Bei 
ehelichen unehelichen 
Kindern Kindern 

In PreU888n von 1828-1834 . .. . ....... . 17., e/. 23 .• ~. 
.. Berlin .......................... . 19 .•• 38 .•• 

.. Preu888n in den Jahren 1816, 1825, 1834, 

1843 und 18 \9 .... , .......... .. 18'5 .. 30., • 

.. Berlin 1843 . . . . . .. . ............... . 19 .... 33 .•• 

• Sohweden 1841-1850 ..... , ........ . 14., • 24 .•• 
• Stockhobn 1841-1850 ............. . 21., .. 42., • 

• Baiern von 1843-1851 bei Knaben ... . 33., .. 38 .•• 

• 1843-1831 .. MAdchen .. . 27 .... 33 .•• 

• Oesterreich 1851 .................... . 22 .... 35., • 

• Wien 1853 (im 1. Monat) ........... . 8 .... tl., • 
.. Sachsen 1847-1849 ................ . 23 .•• 28 .•• 

Hieraus erhellt, dass das allgemeine Sterblichkeits
verhAltniss einer Bevölkerung besonders durch die 
unehelichen Geburten gesteigert wird, und zwar um so 
mehr, als auch das Verhiltniss der todtgeborenen Kinder unter 
den unehelichen Kindern grösser ist als unter den eheliehen. 

Ein Beweis, wie sehr man die Ehen unter den Arbeiterdu
sen zu fördern hat, damit die grosse Mortalitit der unehelichen 
Kinder vermieden werde. 

k) Die WitterungsverhAltnisse. Die Kilte Obt einen 
gr08sen Einfluss auf die Sterblichkeit aus. L. Moser (die 
Gesetze der Lebensdauer, Berlin 1839) macht uns in dieserBezie
hung mit 2 Gesetzen bekannt: 1. "Je grOsser die Lebenstlhigkeit 
in einer Altersperiode ist, desto spAter tritt das Maximum und 
Minimum der Sterblichkeit (nach denen der Temperatur) ein. 
und 2. der Einftuss der Witterung auf die Sterblichkeit ist desto 
grösser, je geringer die Lebenskraft eines Individuums ist;" dess
halb ist der Transport der Findlinge aus den Findelhäusern in die 
Privatpftegezur Winterszeit so nachtheilig fdrihrGesundheitswohl. 

I) Das Geschlecht Die Sterblichkeit der minnlichen 
Bevölkerung ist in den ersten Lebensjahren gl'Össer als jene der 
weibliehen; spAter ist jene des weiblichen Geschlechtes grösser. 
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Mare d'Espine hat das erstere am seharfsinnigsten bewie
sen: (Notice statistique sur les lois de Mortalite et de SurvivanC8, 
Geneve 1847). 

Er fand für die Jahre 1838-1845 im Canton Genf folgende 
Ergebnisse: Es starben Knaben, Mädchen, 
&In ersten Tage. . .. ........ ........ 78 63 
in der ersten Woche. . . . . . . . . . . . . . .. .. 168 152 
in der zweiten " ................... 68 53 
" "dritten " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 39 
" "vierten " ................... 29 20 

im ersten halben Jahre. . . . . . . . . . . .. ... 536 420 
"zweiten" ". . . .. ........... 156 144 
" zweiten Jahre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 223 201 
" dritten " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 108 

Es war somit dureh diese vermehrte Sterblichkeit der Kna
ben in den ersten Lebensjahren die ursprfinglicheGeburten-Difl'e
renz ausgeglichen, und von da an aber zeigte sieh dureh alle 
Altersclassen eine stetige Präponderanz der weiblichen Bevölke
rung. Dieselben Resultate maehen Quetelet in dem Bulletin de 
I'academie de Bruxelles, IX. und Demonferands in seinen 
SterblichkeitstabelJen bekannt. Die Mortalitätsausweise Englands 
vom Jahre 1841 zeigen aber ein Versehwinden der Ueberzahl der 
Knaben noch vor dem Ablauf ihres ersten Lebensjahres. 

m) Das Zurüekbleiben der Civilisation. Naeh Ch4-
teauneuf starben in Frankreich im 18. Jahrhunderte von denKin
demvordem 10. Lebensjahre 55.,%, aber imJ.1820-43nur7u/ o' 

Nach Quetelet kam in England im J.1700 1 Sterbefall auf 43, 
im J. 1856 I Sterbefall nuf 53 Arbeiter. - In Schweden war 
das Verhältniss im J. 1700 wie I: 34, gegenwärtig wie I: 45. -
InPreussen stellte es sich imJ.1700 wiel:30 und. jetzt wie I :40. 

In Paris starb jährlich im 14. Jahrhunderte V,. bis '/'T' 
im 17. Jahrhunderte 1/15 - 1/ .. , vom Jahre 1819-1823 nur '/ ... , 
und gegenwärtig 'lu vor dem 10. Lebensjahre. 

Nach Mare d'Espine starben in flenf von 1000 Kindern 
im 1. J-ahre, vom 2.-11. Jahre 

vom Jahre 1561 - 1600 ...... 260 313 
im 17. Jahrhunderte .......... 237 283 
im 18. Jahrhunderte .......... ~02 187 
vom Jahre 1801-1813 ....... J39 139 
vom Jahre 1838-1845. . .... 123 133 

lII,el, FIIIcleIh. lIu.ropa' •• 
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Hieraus wird es ersichtlich, dass das Zurtiekblei
ben der Civi1isation eine Vermehrung, ihr Fortschritt 
eine Verminderu'ng der Sterblichkeit erzengt; Wihrend 
des 16. Jahrhunderts starben im ersten Jahre mehr Kinder als 
jetzt in den ersten 10 Lebensjahren zusammengenommen. 

Es erlebten nach Mare d'Espine von 1000 Menschen 
Jahr das 10. Lebensjahr 

1561-1600 ....................... ~ 
1601 -1700 ....................... 5ü 
1701 -1760 .. , ................... , 601 
1761-1800 ........ , ............... 613 
1801 - 1811. . . . .. ................. 69. 
1814 - 1833. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 741 
1838-1845 ..................... 744 

n) Die Beschaffenhei t der Lebensfihigkeit der ver
schiedenen Racen und Stämme .. 

Die LebenskrAftigkeit der verschiedeBen Raeeo ist keile 
gleichmAssige , das Hinwelken der eingeborenen amerik.anisehen 
StAmme. und die den Indianern mangelnde Kraft, mit EuropAem 
in Berührung leben zu können, sind ein Beweis dafdr. 10 den 
Selavenstaaten haben sich die Neger weit mehr vermehrt als die 
Freien, diess gilt jedoch nur, in 80 lange sie in der heissen Zone 
leben, in nur etwas kälteren Ländern erliegen sie der Lungen
sucht (Wappäus). Aber auch unter den StAmmen einer und der
selben Raee zeigt sich ein auffallender Unterschied in der Le
benskriftigkeit. Ein Beispiel dafdr liefern die ungtlnstigen Colo
nisationsversuche Algeriens. 

Die Verptlanzung von einem Lande in ein anderes, welches 
erhebliche klimatische Unterschiede kennzeichnen, ist jedem 
Stamme schädlich. Der Mensch kann in fremden Zonen nur 
durch den Einßoss einer höheren eultur. der Emancipation von 
den primitiven rohen Verhältnissen und der harten Arbeit, zomal 
im Felde, gedeihen. Es gibt kein Aeclimatisiren an fremde Zo
nen, im Gegentheile machen die Einfldsse, welche schon primAr 
naehtheilig einwirken, durch ihre Forttlauer den geschWächten 
Körper noch mehr hinfällig. G. F. Kolb fOhrt als den spreeh6Dd
sten Beweis dafür die Erfahrungen an, welche man im engliseheu 
Heere machte. Von 1000 nach Ceylon versetzten Soldaten star
ben im 1. Jahre 440, im 2. - 48.~, im 3. - .9.,. Bei der gleiche. 
Anzahl Soldaten hatte man auf Jamail'a im 1. Jahre ihres dor&i-
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gen Aufenthalte. 77 ToclteBfllle, im 2. Jahre 87, in dem fol
genden 93. 

In Guyana stieg die Sterblichkeit derselben Anzahl von Indi
viduen innerhalb 11 Jahren von 77 bis auf 140. Das beste Miüel 
zur VenniDdernng der Sterblichkeit, die das sogenannte Accli
matisiren vermehrte, wurde in dem häufigen Wechsel der Regi
menter gefunden. So erkrankte man an der bösartigen Malaria 
in der Oampagna di Roma nicht durch das Durchreisen, sondern 
erst nach einem 1-3jährigen Aufenthalt daselbst. Die Kinder 
der Fremden sterben in fremden Ländern, selbst wenn 
sie dort geboren wurden, in noch grösserer Anzahl als 
die Erwachsenen. 

Man beobachtet diese grosse Mortalität von derlei Kindern 
inAlgerien, in Aegypten, auf den Antillen und in Ostindien. Nach 
den Angaben des französischen Militärarztes Vital werden die 
von europäischen Eltern zu Oonstantine geborenen Kinder äus
serst schnell hinweggerafft. Selbst von den hier geborenen Ne
gern, die jedoch diesem Lande fremd sind, erreichen von 100 
kaum , das Alter der Pubertät (Gazette medicale vom 6. Novem
ber 1852). Dieselben traurigen Mortalitäts - Verhältnisse unter 
den Kindern herrschen auch in Aegypten. 

Von 90 Kindern, welche Mehemed-AIi besass, kamen nur 
5 mit dem Leben davon. Dieser entsetzlichen Thatsaehe muss es 
auch zugeschrieben werden, dass das Nilland noch immer von 
demselben Menschenstamme bewohnt ist (Schölcher's L'Egypte 
en 184.5). 

Die Kinder von Europäern, in den europäischen Niederlas
sungen an der Westküste von Afrika geboren, erreichen, 
wenn sie an ihrem Geburtsorte verbleiben, selten das 10. Jahr. 

Auf den Antillen zeigt sich unter den Kindern dieselbe 
Mortalität (Dr. Olemens). Aus dem Angeführten geht hervor, 
dass die Versetzung der französischen Findlinge nach den Kin':' 
der-Colonien von Algier nicht zu billigen sei. 

0) Die Qnaliut des Oultus. 
Unter allen Culten hat der jodische Stamm die grÖSRte Zä

higkeit, er gedeiht in allen Ländern und unter allen Olimaten, er 
ist der Monopolist des 008mopoJitismus. WAhrend in Algerien 
die Europäer, die maurische und Negerbevölkerung sich durch 
ihre grosse Mortalität sehr vermindert, vermehrt sich die jOdi-

28-
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sehe Einwohnerschaft dureh den Ueberschul>S der Geburten iiber 
die Sterbefiille. 

Nach N eufville sind in Frankfurt a. M. in den Jahren 1846 
bis 1848 nach Procenten gestorben, Kinder im 

Alter Ohristen Juden 
von 1 - 4 Jahren 24. , 12., 

" 5 - 9 " 2.. 0 .• 
~ 10 - 14 " l., I .•. 

J.G. Hoffmann, früher Director des statistischen Bureaus zu 
Berlin, zeigt in seinen Untersuchungen über die Kindersterblich
keit in Preussen, dass während die Ohristen von ihren eheli
chen Geburten nahe '/.o schon in der Geburt und hierauf im 1. 
Lebensjahr noch '/., also vor Vollendung des 1. Lebensjahres 'I. 
verloren, die Juden von ihren sämmtlichen Neugeborenen 'I •• 
in der Geburt, 'I. im I. Lebensjahre, also nach dem Ende des 
1. Lebensjahres nur 'l.. einbüssten. 

B) Speci~ne Mortalitäts-Verhältnisse der unehelichen Kinder 
und der Findlinge. 

1. Die Sterblichkeit der unehelichen Kinder ist eine gerin
gere als jene der Fin(lelkinder, aber eine grössere als jene der 
ehelichen Kinder. Die Sterbliehkeit der ehelichen Kinder 
beträgt in Oesterreich 22 .• 0/ 0 - in Preussen 16.,010 - in Schwe
den 14 .• % -- in Baiem 33.,% - in Sachsen 23'010 - jene 
der unehelichen Kinder in Oesterreich 35'1% - und in Sach
sen 28.,%, 

2. Im ersten Lebensjahre ist die Sterblichkeit der un
ehelichen Kinder grilsser als jene der ehelichen. 

In Frankreich starhen im Jahre 1853 von unehelichen 
Kindern im 1. Lebensjahre :-JO ••• %, von den ehelichen Kindern 
nur 13.u 0/0, 

3. Unter den unehelichen Geburt"n zählt man mehr To dt
geborene als unter den ehelichen. 

Die Zahl der Todtgeborenen ist aber bei den Findlingen 
eine grössere als bei den eheliehen und uneheliehen Kindern. 
den ,statistischen Beweis dafür haben wir schon früher ge
bracht. 
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Naeh ChAteauneuf starben in Paris 
von 100 Kindern, die bei ihren Eltern aufgezogen wurden .... 18, 
"" " , die von ihnen in die Kost gegeben wurden .. 29, 
"" " , die das Findelhaus in die Kost gegeben ... 66. 

6. Die Sterblichkeit der Findlinge im ersten Le
bensjahre ist grösser als jenl' der unehelichen und ehe
lichen Kinder. 

So starben im Wiener Findelhause im Jahre 1856 von 
15.U8 Findlingen im ersten Lebensjahre 5948, im Moskauer 
Findelhause im Jahre 1855 von 24.348 Findlingen 6633, im Pari. 
ser Findelhause im Jahre 1854 von 16,806 Findlingen 4719. 

6. Die Sterblil\hkeit der Findlinge in den Findel
anstalten ist grösser als jene der bei den Kostparteien 
unterge brachten. 

7. Di e Sterblichkeit der Findlinge ist in den Fin
deI hAusern im Winter am grössten. 

8. Die grösste Sterbli(',hkeit der Findlinge bei den 
Kostparteil'n herrscht im .Juli. 

9. Die grösste Sterblichkeit unter den in den 
Drehladen ausgesetzten Kindern herrscht im Winter. 

Welehen verderblichen Einfluss die KAlte auf das Leben der 
kleinen Kinder ausübt, zeigen die Angaben TTeviun's, nach 
welchem von 100 in Italien im Winter gebOTenen Kindern nur 19 
das erste Lebensjahr errei('hen, wAhrend von 100 im Frdhlinge 
geborenen 48, von 100 im Herbste geborenen 58, von 100 im 
Sommer geborenen 83 das erste Lebensjahr üherleben. . 

10. Die grösste Sterblichkeit herrscht unter den 
Findlingen jener Findelhäuser, in welchen die Kinder 
auf künstliche Weise aufgefdttert werden. 

Alle Versuche, welche in Petersburg, Paris, Madrid, Mailand 
o. s. w. mit der Ernährung der Kinder mit Kuh- oder Ziegenmilch 
gemacht worden, hahen eine ausserordentliche Sterblichkeit der 
Findlinge he"orgerufen. 

11. Die grösste Sterblichkeit herrscht auch unter 
den hei den Kostparteien unterg~brachten Findlingen 
dort, wo sie auf eine künstliche Weise aufgefdttert 
werden. 

12. Die Sterblichkeit der in StAdten in die Kost 
gegebenen Findlinge überragt jene der auf dem Lande 
verpflegten. 
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13. Die relativ grösste Sterhliehkeit der Findlinge 
zeigte sich immer in den Jahren nach einer dagewes8-
nen Cholera-Epidemie. 

14. Vorhandene Cholera-Epidemien bedingen aber 
kei neswegs eine constant grössere Sterblichkeit un
ter den Findlingen. 

So war die Sterblichkeit der Findlinge in Moskau wAhrend 
der Cholera im Jahre 1847 sehr gross (56 ·1.), während die Find
Jinge im Pariser Findelhause in den Jahren 1849 und 1854-
von dieser Seuche gänzlich versehont geblieben sind. 

15. Die allergrösste Sterb1i<,hkeit herrscht aber unter den 
Kindern der Prostituirten. 

C) Ursachen der grossen Mortalität der Findlinge. 

Unter die allgemeinen Ursachen der grossen Mortalität der 
Findlinge gebOren: 

0) Mängel der Administration in den Findelhäusern. 
b) Mlngel der Organisation der Findelhluser selbst. 
c) die Unmöglichkeit der Fernehaltung von Potenzen, die 

auf das Gesundheitswohl der Findlinge nachtheilig einwirken. 
d) Die KrankheitszustAnde, mit denen die Findlinge in die 

Findelhäuser dberbracht werden. 
Einzelne dieserUebelstAnde, wie jene sub c) und d), wdrden 

auch ohne die Findelhäuser sich bemerkbar machen, was nur 
beweist, dass die Höhe der Findlings - MonalitAtszitfer nicht 
aB ei n den Fehlern der Administration und Organisation der Fin
delhäuser zugeschrieben werden ddrfe. Man hat bezdglich der 
Puncte a) und b) in Frankreich, besonders aber in dem Pariser 
Findelhause zahlreiche Reformen vorgenommen, und es wird aus 
der nachfolgenden Tabelle ersichtlich werden, wie sehr dieselben 
auf die Verminderung der Mortalität der Findlinge sowohl in den 
Anstalten als in den Kostorten nach und nach eingewirkt haben. 
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Abnahme der Mortalität der Findlinge Frankreichs 
vom Jahre 1815 - 1849. 

" Za.' der fentor.eoeo Iloder 
Jah la.' 

•• Ilo.er Find!lliause I auf dem Lande 
Gesammt-

Summe 

1815 111.177 6.058 11.968 18.512 
1816 116329 5.556 12.500 18.056 
1817 123.483 5.604 15 040 20.6« 
1818 124 273 4 561 14 126 18.687 
1819 130.003 4.842 15.315 20.167 
1820 133 355 '.463 13.998 18.461 
1821 138.074 4.155 15.183 19 338 
1822 1'1.016 3.722 16.203 19.925 
1823 142 965 3.797 13.322 17.119 
1824 1'9.230 3 678 14.985 18.663 
1825 15t. 663 3.914 15.879 19.793 
1826 150.994 4.«4 15.25' 19.698 
1827 147.910 5.064 13.542 18.605 
1828 149.330 5.235 16.298 21.533 
1829 148.938 5.340 14.375 19.715 
1830 151 908 5.072 14.806 19.878 
1831 158.508 4.878 15.679 20.557 
1832 163.137 4.275 15.515 20.088 
1833 164.319 ~.516 14.913 19.429 
1834 161.068 4.795 17 234 22 02'J 
1835 152.976 5.190 12.781 17.971 
1836 141.451 4.896 12 215 17.111 
1837 129 341 4.944 12 659 17 .603 
1838 124.812 4.422 12.960 17 .382 
1839 122.508 4.579 11.845 16.424 
1840 123.253 4.508 11. 753 16.261 
1841 124.082 4.920 11.363 16.283 
1842 123.600 5.136 11675 16.810 
1843 122.805 4.806 10.363 15.169 

18" 121.652 4.120 9.666 13.768 
1845 121.819 3.1128 9.464 13392 
1848 123.499 3.422 11.423 14 .8411 
1847 125.745 3.572 10.154 13.726 
1848 127.041 3.939 10.330 14.269 

Digltized byGoogle 



440 

Die Mortalität im Wiener Findelhause zeigt vom Jahre 
1785 bis zum Jahre 184-0 eine Verminderung, vom Jahre 184-1 
an aber bis zum .Jahre 1854 wieder eine Vermehrung, wie diess 
aus den zwei nachfolgenden Tabellen, wovon die erste dem Werke 
des Dr. L. Wittels höfer "über Wiens Heil- und Humanitätsan
stalten" , die zweite einem officiellen Berichte der Anstalt selbst 
entnommen ist, ersichtlich wird. 

1. Mortalität der Findlinge im Wiener Findelhause 
vom Jahre 1785 bis 185i. 

Wurden 

In den Jahren von der Davon starben Percentual 
Findelanstalt terblichkeit 

verpflegt 

17 5 bis inelusive 1790 21 .224 12 .655 60 

1791 .. .. 1800 44 .286 25 260 57 

1801 .. .. 1810 48 .575 29 .964 63 
1811 .. .. 1820 59 .838 27 .275 46 
1821 .. .. 1830 168 .512 27 102 17 
1831 .. " 1840 171 .290 32 .629 19 

1841 ~ .. 1850 192.905 47 .765 25 
1851 .. .. 1854 95 .582 26 .168 27 

9. Mortalität der Findlinge im Wiener Findelhause 
vom Jahre 1845 bis 1854. 

Iln J ah re Vel'pftegte Kinder Hievon gestorb n 
Pereentnaler 

Durch ehnitl 

I 

1845 18 658 4.400 23 
1846 20 .044 5.045 25 
1847 21 049 5 .201 2 

1848 21 .693 5 .500 25 
IR49 22 .609 5 .833 25 
1850 22 . 667 .1 .720 25 
1851 23 .305 6 074 26 
1852 24 .021 6 .733 28 
1853 23 .895 6 .267 26 
1854 24 .358 7 094 29 
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D) Administrative Reformen zw' Verminderung der Sterb-
lichkeit. 

Diese Reformen betrefen: 
l. Die Drehladen. 
2. Den Transport der Findlinge. 
3. Die Bekleidung, Bett- und Wäsche-Fournituren 

der Findlinge. 
4. Die Findlings-Kostgelder und Prämien fllr die Kost

parteien. 
5. Die Ernährungsweise der Findlinge innerhalb der 

Findelhäuser. 
6. Die Ernährungsweise der Findlinge ausserhalb der 

Findelhäuser. 
7. Die Vorsorge ffir ein ausreichendes Contingent von 

Kostparteien. 
8. Die Instructionen ffir die Kostparteien. 
9. Die Invigilation der Findlinge in den Kostorten. 
10. Die Arztliche Behandlung der Findlinge ausserhalb 

des Findelhauses. 
11. Die Verpflegung der Ammen in den Findelhäusern. 
12. Die Errichtung von Filialen und Depots zur Ueber

nahme der Findlinge. 

l. Die Drehladen. 

Alle Drehladen (Schalter, Triller, Winden) sollen also
bai d anfgehoben werden. 

Ausser den erörterten Nachtheilen der Drehladen mnss Auch 
jener, den sie auf das Gesnndheitswohl der Findlinge austlben, 
benlcksichtigt werden, weil durch sie die Mdtter, die oft meilen
weit von ihnen entfernt wohnen, angelockt werden, weite Reisen 
mit ihren Kindern auch im Winter vorzunehmen. 

In der ersten Verwirrung nach der Gebnrt werden die Neu
gebornen von den Müttern oder anderen Personen in schlecht wAr
mendeH11llen gewickelt zu den Drehladen getragen, und dadnrch 
lebensgeflhrlichen Verkllhlungen ausgesetzt, deren Intensität mit 
der Dauer des Transportes zunimmt. 

In Italien zeigen sich ·die Naehtheile der Drehladen am klar
sten. Begibt sieh dort die Triller-Wäehterin anf das Zeichen der 
Gloeke zur Drehlade, so findet sie ein krankes oder sterbendes 
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Kind, oder e'ine Leiche. Die meisten todten Kinder werden 
im Frdhling und im Winter in den Drehladen gefunden. 

In Brescia fand man vom J. 1820-1838 250 todte Kin
der in der Drehlade. Die Zahl der Todtgefundenen verhielt sich 
zur Zahl der Neuaufgenommenen wie 3'/.: 100. 

In Mailand fand man vom J. 1830-1839 510 todte Kinder 
in der Drehlade. Die Zahl der Todtgefundenen verhielt sieh zur 
Zahl der Neuaufgenommeneu wie 2: 100. - In dem Deeermium 
von J84-5-1854- wurden in der Drehlade 19.301 Kinder nieder
gelegt und darunter 668 todte Kinder gefunden. Es hat sieh s0-

mit die Zahl der Todten in der Drehlade vermehrt. Auch die 
Zahl der niedergelegten Kinder hat zugenommen, weil sie im J. 
184-8 an '1993, im J. 1854 an 10.063 betrug. 

In Verona fand man vom J. 1821-1841 in der Drehlade 
149 todte Kinder. Die Zahl der Todtgefundenen verhielt sich zur 
Zahl der Aufgenommenen wie 4: 100. 

Es werden also durch den Transport der Findlinge zur Dreh
lade durchschnittlich 3 'I. hingeopfert. 

2. Der Transport. 

Der gegenwärtig dbJiche Transport der Findlinge 
dbt einen grossen Einfluss auf die Vermehrung ihrer 
MortalitAt aus. 

Abgesehen davon, dass der Transport der Findlinge im Som
mer bei IAngerer Dauer Gebimafeetionen erzeugt, bedroht der im 
Winter vollzogene das Leben der Neugeborenen noch weit mehr. 
Die Findlinge befinden sich vor der Abgabe an die Kostparteien 
an dem wärmenden Busen der Ammen und in den gilt geheizten 
Silen der Findelhäuser. Ihre zarte Haut wird unter dem Eiduss 
dieser WArme zur stärkeren Transpiration angeregt. Plötzlich 
reisst man sie aus ihrem Schlafe, denn so eben sind die Kostwei
ber angekommen, die sie in die Pflege dbemehmen. Die kanm 
einige Tage alten Findlinge werden ans einer Temperatur von 
16-1'1· in eine Kälte von minus 2-16· hinausgesc.hleppt, IlDd 
einem Temperaturnnterschiede von 18-30· ausgesetzt. 

Wenn MAnner, die den Eindruck kalter Luft und der Tem
peraturunterschiede gewohnt sind, die eine krlftige Nahrung 
und erhitzende GetrADke geniessen und sich in wArmende Pelze 
h1lllen, unter dem Eintlusse eines solchen Temperaturweebaels 
naM kurzea Promenaden erkranken, wie kam man wohl zu der 
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paradoxen Ansicht, dass Neugeborene analoge Einttsse ohne 
Nachtheil ertragen wtlrden? LebensgefAhrliehe Entzdndungen 
der Respirationsorgane und erschöpfende Diarrhöen sind die 
Folgen dieser unverzeihlieohoen Tactlosigkeit. 

Man wird uns entgegnen, dass z. B. das Wiener Findelhaus 
seine Findlinge zur Winterszeit nur an Kostparteien, die unmit
telbar in der Residenz oder deren nAchster Nähe wohnen, abgibt. 
Aber diese Entgegnung ist nicht stichhAltig, denn nach dem Normale 
dieser Anstalt werden Findlinge vom 15. November bis 15. MArz 
den Kostparteien bis auf eine Entfernung von 5 Meilen Qberge
ben. Wollte auch die Verwaltung dieses Normale umgehen, so 
wilrde ihre Humanität wegen des öfter eintretenden Mangels an 
Kostparteien, die in der Residenz oder deren Umgebung wohnen, 
erlahmen mftssen. Es bliebe ihr nichts llbrig, als ihre Localitäten 
zu vermehren, damit beim Eintritte einer solchen Eventualität im 
Winter die Kinder in der Anstalt beherbergt werden können. 

Da aber wieder die Erfahrung gezeigt, dass jede AnhAufung 
dieser Kinder in einem Hause eine entsetzliche Mortalität er
zeugt, so wäre auch dadurch nichts gewonnen. 

Und könnte man auch durch hygienische Massregeln diese 
schauderhafte Mortalität, welche die AnMufung von Kindern er
zeugt, bannen, woher sollte man die grosse Anzahl von Ammen 
beziehen, welche so eine grosse Kinderzahl beansprucht? Da nach 
dem Standpunet der heutigen Leitung der meisten Findelhäuser 
diese sich der nöthigen Ammenzahl für eine weit geringereMenge 
von Säuglingen nicht zu versichern Wissen, so bliebe ihnen nur 
die der kdnstlichen Auff11ttemng llbrig. 

Keine Verwaltung wird es aber wagen, derlei lAngst vor 
dem Richterstuhle der Hygiea verpönte Versuche zu wiederholen. 
Bei dem Ausschlusse aller Auskunftsmittel bleibt also nichts 
ftbrig, als den gegenwärtigen Findlingstransport einer Reform 
zu unterziehen. 

Allerdings ist gegenwArtig durch die Eisenbahnen derTrana
port der Findlinge theilweise weniger schwieriger, aber man 
dllrfte dann Findlinge nur an Kostparteien geben, die an St&
tionsplAtzen domiciliren. Wer aberdann soll die Fabrtaxe bezahlen? 

Da nur arme K08tparteien Findlinge in die Plege nehmen, 
kann man doch nicht von diesen die Bestreitung der Fabrtaxe 
verlangen, da die Fahrpreise f11r die dritte Classe noch immer 
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hoher sind, als die dort und da noch fillliehen Meilengelder, 
welche man den vom Lande kommenden Kostparteien zahlt. 

DieStaatsverwaltnngen allein.sind dazu berufen, dieseTrans
portkosten zu zahlen, und sie sollten daher mit den Directionen 
der Eisenbahnen Contracte über ein Minimum der Fahrtaxe für 
den Findlingstransport absch1iessen, und die Findelhausverwal
tungen mit autfAlligenFahrkarten, mit der Aufschrift: "Findlings
Fahrkarte"nrsehen. Diese Fahrkarten wären unentgeltlich an die 

. Kostparteien zu vertheilen, auf ihnen der Name der Parteien, d~s 
Findlings und des Absteigortes anzumerken, und mit dem Siegel 
der Anstalt zu verifiriren. Sollte aber dieser Modns nicht genehm 
sein, 80 sollten sie wenigstens mit den Directionen übereinkom
men, die Findlinge gratiR und die Kostparteien gegen ein Mini
mum zu expediren. Da aber nicht aUe Kostparteien in der NAhe 
von Stationsplätzen wohnen, und auch schon der Transport der 
Findlinge zu den Eisenbahnen oder in entlegenere Vorstädte zur 
Winterszeit auf die Findlinge nachtheilig wirkt, so wird man 
auch für sie passende Transportmittel einrichten müssen. Die 
Dringlichkeit solcher EinrichtungE'n haben mehrere Findelhaus
Directionen anerkannt. 

Die FiD<lelhäuser von Paris, Petersburg und Moskau besitzen 
zur Transportirung ihrer Findlinge bis in die Wohnorte der Kost
parteien eigene Anstaltswagen. Die Pariser Anstaltswagen 
sind eine Art von Zellenwagen in der Form unserer Eisenbahn
Omnibus. In diesen werden 12 Kostweiller mit ihren Pfteglingen 
und einem Conducteur, der dafür zu sorgen hat, dass jede Partei 
an ihrem wirklichen Wohnorte absteigt, untergebracht. Die Wa
gen schliessen gut, sind gepolstert und die Fussböden mit wolle
nen Kotzen belegt, so dass die Ammen bei längeren Transpomn 
ihre Pfteglinge sAugen können. In Petersburg und Moskau wird 
der Transport der Findlinge im Sommer in Wagen auf Riemen, 
und im Winter in gut schliessenden Schlitten vorgenommen. Je
der Wagen beherbergt 6 Ammen mit einer Aufseherin und den 
Findlingen. In diesen beiden Städten hält man im Winter flir die 
abreisenden Ammen selbst Pelze in Bereitschaft, damit sie wAh
rend der Reise sich und die Findlinge vor der Kälte schützen 
können. Der mitfahrende Oonducteur bringt nach Beendigung der 
Reise die Pelze dann wieder ins Findelhaus zul1lek. 
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3. Die Bekleidung, Bett- und WAsche-Fournituren. 

Die Findlinge müssen bei der Abgabe an die Kost
parteien mit zweckentsprechenden Bekleidungen. 
ßett- und Wäsehe-Fournituren versehen werden. Ent
spricht die Quantität und Qualität dieser Gegenstände dem Be
dürfnisse nicht, so werden die Findlinge durch Verkühlung oder 
Unreinlichkeit Krankheiten preisgegeben. Wer ist zur Anschaf
fung dieser Gegenstände berufen? Man muss die Directionen der 
Findelhäuser in erster Linie als die hiezu Verpflichteten bezeich
nen, denn es wäre sehr gewagt, wollten sie die Anschaffung der 
Mildherzigkeit der Kostparteien überlassen. 

Das Pariser Findelhaus ausgenommen, haben alle Findel
haus-Direetionen die ßeschaffung dieser Utensilien nur zu opti
mistisch behandelt. 

So gibt z. B. das Wiener Findelhaus den Pilegeparteien zur 
ßekleidung der Findlinge nur folgende, mit dem Zeichen der An
stalt versehene Wäsche mit; als: 

a) Bei der Uebernahme des Kindes im ersten Lebens
jahre, ohne Ge!Jchlechtsunterschied: 2 Hemdchen, I Ober- und 
Unterröekchen, t HAubchen, 1 Halstuch, 1 Fatsche, 2 ellengrosse 
Windeln (I). 

b) Im zweiten Lebensjahre, ohne Geschlechtsunter
schied : 2 Hemdehen, I Ober-, 1 Unterröckchen, 1 HAubchen, 
1 Paar Strilmpfe (I). 

c) Im dritten Lebensjahre, ohneGeschlechtsunterschied: 
2 Bemdchen, 1 Ober-, 1 Unterrcickchen, 1 Hänbchen, 1 grasses 
Halstuch, 1 Paar Strümpfe, 1 Paar Schuhe. 

d) fOr einen Knaben von 4 bis incl. 5 Jahren: 2 Bemd
ehen, 1 grosses Halstuch, 1 Kappe, 1 Paar Halbstrümpfe, 1 Paar 
Stiefel und ein ausBosen und Leibchen zusammengesetztes Kleid. 

e) FOr ein Mädchen von 5 - 10 Jahren: 2 Hemden, 1 Un
terrock, 1 grosses Halstuch, 1 Haube, 1 Paar Strümpfe, 1 Paar 
Schuhe, 1 Kleid aus Wirthschaftszeug. 

I) Fftr einen Knaben von 6 bis incl. 10 Jahren 2 Hem
den, 2 Unterhosen, 1 grosses Halstuch, 1 Kappe, 1 Weste, 1 Rock. 
t Beinkleid, 1 Paar HalbstrOmpfe, 1 Paar Stiefel. 

Stirbt ein Kind vor dem 1. Lebensjahre und hat die Partei 
das Kind nicht durch 8 Monate verpflegt, so muss sie die erhal
tene KindsWAsche, mit Ausnahme eines Hemdehens (des Sterbe
hemdchens), zurückgeben und die fehlenden StOcke ersetzen (?). 
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Aus diesem merkwürdigen WAsche - Tableau ersieht man. 
dass die Kostparteien für die Findlinge nicht einmal so viel WA
sche erhalten, als ihre einmalige Bekleidung es erfordert, ja 
man vermisst sogar die so nöthige Decke znm Einwickeln. Auf 
eine wärmende Bekleidung für den Winter hat man ganz ver
gessen und an die Nothwendigkeit eines Wäschewechsels nie 
gedacht! Wird ein Findling während eines längeren Transportes 
durch seine Entleerungen durchnisst, womit soll die K08tpartei, 
wenn sie selbst keine Kindswäsche mitgebracht, de!! WAsche
wechsel vornehmen, da das Kind nur die Wäsche besitzt, die es am 
Leibe trägt? Was soll am 2., 3. oder 4. Tage u. s. w. geschehen? 

Soll man das Kind nackt liegen lassen, bis seine Wäsche 
gewaschen ist? Da aber dieser eine kärgliche Anzug filr em 
Jahr berechnet ist, was soll geschehen, wenn er durch das häu
fige Waschen vor Ablauf dieser Frist in Fetzen zerfällt? Hieraus 
erhellt, dass die Administration an die Kostparteien die still
schweigende Anforderung stellt, den für die Findlinge nöthigen 
Bekleidungs-und Wäschevorrath aus eigenem Säckelzu beschaffen. 

Dieses Postulat ist aber weder billig noch human. Es ist 
nicht billig, weil nur Unbemittelte Findlinge nehmen, und das 
Kostgeld (8'/. Kreuzer pr. Tag) kaum zur Bestreitung der Be
köstigung ausreicht; - es ist nicht human, weil die Partei, die 
die FindlingswAsche nicht anschaffen kann, den Findling nackt 
oder in ekelhaften Fetzen eingewickelt liegen lassen, und ohne 
ihr Verschulden dessen Gesundheit preisgeben muss. 

Die Nothwendigkeit einer Reform in der bisherigen Beklei
dungs- und Wäschevertheilung wurde von vielen Findelhaus
Administrationen erwogen, aber nie vollzogen. 

Die Admi nistration des Pariser Findelhauses hat 
folgende Vertheilung von Wäsche an die Findlinge 
eingeführt: 
a) Das ganze Wil'kelzeug (layettes) für einen Findling 

von der Geburt an bis zum neunten Monate. 
Dieses besteht aus: 

4HemdchenmitAermelnv.Leinw. 4 leinenen KinderhAubchen, 
2 wol1l~nen Wämsehen. 1 wollenen Häubchen, 
2 kattunenen " 2 kattunenen, 
12 leinenen Windeln, 0\ leinenen Halstüeheln, 
2 wollenen Wickel bindern. 1 Paar Strümpfe, 
2 piquetenen. 1 wollenen Wickeldecke. 
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b) Das halbe Wickelzeug (demi-maillot). ') 

2 leinene Hemdehenmit Aermeln, 
I wollenes WAmschen, 

2 piquetene WickelbAnder, 
I wollenes HAubchen, 

I kattunenes, 2 leinene HAubchen, 
4 leinene Halstüeheln, 
2 wollene WickelbAnder, 

1 wollene Wickeldecke, 
1 Paar Strümpfe. 

Die erste Einkleidung . 

• leinene Hemdehen, 2 wollene WickelbAnder, 
2 kattunene HAubchen, 1 wollenes Unterröckchen, 
2 leinene Häubchen, 1 leinenes Unterröckchen, 
• Seblat'bAubchen, 1 wollenes Oberröckchen, 
2 leinene Halstücher, 2 Paar gestrickte Schuhe. 

Die zweite Einkleidung. 

3 leinene Hemdchen, 2 leinene HAubchen, 
I wollenes Unterröckchen, 2 kattunene HAubchen, 
I leinenes Unterröckchen, 2 Paar wollene Strümpfe, 
1 wollenes Oberröckchen, 2 Paar gestrickte Schuhe. 
2 SeblafhAubchen, 

Die dritte Einkleidung. 

3 leinene Hemdchen, . I Achseltuch, bis zur HIlfte rei-
I wollenes Unterröckchen, chend, 
I leinenes Unterröckchen, 3 gefArbte Schnupfttlcher. 
2 SehlafhAubchen, 2 Paar wollene Strtlmpfe, 
3 kattunene Häubchen, 2 Paar Schuhe. 

Die vierte Einkleidung, 
bestimmt für Kinder mit erreichtem \. Lebensjahre 

3 leinene Hemden, 1 Achseltuch, bis zur Hüfte rei-
I wollenes Unterröekehen, ehend, 
I leinenes Unterröckchen, 3 gefArbte Schnupftücher, 
1 wollenes Oberröckchen, 2 Paar wollene Strümpfe, 
2 SehlafhAubchen, 2 Paar Schuhe. 
3 kattunene HAubchen, 

') Dieses halbe Wickelzeug ist nur eine Beilage zu den anderen Be
kleidungsstücken. Ist das in die Kost gegebene Kind Alter als 9 Mo
nate, so erhAlt es die sogenannte erste Einkleidung (la premiere ve
ture) und ein halbes Wickelzeug. Ist das Kind älter als 21 Monate, 
aber jünger als drei Jahre, 50 erhält es die zweite Einkleidung (la 
deuxieme veture) und. ein halbes Wickelzeug. Ist das Kind 3 Ja.bre 
alt, 80 erhilt 88 nur die dritte Einkleidung allein u. s. w. 
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Die ranfte Einkleidung, 

bestimmt für Kna.ben und MAdchen mit erreichtem IS. Lebensjahre. 

3 leinene Hemden,' 
1 Tuchpantalon, 
1 Tuchgilet, 
1 Tuchjacke, 
1 leinene Pantalon, 

Filr Knaben. 

1 kattunene Halbhaube, 
1 Kappe, 
3 gefärbte Schnupftücher, 
2 Paar Strümpfe, 
2 Paar Schuhe. 

1 leinene Blouse mit Gürtel, 

3 leinene Hemden, 
2 gefärbte Nachthauben, 
1 leinener Unterrock, 
1 wollener Unterrock, 
1 wollener überrock, 
3 kattunene Häubchen, 

für MAdchen. 

I Achseltuch, bis auf die Hüfte 
reichend, 

3 gefärbte Schnupftücher. 
2 Paar wollene Strümpfe, 
2 Paar Schuhe. 

Die seohste Einkleidung, 
bestimmt für Knaben und Mädchen mit erreichtem 6. Lebensjahre, 

ist jener der fünften Einkleidung ganz gleich. 

Die siebente Einkleidul1g, 
bestimmt für Knaben zwischen dem 9.-12. Lebensjahre, 

ist jener der fünften Einkleidung, die Grösse der Stüc.ke ausge
nommen, ganz gleich. 

Ausserdem erhalten die P8egeelwrn, die ein Kind bis zum 
12. Lebensjahre gep8egt, 50 Fr. oder ein ganzes Kleid. Die Ad
ministration beschränkt sich nie auf die angeführten Wäschefour
nituren, vielmehr gewährt sie angesuchte Aufbesserungen. 

Auch die Findelhaus-Direction in Wien hat seiner Zeit das 
Ungenügende ihrer Wäschevertheilung sich vergegenwärtiget. 
Vom Jahre 1784-1804 gab sie ausser der Wäsche und Kleidung 
noch ein Fatschbett, das eine grosse Analogie mit dem franzilsi
schen halben Wickelzeuge hatte, uud einen halbjährigen Klei
dungsbeitrag von 2 ft. Vom Jahre 1804-1806 erhielten die Par
teien einen Kleidungsbeitrag von 4 ft.. und eine Remuneration 
von 10 ft., weuu der Fiudling das erste Lebensjahr erreicht hatte. 
Vom Jahre 1806-1813 erhielten sie eiuen Wäschebeitrag "on 
4 8. fürs erRte Lebensjahr. Vom Jahre 1813-1821 gab sie eiDe 
Remuneration \"on 108. und einen Kleiduugsbeitrag von 10 ß. 
fflr dieselbe Altersperiode. Vom Jahre 1821 -1829 spendete sie 
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eine Remmaeration von 4 fl., einen Kleidungsbeitrag von ot 8. und 
KindswAsehe. Im Jahre 1829 aber Wlll'jen vom 20. Juli an flie 
Verplegskosten herabgesetzt, die Remuneration fOr das l. Jahr 
auf 4 8., und die Zahl der WAsehebestandtheile beschrAnkt, der 
Kleidungsbeitrag aber gAnzlich aufgehoben und das Normalalter 
auflOJahre herabgesetzt. DieseBeschrAnkungenwurden, obgleich 
sieh die soeialen VerhAltDisse immer schlechter gestalteten, mit 
einer seltenen Consequenz bis zur Stunde aufrecht erhalten. 

4. Das Kostgeld fdr die Findlinge und die PrAmien für 
die Kostparteien. ' 

a) Die verschiedene Höhe der von den einzelnen 
Regierungen festgesetzten Kostgelder fdr die Find
linge Obt auf ihre MortalitAtsverhAltu.isse eillen ullb .. 
streitbaren Einfluss. i 

Die Höhe der Kostgelder wnrde von den verschiedene~ 
Regierungen, und von einer und derselben Regierung fllt die veri 
sehiedenen Provinzen verschieden bemessen, wie in Frankreic~ 
und Oesterreicb. i 

Die Kostgelder sollen den jeweiligen TheuerungsverbAltnis{ 
sen angepasst werden, sie sollen ftlr die Beköstigung, Beklej.~ 
dung und sonstigen Bedilrfnis88 des Findlings ausreichen, und 
eiDen aliquoten Theil fOr die Milhe1.eistnng der Kostparteien aD7-
werfen. Kostgelder-Bemessungen, welche diese Racksichten unt 
beachtet lassen, werden immer eiae Vermehrung der MortalitA* 
der Findlinge zu Folge haben. . I 

Die Fehler, welche die Regierungen beim Ausmass der 'Kost+
gelder begangen haben, bestehen darin, dass sie von dem Nor~ 
male, selbst beim Eintritte der dringendsten EventualitAten nicht 
abgehen; oder erst nach langgedehnten Zeitperioden und ,age
riehtetem SchadeaAufbesserungen bewilligeo; oder sich H ~ 
eessionen erst dann herbeil8888n, wenn die gefahrdrohenden Event 
toalitAten pwichen, oder ~e durch die eingetretene Unmöglichr 
keit der Unterbringung der Findlinge dazu gezwungen werdellJ 
Da die Höhe des Aufwandes fdr die Beköstigung der Findling+ 
von der Höhe der Preise der zum Leben wichtigsten Leben8be+
darfDisse abhingt, diese aber oft in kurzen Zeitrlumen erhebli!. 
ehen Sehwanknng&n unterliegen, so kann man sich fdr aU88chliessf. 
lieh &tabile Normale der Kostgelder nicht ~U88prechen. Wir stim
men wohl fdr Feststellung eines Kostgelder-Normales, 

.'I.I.~"""·.. n 
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doch soll damit (Or die Findelhaus-Direetioaeo die Be-
willigung verbunden werden, dasselbe autonom den je-
weiligen TheuerungsverhAltnissen aopassen zu ddrfea. 
In Frankreich ist man schon lange von einem unvertilekbaren Kos&
gelder-Normale abgegangen. Mu regelt das Kostlgeld...eh dem 
Ermessen der PrAfecteo der Departements. und oimmt &lsBasis des 
Kostgelder-Tarife8 den Mittelpreis des Getreides und die Summe 
der Bed.l1rfnisse der Findlinge, nach der Zartlaeit ihres Alters, •. 
Das Maximum des Kostgeldes darf den Mittelpreis von 10 Myria
gramen Getreides im Laufe eines Quartales nicht überschreiten. 

Tabelle 
liber den Maximal- und Minimalbetrag der Kostgelder für die Findlinge ia 

Frankreich. . ., 

LebeDsjahr 
Maximum 

pr. Monat 
., lila I.um 

pr.lIIoaa* 

Fr. Cent Fr.· I:' 0eIl'-

t ... '" ............... . 
2....... ......... . .. . 
3 ..................... . 
4 .................... .. 
5 ..................•.. 
8 ................... .. 
7 ..................... . 
8 ..................... . 
•............ '" ...... . 

10 ................... · .. 
11 .............. . 
12 ............. . 

to' 
s 
8 
7 
7 
7 
6 

• 
8 
8 
8 
6 

Tabelle 

50 

80 
60 
50 
80 
60 
to 

~ 
8 
Ci 
5 
5 
5 
5 

" " 3 
3 
3 

des Muimalbetrages der Kostgelder mr die Findlinge in 0 e s t e r r eie h. 

Lebelujahr 

'I •.•....••..•......•..••....••••. 
I. 
3. bis inc1ueive 8. .• . ............ . 
7.. • 10 ................. . 

K08tgeld pr. II~ 

Qont. - MiDl8 

6. I H. 

4 
2 
2 
1 

10 . 
30 
10 
40 

Aus der Vergleichung dieser Tabellen 'erhellt, d~ mit Aus
nahme des ersten Lebensjahres, die Kostgelder in Frankreich 
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hc1hergeetellt siad, als in Oesteneich; und dass in Frankreich 
bei eiuretenden Theuerungen die Präfecten nach Ablauf von 
3 Monaten die Kostgelder für die Findlinge erhöhen dürfen. 

b) Die meisten Regierungen haben fdr eine gute Verpftegung 
der Findlioge nach Ablauf des ersten Lebensjahres Geldprä
mien oder anderweitige Begünstigungen denKostparteien be
willigt. Die Höhe dieser Prämien dünkt uns zu gering, und der 
Zeitpunct ihrer Vertheilung ist in eine zu weite Ferne gerückt, 
als dass heide für sie einen Reiz auf eine bessere Verpflegung der 
Findlinge hervorzurufen vermögen. Da die Mortalität der Find
linge im ersten Lebensjahre die grösste ist, sollte man ihreErhal
tung über diese Periode hinaus als eine Leistung betrachten, die 
mit einer besonderen Belohnung zu bedeeken ist. 

In Frallkreich bezahlt man den Kostparteien, wenn die Zög
liage das 9. Monat dberlebt und sie gut gepflegt wurden, eine 
Primie von 18 Fres. Wird ein Findling bis zum 12. Lebensjahre 
verpßegt, 80 erhal1eD sie noch eine zweite Prämie von 60 Fres. 

In Oesu,neich .ahlt man ihnen, wenn der Findling das erste 
Lebensjahr überdauerte und gut gepftegt wurde, eine Prämie 
von 4 ß. 30 kr.· B. N. 

Dass dieHOhe der angeführten Prämien, obgleich die franzö
sische eine bohere ist als die österreichische, für die Pftege eines 
Kindl!s im ersten Lebensjahre nicht als eine aufmunternde gelten 
kanD, bedarf keines Commentars, wenn man bedenkt, dass das 
WieDer Findelhaus für eine zufriedensteIlende Pftege eiues Find
lings die Kostparteien mit 2&1. Pfennigen, und jeue des Pariser 
Findelhauses mit 4 'la Centimes pr. Tag honorirt. 

AU8serdem dass diese Prämien zu klein sind, verlieren be
sonders die, welche das Wiener Findelhaus oft'erirt, dadurch alles 
Interesse, als man sie erst nach dem vollendeten 1. Lebens
jahre bezahlt. Es ist den Kostparteien so gut wie den Statisti
ken bekaont, dass die Sterblichkeit der Findlinge im ersten 
Lebensjahre, und besonders in den ersten Monaten, eine ausser
ordentlich grQsse, und somit dieHoft'nuug aufErlangungdieserJah
resprAmie eme sehr geringe, zumeist eine illusorische sei. Beab
aiehtigt man durch Vertheilung einer Prämie die K08tparteieB 
zur besseren Pßege aufzumuntern, so adoptire man die in Paris 
angenommene Vertheilung. Dort zahlt ma.n den Kostparteien die 
für die ersten 9 Monate festgesetzte Prämie nicht nach Ablauf 
dieser Frist, sondern in drei monatlichen Raten, wodurch dell 
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Kostparteien doch die Wahrscheinlichkeit erwAehet, ftlr ihrelldhe 
die eine oder die andere Quote der zugesprochenen Prlmie zu er
halten. 

Wir empfehlen die Pariser Remuneration voo50Fr. ftlrFind
linge, die bis zum Normalalter in Pftege behalten WUNen. Zahl
reiche Restitutionen der Findlinge rirden dadurch venniedea 
werden. 

ad a) Die heutigen Kostgelder rar die Findlinge 
entsprechen nirgends mehr den gegenwärtigen Theu8-
rungsverhältnissen. 

Ueber den ungenftgenden Ansatz der Kostgelder hel'l'8ebt 
unter den FaehmAnnem in Europa nur eine Stimme. M. PaTeDDe. 
Director der General-Administration der OfeDtlichen WohltbA
tigkeit in Paris, sagt in seinem Rapporte vom Jahre 1855 ... den 
Seine-Präfecten: "La principale cause qui ~Ioigtle de notre ser
vice les femmes reunissant les conditioD8 d'une bonne nourrice 
est, je I'ai d~ja plusieurs fois expos~, l'insuffisanC8 de nos prix 
de pension, non seulement pour l'ann~e d'allaitement, mais aossi 
pour rann~es suivantes." 

Wenn man erwägt, dass man unter LudwigXIV. pr. Monlt ftlr 
einen Findling8Fr. zahlte, ein Betrag, der nach den gegenwArtigen 
Theuerungsverhältnissen jetzt einKostgeld von 15Fr.reprl8entirt; 
dass die Privatparteien den Landammen 15-20 Fr. Kostgeld zah
len; dass der geringste weibliche Taglohn sich auf 70-90 Cent. 
entziffert: wird man gewiss dieses Kostgeld als ein ungenftgendes 
erklären mflS8en. 

Die gegenwärtigen Kostgelder in Oesterreich, die schon im 
Jahre 1829 systemisirt wurden, stehen mit den heutigen 
Theuerungsverhiltnissen ebenfalls in einem offenbaren Missver
hältnisse. 

Man zahlt in Wien fiir einen Findling fIlr die ersten 12 Mo
nate" I. 10 kr. C. M., also pr. Tag 8'l'. kr. Da die Unkosten fftr 
Milch (3 Seitel pr. Tag, a Seitei 7Y. kr.) pr. Monat 3 fl. 45 kr. 
betragen, so bleiben der Kostpartei nnr noch 25 kr. pr. MOIlat, 
also 3'l.0 Pfennige pr. Tag auf Anschaffung von Kin<lswAsehe, 
Bettfouruituren, Haarpnder oder Wurmstuppe, EntscbAdigung fftr 
Arbeitsversäumniss und Mflheleistung bei Tag nnd Nacht! 

Wftrde aber dieses Kostgeld selbst fl1r die Erba1t1lllg des 
Findlings genügen, wo bliebe die Remuneration f11r die Mdhea.. 
'Welch~ die Findlingsverplegung den Kostparteien verursacht? 
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Die Zül jener K06tfrauen, die Findlinge aus purer ebristli
eher NAebstenliebe in die Kost nahmen, ist gewiss eine sehr un
bedeutende. Die Kostweiber reerutiren sich zumeist aus den 
UDteren Volkselassen, die nicht von Capitalieo, sondern von der 
Arbeit leben. Reicht das Kostgeld kaum zur Sustentation der 
Findlinge aus, was sollte wohl die Kostparteien bestimmen, sich 
einer Leistung zu unterziehen, die ihre physische Kraft anstreDgt, 
ihre DAehtlicbe Ruhe stört und sie einer schweren Verantwort
lichkeit aussetzt? - Nur eiD scbmAhlieher Egoismus I - Das 
Kostgeld, oder besser gesagt das Geld alleiD, ist das Motiv der 
Findlingsilbernahme I Nicht der Wohlstaud, soudern die Armuth 
eompetirt um dieses Geld. Aber was für eine Armuth? Die 
verschuldete oder die durch Erwerbsunf8bigkeit erworbene 
Armuth, beide aber sind untlhig zu einer erfolgreichen Fi~d
liDgspftege. Das schreckt aber diese Competenten nieht ab, nicht 
der christliche Sinn, nicht die Nächstenliebe, - nur die Berech
nung, mit diesem Blutgelde ihre Situationen zu verbessem, filhrt 
diese industriOsen Kostweiber in die Kanzlei des Findelhausesl 

Wehe den ungldeklichen Geschöpfen, die in die Hände sol
eber Aspirantinnen gerathenl Man wird einwenden, viele Kost
weiber nehmen Findlinge um diesen Preis in die Kost, weil sie. 
von ihren MOttern eine Aufbesserung des Kostgeldes 
erwarteJl. 

Aber viele Mdtter erfahren den Aufenthalt ihrer Kinder 
nicht, Andere leben selbst in den dürftigsten Verhältnissen, viele 
bekdmmem sich nach dberstandener Geburt nicht mehr um ihre 
Kinder, Andere sterben wAhrend oder nach der Geburt. Aller
diage gibt es MOtter, welehe die P8egeweiber mit Geld, Victna
lien oder WAsche regaliren, aber derlei Ausnahmstllie können 
nie dazu berechtigen, das Leben 80 vieler Findlinge unsicheren 
Eventualitäten preiszugeben. 

Enttäuschungen tlber eine angehoffteAufbesserung der Kost
gelder wirken verderblich auf die Findlinge zurtlck. Änfangs 
pflegen die besseren Kostweiber durch Wochen die Findlinge 
8OrgaItig, da sie täglich einen Besuch ihrer Mtltter erwarten; 
bleiben diese Besuche 80S, dann ermattet dieser berechnende 
Fleiss, und sinkt bis IU jenem Grade von Apathie herab, der das 
Leben der Findlinge in Frage stellt. Werden die Findlinge 
kriDklich, erfordern ihre Leiden eine angestrengtere Pßege, 80 

geben die besseren der Kostweiber ihre Zöglinge der Austalt z u-
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rdck (restituirte Kinder); die Schlechteren, die das Kostgeld als 
eine Rente für sich betrachten, vernachlässigen sie fort und fon. 
bis sie der Tod ihren Peinigern entreisst. Die Restitutionen der 
Findlinge aber erzeugen einen relativen Mangel an Kostparteien 
und erhöhen durch die Anhäufungen der Findlinge im Findel
hause ihre Mortalität. Die Restitutionen aber sind oft belangreich. 
So wurden z. B. dem Prager Findelhause vom Jahre 1831-1841 
1269, dem Wiener Findelhause vom Jahre 1851 bis incl. 1857 
an 1788 Findlinge u. s. w. von den Kostparteien zurdekgegeben. 

Da wir in unserem Kinder-Kranken-Institute (Wien, 
Wieden Nro. 481) täglich mit vielen Kostweibern verkehren, 80 

können wir positive Daten dber das traurige Loos der Findlinge 
mittheilen. Nahezu dieselben Weiber kommen stetig in den kdr
zesten Zwischenräumen mit immer neuen ausgezehrten, unrein 
gehaltenen und in stinkende Lnmpen eingewickelten Findlingen 
zur Ordination. Bevor wir zu ihrer Uotersuchungschreiten, eröff
nen uns diese Weiber, sie seien nicht wegen einer Arznei gekom
men, da sie es wohl wüssten, es gebe ftir die Findelkinder keine 
Hilfe, sie hätten sich nur desshalb vorgestellt, dass man nach 
dem Tode der Kinder ihnen die Ausfolgung eines Todtenscheines 
nieht verweigern könne, wodnrch sie gerichtlichen Invectiven 
ausgesetzt wdrden. Gehen wir diese Weiber wegen zu splt 80-

gernfener ärztlicher Hilfe an, so erwidern sie, man habe ihnen 
die Kinder schon in diesem elenden Zustande im Findelhause 
ilbergeben, und sie seien erst in der letzten Nacht erkraukt. 
Durch ähnliche Umtriebe wissen sie sich geriehtlichen Anzeigen 
zu entziehen, und wollte man auch zur Herstellung des Thatbe
standes gerichtliche Sectionen beantragen, so glauben wir kaum, 
dass sich aus denselben die liederliche Pflege, die magere KosL, 
die unreine Haltung, die verabsäumte Hilfe, die verabsAamte 
Befolgung der ärztlichen Anordnungen und die erlittenen Miss
handlungen demonstriren lassen werden. 

Wohl müssen sich die Kostparteien ober einen tadelfreien 
Lebenswandel und einen Vermögensstand, der es erwarten lässt. 
dass sie einen Findling ernähren können, durch legale Zeugnisse 
ausweisen, allein wo sind die Menschen, die anderer Menschen 
Herz und Nieren stichhältig prüfen können; wo sind die Gesetze, 
die die geheimen Triebfedern der Menschen auszuspllren und 
ihre lasterhaften Neigungen zu verbannen vermOgen ; wann wird 
die Zeit kommen, wo der Besitz eine siehere Garantie gegen die 
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Schleichwege des Eigennutzes, der Habgierde, der Indolenz, der 
Roheit und der IrreligiosiW bieten wird? Es ist wohl Dicht ge
stattet, Parteien, denen Findlinge vor dem ersten Lebensjahre 
gestorben sind, andere zu geben; aber bei der grossen Sterblich
keit der Findlinge in dieser Altersclasse kann man nicht alle 
TodesfAlle den Kostparteien imputiren, doch glaubten wir, es sei 
,on Wichtigkeit, sich bei jedem Todesfalle zu dberzeugen, ob die 
Kostparteien wirklich Schuld daran gewesen. 

Ueberzeugung danlber könnte man erlangen, wenn die Aerzte 
aufgefordert wdrden, dem Todtenscbein oder dem sogenannten 
K opfze.ttel jede VernachlAssigung der Pflege oder Krankheit 
u. s. w. in lateinischer Sprache beizufdgen. Durch 4iese Mani
pulation w6rde man dber die Beschaffenheit der ausseranstaltli
('hen Pflege der Findlinge neben bei gute statistische Daten erhalten. 

Wdrde man noch Conduitenbllcher dber dieK08tparteien 
anfertigen, so könnte man stets in der Lage sein zu bestimmen, 
ob dieser oder jener Kostpartei ein Findling anvertraut werden 
könnte. 

Da aber bei deo jetzigen ungendgenden Kostgeldern der 
europAisehen FindelhAuser hAußg eiD Mangel an Kostparteien 
eintritt, so sind die Findelhaus-Verwaltungen Dur zu oft gezwuo
gen, sieh mit Kostweibern VOD preeAren Garantien zufrieden
zostellen. 

5. Die Ernährungsweise der Findlinge innerhalb 
der FindelhAuser. 

Unter den EinftilsseD, welche eine Steigerung der Mortalitit 
UDter den Findlingen erzeugen, nimmt ihre naturwidrige oder 
ungendgende ErnAhrung den ersten Platz ein. Die Fehler der 
Ernährung sind quantitative und qualitative. 

Unter die gesundheitsgefAhrlichen Arten der Er
nährung gehören: 

a) Die kilnstliehe Aufflltternng der SAuglinge mit Koh- oder 
Ziegenmilch. 

b) Die quantitativ unzureichende Verabreiebung der Mnt
termileh. 

c) Die Verabreichnng einer dem Alter der Findlinge nicht 
zusagenden Muttermilch. 

tl) Die Verabreiehung einer Muttermilch von krAnklieben 
Mßttern. 
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,) Die plötzliche VerwecUlung der kurze Zeit dargereicla
ten Muttermilch mit der köstlichen Auffilttenmg. 

f) Der öftere Weehsel der Muttermilch. 
ad a) M. Villerme bezeichnet die k4lmlicheEmihnmg als 

eine der vorzdglichsten Ursaehen der gro&88n MortalitAt der 
Findlinge, eine Ansicht, die AbM Gaillard auf Grundlage seiner 
in den Anstalten von Paris, Lyon und Rbeims gemachten Erfah
rungen gleichfalls bestAtiget. 

In Lyon werden alle, in Paris die meisten Siuglinge mit 
Ammenmilch, in Rheims alle mit Kuhmilch aufgezogen. DieSta
tista'k zeigt, dass unter den Findlingen in Paris die mittlere, ia 
Lyon die fteringste und in Rheims die grösste Sterblichkeit 
herrscht, Resultate, welche den Werth der kdDstlichen EI'DI.b
rung gendgend kennzeieh.nen. 

Von den in Rheims kdnstlieh ernährten 916 Findlingen 
starben in der Zeit vom J. 1826 - 1835 im I. Lebensjahre 58~ 
und· nach Ablanf von 6Jahren waren von diesen Kindern nur mehr 
243 am Leben. 

Im Pariser Findelhause starben im Jahre 1772 schon in den 
ersten Tagen 'Von 7776 Findlingen 2650 in Folge ihrer ErnAh
nmg mit Ziegenmilch. 

Im MailiDder Findelhause gab die EmAhrung mit Ziegen
milch, so wie im Petersburger und MOBtauer Findelhanse die
selben sehleeh~n Resultate. 

ad b) Säuglinge, denen man zn wenig Muttermilch reicht. . 
werden von einem jähen Verfall der KrAfte ergrifen, sie magwn 
rasch ab, illre Gesiehtsadge altern und eine unheilbare AnAmie 
dberliefert sie bald einem fnlhzeitigen Tode. Die Ammen 8011tea 
dalker zeitweise von den Anstaltslmen bedglieh ihrer Milcbae
cretion untersucht werden. Milchanoe Ammen sollen sogleich 
von den SiUgungssAlen entfernt werden. A1l888r den gewöhnli
chen Ursachen der Milebarmuth bei Ammen missen die Mono
tonie des Anstaltslebens, das Anlegen so vieler Siuglinge, das 
Anhalten der Ammen zu schweren, mit Verkdhlungen verkndpften 
Arbeiten, der Mangel an frischer Luft und Leibesbewegnng, eine 
eigenthdmliehe Indolenz oder Idiosynerasie gegen das Siugug&
gesehArt, das Heimweh u. s. w. erwAhnt werden. 

ad c) Die Muttermileh muss dem Alter der FindliDge ent
sprechen. Reicbtrnan NengeborenendieMilehvonAmmen, dieachon 
mehrere Monate gesäugt haben, oder lAsst man Kindern, die 3-4 
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Monate alt sind, die Milch von Ammen, die gerade das Woehen
beü verl88Sen haben, reichen, so erbanken sie sehr bald. 

Da von der physischen Ooostitlltion der Ammen die Qoalitlt 
der Milch, Ilnd von dieser das Wohl der SAuglioge abhAng&, so 
ist eine geoaoe UntersuohllDg des GesllDdheitszutaodes der Am
men durch die Au.staltsArzte geboten. 

Unter die Krankheiten der Ammen, deren UeberpftUllung 
auf die SAuglinge coostatirt ist, geboren die Syphilis UIld die 
Tubercul08e. 

Die Syphilis wird durch die Ammen den SAugliogen, oder 
durch die SAuglinge den Ammen mitgetheilt. Da dieses Leiden 
ein lAngeres Iucubationsstadium agnosein, so sollen die Aeme, 
Dm der Entwicklung dieser Krankheit vorzubeugen, die Ammen 
ond Findlinge durch 6 Wochen tlglich UIltersnchen, WD bei den 
ersten Spllren sogleich eine Absonderung der Ammen von den 
SAuglingen vornehmen zu können. 

Da aber viele Findlinge noch vor Ablauf des Iueubatioua
Stadiums in die aU88eranstaltliche Nege gegeben werden, 80 ist 
es im Interesse der Kinder und der Kostparteien, die SAuglinge 
und externen Ammen vor ihrer Absendllng zu UIltersuehen und 
die Kostparteien auf die Symptome dieses Leidens mit dem Be
deuten aufmerksam zu maeheo, nach derenErseheinen die Ueber
bringong der Findlinge in die Anstalt sogleich 'zu veraol8888ll. 

Die Findelaufseher sind auzuweisen, die Findlinge in den 
ersten Woehen uaeh der Absendung öfters zu Ilntersuehen. Um 
den Nachtheilen der FindlingsernAhrung durch die Tuberculoae der 
Ammen zu entgehen, sollen diese örte1'8 percutirt UIld aoaeoltirt 
werden. Dieser Krankheit verdkhtige Ammen sind sogleich zu 
entlusen. 

Der plötzliche Uebergang von der Muttermilch zur kOnst
lichen Aufflltterung wirkt schon au den sllb a) angeftlhrten Mo
uven ung6D8tig. 

Ein öfterer Ammenweebsel ist aus den sub c) angefftbrten 
Gnlnden nachtheilig. . 

Hieraus erhellt, dass man auf die Besorgung eines &OS

reichendeuAmmencontingentes hinzuwirkenhabe, undzwar: 
a) Auf die Besorgung einer hinreichenden Ammell&llllhl, 

behufs der SAugung der Neugeborenen in der Findelan
st.h selbst. 
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b) Anf die Besorgung einer hinreiehpnden Ammenzahl. be
hufs der SAugung der in die ansseranstaltliehe Pflege 
abgegebenen- Findlinge. 

c) Auf die Besorgung einer hinreichenden Ammenzahl, be
hofs der SAugung der Neugeborenen ffir Privatparteien. 
die Ammen aus dem Verbande des Find~lbauses zur eigenen Be
nützung auskauf.'n wollen. 

Um sich einer grossen Anzahl von Ammen zu ver
siehern, gibt es folgende Mittel: 

er) Die Aufstellung eigener Ammen besorger (meneurs). 
b) Die Verleihung von Prämieu an Mütter, die sich erldl

ren, als SAugammen eintreten zu wollen. 
e) Die Besoldung der Ammen. 
d) Die Feherlassung der eigenen Kinder an deren 

respective Mütter, wenn sie ihre Amruenzeit beendet haben. 
ad a) Die Aufstellung von Ammenbesorgern nach dem 

Muster des Pariser Findelhauses, die an dem Orte der Anstalt 
oder in entfernten Ortschaften zomAmmendienste tanglieheledige 
oder verheiratete Personen für die Anstalt werben, hat dort dem 
AmmeulD8ngel gAnzlich vorgebeugt. 

Durch diese Manipulation hat die Pariser Fiudelanstalt im 
lebten Decennillm die Mortalität ihrer Zögliage um 17 Proeeate 
vermindert. 

Das Findelhaus in Petersburg l1IlterhAlt dber 300 
Ammen. 

Das Findelhaus von Moskau beherbergt an 1000 Ammen. 
Das Findelhaus in Wien hatte im Jahre 1857 einen Be

legraom ffir 180 Kinder und 90 Ammen. 
In der letzteren Zeit hat man ihre Zahl um einige vermehrt. 
Das Findelhaus in Paris hält nur eine geringe Anzabl 

von Ammen, aber es gibt a11 e seine Neugeborenen scbon 110m 2. 
oder 3. Tage nur an Ammen auf das Land ab. 

In Petersburg und Kosbu bekommt jede Amme nur 1 Kind 
zum Säugen; im Wiener Findelhause werdl~n die Ammen z W 110 n gs
weise zum SAugen verhalten, und man gibt ibnen 2-3 Kinder 
znm SAugen. 

Wobl hat ein in dieser Angelegenheit befangenes Mitglied 
bei der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte im J. 
1836 in Wien, als wir einen Vortrag über die Nothwendigkeit 
einer Reform der FindelhAuser behufs der Verminderung der MOl-
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talitAt der Findlinge abgehalten, und die Anlegung von 2-3 
Kindern an eine Amme verortheilten, auf die paarige Existenz 
der Mutterbrust, als einer natürlichen Primis88 fdr das Anlegen 
mehrerer Kinder hingewiesen, ein Fall, der noch auf das Anlegen 
der Zwillinge als einen Ausnahmsfall passen dürfte, dabei ist 
aber übersehen, dass das unschädliche Anlegen von 3 Siuglingen 
an die paarige Brust einer Amme die chimArisehe Existenz von 
3 Bnlsten erheischen wdrde. Die Massregel, durch welche man 
in Petersburg und Moskau sieh einer 80 grossen Anzahl von 
Ammen versichert, sind folgende: 

Sie nehmen alle zom Ammendienste sieh meldenden 
ond tauglichen Mlitter unbedingt auf. Durch die zuge
sicherte unbedingte Aufnahme kommen Ammen aus den ent
ferntesten Bezirken. Sie zahlen ihren Ammen eine bestimmte 
Prämie ein für allemal, die jedoch zur Zeit der Feldarbeiten und 
im Winter, wo die Communicationen schwieriger sind, aof das 
Doppelte erhöht wird. 

Sie besolden ihre Ammen nach Monaten. 
Sie ben1ltzen nur freiwillig eintretende Ammen, sie kennen 

den Zwangsammendienst nicht. 
Sie halten eine doppelte Kategorie von Ammeo,. als: 
• angestellte Ammen, anfgenommen für die Dauer eines 

Jahres oder 1-6 Monate; 
•• zeitweilig bedienstete Ammen, aufgenommen f1lr 

eine unbestimmte Zeit. Diese erhalten den Lohn nach 
Tagen. 

Die Ammen erhalten ausserdem eine gute Verpflegung, lieb
reiche Behandlung, und werden nie, wie in anderen Findelhäusern, 
znm Waschen, Wäscherollen, Fensterputzen, Reiben der Sile ond 
Ginge u. s. w. angehalten. Diese 'Beschäftigungen werden durch 
KindermAdchen nnd Wärterinnen besorgt. 

In der Findelanstalt von Venedig hAlt man stets die 
nMhige Anzahl von Ammen. Hier werden, wie in Paris, die find
linge nor an SAugammen aufs Land gegeben, wodurch sieh 
die Sterblichkeit der Findlinge sehr vermindert hat. 

Die Findelanstalt von Triest zahlt ihren Ammen einen mo
natliehen Lohn von 3 8. C. M. 

In Oesterreicb wuTde schon im Jabre 1186 verordnet, den 
Ammen der Findelhäuser eine Remuneration zn zahlen, aber man 
redoeirte sie in der Letztzeit auf ein Minimum. Es ist UIlp,ac-
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tisch, die Ammen schlecht zu honoriren und zwangsweise 
zum Säugen zu verhalten. 

Im Wiener Findelhause muss jede Wöchnerin, die die ge
ringste Aufnahmstaxe von 20 t. C. M. nicht erlegen kann, wenD 
tauglich, durch ~ Monate gegen einen Lohn Ton t&glich 2'/~ b. 
e. M. Ammendienste leisten, und man gestattet ihr (I) noch wei
tere 2 Monate Ammendienste ohne Vergfitung. 

Die Zwangssäuguug macht das Sl.ugungsgeschACt nach 
mehr als einer Richtung hin illusorisch. Die Aversation der 
menschlicheu Natur gegen Alles, was Zwang oder BeeintrA.ch
tigung der persönlichen Freiheit involvirt, besonders wenn sie 
fiber straflose Handlungen verhängt werden, ist viel zn tief in die 
~fenschennatur eingeprAgt. Kann sich die Mtmschennatur dieses 
Zwanges nieht erwehren, so lässt sie ihn wohl nolens volens fiber 
sich ergehen, immer aber wird sie nebenher oppositionelle Be
strebnngen oder passive WiderstAnde wachrufen, die anf eine 
unantastbare und straflose Umgehung oder die Paralysirnng des 
ausgeftbten Zwanges abzielen. 

Die ZwangssAugung, werden ihr nicht materielle Aufmnnte
rungen beigegeben, entbehrt alles Impulses, dessen ein animirterer 
Ammendienst bedarf. 

Die ZwangssAugnng lässt keine Sympathie Cdr die Sänglinge 
aufkommen, sie beeinträchtigt die liebevollePßege, und treibt die 
Ammen zur Anwendung von Kunstgriffen, ihre Milch zum Versie
gen zn bringen. 

Welche Matter werden aber zwangsweise zum Am
mendienste verhalten? - Nur solche, welche die geringste 
AuCnahmstaxe von 20 ß. C. M. nicht erlegen können, also die 
ärmsten Matterl Wie bitter muss das Geffthl der Armnth Cllr 
die Mdtter sein, da man sie wegen ihrer Armnth znr physischeD 
nnd moralischen Robot verurtheilt. 

Die zwangsweise Ernährung eines fremden Kindes auf Un
kosten der eigenen Körperkraft, verbnnden mit einer viermonat
lichen Entziehnng der persönlichen Freiheit, trägt ohnstreitig den 
Stempel einer fendalen Restauration. Vielleicht aber soll diese 
Zwangssäugung die Verletzung des Sittengesetzes s6hnen, oder 
eine Repressalie fdr die Auslagen, die Kind und Mutter der An
stalt verursachten, darstellen? Dann aber ml188ten aHe in öffent
lichen GebirhAusern Entbnndenen dazu verhalten werden. 
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Man straft aber nur die sittenloseArmuth, und lAsst die sitten
lose Wohlhabenheit frei ausgehen I Es ist ungerecht, die Vermög
licheren anf Unkosten der Armen zu begllDstigen I Aber die Fin
delanstalten haben grosse Auslagen fdr die UDehelichen Kinder, 
dafdr solleR ihre Mlltter eine EntsehAdigUilg leisten I Dann aber 
mllssenconsequent alle derleiM~lttereine graduel1eEntachAdi
gung leisten. Leistet aber auch nurEine der M~ltter, die von der 
ZwangssAugung enthoben werden, eine solche EntschAdiguag? 
Keine I Weil keine die vollen Auslagen der Anstalt ersetzt Sol
len wohl Mdtter, die keine Taxe zahlen, durch das SAugen eine 
supplirende EntschAdigung leisten; so mdssten doch alle Mlitter 
die vollen Auslagen ersetzen, oder die qualitativ gleiche, wenn 
auch quantitativ mindergradigere EntschAdiguag fdr das auf sie 
entfallende EntschAdigungs-Deficit durch eine zeitweilige SAu
gung leisten. 

Die Auslagen belaufen sich in Wien filr einen Findling von 
der Geburt bis zum Ende seines 10. Lebensalters auf 29-' 11. C. M., 
mit Ausschluss der Regieauslagen der Anstalt. Man hat 4 Auf
nahmstuen pr. 294, - 100, - 50 und 20 11. C. M. festgesetzt. 

Nur die Mlltter, welche die Aufnahmstaxe von 294 11. C. M. 
erlegen, entschädigen die Findelanstalt zum Vollen; alle Uebri
gen aber leisten nur eine unvollkommene Entschädigung. Nun 
sind aber alle Miltter, ob sie 100, 50 oder 20 11. C. M. erlegen, 
vom Zwangsammeudienste frei, und geniessen bei ganz ungleich 
geleiste~n EntschAdigungen ganz gleiche Begdnstiguugen, WAh
rend jene, die keineTaxe erlegen können, keine gradativ niedere, 
sondern die ganze Wucht einer höchst lAstigen Verp11ichtung 
tragen mllssen. 

Will man auch die Mdtter von der Verpflichtung 
des Zwangs-Ammendienstes befreien, die die Tale von 
29411. C. M. und die auf sie entfallende Quote aus den 
Regieauslagen erlegen, so sollen doch alle anderen Mdtter 
zu einem gradnell verschieden andauerndenZwang&ammendienste 
verhalten werden. Mltter, die 100 11. erlegen. sollen z. B. zu 
einem 6wöchentlichen; die 50 11. entrichten, zu einem 3monatli
ehen; die 20 11. zahlen, zu einem" monatlichen, und die keine 
Taxe erlegen, zu einem 6monatlichen Ammendienste verhalten 
werden. 

Sollten bei Realisirung dieser Methode sich zeitweilig mehr 
taegliche Ammen herausstellen, als man benöthiget. so soll die 
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Dauer des Ammeadienstes abgekürzt werden. Die günstigen Re
sultate dieser Ma.nipulation würden folgende sein: 

a) Mor,alische Resultate. - Die positiveUnmOglichkeit, 
sich dem Ammendienste zu entziehen, würde viele MAdehen vor 
der Einbusse ihrer Unschuld" und viele Gefallene vor einem zwei
ten Fehltritte bewahren. 

b) Hygienische Resultate. - Durch die Vermehrung 
der Ammen würde einer der wichtigsten Ursachen der grossen 
Mortalität der Findlinge abgeholfen werden. 

c) Unmittelbare pecuniäre Resultate. - Da eine 
grilssere Anzahl wohlhabender Männer für die von ihnen verführ
ten Mädchen lieber die volle Taxe entrichten möchten, als sie 
demAmmendienste zu überliefern, so würden sich die Einnahmen 
der Anstalt sehr vermehren. Vom Jahre 1850-1854 wurde von 
Niemanden die Taxe von 294 fl. erlegt. 

d) Mittelbar pecuniäre Resultate. - Da viele 'Mütter 
ans Scheu vor, dem Zwangsammendienste die Selbstverpflegung 
ihrer Kinder übernehmen möchten, würden auch dadurch erheb-
liche Auslagen erspart werden. ' 

e) Sociale Resultate. - Durch eine allgemeine Ver
pftichtung zum Ammendienste würde ein grOsseres Ammen-Con
tingent dem ammenbedürftigen Publicum zur Disposition stehen. 
Das Verlangen der Privatparteien nach Findelhaus-Ammen war 
immer lebhaft, da aber dem Publicum bisher nur eine geringe 
Anzahl von Hausammen vorgeführt werden konnte, die Auswahl 
eine sehr kärgliche war und sie meistens kränklich aussehen, so 
war das PuLlicUDl gezwungen, si(~h an die Privat-Ammenzubrin
gerinnen zu wenden, oder dasAufsäugen ihrer Kinder aufzugeben. 

Um der Willkür und allem Proter,tions:wesen bei der Hin
ausgabe von Ammen (dem sogenannten Ammen-Auskauf) 
an Privatparteien entgegenzutreten, wäre es geratben durch 
einen Beamteu oder die Aerzte eine tabellarische Ueber
sicht jener Ammen, welche sich für den Privat-AmmeBdienst 
erklären, verfassen, und diese im Ammen -Vorfilhrungssaale zur 
Einsicht der Privatparteien täglich auftegen zu lassen. 

Auf diesem Ammen-Tableau wären die Namen, das Alter, 
der Geburtsort, die Religion, die frühere Diensteseigenschaft, die 
Moralität, das Temperament, die Anzahl der überstandenen Ge
burten, der Gesundheitszustand, die Nährtahigkeit der BrOste, 
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der.Tag d&i' Ietlliten Entbindung und die Honorarsbedingungen 
fir Ammen einzutragen. 

Die bisherige vondenP&rteien ber.ahlteAmmen-Auskaufs.
tate von 208. O. M. für WieB ist bei den grossen Vortheilen, 
welche dadurch den Parteien geboten werden, eine zu geringe. 
Die Feststellung einer höheren Tue w1lrde das Publieum vom 
Ammenanskaufe nicht abhalten und es hiezu sogar anregen, 
wollte man die ) 4 tägige Frist, innerhalb welcher es gestattet 
ist, untaugliche Ammen zweimal auszutauschen, auf 6 Wocheu 
ausdehnen. Wir stimmen für diese Frist. weil iu derselben viele 
Ammen oft menstrniren, wunde Brtlste und dergleichen bekommen, 
die das Säugen unmöglich machen. Da es die Ammen wissen, 
d888 ach 14 Tagen die Partei gezwungen ist, sie zu behalten, 
oder sich eine neue Amme anszukaufen, so verhalten sie sich WAh
rend dieser Zeit rnhig. verlndern aber nach Ablauf dieser Frist 
ihrenCharakter,80, dass die Partei sie vom SAugegeschAft entheben 
mDS8, was die Ammen eben beabsichtigen. Eine Verstellung durch 
6 Wochen w1lrden aber diese Ammen kaum durchführen könne&. 

ad b) DieGep80genheit des Moskauer Findelhauses, denMIl~ 
tern beim Austritte ihre Kinder, gegen Bezahlung des halben 
Normal-Kostgeldes, zn überlassen, verminderte dessen Auslagen, 
verringerte die Mortalität der Kinder, rehabilitirte die Sitten und 
bahnte zahlreiche Verehelichungen an. 

6. ErnAhrungsweise der .Findlinge ausserhalb der 
Findelhäuser. 

Auch ausserhalb der Findelhäuser soll fOr Findlings-Säug
linge die künstliche Auffdtterung so viel wie möglich v-ennieden 
werden. Man soll allgemein dem Beispiele der Findelhäuser von 
M08bu, Petersburg, Paris, Lyon u. a. m. folgen, die ohne Aus
nahme ihre Findlinge nur an Landammen abgeben. Die russi
sehen Findlinge' Bind; unter allen Findlingen des ContineBts· die 
schwächlichsten, und doch hat man durch ihre alleinige Abgabe 
an Landammen ihre frfihere enorme Mortalität unter jene der 
Linder, wo sie unter giinstigeren klimatischen Verhältnissen 
leben nnd weit kräftiger zur Welt kommen, relatif herabgslDin
den. Das MortalitAtsverhältniss der Säuglinge des Petersburger 
Findelhauses ist relativ um 16 Procent geringer als das der 
Säuglinge des Findelhauses von Wien, obgleich diesem ein "mil
deres Klima, eine grössere Wohlhab~Dheit der Pfleger, e;ne grÖ8-



sere VolksaafldArong, daher eine bessere Behandlung der8chwan
geren, GebArenden und neugeborenen Kinder, das Verhan.denseiD 
weniger schAdlieher Vorortheile, und das zu Guten kommt, dus 
uogeflhr ''l •• aller Findlinge im Hause selbst geboreo werden. 
wAhrend in der ersteren nDr '1.. in der Gebiranstalt des Haues 
zur Welt kommen und I/~ der zur Anstalt gebraehteo Kinder lD8 

verkrilppelten, frO.hzeitig geboreneo, kranken oder sterbenden 
SAuglingen besteht. 

Findlinge sollen nie an Stellvertreter der Landammen abge
geben werden, weil die Untersuchung dieser Ammeo nicht 
unterlassen werden soll. Man soll nur gesunde FindliDp 8Il 

die Parteien abgeben, ud ihnen far die dbernommenen .in 
Geaudheitlseogni88 dberreicht werden, das sie der Buirb
obrigkeit ud dem Seelsorger &Il ihrem Wohnorte nach ihrer 
Anknnft vorlegen sollen, damit die Pftegeparteien in der Folge 
nicht sagen kOnnen, sie hAtten die Findlinge krank VOB der An
stalt dbernomlDen. Zu dem Ende wAre in Oesterreich die Repa
blieirung der Gubernial-Verordnung vom Jahre 1813, Z. 17360-, 
nnaeheu8werth. 

7. Vorsorge fdr ein genl1gendes Oontingent von Koat
parteien. 

Der Mangel an Kostparteien erzeugt eine Anhäufung der 
Findlinge in der Anstalt, und diese eine Steigerung ihrer Morta
lität. Als vom Jahre 1837 -1840 bei einer plötzlichen Zunahme 
der Findlinge das Petersburger Findelhaus die DÖthige Anzahl 
von Kostparteien nicht auftreiben konnte, steigerte sieh die Mor
talität der Findlinge rasch um ein volles Dritttheil. 

Die meisten Findelanstalten werdeo temporAr einem Mangel 
an Kostparteien ausgesetzt. Einem 80lehell Maagel wordeu L B. 
die. österr. Findelhäuser oft preisgegeben. Einen Beweis dafilr 
liefem die periodischen Begllnstigungen, die man wiederholt den 
Parteien zugestanden. 

~ ·hat die Ölterr. Regierung schon im J. 1795 iIl Gru die 
Verpßegagebl1hr fOr das I. Lebensjahr "erhOht. -Im 
J. 1804 wurde eine Partei, die 2 Kinder hatte, WOVOB eines ein 
Kube war, wenn sie einen Findling bis zum 12. Lebensjahre 
unentgeltlich erzog, von der MilitArsteIlung eines seinerKinder 
befreit. - Diese Begdnstigung wurde im Jahre 1813 republiein. 
Im. J. 1805 wurde in Triest den Land- uod Kostweibern ein h6-
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heres Meilengeld bewilliget. - Im J. 1807 wurde bestimmt, 
dass Findlinge kein Schulgeld zahlen und die Bllcher gratis 
erhalten. Im J. 1808 wurde in Böhmen das Kostgeld erhöht, 
und den Findlingen unentgeltliche ärztliche Hilfe und 
Arzneien zugesichert. 

Im Jahre 1813 wurde in Wien das Kostgeld und das Mei
lengeid neuerdings erhöht, ein Fan, der sich im J. 1815 wieder
holte. - Im Jahre 1823 wurde die Gratisausfertigung von 
Zeugnissen zur Uebemahme von Findlingen angeordnet. - Im 
J.1824 wurde die Ausfolgung von Prämien mit Ablauf 
des 8. Lebensmonates der Findlinge beschlossen. - Im 
J. 1813 verminderte man die Aufkllndigungsfrist zur Zurück
gabe der Findlinge auf 14 Tage. - Im J. 1829 liess man zur 
Erleichterung fllr die Parteien die Kostgelder durch die Orts
pfarren ausbezahlen; nachdem man sie schon fr1lher im J. 1796 
in Krain durch WaisenvAter in den Wohnungen auszahlen 
liess.-Im J. 1827 gab man Findlinge auch an Witwen, ledige 
Männer und Frauenspersonen. - Im Jahre 1785 und 1789 
wurde die Gratis b eerd igu ng der Find linge anbefohlen. 
Im J. 1829 erhöhte man das Kostgeld für Kr1lppelhafte und 
Blinde. - Im Jahre 1831 erfolgten Aufforderungen an den 
Clerus, das Landvolk zur FindlingsIlbernahme aufzumuntern·. 
Im Jahre 1830 befahl man, die Ausstellung der Wohlstands
und Sittlichkeitszeugnisse nicht zu erschweren. Im J. 1831 
verfügte man die unentgeltliche Todtenbeschau der Find
linge. Im J. 1831 gab man bei Uebemahme von Findlingen den 
Nähreltem den Vorzug vor den Verwandten. Im J. 1835 
übergab man inTriest selbst den Findelträgerinnen in Abwe
sen heit der Kostfrauen Findlinge; ja man schickte die Findlinge 
sammt den Müttem weg. Im J. 1836 wurde die einmalige Vor
weisung der Wohlstands- und Sittlichkeitszeugnisse genehmigt. 
Im J. 1840 gab man in Kämthen 6-8 Kinder an eine Kostpartei 
in die Pflege u. s. w. (Dr. R. Melzer.) 

Zur Evidenzhaltung des Status der verfügbaren Kostparteien 
müssen eigene Register gehalten werden. 

Unter die vorzllglichsten Ursachen der schweren Unter
bringung der Findlinge gehören: 

a) das zu karg bemessene Kostgeld; 
b) die ungenügende Ausstattung der Findlinge; 

.'1'" ,........... ~q 
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c) Die EilllHeUung oder VerkOmm8l'Wlg der den Partei. frG
her zugestandeneD Emolumente. 

d) Die Schwierigkeiten bei der Ausstellung von Woh1s&anda
und Sittlichkeitszeugnissen. 

e) Die Verzögerungen oder Weitliufigkeiten bei z.hlang der 
Kostgelder. 

f) Der Usus, Findlinge in Kostorte abzugeben, die von dem 
Domicil der Mütter weit entfernt sind, nm dadurch die Inftuen
zirnng auf die Pftege, oder die Selbstilbernahme der Findlinge 
durch ihre Mütter oder Anverwandten zu vermeiden. 

Diese Massregel entfremdet den Kostparteien und den Find
lingen manche Zubussen, die beiden nützen würdeD; sie verleidet 
den Parteien die Uebernahme von Findlingen; sie beraubt die 
Kinder der miltterlichen Invigilirung; sie lockert das Band zwi
schen Mutter und Kind, und vereitelt zum Nachtheile der Findel
hausfonde und der Kinder zahlreiche Reclamationen. 

Man straft durch diese Massregel nicht die Mdtter, sondern 
die Findlinge. Man will den reelamirenden Müttern ihre Kinder 
ohne EntschAdigong zurückgeben, trennt aber die Mütter von 
ihren Kindern. Diese Massregel trAgt das Gepräge der Protection 
und einer ungerechtfertigten BArte, da man Müttern, die eine hö
here Tue zahlen, die W ohuorte der Kostparteien miUheilt, und 
ihnen ihre Wabl überlASSt. Wir bedauern es, dass bei der zuneh
menden Civilisation gerade immer die Armoth es ist, der man 
ihre Segnungen vorenthAlt. 

p) Die Scheu, welche das Landvolk gegen die Strapatzen 
der Findlingspftege hegt. 

A) Das Vorurtheil der Landleute, dass durch die Findlinge 
die Sittlichkeit ihrer Familien bedroht werden könnte. Wohl zei
gen die Findlinge eine grössere Tendenz zur UnmoralitAt, aber 
darao trAgt ihre Isolirung die meiste Schuld. 

i) Das Verbot, Parteien, die Findlinge zurilckstellen, keine 
mehr zu übergeben. Wo psychologische GrÜDde, ldiosyncrasien 
u. dgl. die Ursachen der Zurückstellungen waren, sollte man An&
nahmen machen. 

Tc) Das Verbot, FindeltrAgerinnen keine Findlinge zn über
geben. Gehören diese nicht unter die Kategorie der Ammen, 80 

sollte eine anstandslose Uebergabe erfolgen. 
I) Das Vorurtheil einzelner Ouraten auf dem Lande, welche 

die Findlinge als Eindringlinge, und als die Sittlichkeit bedro-
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helUht Indmdlien' ihres Sprengels betrachten; ein Vorurtbeil, dem 
sich dort und da positive Abwamungen vor 'der Uebernahme von 
FiIMllingen beigesellt haben. ,Man sollte derlei Curaten auf das 
Wirken des heil. Vincenzvon Paul aufmerksam machen, der 
sein Leben der Verbesserung des LOO8es dieser Geschöpfe ge
widmet· hat. Es soll desshalb die Curatgeistlichkeit durch die 
Kirchenfürsten aufgefordert werden, das Landvolk zur Ueber
nahme der Findlinge, als eines Werkes der christlichen Näch
stenliebe aufzumuntern, . weil d ureh eine Milderung der öfent
lichen Meinung über dieFindl~nge von dieser Seite den Kinderaus
setzungen und Kindermorden gleichzeitig entgegengewirkt wer
den könnte~ - Haben die Kirchenväter sich . der Findlinge mit 
allem Feuereifer der Urkirche angenommen, haben hochherzige 
Priester schon im Mittelalter die in den Marmorschaleu von Triert 

Rouen, Arles u. s. w. niedergelegten unehelichen Kinder liebreich 
aufgenommen,. und in die Pflege gegeben, - haben einzelne Ki~
ch.noberhäupter, wie Papst InBocenz, der heil. rh omas von 
Villanueva, Erzbischof von Valenzia, Darthäus, Bischof von 
MailaDd, u.a.m., sogar selbst Findelhäuser errichtet, warum soll
ten einzelne Glieder des heutige~ Olerus sieh gegen die Naeh
ahmung so frommer Vorbilder verwehren dürfen? 

. . 

8. Insttuetionen tür die Kostpart&ien. 

Aosser den 'fon 'denFilldelha8s .. Direeti.,nea vorgeschriebenen 
1laesPegeta 'gegell1lber dM 'Kostparteien sind noeh tblg'eDde 2Il1 
be'ronrOl'ten :. 

a) Von den Kostparteien 'angemeldete Zurflekgaben, der 
FiDiliage sollen sogleioh bewilligt warden, weil ihr Verbleiben 
dorch,me Dauer der KOndigUQ8sfrist.naehtbeilig auf ihre Pflege 
zariekwirkt. 

6>} In, StidteD, wo Findelhiuser sind, sollen die Kostparteien 
aagewiesea, werden, die erkrankten FiDdlinge entweder in das 
Ambo"'torium des Findelhauaes, oder in jene von KillderbeilaJlo-o 
stalten zu. I1berbringeo, weil die Ordinationen der Bezirks- und Ar
meoInte oboedem mit erwachsenen Knuken 6berhAuft sind; 
ud sie :für lünderkrankheiten nieht als SpeeialitAten gelten 
kODDea. . 

, 0) Die Kostparteien solleB VOl" Uebergabe der Kinder in der 
FiM61autaLt durch zwei Qder mehrere Tage. \lon einen Anstalts
arzte eiBe gedrängte populäre Unterweisung, ü.ber die. Cardinal .. 

. 30·, 
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puncte der Kinderpftege erhalten und ihnen nach dessen Beeadi
gong eine kurze "Anweisung ilber Kinderpflege" zar Dar
nachachtung eingehAndigt werden, um den zahlloseD Vemaeh
lAssigungen der Findlinge dareh die Ignoranz ihrer Pftegerinnen 
vorzubeugen. Während der Dauer des Uaterricbtes sind die Kost
parteien in der Anstalt zu beherbergen und zu verp8egeo, wie 
diess im Petersburger Findelhause geschieht 

d) Kostfrauen, welche mehrere eigene oder aber K08tkinder 
von Privaten haben, sollen keine Findlinge anvertraut werden. 

e) In den Zeugnisseu der Kostparteien sollen ausser den 
obligaten Bemerkungen ilber ihre Sittlichkeit, Wohlstandsver
bältnisse, Religion u. s. w. noch folgende eingeschaltet werden: 
ob die Wobnung der Pftegparteien trocken, licht, geräumig und 
heizbar sei, - wie viele Personen in derkilnftigen Schlafstube 
des Findlings schlafen, - ob die Beschäftigungen der K08teltem 
auf die Gesundheit der Findlinge nachtheilig einwirken, - ob 
die Kostfrauen oder die ilbrigen Familienglieder an ansteckenden 
Krankheiten leiden, - ob die Kostfrauen jenen Grad von physi
scher Kraft und moralischer Aufopfernng besitzen, welche die 
Pftege eines Neugeborenen beansprucht? , " 

.9. Invigilation der Findlinge. 

Di~ BeaufsielHigung der· FindJiqge ilbt e~n, zift'eraaissig 
erwiesenen Einftu81 auf ihr ~eihen ~h allen Riehtugen 8118; 
gleichwohl hat man sie bis nun in einer Weise betriebeo, dus 
ihr Werth nur ein nODÜlleller iat. 

(1.) In Oesterreich wird die Beaufsichtigung der Findlinge 
auf dem Lande von den Seelsorgern, GemeindevOlBtehena. Be
zirksAmtem, kreisArztlichem Personale und den Kreisbehördeo 
gehandhabt. - In Frankreich hat man versuchsweise ia dem 
Ober-:, Seine-, Haute-, Sa&le- und Vosges-Departement eiM Ibo
liehe Beaufsichtigung eingeffthrt, aber sie hat nach dem geWOD

nenen statistischen Materiale eich als eine verwerftiehe erwi8I8IL 
Es wäre zu wdnschen, dass diese Beaafsichtigung nach der jetlt 
in Frankreich ilblichen Weise durch ID8peetoren vollsogu 
wilrde. Die Regierung unterhAlt seit 1839 ftlr sAmmtliche 86 De
partements 98 Findlings - Inspectoren. Nach den Berichten der 
Generalrithe rier diese Invigilation eine Verminderung der Fiad
lings-MortalUAt hervor. 
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6) Wien besitzt zurBeaufsiehtignng der Findlinge vier "Fin
delkinder-Aufseher" (Aerzte), die aus dem Findelhausfonde 
buahlt werden. Jedem dieser Aufseher wird ein Bezirk zuge
wiesen. In diesem haben sie die Findlinge in ihren Kostorten 
wenigstens einmal innerhalb 2 Monaten zu besucheu und jeden 
Monat eine Consignation dber die Resultate dieser Besuche der 
FiDdelhaus-Direction vorzulegen. Es genl1gt nicht, bloss gesünde 
Findlinge zu invigiliren, man mU88 auch die kranken Find
liDge besuchen, um sie gegen nachlissige Pflege und laue Arzt
liehe Behandlung rechtzeitig in Schutz nehmen zu kOnnen. 

Damit eine solche doppelteInvigilation möglich werde, sollen 
die Kostparteien angewiesen werden, jede Erkrankung der Find
liDge sogleich entweder dem Polizei-Bezirksarzte, dem Pfarrer 
oder der Findelhaus-Direction anzuzeigen. 

Die Aufseher hAtten sich dann tAglich zu einem von diesen 
Organen zu begeben, wo sie die Consignation der erkrankten 
Findlinge fänden, die sie zu besuchen hitten. Nur so könnte die 
Findelbaus-Direction tAglich zur Kenntniss aller in Wien erkrank
ten Filldlinge gelangen. Die Parteien, von dieser strengen Con
trolle unterrichtet, w1lrden dann die Findliuge s.glicher bewah
ren, und die Nlltzliehkeit dieser Aufseher W1lrde prAgnanter in 
den Vordergrund treten. 

Diese 8D8trengendere Dienstleistong der Aofseher m1lsste 
aber eine Erhöh1lDg ihres dermaligen so unbedeutenden Gehaltes 
zar Folge haben. 

Zar Controlle der Findlingsptlege mdssten die Aufseher bei 
den TOn ihnen invigilirten und verstorbenen Kindern auch die 
Todtenbeschau selbst vornehmen, und ihre Bemerkungen llber 
schlechte Pflege, zu spAt angesuchte Arztliche Hilfe, oder nieht 
vollzogene Arztliche Ordinatiouen dem Todtenseheine in lateini
scher Sprache anfllgen, damit man die Schnldtragenden zur Ver
aDtwortung ziehen könnte. 

Ist der Aufseber von der Krankheit eines Findlings nicht in 
KenntDiss gesetzt, schreibt ein anderer Arzt den Todtenschein, 
ud nimmt wieder ein Anderer die Leichenbeschau vor, so bleiben 
alle diese FonetionAre llber die mögliche Schuld der Kostparteien 
im Dukel, das begangene Verbreehen entsehldpft der gerichtli
ehen Ahndung , und der Findling entbehrt gerade in der geflhr
licb8tea Epoche eines Schutzes, den das Gouvernement doch 
eigentlich zu seinen GuDsteD bezahlt .. 
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Bai wohl die OoogoDirng aer OoDtroJlea .... ehe Schatten-
seiten, so glauben wir sie de88halb billigen n .... __ lIIItar 
den controllirenden IDdiriduen bisweilen Uaverllutieke geben 
kann. 

Hat man solche Supereontrollen aber die Controllen VOD 

Geldsachen OOliebiget, warum soll lIlaIl sie in Saeben lOD Men
sebenleben fdr dbertldssig eraehten? 

Die Aufseher sollen folgender SuperooDtrolle unterworfen 
werden: 

• Bei den Organen, wo die Parteien die Erkranknng der 
Findlinge anzeigen, soll ein Tage buch aufgelegt werden. 
in das die Aufseher täglich ihren Namen einschreiben, um 
dber ihre täglichen Anfragen volle GewiB8heit zu haben. 
DiesesTagebueh wäre monatlich der Findelhaus-Direetion 
vorzulegen.' , .. 

•• , Die Kostparteien sollen von der Findelhaus-Direetion eineD 
Bes~eh8bogen erhalten, auf dem die Aufseher de. Tag 
ihres Besuc;hes .merken. AuE diesem ist der jemalige 
Befand fber den Findling anzupbeD, ud diese BOgen 
hAtten die Kostparteieo gleic,hfalls 1DOJl&tJ.ich der Findel
haus-Direetion zu dberreichen . 

... Diese Aufseher sollen durch einen Oberaufaeher IOOr
.acIn werden. 80 be&i.tzt Frankrei.,h l8888r seinen ID
speetoren einen General-Inspector, der aUe Aufseller 
nicht nUl invigilin, sondern 8_ gemachten lJrta1trangen 
auch der Findelhau-DireetiOil IIaIbjibrig 1lIItertweitet. 

c) Die Aufseher sollen unnaebsiebtlieb jede VernaehlAssigung 
der Findlinge derBeMrde anzeigen, damit die'Parteien zur Exem
plifieation abgestraft werden. 

d) Auf dem Lande werden in Oesterreich die Findlinge dem 
Ortsseelsorger zeitweilig vorgestellt, aber man stellt sie nur vor, 
weu sie gesund sind, und zeigt ihm ihre Erkrankungen niebt 
allezeit gewissenhaft an. 

DiNe Vorstellungen 8011ea in Gegenwart jlill81 Kreis- oder 
Distrietsphysikus geschehen ud die K~aneieD auf dem I..-de 
verhalten werden , die Erkrukungen der Findlinge deDl Orts
seelsorger auomelden, der fdr die betrefeacle Invigila1i. ud 
Heilung derselben Anstalten su keft'ea bAUe. 
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10. Aerztliche Behandlung der ausserhalb der Anstalt 
erkrankten Findlinge. 

I. Eine dbertriebene Sparsamkeit bei der Verschreibung Ton 
Arzneien fdr kranke Findlinge wirkt auf die Vermehrung ihrer 
MortalitAt ein. Wohl sollen die Aerzte nicht unnöthige, kostspie
lige Arzneien verschreiben, aber bei der Auswahl derselben soll 
ihnen freie Hand gelassen werden. . 

In Oesterreich besteht eine eigene "Ordinationsnorm fdr 
i\erzte, welche Findlingen ordiniren", die aus frdherenJah
len datirt. Musste schon diese Ordinationsnorm gleich nach ihrem 
Erscheinen als eine mllssige Erfindung bezeichnet werden, um 
wie viel mehr muss man sich wundem, dass bei den Fortschrit
ten der medicinischen Wissenschaften und den lebhaften Knnd
gebungen des heutigen HomanitAtssinnes dieses antiquirte Rast
zeug mit dem blendenden Firnisse einer obligatorischen Leglr 
IitAt noch einmal herausgeputzt worden ist? 

Diese OrdinationBDorm will auf einem Quartblatte die 
Therapie fdr ein Heer von Kinderkrankheiten octroyiren? Ist es 
möglich. eine zweckentsprechende Ordinationsnorm anzufertigen, 
da es weder zwei gleich eonstituirte Individuen, noch zwei gleiche 
Krankheiten mit gleichem Verlaufe in zwei Individuen gibt? 

Was soll nun diese, dem Arzte octroyirteMusterkarte? Diese 
Ordinationsnorm verdankt nur finanziellen Beftlrchtungen ihre 
Genese und kann desshalb mit aller Ruhe zerrissen werden, als 
die modemen HeilUnstler allen kostspieligen und zwecklosen 
therapeutischen Tand schon lAngst dber Bord geworfen haben. 
Die Aufstellung solcher bindenden Tarife fesselt die Fittige des 
Denkers, fördert die Indolenz, hemmt die Forschung und ernie
drigt schwAchere Geister zu Automaten! 

2. Eine schlechte Honorirung des SanitAtspersonales 
fdr die Behandlung der Findlinge erzeugt mindestens keine 
Vermindemng ihrer Mortalität und setzt den so achtenswertben 
Stand herab, weil man seiue Leistungeu unter jene der Tag
JOhner setzt. - Das ärztliche Honorar fdr Behandlung der Find
linge ist dberall eiu tadelnswerthes. Das Honorar fllr dieBehand
lung der Findlinge in Oesterreich, z. B. dessen Bestimmungen, 
wie die der Otdinationsnorm, einer lAngst entschwundenen Zeit
epoche angehört, eutspricht den heutigen VerhAltnissen nicht. 
Es wird gendgen, einige Bestimmungen des Tarifes Torzufdhren: 

Digltized byGoogle 



472 

"Für jeden Gang zu einem kranken Findlinge erhllt der 
Arzt, wenn der Findling im Wobnorte des Arztes sicb befindet, 
per Visite 4 kr. CM. und ausserbalb desselben Cdr jede weitere 
Viertelstunde 6 kr. CM.; für eine Entfernung von 2-3 Stunden 
4-8 kr. CM.! Ist es billig zu verlangen, dass man einen Arzt 
4-6 Stunden seiner Zeit mit 48 kr. CM. entlohnt? Ist es billig zu 
verlangen, dass er im Winter um 48 kr. CM. einen 3 Stunden weit 
entfernten Kranken (was mit Einschluss des Rdckweges 6 Stun
den betrAgt) zu Fuss besueben und vielleicbt sein Leben auf das 
Spiel setzen soll? Angenommen, dass Fuhrwerke bestdnden, die 
um.48 kr. CM. bei Regen- oder Scbneewetter mebrere Stunden 
weit fahren wdrden, wo bliebe die Vergdtnng. fQr des Arztes 
Mdbe und mebrstdndiges ZeitversA.umniss? 

Sollten die Fonde der Findelverwaltungen es nicht erlanben, 
die Aerzte besser zu bonoriren, so sollen sie ihre Findlinge nur 
an Kostparteien abgeben, die wenigstens unmittelbar in der NAhe 
von Aerzten domiciliren. 

11. Verpflegung der Ammen in den FindelhA.usern. 

Eine scblechte Verpflegung der Ammen ersehdttert ihre, und 
die Gesundheit ihrer SA.uglinge. Unter einer guten Verpllegung 
der Ammeu verstehen wir, dass ihre W obnorte, ihre Beköstigung, 
Bekleidung, Bett- und WA.sche-Foumituren, BesebA.ftigung, Rein
lichkeit, Siugnngsanstrengung, Remuneration, moralische und 
Arztliche Behandlung allen logischen und bumanitAren Anforde
rungen entspricht. Da dber diese Anforderungen schon das Meiste 
frdher erörtert wurde, erdbrigt hier nur noch die Besprechung 
der Beköstigung. 

Die Beköstigung der Ammen soll wie in Paris, Peters
burg, Moskaa und andem Orten in eigene Regie genommen wer
den. Wir haben nns schon in einem Crdheren Werke (Dr. Hdgel, 
ober die KinderspitA.ler vou Europa, und die Reform der SpitAler. 
Wien 1848) als einen Feind aller Licitationskost erklArt und 
wir mdssen uns hier, wo es sich um die Erhaltung von Neugeborenen 
bandelt, noch nachdrncksvoller gegen diese Art der Beköstigung 
aussprechen. Man kann es nicht negiren, dass die Pächter (Trai
teure) die Ausspeisungen nur wegen des Gewinnes und nie ans 
christlicher Nächstenliebe dbemehmen. Man kann es nicht negi
ren, dass die Findelhaus-Directionen, wtlrden sie die Beköstigung 
in eigene Regie llbemehmen, den GewiDD der Pächter entweder 
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in ihre eigenen Cassen hinterlegen, oder zur Aufbeaaerung der 
Ammenk08t verwenden könnten. Worin liegt also der Grund, dass 
man noch immer in vielen Findelhinsern, SpitAlern n. s. w. die 
Kost licitirt, d. h. den Individuen übertrAgt, die das billigste 
Ofert einreichen? Einige sind gegen die Beköstigung auf eigeae 
Regie, wegen der Last der Invigilirung; andere ergeben sieh 
gegenüber den Behörden einer uns unerklArlichen Ambition, als 
benorragende Sparer glAnzen zu wollen; andere besitzen wieder 
zu viel Pietit fftr die traditionelle Licitationskost, als dass sie 
sich derselben zu entschlagen vel'lDÖChten. 

12. Die Errichtung von Filialen und Depots zur Ueber
nahme der Findlinge. 

Die meisten LAnder besitzen nur in den grossen Stidten Fin
delhAuser. Die Provinzialstidte und alle kleineren Stidte, Markt
flecken u.s. w. ermangeln allerLocalititen zur Aufnahme von Find
lingen, ja ganze Provinzen entbehren dieser Institutionen. So hat in 
Oesterreichdas ganze Königreich von Ungarn keinFindelhans, Gali
zien hat in Lemberg undSiebenbftrgeu in Hermannstadt nur preelre 
Anfnahmsorte für Findlinge. Da aber nicht nur die armen MItter 
unehelicher Kinder der grossen, sondern auch jene der kleiner.en 
Stidt. das Bedürfniss nach Findelhäusern haben, so sollte man 
auch diesem gerecht werden. 

Es sollen daherFind li ngs-Fili ale und Findlings-Depots 
in gewissen Entfernnngen von den Findelhiusem organisirt wer
den. Diese Asyle wdrdenAnstalten darstellen, die sieh mit der pro
visorisehen Aufnahme, temporAren Verpftegong und endlichen Ab
gabe der Findlinge an die Central-Findelanstalten zu befassen 
hAUen. 

Nur das Grossherzogtbwn Toscana besitzt aosser &ei
nen 16 Central- Findelhiusern für jeden Kreis derlei Asyle, 
nnd zwar: 

6 FindelhAuser zweiten Ranges, welche die Findlinge 
nur bis zum schulflhigen Alter verpftegen, und dann an die Cen
tral-Findelaustalten abgeben. 

9 Filial-Anstalten, welche die Findlinge nur kurze Zeit 
verp8egen, und dann an die Central-Anstalten abgeben. 

'" Depots für Findlinge, welche die überbrachten find
linge bl088 aufnehmen, und sie entweder sogleich an die Central
Au&alteD, an die niehsten Findelhiuser zweiten Raages, aB die 
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Filial-Anstalten, oder an die ni\chsten Findlings-Depots absenden, 
aus denen man sie an die Central-Anstalten abgibt. Durch die 
Organisirung dieser Asyle erfuhr die MortalitAt der Findlinge in 
Toseana eine erhebliche Verminderung, daher wir sie auch allen 
Obrigen Staaten zur Nachahmung dringend empfehlen. 

E) Nothwendige Reformen der locaIen Organisation der 
J.4'indelhAuser. 

I. Lage, Bauart und Einrichtung der Findelhäuser. 

Bei Erbauung von Findelhäusern muss, mit Ausserachtlas
sung des Kostenpuuctes, Alles vermieden werden, was das Ge
sundheitswohl seiner künftigen Bewohner beeintrAehtigen kann. 
8ehleeht situirte, zweekwidrig gebaute oder adaptirte, und un
vollkommen eingerichtete Findelhi\user steigern die MortslitAt 
ihrer Bewohner. Die FindelhAuser sollen im Interesse der öffent
lichen Sittlichkeit in einsamer gelegenen Stadttheilen erbaut wer
den, um die Hilfesuchenden den neugierigen Blicken zu entziehen. 

Man erbaue die FindelbA.user in trockenen und luftig gele
genen Stadtvierteln, man isolire sie so viel als möglich und gebe 
ihnen eine Lage von Osten nach Westen, um sie vor rauhen Nord
winden zu schützen und dem Zutritte der Soune ZUgänglich zu 
machen. Man halte diese Gebi\ude fern von Gewerbs- und Indu
strie-Loealen, die durch ihre Eftlurien die Atmosphi\re verunrei
nigen; durchLArm den Schlaf der;Kleinen beunruhigen, oder durcb 
ihre Ausdehnung und Hi\he den freien Zutritt der Luft hemmen. 

Die besteu Standorte für diese Gebi\ude sind höhergelegene 
Punele, die reichlich mit ftiessendem Wasser versehen sind. KÖD
nen sie nur in Strassen angebracht werden, so muss man breite 
und nicht zu lange wi\hlen. Ihre Grösse muss der QuantitAt der 
anzuhoffenden Bewohner angepasst und auf eine mögliche Ver
mehrung derselben Rücksicht genommen werden. Die beste Form 
bleibt das IAngliche Viereck, dessen vierte freie Seite in einen 
geräumigen Garten ausmündet. Diese Gebäude dOrfen nur einen 
Ausgang haben. Costa, Fauken und Chr. Fr. Ludwig behaup
ten, dass Findelhi\user mit mehr als zwei Etagen eine grÖ886re 
Sterblichkeit aufweisen. Es war nicht gut, das Findelhaus in 
Moskau mit ffinf, jenes vou Petersburg mit vier Etagen zu verse
hen. Die SAle sollen nicht fiber 15 Fuss hoch sein, denn Maret 
b6haaptet, dass in zu stark bewohnten zu hohen SAlen die LW\, 
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welehe die Personen zgc'nMt 1IIIlgibt, am meisten von Miasmen 
.... M, tmd dass man sehr irre, zu glauben, dass man die Oble 
Besehaft'enheit der Luft durch hohe SAle verbessern könne, denn 
die obere Luft drdckt auf die untere, deren Spannkraft durch die 
in ihr befindlichen Dinste vermindert ist; sie treibt sie aus ihrer 
Stelle aufwArts und Dimmt ihren Raum ein. Diess ist naehtheiJig, 
da die aofsteigende Luft die in den unteren Schichten befindlieben 
anreinenDOnste nichtmit sieh in dieHöhe fdhrt Dieherabsteigende 
obere Luft ist ausserdem kAlter, benimmt somit der aufsteigenden 
unteren Loft ihre WArme und prAcipitirt so die in ihr enthaltenen 
:Miasmen,Dilnste, Feuehtigkeiten u.s. w. Die abwArtssteigende UI
tereLuft bildetein Filtrum, durch welches die aufsteigende wArmere 
passiren mnss und in dem sie ihre Unreinigkeiten zur4cklA88t. 

Je diehter dieses Filtrum, desto mehr werden die Miasmen 
der unteren Luftschichten zUrdckgehalten. Je höher daher die 
Sile sinel, desto kAlter und dichter ist die Lage der oberen Luft
schiobten,' und desto mehr werden dadurch in den unteren Schich
ten schAdliche Eftluiren zurtlckgehalten. 

'Der LAngendurchmesseI' der SAle darf ihren Querdurch
messer nicht vielOberschreiten; obgleich dadurch der Belegraum 
der Slie vermehrt wtlrde, so wird dagegen die fflr eine gegebene 
Menschenmenge zum Athmen nöthige Luftmenge in ,elativer 
Wei. vermindert. J 0 h n Ai kin (Thougts on Hospital, Londoo 
1771) Meint, dass die vornehmste Ursache der schlechten Spital
loft und des Hospitalfiebers in den zu langen und in der Aufein
anderfolge mehrerer durch ThOren mit einander vereinigten Kran
kensAle liege. Nach Le Roi sollen die SAle Inseln in freier Luft 
darstellen. Soll die AnhAufung mehrerer Menschen in einem Sale 
keine Krankheiten erzeugen, so gendgt es nicht jedem' Einzelnen 
ein bestitiuntes Luftquanmm zuzumessen, sondern man wird diess 
in bestimmten Zeitrl,1lmen wiederholten Erneuerungen unterzieben 
mft88en, denn auch das hOchste Luftquantum wird doch der Ge
sundheit nachtheilig, wenn man 88 hermetisch abschliesst. 800-

din sagt: Die Bestimmung eines bIossen Luftquantums ist eben 
80 unriehtig, als man die Lebensmittel nur nach ihrem Volumen, 
nicht aber nach ihrem Nahrungsgehalte bemessen wollte. Der 
schwedische Oberam LiJjewalch setzt das nothwendige Luft
quantum fOr ein Individuum auf 48 Kubikmeter, wAhrend e8 in 
den meisten Spitälern Dor zwischen 12-35 und in den Findel
bidHrn zwischen 18-28 sehwaukt. 
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Belilekeiehtigt man die nöthige Erneuerung der Luft, so wird 
man die durch die Ventilation herbeizufllhrende Zahl der Kubik
meter fllr jeden Menschen und jede Stunde in geschl0888nen Blu
men auf 60-80 Kubikmeter festsetzen mllssen. 

Im Hopital Beaujou, Pavillon Nro. 2, betrAgt sie 40 - 60; 
im Hopital Necker im.neuen Pavillon 105 Kubikmeter. Das' UD

genagende Luftquantum und die ungenogende Erneue
rung desselben in l<'indelhAusem, SpitAlem, deflDgnill88n 
u. s. w. trAgt unendlich viel zur Vermehrung der Morta
litAt ihrer Bewohner bei. Die Slle mdssen mit Badezim
mern verbunden werden, aus denen das Wasser leieht wegge
leitet werden kann. In den ebenerdigen Loealitl.ten dOrf'en Fiad
linge Dicht untergebracht werden. - Die Fenster sollen 6 Schuh 
hoch nnd ... Schuh breit sein, damit Luft und Lieht in Masae ein
strömen kann. Der besseren Ventilation wegen sollen sie einander 
gegendber angebracht und nach.,Howard's Methode geriehte& 
werden. Um das grelle Lieht von Schnee und Sonne abzuhalten, 
sollen fdr den Winter grdne Rouletten, fdr den Sommer zur bes
seren Ventilation, Liehtabhaltung und Abkihlung Jalousien vor
gerichtet werden. Die Einrichtung der Stiegen. Ginge, Aborte, 
KOchen, Wasehkochen, Magazine, Bureau, Corridore, Promenoirs, 
Erholungssäle , Depotzimmer, Cernirungs- und Resene-Loea1i
tAten, Leichenkammern, Apotheke, Eiskeller u. s. w. findet mall 

in der von uns friher veröffentlichten Abhandlung "Ober ciie Re
form der Spitller". 

2. Die Einrichtung der verschiedenen SAle, die Be
schaffenheit der Bett- und WAsche-Fournituren. 

Die Reinlichkeit der SAle, Betten und WAsehe dbt eiDen 
grossen EintlU88 auf die Gesundheit der Neugeborenen. Die SAle 
soUen öfter als inSpitAlern, also jAhrlich dreimal o.bertaneht wer
den, da die rauhen MauerwAnde ein grosse8 AbeorbtioDSvermö
gen ftlr die Eftluvien besitzen. Nach Howard, Dr. Hoppe in Edin
burgh und C. Smith sollen die WAnde gut abgekratzt und mit 
einer Mischung aus Kalk und Wasser noch wAhrend des Aufbno
seDS Oberstriehen werden. 

Die Fussböden sollen mit Parquetten gedielt werden, weil 
sie wArmer halten, weniger Miasmen absobiren und nieM gewa
schen werden dorien. Seheut man die Kosten der Parquetten, so 
ben6tze man die praetisehen Aoatriche der Dielen, die J. Thon, 
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IDlpeetordes MOnchener Krankenhauses, nach den im Spital. 
voaFraDkfurt ursprftnglich angesteUten Versuchen, vorgeachlagea 
hat. (J. Thorr, Darstellung des städtischen Krankenhau888 ia 
Mtuchen u. s. w. Minchen 18t7.) - Im Pariser Findelbause 
werden die Fussboden mit Wache eingeiassen, die vom Findel
hause in Moskau und Petersburg sind parquettirt. Die Sile mOs
sen 8eissig vewlirt und aus ihnen sogleich Alles entfernt werdea, 
was die Luft verunreinigt. Will man ausser der iblichen mecha
nischen Ventilation andere Arten anwenden, so empfehlen wir 
nur solche, die als Saug- nndDruckwerke wirken. Alle waschba
ren Utensilien der Sile solJen Dach Thomas Dey und Ehmbsen 
zeitweise mit alca1ischen Lösungen gesAubert werden. 

Die SAugungssAle dOrfen mit den KrankellSAlen nicht in 
Verbindung stehen, beide missen in verschiedenea Etagen eta
blirt werden. Fir syphilitische Sluglinge, fOr solche, die mit 
ansteckenden oder sonstigen AusschlagskrankheiteD behaftet 
sind, fOr Augenkrankheiten u. s. w. ml1ssen eigene absesondene 
Sile bereitgehalten werden. Die Sile dOrfen Die Oberftlllt, und 
die entwöhnten Kinder von den SAuglingea getrennt werden. 
Alle SAle milssen mit kaltem und warmen Wasser versehen werden 
können, und ihre Temperatur muss im Winter bei Tag and Nacht 
aaf 16-&. erhaltea werden. - Die Heizung der Slle mit Steinkoh
len, Ooes oder Holzkohle muss unterbleiben. Im Pariser Findel
haale hei~ man hohe und weite Kamine mit Holz. Aller Raaeh 
und jede RAucherung der SAle missen, als den Augen der Neu
geborenen naehtheilig, vermieden werden. 

In den KindersAlen 8011 -Dach dem MDSter des Bamberger 
und WOrzburger Hospitales in der an die GAnge sto88eDdea 
Maner verschliessbare Oetfnungen angebraeht wel'Cien, um 'durch 
sie die schmutzige WAsche, Excremente, benOtztes W 88Chwll88r 
u. s. w. sofort entfernen zu können. Im M08kauer Findelhause 
wird aus den SAUgDDgssAien der oberen Etagen die beschaatzte 
WAsehe durch eine triehterförmige Röhre, deren Aufoahmsml .... 
dung in der Gangmauer der SAle sich befindet, geworfen, TOB 

wo sie in den ebenerdig angebrachten Waschhauszuber gelangt. 
Um die SAuglinge nicht zu beunruhigen, sollen die entwöhn-

ten Kinder des Tages fiber in einem abgesouderten Sale geheUet 
werden. Nachts ist diese Trennung iber84ssig. 

Da auch gt'Ossere Kinder zeitweise im Findelhause verwei
len7 sollen diese nach Geschlecht und Alter in g880llderteD Silen, 
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wie in Paris, Petersburg, Moebu u. s. w. beherbtrgt "erdID. um 
jeder moralischen Infection v01'Zobeogeo (Depot-SAle). Zur Reba
hilitation der Zöglinge, die unmoralische Neigungen seigen, sollen 
wie im Pariser Findelhause Disciplinar-SAle organisirt weN" 

: Auch auf den KrankensAlen mU88 bei den grösseren Kiadera 
eine Treonung der Geschlechter veranlasst werdea. Jedes wohl
organisirte Findelhaus muss folgade Sile besitzea: 

0) Mehrere SAaguogssAle far gesunde und kranke Kinder. 
b) Einen· Aufenthaltssaal für entwöhnte Kinder wAhrend 

des Tages. 
e) Rinen Badsaal für die gesUDclenKinder. 
d) Einen Badesaal filr die kranken Kinder .. 
e) Einen Krankensaal fOr die Ammen. 
f) EineIl Badesaal für die Ammen. 
g) Eiun Krankensaal für syphilitische Kinder. 
h) EiDenKrallkensaal für Kinder mit der egypti80hen Aapn-

entlbdug. 
i) Zwei KrukensAle fllr die Alteren Kinder. 
j) Zwei Erhol1UlgB8Ale ftlr Altere Kioder. 
k) Zwei SehlafaAle fOr die Alteren l6:inder. 
I) ·Zwei DisciplinarsAle für die AI.ren lüader. 
fA) Zwei.DepGtsAle (Or die Alteren KiDder. 
n) Zwei Wart8A1e filr die Ion auswArts . ankommend.enAIl

mea und die Kostpaneien, die Kiad.er abholeD ud dem Ullter
ricbte ·in der KjndMp8ege beiwohnen uiüssen .. 

0) Sehulzimmer fOl grOssere Kinder. 
p) EiDen Untersncbungssaal .für die ankommend. Aameo., 

utOllUD8oden uDd abgehenden Kinder. 
Die .Betten für die Ammeo. und Kinder sollen von Scbllied

ei88ll und il berfirnisst seiL Die Betten der Siuglinge ra688eo 
graDe VorhAnge habea. Die Ammen dürfen keiu.e KiDder in ihre 
Betta nehmen. In jedem Kinderbette darf· Bur ein Kind liegea. 
Die Bett- und LeibeswAsche muBS hAufig gewechselt, ud die 
Wische. der Kraokenabtheilongen iu' abgesonderten Trögen ge
reiDiget werden. 10 den SAlen darf keille getrocknet werden. Die 
AD8chafung eines bedentenden, aUen Aaford~ der Jahres
zeit entsprechendeB Wischequantnms ist selbstverstindlioh, 

Neben jedem Betteheo soll ein getlchert.es Naeb~tch811 
aopbncbt. werd .. woria die Erforderaisse jedes einselnea,sAug
lings aar.bewahreD sind. 
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3. Der Schalters aal. . 

In FindelhAusem mit einem Schalter mnas N.hts in dem 
Saale, in welchem der Schalter ausmündet, tA~ich ein verJAas)i.. 
ches Individuum Wache halten, damit auf den Schall der Sehal
tergloeke der Sehalter sofort um seine Achse gedreht wird. Diese 
Wtehterinnen missen täglich geweehselt werden, damit durch 
ihr Einsehlafen nieht das Leben der niedergelegt.en Kinder ge
fährdet wird. Im Pariser Findelhause versehen dieseR Dienst die 
barmherzigen Sehwestern. Diese Sehalter - Dienerinnen ,mIssen 
alles das beobaehten, was wir bei dem Pariser Findel~nse nnter 
dem Artikel "Cr~ehe" bereits angefl1hrt haben. ' , 

4. Das Wartpersonal. 

Da die Ptlege der Neugeborenen einen grossellEintluss auf 
ihr Wohlbefinden übt, genllgt es nicht eine hinreichende AJizahl, 
sondern zu diesem Dienste beflhigte Ammen und WtrterUlnen zn 
bestellen; da aber derlei Wärterinnen selten sind, so sollte man 
Mädchen, die einen besonderen Bernf für diesen Dienst zeigen, 
als Candidatinnen anfnehmen, diese fOr die Dauer der CaIididatu,r 
entlohnen, verptlegen und von geübten Wärterinnen unterweisen 
lassen. 

ßieseCandidatinnen wAren in 2Classen: a) in Pflege"rlnnen 
und b) Bedienerinnen, zn sondern. Das gegeuwArtige Wartper
sonale geBdgt den Anforderungen der Wissenschaft und Huma!. 
nittt nicht. -- Ein solches Personale muss herangebildet werdeb: 
Die Pflegerinnen hAtten anf den Stngungs- und Krankensälen 
die Bedienung der Säuglinge durch di~ Ammen und Bedienerinnen 
zu I1berwaehen. Sind sie gefühlvolle Individuen, so werden sie 
instinetmässig ihre Bedftrfnisse errathen und CUr deren Befriedi
gung sorgen. Die Pflegerinnen der SAugnngs9Ale sollen mit den 
Ptlegerinnen der Krankensäle im Dienste weehseln, dass sie sieh 
nieht nnr in der Pflege der gesunden, sondern aueh in jener der 
kranken Kinder eimlben. 

Die Bedienerinnen hAtten für dieHe'rbeisehaffftllg"dessea, 
was die Ptlegerinnen bedl1rfen, zu sorgen. Pdr die gemeineren 
Verriehtunge. werden Dienstboten g'enilgen. ~ In den fraMösi .. 
sehen ud belgisehen Findelhtusern wird der ptegedieutvOB 
den bal'JllherzigenSchwestem, denen eigeneBedienerinoen (Wik .. 
kelfrallen)undKrankenwArterinDen \leigegebeB werden, \'IOlllogen. 

Digltized byGoogle 



Die aofKosten der FindelhAuser ausgebildeten CamdidatinD8I 
sollen verp8ichtet sein, eine bestimmte Zeit in der AnstaltDieaste 
zu leisten, aaeh Ablauf derselben sollen die wilrdigsten mit Geld
prlmien betheilt werden. 

ö. Die Einregistrirang der Findlinge. 

Die in den Drehladen ausgesetzten Kinder mdssen in das 
Tages-J ourual eingetragen, ond Tag und Stunde ihrer An
kunt\, ihr Tauf- und Zuname, ihr Geschlecht, Alter und die ge
schehene Impfung eingeschrieben werden. Es mdssen alle Um
stande; die die Aussetzung begleitet, alle WAsehebestandtheiie. 
Billete, Medaillen u. s. w., die man vorgefunden, angemerkt, ond 
jede Aufnahme mit einer fortlaufenden Nummer bezeichnet werden. 

In Frankreich wird dieses AufnahmsproWcoll von dem Maire 
der betrefl'enden Gemeinde unterfertiget. In dem Bureau der An
stalt sind filr den Findlingsdienst 5 Bdcher anzulegen: 

a) In das erste Bnch sind die Aufschreibungen des Tages
Jouroales nach ihrem ganzen Inhalte einznschreiben. Dieses Bilch 
muss nach den drei Classen der aufzunehmenden Individuen drei 
Abtheilungen auszeichnen. 

In die ersteAbtheilung sind die Findlinge nach Geschlecht, 
Alter, Leben oder ihrem erfolgtenTode;-in die zweite Abtheilung 
die verlassenen Kinder - und in die dritte Abtheilung die 
Waisen eiDlDtragen. Am Ende jeden Jahres soll nach diesem • Register eine statistische Tabelle angefertigt werden, worin: 

Gl) die Zahl der lebenden ausgesetzten Knaben uud MAdeheu, 
'>" " der todt aufgefundenen " " " 
1),. " der lebend im GebArhause geborenen MAdcbeD 

und Koaben, 
3).tt " der todt im Gebirhause geborenen MAdehen 

und Knaben, 
I)" " der verlassenen Knaben und MAdchen 

ersichtlich zu machen ist Dieses Buch ist mit einem Anbaage 
zu v&nehen, in dem die tAglichen Aufnahmen aufzuzeichnen sind. 

i) In dem zweiten Buche muss jedem Findlinge ein eige
nes Folio gewidmet werden, auf welchem seine Aufoahmaahl, 
Hin Tauf- und Zuname, der Wohnort seiner Amme oder Kost
panei, der Wechsel beider, die ihm mitgegebenen Wiek.age 
IUld KleidungsstIcke, die Apslagen fflr seinen TraDBport UDCl 
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seine Verp8eguag uud das nachweisende Nummer des Journales, 
wo die Auszahlungen verzeicbaet sind, einzu.tragen sind. 

e) Das dritte Buch muss das Verseichniss der in die Kost 
gegebenen Findlinge enthalten. Hier wird die Aufnahmsnommer 
des Kindes, der Tag seiner Absendung, sein Tauf- und Zuname, 
sein Geschlecht, Alter und die Abtheilung, in weh~her er unter 
den Aufgenommenen eingezeichnet wurde, der Tauf- und Zuname 
seiner Amme oder Kostpartei angemerkt. 

d) Das vierte Buch hat die durch die Ammenbesorger ge
worbenen Ammen, welche sich zur Uebernahme von Findliugen 
gemeldet, nach der chronologischen Ordnung ihrer muthmassli
ehen Niederkunft einzuregistriren. 

,) Das fdnfte Buch hat alle Ammen oder Kostparteien, 
welche bereits Pfleglinge von der Anstalt übernommen haben, in 
alphabetischer Reihenfolge zu enthalten; bei jeder muss ihre 
Conduite, die Befunde der Findelaufseher ilber die Art ihrer, den 
Kindern geleisteten Dienste und die Zahl der bei ihnen Verstor
beBen angemerkt werden. 

6. Der Ammendienst. 

Alles was die Regulirung des Ammendienstes, ihre Quali6-
cation, Verpflegung, Verpflichtungen, Besoldang, Belohnung, 
Dienstdauer u. s. w. betrifft, wurde schon in früheren Abschnit
ten erörtert. 

7. Die Aerzte. 

[n jeder Findelanstalt sollen mehrere Aerzte filr die folgen
den Verrichtungen angestellt werden: 

a) Ein Arzt, welcher die Uatersuchung aller dberbra.ehten 
Kinder und der Hausammen zu überwachen und die Impfung vor
zunehmen hat. 

b) EiD Arzt, weleher die Behandlung der im HaUBe erkrank
ten Findlinge und Ammen auf den KraDkensl1en, ud das Ambu
latorium, in welches die ausser der Anstalt erkrankten Findlinge 
gebracht werden, zu leiten hat. 

c) Ein Arzt, welcher die Untersuchung der in die Kost zu 
gebenden Zöglinge, und der, Ammen und Kostparteien, welche 
UgliDge llbernehmen, zu besorgen hat. 

Die Aerzte sollen sich in ihren Dieastleistungen mOD8tlic~ 
ablösen, damit sie sich den Dienst des Hauses aneigaen. 

nlel ... aA ....... ~l 
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Jedem Arzte ist ein Assistenzarzt beizugeben, damit bei Er
krankungen der Dienst keinen nachtheiligen Unterbrechungen 
ausgesetzt werde, und bei allenfallsigemAustritte einzelnerAerzte. 
eingeübte Individuen bei der Hand sind. Die Aerzte sollen in der 
Anstalt wohnen. 

Die Impfärzte der Findelhäuser sollen verpllichtet sein, 
den Privatirzten zu jeder Zeit Impfstoff in Phiolen unentgeltlich 
zu verabreichen. Es wird Sache der Staatsverwaltung sein, die 
Impfärzte für· ihre Mühe und Auslagen auf Glasphiolen, Feder
kiele, Siegellack, Papier und Zwirn zu entschädigen, wie in Ita
lien, Frankreich und Russland, denn wie kommen die Privat
Impfärzte z. B. in Wien dazu, für eine Impfstoff-Phiole, mit der 
man verlAsslich nur ein Kind impfen kann, eine Gebühr zu zahlen, 
da die PrivatArzte die Impfung in der Regel gratis vollziehen, 
und diese Operation nicht in ihrem Interesse, sondern in jenem 
der Staatsverwaltung und des Publicums verrichten? Ein Direc
tor wird erforderlich sein, der die pünctliche Erfüllung der Lei
stungen des ärztlichen, administrativen und dienenden Personales 
zu überwachen hat. 

m. 
ler.r.e. lar Vel'llt.den.g der sehwerea V.terhri.ga.« 

der 'i.dU.ge. 

Da die einzelnen Zweige des Findelwesens vielseitig in ein
ander greifen, so ist eine scharfe Trennung der einzelnen Abhand
lungen über seine Reformen unmöglich. :Man gelangt bei ihrer 
Erörterung unausweislich dahin, bei einzelnen Abschnitten, die 
in dieselben gleichsam inseatulirten, oft gleichzeitig mit erörtern 
zn mössen. Auf diese Weise haben wir bereits früher alle Mo
mente angeführt, welche einen Einfluss auf den Mangel an Kost
parteien ausOben, und dort auch zugleich die Anskunftsmittel 
vorgeführt, die Abhilfe geWähren. 

IV. 

ler.r.e. I.r Ve,.ehr •• g der 'l.dH.gs-leel ••• ti •• el. 

Da eine Vermehrung der Reelamationen der Findlinge und 
verlassenen Kinder eine far sie wohlthätige Ineorporirung in den 
Verband ihrer Familien, und eine Verminderung der Staatsaas-

Digltized byGoogle 



lagen erzeugen wllrde, so dtirfte deren Anbahnung ,thunliehst ~u 
fördern sein. Die Reclamationen kÖtlnen, dorch hllman8 und ad
ministrative Massregeln erzielt werden. 

1. Unter die humanen Massregeln gehören:, ' 
IX) Das ZugestAndniss der Nachfrage der Mütter über 

den Aufenthaltsort ihrer Kinder. 
~) Die Erfolglassnng reclamirter Findlinge ohne 

Yerglitungsleistungen. 

ad IX) Um der unbeschränkten Aufnahme der Findlinge ent
gegenzutreten, verweigert man überall den Eltern die Bekannt
gebung des Aufenthaltsortes ihrer Kinder. Man kann es nicht 
negiren, dass diese Strenge eine Grausamkeit involvirt, und dass 
man dur"h den abgebrochenen Verkehr der Eltern mit ihren Kin
dern, diesen jede Hoffnung auf den Wiedereintritt in den Fami
lienverlland raubt, und der Staatsverwaltung gleichzeitig jede 
Aussicht einer Entlastung für deren fernere Erhaltung entzieht. 

Die Einführung einer Gebühr für die Nachfrage (droit 
de recherche) wie in Frankreich, halten wir filr eine Massregel, 
die der Stempel der Protection brandmarkt. 

ad ß) Man fordere von den vermöglichen Müttern bei Recla
mationen eine entsprechende Schadloshaltung, erlasse sie aL er 
deo Unbemittelten. Frankreich und Oesterreich hlmdhaben in 
dieser Beziehung ganz entgegengesetzte Massregeln. 

In Frankreich werden l'eclamirte Findlinge nur gegen 
Zahlung der für sie gemachten Auslagen zurückgegeben. 

In Oesterreich werden alle reclamirten Findlinge ohne 
ei ne Vergütung zUrilckgegeben. Wir glauben, dass man in 
Frankreich zu streng, in Oesterreich IU mild vorgeht. Wir sehen 
nicht ein, warum man einer armen Mutter, die ihr Kind in eigene 
Pflege übernehmen will, ihr Kind vorenthält; und warum man 
einer vermöglichen Mutter ohne Vergütung ihr Kind zurilckgibt? 
In dem einen Falle handelt man grausam, im andem verschwen
derisch I 

In Belgien geht man den goldenen Mittelweg, man gibt den 
armen Müttern die reclamirten Kinder ohne Vergdtung, vermögli
chen aber nur gegen Ersatz der Kosten zurück. Daher kommt es, 
dass man in Frankreich von 100 Findlingen nur 1, und in Belgien 
2'7 rec1amirt. Daher kommt es, dass Frankreich und O~~terreich 
durch die Reclamationen keine, Belgien aber erhebliche Erm~~ .. 
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sigungen ihrer Fiadlings-Budgets erfahren haben. Bei den Re
elamationen der findlinge DlOSS Folgendes beobachtet werden: 

a) Die Reclamanten mOssen die Identität der reelamir
ten Kinder darthun. 

b) Die Redamauten müssen du.rch legale Zeugnisse be
weisen, dass sie die Kinder erhalten können. 

c) Die Reclamanten mOssen eine moralische Conduite aus
weisen. 

d) Die Reclamanten durfen die 6bernommenen Kinder nicht 
wieder zurOcksteUen. 

e) ReeJamanten, die die schon einmal reclamirten Kinder 
zurOekzugeben beabsichtigen, m6ssen abgewiesen werden. 

2. Als eine administrative Massregel muss die Verse
tzung der Kinder betrachtet werden. 

In Frankreich hat die Durchf6hrung dieser Versetzungen 
Massen von Reelamationen zur Folge gehabt. 

v. 
Ber.r.el hezlglleh der Irlleh.lg der "I.II.~. 
Wir beabsichtigen an dieser Stelle weder eine umfassende 

Erörterung der verschiedeaen Erziehungssysteme, noch die Ver
öffentlichung eines neuen Emehangs-Programmes zu geben, sou
dem bloss die wichtigsten Grundzilge der Erziehung und die bei 
ihrer Durchführung begangenen Fehler zu besprechen. 

Wer hat die P8icht, für die Erziehung der Findlinge zu 
sorgen? 

Da in den katholischen Ländern Staatsanstalten bestehen, 
die diese Kinder in Schutz nehmen, so werden es sie sein, denen 
diese Plicht obliegt. Vom Momente an, als der Staat den Find
ling Obernimmt, erwachsen flr ihn die PticJaten eines Adoptiv
vaters, Pflichten, die nicht facultativer, sondern obligatorischer 
Natur sind. Es wird nicht genOgen, dass er sie bloss gegen phy
sische Vemiehtu8g bewahrt, er wird aneh noch folgende P8ich
ten zu erfdlle1l haben, als: 

1. Die Sicherung ihrer physischen Existenz. 
2. Die Besorgung des Sehul- und Religionsnnterriebtes, oad 

die Herbeischaffung der dazu nöthigen Behelfe. 
3. Die Wahl eines ffir sie passenden Berufes. 
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4. Die Aufstellung einer werkthätigen Tutel und deren Aus
dehnung bis zum Momente, wo ihre SelbststAndigkeit begiDDt 

5. Die sittliche Rehabilitation. Diese werden wir später näher 
erörtern. 

a) Der Complex der Pflichten, der dem Staate zur Sicherung 
der physischen Existenz dieser Kinder obliegt, erhellt aus den 
angegebenen Reformvorschlägen. 

b) Ueber den Schulunterricht haben die Regierungen bereits 
endgiltig verffigt. Es kann sich hier nur um die Massregeln han
deln, welche es verhindern, dass dieser Schulbesuch kein illusori
scher werde. Es mfissen die Pflege parteien unter Androhung von 
Strafen verpflichtet werden, il}.re Pfleglinge zum Schulbesuche 
anzuhalten. 

Die Schullehrer sollen den Ortsseellorgern und Findel
haus-Directoren alle Quartal ein Verzeichniss der Kostparteien 
einsenden, deren Pfleglinge die Schule nicht besuchen. Den 
Kindern missen alle Unterrichtsbehelfe unentgeltlich verabfolgt 
werden. Die Beendigung cles Schulbesuches soll nicht von 
dem Ablaufe einer Auzahl Jahre, sondern von der erfolgrei
chen Erlernung der LehrgegenstAnde abhängig gemacht wer
den. Die Schullehrer missen fir diesen Unterricht von der 
Gemeinde oder vom Staate genügend entschädiget werden. 
In Frankreich, wo es überhaupt noch um die PrimArschulen 
schlecht steht, ist der Unterricht der Findlinge so fibel bestellt, 
dass kaum der 15. Theil lesen und schreiben kann. Paris aus
genommen, das fdr sie pr. Monat 1 Frc. zahlt, zahlt man den 
Schullehrern in Frankreich ffir Findlinge kein Honorar, daher sie 
sieh auch weigern, Findlinge aufzunehmen. 

Die niedere Volksmassen-Erziehung (wesentlich ver
schieden von der höheren specialisirenden Erziehung), 
unter der wir jene allgemeine Erziehung, an welcher jeder Ein
zelne eines Staates Theil zu nehmen hat, und welche Jedem zu 
seinem, wie immer gestalteten Eintritte in die bdrgerlicbe Gesell
schaft unentbehrlich ist, verstehen, muss eine allgemeine wer
den. Unter die, eine solche Erziehung verwirklichenden Anstalten 
gehören: die sogenannten Primär- oder Elementarschulen 
der Franzosen; die Trivial-, Normal-, Volks-, Bürger-, Gemeinde
und Dorfschulen der Deutschen; die Kirchspiel- und Armenschu
len (ler Schllttliinder; die Daily-sehools (tägliche Schulen) und 
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Middlings-sebools (lIiUelsehulen) der EnglAnder; die Seuole 
elem8Dtari der Italiener u. s. w. 

Wir kOnnen an dieser Stelle nicht umhin, die MAngel des 
80 sehr gepriesenen franzOsise,hen Unterrichtswesens zu ~ 
sprech~n. 

1. Die Zahl der Primärschulen steht in einem Missverhält
niss zur Bevölkernng, 1 Schulkind auf 13 Einwohner, während 
sieh dieses Verhältniss sogar in Irland auf 1 : '7 entziffert. 

2. Die Zahl der MAdchenschulen steht im Missverhältnisse 
zu den Knabenschulen, nAmlich wie 1: 3. 

3. Die Zahl der schulbesuchendenKinder steht in einem Miss
verhältnisse zu den schulfähigen Kindern, nämlich wie "I .. : "li.' 

4. Es mangelt, mit Ausnahme von Ohalons sur Marne und 
Angers, I1berall an Gewerbeschulen. 

5. Die Schulinsp~ction ist äU88erst mangelhaft. 
6. Es fehlt an guten Schulbflchern und es ist zu bedauern, 

dass bei der grossen Blftthe des französischen Vereinswesens 
sich nicht auch wie in Holland ein Verein von Privatpersoneo 
gebildet hat, wie die "MaatsOhappy for 08t von't algemeen". 
der durch die von ihm gestellten Preisanfgaben eine glOsse An
zahl trefflicher Volksschulbftcher zu Tage fOrderte. 

7. Man dberlässt mit zu grosser Leichtigkeit die Grl1lldUD~ 
von Primärschulen der WmUr der Gemeindeu oder der PriTat
wohlthätigkeit. 

8. Man vernachlässigt, wie in England, die Einftihrung des 
Sehulzwanges. 

9. Es sind auf Grundlage des Statutes vom 14. Deeember 
1832 zu wenige LehrgegenstAnde fOr die PrimArschlllen vorge
schrieben worden. 

] O. Obgleich man 76 Sehullehrer-Seminarien hat, so fehlt 
es doch an tl1chtigen Lehrern, da ihre Anstellung durch Ooocurse 
erfolgt, ohne auf ihren persönlichen Oharacter zu reftectireu. 

11. Die Adoption' des preussischen Elementarnnterrichtes. 
Es wAre besser gewesen, wAre man dem Muster des Elementar
unterrichtes in den Niederlanden uud Sachsen gefolgt; weil er 
einfacher, weniger ilberwissenschaftlich gehalten, auch eioe 
grIlDdlichere Bilduog angebahnt hAtte. 

De la Salle, Stiftsherr (1631), war der Grftnder der Ele
mentarschule in Frankreich, indem er an die Stelle des Einzel
unterriohtes den Gesammtunterricht einfdhrte. Die B r11 der der 
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thristlichen Lehre errichteten bisznmJahre 1834 2ö6Stifts
schulen. 'Die Brüder des heiligen Anton folgten ihrem Bei
spiele. Später befassten sich die im Jahre 1653 von dem heiligen 
Vincenz von Paul gestifteten barmherzigen Schwestern 
mit der Unterweisnng der weiblichen Jugend. Bis zur Revolution 
stand das Unterrichtswesen unter dem Einftusse mäunlicher und 
weiblie.her Orden. Als Napoleon die Zügel der Regierung er
griif, entwarf er den bekannten Plan jener Universität, die bloss 
die Leituug des Schulunterrichtes vertritt. Auch er vergass der 
Primärschulen, iudem er mit der Grdndung der SecundArsehulen 
(eine Art niederen Gymnasiums) begann. - Die Restauration 
überantwortete wieder den Unterricht den geistlichen Orden. -
Nach den wiederaufgenommenen Verbindungen Frankreichs mit 
den flbrigen MAchten Europa's im Jahre 1814 und 18]5 richteten 
sieh seine Blicke auf die Verbesserungen im englischen Schulwe
sen. Man versuchte die Methode des wechselseitigen Unter
richtes, welche der QuAeker Lancaster aus Indien nach Eng
land gebracht, und zu deren,V erbreitung der anglicanische Geist
liche Dr. Bell (Bell-Laneasier'scheMethode) so viel beitrug, ein
zufOhren. 

Dieser Versuch war ursprflnglich von einem guten Erfolge 
begleitet, und er fand seine Stfltze in den Vereiueu zahlreicher 
Philantropen, unter welchen sich die in Paris 18]5 gebildete : 
"Societe pour I'edueation elementaire" auszeichnete. Diese Me
thode, vielseitig angefeindet, gerieth nach' wenigen Jahren in 
Verfall. - Erst unter der Juli-Monarchie begannen Guizot, 
Oousin und Villemain mit der Reform des Volksunterrichtes. 
Sie verpflanzten die preussische Unterrichtsmethode, die damals 
nach einem geistreichen Plane instroirt worden war, nach Frank
reich. Man mus staunen, dass bis zum Jahre 1834 in Frankreich 
filr den niederen Volksunterricht nahezu nichts geleistet wurde. 
Noch um diese Zeit hatten die meisten Landgemeinden keine 
PrimArschulen, und selbst die der Städte verdankten ihren Be
stand nur alten Stiftungen. Der municipale Character des Insti
tutes der Elementarschulen hielt vom Mittelalter bis auf di~ 
neueste Zeit noch immer Stand. Endlich erhielt am 23. Mai 1833 
bezftglich der Elementarschulen ein Gesetzentwurf die Genehmi
gung der Kammer, vermöge welchem jedes Departement eine 
"eeole normale eIementaire" erhalten sollte. Noch am Schlusse 
dfJ8 Jahres 1837 zeigt uns die Statistique des eeoles primaires, 
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dass noch 5663 fuu6sische Gemeillden (besonders jeDe 
der nordwestlichen nnd .Idliehen DeparteJDellts) keille Primlr
schulen besassen. Diese Daten wollea wir jenen gegeaiber 
angefllhrt wissen, die das öatemlielaiaehe UDterrichtsweseD im
Dler in den HintergrUBtllu dringen bestrebt sind. 

Was die Erriehtnng der Volk88eb.den anbelangt, sehliessen 
wir uns dem AU88prucbe Romagnosi's (Annali di statistieo Mi
lano) an, wenn er sagt: "Es sei fOr die Regierungen nicht bl088 
ein Recht, 80Ildem eine Pliebt, IU verlangen, dass alle Einwoh
ner eines Ludes einen EleBlentarunterricht empfangen, ud fiir 
die Erreichung dieses Zweckes sorgen, weil darin nieht bl088 
ein individuelles, sondem ein soeiales Interesse ersten Raoges 
liege." Wie vortreiflicb sorgt in dieser Beziehung die Gesetz
gebung der Vereinigten Staaten, bei der Anlage jedes Fleckens 
muss das &halhau z.rst gebaut werden. 

Sardiniea hatte im Jahre 1857 an 5793 Elementarschulen 
fAr KnabeD UIld 311)8 ftlr lIldcben, die von 201.853 Sehlliem 
besucbt wurden. Der Kostenaufwand stellte sich auf 3.889.701 Lire. 
(Notizie ltatisticshe den' istruione elementare del Regno di Sar
degna per l'anno scholastico 1856-1857, pubblieate perMinistro 
delI' iltruzi~ pubbliea. Torlno, SWnperia reale !858.) 

Was fOr alle ibrigen Kinder Notb tbut, nämlich Elementar
scbulen und ihr Besuch, das muss auehftr die Findlinge gelten. Eine 
der Ursaeben d81 sAUmigell Schulbesuches auf dem Lande ist die 
weite Elltferaong der Scbolen. Wo dieser UebeIstand be
stebt, mAssen mehrere Schulen erricbtet werden. 

Eine andere Ursacbe, wll'l1m zur Winterszeit die Scholeo 
von den Findlillgen sebleeht besueht werden, liegt in dem Man
gel ihrer Bekleidung. Weu man Soldaten, Invaliden, Pfnlnd
nem, Str16ingen u. s. w. im Winter warme Bekleidungen gibt. 
warum versagt man sie den Findlingen? Eine Oeconomie, die 
Leben und KoralitAt aars Spiel setzt, muss aufgegeben werden. 
Die Ursache, warom im Sommer die Findlinge die Schulen 
schlecbt besuchen, ist die, dass die P6egeparteien, um Arbeits
IObne zu ersparen, diese Kinder zum Feldbau u. s. w. b8ll6tzen. 

Zu allen Jahreszeiten und allen Orten aber werden die find
linge von den K08tparteien, die viele Kinder haben, vom Schul
besuche abgehalten, da man sie zu h1uslichen Verricbtangen, zum 
Herumtragen der kleinen Kinder u. 8. w. b8lldtzt, eine Gep8ogen
heit, die moralieebe und physische Verderbnisse zeugt. Auf dem 
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Lande wird das physische Wohltefinden der Findlinge besser 
bewahrt als in den Städten, aber das moralische und intellectuelle 
wird dort weit mehr geflhrdet. 

e) Von der passenden Wahl des kOnftigen Berufes der 
Findlinge hingt zumeist ihre Zukunft ab. Diese Wahl soll nie 
den Pftegeeltem allein Oberlassen werden, weil es ihnen hiezu an 
der nöthigen Beurtheilnng gebricht. In Frankreich vollzieht diese 
Wahl der Verwaltongsrath der Findelhaus-Direetion. Den Find
lingen darf keine identische Lebensbahn vorgezeichnet werden 
man muss trachten, sie in die verschiedenen Kategorien der Ge
sellschaft zu vertheilen, damit sie nicht eine autTillige Kaste 
darstellen. 

nat aber die Findelhaus-Direefion eine Wahl getroffen, dann 
muss sie die Mittel stellen, dureh welche diese ermöglicht wird. 

d) Die Aofstellnng einer Tutel wird immer eine der gewich
tigsten Garantien für das Gelingen der moralischen, intel1eetuel
len und bdrgerlie,hen Erziehung der Findlinge bilden. In Oester
reich hat man die Tutel dber Findlinge bis auf die neueste Zeit 
dea Magistraten anvertraut, und erst jetzt hat man es versucht, 
aus der Classe wohlhabender Bdrger Vormdnder fdr sie zu ge
winDen. MaD hat die Nothwendigkeit eingesehen, ad latus der 
behördliehen ool1ectiven Tutel, noeh ('Iine soeiale zu setzen. Die 
Resa1tate davon mdssen abgewartet werden. - In Frankreich 
hat man die Tutel den Mi tg liedern der Adm in istrati v-Com
missionen der Findelhäuser dbertragen, ein.e Tutel, die in ver
laderter Form doch den Charaeter einer collectiven Tutel beur
bmdet. Aber aueh dort hat man ihre Insuffieienz wahrgenommen 
und getrachtet, dureh Vereine Vormdnder zu schaffen. 

Da diese Vereine aus frdherer Zeit als die Bftrger-Tutel in 
Oesterreieh damen, so kann tlber sie Thatsächliehes mitgetheilt 
werden. 

Das örtliehe Patronat erhöht die sodale Stellung der Find
linse, indem es das moralische Zwielicht. welches so nachtheilige 
Sehlagsehauen auf ihre bdrgerliche Stellung wirft, verscheucht 
ud eine moralische Vermittlungsinstanz schaft\, mit welcher die 
VenvaJtUD~n der Findelhäuser verkehhln können. Diese Patm
aat.e wlhlt man aus vermöglichen und moralischen Individuen 
deT Bezirke. Ihre Grdndung in anderen Ländern wird wie in 
Fl1Ulkreieh gelingen, wenn man an ihre Uebuug keine lästigen 
\·~btangen knfipft. Die Mitwirkung der Curatgeistlichkeit 

Digltized byGoogle 



4,90 

bei den Findlings-Patronaten wäre erwünscht, weil sie auf die 
Gemüther derKostparteien, der Ammen und der Lehrherren nach
ha1ti~ ein wirken könnte. 

~) Fast überall endet die Tutel mit dem erreichten Nor
malalter der Findlinge, nach welchem man sie ohne fernere 
Controlle ihren Pflegeeltern überantwortet. Aber gerade in dieser 
Periode bedürften sie ihrer am meisten, weil sit'h in derselben 
gefährli(\he Neigungen Bahn brechen. Die Totel- sollte erst dann 
enden, wenn sir.h die Findlinge selbstständig erhalten könnten, 
wif! diess in Frankrei('h und Rnssland geschieht. 

Bezüglieh des Ortes der Erziehung hat man zwei Sy
steme versu(·ht. als: 

I. DaR System der gemeinsamen Erziehung und zwar: 
0) in 'Erziehungs-, oder b) in Waisenhäusern; und 

2. Das System der Einzelerziehung durch die Expositur 
in Privatfamilien. 

ad 1. Das System der gemeinsamen Erziehung. Die 
hervorragendsten Lobredner dieses Systems sind: AbM Gaillard 
und Remacle in Frankreich. Gaillard beantragt die Errichtung 
von "MaisODs d'education industrielle et morale" für jedes De
partement, in denen die Findlinge ausser dem Sehulllnterrichte 
noch in verschiedenen Beschilftigungen unterwiesen werden sollen. 

Die hienlber gemachten Versuche fielen schlecht aus. Re
maele schlug die Errichtung eigener "Maisons d'instrnction et de 
travail" vor, die nach einem grossen Massstabe in StAdten etablirt 
werden sollten. Die Findlinge sollten hier aufgenommen werdt>n, 
weu sie die in diesen Häusern eingeführten Arbeiten verriebteD 
können. Hier sollten sie bis zum 20. Jahre verbleiben. Die Er
ziehung der Findlinge in ErziehungshAusern hat sich aber immer 
als unpractisch bewiesen, und es wird allch nie gelingen, Mittel 
zu finden, durch welche man sie wie die Htlhner in einer Brut
maschine wird aufziehen können. 

Man wirft den Findlingen, die in Erziehungshäusern allf
wachsen, mit Recht vor, dass sie egoistisch, gleichgiltig, ver
schlossen und unpractisch seien. Wen sollten aber die Kinder 
in solchen Anstalten'lieben lernen? Den Staat, welcher für sie 
sorgt? Fürwahr, es hiesse viel zu viel fordern, dass ihre ju
gendliehe Einbildungskraft sich mit einem so abstracten Begriffe 
beschäftigen sollte. - Die Personen, welche mit ihnen im 
steten Verkehre sind? - Diese Individuen mtlssen iostruetioDS-
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mässig allen Findlingen eine gleiche Sorgfalt widmen, wesshalb 
Rie sieh aueh keine besondere Zuneigung erwerben können. -
Cabanis sagt: "In derlei Erziehungshäusern aufgezogene Find
linge haben meistens ein schwaches moralisches Gefühl, und sind 
alles Gemeinsinnes ledig." Die moralische Erziehung gelingt nur 
innerhalb des häuslichen patriarchalisl"hen Yerbandes. Ca ban i s, 
Krünitz, Mae.-Farland, Arnaud tu. a. haben sich einstimmig 
gegen die Erzielmng in Erziehungshäusern ausgesprochen. Nach 
de Gerando können die Findlinge nur in einer Art von Anstal
ten nützlich vereiniget werden, und dieses sind die Land bau
schulen, naeh der Musteranstalt von Hofwyl gebildet. DaR 
Genfer Findelhaus hat diese Combination mit Erfolg angewendet, 
indem es seine Kinder in die Landbauschulen von Oarra ver
brachte. Da diese Anstalten auf dem Lande liegen, so sind die 
Zöglinge dem Publicum entrückt. Das thätige Leben, welches sie 
führen, zerstreut hei ihnen entmuthigende Erinnerungen. Sie ge
winnen Zufriedenheit mit ihrer Lage. Sie werden naeh ihrer 
Lehrzeit leicht und vortheilhafter bei Landwirthen und Pächtern 
untergebraeht~ Nirgends werden sie sparsamer und für die 
Zukunft entsprechender erzogen. 

Terme und Montfaleon schlugen vor, für schwächliche 
und unheilbare Findlinge Werkstätten und Depots auf 
Staatskosten zu errichten, aber aueh sie sind gegen die Findlings
Erziehungshäuser. 

Und hätte selbst diese Erziehungsform die besten Resultate, 
welche Massen von Gebäuden müssten z. B. in Frankreich errich
tet werden, wollte man 120.000 Findlinge unterbringen? Wie 
gross würden die Kosten für das Lehr- und Dienstpersonale und 
für die Erhaltung der Findlinge sich entziffefJl? 

Und was wäre das Resultat dieser Opfer? Man würde sie 
zu tauglichen Arbeitern bilden. Dieser Zweck wird durch ihre 
Expositur in die Familien gleirhfalls und mit geringeren Opfern 
erreicht. 

ad 2. Das System der Erziehung der Findlinge durch ihre 
Expositur in Pri vatfamilien ist das heste, weil es das natur
gemässeste ist. A. Esquiros sagt hierüber: "Neugeborene Kin
der bedürfen die Brust einer Amme, die MuttersteUe an ihnen 
vertritt; sie bedürfen eines heimischen Herdes, wenn sie.sm 
Lehen bleiben sollen. Da..q Kind ist ein zartes Geschiipf, das ni<'ht 
gedeiht, wenn es nicht \'on der schützenden Mutter umgeben ist. 

Digltized byGoogle 



492 

Hat es keine, so muss man ihm eine kftnstliche schaffen. Das ist 
der Zweek, den die Findelanstalten im Auge haben, wenn sie 
ihre Scbtltzlinge den Ammen dbergeben. Sie wollen dem verlas
senen Kinde eine zweite Mutter, einen Adoptinater, Brdder 
und Schwestern geben; sie wollen ihm ein Dach versehatreo, unter 
dem es, als seiBer Heimat, sein Haupt niederlegen kann." Man 
schreibt den Findelkindern einen schlechten Charaeterzu. Dieser 
Vorwurf trifft aber nur die, welche man in Versorgungshill88m 
aufgezogen hat. Die Erziehung kann nor im Familienkreise, der 
elie Eltern annAhernd ei'8etzen muss, vollendet werden. Die 
Massregel, die Kinder aurs Land zu schicken, ist durch 
ein Gesetz der Natur bedingt Die Findlinge bleiben meist 
den noteren StAnden einTel'leibt Woher kommt diese Gleiebför
migkeit ihrer Chara~terrichtung? Von der BesehrAnktheit des 
Unterrichtes! Es ist unglaublich, dasfl sie ane mit 80 geringen 
Geistesgaben ausgenlstet sein sollen. Blicken wir auf du wegen 
seiner zunlekgebliebenen Civilisation 80 vielfach an~foehtene 
Russland. Die FindelhAuser von Moskan und Petersburg schicken 
ihre talentvollen Findlinge an die Akademien und U.iversitäten. 
Wie Oesterreich und Russland besser fllr den Schulunterricht 
sorgen als Frankreich, 80 sorgt Frankreich wieder besser fur 
die zuktlnftige Stellung dflr Findlinge als Oesterreich. 

In Oesterreich hört die Verp8egung und Beaufsichtigung des 
Findlings mit dem Normalalter (10. Lebensjahr) auf. Wird ein 
Findling mit dem 10. Lebensjahre von der P8egepartei der 
Anstalt nicht zurückgestellt, so wird er als von der P8egepartei 
stillschweigend in die unentgeldliche P8ege übernommen betrach
tet, ausser Stand und Gebdhr der Anstalt gesetzt und seine 
Znrdckgabe nicht mehr gestattet. 

Die österreichischen FindelhAlI88r entledigen sich ihrer find
linge mit dem Normalalter ginzlich, auf die Wahl ihres Bernfes, 
auf ihre bllrgerliche Ausbildung nehmen sie keinen weiteren Ein81l8S. 

In Frankreich werden PftegeAltern, welche sich erklAren, 
Findlinge nach dem Normalalter zu dbemehmen, nar gegen Re
vers, dass sie selbe fdr die Landwirthsehaft oder zu einem Ge
werbe aufziehen, dbergeben. Bei Umgehnog oder Unterlassung 
dieser Verp8ichtung werden ihnen die Findlinge abgenommen. 
Zur Invigilirung der Erfll11ung dieser Verpftichtung hat Paris 
einen Insp8Ctor, der seehsmal im Jahre bei den Findliagen Nach-
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sieht hilt. Auf dem Lude wird diese Ueberwachung von den 
LoeaIbehörden vollzogen. 

Die Administration schliesst mit dem Lehrherm einen Oon
tmet, nach welchem er sich verpflichten muss, dem Findling den 
Unterricht in seinem Handwerke vollständig zu ertheilen, ihm die 
Unterkunft, die Kost, die Kleidung und ein ungetheiltes Bett zu 
verabreichen, ihn religiös zu erziehen, und im Lesen, Schreiben 
und Rechnen unterweisen zu lassen; wogegen sich die Admini
stration verbindet, ftlr die unentgeltliche Dienstleistnng des Find
lings bis zn seinem 21. Lebensjahre einzustehen. Nach der Un
terzeichnung des Contraetes wird dem Uebemehmer des Find
lings ein Probemonat zugestanden, vor dessen Ablauf es ihm 
gestattet wird, den Findling zwilckzustellen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird die Zurdckgabe nicht gestattet. 

Nie darf ein Lehrherr einen Findling zu einer auderen, als 
der contractlich bedungenen Beschäftigung verwenden; sonte er 
diess wdnschen, so muss er es der Administration zur Genehmi
gung unterbreiten. 

Erst mit der Erlernung eines Geschäftes und der Möglichkeit 
einer selbstständigen Erhaltung, hört der schützende Einfluss der 
Findelhäuser in Frankreich auf! 

VL 

let.nIe. "lilie. tler .... rlleh. Stell •• ~ .er 
rI •• H·Ie. 

Die Findlinge, insoferne sie keine Schuld an ihrer uneheli
chen Abstammung trage_, sollen desshalb auch nie in ihrer bdr
gerlichen Stellung beeinträchtiget werden, will man nicht in 
die Fehler der alten Republiken verfallen, welche ihre Find
linge sogar zur Selaverei verurtheilt laabe.. Driagt man sie in 
eine Sonderstellung, 10 schaft man eine eigenthdmliche Kaste, 
deren Bildung mit dem Priaeipe der ehriBtliohen Ntchatenliebe 
collidirt. Was die bo.rgerliehe Stsllung der Findlinge anbelaagt, 
wollen wir vor der Hand nur im Allgemeinen bemerken, dus 
mehrere Staaten o.be, dieselbe von ~ verschiedeneD Ansichten 
ausgegangen sind. Einige glaubten dieselbe beeintricbUgeo IU 

sollen, andere glaubten wieder sie dber das gemeine Reeht steUen 
ZU kÖRBen. 
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Russland erklärt alle Findliage als Freie, somit auch .frei 
vom Militärdienste, selbst wenn ihre Eltern Leibeigene sind. 

Spanien reiht alle Findlinge der untersten Adels-Oatego
rie ein, um sie dadqrch von der Makel d~' unehelichen Geburt 
zu entledigen. 

Frankreich bestimmt auf Grundlage des Decretes vom 
19. Jänner 1811, dass alle Findlinge der Marine eingereiht 
werden, und beraubt sie dadurch des Vortheils der Militärlosung. 
Der Findling muss in den Vollgenuss aller bürgerlichen Rechte 
treten, die alle übrigen Unterthanen geniesllen. 

Jene Zeit, wo man aus Vornrtheil den Fiadling missachtete, 
ist weit hinter uns. Ist der Findling ein Mann von Herz und Ta
lent, so versagt ihm jetzt Niemand mehr die seiner Stellung ge
buhrende Achtung. Seien wir wachsam, dass nicht durch in der 
Neuzeit, nach einer Seite hin aufwachende gewisse Restauratio
nen, uud den voreiligen Eifer der Pri"ilegirteu, der modemen 
Gesellschaft wieder jenes r orurtheil gegen die Findlinge einge
impft werde, dessen Ausmerzung als ein nicht geringes Verdienst 
der fortschreitenden Civilisation unseres Jahrhundertes bezeich
net werdeu muss. 

Man beseitige die Drehladen und bewillige stichhältige Re
clamationen ohne Entschädigung, weil durch beide die bürger
liche Stellung der Findlinge gefährdet wird. Durch die Drehla
den, weil eheliche Kiuder in dieselben niedergelegt werden; 
durch die Abweisung der Reelamation, weil bei nacbfolgeaden 
Verehelichungen der Mütter mit den Vätern der Kinder, letztere 
einer möglichen Ausfertigung eines Taufscheines, mit Angabe der 
ehelichen Geburt, beraubt werden. 

Man verleihe ihnen die Rechtswohlthat des officiellen 
Schutzes und gestatte ihre Aufnahme anKindesstatt,. wenn sie von 
Privaten die gen6genden Ga.rantien ihrer Sustentation und. Erzie
huag leisten, &agesucht wird. 

Um. die Humanität, mit welcher man in Oesterreieh zn a.llen 
Zeiten gegen die Findlinge vorgeg&llgen ist, danuthun, brauchen 
wir nur einige Daten aus seinen Gesetzen für Findlinge vorzu
filhren. 

SChOB im J. 1550 wurden unter Fe rd i Da. n d L die Findlinge 
unter den Schntz des Gesetzes gestellt. In dem bezüglichen Pa
tente heisst 8S: "Die Waisen seien schuldig ihren Obrigkeiten 
vor anderen, jedoch um billigen Liedlohn zu dienen, sollen Iliebt 
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wie Leibeigene und Sdaven gehalten, und nach Verftiessung der 
gedachten Zeit wider ihren Willen ferner zu dienen nicht ge
zwungen werden." - Im Jahre 1131 stellte die Regierung unter 
Kaiser Car I den Findlingen Ehrenbriefe fiber ihre Geburt aus. 
Im. J. 1182 unter Josef 11. wurden uneheliche. Personen als gil
tige Zeugen vor Gericht angesehen. Die Adoption unehelicher 
Kinder durch ihre Eltern wird nie gestattet, weil anf diese Kin
der nur die gesetzlichen Arten der Legitimation, nicht aber die 
Vorschriften an Kindesstatt anwendbar sind. Wflnschten Eltern 
die eheliche Erklärung eines ihrer unehelichen Kinder, so wurde 
ihnen diess unter Umständen bewilliget. Es können uneheliche 
Kinder durch den Landesfflrsten als eheliche erklärt werden, 
doch mfissen sie die Bewilligung ihres grossjährigen Kindes, 
oder wenn es minderjährig ist, jene des Vormundes und des 
O~rvormundschaftsgerichtes vorlegen. 

Das weitere Verfahren glich jenen der persönlichen Annahme 
an Kindesstatt. - Im J. 1182 stellte man die rechtlichen Ver
hältnisse der unehelichen Kinder weiters fest. Fflr uneheliche 
wnrden anch Kinder angesehen, wo wegen der Verwandtschaft 
ein Ehehinderniss stattfand (1182); - unter Kindern in der Erb
folge wurden nur die ehelichen verstanden (1181); - die eheli
che Geburt zu bezweifeln, stand nur dem Vater zu (1181). Bei 
nnehelichen Kindern hatte man nicht zu entscheiden, ob sie mit 
einer oder mehreren ledigen Personen erzengt worden sind. Un
ehelichen Kindern kann der Name des Vaters, nicht aber der Adel 
und Wappell znkommen; ihr Erbrecht erlischt, wenn znr Zeit 
des Todes der Eltern eheliche Kinder da waren; in Absicht auf 
die Eltern nnd Gr08seltern sind sie erbstenerfrei (1181). - Den 
Unterhalt ihnen zu leisten sind die Eltern, zumal derVater, schul
dig, wenn er anch mit der Mntter eine.Abfindnng getroffen hAtte, 
nnd zwar im Hanse, wenn er eine eigene Haushaltung fflhrt 
(1188). - Der Unterhalt ist Dach dem Stande der Mutter zn be
messen; wenn sie den Vater nicht anzeigt oder erweist, muss 
sie das Kind ernähren. Sterben die Eltern, so gebührt dem Kiade 
der Unterhalt von den Erben. Sind uneheliche Kinder vorhan
den, so muss, wenn der Vater oder die Mutter eine dritte Person 
heiratet, bei Gericht eine giltliehe Auskunft getroffen werden 
(1188). Ueber, von den vorderösterreichischen und mAhrischen 
StAnden gemachte Vorstellungen bezllglich der Erbfolge unehe
licher Kinder wurde (1791) verordnet: 
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Den llDeheliehen Kindern steht weder nach dem Tode des 
Vaters, noch naeh der MuUer ein gesetzliches Erbrecht zu. -
Der Unwhalt eines solchen Kindes ist nach dem Sude der Mut
ter zu bemessen. - Die Verlassenschaft eines Findlings ist erb
los, und vertlllt nach seinem Tode dem Fiseua. - Die uneheliche 
Geburt kann keinea Naehtbeil an der Ehre und kein Hindemiss 
am Fortkommen. hervorrufen.- Unehelichen Kindern gebohrt bis 
IU delll Zeitpuncte, wo sie sich selbst erhalten k6nnen, der Unter
halt durch die Eltern oder deren Erben. Die Ernlhrnng des Find
lings kommt dem sieh gerirenden oder durch das Gericht 'ilber
wiesenen Vater zn, im entgegengesetzten Falle der Mutter. Be
zllglieh des Unterilaltes hat sich der V &ter mit der Mutter des 
Killdes abznfinden; wird das Kind einem Mangel preisgegeben, 
80 wird der Vater gerichtlich zur Versorgung verhalten. Unehe
li"he Kinder haben den Geschlechtsnamen der Mutter, jenen des 
Vaters aber nur dann zu führen, wellD der Pfarrer nnd die Tanf
pathea bestätigen können, dass der bei der Taufe gegenwärtig 
gewesene Vater sieh als solchen erkllrt und seine Namenstiber
tragung gerinseht hat - BestaDd zur Zeit der ZeagoDg des 
Findlings bin Ehehilld.erniss, so gebdhrt dem Kinde das Erb
fol«ereeht nach der Mntter, wenn sie keine eheliehen Kinder hin
terlbst. Sind keme eheliehen Kinder da, so kann die Mntter dem 
unehelichen Kinde den Plichtt1leil nicht entziehen. Ehelichen sieh 
die -Eltern eines Findlings, so mtt das Kind von der geschlosse
neo Ehe an, ohne einem ehelichen Kiade das Recht der. Erstge
bart m entliehen, sowohl in Ansehung des V&ten als der MuUer 
UDd der geganseitigen VerwancltBchaft in alle Be~ eines ehe
lichen Kindes. Ist ein solches Kiod zur Zeit der Verehelichung 
gestorbeo, 80 hat diese anf allflllige Enkel keine Wirkung (1791 ,. 
Erbschaften, VermAchtnisr llDd Geschenke na_lieher Kinder 
an ihre Elwn und umgekehrt, siDd von der Erbsteu.er befreit 
(17M). - Das am I. Jänner 1812 in Wirksamkeit getretene 
birgerliehe Gesetzbuch unter dem McbstBeligen Kaiser Frau I. 
beüelt diese Bestimmungen grössteatbeils uoverlndert bei. 

Im Jahre 1212 WUNe verordnet, dass alle Findlinge, welche 
d6lll Staate zur Last fieleIl, in der katholischen Rel.i§ion erzogen 
WeM8Il sollten. Hierill vermeinen wir eine In harte Bednlckang 
far Kinder dil"erirender Culte zu finden. 

80 lange die Findlinge in öffentlicher Versorgung stehen, 
ist die Findelhaus - Direction ihr Vormund. Treten sie ans der-
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Bel·ben,. 80 wird fdr sie von Seiten der'Obervormundsebaft eiR 
eigener Vormund bestellt. Die Findelbaus-DiredioD verbleibt ~ü 
lange die Vormondscbaftsbeh6rde fdr die Findlinge, als deren 
eventuelle Einkünfte dieeinjAhrige 'VerpAegsgebdhr· niebt 0 ber-
schreiten (1822). . I 

Wird t'inem unehelichen }finderjAhrigen ein .Vormund·· be
stel·lt, 80 sind dessen Verwudte schuldig,' dem Geric.hte, unter 
dessen Gerichtsbarkeit er steht, hievon die Anze~ 1lU mabbeD. 
Fir die Vollziehung haben die politischen Obrigkeiten, die. welt.
lichen und die geistlichen Vorsteher der Gemeinde Sorge zu tra
gen (1828). - Leistüt· eine bekaDl1te Mutter auf die Geheimhal
tung des Namens Verzieht, so mus~'eine genane Vonnerkung ge
führt werden, damit die Findelhimsverwaltung für das Kind, so 
lange es ·unter ihrer Vormundschaft steht, die Aufreehtbaltung 
der lntestat- und Pftichttbeilsreebte geltend machen kann. Bei 
dem Austritte eines Fhldlings aus dem. Verbande der Anstalt 
muss diese den Namfm seiner Mutter und weitere sonstige Vel'
bAltniue d~r Vormundsehaft8behörde mittbeiJen (.828). - FAllt 
einem Findlinge ein bedeutendes bewegliches oder unbeweglicap.:-; 
Vermögen zu, so ist er (lesshalb nieht aus der Anstalt zu. entlasSl'lI 
aber 6ie Bestimmung fther sein ferneres Bleiben oder sein Aus
seheiden kommt ,lem vom Gerichte zu bestimmenden Vormulult· 
und dem Obervormulldschaltsgerichte zu. - Die Anstalt .bat &Uf 
t>inen Ersatz für ihre gehabten Kosten einen Anspruch, jedoch 
muss von der Summe des Kostenaufwandes: der bei der Aufnahme 
entri('htete Taxenbetrag in Abzng gebracht· werden.· 

. I I .. 

vn. 
lerer.e. "Itglle. "er !.sg.he. .Id 11 ••••• e. der 

rt.del.la8er. 

Als noch die Versorgnng der FiDdlinge und der verlassenen 
unehelichen Kinder ganz allein der Privatwohlthätigkeit üb6r
lassen wurde, und das Volk noch auf keine öffentliche Hilfelei
stnng rechnen .konnte, gab es sich noch nicht einer so leichtsill
nigen Debaucbe wie heut zu Tage hin. Allerdings wurden audl 
damals Kinder aoagesetzt und verlasse~ doch waren diess Dur 

_sporadische Anomalien, zu deren Sormirung eine von der Will
kür der Einzelnen abhAngewle Vermittlnng genügte. Als maiD 

aber aach Einführung des Christ.entllums der Versorgung. der 

Rlilel, FllII"lh. Earopa· •. S2 
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Findlinge: durch die ,Pcivatwohltbätigkeit die der ötfentlidlea 
substituirte, lind man den Betheiligten ein Recht auf diese zuge
stand, Dahm die geschlechtliche A\lS86hreitung und das Verlassen 
der KiDd .. immer grösiere DimeDBionen an. Als aber die Sfaats
verwaltungen sogar eigene Asyle zur Aufnahme der Findlingt> 
grftndeten, und ihre aDstand&lOS& Uebernahme proclamirten. stei
gerte sich die Zahl. der auf Staatsko8ten zu verpftegenden Kinder 
BO,dass sie nach: /wenigen Decennien eine Biegeahnte Höhe er
reichte. Als es spAter noeb zur Kenataiss der ßeNölk.enwg gelangte. 
dass die Aufnahme dieser Kinder in di'e Fiadelhiuser miiLeichtig
keit bewerkstelligt werden koute, dass man sie auch grossPatb.ei16 
ohne Erlag einer Taxe anfMhme,. und dass man sie durch Reclat
mationen anstandslos zurilckerhalten könne, g.ewann dieses soeial~ 
Uabel eine nahezu: epidemiache, Aubreitung. WiJI man auch dt'n 
FindelhAusern eiDe TermebrendeZeugung unehelicher ~iDde>t nicht 
zuschreiben, 80 muss man ihnen doeh die hAufigen Verlassungeu 
derselben impotiren. Mit der stetigen ZUIlahme der auf Staats
kosten zu erhaltenden Findlinge steigerten sich aber auch die 
A8slagea der FindelhAuser. Wie lehr,rue Auslagen der Fiod~l
hAuser im Laufe der Zeit zugeaommen, werden ,einige Beiapi~le 
darthun. So lange mau in Frankreich auf Staatskosten nllr die 
LOcke deckte, welche die PrivatwohlthAtigkeit bei Versorgung 
der Findlinge offen liess, entz.ift'erten sich ihre Auslagen nur als 
sebr geriDge .. Nach der cleuetirten. allgemeinen Gran dung \'on 
FindelhAusern im J. 1811 steigerten :jich die Auslagen sebon auf 
4,000.000 Frcs., und imJ.1832&uf 12,OOO.OOOFrcs. In der 2äjilh
rigen Periode von 1824 -1848 betrug der Kostenaufwand für 
sämmtliche Findlinge Frankreichs 210,998.941 Fres. Diese 
ew>I'JD~., lf ~~ro.ebrung "des F~ndlin.gs- Budg~~ :veJ'd~nkte man nur 
der aURserordentlichen Zunahme der ,Findlings8ufuahmen, denn 
wAhrend z. B. im Pariser 'Findelhause im J. 1640 uur 362 Find
linge a.fgenomruen wu.rdJen, ,betrugen die Allfnahmen im J. 1854 
schon 21.069. 

Im Wiener Findelhause betrugen die Aulagen vom J. 1845 
bis 1854 circa. 13,938.1308. für 222.299 FindliDge. Die Aosla
gen fIlr die FiDdlinge haben überall eine lästige H~he erreicht: 
täuschen wir uns aber Dieht, diese BelastungeD haben noch lange 
nieht ihren CulminatiODSpunct erreicht. Ist es wahr, dass das 

, Proletariat das grÖBste Contingeat· &d Fmdlingen tiefert. und ist 
es unwiderlegbar, d888 deli-Pauperismus sich immer weiter über 
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den Co~tinept allsbre,itet, so ist es eben so n~z",ei~81ha(t, d~s 4i~ 
Findlings - Contingente und die Findlings!,uslage!1 ,si~'h j!Dm~r 
massenreicher gestalten ~erden. Veberbilrd,eo (lob er ~:Il~!1 jetzt 
die Fiodlings-Sudgets den Sta&.t$ehatz, w~ soJ~, g~se,hehe., 
wenn sie sich verdoppeln, verdreifac~en u. s. w. Es ist ~,~.r 
Zeit, ~assregeln zu ergreifen, die dieser Ve,J;~eg~!1h~it DAQUll~ 
t\ntgegell~~~llell. 

A) Massrege,ln zur Vetmill6erlln.g der All8lagell. 

1. Die Einfdhrong der PrAventiv- und Repressiv-M8ssregelu. 
die bei den Reformen zur Verminderung der Findlings-
aufBahmen bereits vorgeschlagen worden. 

2. Die Aufhebung der Dtehladen, weil sie eben .inl 
Verminderung der FindlingsaufnahlD8D bezwecken. 

3. Die Einführung der admission A bureau ouvert, 
wodurch di~ allzugrusse Leichtigkeit der Findlingsaufn~hm8D 
beseitigt wird. 

4. Die Versetzung der Kinde,r (deplacement), weÜ~urch 
sie Massen von Kindern dem Verhande der Fi udelhAuser ent!1!lqi
men werden. 

6. Die l'nterstütnngen der entbundenen uneh.-li
ehen MiUt,er (s~eourK illlX filles-m~res), weil es durch si, viel~ 
lfdttern möglich wird. ihre Kinder in die eigene fAege ~u über-
nehmen. , ' 

6. Die entschAdigungsfreie Zurütkg~be reclamirt~r 
Kinder würde die Ausgaben, :w~gen der ~~r~og ~r (,r
neren durch die FindelhAuser noch zu bestr~itenqen Er~!tu"s
kosteIl ,ihrer Schützli~ge, sehr herabmiudern. 

7. Die strenge Controlle der durch die He~amw.~~ 
vermittelten Findlingsaufoahmen. Nach dem Nor~~l~ Eies 
Wie,ner Findelh~u~s werden Ki~tler von Müttern, die von der 
Geb~rt 11 berrasch t und,gezwungen werden, bei emer Hltb~JDDle 
zu entbinden, unentgeltlich aufgenommjtß, wenn die ,Hllhamme 
diesen Yorga~g IUlverzügJich dem Poliztli-Commissariat, anzeigt, 
und diese die Armuth der }lütter besütigt. Der Z:w~clt di,e~r 
butnanen Verordnung wird. aber durch b~trilgtlriscbe,r~triebe 
der En~bundenen und Hebammen pft zu einem i1Iusorischeu. 
Die Schw_~gereD begeben sic~ ~iDige Tage .vor ihrer Niederkunft, 
oder bei~ Eintritte ,der Geb,~rtswehen, auf Grundlage ei~,r Verab
redung ZJ1 eiller He~a!ß.IDe, ud .tWotbiAdtpp, d.ort; worauf die!'e ~I-

SI· 
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burten : den Behorden als flberu,schte Geburten angezeigt 
werden: Dieser Betrng ist schwer ~u entdecken, denn wenn auch 
die Polizei Aente nr Untersuchung der Wöchnerinnen absen
det,so können diese höehstens, wenn die Geburt vor mehreren 
Tagen erfolgt WAre, aber nicht wenn sie am Anzeigungstage vor
iJichg'egangen, die falschen Angaben entlarven, nie werden die 
Aerzte durch die Untersuchung im letzteren Falle ermitteln kön" 
nen, ob die Geburt wirklieh eine flberraschte, oder nur eine bei 
der Hebalnme abgewartete war. Um jedoeh über derlei FäUe 
e~beiden zu,können, sollen die Hebammen verhalten werden, 
bei überraschten Geburten bis zur Ankunft des Polizei~tes 
ßi~ ~ac~geburt. ~ufzub~wahren. Aus de~ Grade der in derselben 
eingetretenen .MaceratiQ~ aus ihrer Farbe, Trockenheit, \'011-
blfltigkeit und dem Geruche; aus dem mehr oder minder elasti
schen Zustande deI: Nabelschnur, ihrer stärkeren oder schw~che
'ren 'Plgmentirung, wird man auf ihren' früheren oder später er
folgten Abgang annähernd schliessen können. Die grOssere oder 
geringere Zusammenziehung' und die dadurch bedingte grössere 
Oder' geringere Härte der Gebärmutter wird ein die obige l'nter
snchung compensirendes Urtheil ermöglichen. Eine Vernehllmug 
der Personen an dem Orte, wo und wann sich die Entbundene 
vot ihrem' Abgange znr Hebamme zuletzt aufgehalten; oder der 
Haus- und Dienstleute am Wohnorte der Hebamme dilrften weit"rt' 
Aufklärnngen fiber die Dauer des Aufenthaltes der Entbundenen 
bei der Hebamme liefern. - Die Entschuldigung der bei Hebam
men Entbu.ndenen, "nicht' mehr weiter gekonnt zu haben," soll 
nur bei Erstgebärenden gelten. Dureh die' sogenannten 'OOOr
raschten Geburten wird die Zahl der unentgeltlich aufzunehml'o
den Kinder und die Findelhausauslagen unnt1thig vermehrt. 
Die ·von der Polizei legalisirten' Armuthszeoguisse k.innen wohl 
die Zahlungsuufähigkeit der Müiter eonstatiren, aber sie werden 
es' nicht vethindern', dass viele vermögliche Verführer unangt>
'foehten durchschhlpfen: 

8. Die Vorschubleistung angesuchter 'Adoptionen der 
'Findling'e. 

9. Die Evidenzhaltung der in de-n Spitälern ver
pflegten Findlinge behufs' der Ersparung der Kostgelder. 
welche sonst von den Kostparteien auch ftir die Krankheitsdlluer 
der Findlinge fortbezogen werden. Zu dem Ende sollten aHe Spi
tals:.Directionen namentlich jene der Kinderspitäler angegangen .. 
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w~rdeA, Jlem ,Findelha1l4'le menatlieh ein v:.rzeichni~ laUer ver
l'ftegten Fjndlinge vorzulegen. ,,, ,," , ; . 

10. ,Die Controllirung der ~ode8anseig&n der. Find
linge, weil dieselben 'von den K08tparteien oft om einige,Tage 
spAter gemacht werden; um mehr K08tgeld zu beziehen. Um die
sem vorzubeugen, sollen die Leichenbeschauer beauftragt werden, 
allenfallsige Wahrnehmungen llber eine zu' weit fortgeschrittene 
FAulniss der Findlingsleichen delD. Todtenacheine beizufigen. ! 

n.lHe Verhütung'der Snbstitl'liruug der-Kin'der der 
Kostpal'teien an'die Stelle verstorbener Findlin'ge, 'weil 
sonst die Parteien fdr ihre eigenen Kinder das'Kostgeld fortbezie· 
hen. So lange die substituitten Kinder nicht sprechen, ist es 
schwierig, 'derlei Betr11gereien zu entlarTen. Um solchen ko!l't.sjli~';' 
ligen Defraudationeu zu entgehen, rathen wir deu' Findelhaus
'Directhmen nach dem M1l8ter der Findelhausverwaltung von 
Paris an, den Findlingen gleichfalls unabnehmbare, nicht '8ulal-
lende Zeichen um den Hals zu befestigen.' ' " 

12. Die Controllirung der Arztlichen Besuehs- und 
Medicamenten-Ausweise. Zu dem Ende sollen den Landkost": 
Parteien' Krankenbllchel gegeben werden, in 'Welche 'die 'Aerzte 
das Datum jeder Visite 'und' die verabfolgte Arienei einzutragen 
haben. Diese B'ftchel müssen 'die Kostparteien alle 'Quartale de~ 
Findelhausverwaltung zumitteln. " , 

13. DieAuflassung des unentgeltlichen Medicamen-
t en-Bezuges vom Hauspersonale. ' ' , 

14. Die Portofreiheit für die Correspondenz in 4mts
sachen. 

15. Der vollständige Ersatz der Verpflegskost~n aus 
dem Vermögen der Findlinge. ' 

B) Mauregeln zur Vermehrung der Einnahmen. 
1. Die Einfiihrung von Aufnahmstaxen für Findlinga 

vermöglicher Mütter in jenen FindelhAusem, wO,diesa bisher noch 
nicbt geschehen (Frankreich, Belgien, Italien etc.); 

2. Die Erhöhung der be,stehenden Aufnahmstaun, 
da die gegenwärtigen, di~ Auslagen der Findelhäuser, für die 
Findlinge;in keiner Weise eompensiren. 

Im Wiener Findelhause hat man die AufnjLhmen der Find
linge von dem Erlage verschiedener Taxen (20, 50, 100 bis 
294 8. C. M.) abhängig gemacht. ,~ 
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tt) Penioneü, die 294 11. C. M~ t't\r einen Findling erl~en. 
8rhalten nach dessen Tode, oder riaeh ~e'ine'r Atischreibung vor 
dem Nomalaltet den nicht verausgabten Restbeti'&g zurüek. 

Diese Taxe wird auf einmal oder in halbjährigen Raten ent
riehtet, in welchem Falle Bürgschaftsleistungerr, Real- oder Geld
eaUtionen ausgewiesen werd~n müssen. 

b) Die Taxe von 100 8., 50 11. und %08. werden voll und 
ohne: Allspruch auf eine Rückzahlung erlegt. 

e) Die Tue von 100 8. gilt fdr Kinder, die ausserhalb Nie
der-Oesterreich geboren, oder von einer andern erbländischen 
Provinz. oder dem Amdaod.e überbracht wurden. 

d) Die Taxe von 50 11. ist für die auf der 1. CIM8e der Zahl
abtheilung geborenen Kinder, IlDd f6r jene, die ausser dem Ga
hArhaase in Wien oder in Nieder-Oesterreieh geboren WUl'den, 
zu entrich~n, wenn kein Armuthszeugniss vorgelegt werden kann . 

. ,,) Die Taxe von 20 A. C. M.' zahlt man f11r Kinder, die auf 
den unteren Zahlabtheilongen des GebärhaU88s zur Welt kommen. 
wenn sich deren Mütter nicht zum Ammendienste hergeben; und 
für jene, die aussar dem Gebärhause in Wien oder Nieder-Oester
reich unehelich geboren werden, wenn die Mutter ein Zeugniss 
vorlegt, dass sie die Taxe von 50 8. C. M. nicht entrichten kann. 

f) Die Taxe von 20 8. C. M. haben die Gemeinden Nieder
Oesterreichs, mit Ausnahme von Wien, für die in ihren Bezirken 
weggelegten Kinder zu zahlen. In allen Fällen aber wendet sicb 
die Verwaltung nur an die Mdtter, nie an die Väter. 

Nur wenn die Partei 294 8. C. M. erlegt, wird dem Staate 
seine Baarauslage. jedoeh mit Aussc.hluss der Anstalts-Regie
kosten, ersetzt. 

Stirbt ein Findling, oder wird er \'or dem Normalalt.er zurück
genommen, so sollen die auf ein Kind sich entziffernden Anstalts
Regiekosten jedenfalls \'on dem Restbetrage der zurftckzugeben
den Tue abgeiogen wt!rderi. 

WU \'enn~ineD aber, dass dberhaupt gar keine Rfickzah
lungen \'on der einmal erlegten Taxe bewilliget werden sollten. 
Erhalten die Armen keine Tax-Rftekvergütung, warum sollten sie 
den Vermöglichen zngestanden wetden? 

Vom Jahre 1845-1851 hat mAri für kein einzigeR Kind 
die Taxe von 294 11. C. M. erlegt. Dieser Tateusatz ist also rein 
illusoriSch,' weil sein Erlag von der Willkür der Mütter abhingt. 
Soll diese Illusion schwinden, 80 müssen die Fälle genau bezeich-
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net werden, in' denen IDMI sie edegen Diu •• ,Die, reiebenlWdlldst
linge haben in'dem obigen DeoenDium der r.in~la ... tahl gewi88 
ein· zahlteica.s ' 'Contiogent ; vdn FibdJingen glestellt,r' ud. -locb 
tiguriren in den AuS'Weisen durc:hw~s Der nied8f8'Tcenerlage; 
(liese aber könnten Dill' dann gerechtfertigt etsc.heiuen, wenn man 
lliuen Herren die Zeugungaunflhigkeit, hiaaufoctroyillen .wollte. 

Es ist tberhaupt onerkllrliC1h; 'Warum ,lieb. ,deri Staa, 'gerade 
oftr in, diesem specieUen Falle bezilglieh 'des ,Sehadeaetsatzes 
nitbt aß die verptlichteteD BeschAdiger. 1 hält, u.b,d" diese' immer 
unter tier HOlle der Anonymitlt pro~r't?, Die88 ist-um 8O·unoo. 
greilieher, als das Verhalten der Be8chidiger 'ZUIIII' Schaden~ 
arsabe diese Anonymitlt nicht eompromittiI1, indem dei,!letrei
feode Aet nur vor einem, aUf die V erscbwiegenbeit ~obeeiaenden 
Beamten vollzogen werden kOnJite.II' , ,'I' "" , 

, Endlieh dtrfteo ja dieMG.üardel'Anstalt nUl'ldieNamenjeoer 
Väter'bekanntgehen; die si ob weig'8m, die hOcb811e[f.axe.a erlegen, 
eil~& Nambaftmaehung,' der si .. durch Uebergahe der Talie an die 
Mütter ührigeD8ganz ausweichen' können: Verweisel'B v8mD6gli_ 
Verführer den Tuenerlag; so verdienen, sie I es :wahrliuh bioht~ 

<1888 man sie wegen ihres Sebmutzes noch protegire. Doeh WOIIU 

erm6clen wir uns Beweise vorzubringen" die, die 'Nichtigkeit, deR 
Principes der Geheimhaltung der Vaterschaft erhlrttm so11e .. ".o 
es, bekaBut ist, dass es den ·verführten Mädchen, ja'selDstlotrent
li~beD Buhldirnen gestattet ist, vor oder naeh ihrer' Entbindun~ 
gegen ihre Verf6hrer, wenn sie cD8 Vatersooaft ,negiren oder kein 
sehadloshaltendes gßtliches Abkommen treffen wollerl, bei den 
Behörden auf die Vaterschaft und SehacU08halioag klag bat ~in" 
zuschrei1en iI ,Sind etwa die Polizei-, Bezirks .. oder Landesgerichts
beamten den· Findelhausbeamten an VerschwiegeBheit überlegen 'l 

Gegenü,*, der Rechte einz6lner Mädchen ist die Verletzung 
der Geheimhaltung der Vatel'8Cbaft abo doch gesetzlich gestattet, 
gegennber der Regierung aber, die die ,ganze Zeche zahlen mus&, 
ist sie verboten. Ist'das nicht inconsequent? 

Man hat gesagt, die Erfo1"8Chong der Vaterschaft erschllttere 
die Institution der Findelhäuser in ihren Grundpfeilern, man 
vergesse es aber nicht, der leitende Grhndgedanke 'bei der Grün
dung der Findelhäuser war nur der,der gefallenen und gAn5lich 
hilflosen weiblichen Tugend, aber nicht der UnmoralitAt! Nicher 
Verfahrer oder den Missbräuchen der Verfnhrteb schdtzetlde Asyle 
,.'ofaol ' . r : 
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, In der Period~ 'von '18415-185t wurden 1m Wiener Findel
ba1l8e 69.93'1 Kinder unentKeltlieh, 3522 gegen· 20 8·. t 6604 
gegen 50 8. und I '15 gegen 1 '15 8. Tue aufgenommen. Es waren 
also die unen~eltlichen Aufnahmen die zahlreichsten. Um die 
Taxe 'VOn 50 il. O. M. wutden zweimal mehr Kinder aufgenommen 
alllum die Taxe von 20 8. C. 'M., 'wodurch' es klar wird, dass 
unter nen ZahlungsfAhigen. die Vermöglicheren pIi.valirten. 

Wilde man statt der TaJ:e von 50 8. die Taxe pr. 1008. C.N. 
eingefdhrt, und nur den Zahlern' dieser Taxe die Auswahl der 
Kostorte zugestanden' haben, so wilrde die Taxe von 100 i. ebenso 
gut wie jene Ton 50 11. O. M. erlegt worden sein, und es würde da
durch dem Findelhause eine Mehreinnahme von 330.200 8. C. M. 
ohne· Beeinträchtigung· irgend eines Interesses zugegangen sein. 

Unter die Täuschungen, durch welche die Fonde der Fin
delhä1J8er am empfindlichsten getroffiln werdea, gehören folgende: 

/Z) Die meisten Verfdhrer'bereden ihre Coneubinen, erst im 
letzten Momente ins Gebirhaus einzutreten und dort ihre Kinder 
n.entgeltlich zutlbergeben, mit dem Versprechen, nach ihrer 
Rilekkunft ans der Anstalt ihnen daffir lieber eine bestimmte Geld
summe zu geben, da es ja für sie entspriesslicher sei. die Ein
kanfstaxe für ihre Person zu benützen. als die Staatsverwaltung 
damit zu bereichern. 

Dieses Versprechen birgt die egoistische Tendenz, beim 
alleafallsigenTode der Geschwängerten leer ausgehen zu können; 
oder von der versprochenen Summe später einen Abbruch zu 
machen oder gar nichts zu zahlen, in welchem Falle das Mädchen 
und die Verwaltung geprellt werden. 

P) Die Verführer öbergeben, um gerichtliehen lnveetiven 
vorzubeugen, den Mädchen vor der Entbindung eine der höhe
ren AufnahlD8talen (100 oder 50 11. C. M.) unter der Bedingung. 
dass sie spiter an sie keine Anspruche erheben. Diese Abfm
dungssammen werden aber von den Mädchen gewöhnlich zurtiek
behalten, sie gehen d&lUl erst im, letzten Momel1te ,ins Gebärhans 
und überlassen ihre Kinder der unentgeldliehen Verpßegung des 
Findelhauses. 

'0 In den selte8teD Fällen erlegen die ,MAdehen von dem 
erhaltenen Gelde. um dem Ammendienste zu entgehen. die Tue 
per 20 ß. C. M. und behalten den Mehrbetrag für sieh. 

3. Die ErhöhuD:.~ der Ammen-Au8kaufstne. Da den 
Parteien, die um 20 11. C. M. ADstaItsammen auskaufen, eiD erheb-
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lieber. N uben fill Mutter und Kind zugeht,. h"lten wir: diese Taxe 
als eine viel zu geringe. 

vm. 
Befer.el hell.lIeh tier slttltehel Behahllttatlen tier 

findlinge. 
, ' 

Die AD8talten~ durch welche die sittliehe Rehabilitation der 
Findlinge angebahnt werden kann, siild: . 

A) Anstalten, durcb welche bI088die sittlkhe Rehabilitation 
angestrebt wird (Rehabilitations-Anstalten), untet diese gehören: 

1 •. die Disciplinarabtheilungen in elen Finde1hii.lu1ern, 
2. die RettwagshAuaer, . 

, 3. die Aekerbi.ucolonien • 
4. die Besserungseolonien . 

. ,JJJ rnter die . .AB8talten, dureh welche gleicbzeiüg auch die 
SdhDe des beleidigten I Gesetzes angestrebt wird (Strafanstalten), 
gehören: 

1. Strafanstalten· bloss· fdr jugendliche verbrecherische 
Findlinge. ' 

2. OorrectioB8abtbeilungen (bloss {dr Findlinge) in' de. Cen
tralgeflngnisS8D. 

3. Vereine zur sittlichen Rehabilüation der aus den Strafan
stalten entlassenen Findlinge. ' 

A) Rehabilitations-Anstalten. 

1. DieDisciplinar~Abtheilungen sollen iR abgesonderten 
SäleB der Findelbäuser ·sich befinden und dazu dieDeD, Findlinge, 
welche sieh durch Insllbordinationsfehler, 'kleinere Ilnmoratisohe 
Hudlungen, vernachlässigten Sehulbesubh, Raufereien, kleine 
Diebereien·u. s. w. vergangeR haben, dort sittlich zu rehabilitiren. 

Paris besitzt .seit dem Jahre 1856 eiae solehe A:btheiluog, 
die keiner Findelanstalt fehlen sollte. l>ieser Anstalt steht ein 
Priester und mehrere ,Lehrer vor. Hier muss eine ,strenge Haus
ordnuDg gehantlhiWt werden. Auf diesen Abtheilungen muss eine 
Trennung, der Geschlechter stattfind~. 

Der Pariser Anstalt gebdhrt die Ehre, in ihrem neuen 
Auxiliar-Gebäude eine solche Abtheilung organisirt zu haben; 
sie verptlegteallda im Jahre 1857 an 40 Zöglinge mit. dem besten 
Erfolge. ., " , 
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2. Rettung8häU8~r. Bessert die DistipHnaraMheilllDg den 
Findling nieht, so schickt man ihn ins RettUngshans. Wo Ret
tuogshäuser bestehen, honorire man sie ftlr die Uebernahme der 
Findlinge. 

: 3 • .Ackerbau.- und fl.elWleru~g8-001PJlien. - Da aicla 
alle Findlinge besonders lasterIJafte .Neigungen haben, die älte
ren nicht fllr RettungshAuser taugen, so wird man diese Find
IiDgs-Kategorie in Etabli88flll18Dts verSetl8B m1l88eBj wO' sie auf 
eine arbeitsvolle Lebensbahn vorbereitet, wo ihre SiUlichkeit ge
stAhlt, ihre nhigkeiten 8BtwMelt, ihr üharaeter veredelt; kurz 
sie IU achtbaten Bllrgem' her.gebildet werden. 

Als solche EtabHssedumts sind die i. Fruakreich und Bel
gien errichteten Kinder-Colonien zu bezeieh.eD. 

Frankreich besitzt zweierlei Ooloaien. Die Aekerbau-Co
Ion i e n (colonies agricoles), diese sind der MosteraDst&lt IU Hofwyll 
in der Schweiz, im CantOn Dem D8Chgebildet.. Diese Oolonien ha
bell einen prAventiwn ObarlWter, ind60l sie die KiDder anfMh
men, und durch agricole, horticole, industrielle Arbeiten, und Un
terweisun~ lin mehreren UnterriehtsgegeDltlndea in die Lage 
einer kllnftigen selbstständigen Erhaltung versetzen. F .... kreieb 
huitzt 29 Bolober Oofonien, die wir bereits'aufgezählt habeD; sie 
verdanken ihre Entstehung den christlichen BeltrebUJl~en ein-
1.01ner Privlßeo, -edler Priester, gemeinndt7Jiger Aasoeiationea, und 
wohlthAtiger Gesellschaften. Die Anzahl dieser-kleinen OoIoDiBleO 
betrug im Jahre 1856 an 1514. 

Besserungs-Colonien (colonies penitentiaires) mit oorree
tiobellem üharacter, welehe die Reh.abilitaUoa ju~ndliehel' Ver
urtheilter (jetrlle8 detenU8) aBStrebeD. 'Frankreieh besitzt 18801-
eher Oolonien, WOl'Oll12 Privat-- und 4 &aMsallstahea &iod .• 'eber 
tliese Anatalteft, ihre MortalitAt, das Areale 'des bebaubaren und 
bebauten Aukerlaodes, ihre Organisation, Fonde, Kosten und Er
trignisse haben wir die wichtigsten Daten schOll bei dem Pariser 
Findelhause mitgetheilt.· 

rnter dem Hinbliek aa{ den gtOl8eD materiellen wad mora
lisrhen' Nutzen dieser Anstalten 'hofen 'wir mit Zuversicht, da..cv; 
auch andere Staaten dem Beispiele Frankrmhs folgen 'Werden. 

B) Strafanstalten. 

Peber.li werden die Uebertretnngel1 deI"' 6e8etIe durch die 
Jugend Jlaeh dep BestiJllmungen der Strafgesetzbdeher der 19-
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~ctiven LAnder bestraft. EI:!' ist aufftLUig, warum man in allen 
Ländern ein verschiedenes Alter festgesetzt hat, in welchem die 
Verfügllngen der Strakodexe Platz greifen; o~]eieh man überall 
das jugend liehe Alter all:! einen M.ilderungsgrund angenommen 
hat. l\1itAusoahme weniger Staaten werden aber die jugend liehen 
Verbrecher, also auch diel'Findlinge, mit den erwachsenen Ver
urtheilten in densel bell Geflngnisshtiusern verwahrt.' Gegen diese 
Vnterbringang: jugendlil'her Indi'ridaen, mögen sie Findlinge, un
eheliche oder eheliche Kinder sein,. mdssen wir UDSI im Interesse 
ihrer Sittlicllkeit, ~sundhelt und der Humanität offen ausspre
chen. Wirkt schon das Zusammenleben erwachsener Verur
theilter von verschiedenen StAnden, Bildangsgtraden und' begau
genen Verbrechen nachtheilig ~uf ihre Moralität ein, was die hAu
fige. Reuidiven dersellwu 'beweisen, so ist es um so'gewi8ser, daSlO 
die dugenl1 durch das Zusammenleben mit erwaehsellea Vemr
theilten noch weit verdilrbter die GefAngnisse, walebe sie bessern 
sollten, verlassen wird. Da endlich die ,GefängnisshAuser hAufig 
ungesund, ihre ander",eitigen Einrichtungen gleichfalls allen 
hy@:ienischen Mas.~~(dn zuwider sind, die Geflngnisskost der 
Erwachsenen fdr die Jugend verderblich wird, und die ftblichen 
Arbeiten der Gefangenen mit der Zartheit des jugelldlieheu 'Alters 
in Widerspmch stehen, so ist es klar, dass der Aufeoth&lt ia diesen 
HAusern die Gesundheit, ja nicht selten alleh das Leben der ju
geDdlicbenVerbrecher 'bedroht. Da aber die Gefäognisshäuser, 
aU8serdem dass sie Strafhänser sind, anch Besserungshlloser sein 
sollen; da fetner die Gefiingni88häuser zu FreiheitssUafen, aber 
nieht zn Todesstrafen dienen, 80 müssen sie so organisirt werden, 
dass sie denStrlßingen weder an ihrer Moralität, noch·an ihrem 
Leben Schaden bringen. Es mdssen für die jugendlieben Ver
brerher eigene StrafMuser eniohtet werden. 

Gehen die jugendlicheD Verbrecher moralisch uBd körper
lich zerrütteter IlIl8 den Strafanstalten :herror, was haben die 
Gesellschaft, die Staatsverwaltung, und die Sträflinge durch eine 
solche Inhaftirung gewonnen? Die Gesellschaft wird z&hlrei
ehe ren Bedrohungen ihres Besitzes, Lebens u. s. w. ausgesetzt, 
und einzelne ihrer Mitglieder werden sogar durch das inmora
]ische Contagium der entlassenen StrAtlinge angesteekt., 

Der St8at vermehrt dadurch nur die Zahl seiner seM achten 
rnterthaaen, das Contagium der Lasterhaftigkeit, dasBndget der 
G efAngnist'e, die Rückfälle der VerurtheilteD, uud die Zahl der 
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Erwerbsuntlhi.gen, die man ebenfalls wieder auf Kosten der öffent<
Iichea. Armenfonde erhalten muss. 

Der ·ent.laasene jugendliehe StrAfling aber wird &uf eine 
immer gefährlichere Bahn der moralischen VerirruBgeIl hi~ 
drängt, oder in die Kranken-Versorgun~hiU8er gebannt. Wir 
glauben es nicht unterlassen zu sollen, das w4rtembergisch~ 
Gouvernement, welches in H'all eiDe eigene "Kind.er-Straf
ansta.lt" errichtet hat, als Muter zur NachUmung a1Üzll8teUen. 

In Sachsen ist man dem Beispiele Wünembergs gefolgt; 
es bestehen dort in Briund.orfund Grosshennersdorf gleich
fallll Strafanstalten för Kinder. 

Durch die Errichtug von Kinder-Strafanstalten im die 
Aufg&be fllr ihre sittliche Rehabilitation noch keineswegs gelöst. 
Was soUen diese entlassenen StrA1liage, die man gebrandmarkt 
in die Weit schickt, beginnen? Haben sie Eltern oder Verwandte. 
80 werden d.ieie sie mitullter in Schutz nehmen. Aber so groM 

ist die Scheu vor der justilieUen .Makel, dass selbst die Eltern 
und VerwlOldten dem entlaasellen StJrAIing den Zutritt in ihr 
Haus versagen, weil sie für ihre aociale St.elluBg filMten, woll
ten sie ·ein Individuum belterbergen, das ·"im Zuchthaus" ge
seslle'D. Das Wort "Zuchthaus" lastet auf dem Haupte die8er 
Ungltck1iehen'dureh's gaMe Leben wie ein Banntlaehl Versagen 
aber schon Eltern und Verwandte ihnen jeden Schutzi wie kAmen 
Fremde duu, ihnen einen solchen zu bieten? Haben die Ersteren 
vor ihn. eine Scheu, so zeigen die Lebteren einen Abseheul 
Was soll·nu aus diesen Pa.riu werden, wenn sie aUe Welt lieht? 
Sie werden die Menschen, die sie liehen, h_en, und, weil haar 
aUes moralischen. und IIl&teriellen Sehatzes, noch gnl88ere Ver
brecher werden I. Hier tbut Eines Notb, und du ist die Orgaaisi
rung eines aufgeklärten, wohlwollenden Patl'Gnates unter 
der Fonn von "VereiDen für enUassene ju.gendliche Sträf
linge". Kann es einen Verein gebea, der eine katholischere Be
deutung hat? 

Wdrtemberg hat auch dieses Bedtrfniss erkannt, deu es 
besitzt "einen Verein für entlassene jugendliehe Ver
hrecher". Die Mitglieder die888 Vereines nehmen derlei Ungldck
liehe entweder selbst auf, oder bringen sie bei'mo~n Fami
Hen uater, sie bekleiden sie, Bie sorgea für ihre· Bed.ürfnisae, sie 
üben dber sie bis zur vollendeUm Rehabilitation ein aa~des 
hochheJziges Patronat! 
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VernachlAssigen es einzelne Staaten aus einer iihelverstan
denen Oeoonomie, eigene "Kinder.-Strafanstalten" zu errich
ten, so wird es mindestens eine heilige, unabweisbare Ptlicht für 
sie sein, in allen Gefängnisshäusern mind.esteu "Oorre.ctions
Abtheilungen" fllr die gefallene Jugend,. die von den· dbrigen 
Gefängnissabtheilungen eine getrennte Lage und Administration 
haben müssen, zu errichten. 

IX. 

lef.r.el der alf die Flldlhlge Bellg leh.elden 
Gesftlgehang, .-

Unter diese Reformen gehören: 
1. Reformen in·der Oivil- und Straf-Gesetzgebung- fllr un

eheliche Kinder und Findlinge. 
2. Reformen in der Oivil- Il1ld Straf-Gesetzgebung für un~r

ehelichte Mötter. 
3. Reformen in der Straf-Gesetzgebung ftlr dieoPßegeparteien. 
4. Refonnen in der OivH- und Straf-Gesetzgebung- fßr die 

Väter der' unehelichml 'Kinder. 
5. Reformen in'der Straf-Gesetzgebung fßr die' Ammen 

Ilberhaupt und fllr die' allsgekauften Ammen insbesonders. 
6. Reformen in- der Straf-Gesetzgebung fürdie Hebammen. 
1. t't) Die unehelichen Kinder und Findlinge 'mtlssen 'wie alle 

übrigen Unterthanen vor dem Gesetze gleich sein. Es muss ihuen 
nach dem Muster Frankrei~hs (Omle dvil, art. 361-370) die 
Adoption· dureh Private zugestanden werden. 

b) Der Usus mehrerer Findelhäuser, unbedingt alle Find
linge nach dem katholischen Ritus zu taufen, wenngleich 'der ab
weichende- Oultus ihrer Eltern durch irgend welche Merkmale 
notorisch geworden, ist zu beseitigen. Will man etwa dureb die 
angedrohte Taufe die akatholischen Eltern VOD dem Verlassen 
ihrer Kinder abschrecken? Soll 'die Taufe 'eine Strafe för die 
akatholisehen Eltern sein, so mfisste man, um nicht inconsequf>nt 
zu sein, die katholischen EItern ebenfalls auch damit strafen, 
dass man ihre Kinder einem anderenCtdtus einverleibt? aehlirtda~ 
Kind unbekannten Eltern, trägt es kein Kenn~ei(>heD seines OuJtus 
an und bei sich, dann ist gegen dieseMassregel nichts eiDZu~ndelJ. 

c) Nach dem §. 155 des östetr. bfirgerl. Gesetzbuches ge
niessen die unehelichen KindeI' nicht gleiche Rechte mit den ehe-
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lichen. Fßr uneheliche werden jene Kioder erkllrt. die von 
einer ,FrauMsperson stammen, deren Ehe filr DDgiltig erklärt 
wurde U.9. W. Die Uoehelioh .. ErklArllD1; voa Kindern, die aus 
ein&l' uogiltig ,er1dArten Ehe "f'forgegangen 8iad, balten. wir, in 
deu folge1lklen FAlleo als eine uavereebuldete ErMhfltäertmg der 
mit der Geburt des Kiodes erhaltenen Rechte. Hat Dlmlich eine 
Frauensperson eine Ehe ge!olehlossen, wurde lIie ~om Geriebte 
bewilligt, vom Priester eingesegnet, war ihr kf'in Ehehinderniss 
bekannt, zeigt sich beim Gatteu kein klirperliches Ehehintlt'rni:-;." 
so wapm für sie alle Garantiea vorhanden, <lass ihr Sind als ein 
eheliches gelten werde. Die Sl'huld tier' späteren Erkliirung dl·r 
rngiltigkeit ihrer Ehe liegt nieht in'tlpr ~ntter, sonllern an 
Jenen, die mit der unumschrAnktetlten Vollmacht ausgestattet 
W"'~D, n~ vor der Schliessnng der Ebeluaeh allen Ums.ndeon 
forsehen zu dürfen, die ein Ehehinderniss involviren. Die FAUf 
eiAer Doppelehe, die V.rheir&tnDg einer Persl,ln. die cUt' h.iheren 
W eib,~n erhalten hat, oder der r erheiratung einer christlichen 
Person ~it eineJJllndividuum, das,sieh Z11 eiQ~~ Cul~ bekennt. 
wit ,welcaem ,die Ehe verboten. aQsgenof!llllen, sollten in allen 
Ländern derlei Kinder, wenn sie von uover.hßi~te~ Vä~~ ab
Rtammen, wie in Preu8sen, selbst wenn die Ebe fAr tm,giltig 
erklärt wird, in ,die Reehte eines ehelicheD eingeseut werden. 
Ei soU aber nicht geBOgeB, derlei Kinder Bach dem §. 160 d. a. 
b. öst. O. als ,~helieh anzusehen, vielmehr /IOUten sie ,·on der Er
~ng eines aliquoten Theiles (mindestens des Pftiehttheilell' 
d,esjenigen Vermögens nicht ausgeschlossen werden, ·welches 
durch Familienanordnungen der ebelieW!D Abstammung he80n
d~1'8 vorbehalten ist, Wavum sollte wohl I. B. das Kintl eines 
lodividqums, das mit Vorbedadat .,ine Ehe unter einem obwal
teoden geaetzliehen EhehinderoislJe, aus irgend eine", Gruade 
eingeht, seiue errungellen bürgerlichen ~e~ht~ ~ßr1ieren? Die 
blosse \'eQlO1gl,lDg eiu8 solchen Iijntlt:s" !ucb, dqm Muster der 
unehelicheu" halteD wir fdr eine rechts~·i~ip Compensatiun. 

d) Na.ch dem S. 7Q3 d. a. b. liSt. G., hei~ ~8: ",EiBe~ unehe
lichen, durch die Begtln~igung des G~~eUgtl~a legitimirten 
Kinde kommt auf die vAter),i~he VerlaMensq~aft Dllr dann ein 
gesetzlic:hes Erbreeht 2;0, wenn es auf AD8uc~en des Vaters, llJD, 

gleiche IWehte mit den eheJiche~ Kindern in dew frei vererbli
ehen V~mögen zu geniesslHl, legitimirt worden i~t." Wir ver
meineq, ,~ss ,kein legitimirf,eA, ~~, l'Wl,delD,Er,brelfltt~ aUSZD-
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- ~cl11ieMleD sei lJQd gla.u~nj dass ibm mindesten. 4er ge$&t~licbe 
Plichttheil zuzuerkennen, slli, . Watpm soll.dw,Staat, ·we~ .11", 
Vater nicht um das gesetzliche .Erbrecht einQS durch die Gunst 
des Gesetzgebers legitiIJtirteJl Ki .. des einaehr_et,.. Kinder .vel'
möglicher MAnner erhalten? 

e) Sach uem S, 161 d.8.b-.öst:G. heisst 811: "ZurVerplegung 
(unehelicher Kinder) ist vorzüglich der V aterverbunden; wenn aber 
dieser nicht im Stande ist das Kiuu zu verpftegen, 80 fällt diese Ver
bindlichkeit auf die Mutter." Nach dem üsterr. allg. bürgl. Gesetz
buche sind ·alsoandere Verwandte ni c h t (wie bai eheliehen Kin
dern) verpftichtet. . Man sollte 'iil dieser' Beziehung die Gesetzge
bung der protestantischen LAnder narbahmen, nach welcher bei 
der unmligli('hen Versorgung eine~ ttliehe-liehen Kindes durch 
seine Eltern zuerst die nächst~u Verwandten der' Mutter und 
dann jene des Vaters verpflichtet werdtm. Durch dieSe' Modifica
tion des I. 167 wdrde der Staat VOll der ·Versorgung einer gros
sen Anzahl unehelicher 'Kinder entlastet werdeu. 

f) Nach ~. 170 d. a. b. öst. G. "steht es den Eltern frei, sich 
tiber den Unterhalt, die Erziehung und Yersorgung des \1I1ehe
liehen Kindes mit einander zu vergleichen; ein solcher Vergleich-
kann aber dem Rechte des Kindes keinen Abbruch thun." . 

Es soll vermöglichen Eltern nicht frei stehen', sich über den 
UnterhaIi u, s. w. eines unehelichen Kindes dahin zu v~rgleichen, 
dass sie es in ein Findelhaus steck8Jl, überhaupt~ uod. viel weni
ger,. dass es gegen' Erlag der niederen Taxen vou 20 4.,' 50 I., 
100 ß. C. M. abgegeben wertle. weil dadurch die Kinder ihrer 
Eltern ohne Noth beraubt, und der Staatssehatz auf eine lieblose 
~nd unnöthi'ge '"'eise ausgebeutet wird. " 

I. , , 

,g.) Dem Findelkinde ,wird in Oesterreich kein Yor~)lpd be-
stellt, weil dieDir,etion desFi;ndelbaus~s die YO~~llnd~cbafttiihrt. 
W. ar aber dem Kinde schon früher ein· Vormund bestellt, oder 
gelangte es zu ~~nem Vermögenvop lJl~hr~. 500 ~. C~,M., dann 
hat der Vo~~d. für di~ Verwal,tunj; des y ~r~ögen~, aper nicht 
iJlch filr: die ,t:rzi~buQg ~u RQrgen. Diel/e leitet i .. jed~m Falle 
di~ Direction.4e~ Fi~delhauses. '.:", 

Da v~e FintiliQge If,p entfernt wohoeptUt b:o&tpartei~n abge
. geben werden, so kann :die Findelhaus-Di1eetion k~inep. ~in4uss 
auf die. Eraiehong ihrer MüncW, nehmen ... Fd.r je,den Find
ling muss an seinem Woh.n.or.te ejn V QfADJl ud: bestellt 
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werden. Wird ,das DomiciJ'der Findlinge geändert. 80 m"6ssen 
wieder'ueue'VormAnder emaDnt'werden~ . ' 

11.) Nath dem,österr. Stratge!tet2e vom 27. Mai 1852. §. 2. 
wird 'die Hand'lnng oder Unterlassung nmht als Verbreehen znge
rechnet: 

a. wenn der ThAter noch das H. JlJ.lu nicht zurilekgelegt 
hat (51. 237 und 269). , 
S. 337. Die strafbaren Handlung~n (1803, der Kindheit), die fon 

Kindern bis zu dem,voJ)endßt~q 10. Jahre, begangen 
werden, sind bloss der hAuslichen Züchtigung zu überlassen; 
aber von dem an~henden .ll.,bis zu dem vollendeten 14. J. 
(KalenQ.erjahr,e) werden H~dl~ngen, die nur. wegen, der 
UnID"ndigkeitdea Thäters nicht als Ver:hre.chen zugerechnet 
wer4,en (~. ~lit. d) ,ls (1803, schwere Polizeiübertretun
gen) Uebertretungen,h~traft CU. 269-270). 

S.269. Unmündige könneQ auf ,wei(aJ<~:Art schJl,ldig werden: 
a) durch strafbare Handlungen, weJche .nach jhr.~r Eige.n

schaft Verbrech~n wären, aber wenn silf Uplllilndige bestrafen, 
nach S. 237 nur als Uebertretungen bestraft werden; 

ß) durch sulche strafb'are H~dlungen, welche schon an lJich 
nur Vergehen oder Uebertretungen sind. , 
S. 270. Die von Unmündigen begang~nen strafbaren Handlungen 

der ersten Art sind, mit Verschliessung an einem abge
sonderten 'Verwahru'ngsorte, 'nach Beschaffenheit der 
Umstände von einem Tage bis zu sechs 'Monaten zu bl'stra
fen. 'Diese Strafe kann nach ~. 253 verschärft werden (1803. 
mit Fasten, körperlicher Züchtigung' und schwerer Arbeit). 

·S. 272. Mit dieser Bestrafung der Unmündigen ist nebst einer 
ihren KrAften angemessenen Arbeit" stets ein zweckmissiger 
Unterricht des Seelsorgers oder Katecheten zu verbinden. 

S. 2'13. Die von deIl Unmündigen' strafbaren Handluugen der 
zweiten Art werden insgemein der bäu'slithen Züchti
gung, in Ermanglung dieset aber, oder Dach dabei sich zei
genden' besonderen UmStänden der Ahndung'und Vorkeh
rung der SicherheitsbeMrde überlassen. Nachdem wir 
die Bestimmungen des Strafgesetzbuches in Oesterreil'h dber 
Ton jugendlichen Individuen begangene Verbrechen. Verge
ben und Uebertretungen angegeben, werden wir fiber diesen 
Gegenstand Dnsere eigenen und die' 'Von Faehminnero aus
gesprochenen Ansichten beifflgen. 
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Vor Allem ist die Frage zu lösen, in welche. 
Alter.erscheint eine Verurtheilung jugendlicher IBdi
viduen gereehtfertiget? 

Vingtriner (Des Enfan8 dusle Prison, et devantla justice, 
par M. Vingmaer, Medeein en Chef des Prisoos en Rouea, Roaea 
1855) sagt: "Kann man kleine Kinder .vor ein Tribunal fAhren, 
die vor, dem 16. Jahre weder einen Eid, noch eine Zeugenschaft 
ablegen dörfea, und denen selbst die Kirche nicht einmal erlaub&, 
Pathen zn sein? LAsst es sich verantworten, Kinder einer sie 
schAndenden Inhaftirung, den Formalitäten eines IDBtructioospro
cesses und der öffentlichen Stellung vor das Tribunal zu unter
ziehen, deDeD alle Lebenserfahrung und jegliches richtige Auf,
fassen der Civil., und Crimiaalacte mangelt, deren physiologiseh. 
Entwickelung· noch nicht einmal beendiget ist, und deren Körper, 
und Geist noch von grosser Schwäche befangen ist?". Wir fllgeu 
noch hiezu: Wird es nutzbringend sein, Kinder nad! erreichtelll 
14. Jahre sehon als Verbrecher zu verurtheilen und zu. bestrafen, 
wie gereifte MAnner? Kinder mit 14 Jahren besuchen noch die 
Elementarschulen, Mädchen. mit 14 Jahren sind noch nieht ein-
mal reif. \ 

Sollen diese Kinder im Kerker ihre physiologische Entwick
lung vollenden? Wie wird sie vollendet werden? Wie wird sich 
ihre moralische AU8bild8ng an diesen Orten, wo die Laster ge
sühnt werden, heben? Die Antworten auf diese Fragen branchen 
nicht gegeben zu werden, sie sind zu selbstverstAndlich. Wie 
wichtig die Frage der Zurechnungsflhigkeit bezllglich der Kinder 
sei, bestätiget der Eifer, mit welchem sich die statistischea Coo
gresse von Paris und Brllssel damit beschAftiget.haben. 

Unter Zurechnungsfähigkeit versteht man das Vorhan
densein jenes Grades von Intelligenz, vermöge welchem es den 
Individuen möglich wird, die Strafwtlrdigkeit ihrer begangenen 
Handlungen nach allen Beziehungen richtig beurtheilen zu können. 

Die französische Gesetzgebung verurtheilt jugendliche Ver
brecher erst mit dem erreichten 16. Lebensjahre als Ver\)recber, 
und adoptirt bei· Verurtbeilungen der Kinder zwei Alterszu
stAude, als : 

a) Age sans diseernement (das Alter ohne Uaterschei
dUDgST8rm6gen). - Ist ein Angeklagter nocb nieht 16 Jahre alt. 
und wird es entschieden, dass er "sans discernement" gehaadelt 
babe, 80 wird ein Urtheil gesproehen. aber er wird wegen sein.,. 

• '.el. J'buloIh. Karo .. ••. 33 
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.tUters .ogleic~ t'reigespr~~beD '(il sera Blcqnitte) u.nd entweder zu 
seihen Eltern oder in ein Be888fUngsbau8 gebrackt, wo seine Er
ziehung durch so viele Jahre fortgesetzt ·wird, ·als das Urtheil die 
Dsuer~nerHaft festgesetzt hat. <Diese,Anbaltullg, darf aber nie 
'Iib6r lei. 20. LebeD8jahr ausgedehnt werden·. Das fran:.tösi8cbe 
Gesetz iATolvirt aber eine ~ontrad~tion, 'i.dem es die ve ru r
fllei lten und nach hel' frei gesprochenen ,Kinder dennocb iu 
BessernngshAusem (aber doch nicht in Stratbä1l8ent wie in ande
lieB 'LAndeml \'er,wabrt.;, wAhrend es Erwach.lene ft:e·ige
sprochene aJlsog'leith· in Freiheit setzt (Art.' 66, Code peaal) • 

.,,/ Age ode discernement' (das Alter mit VnterscheiduagB
"ermögen). Wird entschieden., dass ein Angeklagter, der noeb 
aieht 16· Jabre alt ist, mit, Unterscheidungsvermögen gehudelt 
habe, ·so wird die Todesstnüe und .. lebeoslADgliche Zw&agsar
lteitsstrafe in' die 1O-20jAhrige EinspelTtlng :in ein Besserungs
hau (aber . nicht ,in· die ,;Kerker von OriminalgefAngnissen) ver
wlßldelt. Die ZwaBgsarbeits- und Zuehlbausstrafe Buf eiDe b.
stimmte· Zeit wird in eine, Einsperrung in ein Besserungshaus 
anf dieselbe Zeit; difl Strafe des Praag.ers andder Verbaunung 
in die Einsperrung in ein Besserungshaus von 1-5 Jabren ver-
wan~lt . 

c) Age d'innocence 011 d'excuse (dasAlterderUnschuld). 
Dieses Alter reicht bis zum· Alter des 8. Jahres. In diesem AltfIr 
kann kein richterlieher Eiugritf stattfinden, hier hat nur die vä
terliche Gewalt Platz zu greifen. 

·nie'öllterreißhisehe Gesetzgebung ist dem römische. Rechte 
gefolgt,· welches dss voli non 'capax (die Unzoreehoungstlhigkeit) 
nur bis zum Ende des 14. Jahres gelten liess. Abet' welche Fort
schritte hat die Wissenschaft und die Ojvilisatioo seit der Grün
dung des römischen Rechtes dur(~hgemacht? Selbst das' "loi Gam
bette" nimmt erst das 16. Jahr als den Beginn der Zureeh.u~ 
t'lhigkeit an. 

Was die Bestimmung des Alters anbelangt, ,in welchem 
jugendliche Verbrecher wie Erwachsene bestraft werden sollen. 
stimmen wir der französischen Gesetzgebung bei, die das erreichte 
16. Lebensjahr angenolDmen hat. 

Kinder unter 16 Jahren abe" soIlea, mögen sie -Verbrechen, 
Vergehen oder Uebertretungeu begangen haben, nie in ötJeDtJi
ehe- Geflngni88hAuser, sondern nach dem· Moster, W11r1embtqs 
.nd Sachsens in' eigene "Kinder-Strafanstalten!' gegebeD 
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werden. Um eine Verminderung der Uebertretuogeo der Gesetze 
durch die under zu erzielen, 8011 ibDell vor ihr8ID Austritte aus 
den Schuleo eio gedrängter .Au8Zug aus dem StraffJesetibuche 
vorgetragen, und die Eltern ftf die- verbreeherililChen Hudlungeo 
ihrer Kioder verantwortlich gemaeht werde.. Für Kinder ver .. 
möglicher Eltern soll man aber wie in Frankreich die fl,'TriehtanS 
von "maisons po ur la eorrection paternellelf beantragen. In diespn 
HAusern werden mit Einwilligung der Eltern Kinder, die gesetz
widrige Handlungen begangen haben,. velwahn. Kinder vermög
licher Eltern werden ober gestelltes AtlSuchen in diese Anstal
ten gegen den Erlag einer Tale von 1 Fr. 50 Cent. pr. Tag auf
gellommen. In der neuesten Zeit werden auch Kinder armer Eltern 
aus den gleiohen GrIlnden uMntgeltlich Ilbernomme •. 

Filr die übrigen Kinder ullter 16 Jahren genßgt die Oivilbe
strafung durch die Friedensrichter, denen man aber die Fonetion 
oorreetioneller Polizei-Tribunale dbertragen musl. Killder, die 
sieh gegen die Gesetze vergehen, ,w8l'dell eher dareh wohlwol
lende Vereine als durch .die Einsperrnog in GefIogois&en oder 
B8I8enmgshAl1sern sittlich reba.bilitirt. 

Lianco.rt, PrAsident der ,,8oeiete de la morale cbretieone", 
sagt ganz richtig: "Ein wohlgeordnete8 System der Diseiplin 
vermindert mit jedem 1'age die Zahl der jngendlichen Gefangenen; 
jede Beaehenkung eitles Kindes mit der provisorischen Freiheit. 
unSer der Aegide ein. wohlwollenden PatroDates, macht einen 
GefaogeileD weniger und einen BftJger mehr." 

InLindem, die nach dem K08terFrankreiehl KiDder-Colo
nien besitzen, sollen die Kinder, die ,,88ns discememeDt" geban
delt haben, in die "eolonies agrieole8~ mit v.terlicher Erziebung; 
jene aber, die "a\fee disC8rnement" gesetzwidrige Handlungen 
begugen ha.ben, in die "oolo.jes penitenüaires" gegeben werden. 

Nach dem Strafgesetzbnche Sa.chsens (11. August 
1855) beginnt die Znreebonngsfllaigkeit gleiehfa.Ua mit dem Ende 
des 14. Jahres. 

Nach Art. 89 werden Kindern Tor dem 14. Jahre gesetz
widrige Haadlmagen nicht .Is VerbreehelI IIDgererhnet, die Zkh .. 
tiglUlg bleibt den Eltera. - Art. 90. Vom 14.-18. Jalare ist die 
Jugend als ein Miklerungsgnind zn betnchteD nnd die Strafe 
oaeh riela&erliehelll ElIID888en urabznl8t1en. Verbrechea sind 
nieht mit Todes- oder ZaehtMn88trafe. soadern mit Arbeitalaau
oder 6eflngoi.ssstrafe nieht dber 6 Monate Z1I bestrafe •. 

as· 
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~ach dem Gesehbuche Wü,rtem bergs beginnt die Zu
rechnungsfähigkeit für Kinder erst mit dem 16. Lebensjahre. 

Dass ABes, was bezüglich der Strafgesetzgebung für ehe
liche ,Kinder Noth thut, für die uneheliA!hen und die Findlinge 
noch eine grössere Wichtigkeit hat, bedingt deren grl)Sljere Dis
p'os~tion zu unsittlichen, Ausschreitungen. 

2. CI) Nichts begünstiget dieFruchtabtreibungen, Aussetzun
gen und Kindermorde mehr, als die Verheimlichung der 
Schwanger.schaft und der Geburt. 

Unter diesem Hinblick wurden in mehreren protestantischen 
Staaten strenge Strafgesetze gegen die Verheimlichung der 
Schwangerschaft.oder der Gebort erlassen. Durch diese Bestim
mungen wurden aber diese Verbrechen sehr vermindert, und wir 
glauben, dass sie desshalb auch in allen übrigen Ländern erlas
sen werden sollten .. 

NQCb dem allgemeinen preussischeu Landrechte sind 
hiarüberfolgende Anordnungen erftossen: 
§. 901. Jede Frauensperson, die sieh eines unehelichen Beischla

fes bewusst ist, muss auf ihre körperliche Beschafenheit 
und die bei ihr sich ereigneten ungewöhnlichen ZustAnde 
sorgfältig Acht haben. 

§. 902. Mütter, Pftegerinnen und Andere, die il1 Ermaoglung dl'r 
Mutter an deren Stelle treten, mOssen ihre Töchter oder 
Pftegebefohlenen naeh zur4ckgelegtem 14. Jahre von den 
Kennzeichen der Schwangerschaft und den r orsiehtsmass
regeln bei Schwangerschaften und Niederlolnften, besonders 
von der Nothwendigkeit der Verbindung der Nabelst'hnur, 
jedoch mit Vorsicht, unterrichten. 

§. 903. Sobald eine Geschwächte eine Schwangerschaft vermu
tben kann, moss sie davon ihrem SchWAngerer Nacbricht 
geben~ auc.b sieh den Elter.n, Vormündern oder bei deren 

I. Ermanglllng ei06r Hebamme oder einer anderen ehrbaren 
Frau, welche selbst Kinder gehabt, entdecken und sieh 
deren Unterrichtes bedienen. 

§. 904. Andere nicht un"r einer Aufsieht sich befindende schwan
gereFrauenspersonen müssen sieh einer Hebamme oder einem 
Geburtshelfer anvertrauen und mit demselben wegen ihrer 
kluftigen Niederkunft die v.brlAufigeo Anstalten verabreden. 

§~ 905., NAhert .sich die Zeit der Niede~kunft, so muss sieh die 
GescbwAchte zu der von ihrer Sebwangenchaft unterrieh-
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taten Hebamme' 'bege-ben und ihr den Ort 'ihres Aufenthaltes 
UDd, die zu ihrer Niederkunft wirklich getroffenen Anstalten 
nAher' anzeigen. 

~. 914. Jede Mannsperson, die sich eines ausser de't Ehe gep8.o
genen Beischlafes bewusst ist, muss auf die Folgen, welche 
diese Handlung bei der Geschwängerten hervorbringen kann, 
aufmerksam sein. ' 

S. 915. Derselbe muss die Geschwächte 'auffordern, den IS. 901 
bis 903 nachzukommen. ' 

S. 916. Verabsäumt er diese P8.icht (5. 915), so wird in Straf
fällen der Schwängerer mit 4: Monaten Gefängniss bestraft. 

§. 917-921. Die Eltern, Dienstherren, das Gesinde, die Haus
oder Stubenwirthinnen milssen auf der Schwangerschaft 
Verdächtige genaue Obsicht nehmen, und wollen sie diess 
nieht, die Grfinde ihres Verdachtes dtlr Obrigkeit anzeigen. 

S. 922. Jede der Schwangerschaft Verdächtige muss sich auf 
Verlangen obiger Personen von einer Hebamme untersuchen 
lassen. Findet diese eine Schwängerung, so muss sie selbe 
nach S. 925 der Obrigkeit anzeigen, die sie Dach I. 926 zu 
invigiliren hat. 

~. 92'1. VernachlAssigen die sub §§.91'7-925 benaunten Personell 
ihre P8.ieht\ so trifft sie 2-6monatliche GefängnisS"8trafe. 

I. 930. Auch Personen, die mit der Gesch'WAngerten in keiner 
Verbindung stehen, haben; wenn sie ihnen ihre Schwanger
schaft eingesteht, die Vorschriften §. 901 et saqq. zu be
folgen. 

I. 931. Die unterlassene Beobacmtung dieser Vorschriften soU, 
wenn die Leibesfrueht dnrch die Schuld der Geschwächten 
verunghlckt, mit einer vierwöchentliehen Gefängnissstrafe 
oder 50 Thaler Geldstrafe geahndet werden. 

S. 932. Die die Schwangerschaft nicht entdeckt haben, müssen 
in Untersuchungsfällen deren Kosten tragen. 

§. 933. Eine Geschwächte, welche die Entdeckung der Schwan
gerschaft an die Eltern, Vonnünder, Dienstherrschaften, 
Hebammen oder Obrigkeit lAnger als 14 Tage, nachdem 
sie dieselbe zuerst wahrgenommen hatte, verschiebt, maeht 
sich einer strafbaren V erh~imlichung der Schwangerschaft 
schuldig, und wegen aller daraus entstehenden nachtheiligen 
Folgen verantwortlich. 
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s. ~ Die Niederkunft ist ftr Tenw.tieht sn haliell, wenn 
lur Zeit. der Geban keine Hebaame um Beistllld ersucht, 
und auch keine andere ehrbare FraueDipersa dabei zuge
zogen worden. 

S. 949. Hat die GeschwäChte ihre Schwanger~chaft zwar ent
deckt, aber die Geburt verheimlicht, und warde ~ Kind 
obne kircblicbes Begribniss beimlieh weggeschaft'1., $() wird 
sie mit 6 Monate,n Zuchthans bestraft. 

S.957. Hat die Geschwächte Sebwangersc.haft und Niederkunft 
verbeimlicht, so soll sie, wenn sie ein vollstAndiges ,Kind 
zur Welt gebracht bat" mit 4-6jähriger Zuchtbausarbeit 
bestraft werden, 
Was die Verheimlicbung der Scbwangerscbaft anbelangt. 

hat die preussisehe Strafgesetzgebung das Erschöpfendste gelei
stet, so dass sie aßen Staaten als Muster diimen 8ollte, 

Da anf die Verheimlichung der Schwangerschaft nnd Geburt 
die Furcht der Geschwäehten vor Vorwllrfeu oder Misshandlun
gen ihrer Eltern, Verwandten od~r Vorgesetzten dMl gl'ÖSSten 
Einluss abt, so muss die Bp.stimmung des braunsehweigi
sehen Strafgesetzes ,. 158 hesonders mr Naehahmnng em
pfohlen werden. Sie lautet: "Ehemänner, Eltern, VorlO11.nder oder 
andere PeI'8OIlen, welche eille ihrer Obhut u.otetgeeene Person 
dureh MisMudlnagen oder gefiLhrliehe Drohungen, oder durch 
Versetzung in eine hiltlose Lage zu einem Selbslmorde, zu einem 
Kindesmorde, derTödtung .il1&r Leibesfrucht, oder Veraostaltung 
einer bilfelosen Niederkunft verao1assen, sollen ebenso wie wegen 
Beibilfe zu diesen Handlungen bestraft werden." 

Nach dem I)sterreichischen Strafgesetze vom 27. Mai 
1862 ist allerdillgs die Verheimlichan~ der Geblll't bei u.averebe
lil'hten ItChwangeren Weibspersonen verpönt, aber die .Anzeige 
der Schwangersebaft nicht geboten. &is& daher in allen 
Ländern die Aufnahme des §. 168 des braansehweigischen Ge
setzbuches, und in Oeaterreieh die .Anzeige der Schwangel'8Chaft 
aDzlleJBpfehJen. 

b) Die FruehtabtreibuDgen, Kinderau88etzungen nnd Kin
desmorde werden in allen Lindern, obgleich nach einem ver
schiedenen Stzafa.usmaase, gesetzlich verfolgt. 

e) Haben'sieh Frauenspersonen in die GebimAuser einge
sc:hJiehen, um dort unentgeltlich zu eatbinden, flbergeben sie ibre 
Kinder in die unentgeltliche Verpß.egq der F.iadelbiuaer, und 
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bDll es ihnen acbtrAgfieh bewieaeD werden,. -bBi :äe!.8amala 
ein Vermögen' bb888l1eD, und diese Handlungea aos BaHacbt be
gusen haben, 80 sollen.sie aD88er der LeiBtuagdes Sebidener
satzes an die Findelhaus-Direetion auch DOcb wege. der Behel
ligug der 6'endichen Fonde bestraft werden. 

41) Haben seIlwsngere FrauenspersoDen vor ihrer Entbindung 
die von ihren Verftlhrern erhaltenen Findeillaustaxea unterschla
gen, und, ihre' Kinder dem Finde1haulle in die unentgleltlicbe Ver
sorgung übergeben, ~ oder huen sie ,mit ihrem VerRlhrer noch 
vor der Entbincbmg .RemunerationsveJt.dge heimlich abgeschlos-
88n, die Letztere ihnen nach der Entbindung zu' leistea hatten, 
und dbergeben sie die Kinder der u.aentgeltIiohen Findelhausver
sorgung. so sollen sie wegen Beeint.rAebtigong der tiarischen 
Fonde gleiehfalls bestraft, ·wtd weun sie Geld besitten, zum 
Seh6denersatze verhalten werden: 

e) Sehieben schwangere unverheiratete Fl'IUleDspel'8Ollen, die 
sehon öfters geboren haben, den Eintritt· in· das· OebArhaus 80 

Juge binaus, d888 sie 'uf ofensr StrUse v&n der Gebart dber
rascht werden, und erleidet das Kind daCInreh deB Tod, 80 8011 

eine solche Handlung als eine Uebertretung gegen die kllrper-
liehe Sicherheit bestraft werden. . .. .., . 

'3; In dem llBterreiehischen Suafgeaef1&e l'UJIl'27. Mai 1852 
finden sich folgende Bestimmungen, welche uutet gewissen Vm
stäaden auf die Pftegeparteien von Findlingen u. 's: W.' in Anwen~ 
dung kommen können. 
S. 360. Wenn clargetJuui wird, dass diejeDigeo, denen aos natür

licher oder tl bernommener Pflicht· die Pflege eines 
Kranken olJliegt, es demselben an· dem notbwendigen 
medieinischen Beistao.de, wo solcher zu W1sohaft'ea war, 
gäulicll haben mangeln lassen, sind sie einer Vebertretung 
sdluldig,''1lDd: nach Beschaft'8nlreit der UlD8tl1lde mit ·Arrest 
VUD 1-6 Monaten zu besttafen! Damit diesem Gesaue Ge
nilge geschehe, sollen die Aemte, Findelkinder-Aufseher und 
die Nachbarsleute unter Androhung· VOD Strafen verbaUen 
werden, jeden ihnen beka.nnt ~wordeDen Fall einer selUech
ten Kioderkrankeupftege den Behörden aDZUleigeo, damit 
die Sebuldigen bestraft und ihnen in der folge keine Find
linge mehr in die Pflege gegeben werden. 

S. 3'17. Unter derselben VOr&ossetzBng' sind die erwähnten Per
SOllen insbeeonders f11r die Anwendting des AbAdea von 
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Molmköpfen bei lündem 10 glaieher Strafe zn vernrthei1ea. 
Da 88 sieh· bestAtiget, dass Absdde VOD Mohaköpfen naeh
theilig auf die Gesundheit der Kinder einwirkea, 80 glauben 
wir, dass durch die Anwendug einer ganz einfachen pri
V6ntiven Massregel der Uebertretung des 5. 377 vorgeheogt 
werden k~nte. Man darf nur den V erbaf ~ Mohaköpfen 
den Apothekem und Ddrrkrlatlera, unter Androhung von 
Strafeo, untersagen; Was nilwt du Verbot des Damriehens 
der Abside von JlohnköpTea, wenn die Apotheker den Par
teien ohne Reeepte noeh immer anstandslos den 80geUllDteD 
"Bocksherndelsaft" (Syrupns Diacodii), der aos Mohn
k6pfen bereitet wird, ausfolgen? 

Die Hofdeerete vom 6. September 1784 und vom 20. Juli 
1817 verfdgen, dass die SUafe des 5. 377 (Aber Vemaeh
IAssigung der Aufsicht der Kinder) aaeh einzutreten habe, 
wenn Erwachsene ein Kind unter 5 Jahren in ihr Bett neh
men. Diese VerordBung ist schon uralteo UrsprllllSS, deu 
schon das im IX. JahrhllDderte abgehaltene Coneil VOll Rouen 
verbot es den MAUern aud Ammen, bei der Strafe der Ex
cf)JnIDunieation, ihre Kinder vor dem erreichten 3. Lebeas
jahre zu sieh in das Bett zu nehmen. Die W~enorfdhrnag 
dieses Textes Wet man in einer S8l8lDlong des Ball1lR 
t. 2, p. 1254. 

f. 379. Eine Frauensperson, die sieb bewoest ist, mit einer aehid
lichen oder sonst ansteckenden Krankheit behaftellU sein. 
und mit Versehweigong oder Verheimliebang dieses Um
staDdes als A.mme Dienste genommen hat, soll fdr diese 
Uebertretong mit dreimonatJichem 8treBgen Arreste bestraft 
werden, nach den Worten: "Dienste genommen hat," sollen 
noch die Worte: "oder Kindermidehen und Koatpar
tein, die die Ueberwachong ,on' Kindem ü.b8lD.ommen 
haben, wenn sie an Ahnliehen Krankheiten leiden" einge
sdtaltet werden. Diese Fassung ersaheint d8ll8halb riehti
ger, weil 88 in der ärztlichen Pruis häufig vGfkommt, d888 
Kinder von Kiud.ermädehen und Plegeweibern mit einer an
steckenden Krankheit regalirt wordea sind. Haben Kinder
mAdoheD oder Plegeweiber syphilitische Gesehwire im 
Halse, so geschieht es bei d8lll Unfuge, die GetriDke und 
Speisen der Kind:'r vorznkosten, oder gar ja dem Mond Yor
zabuen, dus die Kinder dureh die E8B-- odorTriPkgeschirre, 
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oder ·durch die in den Mund geDOllUDenen Speisen angesteckt 
werden. Betasten angesteckte Kindermädchen oder Pftege
weiber bei der P8ege ihrer angesteck1en Gesehlechtatheile 
diese, nnd dann beim Reinigen der Kinder jene der Letzte
ren, 80 sind die Ansteckungea durch eine solehe Manipula
tion keine Uomöglichkeit. 

~. 167. Zur Verpftegung (eines UMhelichenKindes)istvorz&glich 
der Vater verbunden, wenn aber dieser nicht im Stande ist 
das Kind zu verpflegen, so fAllt diese Verbindlichkeit auf 
die Mutter. Hieraus erhellt, dass es den Findelhäusern 
eigentlich nur dann obliege uneheliche Kinder aufzuuehmen, 
wenn sie die Eltern nicht erhalten können. . 
Ist gleich nach diesem Paragraphe.vorzugsweise der Vater 

verpßichtet, dAS VOll ihm erzeugte litDeheliche Kiud,' wenn er die 
)littei besitzt, zn erhalten, so wird dennoch seine Bestimmung in 
so lange eine illn80rische verbleiben, als nicht die Erforschung 
der Vatersehaft gestattet, und die Mdtter zur Angabe der VAter 
ihrer Kinder verpftichtet werden. Besitzen heide EItern·die n6-
tbigen Mittel, um ihr Kind erhalten zu können, 80 wird im Falle 
einer Streitigkeit· auf Grundlage dieses Gesetzes die Vel'8Ol'gung 
des Kindes immer dem Vater zur Last fallen. 

4. In den protestantischen Lindern werden Jene, die ein 
unbescholtenes Midchen zbm Falle gebracht haben, zur Tragung 
der Nied.erkunfts-, Taof- und Wochenbettsk08ten, und zur Er
haltUDg des Kindes verhalten:,·- oder zur Ehelichnng der Ge
schWängerten anfgefordert, - können sie die Kosten nicht leisten 
ond wollen' sie die Geschwächte nicht ehelichen, 80 werden sie 
mit einer angemessenen Arrest&trafe belegt. 

5. a) Da die Findelhaus-Ammen, die sieh erklären ia Pri
vat-Ammendienste o.berzutreten (sieh auskaufen zu 1188eD), dem. 
Bedfirfnisse des ammensuehenden Publieums nitgends genügen, 
80 mamen Hebammen· oder andere Personen ans der Zubringung 
von Ammen (Ammenzubringerinnen) ein eigenes Geschäft. 
Sie nehmen Busser dem Findelhause entbundene Mädchen; - in 
dem Geblrhause Entbundene, die zum Ammendieast ontauglich 
befunden wurden; - aus dem Privat-Ammendienste weggelau
fene, oder von dort entlassene Frauenspel'8f)nen, oder vom Lande 
hereingekommene Mädchen, deren Kinder nach der Geburt ge-
8torben, zl1 sieh, um sie an ammendilrftige Familien zu verdingen. 
Die Parteien zablen an diese Zubriagerionen eiu kleiD18 Honorar 
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und' erhalten dafClr Ammen, denen sie billigere Löbne als den 
ausgekaaften Findelhaus--Ammen zu zahlen haben. 

Die Billigkeit der zugebrachten Ammen het aber den Naeh
theil, . dass die Parteien ontauglil~be, widerspinstige oder unmo
ralische· Ammen ohne neue Kosten nieht austauschen können, 
und dass ihnen für die gesunde Körperbesehaffi!oheit dit>ser 
keine Garantien' geboten werden'. Es sind daher die FAlle nicht 
selten, dass tubereulose oder syphilitisehe Personen in den Am
JD('ndienst eintreten. 

Da bei dem au,,;gesproehenen Ammenmangel durch Auf
hebung dieser Ammenzribringerinllen das Publimun verkftrzt 
würde, so wird die Staatsverwaltung diafür zu sorgen haben, dass: 

a) die Ammenzubringerinnen ihre Ammen vor der Abgabe· 
von einem Arzte . untersuehen und sich Ammen-Tanglichkeit&-
2:eugnisse 'ausfertigen . lassen, die sie den Privatparteien vorlegen 
BoUen; . 
, . b) dass sie keine untauglich befundenen Ammen bei sieh 
boherbergell; 

(,') (lass sie verdungene und· innerhalb 14 Tagen als untaug
lkh befun'deoe Aouoen gegen eiDe kleine 'Remoneration au
tauschen; 
" tl) dass sie keine. AmIDen J aufneBmen, die schon ia einer 
anderen Fam.lie· den Ammendielllit vollendet haben; 

~) da88 sie entlaufene· Findelhaus-Ammen, die von den Fa
milien aosgekauft wIllden, Dicht aufnehmen, sondern der Bezirks-
obrigkeit anzeigen; und ' " 

1) dass sie von den bei ,ihnen beherbergten Ammen för die 
Verdingung keine Remuneration abverlangen. 

. . Die. Uebertretungen dieser Vorschriften 80llen in geeigneter 
Weise bestraft werden. 

• Nieinanden, also· auch keiner Hebamme,' soll es gestattet 
werden, das GtflchAft ~iner "Ammenzubringerin~ aus
zuftben, ohne dazu durch die Behörde befugt worden zu 
sein. Den' autorisirten Ammenzubringerinnen ·ist zu ihrer 
Legitimation ein Befugnil'ls . einzuhändigen. aof dem die 
Vorschriften,die'"sie zu beobachten, und die Strafen ihrer 
Uebertretung Terzeiehnet sein sollen . 

... Die Aufedthaltsorte der' .i\DlUJenzubringellinnen sind von 
der Loeal-Polizei öfters· zu inspieiren, um anderweitiges 
uDJIlOralischeti Getr~6b8 zu verhindern. 
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b)' Da die FindelhlitIS-Ditection in Wien die ausgekauf
te n Amme n, im· Falle ihrer Untauglichkeit, nar naela, Ablauf 
einer 14tlgigen Frist ohne den eraeuerten Erlag ,der A1l8kaufs
tm (20 B. 0: M.) austausch', so müssen die Parteien gegen 
WiIlkürliehkeiten der Ammen sichergestellt werden. 

Es gibt Ammen, die sieh nur datum in"die IUBwAftige' Am
mensehaft verdingen, 'd. i. ausbufen 'l88sen; WB sich znent dem 
AmBlendienst'im Findelhause U1ld durn dem ·Privat - Ammen
dienste bald entzieheo'zu können. Die ersten lt Tage benehmen 
sie siehlgftt;, weil sie wissen, : dass 'man' sie· innerhalb' dieser Frist 
wieder in das Findelhaus zurilekschicken kann, Ist diese Frist ab

'gelaufen,daDo beginnen sie storrisehzn werden, die Rind\fl" seJtlecht 
zu slogen, roh zu' behandeln, weniger' zu 'e88fJ11 und zu trinken, 
damit die Milch versiettt 11. s. W., korz, sich so zu benehmen, dass 
maa .sueht, ihrt>r 1418 Zft werden. Die eotarteter. unter ihnen Ter
)asseo sogar beimIich ihren Dienst. Auf diese Weiae werden die 
Familien gezwungeo, sich eotweder eine neue Auslage zu machen, 
oder das SAugen ihrer 'Kinder aufzngeben. Um di'esem Unfuge 
vorzut.J.gen, ist eIS nothwendig, folgende Musregem m tretren: 

.11) Ammen, die sieh im Privat-Ammendienste 80 schlecht 
benehmen, dass sie die Parteien entlasse. missen,' '80lIen der 
FhidfAbaas-Direetion· 8.Ilgezeigt, . und zum wiederbolten' Eintritt 
io den FiDd&lhaus-Ammendienst gezwungen' werden. Voo dieser 
Mas9l'egel ist jede Amme Tor ihrem AlIBtriUe aos der Findel
anstalt zu verständigen. Auf der Rilekseite des Gesundbeitszeug
oi88e8, "das' den Ammen beim 'Austritte eingehAlodigt 'wird, sollen 
ihre Plichten im Privat.-Ammendienste und flie g.n ihre Ausser
ac-htlassuog festgesetzten Strafen beigedruckt werdea. 

P) Ammen,ctie heiJ8Ji~h den Privat-AlIlIIleDdienst verlassen, 
sollen, weDD .. noch vor' dem Versiegen' der Mileh ausfindig 
gemacht wurden, neuerdings zum Ammendienste in das Findel
haus abgegeben und ·der!Monatszulage verlu8tig werden. Ist die 
:\IiJch \"ersiegt, dann sollen sie mit einer Arresuitr&fe bel6gt werden. 

y) Von diesem Zwangsammeadienste 8011en aber die P'rivat
ammen befreit sein, WeJ1D durch ein schlechtes Benehmen der 
Parteien, schlechte Beköstiguog, Nichtzahlong dN Löhne, Anhal
tung zu sehweren Arbeiten u. 8. w. die angegebenen Ausschrei-
tungen der Amme :stattgefneden' haben.· .' ; 

~) Mlu'hen sieh die von deo Zubringerinnen ~n die Parteien 
abgegebenen Ammen ähnlicher Ausschreitungen schuldig, so 801-
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len sie im T .. gliehkeitsfalle demselben Zwangsammendienste 
im Findelhause unterzogen, widrigenfalls abgestraft werden. 

, 6.. 'Es ist den Heb&lllllleß erlaobt, "von der Gebart über
faschte Frauenspersonen" aafzunehmen, und die KiDder 
über Anzeige Ul die Polizei in's FiDdelhaus ,zu tragen. Diese 
Anordnung wird aber biaig gemiaJbraueht. 

CI) Die Frauen8personen, tie einen Absehen vor dem 
Gebärhause und dem AlDmenWenste haben, veraachlAssigen ab-
8i6hUi~h den Ei.tritt in das Findelhaus, und begeben sieh erst 
ja dem letzten Momente zu einer Hebamme, oder enthinden auf 
offener Stras&e. 

Ci) Die Hebammen Y8rsprechen oft den Sehwangereo, sie 
bei den einveteaden Geburtswehen aufzunehmen, und ihre Ge
llurt als eine dberrasebte a1l8lugebcn. Durch diesen Unfwg erlei
den die Fiade1hluser poounilre Naehtheile und die Entfremdung 
zahlreicher Ammen. Um diesen Unfug zu beseiDgeB, sind fol
ftende Massregeln zn trefen: 

• Die Polizei-CoDUBi68&riate m4ssen Dleh erbak.ener Anleige 
einet dbar.raschten Geburt einen Arzt zur Hebamme ab
senden, damit dorch die Autopsie die Ueberrasehtheit 
von der Geburt conaatirt werde . 

•• Die Po1isei-Commissariate mil88ea an dem frfllMren Au.f
enthaltsorte der Entbundenen Nachfrage halt., om die 
Zeit ihres Abganges und ihre Ver.mögenszustAnde zu er
mitteln . 

••• Die Hebammen mdssen die bei ihnen einlogitten Sehwan
geren Wtd deo Monat ihrer Schwangerschaft allsogleicb 
dea Polizei - Comm.issariate. anzeigen, wOn'iber diese 
-eigene Hebammen-Register anfznlegen haben • 

.... Frauenspersonen, die von der GebUllt zwn Bweiten Male 
angeblich oder wirklieh tlberraaeht wurden, sollen selbst 
nach Erlag der Taxe doch zom Ammendienste im Findel
hanse verhalten werden . 

••••• Hebammen, die sieh beb'llgerisehe Einsehmuggelungen 
der Kinder erlanben, sollen das erste Mal mit einer Geld
strafe, das zw~ite Mal mit einer Arrest8trafe, das dritte 
Mal mit dem Verluste ihres Diplomes _ beswaft werdeR. 
Es ist bekannt, dass die Hebammen viele uneheliehe 14o.t
ter zur Verlassung ihrer Ki .. der verleiten. Kann diess er
wiesen werden, so sollen sie naehdn'ieklich be.$~aft wer-
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den. Nirgends wird dieser Vnfug ärger getrieben, als in 
Frankreich. A. Esquirod und Dr. Weil (Paris im neun
zehnten Jahrhundert, Stnttgart 1852) schildern daa durl'h 
die Hebammen in Paris gestiftete Unheil mit lebhaften 
Farben: "Die Hebammen grosser Städte kommen der 
Liederlichkeit nicht allein zu Hilfe, sie geben derselben 
auch mit gutem Beispiele voran. Sie mischen sieh in aHe 
möglichen Intriguen und vermitteln um einen bestimmten 
Preis Zusammenkilnfte, welche der Tugend der Betheilig
ten getlhrlich sind. Geschiltzt durch das Aushängeschild 
ihres Standes, speenlirea diese Creaturen auf das Zarteste, 
das Edelste und Heiligste, was es auf der Welt gibt, anf 
das menschliche Herz und auf die Mutterliebe. Sie haben 
den meisten Gewinn dabei, wenn sie die Uebertretungen 
der heiligsten Plichten begdnstigen. In ihrem Interesse 
liegt es, das junge Mädchen nach seinem ersten Fehl
tritte zu immer weiteren zu verleiten, indem sie ihnen dit" 
Verlegenhllit und Unbequemlichkeit einer Sth"flanger
sehaft ersparen." 

"Sie sind es, die den Mädchen am öftesteB.Abortivmittel 
:verabreichen. -Junge MUter verleiten sie, ihre Kinder 
zu verlassen, indem sie ihnen dieBS als das Mittel darstel
len, ihre Freiheit zu erhalten. Die Milhe, welcbe sie sich 
biebei geben, hat· einen tieferen Grund,. als man glauben 
sollte." 

"Die Hoffnung, filr ihren Gang in's Findelhaus belohnt 
zu werden, ist nicht der einzige Grund. Sie wissen, dass 
ein Kind das beste Mittel ist, die Mutter vor weiteren 
Fehltritten zu bewahren, nnd diesen wohlthAtigen Einlu9s 
fdrcbten sie. Der Einfluss der Hebammen in Paris 
auf die Aussetzung der Kinder ist unberechen
bar. Die meisten ilbernehmen Bicbt nur die Fortschatrung 
der Kinder ins Findelhaus, sondern sie sueben auch mit 
sataniscber Lust die Schwäe~e derWüehnerinnen zurVer
filhrung zu benßtzen, wenn sie sich von ihrem Kinde nicht 
trennen wollen. EiDige nehmen zu Drohungen oder zum 
Betruge ihre Zulucht. Kaum haben sie die Erlaobniss er
halten, das Kind fortzutragen, so bemächtigen sie sich 
desselben wie eines Raubes. Auf dem Wege in das Findel
haus wird das gutgekleidete Kind beraubt,. und nackt in 
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den Schalter geworfen. Einem vt'rlsssell8n Kinde die K1ei
.der stehlen, ißt BObeu88lieher, :818 eine lAiche berauben. 
Das GebArbaus ill' der SUasse Sai .. - Jacquea wird anf 

,. . Kosten dei) Staates zur Unterwei9llDg .der Hebammen 00-
nßtlt. Aber auell hier libell aieden sebAIldliohstenEiolu8s 
aos. 6ie meisten Gebifsnde8 siIld noch unentscillossen, 
was sie .mit ihl'l'm Kinde aafangen sollen. Die barlDher
zi88D Sohwestern . eifel'll die MAdclutii zur Veberoahme 
ihrer Iiader all. DerErfOlg ihretlBelMhungeB ist meisten·; 
entapNehend. Da tritt eine Hebamme duwisellen und zt'r
stört das gote Werk. Sie 8Hht der Mo* ,das Kind abzu-

. scbwAtzeu.,1 sie stelk ihr vor, es ,w.erde im Findelhause 
besser verplleA"t, als bei W. EiDes der gewöbnliehsteD 
Mittel ist es, dass aie. den lfAttern vorblgen. sie könnten 
mit ihrem Kinde znaammenkommen, wenn es sieh auch im 
Findelhaose befinde. Sie geben sich cm rermittJerinllt'n 

. . de8l8lben aus, und haben 1Mi jahrelang die Mittel in der 
Bud, die unglo.tkliehe Motter auf· jede An zu betrügen. 
Zuweilen wurden derartige Sehlndlichkeiten entdeckt. 
Die MAUer verla~n' selbat ihr Kitl4.lnrdelt; es war 
aber lAngat Welt oder vedoraa. FIlr die UebertrapDg des 
Kindes in das FinWdbau erl&D8H aie.18-30 Fres. Viele 
von ihaen ,erdienen jAhrlioh bei 1&.000 Fros. Von den 
500Q Kindern, welche durcltscbnittlieh. jedes Jahr ius Fin
delhaus von Paris gebracht werden, gehen Ober die HAlf te 
dulleh die.HAnde cler Hebammeo. V.ieJ.e Hebumnen tragen 

.:die Kinder gar nieht ins Findelhaus, sie aetzen sie auf 
ofener Struse. &Ds, oder \wkaufen .& an Familien, die 
einen Erben bedOrfen, da.mit ihre Giter nicht entfernten 
Seitealinien zufaUen, u. d~L Der EinftU8S der. Hebammen 
auf Kindesmorde und FruehtabtreibungeD ist ein sehr er
beblieber. Hlufig werdan diese VerbrecileD durch ihre 
Vermittlung, ja sogar auf ihren Rath ven1bt. Leider ent
gehen diese UnuitlrJiebkeiten nur 111 oft den Augen der 
Gerechtigkeit." ' 

"Zum KindesmoM od.er zurAbtreibug eo.taebliesst·sieh 
elD. verfibrtes Mädchen. ia der Regel aus Furcht, ihre Ehre 
zu compromittiren; wenn 8iah 7.l1r, Unbelaagliehkeit ihres 

.. Zustandes, der alle ihre gei8ti~D F.ähigkeiten verwirrt, 

.. Doch schlimme, ge\)ieterisolie. Umstbde ;gesellen, wenn 

Digltized byGoogle 



liU' 

be80Dders eine Person ihres Gssrh&eehtes d~r jungeo Mut
ter. die VerlegeDheit des schmerzlichen Geatlmdoisses er
sparen will, und zur Abwendung der drohenden Gefahr 
die Vermittlung, und Hilfe ,der Ii~lhnde· .bietet, 80 ist es 
fl8t in allen, FäUen um das ·Kind ge8Cheheo." HebaJDJDen 
und Candidatinoeo in den GebArhAusem, soll 8S unwr An,. 
drohung von Strafen verboten werden. den WlÖchnerinnen 
das Verlassen der Kindel! auuratben. - Allen HebammeIl 
&01J es .auf das strengste verboterfwerdeo; den ·bei ihaeD, 
aus was immer rör einer Ur8ache .Hilfet 8uchenden FraneQ8~ 
persoDen Theesorten, Pillen, ,TrAnkcbeo u. 8. W. zu vemb
reiebsn, oder 80Ilderweitige RathIchlAge zu ertheilen:, um 
i'ruchtabtreibungen vorzubeligen. Die Fälle der sogeJlUlD
ten überraschten Geburt ausgenommen, soU e8 Hehammen 
oie ge8taUet werdpD, Kinder in das Findelhau8 zu Aber
briDgen, und es soll auch nie. geduldet werden. dass sich 
bei ihnen. ledige MAde ben oder Ge8cRwAllgerte v.or der 
halben Zeit der Sehwangerscbaft. aufhalten •. 

• •• 11 

X. 

Ihrerllilea nr " •• ,letl,.a, des 'Wlrk.agak"lsft 4er 
. . " •• elhl,ser.· . 

. , 

Hat sieh einmal eine Regierung für die .FindelMuser. ausge
sprochen, so darf e8 ihr nicht genügen, bloss in den Hauptstädten 
des Reiches solche zu errichten, w.eil das, was man für eioen ge
\\;S8en Compl~x v~n V.,~erth,a~en. r~r not~~~.~4~~ erachtet hat, 
den dbrigen nicht vorenthalten bleiben aarC. . 

Frankreich, Portogal, Spanien. und Italien habe., M!ßD :auch 
nic.bi in allen. Provinzen oder Departements, doch i. dea .llbtisten 
eine oder mehrere solcher Anstahen errichtet. Ia der österre~hi-' 
sehe. lIourchi4t ist. man, mit Ausschluss der venetianisch-lombar
diseben Provinzen, diesem BedilrfniBse Dur in ungenügender Weise. 
entgegengekommen. Niemand wird dieas negiren,:wellD wir sagen, 
d888 Galizie. nur eme ptovisorisebe FiI.delanstalt, Sie,ben
bür g en .nur. ein Waiseo.baus. cias. wGhl auch Fiadlinge allfnimmt. 
Böhmen und Mähren jedes Dur ein Findelhaus,..ud :d~ grussQ 
Königreich Ungarn gar keine FindelansWt 'besit&eo .. Ia Ungarn 
kamen Dacb der Oriminalstatwtik. ,iRlJahre,1857: 59 Kinismorde. 
19 Fruchtabtreibungen und 6 Kinderwegleguogen VOI:' da aber 
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im Ganzen 1243 Weiber wegen verschiedener Verbrechen ver
urtheilt wurden, 80. betrllg6n die oLgenannten Verbrechen 7 Pro
cent ("die Presse", Wien, 10. April 1859). Will man in Oester
reich das romanische System der Findlingsnr80rgung aufrecht 
tlrhalten, so müsste man in allen Provinzen FindelhAuser erriehten. 
In· 80 lange man nicht in allen Theilen des Reicbes Asyle für gtl
scbwichteMAdcheu organisirt, müsste man, um gerecht zu sein 
dert, wo keiue FindelhAuser bestehen. entweder mildere Gesetze 
aber die Verbrechen der Aussetzung, der Abtreibuug der Leibes
frucht und des Kindesmordes erlassen, oder sich zu der Geset~
gebong der protestantischen LAnder. bequemen. Aber auch iu 
den Kronländern, wo nur ili den grossen StAclten FiDdelhäuser 
bestehen, müsste man für die Provinzen, denen die Benützung 
dieser Findelanstalten unmöglich ist, die ·gleichen Auskunfts
mittel bethAtigen. Es ist nicht schwierig, einzusehen, dass Mild
ehen in Städten, wo Findelhäuser .sind, wenn sie sich der Ver
breeheu des Aussetzens, der Fruchtabtreibung, des KiBdesmordes 
schuldig machen, weit strafbarer erscheinen, als ihre Geoossinoen 
iojenenLAndem, wo solche Anstalten nicht bestehen. Um dem Be
dürfnisse nach diesen Anstalten abzuhelfen, und um eine gleiche 
Str"fc.esetfge;bnng ~i~ .vqpe.r ~ruhiguog durchf~~e~ zq. ~ODDen, 
ist es anzuempfehlen, wie in Tos~na, i~ den KronlAndern, dereu 

( , .. ," '. 
Provinzen und Districten a) FindelergAnzungsanstalten und b) 
Findlingsdepots .einaufllhren. 

XL 

Bef.r.el ,laUaltn,lse"er Nat.r. 

Im Interesse der Findlinge, ihrer Mßtter und der Staats
verwaltung ist es anzuratbea, die PrivatwohlthAtigkeit zur Gran
dung wohlthitiger Vereine anzueifem. 

Von den Vareinen, welche in mehreren Lindern zu GuaMeU 
der Findlinge und der Mütter von unehelichen Kindera bestehen. 
sind folgende zur Nachahmung anzuempfehlen: 

1. Vereine zur UBterstßtzuog bedrängter unehelicher Mütter. 
. 2. Vereine zur Verbesserung des 1DMeriellen und geistigen 

Loses der Findlinge, als: 
a) Vereine filr Findlingsausstattnngen. 
b) Vereine zur Unterbri~ng der Findlinge in gute Lehr

orte oder anderweitige Dienste. 
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(') Vereine für die In"igilation der im ausseranstaltliche 11 

Verbandtdebeiulen 'li'indlinge, bezüglich ihrer physischen, ge
werbli~hen und JIloralischeu Ausbildung. 

'dj' T~tel-V creinc., ' ,,', " " , I 

e) V tlleine ,('ür aUI! Straforten .entl3l!1!ene Fiulliinge. 11 

,f) Rttllbunantttn- ,uuu Adtlptiv~.v ereine zu' GunsteIl ' uer 
Findlinge. 

J1 11 '. I: j:',. j,., " 

1/) Vereine zur UnterstützWlg bedrängter unehelieber Miitter. 

Derlei Vereine' bestehen' iil mehrerell grüsseren St,i\dt~n 
Franli:reichs. Diese haben es sich zur An(g~be 'gestellt, jeder' 
unehelichen \V~~~hDeri~'~iDe Fraui : ~~~ Beistiiu,l zu 'sch'i~keD. 
N"ur die' Fraueh" bel!itzen" den' Scharfblick, aUe Bedürfnisse 
der Seeie und (WS Ktirpers tier Frauen l!("hneU auf~ufas~en. : , ' , 

Die Mitglieder werden, aus den bemittelten und reicllen Classen 
,. t 1" ", . ,I , 

ge\\'ählt) Es bedarf .der gUllzell Allgewalt einer, wohlverstan-
denen 'rugeud,.'ü1l""all,e' die Hl'hwäche~ de~ llleuschHchel~ JI.er~ 
l.enl! erfulgreidl 1.11 bekämpfen. 1)ie Motire der Fehltritte sind 
lIIullnigfaltif! , E~~~~ ~utttJ~ ~,~~ den Fehltritt aus Lei~~tsinn. 
die andere aus Schwitl'l~.t' begangen. Bei ejnigell ist das Gewissen 
noch nicht gi\nzlil'h übl'rtäuLt,' Lei' :lndercn 'wird das Leben des 
Kindes den GewisHenHhisseu· ,oder einem f...wehen ~;hrgeize allf
geopfett, Die untersUitzenden Frauen Iwerden das Gewissen die
ser Midl'b~D ,w~der beleben, ihnen die .Besubimung, des, 06-
ständnisses ersparen, die Apathie und deli Leil'btJJinn·,ver8Cbeu~ 
('hen, die scMdlicheQ' Hatbschläge der Hebammea und der Yer
führer ,'ernichten urlll sie rermitgen, die Kinder durch einige Zeit 
bei ,$jQh ,zU behalten. Vie.le,Mi\dchen verlassen ihre Kinder,lllit 
desshalL, weil sie keine, ~jt geb~bt haben, sle l.U lieben. Haben 
sie eirfmal die Mutterptlichten und den mit ihrer ENüllllng ver
hundemin Heiz kennen gelernt, so werden sie sich nieht mehr von 
ihreYrt Kinae trennen. \~or Altem müssen es die Mitglieder dieser 
Vereine den' gefailenen Mäddlen' tergegenwärtigen, dass ihr Be
tragen ihnen -woblkelrl Lob \"crsch.trt bat, '\h\ss aber die 'Erfül
lung'illrer MutteIl'ßicht'ihnell'Verzeihung und die verlorene Ach~ 
tung erwerhen \vird. (Dr. Weil, Paris im 19 • .Jahrhundert.) 
Zahlreicbe At\ssetz.rogen' 'dnd kitlderOlorde ,,'erden d url'h derlei 
Yereille biutabgehalten 'illid der Staatsverwaltung durch sie 
gleichzeitig 'erhebliChe Erspa.rnisse Zllgewendet. 

KIl,el, JIa4eIIo. hropa'L 1& 
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b) Vereine zur Ausstattung von Findlingen. 

Da die Findlinge verlassen dastehen, so ist ihre Lage dann 
am drückendsten, wenn sie eine Ehe eingehen könnten. Den Mäd
chen fehlt es an Wäsche und Kleidung, den männlichen Findlin
gen an Werkzeug und einem kleinen li'onde, um ein Geschäft 
beginnen zu können. Diesem Uebelstande abzuhelfen, haben sich 
in mehreren Ländern Vereine gebildet, die den Mädchen bei 
ihrer Verehelichung eine gewisse Summe Geldes oder Ausstat
tnngsgegenstiinde; den männlichen Findlingen aber Geld, Werk
zeug u. s. w. spenden. 

Indem so den Findlingen Gelegenheit geboten wird, sieh zu 
verehelichen, setzt man sie in eine selbstständige Lage, wodurl'h 
ihr Kasten-Charakter verwischt und einer lasterhaften Lebens
bahn vorgebeugt wird. 

Solche Vereine bestehen in Frankreich und Italien, sl'lb~t 
anch einzelne Findelanstalten betheilen die Findlinge mit Ausstat
tungsprämien, namentlich die italienischen und russischen. 

c) Vereine zur Unterbringung der Findlinge in gute 
Lehr- oder Dienstorte. 

Diese Vereine bemühen sicb, für die Findlinge Lehrorte aus
findig zu machen, wo sie eine gute gewerbliche Unterweisung, Er
ziehung und Unterkunft treffen, wenn sie nach ihrem Normalalter 
tlntlassen werden. 

Solche Vereine besitzt Frankreich in grosser Anzahl. 

d) Vereine zur Invigilation der in ausseranstaltlicher Pflege 
untergebrachten Findlinge. 

• 
Die Findlinge werden nach dem Normalalter in den meisten 

Ländern in die Lebre gegeben. Der Findling wird somit in einem 
Alter sich selbst überlassen, in dem die übrigen Kinder noth 
unter der schützenden Egide ihrer Eltern verbleiben. 

Allerdings bleibt er bis zu seiner GrossjAbrigkeit unter dem 
Schutze einer, jedoch nur nominellen \' ormundschaft, die das 
FindelhallS übt. Es besteht eine LÜj!ke in der Beaufsichtigung 
der Findlinge, da sie zeitweilig auf sich selbst, auf ihre Uner
fahrenheit und auf ihre Schwäche angewiesen bleiben. 

Digltized byGoogle 



631 

Aber nicht nur die Findlinge, sondern auch die Familien, wo 
sie sich aufhalten, mflssen invigilirt werden. Welche rohe BH
handlungen müssen die Findlinge bei ihren Lehrherren erdulden, 
und wie gering, sind oft die Fortschritte, die sie bei solchen 
Meistern in ihrem künftigen Berufszweige macb&n? ' 

Um diesen UebelstAnden vOrLubeugeu, habe. einzelne Men
schenfreunde in Frankreich "Vereine zum Schutze der Fin
delkinder, welche das zwölfte Jahr Zllrdekgelegt 
haben," gebildet. Die Aufgabe dieser Vereine besteht darin, 
Cilr jeden Findling ein Mitglied als Patken zu bestellen, der sich 
seiner unteraHen Umständen annimmt. Aberauch fdr die weiblichen 
Findlinge sollen zur LTeberwachnng nach dem Normalaltet ähnlich 
wirkende Frauenvereine organisirt werden. 

Von deu Tutel-Vereinen und den Vereinen filt ans Straf orten 
entlassene Findlinge haben wir bereits das NMhige mitgetheilt. 

e) Vereine zu Gunsten der Reclamationen und Adoptionen 
der Findlinge. 

Es ist nicht unmöglich, dass kinderlose Eheleute von Cre n: 
den Familien Kinder annehmen, und sie adoptiren. Es ist wess 
ein Werkder christlichen NAchstenliebe. Aber diese Kinder besitzen 
Eltern, und sie stehen nicht gaaz verlassen da. WAle es nicht Doch 
christlicher, Findlinge zu adoptireo,da diese häufig keine fdr sie 
sorgenden oder nur unbekannte Eltern besitzen, und somit alle., 
patriarchalischen Schlitzes entbehren? Die Gründuug vou Vereinen. 
deren Mitglieder solche Kinder adoptiren, oder Menschenfreundl' 
ausforscheu würden, welche Findlinge übernebI1l8n, wAre höchst 
wtlDsehenlwerth. HAufigere Fiudlingsadoptionen wflrden viel dazu 
beitragen, die ungerechtfertigten Vorurtheile gegen die Findlinge 
zu verscheuchen und dem Staate groue Auslagen zu ereparen. 

XII. 

Ber.r.el HIIK"ela ter IJlierltr.I,.lgnrte 4er 
'.1.11-... 

Da das moralische und physische Wohl der Findliap von 
der Beschaffenheit der Orte und der Familien. wo sie unterge
bracht werden, abhAngt, so empfehlen wir besonders die Bertck
siehtigung folgender Momente: 
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, .«).Mal1lll\Sse dM Fin.ililtge. ·lieibltlfJaJ1f dtWl, Lude' als in 
Städtell,yerptlegen. I,) " 

" ~ KIlIJ8 '1D.8I'l sia in Städten uater,hringen,: 80 wae maD Sie 
in kleinen"und :nieht in grossen ,StAdtel1 aufziehen. 

c) In den&idten übergebe mi 11 , sie Kostparteiltn. welc'
di8,~8undostea,Quartiere_ bewohnen. " ; 

'.' ~d}.Auf. dem,LQnde lasse ,man sie in' milderen, trockenen G~
gellden, verpflegen. : ' :,,". ", . 

;L~) Hall gebe,die Fiiullioge i.o ,Gegeoden:. wo di4L Oetrei<k-
preise am nioorigsten steltleQ:: ',. ' , ' .;, . !I, 101,': " ,I 

-f)Kan· gehe die FiudJiD.PlnicM ~n,~u aral! Kostpl&t1~eD ab. 
,g) Man,ge,be ditt~lndliRge"nißht an F.milien, mit ,grossem 

Kindersegen. 11,'0"'1 . ,,' """' 

,: !'I,h) ,}fao, ge~ die, Findlinge iHandw.erkeru ... ,kJeiQ8Q . RflDsioni
I!ten. und,nur. ~ablllllWejSeI,Baue.rnin· die KQII1L 

i) Mao gebe die Findlinge an Kostparteien, die ihre Beschäf-
tM\W&:,~lH~Je~Alk,:"J;,' ,:1 ',' :,.,' ::1;' I', 'I. j :;" i ' 

j) Man ziehe Kostfr~~~~>,i~i8'ldr", Findlingen gleichzeitig 
Ammendieoste leisten können, ailen übrigen vor. 

~),MSD ,gebe , dieJFiildlinge aa iKotrtpart;eilen, die' demselben 
OultdS angehoren: " "!", I' , ,i''''I'' . 

, l) Mari ziehe jdngere, l'fibrige "nd' gesillide K08tfrauen I·'}"O 

älteren, trägeren Öbd,ungesntlden .01"., '.:' . • ' ",I' .:': 

m) Man ai~he' verniöglicb'e': K'QStparteien :den' llrmereb VOll. 

, n) Man ~iahe :Kostfrauen; deh~llJmoh,keiD Findlin~ geStorben 
ist, Solchen vOfj,dimen'8l.Mn .metlrere gest()YbeluiRd. ' 

" 0) Man zielie eine Kostfra .... die: nOflb.'·kieinedrPjndlib~ in dt>t 
Kost hat, 801cben.v-or; d;e sehon e\nim'l"md~ili~·"~"vftegen. 

p)'Mttn ziehe Nodrabflo, die,:noob' keinelR6~ ,~~n dt!!' 
Pflege dei' Findlinge vom Fimlelhanl!~ erhietteD1 :1'kl1 ... helJ'vor, die 
sich' gehon' U Dzuk6mmlithkeiten zu· Sl,-l'luhi-en I ku~ :liessen.· 

q) Man ziehe Kostfrauen, die noch keinen Findling dem Fin
delhause zurückgetragen habe~ ,sölchen vor, die wäblerisch sind. 

I,:. liPI :;"'0,"': ,: "li •• ! ;.,t, d'II:';'· ',tl '\',II! '''',:' 

I) Diese UnterbringungsweiMo'.U :..talb anzuempfehlen, weil naeh 
Wappius die Kindl'l'stl'rblichkeit in den Städten 40.%, auf dem 

, ' larIde abe!', 1l11l'! 137' I %1 betrifft, ~: lmdl iweil' ,steh nlMtll u. p 1 a e I' 
Aif\ qUtt~~ ~btl\lHlfoer, fIr 1,"" .v"f,·A'lauf I,d,et,,·t. IA!lIwlllJakrt'fl 

, '" glf~~p'enl'n, .~ebel\~g~b~r,~~ ~~~,de,r, ~h~f*l'H ,~r 1 ,a~f, 3',(0 J ,,~nat 
entzld-ert. 

• 1',' 'I If :'" 11' I' ;" I .11 il '_ I p 

'1 
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Kritische Beleuchtung 
der verselli8denen 

Versorgungssysteme 
für die 
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Ueher die verschiede.ea VersorgungssysteBle 
ftlr die Findlinge. 

In anen LAndern gibt es, wie erwAhnt, vier Kategorien von 
Kindern, die, weil sie alles patriarchalischen Schutzes 8ntAussert 
sind, nach ganz verschiedenen Systemen in Obsorge genommen 
werden. 

Es bestehen zwei Systeme, nacb denen man die Versorgung 
der Findlinge geregelt hat: a) das katholische oder romanische 
und b) das protestantische oder germaniscbe, obgleich dieser 
Gliedt'nlng nicht so sehr die Verschiedenheit der Nationalität, 
als des Cultus zu Grunde liegt. Der Zweck heider Systeme,.d. i. 
die Bescbützung der physischen, geistigen, religiösen und bür
gerlichen Interessen dieser Individuen, ist ein identischer, die 
Mittel aber, ihn zu erreichen, sind beterogene : 

1. Das katbolische System benützt GebAranstalten und 
Findelhäuser, mit Ausschluss der Erforschung der Vaterschaft. 
Dieses System hat 2 Aufnahms-ModalitAten: a) die italienisehe 
und b) die französische, adoptirt. 

0) Nach der italienischen Methode werden die Kinder 
nach ihrer Deponirung in die Winde (torno) eines Findelhauses, 
ohne alle Controlle, also mit vollständiger Gebeimhaltung 
der Geburt. aufgenommen. 

b) Nach der französiscben Methode werden die von 
ibren Eltern oder dritten Personen (Hebammf'D, Aerzten u. s. w.) 
überbrachten Kinder nach vorausgegangener Erforschung 
der Mutterschaft unter officieller Kenntnissnabme der 
Gebort erst .nach constatirter Nothwendigkeit der Auf
nahmen (admission a bureau ouvert) übernommen. Die nach 
diesen beiden Methoden aufgenommenen Kinder werden entweder 
alle unentgeltlicb (Italien, Frankreich und Russland), oder theils 
gegen den Erlag einer Taxe, theils unentgeltlich (Oesterreich und 
Belgien) verpftegt. 

2. Das protestantische System verwirft die Gebllr- und 
FindelhAuser, gestattet die Erforschung der Vaterschaft, 
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und verhält die Verpflichteten nach den gesetzlich bestimmten 
Verwandtschaftsgradf'n in bestimmter Reih(~nfolge zur Versor
gung der unehelit'hen Kinder. Sind diese Verptliehteten unver
mögend, so müssen die respediven Stiftung'l'n und nach ihnen 
ctib . -'Pfatrge!Dlildell . itt'd IV EMlottflbg- ~ tbetdehfnerl' hErle (.~n~ 
diese ganze ReihenWg\'., ~fl YtrP9jtPt~m erschöpft ist, über
nimmt die Staatsverwaltung die Obsorge. 

,Die Regiemngen, der'protestaniisdlen Linden vollzieh~n di .. 
V'6l'.ßorgung der Findlinge iD fol~nderWeise: ' ,', 

. 'a) Sie übergeben;l\lte'FiDdI9fige'ih~n Mtitttlirnid die Pftege 
und geben den Aermeren Aushilfen. r ,- , 

IJ) Findlinge, welehe die Yerpflichteten 'nicht übernehmen 
,kijgDeo,: geben sie hisl r.uißlj,scholfähigen }\lter:erprob~n Pflege
lellten auf dem Lande in' die Kost. I I,'. 

:0) Mit erreichtem schulfähig-cu' Alter 'werden' sie in 'die öffent
lichen"Waisenhäuser zurückgebracht, wo sie so lange bleiben, 
bis.sie,lin,eine Lehre'gegeben werden k~en. 

:' 1. Füt"dli's kath 01 iS('he V ~rRorgt\t1g~sy stern: habt>nsien: 
Lud wig, A. Quadri. ßlock, MeisnAr, Larol'hefl\\ll'oult-Liallcourt. 
Weber; Frank, Hufeland, Maro-Fodere, Montfaleon, Terme, Remaclf', 
Gaillard, de Curzon, Lamartine, Buret, Mnna.tori, Moriebiny. 
·Ram0n. de la Sagra, ßetzkoi. tIann,. Weber, Stark, Pilat, GoId
beck, Emmeran, Günther, Sonnenfels, Frank, und die fünf.ge
leltrteD GeseJlschaften Frauraichs Z\\: Soissou, . .ßourg, Gard, 
Maeon und Paris erklärt. 

" ., 2. 'Für Reformen- des katholiaeheD Versorgull~
systemes haben: Montalivet, Delessert,'lde Herando\ )fatquet, 
~erpjn., VaudQre, Leyvat, ,Vllucluse, eurel, ES(J.Uirol, Weil, 
9~ipoule~, Lawothe, Bour,Jo.D" HAB.way, Archyba~d, AlisOJl, 
)(<,'Izer, y. Raumer, Human u. I\. ro,. gestiwIllt.:" I' 

3. Für das protestantische VersorgullgssysteBt,"Sind: 
Necker, :Chamou8set, Benoiston-de-Ohlttea.unoufjParent- Dueha
telet, Villerme, Villeneuve - ß8lgemo.at\ 6uitaud, ,Bernonillun. 
Carooda., Villar, Massic, Malthus, Lord Btoughaln, Llucpetiaux, 
Gurol, Bekmann, Welker, RuUJ. Rieke., Türk, Peiler" ,Nistel
huber aufgetreten. 

4. Für Reformen des protestantischen VenorgtU!1ß's
systemes haben sich: Rieke, Zoll~r, ~fei1fer, &hlipf u."a. m. 
a~esprocheu. . 
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.Jlj~ '~JlIIMWt&> t\M •• , ... ,.MI ~;Vft 1"0"-
!J'l~~~N/r.r~tu'ß.lf'Jy~ .... , ,~~ laI I 

!A)' Griiila.e·, die f!man zu' G'iltl~~'! 'de~J[atho1ischen 
"I, il1'"8tem~8, (de"r'Füu~eÜlätfsJr)"gelte~d;1I acht~"· . 

. ,I q"f.. ,~ .. 1,;': . ,i ~ •. ,rI "~ I1 f' If I' fa ·"t- "I ,'I,.....~.~J; •. q. 'I 

C·· . ""}I , ·Ift'cJ F,HlI~btus'lf!. betwirken:i a): 'Dia. I iVbniiinderuDg der 
Kimlenno. oi~ bin6,Bttiehraokrln@!l·der.A~.etzno8eD' und! c~ der 

·Fr:uehUlibtreibungen. ::.. - ';'; I: i 1/·'. j'l 1.,,,, 11' ~ ,: ••. ' 

r. 1.,12; Dis .Ii1ndelhiUi6~ .tenbiucLern'rlie· MolllBtitlt, dor·Findlibge. 
, :, ,al .. llie ,mioHlhäus6f' furderh: .,a) die phyailChen~'.b}lctie 'psy~ 
·tmst,h8D: undi c) :moraüsch8ßJ ,Intetl.aen, der. F1il1illin~. ; ,. 

·4: ·Dic"lilindsIBlusOr ·S4thaien',' ind8lh. -sie deo findlingen 
eine Adoptivfamilie geben,: luppliMndc'Iramßienbandel , " 
" . iu I Oie Fi~delbäu8ehklbli •• :däei Khro d •. get&llenen; Miid
ehen und!.6:\rderb,daidutChrilweiBittlioehe !Rehal,ilimtiool' ... ", 

. ,6." Die,FilldelN.usel'\,·indem1 sie, dia ErforscWurig der J/ater
S6'Hft nicht gte8ta.~tun,:, und ,dif) ganze Wueht' lIer: moralisenen 
Ve:rirfimg auf die ,gifallebon Mldcben·'WIbJe., ',bitdendB8oferne 
PräveDti, ... JmMalten' ~egeD kdDftigu teeiaive\JeDeJitretltllgen' deR 
Sitt~etzC8.. :. ,: I '1 • II .. ! •. :.c.,; I;; ':: I. ' .• " 

" 7. 'IDie FindelhAuser,:boitl'en spMet"e· Vm-ehenobungen der 
Gefallea8n- .icbtL, I' [I " ":',!',:' , I •. I. ." 1"-

" - r -,s., D. Fiodelhiibs6T: tragen 'ZUr .Vermehrung ·de., . Findlings-
aufnahtnen nichis bei;!, . .,,' '/ .. :' ., [1'1: . .,: 

. 9' • .J Dief Fidde1biuser. obrsie. gleieh: 'gm88e, ,KOBtmt "'erursa-
00en~ tenve8dMlldieae.dOch.z'ODlBestenidellFiDd~inge\I'Di88e'A'IIS. 

tagen steifJ8m. iSioh' niOOtalljihriioh ilwü weiden 'dureb· admioi-
r;thtive BefoNDen mögli~hst vllmiritert. " " , I ,'. i 

, " ·10. "Die ::FindelhiUseli. manifeStiren ' nU~'lejne . stlheinbare:/ru
nahmei ihrer Olionf.en, . indem leibe I meisteM 1lur iIUs- 8er· .vermin.: 
cieiten'St6rbliohkeit,der FinWlinge'l7e8uhirt: ~: .. ,'I/! '1/, :. 

. H, Die FiIidelHäo8or silld 'alterdirtg8 k~iUe makeHosen ·InBti
taiio88rr~"lIbet ~hI81'.klebim lIl.hleft menSchlichen Wrerkal_~l,mC 
}längelliber, deren 'maD dis' Findelhäuser .besehuldi~; 'beruhen 
aof. MiMbräuobeB; imthe ,die Bethailigten begelllie~' uodl1ücdlt 'auf 
FetUem:der:Admillistration.·, :." 1:11'i '1 :1·1 ·.i ....... ,i 

, ". f <l2~'-'Ile .i1indelhä1lllef ,ant1leben~ -biesst, oz8hlteich& .uD~h1eb;-' 
fäüe'bilbedSdltsamer:iWiilse ,aervorrufeD.· ".: I, r: . •. ') ','. 
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B) Bin"ände, welohe wir zu Guuten dei protestaD
ti, chen SYltemel gegen die I'indelhäuer vorbringen. 

1. (t) Die FiDdelhäuser vermiDderD die Zahl der KiD
dprmo rde nicht. Es gibt Findelhäuser mit oder öhneDrehladen. 
Drehladen besitzen die meisten italienischen, französischen und 
b~lgischeD FiDdelhäuser. Da die HiDterleguDg der FindliDge iD 
FiIHielhäuserD mit DrehladeD deD gefalleDeD Mädchen weit mehr 
Bequemlichkeit und ein weit grüsseres Mass fl1r ihr GeheimDill8 
bietet, als die Findelhäuser ohne DrehladeD, so wird es genlgeD 
zu beweisen, dass selbst die Findelhäuser mit Drehladen dit' 
Kindermorde weder zu nrhindem Doch zu vermindern im Standt' 
sind, und dass gerade an Orten, wo sie bestanden, sogar eint' 
grÖ8sere Anzahl von KiDdermorden zur UntersuchuDg gekommeD iat. 

FUDkreir.h zählte im Jahre 1835 bei eiDet BevölkerUDg von 
32,000.000 Seelen aD 171 Drehladen uDd 98 Kindermorde, es kam 
also 1 Drehlade auf 187.134 Einwohner uDd 1 Kindermord auf 
326.530 Einwohner. Belgi eD hatte iD demselbeD Jahre bei einer 
Bevölkerung VOD ~,142.000 Seelen uDd I~ DrehladeD aD 69 Kin
dermorde, es kam also 1 Drehlade auf230.lll Einwohner UDd 1 Kin
dermord auf 613.333 Einwohner. Frankreich zeigte somit bei 
eiDer grösseren Anzahl von Drehladen, also bei einer ver
mehrteren Leichtigkeit der UnterbringuDg unehelicher 
Kinder, doch eine 2'j.mal grössere ADzahl VOD KiDdermorden 
als Belgien, das eiDe weit geriDgere Zahl VOD DrehladeD be
sass. Aber nicht Dur dass bei eiDer grössereD Leichtigkeit der 
UnterbriDguDg der FindliDge mehr Kindermorde vorkamen. 
zeigte sieh auch, dass 1,ei einer grOsseren Schwierigkeit 
,ler Unterbringung der Findlinge sogar eine Verminde
rung der KiDdermorde bemerkt wurde. ID Bel g i e D kamt'D 
vom Jahre 1826-1829 in den ProviDzeD mit Drehladen 1 KiD
dermord auf 109.942 Einwohner, und in jeneD ohne Drehladen 
1 Kindermord auf 136.662 Einwohner. Die Leichtigkeit der UD
terbringuDg der unehelichen KiDder hat somit Dicht Dur keineD 
vermindernden, sondern sogar einen vermehrenden EiDft088 auf 
llieKiDdermorde he"orgerufen. Aus denselben Daten geht weiters 
he"or, dass iD deD Departements, wo nur eine Drehlade be
standen hatte, 1 Kindermord auf 7 GeburteD, - wo 1 Drehlade 
aufgehobeD wurde, 1 Kindermord auf 6 Gebw1eD, ud wo 6 Dreh-
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laden aufgehoben wurden, 1 Kindermord auf 12 Gebw1en entfiel, 
dass also, wo die meisten Drehladen, d. i. die ~ Leichtigkeit 
der Unterbringtlng beseitiget wurde, auch die Anzahl der Kinder
morde sich verhAltnissmAssig verminderte. 

Aus denselben Daten geht endlich auch noch hervor, dass man 
in Frankreich die Zahl der FindelhAuser nahezu um die HAlfte, die 
Zahl der Drehladen aber um das Vierfache vermindert habe. Be
sAssen diese Erleichterungsmittel der Un~rbringong von Findlin
gen, wie 8S die Findelhäuser mit Drehladcu sind. jene angenlhmte 
Wirkung auf die Verminderung der Kindermorde, so mdsste eine 
so.erheblieheReduction dieser Vorrichtungen, wie sie in Frankreich 
vorg8llOmmen wurde, eine auffällige Vermehrung der Kindermorde 
hervorgerufen haben; .allein die statistischen Ergebnisse haben 
in den letzten vierzehn Jahren gerade das Gegentheil erwiesen. 
Dieselben Resultate lieferten auch die Findelhäuser mit Drehladen 
in ItalieD, Portugal und Belgien. 

Wie sollten aueh wohl die Findelhäuser, mögen sie mit Dreh
Jaden verbunden sein oder nicht, verhdtend oder vermindernd auf 
dieKi ndermordeeinwirkenkönnen, danUl jene gefalIenenMAdehen 
Kindemorde venlben, die sowohl die Schwangersehaft als 
dieGe burtgänzlich zu verheimlichen beabsichtigen, und 
die Anrufng der Hilfe eines Arztes, einer Hebamme, oder dritter 
Personen jederzeit UDwlassen? Den von derlei Mädchen gehegten 
Intentionen kODllDen die Findelhäuser nicht abhelfend entgegen, 
ihre Benutzong wdrde vielmehr zur theilweisen oder totalen Auf
deckung alles dessen, was sie gerade JIlit Aengstlicbkeit zu ver
bergen anstreben, fdbren. Solche Mädchen w6rden selbst, auch 
wenn sie in einem Findelhause wohnen möchten, d888elbe doch 
nieht beadtzen, und auch dort ihre Kinder morden. 

h) Die Findelhäuser bewirken auch keine Verminde
rung der Aussetzungen. - Wenn es von den Findelhinsern 
m j t Drehladen erwiesen werden kann, dass sie diess nicht ver
mögen, 80 ist es klar, dass es von den gewöhnlichen Fiadelhäu
sem, in welchen die Aufnahme grÖ88eren Schwierigkeiten unter
liegt, noch viel weniger geschehen kann. 

In Frankreich kamen in 38 Departements, wo FindelhAI188r 
ohne Drehladen bestanden: 

I Fipdling auf 3'12 Einwohner und 
1 AnssetzU1lg auf 47 Geburten; 

und in 3~ Departements, woFindelbäuser mit Drehladen wirkten: 
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:<)>itr!)> ribtlllnglauf a84lBiftOhlle~ dndl'd'lII H n<ld"rj, ;l'l:r f1 .. 

, ; '1"AUs~etzUllgall!fl'25 'G6lftlrt~'.'It1 O'I!. i'l!l1 'llh ,,'1' " 
, : rtDfnt' ! alsb, , '\10 "Jfie.l gMSS'~e' l'1ei~Mi'g'~it a{ffl1n1~tbtihktBg 

der Findlinge existirt(>, k'äntan '",e'hr'..'Au88etz\i~~ti ' vorl 'als :dort, 
WO'sie 'lhebr'''S~hwlaritklMu!n itt1~k%g.IIUf' Mtj~ft !',: wo ,eS vom 
:J"hhl 11'j'l99~1:8U 'k~hie 1Fiddelbtti~i:ki gabj ':~d4fu: in dieseln 
Zeltrl'rt1niendr' i3(J1IKitdl~'1~6gg'&)(>~l 'l!!JI:IiI~!'ä~r,18dWr Na:
pbl ~t}~il J! 'ei~fFiU8elh!l~ 'mn' Mil~"I1)~tihid~'eii'lclrt"ilt"llrde, 
8ti'llg+erte'18ieW'td~ 'rz~hl der: 'Atl~setZ'lmgeti,i1rtIe'rlh'&tb -w 'Monate 
s~lfon' auNj16, ttt1d"RI/I'dit'lsiPArMlWlt' Spllt.er,wi~l3t'aurgeb()ben 
wurdf!', ti~I" die "jtbHii-l\Ie': Z~h1" dtir' AiIssetzttdgeil 'alsbald' auf 
6u l:' '-1.L" Äis 'hian hi' M NlIII t licht ini' Jahre- uh~41 ~aW"iä\lletbau1' 
~ämm't der Dteblii\lä ~b1UsI'I;~1 di~Uhi der j'tMl~~l\Ans8e~tin
g~n Vo'n :~()O'attf S h~a:h!........; Dieselbe I} Resl\ttate fl~ab 1.1ieSehlies
~trng dllt'FiiitlelhA"I!~ni!1t{l\f'ec hi#11ft üntt 'Tou 1'11~iy in Bijlgien.
In den österreiehischen Provl"'~n:wd~,:..vtJjn ',J.,I82! bi~ 
18:n' bei den' '~rstell 'luMlt'iltllh'tUt14 AU'S~tz'Oh!telj'·tlDt~rsucht. 
wlmln' ßtttl'(\ ie ito.lhm;,,~fw.n; 'P~in~bri, 'Ifi'e: ~tidethl\~set'IDit' D\'eb:
)Aden'hll"ftZ%'il, sit'll M'I~in 111~'I.1l tintrAifl'~rten. In LO'lti ou,' Wb, 'dÜt 

A\H;Jl.bduH~illt!J·' kl~i~el'l Pri~llt~Finltmall'tftalt: 'k~;l1e' F'indf11hAuser 
b~t8bf'1l1, hrnel1 l,ei; tljlr~r i ßtlvntk'el'tilf~" .bn 2 MfUidJie'll: 8ee~n 
v{)fn.f: 1819--I@!3 rihl" 115) We~legttt)gen'yJt."..ll' lo'IDent~('b~ 
land 'üoll inal'!r,$Jchwei~; di4f'gfeichfalltft+.iWe'Ftndethä'Mer be
sitzefi, ~bbmn: die 1\n~H~zt1~nl~t{ll~~ Se'WI'l'heiten: ' 1 

, : C') ''Die' Fillltelhihrser f,ewirk~n' keiul3,1 Vel'ßiin'derung 
de'r I'rt1~'h~atltrei tJuilg'eJt,,,j~n nbgleichiin' Paris' 'ein Findel
haus mit eineJ"f)rehJad"' be8~6t,I""~rfig tlot"'''~iel~l1hl! der ~n dil" 
)t!lrgu9';ni~gel9g'teh "ab~ieben~ :Fdtüs r \ft)ni,iJ.r:'1S34' 'bis 
1836 ppr .Jahr:1~,:'.otn,:.f: Ies'i-1898 per '.Jlihr'M)lItt'M vom 
J. 1889~ 18'44' ~er jahr ,61. "ehi '; ßVlw~is. 'daS'8: ohti(kl\'ttltet des 
Restandiett iettiesJ 'F'nltelhans~' tt"ie ZahJllI~MVf!1'1:n~hen' aich 'in 
Pl\ris stetig venoehrtluitte.'lI') 11':" ,I{ :: ,. '" Ii':', ::,', ~ -: ,; ~ 

, (:2 ... oie 'FindeHtäUser' 'V'et'me h ren," dire; MOt!taHtU der 
Fi ntlti nge. 'Etf ist "irl'e 'statistigeb'l\bgem~hte: S8~1t~,' daA8 \fie 
Sterblichkeit tier uneheli6l#e}ti Q{..mdel" ~ö~tl'Ji{lit' ~ls 'jette·~ 
Ahfl)jthe~, ':,ind 'jenü"dtir'Jlind'hrge' die g'l'Ö8~t~i vö~ "lIed alesen 
drei Kategorien ist. Die durchschnittl~h'e"Ste1til~'der 6ft~' 
lichen Kinder vor vollendet~fil ~r8~'ll~beii~iahtte~'bieitigt ~ach 
Wappäus 25%, jene der U11~b~11~hall Kind.~ ... r.; lttnd .~ne der 
Filld}ing~dD flen'b~sten FindelllAnsreih 5045'/0,'1', ,I; ~" n , 
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i Uittf StedJlidlbit tlerdi'ia4lipge. in 'd~bbe8"1t F,,~lbA~_n 
i8t also Inindestfns.UIR 2QVo.g'Ö$l!IQf al~ jalb,det 'UlMbeliuhs uort 
um .dureh8eboiUIi6h 3Oo/&, grü8set .1s ,ieue, . delliltbeliöb~ .lüec1el'. 
()~ Aal tElrll 0; Fiu'tiogs .. Mortalit6t8-T.a.belhm· zeigen, daiJlj. 'bjs ~"m 
Ende- des ersteu Leben8j.br~81vCHll100, Fj.dllu~ni;jn MadritL 1:[,.. 
in Dublin·,98. ,ia N~apel 69~, iu Brüsael. 6&, ,inRlulß_ud·,7.6i :.iu 
Paris 7:" im ilurigenFrankooich 61) s'ar.ben. Nach oep~relllJllteD 
st.a.rbllQ von lOOOh~inQlingea.,4\!s Paciser FiJldelhaullea ~i!j . ;~um 

12, Lebeasaltilr ,878 .. Von den: in: dieser, Anstalt I vum, Jatu:" 
1816-1837 anfgenolfUllen6U: ,1 ~8.000 .FindlingetutAMben 82.QOO.. 
- D,~~ aps ~rpr4~Htp~~~ t~r lJ!i,~,~.keit ~er Fi~dl!~~e ,i~deln;Wie
ner FlD~e,l~a.\lse haben wir in I~er ~~~r~n~~ga~~ei~e,~1 B"s~bre l bu,np 
de selp~H ~.~ .el~,ri (}~, anfperollt. ~, lm}~, ~l'~~ l\~·gel' ., R~d 14 s
kau er Findelhaus betrug die Mortaliti).t (er Findlin re im er teu 
Leb n jahre voni'8~0~ 1 ~dI6 ari ' 50o/A" 1\i~f den bel.;j"('l~·~~ ·Find~l-

I ), 11 I '. " 1 1 JI'" I. I ,I f 

häu ern -j4~o dW'~9~ ·hn,it,tlich, .. in }~rlissel j 69°/y ip, G7~t 6)!. . 
IJa ~ , 'Y/'rtte ,y, j n~ ~,~arbel1 i,ryl 'i FiW~~I~~~~~ Y~H ~,?,~~~aux '~? Il 
1 ,9 ,F\p,d, tkin~~rp,.vor, Jem 10. L.~ben~l~hr ,. ?? .'~M.;eDd. von 
JOOR, ,in ~fn '11~ r ,~esfl.m,mtb~v?\k~r\l!lg ~~I~ . ~t~ , ~ta~~~l1. ~ , o.ra ,ce 
. a~ Renn (ie nstitu,tllln uer Filidelhäust:\J' eine mör~ eri ('he. f" I "I I I / ' I, I, "j' I j , 'Iil, '; 

W i i. von ,zwei *'ndern l'ioe,s gerIlI e"n dem rud O~)fert. 
I I . I 11· ,f ,F, ' )1 . 1II I • I " • I 

Hier~~~~,~rh~Ytj.'rel,t~!:c;, .(~a8S It!\!' ~I , l gerpe 'i '?j e S_te~b . Ich~ 
k~ iltß.~f rhä1tnl s s e JUQr .I,le\'ill~:erll ng IId, I\' , ',1 j (~le F.~tJu
liu' R~ an s ,ery\'("~~tl \.c~, ge.ste.iJ!::f'r,. 'r~~J /)ie~~ St~~l~lich
k it der Findlinge wlirdeahernod, e..ine welt rrrtisspre sei lI. lüitte 
uie ' t d~~ Fort;chritt ' \le ~ Ciyili'saticil~ e~li\ , ' h~dcllt~ l~ l1~ Ve ' J~lnd'e
ruri~ d~~ j i~~biic:lll:l'it 0f:~~,i·!!t. '~l\'l'h~Ja ~! ~ :i"~.~ p i tJ 'e e~reic11t~n 
'.IPi' '1 'I I tt~ , ,:ff',' , ') J r , " Irll I 1'1 
Qä~ if,l} \'q,1U .~. ~56,], .1.~~O v.oo}Q09i Me~1.sCj' on !11.lr . 4~~. JI1~(l 
v \TI J.1838- 1841 s('hou 744 das 10. Le6ensJa{lr. Nach ihm 
ta; ' ;~ ~' ner wihr~nd d~s ,'6. Jahrl~unje~ts i~' ''f ' T~~be'~~jahr~ 

I f ,.. ,I ,Ir ,I " I, ,I J 
m br l{j~der, als jetzt 1U den ersten 10 Lebensjahren. Das mittlere 
L b D ' ~her ' ~t~llte ich \'1lI~ .J. 1561 ' ~""6'Ö·Oa~fI8. : u~~' im 

~ ,&. f il tl , , 11 • I' " . ' . " ' I ':.. 11. .• J I • I' I ,..' •• 

J. I, ~I :ti ~p,ja,~j~ tIlI~abre .. , , .'! 'i ·,lI.· i'''' ... . i .... ,: " , .. ': ,.'" 
11 ' •••• ber, ~?cb: eln.;~.n~~ ef~r 'Y1~~t!ge:~V.IAsl~~ ~~l,s.~"h~~~,pe.mer~~ 

wer~~D,~~w.ti~hJ~e~ ,,\~~ .~\1lihAi~. !t~~' i4~r. t«!A ~SJ b ~rt~ u~,n, .~.~! 
de.~ un~heM~h~n ~1~n~~,~rJ~rp~,~~r ~Fl, ~l~ 1~~i.~leQ, .. r;~.~li~~en ,,~~d,~ro. 
dass 81e aber. uoter deu FlDdltngen dIe , grv~t(· ZltTer liefert. 

1," I :. ". d I : •. ' .. f • ,I ' i" '.,' ~ I.. . , 

tuter dem Hiublick auf diese ZitTer stimmen wir Ksq uiros gauz 
bei, wenn er sagt: "Bei solchen Resultaten fragt man sieh mit 
E ... o,. zu wJla , d~n ~r S~t für d,i~ Fm~~"us~ri.SQ.gr()sse 
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Opfer bringt? Mit der HAlfte der Summe, die Frankreich filr die 
Erhaltung seiner Findlinge jährlich verausgabt, könnttm '/a der 
Findelkinder ihren Milttem in die eigene Ptege Obergeben wer
den." Ebenso wahr ist die Aeusserung, welche M. L. R. Vi Ilerme 
machte, als ihm M. Peligot, der Administrator der Spitiler von 
Paris, ein Tableau vorlegte, aus dem ersichtlich wurde, dass von 
7676 im J. 1772 aufgenommenen Findlingen nach Abla1lf von 
8 Jahren nur noch 522 lebten: "Man kanD mit Fug und Reeht 
an eurem Findelhause folgende Aufschrift anbringen lassen: 
"lei on fait monrir 188 Enfants an frais du publiet" 

Ist schon die übergrosse Mortalität der Findlinge in l'hilan
tropischer Beziehung eine sehr bedauerliche, so erscheint die
selbe in der yolkswirthschaftlichen Bedeutung als eine noch weit 
mehr beklagbare. - Die Zustände einer Bevölkerung werllen UIll 

80 yortheilhafter gen~nnt werden müssen, je kleiner ihr Sterb
lichkeitsverhAItnis8 überhanpt ist. Diess erhellt mitunter schon 
daraus, wenn man berechnet, was für ein enormer r erlust an 
Capital einer Bevölkerung durch das Absterben seiner Kinder 
erwächst, die der Gesellschaft früher entrissen werden, ehe sie 
ihr durch ihre Arbeit Ersatz für die Kosten, die man auf ihre 
lIeranbildung verwendet hat, liefern konnten. Nehmen wir na"h 
WappAus ') an, dass in den civilisirten Staaten die Kosten der 
physischen Erhaltung, der Erziehung; der geiRtigen Bildung und 
so weiter für jedes Lebensjahr eines Menschen im Durchschnitte 
40 Thaler betragen, so beläuft sit\h der auf die ßeranbildung 
einer Million Einwohner zu yerwendende Capitalwerth circa auf 
1100 Millionen Thaler. Obgleich nun die Lehre vom Menschen 
in das Bereich der moralischen Wissensehaften gehört, so fällt 
dieselbe dennoch, insofeme er ,lurch seine Arbeit volkswirth
schaftlich eine Kraft repriisentirt, doch auch in das Gebiet der 
Xationalöconomie, und man wird desshalb nicht einer einseitigen 
materialistischen Auffassung beschuldigt werden können, wenn man 
von dem nationalöeonomisehen Wer:the eines Individuums spricht. 
Dieser Werth des Individuums resultirt aber aus der Kosten
summe, die auf die Ausbildung und Erziehung desselben bis zur 
Ermöglichung einer selbstständigen Production durch es ver
wendet wor(len ist. Die Betrachtung der obigen Summe liefert 

') Dr. J. E. Wapplus, allgemeine Bev61keI'UDPsta6stik. Leipzig t8U. 
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zugleieh den Beweis. ,dass das Individuum das kOs1;barste Gut 
des Staates ist, denn seinen volkswirthschaftlichen Werth ilberragt 
kein anderer im Staate. Nach Engel') betrigt im Königreich 
SIehsen der gesllmmte Grundwerth kaum den vierten, der Mo
biliarwerth vielleicht bluss den zehnten Theil des in der obigen 
Weise veranschlagten Werthes der Bevölkerung. 

Da also jeder Mensch ein gewisses Oapital reprisentirt, 80 

basirt sieh die Jo~rhaltung eines Volkes darauf. dass sich jede 
Generation dieses Oapital fdr seine Ausbildung mit Zinsen zurdck
zahle, und sie wird diess bis zu einem bestimmten Grade thun, 
insoferne sie es wieder auf die Kinder, d. i. auf die Ausbildung 
einer neuen Generation, verwendet. Wie gross in national-ökono
mischer Beziehung der Schaden ist. der einem Staate durch den 
fnlhzeitigen Tod der Kinder erwächst, erhellt. aus einem von 
Dr. Wappius über Preussen vorgefdhrten Beispiele: "In Preus
sen wurden in den J. 1815-184:1 an 13,4:15.574 Kinder geboren. 
Reehnen wir dieTodtgeborenen, obgleich auch diese der Bevölke
rung gewisse Kosten verursachen, ganz ab, so bleiben das Mittel
verhAltniss der Jahre 18,u-1853 von 3'9% für die ganze Zeit 
angenommen, lebend geborene :Kinder 12,892.367. Der grösseren 
tebersichtliebkeit wegen wollen wir jedoch nur 12~. Millionen 
annehmen, Nach den Untersuchuugen Hoffmann's ') starben 
nuo in Preussen von den lebendgeborenenl Kindern 35 - 36 % 
vor Vollendung des 14:. Lebensjahres. Darnach sind von der gan
zen Anzahllebendgeborener Kinder fllSt 4:'1. Millionen vor dem 
14:. Jahre ihres Lebens gestorben. Diese fdnfthalb Millionen In
dividuen kÖDnen volkswirthschaftlich als eben so ,-ieie Fremde 
betrachtet werden, welche ohne Vermögen in's Land gekommen 
sind, um an der Oonsllmtioo der dhrigen Ge~lsehaft Theil zu 
nehmen, ohne dafdr durch ihre Arbeit wieder einen Erstltz zu 
geben. Rechnet man nun ganz niedrig, weil ein groseer Theil 
jener Kinder schon ganz jung (die Hälfte, nimlich nahe 18 % 
aller Kinder) schon vor Vollendung des ersten Lebensjahres ge
storben ist, im Durchschnitte au.f die Uuwrbaltung uud Erzie-

') Ueber die BedeutlUlg der Bev61keruDgsstatistik u. s. w. in der Zeit
schrift des statist. Bureaux des k. siebs. Miniat. des Innern. Redig. 
VOD E. EDgeI. t. Jahrg. t855. Nr. 9. 

I) S. Hoffmano, Samml. kl. 8ellriften s&aatswirtb. Inhalts, Tbl. t, 
8. 182, und dessen Nachlass klo Sobrifteo, S. 306. 
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hungskostetl fllr jedes :dteser 14'/. MHlioDen Kioder:o.r 100 Tu
ler 1), so beträgtl die' Ausgabe: t:wek;be Ildiese I Kinder' der J(i~Il
schaftwährttnd der 8Dgegebeaen 1~6 'Jahre vemsAcbt i haben. 
450'MillioDfl'DI fPhalfYf,! oder jähtlieh a"'er '11'1- IMilIiuneri !J1haler. 
ull..t:dies9'i8t~lkflwtiltischafdieb 'Illslein Tein er V.erlust Ilnzusehen. 
indem diese Summa1twie t eine !~liuld, zu' 'betrachten ist, welrhe 
jeDe Kii11der:tJQDtra.hirt;hstteo, I und 'welche'sl~ dureh ihre Arbeit 
spQ1ier 'iv,jeder :a~z1itrag~n. 'durch ib~n frOhereIl, Tod ,~rbindert 
",uMen.". I 1'".\ ,\,11 !-utli )1.1 . r ·tl."1 i ,I. ,:.,' ", I:' 

, :!Nachd.IfulJ -shth,' 8US oden s04lbeo' '"org.eRibrteod Tlb\tsaeheb. 
diflJatJ 'r/lAootigeD :Herolden lt-e\olfl»riindpieon, 'rhJnoa1iSsteltt, dliss dt>'\' 
'Fod' eines';:jetlen:llndiv.iduullis,. """P'OD er vor 'deil}")~eitJMmrote ein
tritt! ,in';:w~helll es':Ia,\s'. Produ~~' in 1'ler,I~~'~ire; das Ruf 

seiDe IIHfAianblldutig'\'erwendete"Capital, i (l;"i. Ha~ eOllsomirte. 
dlllCh 'lieirle Artbei.t<ikTMt, tibZUlsbien, Dachtheilig auf.' d-en 1f~lk8"" 
wmhs('haftliulieh ~lst8b" ,eIOM ~tiun ei~~r,ktj; slJ kIl~D j~, aillht 
melH' 'hei!weifelt '",-erden: a)' dblas AUes;':was ~Qf eiDe Verlllehl'ung 
der 'Kinderioltarlili(lhkeit überiltiul't;,dnd &tlfjcue !der'Findp}kil~r 
it1sue~~e',Minft"Rs nimmt),' nlS' bbl·h~. "V'erw~r8ich; bez"it-:bbl't 
nrd'tlD' 1lluSll? I;Y\lö.d""daSs:'~sJl~intr'Wi1ths~hllftlich lohnendere 
FfiNO~1 gibt;: als: 'diejmge" Welche a'llf ditl, VerMmd:etbag . dl4!se1' 
Khtdarirterblichteit gertthtat; 1ri'ld.' Jedtf Fütsorge! 1M di~ 'Ve~lilb
gerling des.'Lebetis: ftbe11l&npt' ulkl det'Kit1d~r iinsliesondere lliird 
imm9r a)sl: die" ftnc.htbfiJltgeOOst1e, ll'en'Ützdng !des' alIf. ihre lIetan
bihtUI1~ 'rent'endeten oa}t'iUilesbeirßl~htet w'ereeo"rilössim;, , .: 

111 llal"lrir ,es :ahet: iur '-O~rlüge' zi1ferm~ig 'etwieHeu' habeD. 
dd9$. ,die Sterbtirhkelt crnr Findelkind'er jene der lfibtigtm 'Ki'tltier. 
DRIUantliCtr tler.lehellch-ea,' dutcbschnittflch ' um: !JO~/o n6~rt&gt. 
so' k,,,,idell"wir nicht 'ulllhif}',liieFilfiilelhäüser'lluch vlnn 
DRti~Da.Jlöt!.C1nOn1ische il!'Sl~I1d p uht~te &US' a'lsver\v~rf
lidi~ h1rtiltute'~u 'be~e~l<,h'flel1;' - ,',,': ", I:' .. nl, ,,:1 I!, 

1f)Il"d:ieJ eUl'~äischeD FiudelhiUll,ler im: J .. H~5'1nu f4.6"3~6 
Findelldndeti 'verpftiegten; die- :~\'bHelfkai~ ~IFinlUiD~e' i aber 
jene':, üe-t, übrigen:, Kinder: (die nnfut obiger 'Summe "Mrat 

') Dasf! diese'Summe mr jedeR'lmft'\"h .1'ahttlti 'stetbl'nde Kind 'st'hr 
'nil'drig gegrifteT\' ist, g~ht Illl'S dMi Ulltet8nchll~gell l!ertc'lr': weIcht' 
über dit' Erhaltnngskostt'n" tief Ktndtlr in' 'Fihd~- Ulid' i\o~ atsenträust'rn 

I I' !von' ~Iet'! Oll> rHomme 1.' p, tu'; Ditl'~tianx '; Watt~'ilie' und 
Dieterici angestellt worden' sind.' ' , '. 
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115.000 betragen warde) um 30 % aberragt, somit durch di~ 
J!'indelhausversorgung circa 34.500 noch über die gewöhnlich~ 
Sterblichkeit mehr gestorben sind, und wir die Erhaltungskost"D 
derselben nach dein Muster W appAus berechnen, so ging in Eu
ropa, bloss allein durch die gt"Össere Sterblichkeit der Findel
kinder, in einem Jahre ein volkswirthschaftlicbes Capital von 
6,900.000 ft. und in 71 Jahren ein solchesvon 244, 950.000 ft. ti. W. 
verloren. 

Wir wollen diesen volkswirthschaftlichen Capitalsverlust zur 
Exemplification auch für ein einziges Findelhaus vorführen. 
Nachdem in dem Wiener Findelhause vom J. 1785-1864, also 
auch in 71 Jahren, an 228.818 Findlinge (beinahe die HAlf te d"r 
gegenwärtigen Bevölkerung Wiens) starben. und die Mehrsterb
lichkeit der Findlinge über jene der übrigen Kinder nach dem 
obigen Calcul sich auf circa 68.400 Köpfe entziffert, so !Jet rAgt 
der durch diese Mehrsterblichkeit resultirende Verlust an volks
wirthschaftlichem Capital, nach der Annahme des Dr. WappAus 
von UDS far den obigen Zeitraum berecbnet, eine I:;wnme von 
13,680.000 ft. Oe. W. Engel sagt daher in der von uns obt·u 
citirten Abhandlung ganz richtig: "Das, was wirthschaftlich dll!"1 

Beste ist, ist auch sittlich das Edelste I" 
3. Oie Findelhäuser beeintrAchtig"n die physischen. 

psychische n nnel Inoralischen Verhältnisse d"r Fin(l
linge. - ADStalten, welche das Leben ihrer Zöglinge mehr g"
fährden, als es unter anderweitigen Verhältnissen geschieht, dür
fen sich gewiss nicht rübmen, die physischen Verhältnisse ihrer 
Zöglinge, zu fördern. - Dass die psychischen und moraliscben 
Verhältnisse von Individuen, die man in ibrer zartesten Jugend 
unter ungebildeteMiethlinge versetzt, die zumeist mit dem Elende 
kämpfen, die ihre eigenen Kinder schlecht erziehen, und die oft 
selbst in dem Schlamme der Unsittlichkeit untergangen sind, sich 
nar höchst ungilnstig gestalten können, ist selbstverstindlieb. 
Wenn man 88 weiten erwAgt, dass der Findling wegen seiner 
Abkunft förmlich aus dem Kreise seiner Mitbrilder hin&usgestossen 
wird, d&llli man ihn schutzlos in eine Welt voll moraliltcher Oe
fahren drängt, dass seine Er~iehung zumeist Dur in einer specu
lativen Ausbeutung seiner physischen Kräfte, aber nicht in eiDer 
~~ürderung seiner religiösen Oesittung und geistigt'n Ausbil
uung besteht, so wird llDSere obige Beh~uptung nur als ein~ 
IItichbAltigere erscheinen. Belege daUlr liefert die Erfahrung, 

•• '.& .......... Iuo .. • •• 
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Jass die Findlinge zumeist für immer dem Proletariate incor
vorirt bleiben; dass die Criminal-Ausweise unter den jugend
lichen Verbrechern fiir die Findlinge grössere procentuarische 
Ausweise liefern; dass nach Parent-DuchAtelet unter 2000 
Prostituirten sich in Paris 120 Findlinge befinden, wAhrend sich 
doch in Frankreich die unehelichen zu den ehelichen Geburten 
wie 3: 100 verhalten; dass das Ooutingent der Rettungs-, Straf
und Besserungs-Colonien in Frankreich in hervorragender Weise 
durch Findlinge vertreten ist, dass die Findlingskaste sieh aus 
sich selbst, in immer wachsenden Progressionen reproducirt, 
indem nach Esquiros von den Nachkommen von 129.629 find
lingen im Durchschnitte jedes Jahr wieder 36.000 in Frankreich 
ausgesetzt wurden, und dass nach S. J. Horn nach den Listen 
des Brüsseler Entbindungshauses ein grosser Theil der dort ge
borenen unehelichen Mädchen als unehelich Geschwängerte in 
dasselbe zurückzukommen pflegt. Aus einem offieiellen 'rableau 
über die in Frankreich in den Bagnos, OentralgefAngnissen, cor
rectionellen ErziehungshAusern und Besserungs - Oolonien vom 
Jahre 1863 geht hervor, dass: 

1'1) in den Bagnos unter 5758 Sträftingen sich 391 uuehe
liche und 146 Fiudelkinder befanden; dass 

~) iu den CentralgefAngnissen unter 18.205 Sträflingen 
tlich 880 uneheliche und 361 Findelkinder waren; dass 

T) in den correctionellen Erzieh ungshAusern unter 
2380 Zöglingen 229 uneheliche und 56 Findelkinder verweil
ten, und 

&) in den Besserungs-Oolonien unter 1225 Eleven 195 
uneheliche und 254 Findelkinder erzogen wurden. 

Frankreich besitzt zur Rehabilitirung seiner unmoralischen 
Findlinge 12 Besserungs-Volonien auf Kosten von Privaten, 
4 Besserungs-Colonien auf Staatskosten, endlich noch 29 Acker
ban-Colonien. Diese grosse Anzahl von Besserungsanstalten, die 
man in Frankrei~h zu errichten gezwungen war, spricht laut ge
nug für eine vorwaltende Neigung:zur Immoralität, welche die 
Findlinge beherrscht. 

4. Die FindelhAuser lockern oder vernichten die 
Bande der Natur, welche die Mütter an ihre Kinder fesseiD. 
und berauben die letzteren ihrer bürgerlichen Rechte. 

Eine Lockerung derFamilienbande'wird durch allefindel
häuser hervorgerufen, selbst auch durch jene, welche das weit 
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bes~ere System der "admissIon a bureau ouvert" 8uoptirt haben; 
diess beweisen die spärlichen Reclamationen der Findlinge durch 
ihre Eltern, worüber alle Findelhaus-Directoren Klage führen. 
Im Pariser Findelhause wurden z. B. vom J. 1804-1833 von 
100 aufgenommenen Findlingen uur 1 Findling redamirt. EiDe 
Ver nil' h tun g der Familien bande wird besonders bei den Fin
delhällsern mit llrehladen herbeigeführt. indern, Dllmentlich in 
den itulienischen Anstalten, nicht nur uneheliche, sondern sogar 
eheliche Kinder in dem tor~o niedergelegt werden. So wurden 
vom J. 1791 bis 1843 in dem tomo des Mailänder Findelhauses 
39.652 eheiiche Kinder deponirt. 

Zur Lockerung oder Vernichtung dieser Bande tragen 
die verweigerten Auskünfte über die Kostorte der Findlinge. wie 
man sie in clen Findelhäusern beliebiget, viel bei. 

Die Findlinge werden durch Ilie Trennung von ihren Eltern 
ihres Civilstalldes, ihrer bürger}i("hen Rechte, ihres natürlichen 
Schutzes und der Pflege. ihrer sodalen Stellung, ja oft ihrer 
künftigen möglichen Eigenthumsrechte beraubt. 

Wohl rühmt sich das katholische System der Finlllings
versorgung. dass es dem FiDlllinge eine Adnptivfamilie beschaffe. 
Kann aber diese je die natürliche Familie ersetzen? Die Glieder 
der Adoptivrßmilie wf'rd .. n ihn stets als einen Fremdling. die Ge
meinde, in die er versetzt wird, als einen J<~indring1ing betrachten. 

5. Die Findelhäuser retten weder die Ehre der Uefalle
nen, nuch bewirken sie ihre sittliche Rehabilitatioll. Der 
angerühmte Ehrenschutz, durch die vermeintliche Geheimhaltung 
derGeburt und ihrer Folgen durch dieFindelhäuser, ist rein illuso
risch. Da die Geschwächten während ihrer Schwangerschaft durch 
Monaie in einem bestimmten Gesellschaftskreise verweilen müssen. 
sowird !liesel' anomale Zustand nur zu bald von der Umgebung be
merkt, und es tritt endlich ein Zeitpunct ein, wo der Verdacht der 
Umgebung zur Gewissheit wird. Muss aber endlich die Gefallene 
ins Gebärhaus oder zur Hebamme eilen, so bleibt ihre Abwesen
heit für die Umgebung kein Geheimniss, und für die scharfsinnig 
('ombinirende Frauenwelt ist das Räthsel gelöst. Kehrt sie aus 
demOebärhause oder !ler Ammenschaft zurück, so steigert ihr ver
ändertes Aussehen, in Verbindung mit den inzwischen eingelau
fenen Rapporten tratschsüchtiger Individuen selbst nur dagewe
sene Vermuthungen zur Gewissheit. An ihrem Deuen Wohnorte 
sesshaft. und gedrängt von Neugierde oder,JIlütterlichem Gefü)lle, 

31-
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wird sie ihr Kind besuchen, die Besuche wiederholen, man lernt 
sie dadurch kennen, dieSaehe wird verplaudert, und so sinkt end
lich noch der letzte Schimmer eines Geheimnisses, über dessen 
Verbergung man mit Sicherheit zu triumphiren sich einbildete.
Metzler hat Recht, wenn er sagt: "Wie kann man glauben, durt 
das Ehrgefdhl zu verletzen, wo es nicht besteht? Haben wohl 
Personen, denen ihr Ruf so gleichgiltig ist, dass sie ihre Schwan
gerschaft, ohne zu erröthen, kundgeben, ein so zartes Ehrgefdhl?" 

Die Findelhäuser sind nicht dazn angethan, die sittliche Re
habilitation der Gefallenen anzubahnen: a) Weil sie ein Verge
hen, welches die Gesetze bestrafen (Verlassung der Kinder) un,t 
die ötrentliche Meinung brandmarkt, durch die Gunst des Ge
heimnisses protegiren, und b) weil nichts in den Findelhäusern 
unternommen wird,·wodurch eine solche Rehabilitation ermöglitht 
werden könnte. Daher kommt es, dass diese Clientinnen meistens 
schon im nächsten Jahre mit einer neuen Bürde sich vorstellen, 
und es sind die Fälle nicht selten, dass diese Vorstellung sieh 
sechs und mehrere Male wiederholt. 

6. Die in Folge des Bestandes der Findelhäuser verbotene 
Erforschung der Vaterschaft hält die Mädchen von ge
schlechtlichen Ausschreitungen nicht zurück, obgleich sie alle 
Folgen ihrer sittlichen Excesse allein zu tragen haben. Wie soll 
aber auch das Verbot der Erforschung der Vaterschatt prä\"en
tiv auf die Excesse der MAdchen wirken, wenn man ihnen dage
gen eine rechtliche Berufung auf eine Adoptiv- Vaterschaft unter 
der Form der Findelhäuser zugesteht? Dieses Verbot ist nur eine 
Autrorderung mehr für die Männerwelt, sich der Debauche um so 
Iilcksichtsloser hinzugeben. Es ist statistisch nachgewiesen, dass 
die Erforschung der Vaterschaft, wie sie in den protestantischen 
Ländern gestattet ist, eine Verminderung der unehelichen Gebur
ten zur Folge gehabt hat. 

7. Die Findelhäuser sind ein Hinderniss für die Ver
ehelichung der gefallenen Mädchen. -- Ist der Verführer 
eines Mädchens dadurch, dass sein Kind in dem Findelhause 
untergebracht worden ist, von den Banden befreit, die ihn an sie 
fesselten, so wird er sie über kurz oder lang verlassen, was nicht 
geschehen wtlrde, wenn beide Eltern für das Kind in irgend einer 
Weise sorgen mdssten. Einen Beweis fOr die seltenen Vereheli
chungen der Gefallenen lieferu die seltenen ReclßlDationen der 
Findlinge durch ihre Mdtter, die in den verschiedenen Finde 1-
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häusern zwischen 3-5% schwauken, und der Umstand, dass in 
den protestantischen Ländern, wo die Verpdichteten die Sorge 
für ihre Kinder dbernehmen müssen, so zahlreiche Verehelichun
gen gefallener Mädchen vorkommen. Was übrigens die Reclama.
tionen anbelangt, zeigt sieh nach Wappäus, dass in Fraukreich 
mehr Mdtter als Väter Findlinge reclamirt haben, und zwar in 
eiern Verhältnisse wie 18: 7, so wie dass von den Stadtmädchen 
wieder mehr Kinder remamirt wurden, als von den Landmädchen, 
n. z. in dem Verhältnisse wie 46: 18. 

8. Die Findelhäuser vermehren die Aufnahme der Find
linge und tragen direct zur Vermehrung d~r uneheli
chen Geburten bei. - Wer wird es bezweifeln wollen, dass 
in den Ländern, wo die gefallenen Mädchen sich mit der grÖ88ten 
Leichtigkeit ihrer Bdrden, und zwar auf der Basis des Rechtsbo
clens, entäossem können, ein leichtsinnigeres s~chGehenlas8en in 
der Debauche Platz greifen wird, als in solchen Ländern, wo die 
J<~xcedenten mit der grössten Strenge zur selbsteigenen Erhaltung 
der Producte ihrer Sittenlosigkeit verhalten werden? Die Stati
stik liefert fdr diese Behauptung die glänzendsten Belege. In 
Paris zählte man im Jahre 1640, als noch kein Findelhaus be
stand, 272 Findlinge; aber im Jahre 1859 schon 21.069. 

Um die mit der Zunahme der Bevölkerung in gar keinem 
Verhältnisse stehende Vermehrung der Findlingsaufnahmen in 
Frankreich ersichtlich zu machen, lassen wir nur die Angaben 
über dieselben von einzelnen Jahrgängen folgen. 

Im Jahre 1784 betrug die Zahl der Findlinge " 40.000 
67.966 
84.599 
87.713 
97.919 
89.346 

" " 1809 " "" " " 
" " 1815 " "" " " 
" " 1816 " "" " " 
" " 1817 " "" " " 
" " 1819 " "" " " 

" " 
1820 " " " " " 

" " 
1821 " " " ". " 

" " 
1822 " " " " " 

" " 18Z3 " " " " " 
" ,~ 18Z5 " " " " " 
" " 

1830 " " " " " 
" " 

1831 " " " " " 
" " 

1832 " " " " " 
" " 

1833 " " " " " 

· .. 102.103 
... 106.403 
... 109.297 
· .. 111.767 
... 117.305 
· .. 118.073 
... 123.869 
... 127.982 
•.. 129.699 
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Diese fortwährenden Steigerungen der FinaIingsaufnahmen 
zwangen endlich im Jahre 1833 das französische Gouvernement 
auf Auskunftsmittel Bedacht zu nehmen, welche diesem sodalen 
Uebelstande, der das Budget alljährlich mit 12,000.000 Frcs. be
lastete, Einhalt thun konnten. 

Man brachte desshalb folgende Massregeln in Anwendung : 

a) Die Verminderung der Drehladen. 
b) Die Verminderung der Findelhäuser von 275 auf 

101 (bis zum Jahre 1859). 

c) Die Versetzung' der Findlinge von ihren ursprdngli
ehen Kostorten in weiter entferntere, um dadurch die llütter zur 
Zurtlcknahme ihrer Kinder zu bewegen. 

. d) Die Einführung häuslicher Unterstützungen (86-
eours aux filles - meres) an Mütter, welehe ihre Kinder sogleich 
nach der Geburt oder später aus dem Findelhause abschreiben 
lies~en, oder welche, obgleich sie zu Hause entbnnden. hatten, 
sieh verpft.iehteten, dieselben bei sich zu l.Iehalten. 

Durch diese klug berechneten Massregeln wurde der fer
neren Z~nahm~ der Findlingsaufnahmen nachhaltig entgegen
gewirkt, und eine allmAligeAbnahme derselben erzielt. Durch die 
einzige' lIassregel der Versetzungen (deplacement) wurden im 
Jahre 1837 von 36.4,93 versetzten Kindern 16.339 von den Mit
tem zurdckgenommen, und dem Staate dadurch eine Summe von 
1,086.500 Fres. erspart. 

Im Jahre 1843 betrug die Zahl der Findlinge ..... 122,805 

" " 184~" " " " " ..•.. 121.602 

In Oesterreich wurden in dem Wiener Findelhause ver
pß.egt an Findlingen: 

vom Jahre 1'785 - 1790. . . . . . .. 7.723 
" " 1790-1800 ........ 18.401 
" " 1800 -1810 ........ 15.785 
" " 1810 - 1820 .. '" .. ,.21.331 
" " 1820 - 1830 ........ 26.886. 
" " 1830 - 18'0 ........ 39.808 
" " 18'0 - 1850 ... ~ .... 63.150 

In 'Italien wurden in dem Mailänder Findelhause 
Findlinge verpJlegt : 
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vom Jahre 1660 - 1669. . . . . . .. 4.30'1 
" " 1700 - 1709. . . . . . .. 5.073 
" " 1730 - 1739 ........ 6.218 
" " 1780 - 1789. . . .. .. 9.594 
" " 1790 - 1 '199 ........ 14-.994 
" " 1810 -1819 ........ 21.158 
" " 1830 - 1839 ........ 27.63'1 

im Jahre 1850 allein ......... 10.063 
Das Mailänder Findelhaus, welches wie alle italienischen 

FindelhAuser die grösstenZunahmen der Aufnahmen darstellt, lie
fert einen neuen Beweis, dass mit der Zunahme der Leichtigkeit 
der Unterbringung der Findlinge Buch die Aufnahmen derselben 
Rich im gleichen Verhältnisse steigern. Hieran ist die mit diesem 
Findelhause verbundene Drehscheibe Schuld. Die Aufnahmen 
durch die Drehscheiben haben sich in dieser Anstalt aber gleich
falls gesteigert, denn während im Jahre 1845 circa 1717 Find
linge in denselben deponirt wurden, steigerte sich diese Zahl im 
Jahre 1854 schon auf 2265. 

Diese Daten beweisen zur Genüge die stetige Zunahme der 
Findlingsaufnahmen. 

9. Die Auslagen der Findelhäuser fdrdie Findlinge 
haben sich stetig- vermehrt, und stehen dieselben mit den 
anderweitig durch sie erzielten Resnltaten in keinem regelrechten 
Verhältnisse. 

Da es zift'ermässig erwiesen ist, dass die Findelhäuser die 
Kindermorde, Kinderweglegungen und Fruchtabtreibungen nicht 
vermindern, dass sie die Mortalität der Findlinge vermehren, 
ihre Sittlichkeit bedrohen, die Mütter sittlich nicht rehabilitiren 
u. s. w., so hat mau wohl Gründe genug, ihre Nothwendigkeit 
und Ntltzlichkeit anzuzweifeln, und die illusorischenGeldopfer zu 
beklagen. 

Dass sich die Anslagen der Findelhäuser jährlich vergrossern, 
bedarf keines statistischen Beleges, da wir es bereits zift'ermässig 
dargethan haben. dass die Findelhäuser stetig eine grOssere 
Zahl von Findlingen in Verptlegung nehmen müssen. Die Find
linge Frankreichs kosteten noch im Jahre 1810 dem Staate nur 
1,600.000; im Jahre 1830 schon 10; im Jahre 1834 bereits 
12,000.000 Frcs. 

Versuchte man auch in einzelnen Anstalten durch Reformen 
in der Administration Ersparungen ZI1 erzielen, so hatte diess 
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sogleich eine Erhöhung der M.ortalität der Findlinge zur Folge. 
So verminderten sich im Jahre 1839 im Wiener Findelhause die 
Auslagen durch einzelne Reformen unter das Budget des Jahres 
1829, aber es.stieg dadurch sogleich die M.ortalität der Findlinge; 
denn während dieselbe imJahre 1829 nur 13'/0 betrug, entziferte 
sie sich im J. 1839 schon auf 308/ 0 , 

10. Die Findelhäuser zeigen keine relative. sondern 
eine posijive Zunahme ihrer Clienten, wie wir es bereits 
ziffermA88ig dargestellt haben. 

Eine relative Zunahme der in den Findelanstalten verpfleg
ten Findlinge könnte wohl durch Reformen angebahnt werden. 
und gegen eine solche könnte auch kein Philantrop seine Stimme 
erheben. Aber selbst diese angertlhmte relative Zunahme, als 
durch weise Reformen ermittelt, ist nur eine illusorische, denn sie 
ist nur (las erfahrungsgemässe Product einer in den letzten Jahr
hunderten uoter allen Geschlechts-, Alters-, StAnde- und Natiooali
tätsclassen verminderten Mortalität, der wir schon oben einen 
ziffermässigen Ausdruck gegeben haben. 

11. Gegen das Geständniss der Verfechter der FindelhAuser. 
d888 ihnen wie allen dbrigen Institutionen Fehler ankleben, hAt
ten wir nichts zu erinnern, wenn es nicht mit der naiven Ent
schuldigung verkndpft worden wAre. dass diese aufMissbrAucht>n 
der Betheiligten und nieht auf MAngeln der Administration be
ruhten. - Warum trachtete man nicht, diese anomalen Gebaruu
gen zu regeln ? 

Die Findelhausfrage ist zur Stunde auf einem Wendepunct 
angelangt, wo dem Missbrauch durch das Publieum, der Indolenz 
und dem Nihilismus durch die AnstaltsvorstAnde und einem un
productiven Optimismus, gefördert durch die hypersensualisti
sehen Federn angeblich philantropischer Schriftsteller, endlich 
einmal Schranken gesetzt werden mtlssen. Das Radicaltlbel die
ser Anstalten besteht darin, dass man sie ihrer ursprtlngliehen 
ßestimmung, d. h. bloss Asyle ftlr die wahre Armuth und 
das wirkliche Bedrängniss zu sein, vollends entfremdete, 
indem man der unverzeihlichen Fahrlässigkeit, der Unmoralität, 
dem Betruge und der schamlosen Zudringlichkeit den Eintritt in 
ihre Hallen gestattete, uud dadurch ihren Character als einer rein 
christlichen Institution vernichtete. 

12. Die heutig~ Manipulation der Findelhluser 
widerspricht den allgemeinen, bei der Uebung de1' 
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I\.ffelltlichea Arm~npflege überall adoptirten Prin
(·ipien. 

Angenommen. die moralischen und physischea Erfolge der Fin
delhAuser wirdea der HOhe ihres Kostenaufwandes thatskblich 
entsprechen, so liesse sieh cWeh ihN gegenwirtigeManipulation bei 
tIer Aufnahme der Findlinge durchaus nieht rechtfertigen. Wollten 
IUe Staats verwaltungen bei der Uebuag der öffentlichen Armen
plege priDcipieU emenModus einfthren, DaCh welche., nnterdem 
Hinblicke sicher IU erreichender moralischer oder physischer Er
folge, oder wegen Befl1rchtuagmOglicher Verlbnngvou Verbrechen, 
sie sich weder von derBilfeleistung dberhaupt, noch von der HOhe 
der Unterstdtzongskosten abschrecken lassen mOchten, 80 wdrden 
durch die Einfdhrnng einer lOlchen Universalnnterst11tzung aller 
Hilfesuchenden ihre Finanzen rasch einem unheill'ollen Verfalle 
entgegengehen. Wie die Armenplege dberall ihre Hilfeleistungen 
dem Grade der Beddrftigkeit anpasst, ebenso muss auch von Sei
ten der Findelhaus - Verwaltungen bei der Aufnahme der Find
linge, die auf Staatskosten erhalten werden, ein streng individoa
lisirendes Verfahren dber deren Nothwendigkeit eingeschla
gen werden. Wie die Armen nicht durch blosse Geldoater
stdtzungen, sondern durch Beschafong von Arbeit rehabili
tirt werden können, ebenso kann bei den gefallenen MAdchen 
derselbe Zweck nur dadureherreicht werden, dass man es IU ihrer 
Kenntniss bringt, sie h.tteu nur im Falle der Aussersten Noth eine 
Aufnahme ihrer Kinder durch das Findelhaus zu gewAltigen. 
Warum ist man 80 schwierig bei der UnterstdtzUDg der onver
sehuldetenArmuth, armer altersschwaeherGreise, KrClppel, eatbun
dener armer Familienm11tter, und 80 grossmd thig bei der Un
terstGtzong der durch unsittliche Exeesse hervorgemfenenArmuth? 
Ja, sagt man, hier handelt es sich um das Leben zahlreicher Kin
der! Ist aber das Leben armer Greise, armer Mltter u. 8. w. we
niger werth, als das Leben der Findlinge ? 

Man vergesse es nicht, dassdieHilfebeddrftigen die blindlings 
geleisteten Unterstdtzungen nicht als Wohlthaten, IOndern als 
ptlichtsehuldigeLeistongen von Seiten der Gesellsehaft betrachten. 
Was sie aber als ptlichtgemA88e LeistungeB heuaehtea, das regt 
sie nicht nur nicht zWilDaBk, lOudern IUDlUndanke, lamMiasver
gndgen, zum passiven Widerstande, zu stetig siell steigernden, oft 
unbefriedigbaren Anfordenmgen, ja selbst zur socialeD Revolte 01 
W oUte man das moderne Postulat des heutigen Proletariats aaeh 
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unbeschränkter Unterstützung gewähren, so Wire der erste Schritt 
zur Aufptlanzung der Fahne ,des Communismus gemacht! Die 
Findelhäuser kann man füglich als eiDe erste unmotivirbare Ge
währnng dieses Postnlates betrachten. Schon erhebt sich in im
mer weitemn Kreisen der murrende Nothschrei armer verehelich
ter Mütter über jene Ungerechtigkeit, die den leichtfertigen Dir
nen mit aller Courtoisie die Bllrde ihrer Debauche abnimmt, wäh
rend sie den Gebärerinnen legitimer Fruchte; die im Schweisse 
ihres Angesichtes ihr Brot verdienen müflsen, nur eine höchst 
umständliche oder gar keine Hilfe bietet. 

Wie verhält es sich da mit den prunkenden Expectorationen 
der Sensnalisten , welche die Findelhäuser "als Institute der 
christlichen Nächstenliebe" ausposaunen; nnd Lamartine's 
Ausntf: "geistreiche Erfindnng der Barmherzigkeit. welche Hände 
hat, zu empfangen, aber keine Augen hat, um zn sehen," wahr
lieh blind nachbeten? Ist das christliche Nächstenliebe, wenu 
man das Laster protegirt und die im Elend dahinschmachtende 
Tngend ignorirt? Wir verdammen eine solche Logik un
bedingt! 

13. Die Findelhäuser gefährden die öffentliche Ord
nung, indem die Findlinge als eine Classe von Individuen, deren 
Ahkunft dunkel, die alles rehabilitirenden oder eine selbststän
!lige Stellung bezweckenden Schutzes bar sind, die unter dem 
Drucke der Isolirung und der Scheelsucht der öffentlichen Mei
nung leben, besonders leicht der Demoralisation, und selbst einer 
oppositionellen Feindseligkeit gegen die Gesellschaft verfallen. 
Die Findlinge bilden eine Kaste, welche sich aus sich selbst in 
immer grOsseren Dimensionen weiter regeneriren wird. 

14.. Durch die Findelhäuser wird den unnatürlichen Eltern 
über die Findlinge ein mittel bares Rech t über Tod und 
Leben eingeräumt; indem sie selbe den Findelhäusern, deren 
ansserordentliche Mortalität ein öffentliches Geheim~ bildet, 
unbarmherzig überliefem. 

15. Die gänzliche Aufhebung der Findelhäuser in den 
protestantischen Staaten (Deutschland, England u.s. w.), sowie 
ihre partielle Aufhebung in mehreren katholischen Staaten. 
namentlich in Frankreieh, war, wie wir es bereits zitrermAssig 
daJ"ßethan haben, nicht nur nicht von uDgdnstigen, sondern sogar 
von sehr erfreulichen Resultaten begleitet, indem beide eine Vermin-
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derung der Kinderp1orde, der Aussetzungen, der Fruchtabtreibun
gen und der FindlingsauCnahmen zur Folge, hatte ... 

Wer die vo~ uns vorgebrachten zift'ermässig belegten Ein
wände gegen die Findelhäuser vorurtheilsCrei beherziget, wird 
es unbestritten znge.ben müssen, dass diesß Institu~ weit binter 
den von ihnen gehegteIl Erwartuugun zunlckgJ!bliebeu sind. 
Diese Anstalten zeichnen sich weder durch eine pra.ctische Nütz
lichk,eit a\UJ, noch können sie für die unabweisliche Nothwendig
keil ihrer fernerenAufrechthaltung stichhältige Gründe vorfdhren. 
Der mehrhundertjährige Bestand dieser Institute, ihrer HerköffiID
lichkeit, ihr sogenanntes bistorisches Recht allein, kaDll sie nicht 

, ermächtigen, für die Ewigkeit ihrer Existenz eine Oarta bianca 
zu beanspruchen. Wahrlich, es fehlt nicht an Beispielen, dass 
so manches Institutionelle sich unter ~em Einflusse bestimmter 
Zeitußlställde als nützlich und nothwendig bewährt h~t; aber es 
fehlt nicht minder an Exempeln, dass ebenso manches Institutio
nelle nach einem plötzlich eingetretenen Umschwunge der Situa
tion, als haltlos geworden über Bord geworfen werden musste; 
und endlich fehlt es leider auch nicht an solchen Beispielen, dass 
so mancherlei Institutionelles, was in die mit Schimmel dberwu
cherte Rastkammer des sich Veberlehthabens hätte geworfen 
werden sollen, zum Nal'htheile der Menschheit auch Jahrhunderte 
überdauert hat I 'Da die glOssen Nachtheile. welche die findel
häuser in ihrem Gefolge haben, ziffermässig bewiesen sind, so 
bleibt den Regierungen, wollen sie nicht eine schwere Verallt
wortliehkeit -anf sieh laden, nur die Wahl zwischen zwei Mass':' 
regeln, d. L ibrer Reform oder ihrer Aufhebung.' 

Sind sie nicht gewillt, alle jene Reformen durchzuführen, 
welche die grussen Nachtheile der FindelhlWser beseitigen, oder 
sollten diese ihnen überhaupt amöglieh werden oder scheinen, 80 

wollen sie sieh lieber entsehliessen, im Interesse der Mora~ der Ge
sellschaft, der FinaDBen und der Betbeilig&en, diese Anstalten 
aufzuheben. Da aber eine plötzliche Autbebung der Findelhäuser 
vielleicht iD einigen LäBdem, wo sieh deren BevOlkenmgen in 
den Besud dieser Institutionen so zu sagen hineingelebt haben, 
die ötrentliehe Meinnng gegen sie aufregen oder im ·Beginne 
selbst einige Unglfiebfille her,ormfeft konnte, obgleiett derlei 
plötzliche Auflassungen weder in Frankreich, Belgien, Deutsch
land und England nicht das geringste unangenehm berührende 
Ereigniss zur Folge hatten, 80 würdell wir vorsichtshalber die 
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successive Anwendung folgender Massregel vor ihriIr endlichen 
Aufhebung anempfehlen: 

1&) All80gleiche Aut1tebung der noch bestehenden Dreh
laden. 

b) Bes(~hrAnkung der unbedingten Findlingsaufnahmen. 
c) Einftlhrung der französischen "admission a bureau ouvert" 

(Erfortlchung der Mutterschaft). 
d) Festsetzung einer Taxe filr Findlinge vermöglicher Eltern, 

welche aber die von dem Findelhause ffir den Findling gemachten 
Auslagen vollständig compensirt. 

e) Erhöhung der Findliugsaufnahmstax8n für unbemitteitere 
Eltern. 

f) Verhalten aller Gebärenden, deren Kinder vom Findel
hause fibernommen werden, zum Ammendienste in der Findel
anstalt, wodurch zugleich dem herrschenden Ammenmangel, der 
Tausende von Kindern mordet, abgeholfeu würde. 

[1) Strenge Ueberwarhung der durch die Unterschleife der 
Hebammen bewirkten Findlingsaufnahmen. 

h) Einfilhrung des französischen "seeours aux filles-mn" 
ffir entbundene Mädchen. Mit diesen Unterstützungen wire aber 
nur so lange fortzufahren, bis sich die Neigung der Mädchen, 
ihre Kinder zu verlassen, vennindert hat. Einige Moralisten ver
meinen, diese Unterstützung involvire eine direete Aufmunterung 
zur Unsittlichkeit, aber wir rufen ihnen mit Dr. W ei 1 zu: "Ein 
Mensch, der einen andern vom Rande des Abgrundes wegzieht, 
in welchen er zu stürzen droht, fordert ihn dadurch gewiss nicht 
auf, sich noch einmal hinabzustilrzen I" 

i) Einftlhrungder."Creches", aberin einemsolehen Umfange, 
dass sie dem Bedfirfnisse des hilfesuchenden Publicums that
säehlieh entsprechen, und in der Weise, wie wir es bereits an 
einem anderen Orte ausführlicher erörtert haben. I) Durch eine 
allseitige und zweckmAsssige Errichtung dieser Anstalten, auf 
die wir nach einer Pariser Reise zuerst in Wien aufmerksam ge
macht haben, werden dem Verbrechen der Weglegung der 
Kinder, unter gleichzeitiger Gestattung von hAuslichen Unter
stützungen, auch die letzten Entsehuldigungsgrdnde benommen, 

I) Dr. Fr. S. Hügel, über die 80eialen llnmanitita-AD8talteD für die 
Kinder der unteren VolkscIlWlaen. Wien, 1851. 
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obne dass die Mütter ein Recht hAtten, auf den Fortbelttand der 
Findelhäuser appelliren zu dürfen. 

j) Einführung des französischen "deplacement" (Versetzung 
der Kinder). Durch diese Massregel werden Massen von Kin
dern von ihren Milttern zurilekgenommen, und enorme Sl1m
men dem Staate erspart. Die Auslagen filr die Producte der Sit
tenlosigkeit werden auf die Steuern umgeschlagen, und die 100-

ralischestenStaatsbilrger müssen daher zu vermeidbaren Auslagen 
beisteuern, ohne an ihrer Hervorrnfung eine Schuld zu tragen, 
oder daraus einen Nutzen zu ziehen. 

Ic) Einführung der Er fors c h u n g der V ate rse haft. 
Zur Begründung dieser Massregel führen wir nur die Worte 
Esquiros Iln: "Wie die Sachen jetzt stehen, sind nur Mutter 
und Kind gestraft; ist es gerecht, wenn der Vater allein frei aus
geht, zumal dass gewöhnlich die meiste, . wenn nicht alle Schuld 
auf ihm liegt? Dagegen wird eingewendet, dass die Unterstützung, 
welche der Verftlhrer der Mutter seines Kindes zu bezahlen hAtte, 
ein Privilegium zu Gunsten der reichen Classe bilden würde. Eine 
solche Bevorzugung besteht aber ohnediess. Jedermann weiss, 
dass die jungen, reichen Herren sich zum Zeitvertreib ein Ge
schAft daraus machen, Mädchen zu verführen. Zum PrivilegiulU 
käme freilich durch die Ermittlung d~ Vaters eine unangenehme 
Last. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen verfilhren sie die 
Mädchen und verlassen sie nachher, das ist reiner Profit!" 

Das Wiener Findelhaus zahlt für einen Findling bis zur Er
reichnng des Normalalters an die Kostparteien circa 298 11. O. M., 
die Regiekosten der Anstalt und die Krankheitskosten nicht mit
gerechnet. Tausende von Findlingen aber, die die Findelanstalt 
gegen den Erlag einer Taxe ,'on 20 11. oder öO 11. dbernimmt, 
stammen von reichen Wollilstlingen ab. Wie kommen diese rei
chen Herren dazu, zu verlangen, dass der Staat für ihre MAd
chen-Gourmandiserie aus dem öffentlichen Säckel für jeden ihrer 
~'indlinge 278 oder 248 11. daraufbezahlt? Bei der successiven 
Ausftlhrung dieser Massregel verabsAume man es aber nie, von 
ihrer Einführung und den daraus hervorgegangenen Resultaten 
in den öffentlichen BlAttern das Publicum periodisch zu verstän
digen, damit sein Glaube an die Nothwendigkeit und Ndtzlichkeit 
dieser Institutionen zusammt ihres blendenden. Nimbus nach und 
nach.in nichts zerfall~. Eines aber darf nieht aU888r Acht ge-
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lassen werden: ehe man die alten Einrichtungen auflöst, muss 
man sie vorher durch die vorgesehillgenen Massregeln tlberftüssig 
gemaeh.t habeRl 

Sc.hlieli8lieh künaen wir nicht ttmhin, die im Jabre 1860 von 
der PetitioDSeOlllmission des I:lauses. der. Abgoordllleten in Berlin 
an die Competenten, um Enich1lullg \'00 Findelhäusern, bei ihrer 
Verweisl1ng auf die Tagesordnung ihre abgegebene Erklärung 
wortgetreu mitRthei.len: ,.Die M6gliehkeit. d;e eigene 
Elternpflicht der öffanilichen Fürsorge a.ufznb,ürden, 
müsse wie eine Prämie wirken, die auf den Leit,btsinn 
gesetzt werde, und die Errichtung der Findelhäuser 
beruhe auf einer vülligen Verwirrung der Begriffe 
übe'r die sittHcben Grundlagen der Gesellschaft." 
Seit der Christianismus sieh an die Spitze der Civilis.,tion ge
stellt, hat man es immer und überall für eine Pftieht der Nächsten
liebe gehalten, den verlassenen und ausgesetzten Kinderu peizu
stehen, und nicht allein für ihre physische Erhaltung, sondern 
auch für ihre moralische Erziehung zu sorgeJlj aber ZQI Erfül
lung dieser Pdicht dürfen nieht die Findeihäuser als eine Panaeee 
betrachtet werden. Diese Doppelversorgung der Findlinge wird 
in der Ergreifung neuer, anderweitiger Massreg~ln, zu denen die 
in den protestantischen Ländern gehandhabten ~ls empfehlens
werthe Muster dienen dürfen, weit ausreichendere und natur
gemA.ssere Garantien finden. Die natürlichste und erfolgreichste 
Versorgung eines Kindes wird immer die durch seine Mutter bil
den; je weiter man sich von dieser entfernt, desto uunatürlieher 
und erfolgloser wird sie sich gestalten. Die ihr' zunächst folgende 
ist- jene durch die PriTStwohlthitigkeit, dann jene durch von den 
Findelhäusern bestellte Pftegeparteien. und ganz zuletzt jene in
nerhalb der Räu~e der Findelanstalten selbst. Die Consequenzen 
der staatlichen Hilfeleistungen fUr die Producte der Sittenlosig
keit waren leider nur zu oft unerquickli~her Natur, denn indem 
man der Unvorsichtigkeit undLiederliehkeit eine Egide octro);rte. 
hat man die Uebertreter des Sittengesetzes selbst nur in den sel
tensten Fällen rehabilitirt, in den meisten aber einer reeidiviren
den Corruption anheimgestelll. Das Laster vor Schande schützen, 
heisst ein Attentat gegen die sociale Ordnung der göttlichen 
Vorsehung begeben, und den ohnedern schon breitgetretenen 
Pflld des MaterialiftOlus nocb mehr ausweiten. Die FindelhAu
ser mit ihren heutigen Usanzen sind unseres Erachtens Insti-
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tute, durch welche man die in die Fesseln geschlagene Moral 
dem Beifallsgejauchze und Hohngejohle der debauchirenden 

. Classe der Gesellschaft preisgegeben hatl Die Moral und die 
Humanität legen, wie gesagt, der Gesellschaft die Pflicht auf, für 
die hilflosen Findling~ ~p sorgen., abltf sie verlangen nicht, dass 
Dlan Depots für die SittenlosigkeitsplloJucte der unteren Volks
classen und Gratis-Pimsionatefllr die Sprösslinge der lasterhaften 
Reichen begrüude, und a.uf Kosten des sittlichen Theiles der Be-
völkerung erhalte! . ' 
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Des enfants trouves et du danger de Ia. suppression des tours de Ja viU& 
de Paris, par Hamtll. Paris 1 R38. 

Nouvelles considerations sur les enfants trouves, par Terme et Montf&lcon. 
Lyon 1838. 

Rapport au ministre de \'interieur et au conseil general des hospices re
latifs auJt enfants trouves dtl le dap. de 180 Seine, suivis de docu
menls ofliciels, par Valdruche. Paris 1838. 

Dela suppression des tours pOllr les enfants trouves, par ValIdere. Paris 1838. 
Nouvelles considerations sur les enfants trouves, suivies des rapports sur 

I'histoire des enfants trouves, fait ä I'Aca.dllmie des sciences morales 
et politiques par Benoiston de ChAteaunenf, et ä I'Aoademie fran
~ise par M. Vil1emain, par T. F. Terme et P. B. Montfalcon. 
Lyon 1838. 

Documents bistoriques sur les hOpitaux et h08pices de Marseille 1825-1li39. 
Rapport sur les enfants trouves, par Smith. Paris 1839. 
ObservatiOlis sllr les enfants trouves an vue des mesures adoptees dans les 

departements; par Leyval. Paris 1839. 
Discours prononce dans Ia. discussion eleve au sujet des enfants trouves, 

en niponse a M. de Lamartine; par Dupin, seance du 15 juillet, 1839. 
Enfants trouves, article du dictionn. df' Ia. lacture et de la conserva.t.ion, par 

Teyssl\che. Paris 1839. 
Considerations sur la question des enfants trouves lues all conseil gtlneral 

du dllp. de 111. Seine inferieur dans la session de 1839, par J. 
Fauquet. Rouen 1840. 

Mesures relatives et la fflformation des adolescens viciellses parmi les enfant" 
trouves, abandonnp.s et. orphelins, par de Gerando. Paris 1840. 

Con.idtlrations sur la question des eofants trouves, par Panquet. Paris 18'0. 
Considtlrations sur 1& suppression des tours, par Perrot. Paris 1840. 
Observations au conseil general de la Charente sur les enfants trouves, 

par Bonniceau-Gamon. Angouleme 1840. 
Memoire slIr conseil general d'Eure-et-Loire sur les enCants trouves. 

Cbartres 1842. 
Memoire sur la meme sujet, par Doublet de Boistbibault. Cbartres 1842. 
Education et moralisation des enCants Irouves, par Lauvancour. Paris 1842. 
Un dernier mot sur les enfants trouves par Louvancour. Paris 1842. 
Rapport statistique sur les alienes et les enfants trouves de Tours; par 

Cbarcellay. Tours 1843. 
Reflexions sur les enfante trouves, par Victor. Paris 1844. 
De condamnes libllres par Cerfbeer. Paris 1844. 
M. Vingtrinier, Examen et consequences des oomptes de la justice cnml-

nelle, publies par M. le ministre de la justioe depuis 1827 jusqu'en 1845. 
Du sort des enfante trouflls en France; par Ad. de Watt~viJ1e. Paris 1845. 
Considerations sur les enfants trOUfeS; par Ed. Tbayer. 
Plan d'education pour les enfante troufes: par AI. Laborde. 
Rapport sur le service des enfante trouves de 111. Gironde: par de Lamothe. 

Bordeaux 1845. 
Rtiftexioll8 sur les eofants troufes; par Victor de Vaucluse. 
Parti ä prendre sur Ja question des enfante trouves; par Curel. Paris 1841. 

38· 
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Rapport eonet'rnant les infantioides et les morts-nes dans lenr relation avee 
1& question des enfants trouv~s; par Hemaele. Paris 1845. 

Les &sUes agricoles de la Suisse comml' moyen d'~dlleation pour les enfants 
trouves, par Rissler. Mulhouse 18ta. 

Du systeme des admissions administratives des enfants trouvils, par Chipoulet. 
Rapport sur les colonies agricoles de Gradignan. de Saint-Antoine, du Mesni~ 

Saint-Firmin, de 11. Valade, de Montmerillon elc. 1846-1847. 

Des enfants trouves, articlas publies par 11. Gazette de Lyon. 1846. 
Etudes sur les enfants trouves, par da Corzon. Poitiers 1841. 

Memoire sur las institations de bienfaisance les plus favorables pour r!'
eueilUr les enfants trouves, par Labourt. 

M. Vingtrinier. De penitentiairies des enfants, statistique des jeunes d~tenas 
a.lors an nombre de 4000. Au CongrN de Bruxelles 1847. 

De la supprl'ssion dl's tours; par Ad. Baudon. 

De I'organisation da service exterieur des enfants trouves: par de Lamothe. 
Bordeaux 1847. 

Avis de conseils gtlneraux sur 11. fermeture des tours et sur le deplacement 
des enfants trouv~s. Paris 1841. 

Notice historique sur les enfants trouves, par A. Philippl'. 
Question des enrants trouves; par Bourdou, juge & Lilie. 
Asile rural des ('nra.nts trouves,. par Auguste Saverdun. 

Rapport sur les enfants trouves de 11. Gironde pour 1847; par de Lamothe 
Rapport sur le service des enfants trouves d'Ile-et-Vilaine: par 11' docteur 

Toal. Hennes. 1847. 

De Molenes, proeureur du Roi & Versaillee, sur les enfanta trouvtls. Paris t837. 
Etudes sur les enfants trouves; par Eil. de CUrlon. Paris 1847. 
Essai statiatique sur les etablissements de bienfa.isanCfl: par 11' baron de 

Watteville. Paris 1847. 

Rapport de 11. commission administrative de Rouen. 1848. 
Recherehes hisloriques et statistiques sur les enfants trouvtls par L. A. La

bourt. 1848. 

Statistiqul' des tltablis~eml'nt8 et services de bienfaisanCl'. Rapport a H. le 
ministre df' rinttlrieur sllr 11. situation administrative, moralf' et finan
ci"re du service des enfants trouvtls ete. I'n Franel': par Ad. de 
Watteville. Paris 1819. 

M. de 11. Fouchardit\re, simple notl' sur 11. question des enfants trouves. 1845. 

Bouner, de locations non imposees dans le memoires de l'Academie de Ile
decine T. XVII, p. 3t7. 1849. 

Rapport sur le service des enfanta trouves d'lle-et-Vil&ina, par Tual. 1849. 

Travanx de 11. Commission des enfanta trouves, institue le 22 aOllt 1849 
par arre~ du ministre de l'intllrieur. Paris 1850. tom. 11. 

'Proc"s-VerbauI des seances de 11. commission nomme par le Conseil des 
inspecteur:> generaUI des services administratifs, pour e1: amiaer la 
question gtlnerale de 11. tutelle pour les enfants tronve~, 188 jeunes 
detenus et 1es aUenes. Paris 1850. 
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Des colonies .agncoles etablies en France; par M. M. Jules de Lamarque 
et Gustav Dugat. Paris 1850. 

Paris dans siecle XIX, par M. Esquiros et Dr. Weil: 1852. 
Statistique de Sometes de secours mutuels de Rouen, observations sur leur 

utiUte, leurs regles et la direction a leur donner. - Reglement et la 
fondation d'une nouvelle societli 1843, 1848, 1850, 1853. 

Des enfants dans les prisons et devant la justice. (Statistique de 1837 et 
1854.) Par Vingtrinier. Rouen 1855. 

Rapport a M. le preret de 111. Seine sur 111. situation du service des enfants 
trouves et Prevision des depenses pour 1856. - Paris 1855. 

Projet de loi sur les enfants trouves st abandonnes et les orphelins pauvres 
examina par le conseil d'etat. Seance du 19 juillet 1851 (n. 2088, 
republique fran98ise. Liberte, Egalite, Fraternite). Assembhie natio
nale legislative. 

Gnide des administrateurs et agents des hOspitaux et des hospices; I,ar 
C. Thonberger, - Paris 1855. 

Statistique de la France, pubUe p. 1. minist. de I'a.griculture elc. Deuxhime 
Serie. T. n. - Paris 1855. 

Benoiston de Ch4teauneuf, sur la duree de la vie chez le riohe et ohez le 
pauvre dans les annales d'Hygiene, publ. T. m. p. 5 If. 

Villerme, Rapport sur I'etat physique et morale des ouvriers employes dans 
les fabriques de soie, de laine, dll coton, dans les Memoires de l'Aca
demie des seiences morales et politiques. Seconde Serie. T. 11. 
p. 503-512 et 583-594. 

Bulletins de la someta des etablissements oharitables. T. 2. p. 12. 

De Villeneuve.· Economie politique ehret. T. 3. p. 406. 

Histoire de I'administration des seCOIlfS publie par M. le baron Charles 
Dupin. p. 289. 

I. le.tsehe Lltterat.r. 
lIenseI, von dem Bestande einer Findelanstalt in Trier. Halle 1471. 

IV Thle. Nr. 21. 
Valvasor (Freiherr v.), Ehen des Herzogthumes KrAin. Laiba.eh 1689. 

Bd. 3, S. 709. 
Beschreibung der Waisen- und Findelhäuser von Dre_n. 1737. 
Riviuus, Programm über die ausgllSetzten Kinder. Leipzig 1743. 
Rapport über die Armen- und Waisenschule zu Wittemberg. 17116. 
Parhamer, Bericht über das Wiener Waisen- und Findelhaus. Wien 1767. 
Buckmann, Gesohichte der Waisen- und Findelhiuser. 1778. 
Block, interessante l"ragen über den relativen Stand der l"indlinge. 1778. 
Muratori, Sind die l"indelhAuser vortheilhaft oder sohädlieh'1 GöttingAn f 779. 
Meissner, Zwei Abhandlungen über die Fragen: Sind die Findelhiuser vor-

theilhaft oder schädlieh'1 Göttingen 1779. 
Beckmann, R6lative Belege zu den Erfindungen. Leipzig 1780. Bd. 5, SI. 3, 

Nr. 4 und 5. 
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Hombourg, Von 8pitAlem, Pfand-, Waisen-, Armen-, Findel- und Kranken
hAusern. 1781. 

Stark, Ist es besser die Findlinge in Waisenhäusern oder bei Privaten 
aufzuziehen? Hannau 1784. 

Hufeland. Ueber die Erziehung der Waisen und Findlinge. Wien 1785. 
Nachricht über die Errichtung des Gebirhauses in Wien vom 20. Juni 1784. 
Luxebourg, Ueber die Erziehung der Findlinge. Wien 1785. 
lleiner's historische Vergleichung der 8itten u. s. w. des Mittelalters. Han

nover 1793. 1 Bd., Absch. IV. 
Wolf (H. G.), Historisch-statistisch-topographisches Gemälde von dem Her

zogthume Krain und dem einverleibten Istrien. Laibach 1808. 8. 29. 
Bericht der Findelhaus-Direction von Wien an die nied.-österr. Regierung 

vom 18.,Februar 1824, Z. 748. 
ReUig, Die polizeiliche Gesetzgebung des Grossherzogthums Baden. Carls

ruhe 1828. 5§. 437-440. 
Mohl (Robert), Die Polizeiwissenschaft. Tßbingen 1832. 
Martin (Anse1m), Die .Kranken- und Versorgungsanstalten von Wien. 

München 1832. 
Martin (Anse1m). Die Kranken- und Versorgungsanstalten von )lÜllchen. 1834. 
Lndwig, Gelehrten-Anleiger. Halle. 2 Thle. 
Krünitz, Encyclopädie, Artikel: Findelhaus. 
&istelhuber, Wegweiser. 1 Bd., S. 1. 
Frank (peter), Medicinische Polizei. Bd. n., S. 443. 
Mohl (Robert), Die Findel- und Waisenhäuser in der Viertelj.-Schrift. 1838. 

Bd. IV., S. UO. 
fjpringer, 8tatistik des österr. Kaiserstaates. Wieu 1840. Bd. 2, S. 69. 
Knolz, Darstellung der Humanitäts- und Heilanstalten im Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Enns. Wien 1840. S. 29. 
Becher, Statistische Uebersicht der Bevölkerung der flsterr. Monarchie. 

8tuttgart und Tübingen. 1841. 8. 12. 
Nachricht über die Eröft'nung der Geburts- und Findelanstalt zu Alle Laste 

bei Trient. loosbruck, 14. Deeember 1842. 
Jahrbücher der Litteratur. Wien 1842. Bd. 98, 8. 163. 
Fr. v. Raumer, England. Leipzig 1842. S. 173. 
Julius, Jahrbücher der Gefl\ngnisskunde und Besserungsanstalten. Frank

furt 1842. Bd.l., Heft 2, S. 264. 
Allgemeiner Anzeiger der Deutschen Nr. 238 vom 2. September 1841, 

S. 3074, und .r. 215 vom 10. August 1843, S. 2762. 
Allgemeine Zeitung aus Hannover Nr.320 vom 15. November 18U, S.2535. 
Ackermann (G. A.), Sachsens fromme und milde Stiftungen. Leipzig 1815. 
Rotteck und Welker, Das Staatslexicon. 4. Bd. 1846. S. 726. Altona. 
Melzer (Raimund), Geschichte der Findlinge in Oesterreich, mit besonderer 

Rücksicht auf ihre Verhältnisse in myrien. Leipzig 1846. 
8&y (J. B.), Nationalökonomie, 2 Th)', S. 465. 
BeitrAge zur Statistik der innern Verwaltung des Grossherzogthumes Baden. 

2. Heft. Medio. Statistik vom J. 1852-1855. Carlsruhe 1856. 
Wittelshöfer CL.), Wiens Heil- und HumanitAtsanstalten, ihre Geschichte, 

OrgaDiaatioD und Statiatik. Wien 1858. S. UI. 
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Muratori (Ludw. Ant.), Della carita eristiana. Modena 1723. 
MOllvement imprime a l'H4pital dll Sainf,-Esprit ~ Rome de 1771 ~ 1775. 
Ql1&dri (AnL), De l'edueazione dei trovatelli. Pad. 1791. 
Anna\i universali di Medieina, compilati da Omodei. Vol. XXXV. 1825. 
Valentini (Lollis), Voyage en ItaUe. Paris ,1826. 
Muratori, Antiqllitates italicae uvi. T. Ill. p. 537. 
Saggio ece. de Conte Peüti di Roreto. T. n. p. 122. 
Statisüca delle morti improvisi 8ClO. dei Sig. G. Ferrario. Milano 1834. 
Valery, Voyage historique et Utteraire en ltalle. Bruxelles 1835. 
lloriomy. Dagli istituti di pubblica. carita in Rom. Roma 1835. p.3 et 87. 
Giov. Pontani opera. T I. p. 317. 
Buftini, Ragionamenti intemo la casa dei trovatelU in Breseia 1M I. 
Informazioni statistiohe raooolte dalla regia commissione superiore per gli 

Stati di S. M. in terraferma. - Movimenti della popolazione. Vol. n. 
Turino 1643. 

Ragionamenti storiel ooonomico-statistici e morali intomo nell' hospizio dei 
trovatelli in Milano dei Dre. Andrea Bumni. T. n. Milano 1845. 

Almanacco Reale della Lombardia per ranno 1858.' 
Statistioa dei Granducato di Tosoana da AttiIio Zucoagni-Orlandini. T. ßL 

p. 273. Firenze 1858. 

Aecount of the FoundJing-Hospital in London 1713-1717-
Massie, Observations concerning tbe }·oundUng-Hospital. London 1759. 
Hanway, Tendeneies of tbe Foundling-Hospital ete. - A oandid a.ecount 

of the Hospital for tbe reoeption of uposed and deserted young 
ohildren. London 1780. 

Tbe rise and progress of the FoundJing-Hospital ete. London 1151. 
Oeuvres de Chamousset. Paris 1788. Tom. L p. 228. seqq. 
Lettres d'un gouverneur de l'bospioe des enfants trollves sur la nOllrritllre 

des enfants, depois Jellr naissanC8 jnsqu'i I''tre de trois ans (en 
anglais), par Cardognan. Londres 1805. 

Regles pour la direetion, la protootion et I'education des mants exposee 
et abandonnes (en anglais). Londres 1817. . 

Chaimere (Alu.), Diotionary containing tbe lives and writtings oftbe most 
eminent persons. Londres 1812-1817. Biographie universelle, 
tom. IX. p. 554. 

Lettre to sir Samuel Romilly, apon tbe abuse of oharities. London 1818. 
Observations concerning tbe FoundJing-Hospital, pointing on' tbe iIl doots 

eto. London 1817. 
Boomann's History of invent and discoveries. Tr&ll8l. from the Germanby 

W. Jonston. London 1817. T. t· 

Digltized byGoogle 



568 

Charter &et of parliament, and laco6 of the Hospital for the mamtenanee 
and educa.tion of exposed and deserted )'oung ebildren. London 182J. 

Essai bistorique et morale sur la pauvrete et les enfants trollves (en 
anglais). 1825. 

Parlianlenter y ablltract for the session v. lE127 p. 856-857. 

Regles de l'höpital des enfants trouves de Londres (en anglaisl, Londres 1830. 

Rapport sur l'höpital des enfants trouves de Londres (en anglais). Londres 
1831 et suiv. 

Hume and Smollet's Histor)' of England, in one vol. London 1833. p. 1181, 
1227, 1273. 

Consultez les artieles: .Foundling- des EneyelopOOies anglaises. 

Portraits et vies des bommes utiles (soeiete Franldin et Monthyon), Art 
.Coram-. 

Denmann in Chilty's Medieal Jurisprudenee. London 1834. 

A Praetica.1 Treatise on Midwifery by Robert Collins, London 1835. p. 365. 
Researches in medieine and medieal Jurisprudenee, Albany 1835. 

Sixth and eigtb reports of the committee of the soeiety for the improvement 
of prisons diseipline. London. 

Jonston (David). Bistory of tbe presant condition of public charity, in 
Franee. p. 320-321. 

Malthus, On Population, p. 370. 
Congrm; de Poitiers, p. 335. 
Riekmann, Population oe England for 1831. Villerme annales d'bygiAne, 

n. 24. Gaillard, recherebes sur les enfants trouves. Paris 1837. p.l6. 
Nr. 3 of the Quardian. . 
Farr (W.), Tbe inftuenee of tbe high priees of Weath on the mortality of 

tbe People of England in Journal of tbe statist. SOß. of London. 
Vol. IX. S. 158. 

R. Firgllson, Essays on tbe most important Diseas8S of Women. Part. el 
Puerperal. Fever. London 1R39. 

Tbe Principles of Population and their connexion with Human Happinest 
by Archibald Alisson. Edinburgh 1840. T. ll. p. 89 and 219. 

Buret de 1& misbre des elasses laborieuses en Angleterre et en Franee. 
Paris 1840. T. n. p. 2. 

The Rritisb and foreign Medica.1 Rewiew, n. XXVIß. 1842. p. 567. 
Culloeb, Prineiples of Polit. Economy 3 th. edit. Edinb. 1843. p. 239. 
Rapport de sir Jobn Buequare au parlement d'lrland. 
Porter (G. R.), The Progress of tbe Nation (new edit. London 1847). 
Companion to the Britisb Almanac for J843, p. 31 and 1849. Pag. 53. 
Appendix to tbe y tbe annual repport of the Registrar·General on Birtbs eIl'. 

. in England (presented tbo botb Houses of Parliam. by Command or. 
Her Majesty); London 1849 and 14-17 th. Report of tbe Registrar
general. 

Seventeentb annual Reporl of tbe Registrar-General of Birtbs, Deatbs and 
Mariages in England. London 1866. 
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5. BelglHhe LItteratIIr. 
Rapport falt aux etats geDllraux en 1824, par le Ministre de I'interieur M. 

de Caunink. 
Memoires sur les colonies agricoles de bienfalsance de la Belgique et de 

Hollande 1832. 
Quetelet et Smits, Recherohes sur la reproduction et la mortalite de 

I'homme. Bruxelles 1832. 8. p. 66. 
Des modifications il introduire dans la legislation des enfants troavc!s en 

Belgique par Ducpetiaux. Bruxelles 1834. 
Code administratif des etablissements de bienfaisanoe de la Belgique. Bru

xelles 1837. 
Fregier, Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes 

et des moyens de les rendre meilleures. BruxeUes 1840. p. 222. 
Re:;ume de I'enquete fait par le departement de la justioe (insere au tom. I 

du bulletin da la conunisaion centrale de statistique). 1843. 
Du sort des enfants trouves en Belgique par M. Ed. Ducpeti&ux. 
Statistique de la Belgique. Publill p. le Ministre de I 'interieur. Brux. 1849. 
Institutions de bienfaisance de la Belgiqua. - Kesume statistique (compris 

dans le resume de la statistique decennale du royaume 1841-1(150) 
par Ed. Ducpetiaux. 

A. Querelet, sur I'homme. I. p. 100. 
Reeueil publie il Bruxelles sous le Utre: .de Philantropie.
Annuaire, publie par le bureau longitudee. 
Institutions de bienfaisanoe de la Belgique. Resume statistique, par M. Ed. 

Ducpetiaux. Bruxelles 1852. 
Population de la Belgique. Resume decennale ele. p. X. Heuschliug Bru

xelles 1852. 
Kesume de la statistique generale de la Belgique pour la periode de 

1841-1830. p. Heusehling. Bruxelles 1853. 
Ed. Ducpetiaux, Des subsistanC8li, des s&lalres et de I'accroissement de 1& 

population, dans leura rapports avec la situation economique des 
cl&8888 ouvrieres en Belgique dans le Bulletin de la Commission 
centrale des statistique. T. VI. 1856. p. UIi. 

Annualre de l'Observatoire royale de Bruxelles, p. A. QueteleL 1858. 

I. Illuisehe LItteratar. 
J. Betzkoy, Plan gelulrale de la maison d'education. Amsterdam 1734. 
Zwei Berichte aus dem Leipziger Intelligenzblatte vom J. 1771, Nr. 8, lind. 

1792, Nr. 9. 
o Schivezer's Briefwechsel, cab. 19. p. 8 (au Extralt des Remarques, qu'un 

voyageur a faites en 1774 sur la Kusaie). 
Plan et statuts des etablissements ordonnes par Catharine 11 pour l'edu

caUon de la jeunesoe. Trad. en fran~ajs par Clerc. Amsterd. 1776 
vol. 2, in I. ... 
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Y'IpeJKAeHie BMnepMTOpCK.rO BOCDHT.Te .... B.rO AA. npBOCIlid. ... 
A'kTeHAOM.H rOCIIHT .... AA. 6'kABW1'k pOAB .... BHqh Bh CTO
.IH'I8'" ropo.l'k MocKB'k 1'16'1. 

Article: .Enfants trouves- du Diction. d'Economie politique dans l'Encyclo
ptidie methodique. (Auteur de cet artiele est le eure de Saint
Andrti-des-Arts, Desbois de Rochefort.) 

j<'rank (F.), Reise ete. Wien 1801. 
Storeh (Henri), L'economie politique. Saint-PefAllsbourg 181/). 

C.lca.p b HCTopH'IecKii ° 6i1UTHX'" POCCiH IIBC.Te - ...... A1"0-
B aarO'lHB. rpeKopocciucKia nepKBH C. n. B. 1818. 

Richter, Esquisses de la ville de M08COU, en 1801. 
Schnitzier, la Bussie. Paris 1833. 
Rechensohaftsbericht vom J. 1835, erstattet vom Gener&lrathe der H08pi

Wer in Warsohau. 
Journal .Ie 'l'emps- du 10 septembre 1837. 
Gouroff, Reeherches sur les enfants trouves eto. (Histoires des maisons 

d'enfantll trouves de Petersbourg et de MosllOu.) Paris 1839. 
Wich mann, Gemälde der russischen Monarchie. 
Bulletin de 1& societ8 des etablissements charitables, tom. Ill. n. 1. p. 76. 
Recherches sur les enfants truuves et 168 enfants illegitimes en Russie, 

dans le reste de I'Eurupe, en Asie et en Amerique, par 11. de 
Gouroff. Paris 1810. 

Coup d'oeil general sur la maison imperial d'educa.tion ä. Moscou. MoliOOu 1658. 
Memoire de l'&o&demicien Kra.flt, dans les Nova aeta &o&d. Tom. /). 
Possner, Russland. 
Huthausen (August j<'reiherr v.), Studien über die inneren Zustande, das 

Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russland!;. 
2 Thle. Hannover 18U. 
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